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FÜR DIE KÜNSTLERISCHE AUSGESTALTUNG DER 
STÄDTE NACH IHREN WIRTSCHAFTLICHEN, 
GESUNDHEITLICHEN UND SOZIALEN GRUNDSÄTZEN 

MIT EINSCHLUSS DER LÄNDLICHEN SIEDELUNGSANLAGEN UND DES KLEINWOHNUNGSBAUES

Nachdruck der Aufsätze ohne ausdrückliche Zustimmung der Schriftleitung verboten.

NACHRUF.Als im Januar 1904 das erste Heft dieser Zeitschrift erschien, da waren kaum drei Lustra vergangen seit Camillo Sitte sein so notwendig gewesenes und so berühmt gewordenes Buch „Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen“ geschrieben hatte, dessen Wirkung schon bald .nachher in der Entscheidung über den Wettbewerb für einen Münchener allgemeinen Bebauungsplan offensichtlich wurde, bei welchem Karl Henricis unter Anwendung Sittescher Ideen entstandener Entwurf sowohl vom Preisgericht als von der öffentlichen Meinung hinsichtlich seiner Vorschläge für die Schonheitliche Ausgestaltung des Stadterweiterungsgebietes als die hervorragendste Arbeit befunden worden ist.Die kleine Schar von Fachgenossen, die sich bis dahin mit der Gesamtheit städtebaulicher Fragen beschäftigt hatte, hat sich dann allmählich vergrößert und bald finden wir den Landesbaurat Theodor Goecke in verschiedenen Fachorganen mit wertvollen Beiträgen besonders hervortreten, von denen hier bloß die in der deutschen Bauzeitung erschienenen Abhandlungen „Über die Gestaltung der Bebauungspläne in sozialer und künstlerischer Hinsicht“ (1900) und „Städtebaufragen mit besonderer Beziehung auf Berlin“ (1901) sowie sein dort ebenfalls veröffentlichter „Bebauungsplan für Eisenach“ (1899) herausgegriffen seien.

Sitte und Goecke hatten sich in ihren städtebaulichen Arbeiten kennen und schätzen gelernt und da beide es als schweren Mangel empfanden, daß ein so „großes Gebiet technischer, künstlerischer und volkswirtschaftlicher Tätigkeit“ wie der Städtebau, der allerdings „als eine in sich abgerundete Einheit erst in jüngster Zeit erkannt und gepflegt“ wurde, in dem aber „eine ungezählte Menge von Technikern, Künstlern, Nationalökonomen, Hygienikern, Sozialpolitikern, Verwaltungsbeamten und Mitgliedern gesetzgebender Körperschaften tätig ist“, nicht einmal eine ihm allein dienende Zeitschrift besaß, so brauchte es nur weniger Schritte zu einer Vereinigung, und bald war die Gründung der Zeitschrift „Der Städtebau“ zusammen mit dem Was- muthschen Architekturverlag vollzogen.Die Tätigkeit für die neue Zeitschrift war so schön gedacht! Der Aufruf „An unsere Leser“, dem das oben Angeführte entnommen ist und der der ersten Nummer vorangeschickt wurde, war zugleich die erste gemeinschaftliche Arbeit der beiden Meis⅛er, sollte aber auch ihre letzte sein, denn ein tragisches Geschick hat es gewollt, daß Theodor Goecke unmittelbar im Anschluß an jenen Aufruf dem lieben Freund und Kampfgenossen, der das Erscheinen der ersten Nummer nicht mehr erleben durfte und aus der Fülle seiner Tätigkeit hinweggegangen war, auch gleich den Nachruf
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DER STÄDTEBAUwidmen mußte. „Zum dauernden Gedächtnis soll sein Name das Titelblatt der Zeitschrift schmücken; denn in unserer Erinnerung wird er fortleben als der Altmeister deutscher Städtebaukunst, zu deren Vergangenheit er uns die verschütteten Quellen wieder aufgegraben hat und zu deren Wiederbelebung er nicht nur in flammenden Worten ein unermüdlicher Anwalt, sondern auch in praktischer Betätigung als Architekt und als Preisrichter ein leuchtender Wegweiser gewesen ist“ hat es darin geheißen.Was vier tragen sollten ten, das hatzweien gelastet. Und wie haben sie es getragen!Nun haben aber auch diese den Dienst versagt. Theodor Goecke ist ebenfalls heimgegangen und ruht nun auf dem alten Luisen-Kirchhof zu Berlin.Für den Städtebau aber war er tätig bis kurz vor dem Tod. Die letzte Arbeit des Schwerkranken hat dem Jahrgang folgen:
THEODOR GOECKE f.

Schultern und woll- dann auf

XVI gegolten. Sie soll hierVorwort.Der Verzug, in den der vorige Jahrgang getreten war, ist in allmählich sich verkürzendem Zeitmaß immer mehr getilgt worden. Um mit dem Rest bald fertig zu werden, wird der neue Jahrgang zunächst noch mit Doppelnummern fortfahren müssen, wodurch übrigens im allgemeinen für den Bezieher kein Verlust an Text oder Tafeln entsteht.Nachdem neben die ländliche die städtische Kleinsiedelung getreten ist, indem auch städtisches Gebiet der Besiedelung mit Kleinhäusern zugeführt wird, kann es nicht auffallen, wenn allmählich auch wieder Aufgaben des eigentlichen Städtebaues, die der Zeitströmung entsprechend vorübergehend hinter das gesamte Siede- Iungswesen haben zurücktreten müssen, mehr in den Vordergrund kommen, denn die der Stadt neueingefügten Siedelungsformen müssen organisch eingegliedert werden. Für die Gesamtgestaltung der Zukunftsstadt Anregungen zu bringen, werden sich Herausgeber und Verlag demnach jetzt besonders angelegen sein lassen.Die Verzögerungen, welche das Erscheinen des Städtebau wie das von viel anderen Zeitschriften erleiden mußte,

Kunstdenkmäler, neben seiner Krankenhausbau an und als Leiter von Verwaltungsbeamte, und Vorträgen bei

sind neben all den schweren Sorgen und den bitteren Schmerzen um des Vaterlandes Not noch ein besonderer Kummer für ihn gewesen, und gewiß war es eine Erleichterung, daß er die völlige Beseitigung dieser Verzögerungen in nahe Aussicht stellen konnte, als er auf dem Krankenlager das letztemal zur Feder griff. Die Verpflichtung, welche das für die Nachfolge in der Schriftleitung und für den Verlag bedeutet, wird sicherlich erfüllt werden. Der treuen Gemeinde aber, aus welcher die Bezieher der Zeitschrift sich heute zusammensetzen und die zu einem nicht geringen Teil aus seiner eigenen Jüngerschaft besteht, darf dies Vorwort als ein letzter Gruß gelten.Alles jedoch was Theodor Goecke — neben seiner segensreichen Tätigkeit als Vorstand der Hochbauabteilung des Landesbauamtes der Provinz Brandenburg und als Konservator ihrer ausgezeichneten Wirksamkeit als Lehrer für Städtebau und für der Berliner Technischen Hochschule Sonderkursen für Architekten und neben seinen vortrefflichen Referaten den Tagungen für Denkmalpflege und auf sonstigen Kongressen und neben seiner weitausgedehnten, zuletzt freilich viel zu anstrengenden Preisrichtertätigkeit, wozu auch noch die Besprechung manch vordringlicher oder allgemein interessierender Städtebauangelegenheit in den Tageszeitungen kam — in den 15 Jahren seit Bestehen dieser Zeitschrift mit unbegrenzter Arbeitsfreudigkeit in ihr niedergelegt hat und wovon hier nur ganz allgemein erwähnt werden können : seine eigenen Entwürfe, deren letzter die große Braunschweiger Arbeit gewesen ist; seine eingehenden Abhandlungen über Bebauungs- und Stadterweiterungspläne, über Straßen, Plätze und Baublöcke, über Kirchen und öffentliche Gebäude, über öffentliche Gärten und Anlagen, über Denkmalpflege, über Bauordnungen und alle sonstigen Fragen des Städtebaues; seine tiefgründigen Berichte über Wettbewerbe und Ausstellungen; seine nahezu in jedem Hefte enthaltenen Mitteilungen über alle wichtigen Neuerscheinungen auf dem Gebiete des Städtebaues und, nicht zu vergessen, seine Vorworte zu den einzelnen Jahr-
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DER STÄDTEBAUgängen: das alles zusammen wird aber — besonders auch den Fachgenossen, die seinem Rufe zur Mitarbeiterschaft in immer wachsender Anzahl gefolgt sind — ein teures Vermächtnis sein, mit dem uns eine reiche Fülle von Wissen und Können, von Anregung und Belehrung hinterlassen bleibt, eine unerschöpfliche Fundgrube.für alle die, welche sich in den Dienst dieser Kunst gestellt haben und welche immerwährend und mit heißem Bemühen Lernende bleiben müssen, wie ja auch der heimgegangene Meister zeitlebens ein solcher gewesen ist.

Die Mitarbeiter aber alle, ob Goecke sie seit langen Jahren schon gewonnen oder erst in letzter Zeit um sich geschart, werden jetzt gewiß nicht versagen, sondern getreulich helfen, daß das zu einer besseren Zeit begonnene Werk in seinem Sinne weitergeführt werde.Es wird der beste Dank sein, den wir dem verehrten Meister, dem teuren Freunde bringen können!Otto Lasne.
NEUZEITLICHE SIEDELUNGSFORMEN.Von THEODOR GOECKE J, Berlin.Lange Zeit hindurch haben wir bloß ländliche und städtische Siedelungen, Land- und Stadtgemeinden unterschieden. Das Dorf war von Anbeginn an eine Bauerngemeinde; erst später hat auch die Hausindustrie zur Gründung von Dörfern geführt, wie die Weber- und Krugbäckerdörfer mit landwirtschaftlichen Nebenbetrieben unter entsprechender Umgestaltung des im übrigen auch landschaftlich und seinem Zwecke gemäß (z. B. in der Mark Brandenburg Angerdorf, Rundling und Kietz) verschieden ausgebildeten Dorfgrundrisses. Neben den Dörfern gab es Märkte, wie die Käse- und Roßmärkte in Thüringen. Marktgemeinden für den Kaufmann, die sich hier und da noch als Marktflecken erhalten haben, meistens aber zu Stadtgemeinden geworden sind. Als die Germanen in früher slawischen Ländern begonnen, Städte zu gründen, und dann die benachbarten Slawenstämme ihnen darin nacheiferten, sind sie zuweilen — wahrscheinlich aus politischen Rücksichten — so forsch vorgegangen, daß manche dieser Städte bis auf den heutigen Tag nicht über die ersten Anfänge hinausgekommen, einige davon sogar im Laufe der Zeit zu Flecken und Dörfern herabgesunken sind. Die Städte waren mehr oder weniger Kaufmanns- oder Ackerbürger- und Handwerkergemeinden. Dem ganzen mittelalterlichen Leben hat in seiner Blütezeit besonders die Handwerkerstadt das Gepräge gegeben, neben denen zur Zeit der Hansa hervorragende Handelsstädte aufblühten.Mit dem Ausgange des 14. Jahrhunderts war die städtische Entwicklung zunächst abgeschlossen. Dorf- und Stadtanlage gehen von der Flurteilung aus. Wohnt der Bauer mitten auf seinem· Besitz, so ergeben sich große Abstände der Hofstätten voneinander, zerstreute oder weitläufige Dörfer, nur auf dem Besitze geringeren Umfangs, wie auch da, wo der Acker von der Hofstätte getrennt ist, rücken die Höfe und Häuser enger zusammen, werden die Dörfer geschlossener, am meisten da, wo dem Handwerker, dem Heimarbeiter, die Landwirtschaft nur ein Nebenbetrieb ist. Die Ackerbürger haben nur den Hof in der Stadt mit einer Ausfahrt nach einer Hinter- oder Stallstraße ; der Acker liegt draußen vor der Mauer, die jedoch noch Gärten mit einschließt, um für den Fall der Belagerung mit Lebensmitteln versehen zu sein. Haus rückt an Haus, wenn auch ursprünglich schmale Zwischenräume gelassen wurden, — gegenüber der offenen Bauweise des Landes, ist die geschlossene, die eigentlich städtische, am Einfamilienhause wurde aber auch in der Stadt lange festgehalten. Diese 

einfachen und klaren Siedelungsformen haben Jahrhunderte hindurch ausgereicht.Erst die landesfürstlichen Städtegründungen und auch Neustädte genannten Stadterweiterungen des 17. und 18. Jahrhunderts haben neben die Handwerker- und Handelsstadt die Residenzstadt gesetzt, indem sie meist zugleich die Zuwanderung fremder Gewerbetreibender, aus ihrem Vaterlande religiöser Überzeugung wegen Vertriebener, durch Erbauung von Wohn- und Werkstätten begünstigten. Mit ihr gewann das schon früher aus dem Süden gekommene Stockwerkshaus für mehrere Familien an Boden. Doch wurden die Baublöcke noch so aufgeteilt, daß das Einfamilienhaus an den Nebenstraßen seinen Platz behielt. In dieser mehr auf äußere Pracht gerichteten Stadtanlage wurzelt die heutige in die Breite und Höhe gegangene Großstadt.Die vom Dreißigjährigen Kriege und wieder später vom Siebenjährigen Kriege hinterlassenen wüsten Stellen geboten Neubesiedelung in Stadt und Land. Bekannt sind in Preußen die darauf hin gerichtet gewesenen Bemühungen schon des Großen Kurfürsten, dann Friedrich Wilhelms I. und besonders Friedrichs des Großen.Vorzugsweise sind es Kleinsiedelungen gewesen, die von letzterem damals geschaffen wurden. Über deren Siede- Iungsformen ist vor kurzem von Dr.-Ing. Waldemar Kuhn näherer Aufschluß gegeben worden. Es genügt hier zu erwähnen, daß neue Dörfer entstanden für Bauern, Büdner und Häusler, für Spinner, Weber (z. B. Nowawes bei Potsdam als selbständige Gemeinde auf der Flur von Neuendorf) und ländliche Arbeiter, zum Teil mit stadtähnlichem Gepräge in regelmäßigen Anlagen mit breiten Baumstraßen und Maulbeerpflanzungen. Doch auch Wohnstätten für Handwerker und Arbeiter in den Städten (z. B. an der Saar- munder Straße in Potsdam) mit Abstufung der Bebauungshöhe, ein- und zweistöckigen Häusern für Wohlhabende und Geringere in der Nähe der Arbeitsstätten. Besonders diese städtischen Siedelungen müssen als Vorläufer für die in neuerer Zeit erstrebte Auflösung hoch- und dichtbebauter Städte angesehen werden.Dann war es fast ein Jahrhundert lang still geworden auf dem Gebiete des Siedelungswesens, bis eine abermalige Völkerwanderung den Antrieb zur Schaffung neuer Wohnsitze gegeben hat, diesmal aber hauptsächlich für Angehörige des eigenen Landes. Seit der Entstehung der Industrie in den Hauptpunkten des Verkehrs und der Rohstofflager
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DER STÄDTEBAUhaben sich die Siedelungsformen mit der schnell wachsenden Bevölkerungsziffer vermehrt. Während im Jahre 1850 die Zahl der Einwohner in Land- und Stadtgemeinden die gleiche war, ist heute die Zahl der auf dem Lande Wohnenden fast dieselbe geblieben, in einigen Gegenden sogar zurückgegangen, dagegen die Zahl der in Stadt- und stadtähnlichen Siedelungen Wohnenden auf das Dreifache gestiegen. — Der ganze Bevölkerungszuwachs ist städtischer Entwicklung zugute gekommen doch in verschiedenen Formen. Diese sind:1. Arbeitersiedelungen, nahe den Arbeitsstätten der Industrie, in der Hauptsache also für Industriearbeiter., geschaffen von den Arbeitgebern, insbesondere auch dem größten, des Staates, bei den Bergwerken, den Betriebsstätten der Eisenbahnen, den Domänen und Forsten usw., fälschlich auch VZOhl Arbeiterdörfer genannt. Sie sind jedoch, wenngleich einige von ihnen zur Begründung neuer Städte geführt haben, im allgemeinen keine sich selbst verwaltenden Gemeinwesen, sondern nur Teile, wenn auch oft recht umfangreiche Teile von Stadt- und stadtähnlich gewordenen Landgemeinden, mit denen sie nicht immer gleichartige Interessen haben und in deren Verwaltung sie oft nur durch die Beamten der Industriewerke vertreten sind. Dies wird besonders in größeren Siedelungen als ein schwerer Mißstand empfunden, der auch nicht durch die Zugabe gemeinnütziger Einrichtungen, wie Bade- und Waschhäuser, Büchereien, Konsumanstalten und Saalbauten aufzuheben ist.Die Arbeitersiedelungen werden mit Einfamilienhäusern, und zwar in den Formen von Einzelhäusern, Doppelhäusern, Reihenhäusern, doch auch je nach Bedarf mit Stockwerkshäusern hergestellt und durchweg mit Gärten ausgestattet, deren Größe zwischen l∕2 und 1∕6 Morgen zu schwanken pflegt, je nach der Beschaffenheit und Lage des Bodens, nach den für seine Beschaffenheit aufzuwendenden Kosten und für seine Bearbeitung zur Verfügung stehenden Arbeitskräften, nach dem erwünschten Ertrage für den einzelnen Bedarf einer Familie oder auch zum Verkauf, je nach der Kopfzahl der Familie usw., wobei es zulässig ist, nur einen Teil der Landzulage mit der Wohnung unmittelbar in Verbindung zu bringen, einen anderen Teil wie das Kartoffelland außerhalb anzuweisen.2. Landhaussiedelungen für den begüterten Teil der Bevölkerung in landschaftlich bevorzugten Gegenden, die schon eher selbständige Gemeinden mit den dazu notwendigen allgemeinen Einrichtungen (Kirche, Schule, Gemeindehaus usw.) bilden.3. Gartenstadtsiedelungen für gemischte Bevölkerung, um die verschiedenen Bevölkerungsschichten einander näherzubringen — vom Arbeiter bis zum Villenbesitzer. Ob diese Absicht in größerem Umfange durchführbar sein wird, erscheint noch nicht völlig geklärt. Die in der Großstadt eine Zeitlang angestrebte Mischung, in der das Vorderhaus dem bessergestellten, das Hinterhaus dem kleinen Manne zugewiesen wurde, hat nur den Erfolg gehabt, mit den Kosten der für das Vorderhaus aufzuwenden- den Straßenanlage die kleinen Wohnungen höher zu belasten. Will man billige Wohnungen schaffen, so muß man unbeschadet einer wünschenswerten Mischung, die jedoch ein gewisses Maß nicht überschreiten sollte, auch billige Wohnviertel w ollen, um die allgemeinen Kosten herunterzudrücken.Der Ausdruck Gartenstadt stammt aus England, zur Bezeichnung einer Stadt mit Garten, im Gegensatz zu einer 

städtischen Bebauung ohne Garten. In den unzähligen, meist trostlosen Vorstadtstraßen Londons und englischer Fabrikstädte gibt es ebenso wenig weder vor, noch hinter den ein- bis Zvzeigeschossigen Häusern Gärten wie bei uns in den Mietshausstraßen mit vier- bis fünfgeschossiger Bebauung. . Die Beigabe eines Gartens bildet also in erster Linie in allen englischen Städten den charakteristischen Unterschied und nicht die Vergebung des Baulandes in Erbpacht, eines nie erloschenen Bodenrechtes. In England herrscht eben noch der Großgrundbesitz vor, während dieser in unseren Städten schon seit Einführung des römischen Rechtes, das die für den ursprünglich zur Bebauung auch nur gepachteten Baugrund zu zahlende Rente als ablösbar erklärte, in Kleingrundbesitz überführt worden ist. (Siehe Eberstadt.) Um die Gärten aber für die Dauer zu erhalten, wird in zweiter Linie die Übereignung des Baulandes an die Gemeinde gefordert.In Hellerau ist nun versucht worden, die Erbpacht wieder einzuführen. Man hat aber ebenso wie in englischen Arbeitersiedelungen die den-Kern der Siedelung bildende Fabrik davon ausgeschlossen und ihr unter gewissen Bedingungen das Bauland als Eigentum überlassen und dann, da Hellerau keine selbständige Gemeinde bildet, ein Arbeiterviertel auf genossenschaftlichem Wege geschaffen. Für das Landhausviertel ist schließlich eine besondere Gesellschaft begründet, die ihre Häuser in Erbmiete vergibt.Gartenstädte als selbständige Gemeinden sind bei uns bis jetzt meines Wissens noch nicht entstanden; meist sind es nur sogenannte Gartenvorstädte und überhaupt Genossenschaftsstädte, die eben als solche im Besitz des Grund und Bodens bleiben. Im übrigen bilden auch sie nur Teile bereits vorhandener Stadt- und Landgemeinden.In den letzten Jahrzehnten hat nun die Arbeiternot auf dem Lande vielfach zur Erbauung von Wohnungen auf den großen Gütern geführt, die auch wohl durch Aufkauf von Bauerngütern bisherige Bauerndörfer zu Arbeiterdörfern gemacht haben. Doch kann die Gewährung lediglich einer Wohnung die Abwanderung nicht aufhalten ; die Leute wollen außerdem ein Stück Land zum Eigentum, nicht nur zur Pacht haben. Wenn die Gutsbezirke aufgehoben werden, würde sich diese Möglichkeit in größerem Umfange eröffnen und damit auch die Aussicht auf die Bildung selbständiger Gemeinden.Umgekehrt haben sich aber in fast allen Provinzen Siedelungsgesellschaften aufgetan, die große Güter zur Aufteilung ankaufen und mit selbständigen Siedlern besetzen. Im größten Umfang hat dies die Ansiedelungskommission in Posen und Westpreußen getan. Diese Siedelungen bestehen aus bäuerlichen Wirtschaften, von mittlerem oder kleinerem Umfang, so daß wieder Dörfer im alten Sinne entstanden sind. ^Weitaus in der Mehrzahl sind sie als sogenannte Rentengüter errichtet worden. Das Rentengutsgesetz von 1890,91 schloß zunächst Arbeiterstellen aus, wenn auch einzelne Handwerker (Schmied, Stellmacher, Schuster) zugelassen wurden. Eine Erweiterung des Gesetzes im Jahre 1907 gestattete auch kleine Rentengüter, deren Eigentümer ihren Lebensunterhalt nicht allein aus der Stelle ziehen, sondern auch aus ihrer Hände Arbeit, sei es in der Landwirtschaft, sei es in der Industrie, in der Mindestgröße von 1∕2 Morgen auszuweisen. Weiter können dazu auch Siedler zugelassen werden, die in ihrer Lebenshaltung dem Industriearbeiter entsprechen. Die Erfahrung hat nun ge-
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DER STÄDTEBAUzeigt, daß eine nochmalige Erweiterung des Gesetzes erwünscht scheint, durch Einbeziehung von Kriegsverletzten und Kriegswitwen — denn für diese sind Siedelungen aus begreiflichen Gründen als selbständige Gemeinden nicht zu empfehlen —, überhaupt durch eine Mischung mit andern Bevölkerungsschichten, inbesondere auch mit solchen, denen es leichter fällt, sich bei der Verwaltung, Beratung der Siedler usw. zu beteiligen. Es hat sich nämlich in einzelnen Siedelungen gezeigt, daß der Arbeiter erst Vertrauen faßt, wenn sich mittlere und kleinere Beamte eingerichtet und angekauft haben (nach Berichten der „Eigenen Scholle“ und anderen Siedelungsgesellschaften), die mit einem längeren Aufenthalt in der Siedelung rechnen, während der Industriearbeiter leicht in der SeBhaftmachung einen Hinderungsgrund zum Fortkommen sieht; erst der höher gestiegene Arbeiter bleibt sitzen. So würden halbländliche Mischsiedelungen entstehen. Dem möchte ich aber noch hinzufügen, daß zur SeBhaftmachung vor allen Dingen gute Verkehrsverbindungen gehören, diese brauchen nicht zur Abwendung der Bevölkerung zu führen, sondern können sie gerade auf dem Lande festhalten, wie der Erfolg einer billigen Eisenbahntarifpolitik in Belgien zeigt, weil dann der Arbeiter die Möglichkeit sieht, seine Arbeitskraft auch in der Stadt verwerten zu können. Damit wird insofern der ländlichen Arbeiternot begegnet werden können, als je nach der Jahreszeit und Konjunktur die Leute auf dem Lande oder in der Stadt arbeiten.Die Rentengüter haben schon eine weite Verbreitung gefunden; als ein Nachteil für ihre Übertragung auf Industriesiedelungen ist aber darauf hinzuweisen, daß die Renten erst in 561∕2 Jahren abgetragen werden können.Doch nicht nur um vereinzelte Siedelungen handelt es sich heute mehr allein, sei es für den Industriearbeiter oder den Landarbeiter, sei es für Wohlhabende oder den Mittelstand, sondern um eine systematische Erweiterung der Städte mit Hilfe verschiedener Siedelungsformen.Geheimrat Flügge sagt in seinem bekannten Buch über „Großstadtwohnungen und Kleinsiedelungen“: „Auf ' dem Lande sind die gesundheitlichen Verhältnisse günstigere als in der Stadt. Soweit dabei Wohnungseinflüsse mitwirken, scheint nicht sowohl der Zustand im Innern der einzelnen Wohnungen und die Wohndichtigkeit — die auch auf dem Lande oft sehr schlechte sind —, als vielmehr die Entbehrung des Aufenthaltes im Freien durch die Anhäufung in großen Häusermassen, die Besiedelungsdichtigkeit in Betracht zu kommen.“ Er fordert deshalb, was ich auch schon mutatis mutandis in den Preußischen Jahrbüchern 1893 vorgeschlagen habe: „Die Steinmassen der Städte müssen in kleinere Häuser, die übermäßig breiten Straßen in schmale Wohnstraßen zerlegt und Grünflächen in solcher Zahl und Anordnung geschaffen werden, daß jedem Bewohner gelegentlicher Aufenthalt im Freien und der Jugend ausgiebige Körperbewegung ermöglicht wird.“Diese Grünflächen werden im allgemeinen als öffentliche zu beschaffen, wenn auch durch Schrebergärten und Laubensiedelungen zu ergänzen sein. Je höher die Bebauung, je dichter zusammengedrängt die Bevölkerung, desto mehr ist an öffentlichen Anlagen erforderlich. Diese bedingen aber hohe Kosten. Die übliche Gegenüberstellung der Baukosten für Kleinwohnungen in größeren Häusern und für Kleinhäuser, wobei sich dann das Kleinhaus leicht 

als teuerer erweist, bedarf einer Korrektur dadurch, daß die Kosten für die öffentlichen Anlagen hinzugerechnet werden müssen. Denn umgekehrt treten bei niedriger Bebauung, bei weiter auseinandergezogener Besiedelung die öffentlichen Anlagen wieder an Bedeutung zurück. In der hohen Bebauung sind sie als Gegenmittel gegen deren ungünstige Folgen notwendig, bei niedriger Bebauung, die wieder die Beigabe von Hausgärten ermöglicht, aber in viel geringerem Maße. Gegenübergestellt müssen also werden, einerseits die Baukosten der Großhauswohnung mit den anteiligen Kosten der öffentlichen Grünanlagen, und andererseits die Kosten für die Kleinhauswohnung mit Hausgarten.Das umgekehrte Verhältnis, in dem die Dichte der Bebauung und die Größe der Grünflächen zueinander stehen, ermöglicht überhaupt erst Kleinhaussiedelungen, denn diese dürfen ebensowenig wie mit städtisch ausgebauten Straßen mit nur eigentlich großstädtischen Bedürfnissen entsprechenden Grünflächen belastet werden. Daraus ist die Berechtigung für den Flachbau herzuleiten. Damit wird auch noch ein großes Arbeitsfeld den Baugenossenschaften und anderen Gesellschaften, insbesondere auch der Industrie — siehe den nachfolgenden Beitrag des Herrn Regierungsbaumeisters Wehl — auf städtischem Gebiete geboten.Natürlich wird man dort, wo die SfraBenanlagen auf die hohe Bebauung bereits zugeschnitten sind, und leider ist dies im Umkreise von Berlin in ausgiebigem Maße der Fall, im allgemeinen auch wieder Großhäuser bauen müssen, wenn auch die Mischform einer höheren Randbebauung mit einer niedrigeren Innenbebauung noch möglich sein wird. Auch werden Großhäuser noch in anderer Form als der hergebrachten, z. B. mit Wohnungen, die an langen Gängen angeordnet werden, zu Verbesserungen führen können. Im übrigen aber ist der Flachbau möglichst zu fördern. Bis zu einem gewissen Grade ist ja auch schon durch die Einteilung der Stadt in Bauzonen und Bauklassen darauf hingewirkt worden. Doch genügt das noch nicht. Je nach dem baulichen Zweck, ob für Industriebau oder Wohnungsbau und hierin wieder insbesondere für hohen Stockwerksbau oder Kleinhausbau, müssen bestimmte Baugebiete abgegrenzt werden.Das führt zur Auflösung der nach außen hin sich erweiternden Stadt, einer Auflösung, die durch die tatsächliche Entwicklung unserer Städte schon vorbereitet ist. Die Scheidung der Wohnstätte von der Arbeitsstätte hat zur Entstehung von Vororten geführt, die weniger eng als die Stadt selbst bebaut werden, weiter zu Landhaussiedelungen und sollte nun auch zu Kleinhaussiedelungen in weiterem Umkreise der Stadt führen. Da werden sich Siedelungs- formen wiederfinden, die wir vorhin bereits kennen gelernt haben. Ist die Bevölkerung einst von dem Lande in die Stadt gezogen, so geht sie jetzt wieder zum Lande zurück. An die Stelle von selbständigen Dörfern treten nur stadtähnliche oder halbländliche Mischsiedelungen als städtische Vororte.Man hört wohl sagen, und hat es gelegentlich auch wohl seiber nachgesprochen: die Arbeitervilla ist eine Utopie. Die darin liegende Ironie ist ebenso unberechtigt, wie die in der Frage eines Mietshausbewohners, habe ich etwa eine Villa? Denn es handelt sich um keine Villa, in erster Linie nicht einmal um die Wohnung, sondern um den Garten. Dem Landhausbesitzer ist der Garten mehr oder weniger Luxus, dem Mittelstände ist er oft entbehrlich oder
5



DER STÄDTEBAUnur eine angenehme Zugabe, dem kleinen Manne aber ist er Bedürfnis. Dieses Bedürfnis zweckmäßig zu befriedigen, ist eine unmittelbare Verbindung des Gartens mit der Wohnung geboten. Darin liegt die Berechtigung des Verlangens nach dem Einfamilienhause, wie sie mir einmal von einer Baugenossenschaft in Bohnsdorf begründet wurde. Eine Utopie wäre es natürlich, jedem ein solches Wohnhaus mit Garten beschaffen zu wollen, denn man wohnt darin wohl am besten, jedoch nur unter gewisser Voraussetzung, auf die ich noch kommen werde, billig.Dann bekommt man zuweilen auch zu hören, selbst in Fachkreisen, die es besser wissen könnten, auf den Preis für rohes Bauland käme es nicht so sehr an, der Aufwand für die Aufschließung des Landes sei das Wesentliche, beide zusammen spielten aber nur eine untergeordnete Rolle gegenüber den Baukosten. Für den Kleinwohnungsbau trifft dies nicht zu. Eine üble Folge der vom Staate ursprünglich — jetzt sind sie herabgesetzt — verlangten hohen Preise für Forstland von 1,50 Mk. bis 5,— Mk. war die, daß die Bodengesellschaften im Umkreise der Großstadt den mittleren Satz von 3,50 Mk. für 1 qm forderten. Wenn man die Straße noch so einfach herstellt, sich in der Hauptsache mit Gartenwegen begnügt, so waren die Kosten für die Aufschließung doch immerhin so hohe gewesen, daß der Wert des fertigen Baulandes etwa 7—10 Mk. für 1 qm ausmacht.Meist wird nun der Preisberechnung eine Grundstücksgröße zugrunde gelegt, die gerade der baupolizeilich zulässigen Ausnutzung entspricht. Ist das Verhältnis der bebauten Fläche zu der von der Bebauung freizulassenden Fläche wie oft 3:7, so würde z. B. für ein Kleinhaus von 9 m Tiefe sich eine Gartentiefe von 21 m ergeben, bei der Hausbreite von 5 m also eine Gartenfläche von 105 qm. Soll der Garten aber nicht bloß Spielerei sein, so ist gerade die doppelte Fläche notwendig, d. h. ein Verhältnis von 3 : 14, annähernd 1 : 5 gegen 1 : 2. Demgemäß sind die Grunderwerbskosten einzustellen gewesen; für rund 300 qm also 2100—3000 Mk., wovon unter Umständen nur so viel abgeht, als sich durch die Verteilung der Aufschließungskosten auf eine größere Fläche ersparen läßt. Vor dem Kriege • kostete die Herstellung eines solchen Häuschens 6—6500 Mk., augenblicklich allerdings je nach dem Orte und der Bauart etwa das Dreiundeinhalbfache, doch dürfte hierin wieder wohl ein Rückgang zu erwarten sein. Grunderwerbs- und Baukosten standen jedenfalls früher im Verhältnis von 1 : 3, vorausgesetzt, daß von den einengenden Bestimmungen der Bauordnung abgewichen werden konnte. 3∕10-Bebauung bei Reihenhausbau zuzulassen, wirkt geradezu unsozial, größere Hausgärten anzuordnen ist danach z. B. im Re

gierungsbezirk Potsdam unmöglich. Das Verhältnis der Grunderwerbs- zu den Baukosten ist also nicht unerheblich, und zwar um so weniger, als Baukosten nur in engen Grenzen sich bewegen, im großen und ganzen feststehen — insbesondere, wenn in wenigen Typen gebaut wird —, während die Grunderwerbskosten schwanken, weil sie einen mehr oder minder hohen Spekulationsgewinn einschließen. Diesen auf ein erträgliches Maß zu erhalten, bleibt nach wie vor ein dringendes Gebot.Auch im Flachbau werden noch neue Hausformen in Frage kommen müssen, wenn sich das übliche Einzelhaus, Doppelhaus, Reihenhaus, für die sich -übrigens schon typische Formen immer klarer herausgebildet haben, zu teuer erweisen, z. B. wie die neuesten Bäuanlagen von Krupp, einer Art zweistöckigen Karawanserei, in der Ausstellung „Sparsame Baustoffe“ zeigen. Eine eine Treppe hochgelegene Wohnung kann noch nicht als erheblich minderwertig gegen die im Erdgeschoß angeordnete angesehen werden, da nicht jede Wohnung Verbindung mit einem Garten oder überhaupt nur einen Garten gebraucht. Eine Voraussetzung muß allerdings für die Begründung derartiger Siedelungen gemacht werden, nämlich die Bereitstellung guter Verkehrsmittel. Je höher die Stadt bebaut ist, je dichter die Bevölkerung zusammenrückt, um so zahlreicher werden die Verkehrsmittel sein, Omnibuslinien, Straßenbahnen und auf eigenen Bahnkörpern laufende Schnellbahnen. Je weitläufiger die Bebauung nach außen hin wird, wird die Zahl der Verkehrsmittel sich aber verringern. Man nimmt gemeinhin an, daß die Wirkung einer Bahn sich auf 1 km Abstand zu beiden Seiten der Verkehrslinie erstreckt.Eine Landhaussiedelung wird man wohl immer in der Nähe einer vorhandenen Eisenbahn oder sonstigen Verkehrsanlage begründen, da es bei ihr weniger auf den Bodenpreis ankommt. Eine vom Arbeitgeber geschaffene Siede- Iung kann auch noch die Kosten einer besonderen Bahnverbindung tragen, da sie eben vom Fabrikbau getragen wird, Gartenstadtsiedelungen ist es aber schon schwerer gemacht — nicht jede wie Hellerau wird das Glück haben, daß ihr die hauptstädtische Straßenbahn einen Strang unentgeltlich bis fast vor den Eingang legt. Auf billigem Boden zu schaffende Kleinsiedelungen werden aber erst recht weiter abgelegt werden müssen und können dann wohl die Anlage einer neuen Verkehrsverbindung fordern, so daß das Verhältnis der Kilometerzahl zur Bevölkerungsziffer im Außengebiet diejenige der inneren Stadt übersteigt. Es wird zu dem der weiten Entfernung entsprechend höheren Fahrgelde dann noch ein Zuschlag treten, der unter Umständen in einem höheren Mietspreis zum Ausdruck kommt.
KLEINSIEDELUNG DER HERMSDORFER BODEN
GESELLSCHAFT IN HERMSDORF BEI BERLIN. >Von RUDOLF EBERSTADT und HERMANN MUTHESIUS, Berlin. Hierzu die Tafeln 1—4.Der den Verfassern übergebene Auftrag betraf ein der Hermsdorfer Bodengesellschaft gehörendes Gelände im Ge-

ɪ) Der Plan kommt leider nicht zur Ausiiihrung, weil die Gemeinde 
Hermsdorf den von ihr erforderten Zuschuß zu den im übrigen vom 
Reiche zu tragenden Überteuerungskosten'' für Kleinhäuser verweigert 

meindebezirk Hermsdorfbei Berlin im Umfang von 20,93 ha.
hat. Hermsdorf ist der Typus einer Berliner Vorortsgemeinde, die, wie 
jeder Privatspekulant, auf die äußerste. Ausschlachtung ihrer Ländereien 
selbst auf Kosten ihrer Naturschönheiten (Fließtal) und mit Hintansetzung 
sozialer Anforderungen ausgegangen ist.
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DER STÄDTEBAUEin Bebauungsplan war seit einer Reihe von Jahren aufgestellt; er hatte das Gelände nach dem herkömmlichen System des Straßennetzes aufgeteilt. Der vorhandene Bebauungsplan wies die gerade und gekrümmte Straße auf und bestand aus schematischen Baublockfiguren; auf die landschaftliche Lage und die örtlichen Bedingungen war nicht die geringste Rücksicht genommen.Die Aufgabe der Verfasser ging demgegenüber dahin, unter Eingliederung in die bereits gegebenen Straßenzüge eine Anlage zu schaffen, die 1. den Bewohnern eine erwünschte und anziehende Siedelungsgelegenheit bietet; 2. in wirtschaftlicher Hinsicht den Anforderungen an eine vorteilhafte Verwertung des Baulandes genügt. Die Lage des Baugebietes ist als günstig zu bezeichnen. Das in seiner größten Längenausdehnung sich von Süden nach Norden erstreckende Gelände liegt mit seiner nördlichen Spitze in einer Entfernung von 10 Minuten vom Bahnhof Hermsdorf, während die breite südliche Basis an das landschaftlich reizvolle, von jeder Bebauung freizuhaltende Fließtal angrenzt. Waldungen und Freiflächen sind in unmittelbarer Umgebung der Siedelung reichlich vorhanden.Die von den Verfassern im Bebauungsplan befolgten Grundsätze sind einfach. Für jede Planung ist an erster Stelle Korperhaftigkeit zu fordern, die dem Plangebiet eine erkennbare Gliederung der Baumassen verleiht. Schematische Aufteilungsformen, gleichviel, ob sie die rechteckige Baublockfigur oder die willkürliche Straßenverkrümmung anwenden, sind wirtschaftlich verfehlt, wie sie ästhetisch unbefriedigend sind. Die des Ausdrucks und der Eigenart entbehrenden Planungen verleiteten häufig die einzelnen Architekten und Bauherren zu dem Bestreben, sich durch besonderen Aufwand oder aufdringliche Bauformen bemerkbar zu machen. Demgegenüber halten die Verfasser es für eine der vornehmsten Aufgaben der Planbearbeitung, die Voraussetzungen für einfache und zugleich künstlerisch zureichende Bauformen zu schaffen. Eine solche Planbehandlung entspricht zugleich den zwei, unter den gegenwärtigen Verhältnissen wichtigen Forderungen: sie ermöglicht das Haushalten mit den verfügbaren Mitteln; und sie fördert, innerhalb der berechtigten Grenzen, die Anwendung der sparsamen Bauweise. Aus diesen Erwägungen ist die vorliegende Planung hervorgegangen.Das Rückgrat der Planung wird hergestellt durch den Hauptweg, der den ganzen Planbezirk durchzieht. Eine übermäßige Länge des Blickfeldes ist durch Anwendung von Versetzungen, Unterbrechungen und einer kleinen Schweifung vermieden. Der Charakter der Siedelung als eines selbständigen Plangebietes ist am Eingang betont durch einen torähnlichen Doppelbau; die eine günstige Verkehrslage bietenden Gebäude können zur Anlegung von Läden oder von Räumen für gesamtheitliche Zwecke benutzt werden. Der Straßeneinlauf ist zu einer halbkreisförmigen Anlage ausgestaltet und mit einer kleinen Baumpflanzung versehen, in deren Mitte ein Gebäude für den Gesamtgebrauch der Bewohner (Badeanstalt, Versammlungsräume, Lesehalle oder für öffentliche Zwecke) Platz finden kann.Die Fortsetzung des Hauptweges führt zum Mittelpunkt der Planung, dem Achteckplatz. Das hier eingefügte Motiv ist städtebaulich von günstiger Wirkung; die Platzform, die Größenabmessungen des Raumes, die Anordnung der Gebäude dürften ein gutes abgeschlossenes architektonisches 

Bild ergeben. Zugleich wurde hierdurch eine Anlageform wieder aufgenommen, der in der Mark Brandenburg eine geschichtliche Bedeutung zukommt. Der landesfürstliche Städtebau, der sich das Retablissement und die Besiedelung des Landes nach den Kriegsverwüstungen zum Ziele setzte, hat bei seinen Siedelungen diese charakteristischen Formen, die der Planung einen festen Mittelpunkt verleihen, mehrfach zur Anwendung gebracht. Namentlich ist dies der Fall bei der durch Friedrich I. angelegten, durch Friedrich II. zu einer landwirtschaftlichen und gewerblichen Siedelung ausgebauten Ortschaft Friedrichstal. (Die gleichen und ähnliche Formen finden sich in Zinna bei Jüterbog und in Schönwalde bei Bernau.)In seinem weiteren Verlauf empfängt der Hauptweg eine in der Zeichnung wenig wahrnehmbare, jedoch für den Fernblick und die Gebäudestellung günstig wirkende Schweifung. Gegenüber dem Auslauf wird die Errichtung eines pavillonähnlichen Gebäudes vorgeschlagen, das als Milchverkaufshalle oder zu einem ähnlichen Zweck Verwendung findet. Wir sind hier an der Grundlinie der gesamten Planung angelangt, in deren Ausgestaltung sich wiederum ein Gegensatz zu der früheren Aufteilung des Geländes zeigt. Auf der ganzen Linie sind die Grundstücke mit ihren Fronten der Fließlandschaft zugekehrt; der Wert und die Vorzüge der landschaftlichen Lage erscheinen hierdurch auf das beste ausgenutzt. Die Mitte käme als geeignete Stelle für die Anlegung eines Bewirtschaftungsgebäudes inbetracht, dessen vorgelagerte Terrasse einen hübschen Aussichtspunkt bietet. Am nordwestlichen Ende sind die Verfasser den gegenwärtigen Besitzgrenzen ohne Abänderung gefolgt, wodurch sich in ungezwungener Weise eine sich in die Geländegestaltung einfügende halbkreisförmige Anlage ergibt.In der Anlegung der ost-westlichen Querstraßen haben die Verfasser die vorhandenen Straßenzüge beibehalten, so daß der Anschluß an die Straßen des Nachbargebietes in unveränderter Weise bestehen bleibt. Ein Durchgangsverkehr kann sich in späterer Zeit wohl in der Schulzendorferstraße ausbilden; auf diesen Umstand ist durch eine größere Breitenabmessung der Straße Rücksicht genommen.Die Aufteilungsstraßen sind im übrigen sämtlich als Wohnstraßen ausgestaltet. Hierbei wurde durchweg die gerade Richtung der Straßen und Wege eingehalten, die sich (gegenüber der willkürlichen Krümmung) als die wirtschaftlich vorteilhaftere und, bei richtiger Planbehandlung, auch als die städtebaulich empfehlenswertere erweist. Für einen Wechsel im Straßenbild ist durch die Plangestaltung gesorgt. Wohnhöfe und umbaute Flächen sind an geeigneten Stellen angelegt. Ferner wurden innerhalb der Straßen Unterbrechungen in den Baulinien angeordnet, indem *-zwischen den einzelnen Häusergruppen die jedem Hause beigegebenen Kleinviehställe, die hier 1 —1,∕2 m hinter die Baufront zurücktreten, eingefügt wurden. Hierdurch wird erreicht, daß unter Beibehaltung der Raumwirkung der geschlossenen Bebauung eine Abwechselung in der Baulinie erzielt wird. An den beiden äußeren Randstraßen, die sich späterhin vielleicht zu Zugstraßen für einen größeren Verkehr entwickeln können, wurde mehrfach die Zurückziehung der Bauflucht und die Anlegung einer platzartigen Erweiterung von 10—15 m Tiefe angewendet. Ein in die Siedelung hineinragendes fremdes Grundstück wurde umbaut.
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DER STÄDTEBAUDer Gebäudeabstand beträgt für den Hauptweg von Bauflucht zu Bauflucht 13 m. Hiervon entfallen 4,5 m auf den Straßendamm, daneben ist ein einseitiger Gehweg von2.5 m Breite angelegt. Die übrigen Wege haben einen Fahrdamm von 5 m Breite und zum Teil Vorgärten von3.6 m. Bei Wegfall des Vorgartens ist auf der betreffenden Straßenseite ein Rasenstreifen von 0,40 m angeordnet. Die Aufwendungen für die Geländeerschließung sind niedrig gehalten.Den Zwecken der Wohnsiedelung entspricht es, daß mit der Zuteilung des privaten, nutzbaren Landes freigebig, mit der Beanspruchung öffentlichen Landes dagegen sparsam verfahren wurde. Jedes Grundstück hat eine eigene Gartenfläche, deren Größe im allgemeinen zwischen 150 und 200 qm schwankt; einige Gärten dehnen sich über 200 qm aus. Im einzelnen wurden genaue Stichberechnungen vorgenommen, deren Ergebnis auf dem Plan (Tafel 1/2) bei den einzelnen Grundstücken eingezeichnet ist. Während somit das Einzelhaus reichlich mit Freifläche versehen wurde, haben die Verfasser andererseits öffentliche Freiflächen nur in geringem Umfang angelegt; zu erwähnen sind die Spielplätze, die im Innern größerer von allen Seiten zugänglicher Geländeblöcke angeordri^t sind. Es ist hierbei darauf hinzuweisen, daß die neuere Freiflächenagitation vielfach Verwirrung angestiftet hat. Unter dem System der Mietskaserne, die dem einzelnen Mieter keine private Freifläche gewährt, sind öffentliche Freiflächen als Ersatz allgemein notwendig. Ganz anders, wenn, was als anzustrebendes Ziel gilt und im vorliegenden Fall erreicht wurde, jede einzelne Wohnung mit eigener Freifläche versehen ist. Der Freiflächenluxus wirkt mindestens ebenso schädlich wie der von den Verfassern bekämpfte Straßenluxus; es hat sich in der Erfahrung der jüngsten Zeit gezeigt, daß die reichliche Gewährung von öffentlichen Freiflächen geradezu ausgenutzt wurde, um schlechte Bebauungspläne und ungünstige Hausformen zu maskieren.Daß im vorliegenden Fall infolge der Lage der Siedelung für öffentliche Freiflächen an sich kein Bedürfnis vorliegt, wurde oben bemerkt.Sämtliche Grundstücke sind an der rückwärtigen Gartenseite durch Wirtschaftswege von 1,20 m Breite zugänglich gemacht, die in entsprechenden Zwischenräumen mit Ausweichstellen versehen sind. Eine Benutzung der Wohngebäude für Zufuhr und Abfuhr von Garten- und Wirtschaftsstoffen findet somit nicht statt. Innerhalb der Geländeblöcke ist die Bebauung in der Querrichtung fast durchgängig vermieden; das Durchstreichen der Luft ist hierdurch allgemein gewährleistet. Die Aufteilung der ganzen Siedelung wurde in der Weise durchgeführt, daß die' Nord-Süd-Richtung der Straßen festgehalten wurde, so daß die bei weitem überwiegende Mehrzahl der Häuser Ost-West-Stellung besitzt.Um ein Urteil über das wirtschaftliche Ergebnis der Parzellierung zu ermöglichen, haben die Verfasser die Aufteilung des Gesamtgeländes unter Anwendung des Eigenhauses mit Gartenfläche durchgeführt und hierbei zwei Hausformen zugrunde gelegt. Die Aufteilung ergibt insgesamt 643 Wohnhäuser, von denen 384 eine Baustellenbreite von 6 m, 259 eine solche von 4,8 m besitzen. Die größeren Häuser sind an der äußeren Randstraße sowie an dem Hauptweg angeordnet, während an den übrigen Aufteilungsstraßen der kleinere Haustyp angenommen wurde.

Die Auswahl und Verteilung der Haustypen bleibt, wie sich von selbst versteht, der praktischen Ausführung des Unternehmens vorbehalten und kann beliebig durch Abwandlungen in den Haus- und Grundstücksformen ausgestaltet werden. In einer bestimmten Hinsicht glaubten indes die Verfasser eine Grenze einhalten zu sollen: die Unterstufe der Kleinwohnung, die als „Geringstwohnung“ zu bezeichnen ist, hat in dem Vorschlag keine Berücksichtigung gefunden. Vielmehr gehen die Verfasser davon aus, daß als billigste in der Siedelung anzulegende Hausform diejenige zu betrachten ist, die dem Mietsaufwand des normal gelohnten Industriearbeiters entspricht. Ein solches Kleinhaus würde der Haustypus A, Tafel 3, darstellen, während für die Familien mit gehobenem Arbeitseinkommen der Haustypus B, Tafel 4, geboten wird.Das größere Haus, Typ B, hat 6 m Straßenfront und 9 m Tiefe. Die bebaute Fläche beträgt 54 qm ohne Anbau und 65 qm mit Anbau. Es enthält im Erdgeschoß eine Wohnstube und eine Wohnküche, beide je etwa 14 qm Fläche umfassend. Die Wohnküche ist vom Flur zugänglich gemacht. Neben der Wohnküche ist eine Spülküche angelegt, die auch gleichzeitig als Waschküche und Badestube dient. Diese Spülküche liegt zu einem Drittel in dem dem Haupthause angefügten rückwärtigen Anbau, der den Abort und die Kleinviehställe enthält. Der Ausgang in den Garten von der Wohnküche erfolgt durch diese Spülküche, und zwar nicht unmittelbar, sondern durch einen überdeckten Platz, von dem aus der Abort zugänglich ist. Durch die Lage des Aborts an dieser Stelle wird die Frage öffen gelassen, ob durchweg Wasserspülung angewendet, oder ob der Abort so eingerichtet werden soll, daß die Ausscheidungsstoffe zur Düngung des Gartens verwendet werden können.Die Notwendigkeit, jedem kleinen Einfamilienhaus einen Kleinviehstall beizugeben, der übrigens in den westlichen Provinzen schon allgemein üblich war, hat sich durch die Nahrungsmittelsorgen des Krieges klar ergeben. Der in zwei Abteilungen geteilte Stall dient nur zur Unterbringung einer Ziege und eines Schweines. An dem Stall ist ein Htihnerauslauf mit einem Gitter angebaut. Die Hühner nächtigen über dem Stall, wohin sie auf einer Hühnerleiter gelangen. Zwischen dem Stallanbau und der gegenüberliegenden Nachbargrenze liegt der Hof, der zugleich als Sitzplatz im Freien dient. Er ist gegen den Nachbar hin durch eine 1,80 m hohe und 2 m lange Mauer getrennt. Ein Teil des Hofes kann als Gartenlaube ausgebildet werden.Im Obergeschoß enthält das Haus drei Schlafzimmer, von denen das eine Schlafzimmer der Eltern eine überwiegende Größe aufweist, so daß hier auch noch Kinderbetten bequem gestellt werden können. Alle drei Schlafzimmer sind vom Flur aus besonders zugänglich. Es sind ferner für jedes Schlafzimmer Wandschränke angeordnet. Vom Flur geht eine Treppe auf den Boden, von dem aus noch eine besondere Schlafkammer zugänglich gemacht ist. Das Haus ist nur zur Hälfte unterkellert.Die Schornsteinkästen je zweier Häuser werden im Dach so vereinigt, daß sie in einem einheitlichen Kasten aus dem Dache heraustreten. Die Treppe hat eine Steigung von 17 zu 26 vom Erdgeschoß zum Obergeschoß, die im Innern des Hauses sich entwickelnde Bodentreppe ist steiler. Sie ist durch ein Dachfenster, welches an der Rückfront des Hauses als Fledermausluke sichtbar ist, beleuchtet.
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DER STÄDTEBAUWie der Schnitt zeigt, haben das Erdgeschoß und das Obergeschoß 2,50 m lichte Höhe, das Dachgeschoß 2,30 m, das Kellergeschoß 2 m. Die Außenseiten des Hauses sind in Putz gehalten. Der Sockel ist in unverputzten Ziegelsteinen stehen gelassen. Die Fenster haben durchweg Läden.Die Baukosten dieses Hauses würden, bei Annahme von 17 Mk. für das Kubikmeter umbauten Raumes, vor dem Kriege 6990 Mk. betragen haben.Auf Tafel 3 ist das kleinere Haus, Typ A, welches 4,80 m Straßenfront und 8,50 m Tiefe hat, dargestellt. Es enthält im allgemeinen dieselbe Anordnung, wie das größere Haus, nur sind die Zimmer entsprechend kleiner. Die beschränkten Raumverhältnisse haben dazu geführt, die Wandschränke in den Schlafzimmern wegzulassen und die Bodentreppe vom Hauptschlafzimmer aus zugänglich zu machen, eine Anordnung, die in Kleinhäusern übrigens gang und gäbe ist. Die bebaute Fläche des größeren Hauses beträgt ausschließlich Kleinviehstall 54 qm, die des kleineren Hauses 40,5 qm. Die bebaute Fläche des rückwärtigen Anbaues beträgt im ersten Fall 11 qm, im zweiten Fall 8,60 qm.Die Baukosten dieses Hauses würden vor dem Kriege 5440 Mk. betragen haben.Die Gesamtgröße des aufgeteilten Geländes beträgt 

209340 qm. Die bebaute Fläche der auf dem Grundstück untergebrachten Gebäude ergibt sich wie folgt:1. Öffentliche Gebäude........................................... 2242 qm2. 384 Wohnhäuser zu 54⅛ 11 65 qm . . 24160 „3. 259 Wohnhäuser zu 40,8 + 8,3 49,10 qm 12717 „Gesamtsumme der bebauten Fläche 39119 qmEs ergibt sich daher als nicht bebaute Fläche 170221 qmVon dieser Fläche entfallen auf Straßenland und öffentliche Plätze 47150 qm, auf die im Rücken der Gärten liegenden Wirtschaftswege 2886 qm, auf Hausgärten 120185 qm. Die Summe der nicht durch private Nutzung in Anspruch genommenen Flächen ist daher 50036 qm oder nur 250∕0. Dagegen sind 750∕0 des Gesamtgelandeś 159307 qm der landwirtschaftlichen Verwendung, teils für den Hausbau, teils für wertvolle eigene Gärten dienstbar gemacht.Das Ergebnis der Parzellierung ist folgendes:
Private
Gebäude

Private
Gärten

Oftentliche
Gebäude

Straßen, 
Plätze, Wirt
schaftswege

Insgesamt

36877 qm
= 17,62 «/0

120185 qm 
= 57>41°∕o

2242 qm
- ι,°7o∕o

50036 qm
= 23,9o0∕0

20g 340 qm
==' ιoo0∕o

1) Die zitierten Sätze sind den Druckschriften der am 5. Juli rgi8 
in Zürich gegründeten ,Schweizerischen Vereinigung für InduatrieIIe 
Landwirtschaft“ entnommen.

VON SCHWEIZER INNENKOLONISATION.
Gedanken zur Nutzanwendung für deutsche Siedelungstatigkeit.Von Regierungsbaumeister a. D. B. WEHL.Auch in der Schweiz ist man bestrebt, „einer größeren Anzahl Menschen, und zwar in besserer Weise als bisher, Nähr- und Wohnraum zu schaffen1).“ Wie Deutschland, hat die Schweiz noch viel urbar zu machendes Ödland oder ungenügend ausgenutzten Kulturboden aufzuweisen, so daß sie von ausländischer Zufuhr eigentlich vollständig abhängig ist. Bezeichnenderweise wird beklagt, daß „um Fabrikanlagen herum und zwischen Häuserblöcken das Land meist ertraglos liegen bleibt.“ Aber es ist ein Irrtum, wenn man als Grund angibt, dies sei eben „Spekulationsland“. Gerade dann würden dessen lediglich auf Gewinn bedachte Eigentümer gern jeden Pachterlös als mühelosen Verdienst zu gewinnen trachten, wenn sich nur Interessenten und Abnehmer fänden. Bei Berlin war es bis 1914 ganz ähnlich. Brachland mit gutem Boden an guten Verkehrswegen, ja tote Gehöfte sah man in bedauerlichem Umfange. Nicht einmal die Ureigentümer vermochten ihren Boden zu bewirtschaften, weil die Löhne infolge der Stadtnahe zu hoch waren. Die ,Spekulation“ versuchte oft vergeblich, für geringfügige Anerkennungsgebühr Pächter zu finden.Die unerfreulichen Nebenerscheinungen schlecht oder überhaupt nicht planmäßig geleiteter Stadterweiterungen bekam auch die Schweiz zu spüren. „Man baute lediglich, aber siedelte nicht. Statt W^ohnkolonien mit ernährender Scholle mehr oder weniger schöne Häuserhaufen. Kein Versuch, stadtnahe Ödländer 

mit landreichen Heimstätten zu besiedeln. Zu hohe Bodenpreise wegen zu enger Überbauung mit meist unschönen und schlechten Miethäusern, dadurch finanzielle Überlastung der betroffenen Gemeinden.“Gerade das letztere haben viele deutsche Großstadtvororte durchgemacht, die ihrer Lage und Eigenart halber überwiegend freiwilligen Flachbau aufweisen, aber mit einer Anzahl meist wahllos verstreuter verkappter Zinshäuser der sogenannten Ubergangsbauklassen besetzt sind. Diese zwangen zu voreiliger und kostspieliger Schmutzwasserkanalisation, die hauptsächlich wegen der Länge des Rohrnetzes und zu geringen Konsums unwirtschaftlich war. Die großen Vorortzinshauser gaben ferner den Vorwand und Anlaß zu übertrieben breiten und teueren Straßenanlagen.„Es war einer der größten Fehler der bisherigen Wirtschaftspolitik, daß man die Siedelung der Industriebevölkerung sich selbst überließ, nicht planmäßig eingriff und Heimstätten mit Eigenversorgung, sondern bloß Wohnstätten schuf.“ Ähnliche Fehler begingen und begehen wir u. a. für Groß- Berlin, dessen riesige Leerfiachen wir ausschließlich als Wohnboden betrachten und behandeln, statt zum Teil als vorübergehendes oder dauerndes Siedelungsland für ländliche Heimstätten. Es wird als „spekulatives Bauland“ behandelt, demgemäß auch zu hoch bewertet und steuerlich in einer Weise belastet, daß allein die scheinbar so harmlose jährliche Grundwertsteuer (von durchschnittlich l∕20∕0 und mehr) im Verlaufe von einigen Jahrzehnten ausreicht, ihn für Kleinwohnungszwecke, geschweige denn für ländliche Heim-
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DER STÄDTEBAUStätten zwangläufig zu überteuern. Wir haben Vororte, die selbst nach 50, ja 100 Jahren keine Aussicht haben, für Wohnzwecke in nennenswertem Umfange beansprucht zu werden, auch wenn jetzt der Flachbau fast ausschließlich zur Tat wird. Ferner ist es fraglich, ob und wie sich Groß-Berlin jetzt weiter entwickeln wird. Es ist an der Zeit, nicht nur FreiHachen, Ausfallstraßen und Verkehrslinien festzulegen, sondern auch geeignete Flächen auszusondern, die für ländliche Kleinsiedelungen vorzubehalten sind. Es kommen sogar neue Kleinbauernstellen in Frage, die groß genug sind, eine Familie vollständig zu ernähren.Diese Maßnahmen müssen auch in solchen Gemeinden getroffen werden, wo es die bedeutende Langfristigkeit bis zur zukünftigen ersten Nutzung zu Wohnzwecken zweckmäßig, ja notwendig erscheinen läßt, für eine Reihe von Jahrzehnten ländliche kleine Gehöfte als Übergang einzuschalten. Deren Bauten und Grenzen müssen selbstverständlich so eingerichtet werden, daß sie die spätere Bebauung nicht stören, sondern im Gegenteil gewissermaßen den Rahmen dazu festlegen. Überhaupt sollte ein jeder zu langfristiger Zukunftsfluchtlinienplan immer nur einen Rahmen, nicht aber sämtliche Straßenzüge festlegen. Je 1—4 Baublöcke ergeben z. B. ungefähr den Flächenbedarf einer selbständigen Kleinbauernstelle, deren spätere zweckmäßige Aufteilung mit schmalen Wohnstraßen kurz vor der Bebauung den jeweiligen Bedürfnissen zweckmäßig angepaßt werden kann.Die Großstadtnähe zwingt mehr oder minder dazu, das fruchttragende Land unter ständiger Aufsicht haben zu müssen. Auch bereits vor 1914 waren Fruchtdiebstahle und böswillige Zerstörungen auf Pachtland, in den Laubenkolonien, ja selbst Einbrüche in die Lauben nur allzu häufig. In manchen Gegenden mußte deshalb der Obstertrag vor der Reife abgeerntet und eingekocht werden, wenn selbst Einfriedigungen, Nachtwächter und Hunde unzureichend schützten. Auch der Forstdiebstahl ist bekanntlich in Großstadtnähe ein trübes Kapitel. Die heutige Demoralisierung läßt es für lange Zeit als aussichtslos erscheinen, auf freien Flächen ohne teuere Schutzmaßnahmen Obst zu züchten, wie es in der Schweiz noch allerwärts geschieht. Daher muß immer wieder vor dem unüberlegten Ankauf im Bereich der „wilden“ Parzellierung gewarnt werden.„Städtische Familien bedürfen der gartenbaulichen Ausbildung durch Kurse und praktische Anweisung.“ Der Flachbau wird ohne diese erziehlichen Maßnahmen keinen freiwilligen Zuspruch finden, sondern nicht nur zunächst, sondern dauernd von solchen Familien begehrt werden, die anderweit keine städtische Wohnung finden. Der ungesunde Drang nach der Stadt entsprang teils der Vergnügungssucht, teils der Möglichkeit zu bequem erreichbarem Nebenerwerb der Familienmitglieder durch Aufwartestellen, Botendienste und Waschen. Letzteres ist erschwert, ja fast unmöglich, wenn Kleinsiedelungen ohne Mischung mit nahen wohlhabenderen Siedelungen entstehen. Das gleiche gilt für die bequeme Absatzmöglichkeit der selbstgezogenen Früchte, die oft einen Ausgleich für mangelnden oder beschränkten Nebenverdienst bieten muß. Gilt es ferner, neue Verkehrslinien zu schaffen, so werden diese allein durch Arbeiterwochenkarten und Kleinverkehr niemals wirtschaftlich. Um so mehr muß man auf Mischung und Anlehnung an Siedelungen mit wohlhabenderen Schichten und an bestehende Verkehrslinien Bedacht 

nehmen. Die Kohlenknappheit läßt zudem den weiteren Ausbau von modernen Verkehrsnetzen zu Kleinsiedelungszwecken nicht allzu hoffnungsvoll erscheinen.Zunächst müßte man z. B. das Zweckverbandsgebiet Groß-Berlins daraufhin untersuchen, wie und wo es ländlich nutzbar gemacht werden könnte. Als vermeintlicher Zukunftswohnboden fände auf ihm eine ungeheuere Menschenmenge Platz, die selbst im Flachbau hoffentlich niemals zusammenströmen wird. Aber in dieser irrtümlichen selbstverständlichen Erwartung legte man dem Boden, welcher gerade für Kleinwohnungs- und Kleinhauszwecke noch sehr langer Verwertungsfrist bedarf, eine jährliche Grundsteuerlast auf, die etwa 4—6 Mill. Mk. betragen dürfte. Dazu kommen noch 4—50∕0 Handwechselkosten1) und etwaige Wertzuwachssteuer. Diese mag unter Voraussetzung gerechter Erhebung berechtigt sein. Der billige Wohnboden1 noch- mehr der für ländliche Siedelungen muß aber von laufenden Abgaben befreit bleiben, vor allem, solange er keine Pächter findet. Zinsauflauf, Ertraglosigkeit und Steuerlasten sind eben nicht erträglich und nicht vereinbar mit der zukünftigen Zweckbestimmung des Wohnbodens.

1) Neuerdings sogar etwa C0/<, leider ohne Rücksicht auf die 
Objektgröße.

Wir bedürfen einer Organisation, die gleich der schweizerischen auf Wohlfahrtscharakter aufgebaut ist, und der sich industrielle Unternehmungen anschließen müssen zugunsten ihrer eigenen Arbeiterschaft. Bei Winterthur wurden geeignete Flächen, größtenteils Gemeindeland, auf 12—15 Jahre vom Kanton Zürich gepachtet und zu gleichen Bedingungen an die Industrie weitergegeben. Die Meliorationsbedürftigkeit verlangt eine lange Pachtdauer. Die Melioration muß der Pächter auf seine Kosten nach staatlicher Anordnung ausführen. Ihm fließen daher die öffentlichen Beihilfen zu. Hier wird also Regieanbau getrieben.Man vergleiche damit unsere verfehlte Bodenpolitik. Liegenschaftssteuern sind in der Schweiz nicht oder nur ganz gering vorhanden. Die Stadt Zürich ermäßigte sie vor kurzem sogar von 10∕0o auf 1∕2o∕oo> erhöhte die Handwechselabgabe auf höchstens 2 % (nach unten bis i∕20∕0 gestaffelt für kleinere Objekte), und führte eine Wertzuwachssteuer ein, in der kaufmännische Denkweise und Billigkeitsgründe eine anerkennenswerte Rolle spielen. Sollte der Erbbau bei uns weitere Verbreitung finden, wird man sich ohnehin daran gewöhnen müssen, die damit verbundenen Bodensteuerausfälle von der Allgemeinheit zu erheben. Das wäre zwar sehr gerecht und wünschenswert. Aber man wird dabei erst zu der Erkenntnis kommen, welche übergroßen Lasten man dem Grund- und Hausbesitz bisher zugemutet hat, und wie bedauerlich hoch die „Steuerrente“ ist, welche heute ein jeder von seiner Miete an Staat und Gemeinde zu entrichten hat.Bei älteren Zinshäusern ist die Steuerrente nach mehrmaligem Handwechsel oft höher als die Boden rente, manchmal sogar höher als die ursprüngliche Bauplatzrente, einschließlich aller Gewinne an der Baustelle. Dies bewirkt die steuerliche Miterfassung des Bauwertes, der in der Regel 3—4 mal höher ist als der Baustellenwert, vor allem in Kleinwohnungsvierteln. Die heutige Baukostenverteuerung wird bei weiterhin vermutlich gleich niedrig bleibenden Boden- und Baustellenpreisen diesen bedenklichen Zustand noch verschärfen, zumal wenn die Hand-
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DER STÄDTEBAUWechselkosten noch bedeutend steigen werden. Wenn der prozentuale Anteil der Bodenrente und Bauplatzrente an der Miete heute auf einen Bruchteil der Höhe von 1914 absank, so ist das zwar recht erfreulich. Um so weniger darf dann eine übertriebene Besteuerung des Bauwertes die Tilgung erschweren oder die Mieten verteuern.Um nicht mehr im Dunkeln zu tappen, bedürfen wir genauer Ermittelungen über alle deutschen Stadterweiterungsgebiete. Ihre Verwertung zu Wohnzwecken oder ländlichen Siedelungen, ihre Steuerlasten, ihre zwangläufige Bodenpreisbildung, die Freiflächen, sämtliche Mietspreisfaktoren, kurzum alle städtebaulich-wirtschaftlichen Grundlagen müssen rechnerisch und graphisch ermittelt und übersichtlich dargestellt werden. Klarheit über die Entwicklungsmöglichkeiten ist der beste Schutz vor ungesunder Überspekulation, soweit nicht schon starke Baubeschränkungen dafür sorgen. Ferner müssen wir eine gerechte Wert

zuwachssteuer, ähnlich der Züricher haben, vor allem den wirklich unverdienten Wertzuwachs zugunsten des verdienten stärker besteuern. Ein erfahrener Schweizer Fachmann betonte mir gegenüber: „In Deutschland entzieht man den Grundeigentümern alle Barmittel, womöglich unter Beanspruchung ihres Privatvermögens, teueren Hypothekaroder Bankkredits. Man läßt ihnen nur die Schulden und das Risiko. Wir haben von Ihren deutschen Fehlern gelernt.“Eine wohldurchdachte Bodenpolitik und ein vorsichtiges Hineintragen der Innenkolonisation in manche deutsche Stadterweiterungsgebiete würde wesentlich zur Lösung wichtiger und schwieriger Zukunftsfragen beitragen. Es ist nicht gerade erfreulich, die Verwirklichung dieser von mir schon lange vertretenen Gedanken im Auslande bereits in die Tat umgesetzt zu sehen, während wir immer noch in verfehlten Bahnen zu verharren scheinen.
LUDWIGSLUST, ein mecklenburgischer fürstensitz.
Ein Kleinstadtidyll.Von OTTO ZIELER, Architekt, Berlin-Friedenau. Hierzu die Tafeln 5—10.

Es ist bei der zu Studienfahrten nicht gerade herausfordernden etwas spröden und nicht selten dürftigen Herbigkeit des norddeutschen Flachlandes erklärlich, wenn eine so reizvolle und eigenartige Stadt wie Ludwigslust selbst unter Architekten verhältnismäßig wenig bekannt ist, obwohl sie, unmittelbar an der Berlin—Hamburger Bahn gelegen, von Berlin aus in wenig mehr als 2 Stunden zu erreichen ist. Auch die Literatur bietet zwar einigermaßen Ausführliches über die kurze Geschichte, aber sehr wenig über das bauliche Bild dieser landesfürstlichen Gründung. Das Verzeichnis der Geschichts- und Kunstdenkmäler des Großherzogtums Mecklenburg - Schwerin von Schlie beschränkt sich seiner Aufgabe entsprechend im wesentlichen auf die wichtigsten öffentlichen Gebäude, das Schloß und die Stadtkirche, sowie die romantisch im Schloßpark gelegene biedermeierisch - gotische katholische Kirche und einige kleinere Bauten, während in der mit einer Anzahl von Stichen ausgestatteten Schilderung des Engländers Nugent in den „Reisen durch Deutschland, Stettin 1781“, vor der Erbauung der eigentlichen Stadt entstanden, in erster Linie das Leben am Hofe zur Darstellung kommt. Die ausführlichste und im ganzen sehr klare Schilderung der Entstehungsgeschichte der Stadt gibt der Pastor Goß in seiner Geschichte von Ludwigslust, Parchim 1852.DasStadtbild läßt deutlich zwei Hauptabschnitte seiner Entwicklung erkennen. Der erste, der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts angehörend, zeigt in seiner nach einem festen Plane durchgeführten Einheitlichkeit eine wundervolle Straßen- und Platzfolge. Der zweite, hauptsächlich die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts umfassend, ist zwar städtebaulich immerhin noch bemerkenswert, läßt aber schon die zusammenschließende Kraft eines großen künstlerischen Gedankens vermissen, er schafft nicht mehr Raumwerte, sondern begnügt sich damit, unter Verzicht auf jedwede Platzanlage einigen Straßenwandungen den Ausdruck einer gewissen rhythmischen Ordnung zu geben.

Die einfachen wirtschaftlichen Verhältnisse sowie der Umstand, daß der Ort von den großherzoglichen und fiskalischen Besitzungen stark eingeengt ist (Tafel 5) (1:12500), mögen die Ursache sein, daß der alte Zustand sich bis heute ziemlich unberührt erhalten hat. Den Kernpunkt bildet das an der Nordwestecke der Stadt gelegene großherzogliche Schloß (Abb. a, Tafel 8). Von ihm gehen zwei Straßenzüge aus: schräg seitlich die an ihrem Ende durch den quer vorgelagerten, jetzt zur Dragonerkaserne gehörenden Marstall (Abb. b, Tafel 8) abgeschlossene Schloßstraße, in der Mittelaxe des Schlosses nach Süden ein zweiter Trakt, der mehr eine monumentale Platzanlage als eine Straße darstellt, gleichfalls an seinem Ende durch einen Monumentalbau, die Stadtkirche, abgeschlossen (Tafel 6) (1:3000). Hiermit ist der erste, künstlerisch bedeutendste Teil der Stadtentwicklung umschrieben.Die Schloßstraße hat die stattliche Breite von etwa 34 m. In ihrer Mitte verläuft der Fahrdamm, an diesen zu beiden Seiten anschließend je ein schmaler Reitpfad, eine Reihe alter Linden, ein breiter Spazierweg und der Bürgersteig (Abb. c, Tafel 8 und Tafel 6). Ausgebaut worden ist sie nur bis zur Mitte des Alexandrinenplatzes, dessen kreisrunde Form wirkungsvoll den Kreuzungspunkt mit der Schulstraße (im Zuge der von Grabow nach Schwerin führenden Landstraße) kennzeichnet. Die Hauptmasse der Wohnhäuser besteht aus den üblichen zweigeschossigen Fünffensterhäusern mit Satteldach, im Backsteinfugenbau ohne besondere Architekturpladierungen; die Hauswand glatt, nur die Eingangsaxe als schwache Vorlage ausgebildet, dazu ein mäßig vortretendes Gurtband (Abb. c, Tafel 8). Reichere Häuser treten nur an bestimmten Teilpunkten der Straße auf, im übrigen wird eine künstlerische Wirkung nur in rhythmischer Gruppierung des einfachen Normalhauses gesucht. Durch die schräg auf die Schloßstraße stoßende, aber kurz vor der Einmündung zur Erreichung einer rechtwinkeligen Kreuzung umbiegende Kanalstraße
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Abb. i

DER STÄDTEBAU

wird der ganze Zug zwischen Schloß und Alexandrinenplatz in zwei gleiche Abschnitte zerlegt. Jede der so entstehenden vier Blockseiten zerfallt wieder in zwei gleiche Teile dadurch, daß in ihrer Mitte größere durch Dachaufbauten ausgezeichnete Häuser von 7 Fenster Breite ihren Platz erhalten. Diese treten um etwas mehr als Haustiefe hinter die Flucht zurück, so daß neben der Straße jedesmal kleine idyllische Plätzchen entstehen (Abb. e, Tafel 9). Die so sich ergebenden 8 Teile der Straßenwandungen werden weiter gegliedert durch ein heute nicht mehr ganz erhaltenes, aber noch deutlich erkennbares System von Wirtschaftswegen. Jeder Teil bietet Raum für 6 Häuser. Hinter diesen folgten, jedesmal in gleicher Tiefe, der Hof und das Wirtschaftsgebäude und weiterhin der Garten. Um nun für die einzelnen Häuser die Durchfahrten zu sparen, vielleicht auch um den Wirtschaftsbetrieb von der Hauptstraße der Residenzstadt möglichst fernzuhalten, ist neben dem ersten Hause immer eine offene Einfahrt angelegt, die zwischen den Hofgebäuden und Gärten entlangläuft und vor dem letzten Hause wieder in die Straße einmündet. Die zwischen der Ein- und Ausfahrt liegenden 4 Häuser sind unter ein einziges Dach zusammengefaßt, so daß jeder Teil der Straßenwand in eine dreigeteilte Gruppe aufgelöst wird, die sich rhythmisch in der ganzen Straße wiederholt (Tafel 6 und Abb. d, Tafel 8). Die Abmessungen der kurzen Strecke zwischen Alexandrinenplatz und Marstall lassen vermuten, daß ursprünglich auch für diese der gleiche Ausbau geplant war (in Tafel 6 punktiert angedeutet). Ludwigslust ist wohl das einzige Beispiel aus späterer Zeit, wo der Grundsatz der Anlage besonderer Wirtschaftsstraßen der aus dem Mittelalter in die ersten Schöpfungen des landesfürstlichen Städtebaus übernommen, aber im Laufe der weiteren Entwicklung abgestoßen worden war, von neuem aufgenommen und zur Herausarbeitung einer künstlerischen Form des Straßenbildes benutzt worden ist. Außer den oben genannten 4 größeren Häusern an den seitlichen Plätzen zeigen auch diejenigen am Anfang und am Ende der Straße, beim Schloß und am Alexandrinenplatz, eine etwas abweichende Form. Sie haben gleiche Größe und Umriß wie die Normalhäuser, der größere Reichtum ist aber bei ihnen nicht in Dachaufbauten, sondern in die Hausfläche verlegt: Rustikapfeiler und zum Teil Bogenfenster.Ist der architektonische Ausdruck der Schloßstraße rein 

sachlich aus ihrem Wesen als Wohnstraße heraus entwickelt, so gibt dem Teil zwischen Schloß und Kirche allein derl≈Gedanke rhythmischer Raumgestaltung die Form (Tafel 6 und Tafel 7 [Schaubild]). Hierbei ist die Gartenkunst stark zur Mitwirkung herangezogen worden. Um das Schloß herum zieht sich von Osten her der Ludwigsluster Kanal. Sein Wasser ist trotz seiner ganz geringen Tiefe sehr geschickt zur Belebung des Platzes vor dem Schlosse benutzt, nur in den trockenen Hochsommermonaten versagt seine Kraft. Es wird in einem in der Mittelaxe des Schlosses liegenden ovalen Becken, dem „Bassin“, gesammelt, vor dem Eintritt in dieses zweigt ein durch ein Wehr geregelter Arm ab, um ein noch vor dem „Bassin“ liegendes rechteckiges Becken zu füllen und von diesem in mehreren Stufen über eine etwa 3 m hohe mit drei schönen Figurengruppen geschmückte Granitwand herabzufallen. Eine künstliche Senkung des SchloBplatzes nach dem „Bassin“ hin ermöglicht in dem durchaus ebenen Gelände die Herstellung dieser prächtigen Kaskade1) (Abb. f, Tafel 9). Das „Bassin“ umsäumen zu beiden Seiten zweigeschossige, der Rundung folgende Backsteinhäuser (Abb. g und h, Tafel 9), die durch zwei kurze Reihen einstöckiger, nur 3,15 m bis zur Traufe messender Fachwerkbauten mit dem in der gleichen Weise umbauten quadratischen Kirchenplatze verbunden sind. Die weitgedehnte rasenbedeckte Platzfläche bleibt vom Verkehr fast unberührt, den seltenen Wagenfahrten zur Kirche dient ein Weg unter einer den ganzen Raum umschließenden dreifachen Reihe von Bäumen. Auch hier wird der Wirtschaftsverkehr von besonderen zwischen Gehöften und Gärten hinlaufenden Nebenwegen aufgenommen. Ihre Verwendung zur Gliederung der Platzwandungen jedoch verbot ein sicheres Maßstabsgefühl sowohl wie die Absicht, den Wirtschaftsverkehr von diesem Monumentalplatze überhaupt auszuschalten; sie umlaufen die ganze Anlage in einem Zuge.DerUnterschied zwischen Platz und Schloßstraße wird besonders deutlich, wenn man ihre Querschnitte miteinander vergleicht (Tafel 6 [1:1000]): hier die Wohnhäuser die Straße beherrschend, dort gegenüber der Breite des Platzes, selbst an seiner schmälsten Stelle, fast verschwindend, sie scheinen nur bestimmt, durch ihre Kleinheit Schloß und Kirche um so prächtiger erscheinen zu lassen. Die Zeit des Absolutismus erachtet die Kleinsiedelung der Nachbarschaft des Fürstensitzes nicht für unwürdig, benutzt sie vielmehr sehr geschickt als äußerst wirksames Mittel künstlerischer Wirkungssteigerung.Ein Hauptreiz der Anlage liegt darin, daß sie sich nicht offen vor dem Beschauer ausbreitet, sondern erst schrittweise ihre Schönheiten enthüllt. Dem Blick vom Schlosse aus wird manches noch verborgen, manches nur angedeutet, besonders im Sommer, wenn die Bäume ihr Laub voll entfaltet haben und die Häuser mehr oder weniger hinter ihnen verschwinden (Textabb. 1). So erhält das Auge einen immer neuen und ständig sich steigernden Anreiz, sich weiter nach der Tiefe des Platzes hin vorwärts zu be-
') Das Wasser wird dann als 21∕a km langer schnurgerader von 

Erdwallen und Rasenbänken eingefaßter und mit Brücken und Wasser
künsten belebter Kanal durch den Schloßgarten nach Westen abgeleitet. 
Die hierdurch im Park gebildete Schneise, die in einem Winkel von etwa 
30 Grad auf das alte Schloß stieß, ist wohl als Gegenstück zu der vom 
Schlosse aus nach Nordosten verlaufenden Paul-Friedrich-Allee, dem An
fang der nach Neustadt führenden Straße, anzusehen.
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DER STÄDTEBAUwegen, um erst aus der Summe aufeinander folgender Architekturbilder den Gesamteindruck zu gewinnen. Der Erbauer der Stadt, der Hofbaumeister Johann Joachim Busch, der im einzelnen — verhältnismäßig früh — in den Formen ausgesprochenen Zopfstils arbeitet, zeigt sich in der Gesamtplanung als ein Meister echter Barockkunst. Nicht nur, daß er sein Werk als eine Aufeinanderfolge räumlicher Einzeleindrücke schafft und auf dem strengen monumentalen Grundriß starke malerische Wirkungen erwachsen läßt, er geht noch einen sehr gewagten Schritt weiter und arbeitet geradezu mit den Mitteln der Mal- und selbst der Theaterkunst, ohne aber durch diese das klare Gerüst des Grundplans überwuchern zu lassen. Der erste Eindruck — vom Schlosse aus — ist durchaus bildmäßig gedacht: im Vordergründe die langgestreckte flimmernde Kaskade ; hinter ihr das dichte Grün der hohen Bäume, zwischen den Stämmen durchscheinend die leicht geschwungenen Häuser am „Bassin“. Die grünen Laubmassen ziehen sich kulissenartig zurück, in der Mitte einen Durchblick freigebend, in dessen Hindergrunde eine Säulenhalle, die Vorhalle der Kirche, erscheint, ein kräftiges Relief mit Rücksicht auf die Fernwirkung bei fast gänzlichem Fehlen der Sonnenbeleuchtung1). Leichte Holzbrücken zu Seiten der Kaskade führen über den Kanal hinweg zum Bassin. Die nicht in der Längsachse des „Bassins“ stehenden, sondern mehr nach der südlichen Seite zusammenlaufenden Häuser ziehen den Blick weiter fort zu einem schmalen Mittelpfad zwischen den dreifachen Baumreihen und den kleinen Häuschen dahinter (Abb. i, Tafel 10). Je mehr diese sich ihrem Ende nähern, um so weiter dehnen sich die niedrigen Häuserreihen, die eben zu beiden Seiden der Kirche aufgetaucht sind. Noch einmal wird der Blick aufgehalten durch die den Weg kreuzende Berlin-Hamburger Landstraße: links wird eine Straße der Stadt, rechts durch ein eigenartiges Backsteintor hindurch eine lange Allee sichtbar. Nach dem Überschreiten der Straße überblickt man schließlich den weiten Kirchenplatz. Die Kirche erscheint jetzt durch den Gegensatz der unmittelbar anschließenden Häuschen in gewaltiger Größe, die sich beim weiteren Vorwärtsschreiten, etwa in der Mitte des Platzes, schnell bis zu einem Grade steigert, daß der Reiz des maßstäblichen Gegensatzes überspannt wird' und damit die harmonische Wirkung schließlich verloren geht (Textabb. 2). Die Ursache dieser übertriebenen Gegensätzlichkeit liegt darin, daß die Kirche fast um ihre ganze Länge über die Häuserflucht vorgezogen ist. Bei der großen Feinheit der ganzen PlatzanIage fühlt man sich Raum zu der Annahme berechtigt, daß diese
>) Daß diese gemäldeartige Wirkung auch wirklich beabsichtigt war, 

wird einem zur Gewißheit, wenn man nach einem wolkenlosen Tage in 
der späten Abenddämmerung, kurz ehe es vollständig dunkel wird, über 
den SphloBplatz geht. Bei der Dunkelheit kommt man gar nicht auf den 
Gedanken, im Vorbeigehen etwa nach dem eben geschilderten Bilde zu 
sehen, wird aber durch das Rauschen des Wasserfalls unwillkürlich ver
anlaßt, den Blick seitwärts zu wenden, und steht nun vor einer fast 
märchenhaften Erscheinung. Gegen den südlichen Himmel scharf sich 
abhebend, erkennt man nur noch die ganz dunklen Umrisse der Hauser- 
bzw. Baummassen, und ganz hinten leuchtet ein Widerschein des noch 
etwas hellen Abendhimmels blendend weiß die Säulenhalle der Kirche. 
Ein glänzendes Bühnenbild in seinem Gegensatz von in Nacht getauch
tem Vordergrund und der magisch beleuchteten Tempelfront im Hinter
gründe, begleitet in feierlicher Abendstille von dem stimmungsvollen 
Rauschen der Kaskade.

übertriebene Monumentalwirkung das Ziel der Anordnung der Kirche sei. Es scheint vielmehr, daß die Anlage antiker Tempelform Busch die Anregung dazu gegeben hat. Auf unmittelbar römische Einflüsse mehr als auf französische deutet ja auch die ganze Platzgruppierung, der Gedanke, die Kirche als antiken Tempel erscheinen zu lassen, und einiges andere. Die gänzlich schmucklose Seite der Kirche, zugleich die Rückseite der Vorhalle, die als reiner Kulissenbau um etwa anderthalb Axen gegen die Umfassungswand der Kirche vorspringt, ist nur zu verstehen aus der uns heute fremd gewordenen raumkünstlerischen Auffassung des Barock heraus, die ihren Zweck mit der Ziel und Abschluß der räumlichen Bewegung bildenden Fassade des Hauptbaus erreicht sieht.Fast wie ein Fall in die Tiefe mutet es an, wenn man mit dieser hochstehenden Kunst den zweiten Abschnitt der Stadtentwicklung betrachtet, der im wesentlichen die Teile zu beiden Seiten der Schloßstraße umfaßt, wenn auch eine gewisse Zurückhaltung gegenüber den in direkter Beziehung zum Schlosse stehenden Teilen geboten war. Der südliche ist in ungefähr rechtwinklige. Blöcke aufgeteilt und in ziemlich nüchterner Weise mit einstöckigen Häusern bebaut, wobei die einzelnen Blöcke wieder durch Wirtschaftswege, wenn auch in anderer Form als früher aufgeteilt sind, zur Gliederung der Straßenseiten werden die Wirtschaftswege auch hier nicht benutzt.Höher steht der später folgende Stadtteil nördlich der Schloßstraße. Für die Aufteilung scheint ein fester Plan nicht vorgelegen zu haben, zum Teil ist wohl auf schon bestehende Besitzverhältnisse weitgehende Rücksicht genommen worden. Die den Alexandrinenplatz durchschneidende Schulstraße wurde sogar durch einen dreieckigen Block ganz verbaut, ihre Aufgabe als Teil der Landstraße Grabow-Schwerin mußte die am Marstall vorbeiführende Schweriner Straße übernehmen. Auf die architektonische Gestaltung der Straßenwandungen ist dagegen wieder mehr Wert gelegt worden. Die Häuser sind auch hier im allgemeinen nur eingeschossig, in der Schweriner Straße immer je zwei zu einem Doppelhaus vereinigt, und die Einfahrten unter Preisgabe der Wirtschaftsstraße für jedes Haus besonders angelegt, nur die Kreuzung mit der Bergstraße betonen größere zweigeschossige Häuser, die langen niedrigen Straßenfronten wirksam unterbrechend (Abb. k, Tafel 10).
13



DER STÄDTEBAUDie reizvollste Ausbildung erfuhr die nur einseitig bebaute an dem von alten Bäumen beschatteten Kanal entlang laufende Kanalstraße. Sie zerfällt in 3 Teile, deren mittlerer neben einer Kaserne und dem Offlzierkasino aus zweigeschossigen Reihenhäusern gebildet wird, während in den beiden seitlichen Abschnitten zweigeschossige Einzelhäuser mit eingeschossigen Doppelhäusern wechseln, eine Vermengung stark unterschiedlicher Wohnbedürfnisse, vor der die staffelförmige Bauweise aus Gründen sowohl wirtschaftlicher wie Schonheitlicher Klarheit wohl den Vorzug verdient (Abb. 1, Tafel 10). Die Blockfrontanlage, zu der der eine der seitlichen Teile zusammengefaßt ist, hat leider eine so große Ausdehnung, daß die beabsichtigte Wirkung uns im Lichtbild, aber kaum in der Wirklichkeit zur Geltung kommt (Abb. m, Tafel 10). In der Architektur wird im Anschluß an die Wiederaufnahme klassischer Formgebung ein zum monumentalen neigender großer Maßstab in den Einzelformen bevorzugt, was besonders den langen Reihen kleiner Häuser zum Vorteil gereicht, und bei einer Vermischung mit größeren Häusern wie in der Kanalstraße den Gegensatz so verschiedener Haustypen wenigstens einigermaßen ausgleicht.Der geschichtliche Verlauf war nach Goß kurz folgender: An Stelle der heutigen Stadt lag im 16. Jahrhundert, vom heutigen Prinzengarten über die Schloßstraße bis zum Kanal und zur Schulstraße sich erstreckend, das aus 8 Bauern- und 16 Kossathengehoften bestehende Domanialdorf Kleinow nebst einem auf dem Grunde des heutigen Schlosses stehenden Lehngutshof. Nachdem die Herren von Kleinow 1616 infolge schwer zu schlichtender Grenzstreitigkeiten ihren Hof an den Herzog von Mecklenburg abgetreten hatten, begann im Jahre 1714 der in Grabow wohnende Prinz Christian Ludwig, um die Jagd in Kleinow und den Waldungen der benachbarten Dörfer zu nutzen, mit dem Bau eines Jagdhauses. Infolge von Zwistigkeiten mit dem regierenden Herzog kam jedoch erst 1731—1735 der einstöckige 130 Fuß lange einfache Fachwerkbau zustande, wie er auf einem Bilde von Suhrland sich darstellt (Abb. bei Nugent). Nach vorn schlossen sich zwei kurze Flügel an, der Küchenbau mit Pferdestall und ein diesem entsprechendes, der sog. Koppenflügel. Der Gutshof wurde an der Landstraße nach Schwerin wieder aufgebaut. Der 1756 zur Regierung kommende Herzog Friedrich, ein wissenschaftlich wie künstlerisch vielseitig gebildeter Fürst, wählte Ludwigslust zu dauerndem Aufenthalt, wurde aber durch den siebenjährigen Krieg, in dem er eine Preußen feindliche Stellung einnahm, zunächst verhindert, sich baulich besonders zu betätigen. Nur die Versorgung des Ortes mit Wasser durch die Anlage des Ludwigsluster Kanals 

wurde energisch in die Wege geleitet. Die Kaskade erhielt damals einen Schmuck von 3 hölzernen Obelisken, die erst später durch die Kaplungerschen Figurengruppen ersetzt wurden. Unmittelbar nach Beendigung des Krieges begann der Herzog mit der Erbauung einer neuen Stadt. Zuerst wurden die beiden Reihen einstöckiger Häuser zwischen Bassin und Kirchenplatz erbaut zur Unterbringung der Hofbedienten. 1765 folgte der bis 1770 sich hinziehende Bau der Kirche und der den Platz umschließenden Häuser. Weiter je zwei eingeschossige Häuser am Bassin und in der Schloßstraße, welch’ letztere sich bis heute erhalten zu haben scheinen. Die am Bassinplatz wurden später auf zwei Geschosse erhöht und durch weitere Häuser für Hofleute und Beamte und das Prinzenpalais ergänzt (Abb. h, Tafel 9). An Stelle des alten Jagdhauses trat 1772—1776 ein Neubau, das jetzige Schloß, die beiden alten Flügel, auf dem Plan Tafel 6 eingetragen, wurden in der Mitte des 19. Jahrhunderts zum Vorteil für die Wirkung des Schlosses abgebrochen. Der Ausbau der Schloßstraße machte die Verlegung der dortigen Gehöfte notwendig, die teils nach benachbarten Dörfern verpflanzt, teils an der Straße nach Schwerin neu aufgebaut wurden. Weiter folgten 1774 die Anlage der Nummerstraße, 1791 der Bau der beiden ägyptischen Glockentürme am Eingang zum Friedhof, die nach einem Stich von Findorff schon vor 1760 in Holz ausgeführt waren. Stärkerer Zuzug von Kaufleuten und Handwerkern um die Wende des Jahrhunderts veranlaßten einen weiteren Anbau der Stadt, es entstanden die Neue Straße, Schulstraße, Breite Straße und nach einem Brande die Letzte Straße und Bergstraße. 1816 wurde als Abschluß der Schloßstraße durch den Landbaumeister Johann Georg Barca der Marstall errichtet, als öffentliches Gebäude wie Schloß und Kirche in heller Farbe, wenn auch nur in Putz, gehalten, im Gegensatz zu dem Rot der Straßenwandungen. Diesem Bau schlossen sich noch an die Schweriner, Marstall-, Mauer- und Kanalstraße.Als eins der letzten Beispiele der deutschen Stadtbaukunst des 18. Jahrhunderts zeigt Ludwigslust diese auf einer hohen Stufe der Entwicklung. Der seltene Glücksfall, daß der Schöpfer des Stadtplanes diesen auch selbst fast vollständig zur Ausführung bringen durfte, stempelt die Stadt, wenigstens in ihrem ältesten und WertvollstenTeil, zu einem einheitlichen Kunstwerk, das bei aller Strenge, Symmetrie und. monumentalen Größe nicht nur der Gefahr der bei ähnlichen Anlagen leicht entstehenden Nüchternheit entging, sondern auch durch die geschickte Gruppierung verschiedenartiger Platzformen und der weisen Anwendtmg von Gartenkunst und von Farben- und Beleuchtungswirkungen malerisch im besten Sinne des Wortes ist.
ÜBER DIE KÜNSTLERISCHE GESTALTUNG DER 
STADTERWEITERUNGEN UND NEUSIEDELUNGEN.Von FRANZ A. LANDWEHR, Berlin-Schlachtensee.Auch in solchen Zeitschriften und Veröffentlichungen, deren Leiter künstlerischen Forderungen geneigt sind, erscheinen immer wieder Entwürfe zu Kleinsiedelungen für Arbeiter oder Kriegsbeschädigte, die durchweg einen einheitlichen Typus tragen. Die Straßenführung und die Platz

gestaltung sind sogenannten vorbildlichen Entwürfen oder Ausführungen entnommen oder angelehnt, oder die Straßen und Baufluchtlinien entsprechen „modernen“ Gesichtspunkten, so daß das einzig Eigenartige der Zuschnitt des Siedelungsgebietes ist, den die örtlichen Verhältnisse halt
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DER STÄDTEBAUvorschreiben. Wie der Bebauungsplan sich jedoch diesen örtlichen Verhältnissen, die sich nicht in dem Zustand oder der unmittelbaren Umgebung des Siedelungsgebietes erschöpfen, in künstlerischer Hinsicht anzupassen hat, scheint allmählich in Vergessenheit zu geraten, und es dürfte nötig sein, sich hierauf wieder zu besinnen. Dabei ist zu beachten, daß die Erörterung der Frage anläßlich der Kleinsiedelung nur ein Sonderfall jeder Neusiedelung und jeder Stadterweiterung ist, für welche die gleichen Verhältnisse und die gleichen tatsächlichen und stadtbaukünstlerischen Folgen gelten.Daß die Linien der Eisen- oder Straßenbahn für den Bebauungsplan von ebenso erheblicher Bedeutung sind wie Höhenunterschiede, Wasserstraßen und vorhandene Grünanlagen ist selbstverständlich. Für ihre Verwertung und ihre Einbeziehung in den Plan sind an erster Stelle reine Zweckmäßigkeitsgesichtspunkte maßgebend, und wo diese unberücksichtigt blΓeben, kann von wohlwollender Kritik überhaupt keine Rede sein. Aber auch da, wo diese Nützlichkeitserwägungen beachtet worden sind, geht aus den Plänen vielfach hervor, daß darüber hinausgehende künstlerische Gesichtspunkte vollkommen ' vernachlässigt wurden. Nur um diese künstlerischen Gesichtspunkte handelt es sich im Folgenden.Wenn der Bebauungsplan für eine Neusiedelung aufgestellt werden soll, so muß zunächst feststehen, ob eine städtische oder eine ländliche Siedelung in Frage kommt. Sodann sind im Rahmen der durch das Wesen der Siede- Iung gebotenen Bedingungen und Rücksichten die beregten Zweckmäßigkeitsgesichtspunkte zu prüfen, wozu unter anderem auch die Beachtung der Windrichtung und des Sonnenstandes, die Be- und Entwässerungsmöglichkeiten und alle Anforderungen gehören, die Verkehr, Wirtschaftlichkeit, Hygiene und Bodenpolitik stellen. Ist dies geschehen, so stehen die Maße der Häuser und der übrigen Gebäude, die Führung der Straßen, die Anlage der Plätze, die Aussparung der Grünanlagen im Rohen fest. Nun ist der Plan, und zwar zunächst die Lage der Siedelung unter künstlerischen Gesichtspunkten zu betrachten.Der Städtebaukünstler muß sich darüber genaue Kenntnis verschaffen, wie das Siedelungsgebiet in sich beschaffen ist, und wie es sich zu der Umgebung hinordnet. In dieser Hinsicht kommen als Gegenstände, die für den Bebauungsplan von künstlerischer Bedeutung sind, hauptsächlich einerseits die hügelige oder ebene Lage des Geländes inbetracht und andererseits in erster Linie Flüsse und sonstige Wasserläufe, Seen, Wälder, Berge und etwa vorhandene Gebäude wie Burgen, Schlösser, Ruinen oder Dorf- und Stadtanlagen in der Nähe der Siedelung.Es ist Sache des einzelnen Falles und der künstlerischen Gestaltungskraft des Städtebauers, wie er die umgebende Natur und die vorhandenen Bauwerke und sonstigen Anlagen bei der Schaffung der Siedelung verwerten will. Die Hauptsache ist, daß dies geschieht, und daß Fluß und Wald und Burg, zum Beispiel auch besonders reizvoll gelegene Weiden nicht übersehen, sondern bei der Führung der Straßenzüge und für das Siedelungsbild wirksam gemacht werden. Darüber hinaus ist aber auch darauf Bedacht zu nehmen, daß die Häuser in gewisser Weise mit jenen Naturereignissen oder Gebäuden in Beziehung gesetzt werden, daß also beispielsweise die Aussicht auf den Fluß den in der Nähe des Flusses Wohnenden nicht verbaut wird, wenn 

dies verhindert werden kann. Ebenso leicht wird die künstlerische Wirksammachung eines Schlosses oder einer Burg oder eines Berges für die Siedelung sein, wobei es lediglich auf die feinfühlige Architektenhand ankommt, wie diese Fragen gelöst werden.Schwieriger ist die Lösung der Aufgabe im Grundsätzlichen bei dem Vorhandensein einer Dorf- oder Stadtanlage. Da die hier entstehenden Aufgaben bei der Stadt wesentlich größer sind, kann die Erörterung auf diesen Fall beschränkt bleiben, wobei die Ergebnisse auch dann entsprechende Anwendung zu finden haben, wenn sich beim Gebiet der Neu- Siedelung nur einzelne architektonisch bedeutsame Gebäude befinden.Es sind, ohne zunächst auf die durch ihren Zweck gesetzten Besonderheiten der Siedelung einzugehen, äußerlich betrachtet, zwei äußerste Fälle möglich. Erstens, die Siede- Iung wird unmittelbar an die vorhandene Stadt angebaut, oder aber sie liegt so weit vor den Toren dieser Stadt, daß eine Einwirkung der städtischen Gebäude auf die Siedelung an sich nicht inbetracht kommt.Liegt die Neusiedelung unmittelbar bei der Stadt — dies ist der regelmäßige Fall der Stadterweiterung —· so ist zunächst die Grundfrage zu erörtern, ob der Bebauungsplan der Neusiedelung, abgesehen von dem äußerlichen Anschluß ihrer Straßen an das Straßennetz der Stadt, sich diesem Netz auch künstlerisch anzuschmiegen hat, ob er dessen künstlerischen Gedanken weiterdenken und weiterentwickeln muß. Bei der Entscheidung dieser Frage wird zunächst zu unterscheiden sein, ob der Bebauungsplan der Stadt als ein künstlerisches Ganze erscheint. In diesem Falle ist die gestellte Frage für eine städtische Siedelung unbedingt zu bejahen. Die Siedelung bildet zugleich mit ihrer Entstehung einen Teil der Stadt und damit auch des Kunstwerks: Stadt, so daß es sich erübrigt, überhaupt darüber zu streiten, ob das Neue sich dem Alten harmonisch an und einzufügen hat. Das ist selbstverständlich. Diese Forderung erhält jedoch dadurch eine Modelung, daß die Neusiedelung ein Werk des 20. Jahrhunderts ist, während die Stadt vielleicht ein Gesicht aus dem 18. oder gar aus dem 15. Jahrhundert trägt. Dieser Umstand beeinflußt die verlangte Weiterspinnung des künstlerischen Fadens der Stadt in der Siedelung. Für sie verbietet sich einerseits eine sklavische Nachahmung der Stadt, während sie sich andererseits auch nicht ohne jede künstlerische Rücksichtnahme neben das Alte stellen darf. Der Städtebauer wird vielmehr festzustellen haben, in welchen künstlerischen Anschauungen der Plan der alten Stadt aufgebaut worden ist. Diese Gesetze wird er neuzeitlich belebend, den Forderungen des Siedelungsgedankens — beziehungsweise den vielfältigen Bedürfnissen einer modernen Großstadt — anpassen und so zu einem Bebauungsplan kommen, der sich im Gesamtbild der Stadt nicht als ein Fremdkörper darstellt und trotzdem den Schonheitlichen, verkehrstechnischen und hygienischen Anforderungen unserer Zeit Rechnung trägt. Diese Entwicklung des Bebauungsplanes der alten Stadt wird hauptsächlich darin bestehen, den Rhythmus des Straßenablaufs und die Raumwirkung der Plätze nicht nur nicht zu stören, sondern ihre Gesetze für den Bebauungsplan der Neusiedelung zu übernehmen oder maßgeblich zu machen.Die Lösung der hier vorliegenden Aufgaben stellt an die Architekten Anforderungen höchster Art, die zum Beispiel bei der Erwägung des alltäglichen Falles klar werden, daß
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DER STÄDTEBAUeiner in der geschlossenen Weise bebauten Stadt eine Neu- Siedelung angeschlossen werden soll, für welche die offene Bauweise vorgeschrieben wird. Es ist sehr einfach, bei solcher Sachlage die eigentliche Aufgabe zu umgehen und eine Siedelung zu schaffen, die der Stadt nur räumlich, aber nicht künstlerisch angehört. Soll letzteres geschehen, dann muß der Baukünstler die künstlerische Individualität der Stadt erkannt haben, die nicht von einzelnen Gebäuden und städtebaulichen Situationen abhängt. Es handelt sich darum, die baukünstlerischen Ausdrucksformen der Erscheinungen in dem Straßenbild zu erkennen, auf denen die künstlerische Wirkung der Straßenbilder beruht; und diese Ausdrucksformen müssen für die Siedelung fruchtbar gemacht werden. Das Innere der Basilika der christlichen Zeit hat mit dem klassischen griechischen Tempel einzelne architektonische Elemente gemein, trotzdem sich die beiden in ihrem ganzen Sein und Wesen dadurch voneinander unterscheiden, daß die Basilika sich als ein umschlossener in sich abgeschlossener Raum darstellt, der infolge geschlossener Wandungen gar keine oder nur geringe Beziehungen zu dem ihn umgebenden Raum hat, während die offene Säulenhalle des Tempels diesen in vielfache Wechselwirkung mit der Umgebung bringt. Er steht, um es volkstümlich auszudrücken, freundlich zur Umwelt, während die Basilika sich zu ihr feindlich, jedenfalls gleichgültig verhält. Umgekehrt stellt sich die romanische Kirche zur gotischen : in einzelnen Formelementen stimmen sie wenig überein, aber das Verhalten ihres Innenraums zur Umgebung ist bei beiden im wesentlichen gleich, wenn sich auch zwischen dem gotischen, insbesondere dem hochgotischen Raum, und dem umgebenden Raum mehr Fäden hin- und herspinnen als bei romanischen Kirchen. Was hier an den Beispielen des griechischen Tempels und der Basilika, sowie der romanischen und der gotischen Kirche entwickelt wurde, soll ein Mittel sein zur Erkennung der auch bei dem Kunstwerk : Stadt anzuwendenden Methode. Äußere Gemeinsamkeiten begründen allein keine innere Verwandtschaft. Diese zu erhalten, zu pflegen und zu schaffen gilt es, und dies geschieht nicht durch die Wiederholung von Zufälligkeiten oder durch das Spiel mit einzelnen Motiven. Deren Nachahmung — allein oder miteinander vereinigt — ergibt nichts Lebendiges und jedenfalls nichts, was die gleiche Wirkung tut wie das Vorbild. Diese hängt von ganz anderen Bedingungen ab, deren Erkenntnis Künstlertum ebenso verlangt und bezeugt wie ihre Fruchtbarmachung. Letzteres kann auf mancherlei Weise und durch die verschiedensten Mittel geschehen, zum Beispiel dadurch, daß durch die Art der Straßeneinrichtung, der Anordnung von Fahrdämmen und Gehsteigen, Baumreihen und Grünstreifen durch die Form der Beleuchtungs- oder Bahnmasten, ja sogar durch den Belag des Straßenbodens dieselben Wirkungen erzielt werden, die in der alten Stadt Folgen der Straßenführung oder der Gebäudehöhen sind. Und nur auf diese Wirkungen kommt es an, die um so leichter erzielt werden können, als die Neusiedelung sich selbstverständlich der herkömmlichen und ortsüblichen Bauform und Baustoffe bedienen wird.In erster Linie hat der Baukünstler dem Verhältnis der Straßen zu den Plätzen in der alten Stadt seine Aufmerksamkeit zu schenken. Sind diese wie bei angelegten Städten säuberlich voneinander geschieden, so verbietet es sich ohne weiteres, sie in der Neusiedelung zu einem einzigen 

klingenden, barocken Baukörper zusammenzuschließen. Aber deshalb brauchen auch in der Neusiedelung ihre Beziehungen nicht die alten gemessenen zu sein, sondern es kann nur begehrt werden, daß die Wirkungen des Neben- und Miteinanders der Straßen und Plätze in der Neusiede- Iung dem Spiel der Straßenbilder in der alten Stadt nicht gar zu entgegengesetzt, daß sie in ihrem Wesen dem Gedanken der alten Stadt verwandt sind. —Der Fall des räumlich unmittelbaren Anschlusses der Neusiedelung an eine künstlerisch wertvolle alte Stadt ist der idealste und für den Städtebauer leichteste, indem er lediglich den vorhandenen Stadtplan unter den besonderen Bedingungen einer neuzeitlichen Siedelung noch einmal denken muß. Ist der Bebauungsplan der Stadt jedoch nicht nach einheitlichen Gesichtspunkten geschaffen, ist insbesondere einem alten mittelalterlichen Kern eine moderne Neustadt mit all ihren Lastern und Scheußlichkeiten angefügt, dann wird sich der Architekt darüber schlüssig werden müssen, ob es möglich und künstlerisch wertvoll ist, den Faden, der für den künstlerischen Aufbau des Stadtkernes maßgebend war, wieder aufzunehmen und weiterzuspinnen, oder ob er versucht, in den neustädtischen Plan nachträglich einen Sinn hineinzulesen, den er entwickelt, um zugleich die Möglichkeit zu schaffen, in zukünftiger Zeit auch den neustädtischen Plan zu ändern, oder ob er endlich mit dieser krausen und widerspruchsvollen Vergangenheit bricht und etwas ganz Neues schafft. Für letzteren Weg wird nach meiner Überzeugung nur selten eine Notwendigkeit yorliegen, während er in der Mehrzahl der Fälle, wo er begangen wird, ein künstlerisches Armutszeugnis sein dürfte.Anders ist die Sachlage jedoch dann, wenn der Stadtkern klein oder räumlich weit entfernt von der Neusiedelung liegt, oder wenn weder er noch die neue Stadt stadtbaukünstlerische Bedeutung haben, sowie in den Fällen, wenn die bedungene (ländliche) Siedelungsart sich mit dem Gepräge der alten Stadt wesentlich nicht verträgt, oder wenn endlich die Geländebeschaffenheit bei der Neusiedelung durchaus anders (etwa hügelig) als bei der (ebenen) Stadt ist. Wenn hier auch in allen Fällen an erster Stelle die Wahrung der organischen Einheit der Stadt verlangt werden muß, so wird der Bebauungsplan der Neusiedelung doch nach eigenen künstlerischen Gesetzen geschaffen werden können. Eine gewisse Rücksichtnahme auf das Vorhandene muß allerdings auch hier erwartet werden, die es zum Beispiel verbietet, dem quadratischen Straßennetz einer norddeutschen Stadt eine winkelige oder malerische süddeutsche Siedelung anzufügen und umgekehrt. Die Aufgabe, den Bebauungsplan der alten Stadt allmählich in den künstlerisch ganz anders gearteten der Neusiedelung hinüberzuführen, dürfte ganz besonders reizvoll sein. —Soll die Siedelung in einiger Entfernung von der Stadt gebaut werden, so ist zunächst zu beachten, daß die Bauwerke der Stadt, insbesondere also hervorragende Gebäude, wie Türme aller Art, bei der Anlage des Bebauungsplanes nicht vernachlässigt werden dürfen, wenn sie für die Stadt künstlerische Bedeutung haben oder in dem Stadtbild der Neusiedelung so erscheinen, daß sie von ihren Straßen aus leicht gesehen werden können und möglicherweise als points de vue inbetracht kommen. Bei dieser Sachlage ist es selbstverständlich, daß der Bebauungsplan der Siedelung, soweit dies mit Rücksicht auf die künstlerische Bedeutung der alten Stadt und der besonderen für den Siedelungsbau
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DER STÄDTEBAUgeltenden Aufgaben und Bedingungen notwendig und möglich ist, zunächst aus dem Bebauungsplan der Stadt herausentwickelt werden muß, und zwar unter Berücksichtigung der für die Siedelung besonders wertvoll erkannten Gegenstände. Inwieweit dies dann noch nötig ist, wenn die Siedelung immer weiter herausrückt, ist Sache des einzelnen Falles.Ebenso kann nur von Fall zu Fall entschieden werden, ob die künstlerischen Gesetze des Bebauungsplanes der Stadt von entscheidender Bedeutung auch für die Siedelung sein müssen, die vielleicht in einigen Jahren oder Jahrzehnten nur ein Teil der alten Stadt ist. Bestimmen den Bebauungsplan der Siedelung eigene, nur für sie inbetracht kommende Momente, wie besondere Geländeart oder Fluß, See, Burg, Berg, die sie nicht mit der Stadt gemein hat, so wird diese mehr oder minder übersehen werden können. Sind derartige Sonderumstande für die Siedelung nicht gegeben, dann dürfte es sich im allgemeinen empfehlen, auf die Stadt gewisse Rücksichten zu nehmen. Dies folgt schon daraus, daß eine oder mehrere Torstraßen der alten Stadt regelmäßig entweder durch die neue Siedelung hindurch oder wenigstens an ihr vorbeiführen. Da diese Torstraßen meist sehr bald bebaut sind, ist die künstlerische Anpassung 

der Siedelung an die Stadt vom Stadtbaustandpunkt in der Mehrzahl der Fälle wünschenswert.Ähnliches ist für den Fall zu sagen, wenn Stadt und Siedelung, ohne sich (zunächst) zu berühren, am gleichen Wasserlauf liegen. Auch hier ist eine nicht ferne Bebauung der Uferstraßen zu erwarten, so daß die in der Stadt lebendigen Beziehungen zwischen dem Fluß einerseits und den Straßen und Stadtbildern andererseits auch in der Siedelung gepflegt werden müssen. —Schließlich ist noch ein besonderes Wort über den Bebauungsplan der Siedelung zu sagen, die keinerlei künstlerische Rücksicht auf eine vorhandene Stadt oder architektonische Anlage zu nehmen braucht, insbesondere deshalb, weil solche nicht vorhanden sind. Auch hier ist es nicht in das Belieben des Stadtbaukünstlers gestellt, welches architektonische Antlitz er dem neuentstehenden Kunstwerk verleihen will, sondern es ist eine durchaus berechtigte Forderung, daß auch Neusiedelungen sich in ihrem Gepräge, insbesondere in den angewandten Bauformen und Baustoffen den übrigen Städten und Dörfern des betreffenden Landstrichs und ihrer Erscheinungsart anzupassen haben. In Ostpreußen darf man keine bayerischen Flecken schaffen.
WETTBEWERB DER STADTGEMEINDE MÜNCHEN
ZUR ERLANGUNG VON ENTWURFSKIZZEN FÜR ZWEI KLEIN
WOHNUNGSSIEDELUNGEN.Von Regierungsbaumeister Dr.-Ing. ALBERT GUT, München. Hierzu die Doppeltafeln 11/12 und 13/14.Die Stadtgemeinde München beabsichtigt, an zwei verschiedenen Stellen des Stadtgebietes, nämlich auf einem Baugelände in der NahederWaldfriedhofstraBe im Südwesten der Stadt (Abb. a, Tafel 11/12) und auf einem Baugelände westlich der Gasanstalt an der Dachauer Straße im Nordwesten der Stadt (Abb. h, Tafel 13/14) je eine Kleinwohnungs- Siedelung zu errichten. Zu diesem Zweck hatte sie unter den Mitgliedern des Münchener (Oberbayerischen) Architekten- und Ingenieurvereins einen Wettbewerb ausgeschrieben, zu dem 23 Entwürfe eingelaufen waren. Im Nachfolgenden sollen diejenigen Entwürfe, die mit einem Preise bedacht wurden oder die zum Ankauf gelangten, einer Besprechung unterzogen werden. An Preisen standen zur Verfügung: EinI. Preis mit 1200 Mk., ein II. Preis mit 800 Mk. und zwei III. Preise mit je 600 Mk. Dem Preisgericht blieb bei einstimmigem Beschluß eine Abweichung in der Preisverteilung vorbehalten. Für anzukaufende Entwürfe waren je 300 Mk. in Aussicht gestellt.Um das Ergebnis des Preisausschreibens vorweg zu nehmen, so ging die übereinstimmende Ansicht des Preisgerichtes dahin, daß ein durchaus überragender Entwurf nicht eingeliefert worden war. Infolgedessen machte das Preisgericht von dem im Ausschreiben enthaltenen Vorbehalt Gebrauch und verteilte die Preise abweichend vom Programm in der Weise, daß es zwei I. Preise mit je 1000 Mk. und zwei II. Preise mit je 600 Mk. verteilte und zwei weitere Entwürfe zum Ankauf um je 300 Mk. in Vorschlag brachte.Die Verteilung der Preise fand einstimmig in folgender Weise statt:Zwei I. Preise: Kennwort: „Herbst“. Verfasser: 

Architekt Fr. X. Knöpfle, Ingenieur am Stadtbauamt in München; Kennwort: „Straßenknie“. Verfasser: Dr.-Ing. Heinrich Lömpel, Architekt in München.Zwei II. Preise: Kennwort: „Folgt“. Verfasser: Hermann Leitensdorfer, Regierungsbaumeister, Architekt in München; Kennwort: „Frohsinn“. Verfasser: Dipl.-Ing. Franz Mathes, Architekt in München.Angekauft: Kennwort: „Mikrokosmos“. Verfasser: Franz Limpert, Regierungsbaumeister, München; Kennwort: „Soll und Haben“. Verfasser: Professor Eugen Honig, Architekt in München. (In der Ausschreibung war *gesagt worden, daß jede Siedelung kinderreichen, minderbemittelten Familien dienen und in der Regel aus kleinen Einfamilienhäusern bestehen sollte, ohne daß Zweifamilienhäuser vollständig ausgeschlossen waren. Für jede Familie war in Verbindung mit dem Haus ein Gartenland von durchschnittlich 120 qm Grundfläche vorzusehen.Im einzelnen war verlangt, daß jede Wohnung 3 bis 4 Wohnräume enthalten sollte, und zwar eine Wohnküche und 2—3 Schlafräume. Durchlüftbarkeit jeder Wohnung war Bedingung. Die verlangten Räume sollten im Durchschnitt je 15 qm Grundfläche erhalten. Innerhalb der Wohnung war ein Abort vorzusehen, auch sollte genügender Keller- und Speicherraum vorhanden sein. Ferner war die Möglichkeit gefordert, außerhalb der Wohnküche eine Wäsche vornehmen zu können. Die lichte Höhe der Wohnräume war in Vollgeschossen nicht unter 2,50 m, in Dachgeschossen nicht unter 2,30 m anzunehmen.In der Ausschreibung war besonders betont, daß bei den zu beschaffenden Skizzen der größte Wert auf die Er-
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DER STÄDTEBAUzielung einer einfachen, zweckentsprechenden Wohnform unter Erreichung einer möglichst geringen Bausumme gelegt werde. Die Baukosten waren für ein Durchschnittshaus durch einen ins Einzelne gehenden, leicht prüfbaren Kostenanschlag nachzuweisen. Auch sollten aus dem letzteren die Vorschläge für die Einrichtung des Abortsystems und der Entwässerung ersichtlich sein. Ein Straßenkanal stand nicht zur Verfügung. Die für die Kostenanschläge anzunehmenden Einheitspreise waren in einem besonderen Verzeichnis Zusammengestelltund mit den Wettbewerbsunterlagen ausgehändigt worden. Die in dem Ausschreiben enthaltene Bestimmung, daß für ungewöhnliche Konstruktionssysteme und Baumaterialien die Möglichkeit zur Einhaltung der angenommenen Einheitspreise nachzuweisen sei, kam bei den preisgekrönten und angekauften Entwürfen nicht in Anwendung.Bevor den Grundrißanlagen und den Aufbauten der preisgekrönten und angekauften Entwürfe einige Worte der Betrachtung gewidmet werden, seien die Lagepläne einer Besprechung unterzogen.I. Kleinwohnungssiedelung an der Waldfriedhofstraße.Für die Siedelung an der Waldfriedhofstraße stand die im Lageplan der Abb. a, Tafel 11/12 durch A, B, C, D bezeichnete Fläche zur Verfügung. Die Aufgabe, die hier in städtebaulicher Beziehung gelöst werden sollte, war in verschiedenen Beziehungen ganz besonders interessant. Zunächst hatte die Stadtgemeinde selbst innerhalb der Fläche a, b, c, d mit der Errichtung von 22 Kleinwohnungshäusern an einer 6 m breiten Straße (ohne Vorgärten), die, wie aus dem Lageplan ersichtlich ist, in zwei Gr^ippenbauten von je 11 Häusern geplant sind, bereits begonnen. Die zu entwerfende Anlage mußte also an diese beiden festgelegten Häusergruppen anschließen. Die eben erwähnte 6 m breite Straße soll nach vollendeter Bebauung durch den vorgelagerten Baublock zu der Hauptverkehrsstraße, der Waldfriedhofstraße, an welcher hohe Randbebauung in Aussicht genommen ist, durchstoßen. Auch für das Baugelände A, B, C, D ist mit Ausnahme der Südseite A, B die Errichtung mehrgeschossiger Kleinwohnungsbauten als Randbebauung nach Staffel 4 der Münchener Staffelbauordnung (Erdgeschoß, zwei Obergeschosse und ausgebautes Dachgeschoß) beabsichtigt. Der Entwurf der Pläne für diese Randbebauung war nicht Aufgabe des Wettbewerbs. Diese ging vielmehr dahin, das Innere des Baublocks A, B, C, D im Anschluß an die begonnene Kleinhausbebauung aufzuteilen.Es lag in der Natur des Wettbewerbs, daß auch die preisgekrönten und angekauften Entwürfe, insbesondere was die Lagepläne anbelangt, nicht immer restlos befriedigen konnten. Denn es stellte sich heraus, daß die Fähigkeit, einen guten Grundriß zu entwerfen, nicht immer mit der Fähigkeit, einen guten Lageplan zu verfassen, gepaart ist. Das erschwerte die Entscheidungen des Preisgerichtes naturgemäß außerordentlich. Da es- nicht so sehr darauf ankam, einseitig in erster Linie einen guten Lageplan oder in erster Linie eine gute Grundrißlösung für das Einzelhaus zu erlangen, mußten die verschiedenen Vorzüge der eingereichten Entwürfe, die bald auf städtebaulichem, bald auf rein architektonischem, bald auf dem Gebiete der Grundriß- oder Fassadengestaltung lagen, scharf gegeneinander abgewogen werden. Dies mag zur Erklärung der teilweise 

vorhandenen unterschiedlichen Werte besonders der städtebaulichen Planungen vorausgeschickt werden.Fast alle hier vorgeführten Lösungen schlossen das Baugelände in der Weise auf, daß sie zunächst zu der in ihrem ersten Teil bereits vorhandenen 6 m breiten Straße westlich und östlich eine Parallelstraße ins Gelände stießen, was bei der Breite des trapezförmig gestalteten Baublocks an der Südseite zweifellos das Natürlichste war. Nur der Entwurf „Frohsinn“ verzichtete auf die westliche Parallelstraße und legte statt dessen an dieser Stelle einen Spielplatz mit einem Brausebad an (Abb. e, Tafel 11/12). Die mittlere und die östliche Straße wurden in einigen Fällen in dem sich verengenden nördlichen Teil des Baugeländes zusammengeführt und hier zu einem Platz ausgestaltet: „Herbst“ (Abb. b, Tafel 11/12), „Straßenknie“ (Abb. c, Tafel 11/12), „Mikrokosmos“ (Abb. f, Tafel 11/12). DiesenGedanken machte der Verfasser von „Herbst“ zu dem grundlegenden seines Entwurfs, wobei er aber den vorderen Teil der Anlage von dem nördlichen vollkommen trennte und versuchte, dem Platz durch die Gruppierung der ihn umgebenden Häuser eine geschlossenere Wirkung zu verleihen (Abb. b, Tafel 11/12). Dabei zerriß er allerdings die an und für sich schon nicht sehr große Anlage in zwei Teile und kam auch inbezug auf die Zahl der Häuser zu keiner vollen Ausnutzung des Geländes. Am besten ist die geschlossene Platzwirkung an der Straßenkreuzung zweifellos im Entwurf „Mikrokosmos“ gelungen (Abb. f, Tafel 11/12); durch die Anlage einer Kehre im hintersten Zipfel des Baugeländes erzielte er auch dort noch einmal eine intime platzartige Wirkung. Während sich der Entwurf „Frohsinn“ mit einer platzartigen Erweiterung der östlichen Straße begnügte (Abb. e, Tafel 11/12), schlug der Entwurf „Folgt“ ganz andere Wege ein, indem er an Stelle der aufschließenden Straßen schmale Wohnwege verwendete (Abb. d, Tafel 11/12). Was jedoch diesem Entwurfim Lageplan abgeht, das ist die Klarheit der städtebaulichen Lösung. Zweifellos haben diejenigen Entwürfe, die sich einen geschlossenen, möglichst einfachen Baugedanken zum Vorwurf nahmen, wie z. B. „Mikrokosmos“ (Abb. f, Tafel 11/12) und „Straßenknie“ (Abb. c, Tafel 11/12) in städtebaulichkünstlerischer Beziehung die größten Vorzüge. Ihnen gegenüber müssen diejenigen Planungen, die sich mit zu kleinen Baugruppen, zu vielen Doppelhäusern oder gar Einzelhäusern abgeben, verzettelt und zerrissen wirken und städtebaulich auseinanderfallen. Die Vereinigung einer größeren Zahl von Einzelhäusern zu geschlossenen Gruppen hat neben den ästhetischen auch wirtschaftliche Vorteile, besonders auch in heiztechnischer Hinsicht, zumal in München, wo das freistehende Einzelhaus als Wohnhaus für die minderbemittelte Bevölkerung wegen der Witterungsverhältnisse kaum durchführbar ist und auch die häufige Verwendung des Doppelhauses bereits zu Bedenken Veranlassung gibt; Dazu kommen noch die Verminderung der Baukosten und die sonstigen bekannten Vorteile, die das eingebaute Reihenhaus gegenüber dem freistehenden Kleinhaus — Einzelhaus wie Doppelhaus — aufweist.Die meisten Entwürfe unterlassen es nicht, der Hauptzugangstraße einen End- und Ruhepunkt zu geben. So hat der Entwurf „Frohsinn“ ein Doppelhaus an den Straßenknick gestellt (Abb. e, Tafel 11/12), während der EntwurftlHerbst11 offenbar eine ähnliche Wirkung durch eine Hausversetzung bzw. durch einen Baum erreichen wollte (Abb. b, Tafel 11/12).
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DER STÄDTEBAUAuf einem anderen Wege versuchte das an solchen Stellen sonst entstehende „Loch in der Natur“ der Entwurf „Straßenknie“ durch einen Knick (Abb. c, Tafel 11/12), der Entwurf „Mikrokosmos“ durch eine Rundung in der Straßenführung zu vermeiden (Abb. f, Tafel 11/12). Das Straßenknie erschwerte allerdings die Grundrißlösung — es hätte sich, ohne die beabsichtigte städtebauliche Wirkung auszuschalten, der Eckgrundriß am Knie auch vermeiden lassen — und verteuert die technische Ausführung, was immerhin bei einer so kleinen Anlage, bei der ausdrücklich auf die Wirtschaftlichkeit besonderer Wert gelegt wurde, zu Bedenken Anlaß gibt. Noch mehr trifft dies für die theoretisch zweifellos recht glückliche Lösung des Entwurfs „Mikrokosmos“ zu (Abb. f, Tafel 11/12). Die zahlreichen Abrundungen der Reihenhausgruppen, die ästhetisch sicherlich — besonders in der Hauptstraße — sehr gut wirken dürften, bedingen Mehrkosten im Aufbau und erhöhte Arbeitslöhne, die bei der Untersuchung der Wirtschaftlichkeit der Anlage nicht außer acht gelassen werden können.Recht interessant ist noch der Vergleich, inwieweit die Verfasser der vorliegenden Entwürfe eine Aufschließung des Baublocks durch Straßen oder straßenähnliche Verbindungen in der Querrichtung für notwendig gehalten haben. Es entsteht hier die Frage, ob für eine derartige Querverbindung überhaupt befahrbare Straßen erforderlich waren und nicht einfache Wohnwege genügten. Wenn der Entwurf mit dem Kennwort „Straßenknie“ gleich drei straßenartige Querverbindungen vorsieht (Abb. c, Tafel 11/12), so dürfte dies unbedingt des Guten etwas zu viel sein. Auch zwei Querstraßen wie im Entwurf „Soll und Haben“ (Abb. g, Tafel 11/12) und „Folgt“ (Abb. d, Tafel 11/12) sind noch reichlich bemessen. Eine (und eine halbe) Querverbindung sieht der Entwurf „Frohsinn“ vor (Abb. e, Tafel 11/12), und auch der Entwurf „Herbst“ legt eine Querstraße durch die Mitte des Baublockes (Abb. b, Tafel 11/12). Die Lösung des Entwurfs „Mikrokosmos“ scheint hier das Richtige getroffen zu haben (Abb. f, Tafel 11/12), indem sie die Möglichkeit schafft, von dem hinteren Plätzchen aus auf zwei Fußwegen in die Hauptstraßen, die um den Baublock herumführen, zu gelangen. Ähnliche Durchgänge wären nach diesem Entwurf auch noch erforderlichenfalls auf den beiden Längsseiten des Baublocks zu schaffen, ohne daß dadurch das Gartengelände durch breite Straßen zerrissen wird.Die meisten Verfasser haben es mit Recht grundsätzlich vermieden, den Hauptfronten der Häuser eine Nord- Südlage zu geben, da die Belichtung von Osten und Westen unbedingt den Vorzug verdient. Diese bekannte gesundheitliche Forderung war bei der Nord-Südrichtung der Hauptstraßen unschwer zu erfüllen. Es ist wohl kein zufälliges Zusammentreffen, wenn gerade diejenigen Entwürfe, die durch zu viele kleine Baugruppen in ästhetischer Beziehung nicht voll befriedigen, auch unter dem Mangel leiden, daß ein Teil der Häuser nicht so günstig zu- den Himmelsrichtungen liegt, wie dies ermöglicht werden konnte.II. Kleinwohnungssiedelung an der Gasanstalt.Für das Baugelände westlich der Gasanstalt an der Dachauer Straße zwischen Prechtl- und Hanauer Straße kam die im Lageplan mit den Buchstaben E, F, G, H bezeichnete Fläche inbetracht (Abb. h, Tafel 13/14). Von dieser Fläche sollte die Teilfläche e, f, g, h der Bebauung nicht zugeführt werden, weil der in der Gasanstalt vorhandene und im 

Lageplan ersichtliche Eisenbahndamm unter Überbrückung der PrechtlstraBe später in gleicher Höhe bis zur Hanauer Straße verlängert werden soll. Dadurch wird das vorhandene Baugelände in zwei Teile, einen nördlichen und einen südlichen, zerlegt. Zu der Wahl dieses eigenartigen, nicht gerade besonders geeigneten Bauplatzes hatte der Umstand geführt, daß in jener Stadtgegend ein besonderes Wohnungsbedürfnis vorherrschte und ein anderes geeignetes städtisches Gelände, das nicht noch einer besonderen Aufschließung und eines besonderen Anschlusses an die städtischen Versorgungsnetze bedurfte, nicht vorhanden war.Trotzdem somit die gegebenen Verhältnisse ziemlich einfache waren, weisen die verschiedenen Lösungen doch einige bemerkenswerte Einzelheiten auf. Die Anordnung der verschiedenen Gebäude nach dem Entwurf „Folgt“ wirkt nicht sehr günstig (Abb. k, Tafel 13/14). Abgesehen von der rein nördlichen Lage fast aller Häuser, beanstandete das Preisgericht auch in Würdigung der schon oben angeführten Gründe die zu große Zahl von Doppelhäusern. Im Gegensatz zu diesem Entwurf hat der Entwurf „Straßenknie“ die Häuser sämtlich gut orientiert (Abb. i, Tafel 13/14), jedoch setzt der Lageplan die kostspielige Unterführung des Bahndammes voraus. Der Entwurf „Soll und Haben“ vermeidet diese Unterführung, so daß zwei Sackstraßen entstehen (Abb. n, Tafel 13/14). Am Ende dieser Sackstraßen wäre zweckmäßig je eine Umkehr vorzusehen gewesen, wie sie im südlichen Teil des Geländes der Entwurf „Mikrokosmos“ angelegt hat (Abb. m, Tafel 13/14). Allerdings liegen bei diesem Entwurf im südlichen Teil des Geländes 14 Häuser mit einer Hauptseite nach Norden; auch im nördlichen Teil des Geländes, wo dieser Entwurf auf eine besondere Aufschließung des inneren Geländes durch eine Straße verzichtet, wobei sich eine bessere Geländeausnutzung ergibt, muß der Verfasser dafür 11 Häuser nach Norden stellen. Die gleiche Lösung wie die eben besprochene weist der Entwurf „Herbst“ im nördlichen Geländeteil auf. Der Lageplan im südlichen Teil ist mit der Verwendung einer Kehre einwandfrei gelöst. Am einwandfreiesten ist hier der Entwurf „Frohsinn“, der alle erwähnten Vorzüge in sich vereinigt (Abb. 1, Tafel 13/14).III. Grundrisse und Aufbau der Einzelhäuser.Bezüglich der Grundrisse und der äußeren Gestaltung der einzelnen Häuser und Hausgruppen seien die kurzen Bemerkungen hierher gesetzt, mit denen das Preisgericht die einzelnen Entwürfe gewürdigt hat:Kennwort „Frohsinn“ (Abb. s und x,Tafel 13/14): Der Entwurf bringt zwei Grundrißlösungen mit guter Einteilung und Aneinanderreihung der Räume, nur die Unterbringung des Abortes ist zu beanstanden, da dieser nicht von allen Wohnräumen unmittelbar zu erreichen ist. Die äußere Gestaltung legt besonderen Wert auf eine einfache, billige Durchbildung, was anzuerkennen ist. Der Preis mit etwa 17300 Mk. für das Haus ist sehr niedrig.Kennwort „Folgt“ (Abb. w, Tafel 13/14): DerEntwurf ist sowohl in der Grundrißanordnung wie im Aufbau anzuerkennen, wenn auch bei letzterem die Häufung der harten Dachfensterausbauten ein ungünstiges Bild befürchten läßt. Der Preis mit etwa 18500 Mk. bleibt in den richtigen Grenzen.Kennwort: „Mikrokosmos“ (Abb. y, Tafel 13/14): In den Grundrissen ist im allgemeinen eine gute Raumverteilung, doch sind die engen Raumverhältnisse beim Ein-
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DER STÄDTEBAUgang sowie im rückwärtigen Dachzimmer zu beanstanden. Die äußere Gestaltung ist einfach und gut. Der Preis mit 16000 Mk. für das Haus ist zu niedrig.Kennwort „Straßenknie“ (Abb. q, r, u, v, Tafel 13/14) : Die Bearbeitung der Aufgabe ist sehr eingehend. Von den verschiedenen Typen ist besonders die Grundrißlösung der Type I sehr gut, welche Wohnküche, Waschraum und Gartenausgang in günstige Verbindung bringt. Bei einigen der anderen Typen ist die Beleuchtung der Treppe zum Obergeschoß zu beanstanden. Die äußere Gestaltung zeigt in guterWeise den Charakter der Kleinwohnungshäuser ; es ist aller unmögliche Aufwand vermieden, ohne daß eine trockene Erscheinung zu befürchten ist. Der Preis mit etwa 18000 Mk. für das Haus hält sich in den richtigen Grenzen.Kennwort „Herbst“ (Abb. o, p, t, Tafel 13/14): Der Entwurf hat den Vorzug, daß in der ganzen Bebauung nur drei Typen zur Verwendung kommen. Es ist lobend hervorzuheben, daß ein günstig angelegter Durchgang von der Vorderseite zum rückwärtigen Garten vorgesehen ist. Die Grundrißanordnung erfüllt die notwendigen Raumanforderungen und löst die Frage gut. Die Grundfläche des Hauses mit 5,50 X 8,30 m ist auf Mindestmaße gebracht. Die äußere Erscheinung gibt den Charakter des Kleinhauses richtig. Die Verlegung der Balken parallel zu den Umfassungen ermöglicht eine gute und sparsame Ausnutzung des Obergeschosses. Der Preis mit 18000 Mk. für das Haus bewegt sich in zulässigen Grenzen.Kennwort ,,Sollund Haben“ (Abb.z, Tafel 13/14): Der Entwurf zeigt im Hause A eine gute Grundrißanordnung und Raumverteilung, die noch verbesserungsfähig wäre, wenn der Ausgang zum Garten von der Küche weg in den neben- liegenden Waschraum verlegt wird. Die Grundrißlösungen legen die Hausbreiten von 6 m zugrunde, woraus sich im Zusammenschluß mit der Haustiefe von 9 m eine beträchtliche Wohnfläche ergibt,, die auch im Einheitspreis für das Haus mit 19800 Mk. belastend wirksam wird. Beim Haus B ist die Abortanlage, welche von der Umfassungsmauer abgerückt ist, zu beanstanden. In der äußeren Gestalt der Reihenhäuser ist unklar, warum die Gesimshöhen verschiedenartig gelegt sind. Im übrigen sind einfache, ansprechende Formen gewählt, die Dachfenster werden aber wahrscheinlich eine Vergrößerung erfahren müssen.Im nachfolgenden seien noch einige vergleichende statistische Angaben gemacht, die besonders in wirtschaftlicher Beziehung von Interesse sind. Was zunächst die Typen

größen anbelangt, so liegen den verschiedenen Entwürfen folgende Abmessungen zugrunde:Typengrößen
Kennwort Abmessungen 

in m

Frohsinn 5,00 X 9,00
Straßenknie 5,35 X 9,o°
Folgt 5,25 X 8,30

5,75 X 9,o°
Herbst 5,5° X ɛ,ɜo
Mikrokosmos 5,50 X 8,50
Soll und Haben 6,00 X g,00Über die Zahl der Häuser bzw. Wohnungen gibt die nachfolgende Tabelle Aufschluß:Zahl der Häuser (Wohnungen)

Kennwort An der Wald
friedhofstraße

An der
Gasanstalt zusammen

Frohsinn 64 68 132
Herbst 76 60 136
Soll und Haben 81 60 141
Folgt 94 62 156
Mikrokosmos 102 68 170
Straßenknie 125 75 200Die veranschlagten Baukosten wurden nach einheitlichen Gesichtspunkten nachgeprüft. Die Zahlen, die sich hierbei ergeben haben, sind in der folgenden Übersicht zusammengestellt:Übersicht über die veranschlagten Baukosten

• Baukosten in Mark

Kennwort nach dem 
eingereichten

nach dem 
geprüften

für
i cbm umbauten

Kostenanschlag Raumes

Folgt 17 687,88 18 512,74 55,7°
Frohsinn 17 200,00 X7 284,30 57,73
Herbst 17 362,75 i8 150,46 61,10
Straßenknie 18 920,71 i8 317,27 62,20
Soll und Haben 20 500,37 ig 864,00 65,00
Mikrokosmos 14 850,00 i6 150,00 65,23Als interessante Vergleichszahl zu den im vorstehenden gemachten Angaben sei noch mitgeteilt, daß sich der Einheitspreis für das Kubikmeter umbauten Raumes bei den 22 Kleinwohnungshäusern, die an der WaldfriedhofstraBe von der Stadtgemeinde bereits in Angriff genommen worden sind, auf 62,80 Mk. stellt.

VERKEHRSSTRASSE DURCH DEN ENGLISCHEN 
GARTEN IN MÜNCHEN.Von A. BLÖSSNER, Stadt. Bauamtmann, München. Hierzu Tafel 15.In der letzten Zeit wurde seitens der Stadtgemeindei München wieder ein Straßenprojekt aufgegriffen, über welches schon viele Jahre verhandelt worden ist, nämlich die Führung einer Verkehrsstraße durch den bekannten „Englischen Garten“ im Nordosten der Stadt.Für jeden Sachkundigen, der den Wert dieser Anlage für München voll kennt, ist klar, wieviel Verpflichtung1 denen auferlegt ist, die den Englischen Garten in seiner 

ganzen Schönheit vor kleinen oder großen Störungen zu schützen haben. —In einer kurzen Geschichte des Münchner Englischen Gartens von Johann Mayerhofer ist zu lesen: „Im Jahre 1777 war Karl Theodor von der Pfalz Kurfürst von Bayern geworden. Schon 1779 und 1780 war in München das Gerücht verbreitet, daß der Plan bestehe, vor dem Schwabinger Tore eine neue Stadt aufblühen zu lassen, die den
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DER STÄDTEBAUNamen ,Karlsstadt' führen solle. Eine eigene Stadt ist zwar nicht geworden, aber wenigstens ein neuer Stadtteil, das sogenannte ,Schönfeld“, und seine Besiedelung mit städtischen Wohnhäusern und die Anlage des Englischen Gartens hängen unter sich enge zusammen. Das vorige Jahrhundert ist mit Auszeichnung die Zeit der , Nützlichkeitstheorien“ auf dem Wirtschaftsgebiete genannt. Diesem energischen Nützlichkeitszuge der Zeit entsprang auch die Anlage von eigenen Gärten für das Militär; seit 178g fanden Militärgärten Eingang in verschiedenen bayerischen Garnisonsstädten. Die Erwägung, die zu ihrer Anlage führte, ging davon aus, daß durch die Bearbeitung solcher Militärgärten nicht nur öde und minderwertige Grundstücke kultiviert und im Werte erhöht werden, insbesondere, daß dadurch auch jedem Soldaten eine erleichterte Zubuße wie Salat, Schnittlauch und sonstiges Gemüse erwachse; nicht minder aber sollte der Soldat in jener ruhigen, waffenlärmlosen Zeit von Müßiggang abgezogen und zur nützlichen Beschaffung angeleitet werden. Auch für die Münchner Regimenter wurde die Herstellung ins Auge gefaßt und durch kurfürstliches Dekret vom 20. Juni 178g beschlossen. An die Ausführung wurde unverzüglich gegangen. Schon am 1. Juli wurde eine Kommission benannt behufs Erwerbung der nötigen Grundstücke.Es war beabsichtigt, jedem Soldaten der damaligen Regimenter 365 Quadratschuh Boden zum Genüsse und zur Bearbeitung zuzuweisen. Der Bedarf an Grundstücken zum eigentlichen Zweck berechnete sich auf ungefähr 18 Tagwerk, und ihre Erwerbung verursachte der militärischen Gartenkommission keine besondere Mühe; am 17. Juli konnte sie schon ihre Sitzung zum Zwecke der Grunderwerbung schließen.“Dieses wird hier nur erzählt, weil die Kenntnis dieses verdienstvollen Vorgehens gerade in der gegenwärtigen Zeit nicht ohne Interesse sein kann.Die Beschreibung von Johann Mayerhofer bringt dann noch weiter:„Die Kommission erfuhr trotz Erledigung ihrer Aufgabe keine Auflösung; es harrte ihrer noch eine andere ungleich größere Aufgabe. Der Generalmajor der Kavallerie und General-Leibadjutant von Thompson (der spätere Graf Rumford), der Mann, von welchem die Mehrzahl der Ideen ausging, welche damals eine Reformation bayerischer Zustande bezweckten, hatte dem Kurfürsten einen Plan unterbreitet, wie bei gegenwärtiger Anlegung des militärischen Gartens zu gleicher Zeit auch ein allgemeiner ,Englischer Garten“ hergestellt werden könne, und der Kurfürst ging alsbald darauf ein.» Mit Dekret vom 13. August 178g gab er kund, daß erden hiesigen Hirschanger zur allgemeinen Ergötzung für die Residenzstadt München herstellen zu lassen und diese schönste Anlage der Natur dem Publikum in den Erholungsstunden nicht länger vorzuenthalten gesonnen sei; zugleich beauftragte er Thompson nach seinem Plane die Herstellung dieser öffentlichen Spaziergänge ohne mindesten Verzug zu übernehmen.“Der Englische Garten wuchs zum unvergleichlichen Erholungshain für München heran, er blieb 100 Jahre von einer Umbauung verschont, und erst als die Stadt sich beträchtlich ausdehnte, rückten die Hauserquartiere auch an den Garten heran; es entstand am südlichen Ende die Prinz- Regenten-StraBe die auch nur wenig Änderung am Rande 

zur Folge hatte; einige besonders prächtige Bäume, am Eingang zur Straße, mußten freilich als Opfer gefordert werden; deren Fall aber war unvermeidlich. In den letzten Jahrzehnten nun wurde die Bebauung in den Gebieten beiderseits des Englischen Gartens in Schwabing und Bogenhausen allmählich dichter und dichter, und im Jahre 18g 1 hatte sich die Gemeindeverwaltung der damals noch selbständigen Gemeinde Bogenhausen an den Stadtmagistrat München mit der Anregung gewandt, der Frage einer Durchquerung des Englischen Gartens mit einer Straße näherzutreten, nämlich einer Verbindung von der Max-Josef-Brücke nach Westen hinüber nach Schwabing. In den damaligen Jahren war die Bautätigkeit nördlich des Siegestores bis zum alten Ortskern von Schwabing eine sehr große, und zu allen diesen Bauten holten sich die Unternehmer das notwendige Ziegelmaterial größtenteils aus den alten, weitgedehnten Ziegeleien bei den Lehmgruben im Nordosten und Osten der Stadt. Die aus den nördlich gelegenen Ziegeleien kommenden Fuhrwerke nahmen ihren Weg über die Max-Josef-Brücke entweder durch die LiebigstraBe im Lehel oder durch eine vorhandene Parkstraße am Nordrande des Englischen Garterls; die Ziegelfuhrwerke reihten sich dabei in den Tagen höchsten Absatzes eines an das andere.Ein als reine Parkstraße geschaffener Weg hatte damit seinen Charakter vollständig verloren. Und so tauchte bei den Beteiligten der Wunsch auf, eine kurze, gut gepflasterte Verbindung durch den südlichen Teil des Englischen Gartens zu erhalten. Damit sollte neben der Entlastung des Lehels auch eine Entlastung der Max-Josef-Brücke, wo der Lastenverkehr oft eine Stauung des gesamten Verkehrs verursachte, erzielen. Die wirtschaftlichen Nachteile, die entstehen müssen, wenn das nötige Baumaterial nur auf langen Umwegen zu den Baustellen beschafft werden kann, wurden hervorgehoben, und so wurde untersucht, ob und wie die gewünschte Abkürzung zu erreichen war. Das Straßenprojekt, das damals ins Auge gefaßt wurde, nahm eine Trasse an, die, von der Max-Brücke ausgehend, südlich an den Bauten der Höfgärtnerei beim Chinesischen Turm vorbeiführen sollte und durch die Veterinärstraße in die Ludwig- straße mündet, wobei die Durchquerung des Englischen Gartens unter teilweiser Benutzung der vorhandenen Straßen gedacht gewesen wäre; aber es hätten dabei Teile des Gartens berührt werden müssen, z. B. nördlich des Monopteros, die von der Bevölkerung der Stadt bei Erholungsspaziergängen besonders gerne aufgesucht werden. Auch die Ausmündung in das architektonisch gestaltete Forum vor der Universität wäre ebenso eine Unmöglichkeit gewesen; gleichzeitig wäre verkehrstechnisch die Lösung ungünstig, da die VeterinarstraBe nach Westen keine Fortsetzung hat.Drei Jahre später griff ein im Gemeindebevollmach- tigten-Kollegium eingebrachter Antrag die Angelegenheit neu auf, schob die Straße aber schon weiter nach Norden, indem die westliche Ausmündung durch die Gisela- oder Ohmstraße angenommen wurde. Der Antrag glaubte, „daß die Führung dieser Straße dem Charakter des Englischen Gartens beträchtlich weniger Eintrag tut, als die bereits bestehenden Verkehrsstraßen nördlich des Kleinhesseloher Sees“. Der Antrag fand die Unterstützung zahlreicher Bewohner Schwabings; die städtischen Behörden bearbeiteten unter möglichster Schonung der Baumbestände einen Straßenplan.
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DER STÄDTEBAUEs tauchte damals auch das Projekt auf, die vorhandenen Promenadenstraßen ganz allein für. Leichtfuhrwerke und Reiter zu erhalten, für den Lastverkehr aber schmale 
6 m breite Straßen, abseits vom Verkehr, verdeckt durch Gebüsche und Baumanlagen, zu schaffen. Die Verwaltung des Englischen Gartens glaubte im Interesse der Ruhe des Gartens zu keinem der Projekte die Zustimmung geben zu können, da eine Störung der für München wertvollen Parkanlage mit einem, solchen Projekte unvermeidlich verbunden wäre.Aber das ernste Streben der städtischen Behörden, allen auftauchenden Wünschen nach Möglichkeit gerecht zu werden, machte es möglich, die Verkehrsinteressen mit den begründeten Forderungen der Gartenverwaltung in Einklang zu bringen.Im Laufe der Verhandlungen entstand etwa um 1898 das im beigegebenen Übersichtsplan (Tafel 11) dunkel eingetragene Straßenprojekt. Der Straßenzug zweigt von der Max-Josef- Brücke weg sofort nach Norden ab und biegt bei der Tivolimühle in die Anlage des Englischen Gartens ein. Im weiteren Verlauf ist Bedacht genommen, daß die Kreuzungspunkte mit den Parkstraßen auf eine möglichst kleine Zahl herabgemindert werden, daß also eine Beeinträchtigung der Promenadenstraßen und -wege möglichst hintangehalten wird. Es ist vermieden, daß große Wiesenflächen von der Straße zerschnitten und schöne Baumgruppen berührt werden müssen; es ist angestrebt, möglichst Flächen für die Straßen zu wählen, die von den Besuchern des Englischen Gartens wenig aufgesucht sind. Und wesentlich ist, daß die Verkehrsstraße nirgends mit einer Parkstraße zusammengelegt werden soll. Schon beim Eintritt in den Garten ist vermieden, daß die Besucher desselben durch den Verkehr der Straße belästigt werden würden.In den beteiligten Kreisen bestand damals die Ansicht, daß die Ausführung der Straße nur eine Frage der Zeit sein konnte und maßgebend dabei war die Anschauung, daß wirtschaftlich ein großer Verlust vermieden werden muß, der durch die großen Umwege der Lastfuhrwerke entsteht; es blieb die Ansicht bestehen, daß diese neue Straße in ästhetischer Hinsicht wesentliche Vorteile gegenüber dem damals vorhandenen Zustande bringen würde und dem Englischen Garten in einem wichtigen Teile seine Ruhe geben könnte. Als ausschlaggebend wurde auch angeführt, daß dié Prinz- Regenten-Straße von den langen Reihen der Lastfuhrwerke frei werden soll.Das Straßenprojekt wurde in Behandlung genommen, und in der Folge fand es auch im allgemeinen das Einverständnis der beteiligten Stellen. Diese glaubten, im Interesse des Englischen Gartens und der ungestörten Benutzung der Promenadenwege die Unterführung des Verkehrs- unter diese Wege fordern zu müssen. Der Unterführung stellte sich aber der hohe Grundwasserstand hindernd entgegen, und noch manche andere Nachteile wurden hervorgehoben, welche die Führung in Einschnitten gegenüber der Führung im Niveau auf weisen würde; die Ausführung der Straßeneinschnitte würde die Ausführungskosten erhöhen, bei Schneetreiben würden Störungen durch Verwehen entstehen, und die Übersichtlichkeit der Straße würde bei der vertieften Führung verlieren.Zweifellos ist, daß die Unterbindung der Promenadenwege durch eine stark befahrene Verkehrsstraße einigermaßen unangenehm wirken kann, aber die erwähnten Gegen

gründe sind als stichhaltiger anzusehen; die verschiedenen Anschauungen wurden eingehend behandelt und sorgsam geprüft; es wurde auch betont, daß die Ausführung von Einschnitten damit zu mildern ist, daß die Böschungen ganz flach angelegt werden; aber dieses hätte andererseits wieder zur Folge, daß eine größere Anzahl von Bäumen fallen müßte. Beim Zusammenhalt all der Gründe und Gegengründe entschieden sich die beteiligten Stellen dahin, die Straße im Niveau zu führen.Der Plan zeigt, daß die westliche Ausmündung der Verkehrsstraße nach zwei Straßen gedacht ist, nach der Martius- und der Maria-Josefa-Straße, nachdem sich die Straße vor dem Austritt aus dem Englischen Garten gegabelt hat.1g02 stand dieser in den Einzelheiten bearbeitete Straßenplan fest, bei dem für die Straße eine Breite von 18—20 m angenommen war, wobei auf die Möglichkeit der Führung einer Straßenbahn oder des Omnibusbetriebes geachtet war.Noch immer wurden Stimmen laut, die die Überleitung der Straße zur MartiusstraBe als unzweckmäßig bezeichneten und vielmehr eine Ausmündung zur Ohmstraße oder Giselastraße empfahlen, um eine kürzere Verbindung nach Westen zu erzielen. Die letztere Straße konnte keinesfalls irgendwie inbetracht kommen, da dadurch ein sehr schöner Privatgartenbesitz zerschnitten worden wäre, aber auch die Führung zur Ohmstraße mußte schon in jenem Zeitpunkte als unrichtig bezeichnet werden. Ganz abgesehen davon, daß mit dieser letzteren Trasse einige der schönsten Teile des Englischen Gartens getroffen werden, ist sicher, daß im Laufe der Jahre allmählich das Bedürfnis einer Verbindung mit dem nördlichen Teil von Schwabing zunimmt; so mußte zweifellos die Überleitung zur Martius- bzw. Maria-Josefa- Straße gegenüber dem anderen Vorschlag unbedingt den Vorzug erhalten.Während der letzten Jahre vor dem Krieg kam die Ausführung der Verkehrsstraße nicht weiter zur ernsthaften Besprechung; die Kosten der Durchführung wollten damals noch nicht auf gewendet werden; und während der Kriegsjahre fehlten dann die Arbeitskräfte für die Ausführung der Straße.Inzwischen hatte sich im Norden von Schwabing eine Industrie niedergelassen, die eine weitere große Entwicklung des Norden der Stadt erwarten ließ, und es erschien nun wohl berechtigt, auf Grund dieser Änderung der Verhältnisse und in Beachtung der neuen Entwicklung des Stadtviertels zu untersuchen, ob es im Hinblick der gesamten Verkehrsbedürfnisse nicht richtiger erscheinen müßte, die Verkehrsstraße und die mit dieser im Zusammenhang zu behandelnde Straßenbahnlinie nicht nach der zuletzt angenommenen Trasse zu führen, sondern hierfür einen noch weiter nördlich gelegenen Weg, nämlich eine Linie nördlich des Kleinhesseloher Sees zu suchen. Es entstand der Vorschlag des Stadtbauamtes, der im beigegebenen Plan mit heller Linie eingetragen ist. Der Vorschlag nimmt an, daß die Verkehrsstraße erst in der Nähe der Eisbachstraße in den Englischen Garten einmündet, nördlich des Kleinhesseloher Sees weiter geführt ist und dann durch die Jungwirt- und DietlindenstraBe zur UngererstraBe geleitet wird und weiter einen Anschluß an die LeopoldstraBe und den Kölnerplatz erhalten kann. Diese Linienführung setzt die Straßenregelungen sowohl auf der Ostseite des Englischen Gartens wie auch in Schwabing voraus. Solange diese Straßen nicht durchgeführt sind, müssen
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DER STÄDTEBAUprovisorische Teile eingeschaltet werden, indem die Straßenbahn vorerst durch die Hirschauerstraße nach Norden geleitet und in Schwabing mit Hilfe der schon vorhandenen, dem Zwecke anzupassenden Straßen ein Anschluß zur UngererstraBe gesucht wird.Der neue Vorschlag, der aus der neuesten Stadtentwicklung herauswuchs, beachtet nebenbei auch noch zwei andere Wünsche : sobald durch die Presse bekannt geworden ist, daß die Stadtverwaltung die seit Jahren geplante Verkehrsstraße durch den Englischen Garten als Notstandsarbeit zur Steuerung der Arbeitslosigkeit ausführen will, erhoben die Anwohner der Maria-Josefa- und Martius-StraBe Einspruch gegen die Führung der Verkehrsstraße nach dem bisherigen Projekt mit der Begründung, daß die an den genannten Straßen entstandenen Wohnlagen dieses Viertel nur mit Rücksicht auf die durch die Nähe des Englischen Gartens gegebene Ruhe, abseits des Verkehrs, gewählt hätten. Stichhaltig ist diese Entgegnung freilich nicht, da das Straßenprojekt schon seit mehr als 15 Jahren der Allgemeinheit bekannt ist; die Baulinien sind seit dieser Zeit auf die Führung der Trasse zur Martius- und Maria-Josefa-StraBe zugeschnitten. Gleichzeitig mit dem erwähnten Einspruch wurde den städtischen Behörden auch der Wunsch der Arbeiter einer an der Hirschauer Straße liegenden Fabrik vorgebracht, die die Straßenbahn an ihrer Betriebsstätte vorbeigeführt wünschten. Beide Anträge zielten darauf ab, an Stelle der bisherigen Trasse, eine weiter nördlich gelegene zu wählen. Und auch die Vereine für Heimatschutz und 

Naturpflege erhoben Einwendungen gegen das bisherige Straßenprojekt und sprachen sich dahin aus, daß eine Straße südlich des Kleinhesseloher Sees eine Störung der Ruhe und des Englischen Gartens bringen würde, was unbedingt vermieden werden soll; auch von dieser Seite aus wurde die Führung der Straße nördlich des Kleinhesseloher Sees in Vorschlag gebracht.Innerhalb der Stadtverwaltung ist selbstverständlich der große Wert des Englischen Gartens nach jeder Richtung erkannt, genau wie in den Kreisen, die ihn nunmehr zu schützen sich bemühen; die Stadtverwaltung beachtet auch die von Interessentengruppen eingebrachten Forderungen, wenn damit nicht allgemeine Interessen gefährdet sind. Die Vorarbeiten beweisen, daß sich die Stadtgemeinde den Schutz des Englischen Gartens schon zu einer Zeit ernstlich hat angelegen sein lassen, zu der sich noch keine der nun auf den Plan erscheinenden Gruppen mit der Frage beschäftigte, so daß die Gewähr als gegeben erachtet werden muß, daß das Endergebnis der Verhandlungen eine Lösung ist, die den mehrfachen Wünschen entsprechen wird; die städtischen Behörden und die Verwaltung des Englischen Gartens gehen darin einig. Ethische Werte zu schützen, ist nun eine wichtigere Aufgabe als je geworden, besonders wichtig in einer Zeit, wo der Ausblick auf die Zukunft erkennen läßt, daß eiserne Unabwendbarkeit alle Kreise zur Einschränkung in materiellen Genüssen und Wünschen zwingt.
MITTEILUNGEN.
UNTER DEM NAMEN „SIEDELUNGSWERK NÜRNBERG“ hat der Bayerische Staat mit dem Kreise Mittelfranken 
und der Stadtverwaltung Nürnberg einen Zweckverband geschlossen, der 
die Aufgabe hat, zwei großzügige SiedelungsanIagen bei Nürnberg zur 
Ausführung zu bringen. Dadurch, daß dem Zweckverband durch eine 
Verordnung des Gesamtministeriums des Freistaates Bayern die Eigen-, 
schäft einer Körperschaft des öffentlichen Rechtes verliehen wurde, ist das 
Unternehmen von vornherein allen kapitalistischen Bestrebungen entrückt 
und seine Durchführung in wahrhaft sozialem Geiste gesichert. Das 
Unternehmen ist seinerzeit vom Kommando des III. Armeekorps in Nürn
berg aufgegriffen und in etwas zu SelbstandigerWeise in Angriff genommen 
worden. Durch die Bildung des Zweckverbandes ist es jetzt auf festere 
Füße gestellt, so daß nunmehr mit seiner Verwirklichung gerechnet werden 
kann, sobald die erforderlichen Baumaterialien zu beschaffen sind. Wie 
umfangreich die Planung ist, ergibt sich daraus, daß es sich bei der 
ersten der beiden beabsichtigten Siedelungen um eine Gartenstadt von 
rund 1000 Wohnstätten handelt, von denen jede einen Garten von etwa 
500 qm erhalten soll, während die zweite Siedelung Platz für rund 
400 Familien schaffen soll, wobei das zu jedem Anwesen gehörige Nutz
land sogar I Tagwerk umfassen soll. Die erste Anlage ist in unmittel
barer Nähe Nürnbergs, beim Dorfe Ziegelstein, die zweite etwas weiter 
entfernt am Walddistrikt Buchenbühl (beim Paulusstein) an der Bahn 
nach Heroldsberg gedacht. Die Holzfallungsarbeiten auf dem dem Staat 
gehörigen Grund und Boden sind bereits ziemlich weit gediehen, während 
der beschleunigten Durchführung der Bauarbeiten der Mangel an Bau
stoffen empfindlich im Wege steht. Dr. Gut.

In Görlitz ist die Gorlitzer bau - Gemeinschaft 
(GOEBAG), Obermarkt 22, mit einem Stammkapital von 2000000 Mk. 

in gemischt-wirtschaftlicher Form unter Haftung der Stadt Görlitz ge
gründet worden.

Der Zweck der Gemeinschaft ist, den Bau von Häusern mit ge
sunden, zweckmäßig eingerichteten Wohnungen unter Bevorzugung des 

Kleinwohnungsbaues zu fördern und alle Kräfte, welche dem Zwecke 
dienen können, zu vereinigen. Neben dem Ankauf und Aufschluß von 
Baugelände und Abgabe zum Eigentum oder Erbpacht, der Beratung und 
Unterstützung von Baulustlgen in allen Baufragen, soll besonders 
der Ankauf von Baustoffen und Bauteilen im großen und Abgabe im 
kleinen, die Prüfung und Anwendung von geeigneten Bauverfahren zur 
sparsamen Bauweise und der Ankauf und Betrieb von Unternehmungen 
und Fabriken zur Herstellung von Baustoffen durchgeführt werden.ALKBEWIRTSCHAFTUNG. Die Verlustpreise infolge Über

erzeugung haben viele Jahre vor dem Kriege die Kalkwerke der
wichtigen Erzeugungsgebiete zu Verkaufsvereinigungen zusammengeführt. 
Die stockende Bautätigkeit tat das ihrige, um nicht lebensfähige Kalkwerke 
zur Betriebseinstellung zu zwingen. Betrieben, die in der Hoffnung auf 
bessere Zeiten unter Opfern aufrecht erhalten wurden, gab schließlich der 
Krieg den Todesstoß. So sind überall im Lande ihrem Schicksal über
lassen gebliebene Kalköfen anzutreffen, deren Baufälligkeit schon von 
weitem auffällt. Die von der Reichsregierung verfügte Kalkbewirtschaftung 
durch den Deutschen Kalk-Bund hat neue Hoffnungen erweckt. In den 
baufälligen, verlassenen Kalköfen regt es sich. Man glaubt, daß der Kalk- 
Bund schon für Kohlen sorgen wird. Keine Hoffnung kann trügerischer 
sein als diese. Auf Jahre hinaus ist mit einem Kohlenmangel zu rechnen. 
Sparsame Wirtschaft ist vaterländische Pflicht. Die allgemeine Teuerung 
verlangt wirtschaftlichste Ausnutzung der Betriebe. Einen vorbildlichen 
Schritt auf diesem Wege hat bereits der Verein deutscher Eisenhütten
leute durch Schaffung einer Überwachungsstelle für Brennstoff- und 
Energiewirtschaft auf Eisenwerken getan. Auch vom Deutschen Kalk- 
Bunde aus kann nur eine Kohlenzuweisung vom Standpunkte der Brenn
stoffersparnis in Betracht kommen. Darum werden peinliche Betriebs
statistiken geführt, durch die der Kalk-Bund die wirtschaftlichsten Betrieb· 
zu ermitteln sucht. Solange die KohIennot kaum den dringendsten Kalk
bedarf zu decken vermag, kann keine Kohlenvergeudung getrieben werden. 
Wie in der Ziegelindustrie läßt sich auch in der Kalkindustrie die Be-
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Iriebsgemeinschaft nicht umgehen, durch welche Betriebe Stillgelegt werden. 
Den Vorsprung haben hierbei die seit Jahren vor dem Kriege zu Ver
kaufsvereinigungen zusammengeschlossenen Werke; ihnen ist es ein 
Leichtes, die Betriebsgemeinschaft durchzuführen, da ja durch die Ver
einigung die Grundlage gegeben ist. Die Kalkindustrie steht erst am 
Anfänge der Kalkbewirtschaftung. Die eisernen Notwendigkeiten lassen 
sich noch nicht übersehen. Solange es einen Ausweg gibt, schreckt wohl 
jeder vor ihnen zurück. Aber das eine steht schon heute fest, daß die 
Besitzer verlassener, verfallener Kalköfen Mühen und Geld umsonst auf
wenden, wenn sié die Öfen betriebsfähig machen und nunmehr Kohlen 
beanspruchen. Der Kalk-Bund ist nicht dazu berufen worden, um neues 
Leben aus den Ruinen zu erschaffen, sondern um die lebensfähigsten 
Werke vor dem Untergange zu bewahren. Es ist schmerzlich, dies aus
sprechen zu müssen. Aber es erscheint notwendig, solange es noch Zeit 
ist, die Besitzer außer Dienst gestellter Kalköfen vor trügerischen Hoff
nungen zu warnen.

Neue normblätter. Der Normenausschuß der deutschen 
Industrie veröffentlicht in Heft 8 (Jahrg. ɪgɪg) seiner „Mitteilungen“ 

(12. Heft der Monatsschrift „Der Betrieb“) folgende neue Entwürfe:
D I Norm 104, Blatt 1__3 (Entwurf 2), Holzbalkendecken für Klein

häuser. Fachnorm für das Bauwesen,
D I Norm 23g, Blatt 1—3 (Entwurf 1), Feingewinde mit Whitworth- 

Form,
D I Norm 240, Blatt 1 und 2 (Entwurf 1), Feinfeingewinde mit 

Whitworth-Form,
D I Norm 242, Blatt 1—3 (Entwurf 1), Metrisches Feingewinde,
D I Norm 243, Blatt 1 und 2 (Entwurf 1), Metrisches Feinfeingewinde, 
D I Norm 254 (Entwurf 1), Traglängen für Befestigungskegel 1 : 10, 
D I Norm 257 (Entwurf x), Kegelstifte mit Gewindezapfen, Whit- 

worth-Gewinde,
D I Norm 258 (Entwurf 1), Kegelstifte mit Gewindezapfen, Metrisches 

Gewinde.

CHRONIK.
Die Stuttgarter Technische Hochschule hat dem Berliner Städtebau

künstler Prof. HERMANN JANSEN als „dem Begründer und 
Führer des modernen Städtebaues“ einstimmig die Würde eines Ehren
doktor-Ingenieurs verliehen.

Aupolizeiliche Erleichterungen. Die Bestim
mungen der meisten städtischen Bauordnungen sind auf das vier- 

und fünfgeschossige Mietshaus der Großstadt zugeschnitten und bedeuten 
eine erhebliche Erschwerung für den Wohnhausbau. Die hohen An
forderungen an Mauerstärken, Belastungsannahmen, Treppen und Brand
mauern, die aus Gründen der Standfestigkeit und Feuersicherheit für 
solche Großhäuser berechtigt sind, werden daher auch auf Kleinhäuser 
und Wohngebäude mit geringerer Geschoßzahl übertragen, die unbe
schadet in leichterer Bauart ausgeführt werden können, wobei sich die 
Baukosten unnötig verteuern. In größeren Städten und Industriebezirken 
muß neben dem eigentlichen Flachbau noch das mehrstöckige Klein
wohnungshaus beibehalten werden, daher hat der Staatskommissar für 
das Wohnungswesen, Scheidt, vor kurzem erleichternde Vorschriften für 
diese sogenannten „Mittelhäuser“ erlassen, die eine wesentliche Ersparnis 
an Baukosten ermöglichen und die Bauweise in wirtschaftlicher Hinsicht 
wettbewerbsfähig erhalten.

Als Mittelhäuser im Sinne der Vorschrift gelten Wohnhäuser für 
Klein- und Mittelwohnungen, die nicht mehr als 3 Vollgeschosse und 
insgesamt nicht mehr als 6 Wohnungen enthalten, wobei jedes Ge
schoß aus höchstens 8 Wohnräumen bestehen darf. Sie dürfen keine 
Wohnräume im Kellergeschoß enthalten. Weitgehendes Entgegenkommen 
für die Einfriedigungen an den Straßen gestattet die Verwendung von 
lebenden Hecken und die Anlage von Grünstreifen vor den Häusern, die 
den Mehrfamilienhäusern ein freundliches Aussehen geben sollen.

Abdrucke der Entwürfe mit Erläuterungsberichten werden Interessen
ten auf Wunsch gegen Berechnung von 50 Pfennig für ein Stück von der 
Geschäftsstelle des Normenausschusses der deutschen Industrie, 
Berlin NW 7, Sommerstraße 4a, ausgestellt, der auch bei Prüfung 
sich ergebende Einwände bis 15. September d. J. mitzuteilen sind.

Im gleichen Hefte sind auch nachstehend aufgeführte, endgültig 
genehmigte Normblätter abgedruckt:

D I Norm 4, Normblatt, Abmessungen,
D I Norm 103, Blatt 1 und 2, Trapezgewinde.
Diese Blätter können in dem Format 230X320 mm auf weißem 

und pausfähigem Papier von obengenannter Geschäftsstelle bezogen 

werden. ^TTBER DIE BAUTÄTIGKEIT HAMBURGS innerhalb des 
LJ Gebiets des Baupolizeigesetzes finden wir in der von der Baupolizei

behörde veröffentlichten Statistik folgende Angabe: Angemeldet wurden 
im Januar 2 Neubauten von Wohnhäusern, 20 von Stallgebäuden, 
Schuppen usw., __ von Geschäfts- und Kontorhäusern, Fabrikgebauden,-
Speichern usw., 2 von Theatern, Kirchen, Schulen u. dgl. Die Ver
minderung der überhaupt vorhandenen Wohngelasse betrug im vorigen 
Monat 3 (in demselben Monat des Vorjahres —).

DIE BAUKOSTEN IN DÄNEMARK. Das dänische Grund
eigentümeramt bringt interessante Aufschlüsse über die Baukosten 

in Dänemark. Die Baugenossenschaft, für die der Verfasser des Berichts, 
der Folkethingsabgeordnete J. Chr. Jensen, Vorsitzender ist, hat bis jetzt 
für 15 Mill. Kr. neue Gebäude aufgeführt. Während der Preis für einen 
Quadratmeter Neubau im Jahre ιgi3 310 Kr. betrug, stieg er ig14 auf 
348, xgi6 auf 446, xgι7 auf 564, xgx8 auf 600 Kr. und für die diesjährigen 
Bauten auf 720 Kr. Hieraus ist ersichtlich, daß ein Haus, das xg13 
10000 Kr. kostete, xgxg 23000 Kr. erfordert, ein Haus für 20000 Kr. jetzt 
46000 Kr., ein Haus zu 40000 Kr. jetzt g2000 Kr. usw.

IM INTERNATIONALEN WETTBEWERB ZUM BAUDER GROSSEN EISENBAHNBRÜCKE über das Hafen
gebiet der Westbahn in STOCKHOLM wurde der I. und III. Preis 
deutschen Firmen zugesprochen. Den I. Preis von 15000 Kronen erhielt die 
Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg in Gustavsburg bei Mainz und deren 
Mitarbeiter Dyckerhoff u. Widmann in Biebrich. Den III. Preis erhielt 
Krupp, Essen, Mitarbeiter Grün u. Bilfinger, Mannheim. Das Preisgericht 
bezeichnet die deutschen Entwürfe als ganz besonders geglückt.

In dem WETTBEWERB FÜR EINE STADTHALLE INErfurt erhielten den I. Preis die Architekten Willy Harder, Berlin- 
Steglitz und Fritz Schock, Charlottenburg, den II. Preis Architekt Fntz 
Wünsch, Berlin, den III. Preis Architekt Kurt A. Büchner, Erfurt und 
den IV. Preis Professor Hummel und Rothe, Architekten, Cassel.

er Stadtbaurat RUDOLF KOCH in Elberfeld wurde mit dem STRAUCHPREIS des Architektenvereins in Berlin ausgezeichnet 
für die beste Lösung der Aufgabe: „Die Siedelung der Kriegsteilnehmer, 
eine Untersuchung über die äußere Form und Möglichkeiten ihrer Durch

führung.“

BeidemvonderStadtgemeindeBOBLINGENveranstalteten IDEENWETTBEWERB zur Erlangungvon entwür
fen FÜR EINE ERWEITERUNG DES STADTBAUPLANS 
erhielten einen x. Preis: die Reg.-Baumeister Jost und Freese, Stuttgart, 
einen 2. Preis: Architekt Heinz Wetzel, Stuttgart; einen 3. Preis: Prof. 
P. Bonatz und Architekt E. F. Scholer, Stuttgart. Angekauft wurden die 
Entwürfe des Richard Docker, Dipl.-Ing., Stuttgart, Architekt Claus Hof
mann, Stuttgart, und Dipl.-Ing. Hofacker, Cannstatt.

Die Unterlagen aller ausgeschriebenen Wettbewerbe liegen im Geschäftslokale der Verlagshandlung Ernst Wasmuth, A.-G., Berlin W., Markgrafen 

Straße 31, zur Einsichtnahme für die Interessenten aus.

Verantwortlich für die Schriftleitung: H. de Fries, Berlin. — Verlag von Ernst Wasmuth A.-G., Berlin W., Markgrafenstraße 31. 
>: annahme Werbedienst G. m. b. H., Berlin W., LutzowstraBe X02—104. — Gedruckt bei Herrosé & Ziemsen, G. m. b. H., Wittenberg.
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KLEINWOHNUNG, SIEDLUNG, FORMGESTALTUNG.
FUNDAMENTE DES AUFBAUES.

Das Siedlungsproblem gewinnt geradezu tragischen Umfang. Während im kommenden Winter die Erzeugung künstlicher Wärme in Deutschland auf ein kaum erträgliches Mindestmaß herabgedrückt sein wird, bleiben dauernde Unterkunftsstätten für heimlose Menschen zu gering an Zahl, um ihnen wenigstens den allernötigsten Schutz vor der Außenkälte zu sichern. Unruhen sehr ernsten und nicht unberechtigten Charakters werden die Folge sein, die dann nichts sein werden wie eine Auswirkung unzulänglicher Wohnungsgestellung.In Berlin will man nun in aller Eile Siedelungs- bauten aus Lehm in großer Zahl auf dem Tempelhofer Felde errichten, und den zahlreichen Lesern der Berliner Illustrierten Zeitung ist ein dort errichtetes Probelehmhaus bereits unangenehm aufgefallen : nicht wegen des Lehms, den ich sehr schätze und für durchaus verwendbar halte, sondern wegen der bedauerlichen Form, die das arme Ding bekommen hat. Das also ist eines der Häuser, die den Millionen der GroBstadtsklaven Freiheit, Ruhe, Freude geben sollen. Wer diese Eigenschaften darin findet, mag hinein

ziehen, doch ich fürchte, daß es nicht allzu viele sein werden, und daß nur der Zwang der Not stärker sein wird wie das Gefühl, in den glücklichen Genuß eines endlich Gewonnenen einzutreten.Ferner hat der Zweckverband dazu gegriffen, Holzhäuser zu bestellen. Sie sind mir immer sympathisch gewesen, weil sie an eine so alltägliche Aufgabe wie Wohnraum zu schaffen, mit nicht so unverhältnismäßig kompakten Mitteln herangehen wie die alten Bauweisen. Was man den Holzbauleuten vorhalten könnte, wäre, daß sie die Konjunktur ein wenig sehr auszunützen scheinen, und was man den Behörden mit größerem Recht vorhalten kann, ist die Tatsache, daß auch dieser naheliegende. Ausweg zu spät betreten wurde. Denn immerhin haben die Holzbauten vor dem Tempelhofer Lehmklumpen den nicht zu gering zu schätzenden Vorzug, daß sie ausgeprobt sind, und daß sie recht gut aussehen können, wenn man sich Mühe gibt und ihren künftigen Besitzern Freude geben will.Aber — das Siedelungsproblem als eine Materialfrage aufzufassen, ist ein verhängnisvoller Irrtum. Er ist nichts
25



DER STÄDTEBAUweniger wie der Grundirrtum unserer unmittelbaren Gegenwart.Selbst wenn noch so viel am Baumaterial gespart wird, so bleiben die Löhne vorläufig unverändert und, was schlimmer ist, der Kubikinhalt umbauten Raumes auch.Man sollte doch endlich einmal aufhören, nur die Grundrißdimensionen zu betrachten, was gewiß auch sehr nützlich ist, sondern sich über den Kubus hermachen. Da dürfte wohl des Problems innerster Kern verborgen sein. Bei einem Siedelungsausschreiben aus jüngster Zeit in Frankfurt (Main) wurden im Programm zwei Vollgeschosse und dann noch Dachkammern gefordert. Mag das Bauen in Frankfurt auch etwas billiger sein wie in Berlin, eine so verhängnisvolle Kurzsichtigkeit wirkt beinahe tragisch. Und man kann zu ihrer Entschuldigung nur sagen, daß es an sehr vielen anderen Stellen in solchen Punkten nicht besser gemacht wird. Es ist eben ein sich immer mehr rächender Fundamentalirrtum, daß das Wohnbedürfnis der arbeitenden Klassen durch Kleinwohnungen in Form von Einfamilienhäusern befriedigt werden könnte.Das ist — man sollte es endlich gelernt haben — ganz aussichtslos. Der Aufwand an Straße, Grundstück, Fundament, Dach, Nebenraum, Rohrleitungen usw., den das Kleinhaus erfordert, um in sich abgeschlossener und lebensfähiger Organismus zu sein, muß dieses kleine Haus notwendigerweise so teuer machen, daß die leider immer noch trügerisch vorgespiegelte Illusion: ,,jedem kleinen Mann ein kleines Haus im Grünen“ notwendigerweise in nichts zerfließen muß.Man höre zunächst mit diesem falschen Reklamelärm auf, der bis in hohe amtliche Stellen hinauf aus alter Gewohnheit noch immer mit einem Eifer verübt wird, der einer besseren Sache würdig wäre.Sodann mache man sich nüchtern klar, daß nur auf zwei Wegen Lösung gefunden werden kann:Einmal in einer völlig neuen Form des großstädtischen Mietsetagenhauses, da die jetzige keinesfalls weiter bestehen darf. Bisherige Bemühungen hoher Autoritäten konnten wenig helfen, auch wenn sie wertvoll waren, denn das großstädtische Kleinwohnungsproblem im Hochbau ist kein Grundstücksproblem oder Blockproblem, sondern in allererster Linie eine Frage des Wohnungskörpers.Zweitens in einer grundsätzlichen Umformung des Einfamilienkleinhauses von heute, in der schonungslosen Ausrottung des Begriffes: „Kleinvilla“ im Herzen der Architekten und Behörden und in einem völligen Neuaufbau des kleinen Einfamilienhauses nach Richtungen, die weitab führend von früheren und heutigen Formen des Bürgertums einer besonderen und eigenwertigen höchstgesteigerten Forderung auch eine besondere und eigenwertige Antwort zu geben vermögen.In dieser Form läßt sich das Problem ziemlich scharf umreißen. Ist eine Mindestform, und zwar eine gute, wohnliche, freundliche, zureichende Mindestform gefunden, dann ist jede darüber hinausgehende reichere Form, jede Aufgabe größerer Mittel ein angenehmes Spiel. Aber zunächst muß mit allen irgend verfügbarem Nachdruck auf den innersten Kernpunkt einer Aufgabe hingewiesen werden, die für die Zukunft der Nation von fundamentaler Bedeutung ist.
Die Bewältigung dieser ungeheuren Aufgabe an sich genügt jedoch keinesfalls. Eine Lösung muß, soll sie wert

voll sein, nicht nur rechnerisch, technisch und organisch, sondern vor allem auch sinnlich überzeugen. Ihre ganz ungeistige und unmittelbare Wirkung auf Beschauer und Bewohner ist der Prüfstein für ihren zureichenden Wert.Über alles bislang Gezeigte hinaus ist es notwendig, endlich — endlich zu erkennen, daß die Gestaltung der Form nichts Nebensächliches oder eine Angelegenheit des Geschmackes oder des Luxus ist, sondern daß jede noch so große Arbeit und jedes sachlich noch so günstige Ergebnis wesenlos und leblos bleibt ohne die schöpterische Hand des Künstlers.Es sei allen denen zum guten Teil Recht gegeben, die angesichts der bisherigen Ergebnisse des künstlerischen Siedelungsbaues zweifelnd ihr Haupt schütteln. Wie wenige Siedelungsbewohner können ihr. Haus lieben, wie sehr wenigen konnte es im Herzen Heimat werden. Aber nachdem fünf Jahre entsetzlicher Weltgeschichte die Zeit der Zahlen, der Maschinen und der Irrtümer beschlossen haben, ist es notwendig, heute mehr denn je das menschliche Herz an die Spitze der Idee zu stellen. Nicht die Zahl, nicht die Norm, nicht den Typ, nicht die Rechnung.Warme und lebendige innere Teilnahme am Siedelungs- werke aus allen Kreisen können wir nur erhoffen, wenn unsere Arbeit den Wert eines unerwarteten und freudigen Geschenkes hat. Wir müssen zunächst in uns selbst reicher werden, uns mehr geben, um reicher schenken zu können wie bisher. Wie das Schicksal der Nation niemals durch irgdndeine wie immer geartete politische Konstellation entscheidend berührt werden wird, so kann auch die ungeheure Autgabe der Gestaltung von künftigen Wohnstädten und Siedelungen niemals durch die äußeren Zufälle von Rechnung, Technik und Material beeinflußt werden.In Baudingen spricht zur menschlichen Seele nicht die Rechnung, sondern die Form. W enn es gelingen sollte, die Gestaltung einer Siedelung den unbewußten Erwartungen so weit nahe zu bringen, daß sie wirklich wie eine Erlösung, eine Offenbarung, ein Geschenk erscheint, dann werden auch die wirtschaftlichen Probleme sich um vieles leichter lösen, aus dem einfachen Grunde, weil auch der primitivste Mensch gern bereit ist, für einen überzeugenden Wertzuwachs seines Daseins höhere Mittel einzusetzen, als zur Befriedigung der einfachen Notdurft angebracht erscheinen müßte. Denn dann verlieren andere Dinge seines Lebens vergleichsweise an Wert, erfordern geringere Mittel und schaffen so ohne weiteres auch die wirtschaftliche Möglichkeit. Ein einfaches Beispiel : Der norddeutsche Mensch, im besonderen die Berliner Bevölkerung, gibt für Essen, Trinken und. Kleidung sehr viel mehr Geld aus als die Bewohner Süddeutschlands, die weit größeren Wert auf ihre Wohnung legen. Dennoch besteht kein Zweifel, daß auch diese in normalen Zeiten ausreichend gut leben und gut gekleidet sind. Die weit stärkere sinnliche Eindruckskraft der Wohnungsgestaltung schafft diese Tatsache, deren Ursache eben einfach letzten Endes ein Formproblem ist.Sobald das Gewicht und der Wert dieser Dinge erst klar erkannt ist, besitzen wir eine neue Basis zum Handeln in Siedelungsfragen. Es dürfen zum Wohnen eben nicht oberflächlich frisierte Nutzbauten geschaffen werden, sondern die Kleinhäuser der Zukunft müssen vom leidenschaftlich fühlenden Baukünstler sinnlich erlebt, körperlich erfaßt, ausdrucksvoll gestaltet werden. Das Haus muß die Seele des Schöpfers widerspiegeln, es muß nicht nur da sein, sondern
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DER STÄDTEBAUhandeln. Wärme und Heiterkeit muß von ihm ausgehen, Ruhe und Geborgenheit muß es schenken, Freude am Leben und ein Schimmer des dennoch stets erhofften Glückes muß es verheißen. Siedelungen sind keine Monumentalaufgaben, daher sind rhythmische Prinzipien in der künstlerischen Gestaltung nicht vorherrschend und mit ihnen sinkt die Typisierung im Wert. Typisierung ist Uniform. Warum predigen wir hier die Uniform weiter, da wir eben behaupten, sie für immer überwunden zu haben? Mit dem Begriff der Norm und der Maschine können wir Freude nicht schaffen, das kann nur der verantwortlich empfindende und schöpferisch befähigte Künstler, der zugleich Mensch genug ist, um seiner Aufgabe gewachsen zu sein.

Man hat im Wohnungswesen und Siedelungsbau den Wert der Menschenseele unterschätzt und vergessen. So scheint bislang wenig mehr erreicht als wertvolle wirtschaft-' liehe Erfahrung. Sie mag Untergrund bleiben. Aber man setze nicht mehr die Zahl an die Spitze der Idee, sondern den lebendigen Menschen. Bei allem, was in unseren Tagen geschieht, kann es sich immer nur um eine einzige Aufgabe handeln: dem verödeten Herzen des deutschen Menschen so viel Freude zu geben, daß Glaube und Zuversicht im Aufbau einer besseren Zukunft schöpferisch sich betätigen. Die Lösung dieser Aufgabe im VZohnungsbau ist in erster Linie ein Problem der künstlerischen Form. H. de Fries
STÄDTEBAULICHES AUS AUGSBURG.Von Dr. Ing. WEIDENBACHER, Augsburg. Vorstand des Städtischen Wohnungsamtes. Hierzu die Tafeln 16 und 17.Vom Hauptbahnhof läuft eine Hauptverkehrsader — Bahnhofstraße, Königsplatz und Bürgermeister-Fischer- Straße — bis zur Miximiliansstrafie und hört hier plötzlich auf. Eine Fortsetzung gegen Osten findet sich erst weiter nördlich am Perlach- und Schmiedberg und weiter südlich am Prediger- und Milchberg. Wie stark der Verkehr ist, den diese Ableitungen nach dem Osten der Stadt zu bewältigen haben, ist jedem bekannt. Zudem darf der Perlachberg nicht mit Fuhrwerken befahren werden, weshalb der Schmied- und Predigerberg noch mehr belastet werden.Früher, als noch keine Eisenbahn fuhr und wir keinen Bahnhof hatten, war das nicht so. Die Hauptverbindungen des innenstädtischen Verkehrs liefen von Süden nach Norden — vom Roten Tor zum Fischeroder Wertachbrucker Tor, durch die Maxi- milianstraße, Karolinen- und Frauentorstraße oder Alte und Lange Gasse — und von Osten nach Westen — vom Jakober Tor zum Gög- ginger und Kreuzer Tor durch die Jakober-, Philippine-Welser- und AnnastraBe beziehungsweise Stein- und Lud- wigstraße. Diese, wenn auch nicht sehr bequemen Wege konnten den damaligen Verkehr ohne Schwierigkeit aufnehmen, da noch kein so ausgeprägter Durchgangsverkehr zwischen den Vorstädten stattfand, die Waren auf den Märkten hinter den Abb. 3. Ausschnitt aus dem Stadtplan von Augsburg.

Stadttoren — am Maximilians- und Jakobsplalz — feilgeboten wurden und Fernverkehr mit raschfahrenden Wagen nicht in Frage kam. Augsburg führte hauptsächlich aus dem Süden, Tirol und Italien, und aus dem Osten, den Donauländern ein und legte deshalb seine Märkte im Süden und Osten der Stadt an.Anders heute — wo eine Verbindung des Südens und Ostens der Stadt mit der Außenwelt weniger wichtig ist, als vielmehr eine Verbindung der industriereichen östlichen und westlichen Vororte.Ausländische Waren werden nicht mehr auf der Landstraße, sondern durch die Eisenbahn eingeführt, ohne die öffentlichen Marktplätze der Stadtnoch Iangerin Mitleidenschaft zu ziehen. Schrannen- und Güterhalle, sowie die Lokalbahn übernahmen die Rolle der Marktplätze. Das Bedürfnis der Ost- Westverbindung hat man auch jederzeit gefühlt und ihm durch Teillosungenabzuhelfen versucht. Als solche Teillösungen sind anzusehen :Der Durchbruch der Bürgermeister-Fi- scher-Straße, der Abbruch des alten Feuerhauses bei St. Maritz (!), das Fahrverbot am Perlachberg(!), die Umleitung des Verkehrs über den Schmiedberg und der Durchbruch bei St. Margaret. Was vor allem not tut, ist eine Weiterführung der
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DER STÄDTEBAULinie Bahnhofstraße, Biirgermeister-Fischer-Strafie, eine Verbindung von Bahnhof mit Vogeltor, damit eine Entlastung der verschiedenen Berge und eine zielbewußte und großzügige Erschließung des Ostendes. Seit man sich aber am alten Feuerhaus bei St. Moritz vergriffen hat, scheint man hierzu kein Schneid mehr zu haben. Man fürchtet ein neues Hindernis, den Merkurbrunnen. Jetzt, nachdem das alte Feuerhaus gefallen ist, steht er auch wirklich sehr ungeschickt an dem Verkehrsknotenpunkt, aber — man scheint zu den heutigen Städtebauern kein rechtes Zutrauen mehr zu haben und so läßt man halt die angefangene Radikallösung halbfertig stehen.Und doch ist nichts leichter, als an den heimischen Platzlösungen zu lernen und diese Grundsätze den neuen Aufgaben entsprechend logisch anzuwenden. Wie sah es denn früher am Platz beim Merkurbrunnen aus, als noch nicht die Bürgermeister-Fischer-Straße durchgebrochen war und noch einige hundert Jahre früher? An dieser Stelle war nur innerstädtischer Nord-Südverkehr abzuwickeln. Das alte Feuerhaus diente — nach alten Stichen und der Chronik zu schließen — als offene Markthalle. Es störte keinen Ost-Westverkehr. (Den hätte es übrigens jetzt auch nicht gestört.) Gegenüber der ehemaligen „Goldenen Traube“ stand das gotische Tanzhaus mitten in der Straße. Es hatte auch lange Zeit dort als famoser Straßenabschluß platzbildend gewirkt im Verein mit dem zierlichen, in der Masse lockeren Genossen, dem Merkurbrunnen. Beide teilten hier die Verkehrswellen und leiteten den Verkehr zur Wintergasse ab. Elias Holl war es nun, der mit seinem ihm eigenen großzügigen Blick bemerkte, daß das Tanzhaus weg müsse. Und so haben wir jetzt eine unmäßig breite Straße, wo jeder sich scheut, sich auf dieses Riesenservierbrett zu begeben, und sich lieber an den schutzbietenden Wänden entlang drückt, ähnlich wie am Maximiliansplatz, nachdem Salz- und Weinstadel und verschiedene Brunnen und die Marktstände verschwunden sind. Würde der alte Elias Holl noch leben, so wäre sicher der Merkurbrunnen auch nicht mehr auf seinem jetzigen Platz. Aber diesmal mit Recht; denn wenn man schon A sagt, muß man auch B sagen.Die Frage der Ost-Westverbindung ließe sich nun in Verbindung mit der Platzfrage des Merkurbrunnens etwa so lösen. Zuvor sei noch festgestellt, daß eine Verbreiterung und Gefallabminderung des Judenberges nicht in Frage kommen kann, da die Kreuzung von Nord-Süd (Maxstraße) und Ost-West (Bürgermeister-Fischer-Straße und Fortsetzung) eine zu scharfe und lotrechte wäre. Es müßte vielmehr die Ost-Westrichtung weiter südlich oder nördlich, weitergeführt werden, damit der Verkehr in einer S-Kurve übergeleitet würde und so auch, eine Zeitlang die Maxi- miliansstraße benützend, die Kreuzung und das Ausweichen besser und ungefährlicher nehmen könnte. Eine Verlegung 

gegen Norden ist nicht zu empfehlen, da man sonst noch weiter vom Vogeltor abrücken würde. Es bleibt daher nur eine Versetzung gegen Süden übrig. Das macht eine gleichzeitige Versetzung des Merkurbrunnens nötig. Es ist ja allerdings ein großes Wagnis, an der alten Überlieferung zu rütteln und mancher Augsburger wird die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn er von so umstürzlerischen Vorschlägen liest. Diese Versetzung kann aber trotzdem sehr leicht und vollständig im Einklang mit städtebaulichen Grundsätzen geschehen. Der neue Standpunkt wäre nicht allzu weit vom bisherigen entfernt. Der Merkurbrunnen braucht nur 60 m weiter nördlich, bis zum Kaufhaus „Brack“ verschoben zu werden(vgl.Tafell6und 17). Technisch läßt sich heutzutage ja alles ausführen! Das hätte außerdem noch verschiedene andere Vorteile im Gefolge. Man kann hier den Merkurbrunnen mehr mit Ruhe besichtigen, als auf dem jetzigen Platz, wo man immer gewärtig sein muß, von einer Trambahn überfahren zu werden. Ferner verliert der Straßenabschluß von der Bürgermeister- Fischer-Straße nichts von seinem Reiz, da der Brunnen auf große Entfernung doch nicht wirkt, weil ihm die rückseitigen Hausansichten zu sehr bedrängen und aus der Nähe besehen, die dort haltenden Trambahnwagen das Bild verdecken. Der allzu starke Kontrast neben der kahlen Kirchenwand ist auch nicht sehr wohltuend, so daß man wohl mit der Zeit daran denken dürfte, das alte Feuerhaus, wenn auch nicht gerade in der ursprünglichen Form, so doch als offene Bogenhalle vor die Kirche zu stellen, die den Fußgängern ebenso willkommenen Schutz zu bieten vermag wie die anfangs viel geschmähte und jetzt sehr willkommene Laube in der Steingasse.Der Merkurbrunnen könnte so gestellt werden, daß er sowohl von Süden, als auch von Norden in der Maximilian- straße gut zu sehen ist, und daß dadurch die Verkehrseinleitung in die Wintergasse bequem aufrechterhalten werden kann· ■ J. J⅛⅛⅛⅛] ¾iDer neue Straßenzug müßte in der Weise (auf der Skizze eingezeichnet), durchgebrochen werden, daß das Haus A 6 fällt, die neue Straße in allmählichem Gefälle den oberen Hurioldsgraben überführt (der Hunoldsgraben führt unter der neuen Straße [vgl. Tafel 16] durch) und nach dieser schwachgeschwungenen S-Kurve, das ganze Lechviertel durchquerend am oberen Graben in der Nähe des Vogeltores einmündet. Von hier aus verteilt sich der Verkehrsstrom weiter im Ostend.Es ist natürlich, daß eine solche durchgreifende Maßnahme Geld kostet, aber ebenso klar dürfte es sein, daß damit auch praktische wie Schonheitliche Vorteile eingetauscht werden. Zur Vervollständigung des Vorschlages mögen die Schauskizzen dienen.
DIE FÖRDERUNG DER 
SUNG IM STÄDTEBAUVon ALFRED ABENDROTH. Hierzu die Tafeln 18—21.Der Ausgestaltung der Entwurfsunterlagen für Sied- Iungs- und Bebauungspläne nach ihrer räumlichen Wirkung

RÄUMLICHEN AUFFAS- 
DURCH DAS LUFTBILD.

hin ist bisher verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden.
28



/

DER STÄDTEBAUUrsprünglich wurden nur reine Katasterpläne, die lediglich die Eigentums- und Kulturgrenzen und die Lage der vorhandenen Straßen, Wege, Eisenbahnen, Wasserläufe und Gebäude in ihrer grundbuchmäßigen Begrenzung richtig wiedergeben, als Entwurfsunterlagen angewandt. Dann ergänzte man diese ausschließlich geometrischen Pläne mehr oder weniger notdürftig durch Höhenschichtlinien und sonstige Geländeangaben, und erst in neuerer Zeit — hauptsächlich auf die immer wiederholten Anregungen des Verfassers hin — haben die Entwurfsplane ein mehr topographisches und damit der Örtlichkeit entsprechendes Aussehen zu bekommen angefangen.Von einer eigentlichen Raumwirkung der Planunterlagen im Städtebau kann man aber heute noch fast ebensowenig wie vor 40—50 Jahren sprechen, obgleich vereinzelt der Versuch gemacht worden ist, unter Benutzung der Meßtischblätter 1:25 000 oder von Vergrößerungen davon in i : 10 000 bis i : 5000 richtige Reliefs von dem zu bearbeitenden Gelände herzustellen und diese dann durch Lichtbilder oder sonstwie in Entwurfsplane umzugestalten.Dieses Verfahren hat sich aber als so außerordentlich mühselig und kostspielig erwiesen, daß es nur ganz ausnahmsweise angewandt werden kann.Dagegen hat einerseits die in letzter Zeit immer mehr Platz greifende Gewohnheit der Architekten, über die von ihnen entworfenen Bebauungspläne oder auch nur über einzelne Platz- oder Gebäudeanlagen sogenannte „Schaubilder“, aus der Vogelperspektive gesehen, zu zeichnen, und anderseits die noch bei Beginn des Krieges nicht vorhergesehene, überraschende Entwicklung der Lichtbildaufnahme aus der Luft zu der Erkenntnis geführt, daß keine andere Darstellung als das „Luftbild“ eine gleich kraftvolle Raumwirkung bei Entwurfsunterlagen zu erreichen vermag.Unter „Luftbild“ versteht man im Kriegssprachgebrauche die aus einem Luftfahrzeug bewirkte Aufnahme der Landschaft mit senkrechter oder schräger Bildachse.Die senkrechte Aufnahme gibt je nach der geringeren oder größeren Aufnahmehöhe eine regelrechte Horizontalabbildung des Aufnahmegeländes in größerem oder kleinerem Maßstabe.Die Schrägaufnahme dagegen ist nur eine perspektivische Ansicht der Landschaft aus der Vogelschau, deren Verzerrungen in der Hauptsache von dem Neigungs- und Verkantungswinkel der Bildachse gegen die Zenitlinie des Aufnahmepunktes, sonst aber von der Aufnahmehöhe abhängen.Wo der Aufnahmepunkt liegt, der dem Augenpunkt des Schaubildes entspricht, ist gleichgültig und kann ganz unabhängig von der konventionellen Überlieferung gehandhabt werden. Die Hauptsache ist, daß die Schrägaufnahme das Gelände in allen Einzelheiten so genau und deutlich wie irgend möglich wiedergibt.Senkrechte und Schrägaufnahme zusammen sind imstande, bei Beachtung der nachstehend behandelten Grundsätze sowohl genaue geometrische Unterlagen, wie die Natur selbst für alle Arten von allgemeinen, unter Umständen auch ausführlichen Entwürfen zu ersetzen.Die Senkrechtaufnahme soll im nachstehenden „Luftbildplan“, die Schrägaufnahme dagegen „Luftbildansicht“ genannt werden.

i. Der Luftbildplan.Wenn es gelingt, die unvermeidlichen Abweichungen der Bildachse von der Zenitlinie so gering wie möglich zu machen und auf ein Maß zu beschränken, das möglichst für alle Senkrechtaufnahmen konstant ist, so kann der Luftbildplan als der beste Ersatz für den geometrisch-topographischen Lageplan gleichen Maßstabs angesehen werden.Für allgemeine Entwürfe ist der übliche Maßstab der sogenannten „Wirtschaftspläne“ aller Art 1 :5000. Eine senkrechte Luftbildaufnahme aus etwa 2500 m Flughöhe gibt bei normaler Brennweite die Möglichkeit zur schnellsten Beschaffung einer Entwurfsunterlage in etwa 1 : 5000 als Ersatz für den üblichen Lageplan.Ob d.iese Entwurfsunterlage nun genau 1 :5000 ist oder nicht, ist nebensächlich. Man kann ohne weiteres an der Hand einer Übersichtskarte kleineren Maßstabes für alle Entwurfszwecke ausreichend genau durch Maßvergleichung feststellen, in welchem ungefähren Verhältnis die Längsund Querausdehnung des Luftbildes zwischen bestimmten Punkten zu den entsprechenden Entfernungen derselben Punkte in der Übersichtskarte und dadurch ungefähr zur Wirklichkeit stehen. Zu dieser Maßvergleichung braucht man weder die Flughöhe, noch die Brennweite, noch den etwaigen, in der Regel ja verschwindend kleinen Neigungswinkel der Bildachse gegen die Zenitlinie zu kennen.Benutzt man Luftbildplan und Luftbildansicht gleichzeitig für Entwurfszwecke, so kommt es auf die genaue Kenntnis des Verjüngungsverhältnisses überhaupt nicht an.Es handelt sich ja bei allen solchen Entwurfsarbeiten in der Regel nur um sehr kleine Maße, deren etwaige Ungenauigkeit selbst in scharf geometrischen Entwurfsplanen i : 5000 maßstäblich gar nicht zum Ausdruck kommen würde und deshalb auch nicht berücksichtigt zu werden braucht.So ist es z. B. nebensächlich, ob eine neue Straße oder ein neuer Bahnkörper im Entwurfsplan 1 : 5000 genau 20 m, wie es sein soll, oder nur 19 m breit dargestellt wird, weil i m in diesem Maßstabe nur 2∕10 mm natürlichen Maßes auf dem Papier beträgt und die übliche Strichstärke bei Entwürfen (meistens in Zinnober-Deckrot) schon etwa 2∕i0 mm groß ist, so daß die Straßenbreite, die ja immer von zwei Strichen begrenzt wird, ohne Eintragung der Sollbreite in Zahlenwerten ebensowohl 18, wie 20, wie 22 m breit sein kann.Viel wichtiger als die Maßstabsgenauigkeit des Luftbildplanes ist die unzweifelhaft darin vorhandene Naturtreue in den Verhältnissen eines jeden dargestellten Gegenstandes auf der Erdoberfläche zu seiner Umgebung.Diese Naturtreue kann durch keine andere Darstellung erreicht werden, weil sie im Luftbildplan unmittelbar ist, während die geometrischen und noch viel mehr die topographischen Plandarstellungen sich mittelbar auf die Messung oder das Krokis stützen und sich erst der mehr oder weniger maßstäblichen Kartierung bedienen müssen, um die Messungen usw. zweckentsprechend zu verwerten. Sie enthalten deshalb auch alle Fehler, die in der Messung und in der Kartierung auch bei bester Arbeit naturgemäß enthalten sind.Für alle allgemeinen Entwürfe, die sich unmittelbar mit der Erdoberfläche, ihrer Bebauung und Bewachsung beschäftigen, ist deshalb der Luftbildplan in etwa ɪ : 5000 und seine Ergänzung durch die Luftbildansicht allen anderen
29



DER STÄDTEBAUEntwurfsunterlagen vorzuziehen, weil diese beiden vereint allein die richtige räumliche Vorstellung von der Natur ermöglichen und sie bis zu einem gewissen Grade ersetzen.
2. Die Luftbildansicht.Nach den Gesetzen der Perspektive nimmt in Schaubildern und Lichtbildaufnahmen das Verjüngungsverhältnis mit zunehmender Entfernung des aufgenommenen Gegenstandes vom Augenpunkte oder von der Bildebene ab.Der Winkel, den zwei in gleicher Entfernung vom Augenpunkte oder von der Bildebene belegene Punkte der Örtlichkeit mit dem Augen- (oder Hauptbild-) Punkte bilden, heißt ihre Parallaxe. Für sie gilt der Satz, daß Linien, Flächen und Gegenstände mit gleicher Parallaxe, auch das gleiche Verjüngungsverhältnis im Bilde haben.Bei Schrägaufnahmen aus der Luft, deren räumliche Augenpunktslage zunächst unbekannt ist, gestaltet sich die Bestimmung der Punkte gleicher Parallaxen sehr schwierig.Dazu kommt die damit zusammenhängende Tatsache, daß in bebauten Gegenden infolge der perspektivischen Überschneidungen der hochragenden Baulichkeiten mit den Grundrißlinien zu ebener Erde der maßstäbliche Wert der Luftbildansichten selbst dort fraglich wird, wo Aufnahmehöhe, Bildachsenneigungs- und -Verkantungswinkel genau bekannt sind. Die Überschneidungen werden nämlich auch dann nicht für die Grundrißlinien unschädlich, wenn die Luftbildansicht mittels der Entzerrungsfaktoren Höhe, Nei- gungs- und Verkantungswinkel in einen Luftbildplan umgeformt oder „entzerrt“ werden kann.Der Wert der Luftbildansicht liegt ganz wo anders und kommt erst zum Ausdruck, wenn Luftbildplan und -ansicht gleichzeitig benutzt werden.Es gibt eine ganze Reihe sogenannter „Situationsgegenstände“, die man nach einem Luftbildplane aus großer Aufnahmehöhe allein nicht ohne weiteres erklären kann. So erscheint z. B. ein Baum in der Horizontalabbildung des Luftbildplanes, von seinem etwaigen Schatten abgesehen, im wesentlichen nicht anders als ein Strauch, eine große Verkehrsbrücke nicht anders als eine gewöhnliche Straße mit Fahrdamm und Bürgersteigen, eine hohe Fabrikesse nicht merklich anders als ein rundes oder ovales Bauwerk zu ebener Erde usw.Da bietet die Luftbildansicht die erforderliche Ergänzung, weil sie alle diese Dinge von der Seite zeigt und deshalb erkennen läßt, welche Punkte an den vorhandenen Baulichkeiten, z. B. Haus- oder Mauerecken, Sockel, Plinthen oder Simse, welche Baumstämme, Laternen- oder Telegraphenpfähle, Tür- und Torpfosten usw. usw. für neue Linienführungen, Straßenhöhen u. dgl. maßgebend sein sollen.Auch dabei spielt, wie im Luftbildplan, die maßstäbliche Genauigkeit des Bildes keine oder nur eine sehr untergeordnete Rolle. Es ersetzt eben geradezu die Wirklichkeit und gestattet ohne weiteres, durch zweckentsprechende Zeichen und Signaturen im Bilde diejenigen Punkte klar zu bestimmen, die aus dem Luftbild- und Entwurfsplan nicht ganz einwandfrei erkennbar sind.Diese Eigenschaft der Luftbildansicht macht einerseits in vielen Fällen die vorläufige Übertragung der einzelnen Entwurfsteile aus dem Entwurfsplane in die Örtlichkeit überflüssig, die bei der bisherigen Handhabung überall ’dort nötig war, wo die von den Entwürfen in Mitleidenschaft ge

zogenen Grundstücks- oder sonstigen Beteiligten aus dem Lageplane nicht zu erkennen vermochten, wie ihre Interessen in der Wirklichkeit berührt wurden.Anderseits gibt die Eintragung der einzelnen Entwurfsteile in die Luftbildansicht dem Entwerfer selbst erst die richtige Vorstellung von der tatsächlichen Wirkung seiner Arbeit auf die Neugestaltung der Örtlichkeit und befähigt ihn, ganz nach Wunsch und Notwendigkeit diese Wirkung zu verstärken oder abzuschwächen.Auch macht die Benutzung der Luftbildansicht neben dem Luftbildplane in vielerlei Hinsichten die umständlichen Erlauterungsbefichte überflüssig, die zurzeit noch einen wesentlichen und unter den jetzigen Verhältnissen unentbehrlichen Bestandteil der Entwurfsunterlagen bilden.Schließlich gestattet die Luftbildansicht neben der rein geometrischen Darstellung nach Linien und Horizontalflächen, wie sie im Luftbildnlane in Erscheinung tritt, eine perspektivisch-räumliche Darstellung in der Zeichnung und erübrigt außerdem, wo es nicht auf große Genauigkeit ankommt, die Anfertigung besonderer Längen- und Querprofile, die den snäteren ausführlichen Entwurfsplanen Vorbehalten. bleiben können.Werden Schrasraufnahmen aus verschiedenen Himmelsrichtungen vorgenommen, so werden auch die oben ange- deuteten Überschneidungen für Entwurfszwecke unschädlich gemacht.3. Das Luftbild im Städtebau.Um zu den Ausführungen unter 1 und 2 einige nrak- tische Beispiele zu haben, betrachten wir uns die Tafeln 18—21.Abb. 4 ist ein Ausschnitt ans dem Stadtplane 1 : 8000 von Berlin-Schöneberg. Er zeigt einen Teil des sogenannten Friedenauer Ortsteils und des „Südgeländes“ zwischen Potsdamer und Anhalter Bahn.Tafel 18 bringt genau denselben Ortsteil als Luftbildplan in etwa 1 : 5300 aus einer Aufnahmehöhe von etwa 2600 m. Die Aufnahme ist wie die übrigen (Tafel 19—21) von der Luftbild-G. m. b. H. in Berlin NW. 7, unter den Linden 56, gelegentlich desselben Fluges gemacht worden.Während Abb. 4 das übliche Gleichmuster nüchternster geometrischer Darstellung der Grenz- und Gebäudegrundrißlinien ohne jede Andeutung der örtlichen Eigentümlichkeiten des Geländes ist, bei der man ohne persönliche Kenntnis der Örtlichkeit oder ohne die Zuhilfenahme anderer Pläne nicht einmal genau erkennen kann, welche Fläche bei den einzelnen Grundstücken bebaut und welche Unbebatit ist, zeigt Tafel 18 ein ungemein klares, ja lebendiges Bild der Örtlichkeit mit allen ihren kleinsten Einzelheiten. Trotz dieser Einzelheiten ist der Luftbildplan viel deutlicher und übersichtlicher als der geometrische Plan und gestattet ein viel leichteres Entwerfen mit weitgehendster Anlehnung an die örtlichen Verhältnisse als der Stadtplan.Sehen wir uns beispielsweise nur den im Osten beider Darstellungen (am unteren Rande) verlaufenden „Priesterweg“ an. Auf dem Stadtplane sind es zwei charakterlose parallele Linien, im Luftbildplan aber ist es ein wirklicher Weg mit Bäumen, Zäunen, den vorläufigen Bauten daran entlang und mit allen den Abzweigungen usw., die durch die Benutzung des vom Wege durchschnittenen Geländes für Laubenkolonien, Lagerplätze u. dgl. bedingt sind.Die Ausnutzung des Geländes durch die genannten 
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Unternehmungen ist im Luftbildplane bis auf das kleinste Blumen- und Gemüsebeet erkennbar. Im Stadtplane ist von alledem nichts vorhanden.Dabei stützt sich der letztere auf kostspielige und überaus mühselige und zeitraubende Vermessungs- und Kartierungsarbeiten, während der Luftbildplan neben vielen anderen Senkrecht- und Schrägaufnahmen an einem einzigen Tage entstanden ist.Um ganz kurz die lineare Entwurfsbehandlung bei Darstellung des Bebauungsplanes im Luftbildplane in Übereinstimmung mit dem Stadtplane anzudeuten, nehmen wir beispielsweise die Kreuzung des Priesterweges (Straße 147) mit dem Feldwege im Zuge der Straße 140 als Ausgang an, die in beiden Darstellungen einwandfrei übereinstimmend in Erscheinung tritt. Als zweiter Festpunkt diene weiter nördlich die Einmündung des Feldweges bei Straße 131 in den Priesterweg. Zwischen beide Punkte kann man ganz scharf die Straße 104 als Hauptaufteilungslinie für das Gelände und von ihr und den sonst leicht zu .identifizierenden Punkten und Linien aus das ganze Entwurfs- Straßennetz in den Luftbildplan übertragen. Die Angabe der richtigen Straßenbreiten usw. ergibt sich aus dem Verhältnis der beiden Maßstäbe zueinander, das man bei der Übertragung der Straßenachsen aus dem einen in den anderen Plan ganz genau ermitteln kann.Ebenso gut und zuverlässig ist man umgekehrt imstande, zuerst auf dem Luftbildplane zu entwerfen und später aus diesem Plane den Entwurf in den Stadtplan zu übertragen.Es leuchtet ein, daß der Luftbildplan ein ganz anderes Bild als der Stadtplan von den Veränderungen gibt, die durch den Bebauungsplan der Örtlichkeit aufgezwängt werden. Nicht nur die Veränderungen im buchmäßigen Grundeigentum, sondern vor allen Dingen die im tatsächlichen örtlichen Besitze werden mit einer Deutlichkeit zur Darstellung gebracht, die auch von der besten Karte nicht erreicht werden kann.Der Entwerfer ist dadurch in die Lage versetzt, die räumliche Wirkung seiner Arbeit ebensogut zu übersehen, als wenn er den Entwurf in der Örtlichkeit selbst ausführen würde.Zur Bekräftigung dessen wollen wir die Tafeln 19—21 näher betrachten.Tafel 19 ist eine Wiedergabe des bekannten Schmidt- hennerschen Entwurfes von der „Gartenstadt“ Staaken bei
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Ausschnitt aus dem Stadtplan Berlin-Schöneberg.· Maßstab i : 8000.

Spandau nach der Originaldarstellung, Tafel 20 eine Senkrechtaufnahme dieser Siedelung nach ihrer Vollendung bis auf die noch unausgeführte Ecke unten rechts.Als Ergänzung zu diesem Luftbildplane dienen die beiden Schrägaufnahmen oder Luftbildansichten Tafel 21.Vergleicht man die Tafeln 20—21 mit dem Entwürfe, so kann man bis in alle Einzelheiten hinein feststellen, ob und wieweit er nach den Ideen des Entwerfers in Wirklichkeit ausgeführt worden ist. Und zugleich zeigen sie auf das deutlichste, welche Arbeiten in der Örtlichkeit noch zu erledigen sind, und wie sich die Gesamtanlage in das Gelände einpaßt, ohne daß irgend eine wörtliche Beschreibung dazu erforderlich wäre.Aus den Schrägaufnahmen läßt sich aber auch erkennen, wie etwaige Längen- und Querprofilveranderungen in den Straßen, Eisenbahnen, Gräben usw. auf die vorhandenen Baulichkeiten wirken würden. Nötigenfalls kann man die be-
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DER STÄDTEBAUtroffenen Stellen photographisch vergrößern und die Profillinienschnitte mit den Linien der Örtlichkeit nach Wunsch genau ermitteln.Es muß einer späteren Arbeit Vorbehalten werden, auf die strenge Behandlung der Luftbilder im mathematischgeodätischen Sinne und im Sinne des konstruierenden Ingenieurs genauer einzugehen.

Die vorstehenden Darlegungen mögen genügen, den entwerfenden Städtebauer auf das ungemein wichtige Hilfsmittel zur Förderung der räumlichen Auffassung hinzuweisen, das durch den Luftbildplan und die Luftbildansicht gegeben ist, und die große Ersparnis an Zeit bei erhöhter Deutlichkeit der Entwurfsunterlagen zu betonen, die durch die Verwendung derartiger Luftbilder zu erreichen ist.
INDUSTRIELLE INNENKOLONISATION IN DER 
SCHWEIZ UND DEUTSCHLAND.Von Regierungsbaumeister a. D. B. WEHL, Hermsdorf.Die Leitung der hierfür arbeitenden Zentralstelle (Leiter Dr. Bernhard, Zürich, Schifflande 22) gab soeben Heft 4 über Siedelungsprobleme in Winterthur und Organisationsfragen heraus (Verlag Rascher, Zürich), das viel des Bemerkenswerten zur Nutzanwendung für deutsche Verhältnisse enthält. Man will nicht nur „bauen“, sondern volkswirtschaftlich wertvoll „siedeln“. Kein Abbau der Städte, aber gesundere Entwicklung als zu den üblichen „Vororten“. Verbindung der Wohn- und Ernährungsfrage. Dazu 1) Regiebetrieb der Gemeinden und industriellen Unternehmungen, 2) Pflanzlandwirtschaft der Stadtbevölkerung, 3) Hebung der Berufslandwirtschaft im Bereich der zu vereinigenden Gemeinden2 4) systematische Gründung von Siedelungs- kolonien.Es folgt eine Würdigung der Verhältnisse Winterthurs, wo anscheinend recht vorbildlich organisiert worden ist. Die Industrie nahm rund 200 ha Ödland als künftiges Versorgungsgebiet in Angriff. Auch Arbeitslose fanden dort Beschäftigung. Für die abgelegenen, daher zur Kolonisation nicht geeigneten Flächen, will man nach Ablauf der Meliorationspacht bäuerliche Einzelhöfe schaffen zu weiterer Erstarkung der Volkswirtschaft. Liegt das Land des Kleinpflanzers eine halbe Stunde außerhalb, so hält man diese Form der Kultur für unlohnend. Berufsbauer oder Regieunternehmung müssen dann eintreten.Statt weiterer Besprechung sei die erwähnte Schrift jedem Interessenten empfohlen. Für deutsche Verhältnisse und Städte ergibt sich als zweckmäßige Schlußfolgerung:1. Es darf kein Brachland und Ödland in Stadtnahe geben.2. Die ländliche Nutzung muß stattfinden, bis das Land zu Wohnzwecken gebraucht und überbaut wird.3. Dieses Land darf nicht mit laufenden Steuerlasten belegt werden, die womöglich höher sind als sein Ertrag. Statt dessen ist eine scharfe, aber kaufmännisch richtig' durchdachte (also nicht unsere heutige) Wertzuwachssteuer am Platze.4. Die Stadterweiterungsgebiete müssen statistisch auf ihre Flächengröße, Art (Wald, Wiese, Acker, Ödland usw.), Nutzungsfähigkeit, Ertrag, bisherige und künftige Steuerlasten, Preislage und Hypothekenlasten untersucht werden. Etwaige vorhandene Fluchtlinienplane und Bauzonen bedürfen statistischer Ermittelungen über die zwangläufige Bildung von Boden-, Baustellen- und Mietpreis. Die meist überaus langfristige Verwertungsdauer bedarf sorgfältiger Würdigung.

5. Außer den Kleinpflanzstätten sind selbständige Siedlerstätten in geeigneter Lage und Entfernung zu schaffen, welche den Rahmen etwaiger späterer Überbauung festlegen und bis zum letzten Augenblick intensiv bewirtschaftet werden, statt schließlichen untätigen Zuwartens auf etwaige preistreibende Baulandverwertung.6. Der sogenannte „Parzellenschwindel“, d. h. der Verkauf abgelegener Grundstücke als vermeintliche „Baustellen“ an unkundige Kleinsparer bedarf behördlichen Einschreitens. Entfernte Lage, überteuerter Ankauf, Zins- und Steuerauflauf machen die Bewirtschaftung, ja selbst — nach vielen Jahren oder Jahrzehnten und weiteren hohen Opfern — die endliche Überbauung der Parzellen von vornherein unwirtschaftlich. .7. Dem industriellen Siedler muß die härteste Arbeit, das Umgraben, durch genossenschaftliche Beschaffung der Pflugarbeit erleichtert werden. —Seit vielen Jahren habe ich bereits vergeblich versucht, die Aufmerksamkeit auf die Irrwege unserer deutschen Bodenpolitik, insbesondere in der mir besonders vertrauten Umgebung Groß-Berlins, im Sinne der Anschauungen hinzulenken, welche jetzt in der Schweiz bereits zu vielverheißenden Anfangsleistungen geführt haben. Es war mir eine ganz besondere Freude und Genugtuung, in häufiger längerer Aussprache mit Herrn Dr. Bernhard und anderen maßgeblichen Kennern der Schweizer Siedelungs- und Wohnfrage, viele der Gedanken wiederzufinden, denen ich längst und immer wieder in Wort und Schrift Ausdruck gegeben habe. Die Neuorganisation Groß-Berlins muß endlich eine Zentralstelle schaffen, in der wirtschaftlich denkende, vor jeder Tendenz und Voreingenommenheit durch hinreichende praktische Erfahrung und örtliche Sachkunde gefeite Männer die statistischen Grundlagen über die weitere städtebauliche Entwicklung überhaupt einmal feststellen und dann auswerten. Zur Durchführung der ländlichen Kolonisation Groß-Berlins bedürfen wir praktisch erfahrener Landwirte als Gutachter und Organisatoren. Die Heimstättengründung aller Abstufungen muß der Vorläufer jedweder Stadterweiterung werden, und nicht die einsame Mietkaserne im dürftig oder gar nicht bestellten, aber steuerlich überbürdeten Ackerfelde. Landwirt und Städtebauer müssen sich dazu die Hände reichen, und die Steuerbehörde wird und muß ein Einsehen haben, daß sie bisher dem vermeintlichen „spekulativen Bauland“ in der Regel übertriebene Summen abpreßte, deren nachteilige Folgen unendlich größer waren, als das so bequem zu erzielende Ergebnis den
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DER STÄDTEBAUunkundigen Beurteiler ahnen ließ. Ohne eine Abkehr von diesen bisherigen Anschauungen gehen wir auch hier dem Zusammenbruch entgegen.Die erforderlichen, oben angedeuteten Unterlagen sind aus den einzelnen Gemeinden Groß-Berlins und anderer deutscher Großstädte formularmäßig leicht zu beschaffen. Nach Sichtung und Zusammenstellung muß sich eine mehrwöchige Studienreise anschließen, unter Beteiligung guter Ortskenner und Fachleute. Die voraussichtliche Stagnation Groß-Berlins, und die „Herabzonung“ der seinerzeit in übertriebenem Umfange behördlich zugelassenen vielgeschossigen Bauweise mit zu starker Flächenüberbauung wird die Spekulationshoffnungen der unproduktiven Händlertätigkeit (Ureigentümer und arbeitloser Zwischenhandel) ohnehin enttäuschen. Aber gerade hierdurch gewinnen die Aussichten der Innenkolonisation bei den großen Städten, insbesondere bei deren Industriegegenden, deren Arbeiter leider stets von dort zur Stadt strömten, während nach außen und dicht daneben billiges Bau- und Pachtland, bis 1914 auch billige Wohnungen im Überfluß vorhanden waren. Jetzt handelt es sich nur darum, ob und wie lange die Baufrage, d. h. hauptsächlich die uferlose Lohnteuerung, auch in der Innenkolonisation aller Mühen spotten wird. Um so mehr kann und muß die dadurch entstandene Zeit der untätigen Zwangsmuss dazu benutzt werden, die erforderlichen praktischen Vorarbeiten in die Wege zu leiten. Die Größe des Vorrats an Wohn- und SiedelunerSboden und die Fehler seiner bisherigen Behandlung sind nur einem kleinen Kreise von Fachspezialisten bekannt. Man möchte fast glauben, daß man sich vor einer Statistik dieses Materials scheut, damit die begangenen Fehler nicht allgemein offenkundig werden. Nach Sering liegen um Berlin „Zehntausende von Hektaren nicht oder nicht genügend ländlich ausgenützten Bodens“. Aber der zukünftige KleinwohnunsrSboden Groß-Berlins muß alliährlich mehrere Millionen an Steuern aufbringen. Er ist also bei jahrzehntelangem Zuwarten auf Besiedelung zu Wohnzwecken dann allein bereits durch Steuerauflauf überteuert, selbst wenn man den bisherigen Agrarwert als Grundlage nimmt. Jedenfalls müssen die Gebiete der ,,Garten- stadt“wohnbezirke und die der industriellen und bäuerlichen· Heimstätten sorgfältig ausgewählt und umgrenzt werden. Nur eine mangelnde wirtschaftliche und städtebauliche Einsicht ermöglichte die vielerorts daraufhin eingetretene,,Über Spekulation“, welche in Zukunft vermieden werden kann.Die zweite Hälfte des eingangs erwähnten Heftes enthält den Entwurf eines ZhrcherAnwaltes zu einem genossenschaftlichen Siedelungsunternehmen, das zwischen Miete und Pacht einerseits, und dem Grundeigentum andererseits dem Mieter ein neuartiges Individualrecht zu sichern trachtet. Es ist nicht jedermanns Sache, ein in der Masse untergehender, tunlichst unpersönlicher Genossenschafter zu sein. Das vorgeschlagene System wäre für Arbeiter- und Bauernsiedelungen gleich anwendbar. Bezeichnend und auch für uns zutreffend sind die Schlußworte des Verfassers:,,Zu beachten bleibt, daß die soziale Schicht, welcher durch eine Siedelungskolonie bzw. durch das einzelne Heim

wesen gedient werden soll, klar umschrieben werde. Sonst vollzieht sich, was bei den meisten wohltätigen Baugenossenschaften eintrat : Die Häuser werden bald von den kapitalkräftigeren Elementen besetzt, und der Arbeiter geht leer aus.“Wir täten in Deutschland gut, neben der gemeinnützigen Wohnungsfürsorge auch denjenigen Schichten beratend und helfend zur Seite zu stehen, die erst als eingefleischte Städter zur besseren Wohnsitte erzogen werden müssen, oder sich nicht an eigene Bau- und Siedlertätigkeit heranwagen. Die Zahl der heimlichen Interessenten und ihr verfügbares Anlagekapital ist viel größer, als man glaubt. Gerade hier findet man aber nüchterne Rechner, denen mit Versprechungen nicht gedient ist, sondern nur mit klaren Finanzierungsvorschlägen für ganz bestimmte Orte und Objekte. Diese Schichten stehen auch dem genossenschaftlichen Gründungsfieber kapitalschwacher und mittelloser Kreise mißtrauisch fern, aber man sollte sie nicht vergessen, sondern in erster Linie heranzuholen suchen, sei es zur Siedelung auf eigener Scholle oder in anderer Form. Mit den im ,,Parzellenschwindel“ vergeudeten und den jetzt noch bereiten, nur eines brauchbaren Anreizes harrenden, Millionen an Sparkapital mäßig begüterter Schichten hätten sich allein in Groß-Berlin bereits vor dem Kriege eine ganze Anzahl schöner Siedelungen schaffen lassen, welche die heutige Wohn- und Ernährungsfrage ganz erheblich gemildert hätten. Gerade wegen der Verteuerung der Bau- und Erschließungskosten, welch letztere bei aller Sparsamkeit im Straßenbau die Baustellen bei gleichem Rohlandpreis kaum billiger zu liefern gestatten als frühet mit teuren und breiten Straßen, muß man darauf bedacht sein, den rohen Wohn- und Siedelungsboden nicht im Laufe weiterer Jahrzehnte einer zwangläufigen Hochtreibung verfallen zu lassen. Viele der bekannten wohlgemeinten Theorien versagen, wenn man ihnen in der Praxis statistisch und rechnerisch näher tritt.Dabei verdient noch besonderer Erwähnung, daß die Rohlandpreise in der Regel nicht.gestiegen sind seit 1914, und daß in den bürgerlichen Vororten gewisse Höchstpreise des baureifen Baulandes für immer festliegen. Zieht man von diesen die heutigen Regelungskosten ab, so ergibt sich für das Rohland, abgesehen von der meist überlangen Verwertungsfrist, eine ganz erhebliche Herabsetzung seines („gemeinen“) Wertes, durch welche auch die Gemeinden »rhebliche steuerliche Ausfälle erleiden werden. Diese verhängnisvollen Wechselwirkungen werden hoffentlich die Erkenntnis und die Abkehr von den Fehlern unserer bisherigen Bodenpolitik beschleunigen. Die meisten privaten Grundeigentümer sind sich des eingetretenen Schadens bisher noch nicht bewußt geworden. Das Überangebot von wirklichem und vermeintlichem Bauland hindert jede ausgleichende Preissteigung, wie sie bei allen anderen Objekten als selbstverständlich hingenommen wird. Darum tut schnelle Aufklärung not, wenn wir unseren Wohnungsbau und die so notwendige Siedlertätigkeit vor den Toren der Großstädte nicht gefährden wollen.
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DER STÄDTEBAU

WOHNUNGSGRUPPEN MIT BEDIENUNGS
GEMEINSCHAFT. Ein Vorschlag für die Bedürfnisse des Mittelstandes.Von Regierungsbaumeister WILHELM RAVE, Bad Eilsen. Hierzu die Tafeln 22 und 23.

Begründung.In der kommenden Zeit wird es mehr denn je das Bestreben unserer Volkswirtschaft sein, das gesamte Leistungsvermögen des deutschen Volkes derart zu leiten und auszunutzen, daß ein höchster Ertragswert dadurch erzielt wird. Nur so wird es möglich sein, die unermeßlichen Schäden unseres Daseinskampfes wettzumachen und dem Reiche seine frühere Stellung in der Welt wieder zu erobern.Es müßte daher die Tätigkeit aller Arbeitsfähigen untersucht und nach den für deutsche Verhältnisse umgedachten Anregungen Taylors auf die einfachste und günstigste Form gebracht werden.Diese Forderung führt zu dem Gedanken, ob nicht auch die Hausarbeit, d. h. die Gesamtheit der täglich von der Hausfrau mit Hilfe ihrer Bedienten zur Befriedigung häuslicher und persönlicher Bedürfnisse zu verrichtenden Arbeit, sich so vereinfachen und vermindern läßt, daß dadurch erhebliche Ersparnisse an Kraft und Zeit gemacht werden können.Bei dem großen Anteil, den die Hausarbeit in der Summe aller menschlichen Betätigung ausmacht, würde der Vorteil für das Gemeinwohl des Volkes ganz bedeutend sein. Die Zahl der „Dienenden für häusliche Dienste“ allein betrug 1907 im Deutschen Reiche 1264755 Personen1). Rechnet man zu der Tätigkeit dieser Angestellten noch die der Hausfrauen selbst, ihrer Töchter usf., so gewinnt man eine Vorstellung, welchen Einfluß die Verminderung der Hausarbeit auf die wirtschaftliche Kraft Deutschlands ausüben würde.Es liegt nun nahe, zu verfolgen, welchen Weg der übrige Teil des menschlichen Schaffens und Wirkens zu der ergiebigsten Form geschritten ist.Neben der kapitalistischen Entwicklung sind es zwei Erscheinungen betriebstechnischer Natur, die man allenthalben beobachten kann: Einmal die Ausnutzung der Entdeckungen und Erfindungen, die die teueren menschlichen Arbeitskräfte ersetzen; dann die bessere Verwertung der verbleibenden Angestellten durch Arbeitsteilung und ihren damit Hand in Hand gehenden Zusammenschluß in größere Betriebe. So erwuchs aus dem Kleingewerbe das Großgewerbe mit seinen für unser wirtschaftliches Volksleben wichtigen, ja notwendigen Leistungen.Die erste Erscheinung nun, die Heranziehung technischer Errungenschaften, ist schon in größerem MaBstabe auch im Feld der Hausarbeiten festzustellen. Doch sind diese Einrichtungen, wie die Sammelheizung, die Entstaubungsanlage, der Fahrstuhl und andere, mehr ihrer Beauem- Iichkeit wegen angewandt und ohne damit sonderlich Dienstboten ersparen zu wollen. Die gesamten Errungenschaften hauswirtschaftlicher Art müßten darum unter dem Gesichtspunkt zu untersuchen sein, inwieweit sie unnötigen Arbeitsaufwand aufheben können.Anders verhält es sich mit der zweiten Erscheinung,
ɪ) Nach R. E. May: „Das deutsche Volkseinkommen und der Zu

wachs des deutschen Volksvermögens im Jahre 1907 “ 

dem Zusammenschluß in größere Unternehmungen. Denn jeder Haushalt will seiner Natur nach ein kleiner, selbständiger Betrieb bleiben. Die Einführung einer Dienstbotengemeinschaft mehrerer Haushalte unter Wahrung des abgeschlossenen Familienlebens mit seinen Sonderwünschen und Gewohnheiten bildet eine Schwierigkeit, die bisher eine allgemeine Entwicklung in dieser Richtung verhindert hat, die aber überwunden werden muß.Für die beabsichtigte Umformung sind in dieser Arbeit vor allem die Bedürfnisse des bürgerlichen Standes inbe- tracht gezogen, d. h. der Familien, die bei großstädtischen Mietsverhältnissen eine Wohnung von 3—6 Zimmern innehaben, und die ein oder zwei Dienstmädchen zur Bewältigung ihrer Hausarbeit heranziehen müssen. Inwieweit die vorliegenden Anregungen auch für die Arbeiterklasse oder die wohlhabenden Kreise ausgenutzt werden könnten, bedürfte einer besonderen Untersuchung.Der Umstand, daß in der kommenden Friedenszeit die Ansprüche in manchem Haushalt ohnehin schon sehr eingeschränkt werden müssen, kann unsere Absicht nur fördern. Außerdem wird der gebildete Mittelstand sich kleine Entbehrungen gefallen lassen, wenn er die große Bedeutung der erstrebten volkswirtschaftlichen Vorteile erkennt. Um aber die Umwandlung des hauswirtschaftlichen Betriebes nicht nur auf guten Willen und ideale Gesinnung aufbauen zu müssen, was auf die Dauer doch zu Enttäuschungen führen möchte, muß erstrebt werden, daß die Vereinfachung der Hausarbeit, die Verminderung der Bedientenzahl und die Benutzung gemeinschaftlicher Einrichtungen auch für den einzelnen Haushalt mehr Vorzüge als Unbeauemlichkeiten mit sich bringt, und daß insbesondere die Lebenshaltung nicht kostsnieliger wird als bei den bisherigen Zus+änden.Wenn so zu den volkswirtschaftlichen Vorteilen noch solche hauswirtschaftlicher Art hinzutreten, dann mag manches Vorurteil verstummen, und die Wohnungsgruppen mit Bedienungsgemeinschaft werden zum mindesten als gleichberechtigter Typ neben anderen anerkannt werden.
Voruntersuchungen.Der Weg zur Verwirklichung dieser Gedanken führt zunächst zu zwei Voruntersuchungen.I. Die Dienstboten.Aus dem früheren Sklaventum, der Leibeigenschaft und den Frondiensten, hat sich die bislang in Deutschland übliche Form der Dienstbotenhaltung entwickelt.Die nächste Stufe, die grundsätzlich schon seit der Revolution in Deutschland erreicht wurde, ist die Ablösung des patriarchalischen Verhahnisses zwischen Herrschaft und Dienerschaft durch das geregelte Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Für die Dienstboten war das eine erstrebenswerte Entwicklung, da sie sich jetzt nicht mehr durch einen Dienstvertrag den unbestimmten Forderungen ihrer Herrschaft auszuliefern brauchen, sondern als
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DER STÄDTEBAUHausangestellte in freiem Arbeitsver trag die Dienstleistungen nach Art, Größe oder Dauer festlegen können. Diese soziale Forderung kann praktisch sehr gut durch die Dienstbotengemeinschaft erfüllt werden. Zudem ist durch die Beschränkung der Bedientenzahl eine bessere Entlohnung und durch ihre Zusammenarbeit mehr freie Zeit ermöglicht.Auch die volkswirtschaftliche Seite der Dienstbotenfrage bedarf noch weiterer Erörterung. Die landläufige Annahme, die Dienstboten seien nicht produktiv tätig und ihre Arbeit sei in volkswirtschaftlichem Hinblick eine Kraftverschwendung, hat Adam Smith in dem Satz ausgedrückt, viele Arbeiter machten ein Land reich, viele Dienstboten dagegen arm1). Das ist aber nur bedingt richtig, wie Dr. Lisa Roß in ihrer Schrift: ,,Weibliche Dienstboten und Dienstbotenhaltung in England“1 2) ausführt, soweit nämlich die Bedienten lediglich aus StandesrUcksichten oder für das gesteigerte Bedürfnis der Wohlhabendsten gehalten werden. Die Tätigkeit des weitaus größeren Teils der Dienstboten ist aber, wenn auch nur mittelbar, von nationalwirtschaftlichem Belang. Denn einmal erhöhen sie, z. B. durch Kochen oder Waschen, den Wert der Verbrauchsgüter und dann ermöglichen sie ihrer Herrschaft durch Übernahme niederer Arbeiten wertvollere Leistungen auf wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet. Wenn es aber möglich ist, durch Bedienungsgemeinschaft die Zahl der Dienstboten zu verringern ohne schädigenden Einfluß auf die Lebenshaltung der gehobenen Volkskreise, so werden dadurch Kräfte frei, 'die durch Herstellung von Ausfuhrgütern unmittelbar dem Volksfranzen nützlich gemacht werden können.

1) Adam Smith, Inquiry in to the nature and causes of the wealth 
of nations, 1776.

2) Erschien 1912 bei J. C. B. Mohr, Tübingen, als VIII. Ergänzungs
band im „Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik.“

Eine ernste Schwierigkeit bereitet endlich die Beseitigung der Bedenken auf sittlich-kulturellem Gebiet. Es kann nicht bestritten werden, daß die Aufnahme des Dienstmädchens in eine höhere Kulturschicht für seine hauswirtschaftliche Ausbildung und auch für seine Umgangsformen, seine Denkart und sittliche Widerstandskraft von großer Bedeutung sein kann. Andererseits ist aber festzustellen, daß die Lebensauffassung mancher Dienstherrschaft auf das gerade, natürlich anständige Empfinden des einfachen Menschen oft einen recht ungünstigen Einfluß ausübt.Während so die Frage offen gelassen werden muß, ob die beabsichtigte Neugestaltung auch diese ideellen Werte fördern wird, liegt die soziale und geldliche Besserung des Dienstbotenstandes und der volkswirtschaftliche Nutzen bei Vereinfachung der Dienstbotenarbeit auf der Hand.
II. Die Hausarbeit.Wie jede menschliche Einrichtung, so hat auch die Hausarbeit ihre Geschichte. Noch zur Zeit unserer Altvordern, zu Anfang des vorigen Jahrhunderts, hatte sie in jeder größeren Haushaltung einen Umfang, von dem wir uns heute nur noch schlecht einen Begriff machen können. Sombart gibt auf den ersten- Seiten seines Werkes ,,Die Volkswirtschaft des 19. Jahrhunderts“ eine anschauliche Schilderung jener Zustände. Seitdem hat sich die Last auf den Schultern der Hausfrau schon wesentlich gemildert:

1. Die meisten der früher noch im Hausbetrieb erzeugten Gegenstände werden heute gewerbsmäßig hergestellt und sind durch den Handel für jedermann erhältlich geworden.2. Andere Erleichterungen bringen die Anschlüsse an die öffentlichen Einrichtungen, wie Wasser-, Gas-, Elektrizitätswerke, Kanalisation, Fernsprech- und Telegraphennetz, dann die Benutzung der allgemeinen Verkehrsmittel für Personen-, Brief- und Güterbeförderung usw.3. Dann wird die Arbeit in den meisten Haushalten durch Erfindungen erleichtert, z. B. Nähmaschinen, Waschmaschinen und die vielen kleinen Maschinen für den Küchenbetrieb.4. Endlich gehören hierher die heute in neuen Häusern eingerichteten Bequemlichkeiten, von denen oben schon gesprochen wurde.Gewiß sind mit Spinnrad und Kamin, mit Alkoven und Unschlittkerze manche malerischen und dichterischen Reize aus dem deutschen Hause der guten alten Zeit verschwunden, doch wird uns der Verlust dieser Gemütswerte erträglicher erscheinen bei dem Gedanken, daß wir dafür das tägliche Bad, das elektrische Licht, das luftige Schlafzimmer eingetauscht haben.Und da mit der Zeit besonders ein Teil der gröberen Arbeiten schon aus dem Hause verschwand, entstand allmählich das, was wir heute unter Wohnung verstehen: Ein Ort der zurückgezogenen Ruhe und der Behaglichkeit.Eine noch weitergehende Verlegung der Hausarbeit aus der Wohnung selbst in die zentralen Wirtschaftsräume wird die Hausfrau noch mehr entlasten und die Abgeschlossenheit und Gemütlichkeit des Wohnbezirkes noch erhöhen. Bei einer unter diesem Gesichtspunkt vorgenommenen Zergliederung der gesamten Hausarbeit lassen sich vier Gruppen aufstellen:1. Arbeiten, die sich schon in jeder einzelnen Wohnung vereinfachen lassen;2. solche, die wirtschaftlich nur durch Vereinbarungen mehrerer Haushalte vermindert werden können;3. gröbere Arbeiten, die von Zeit zu Zeit durch besondere Hilfe in der Wohnung verrichtet werden müssen;4. dieienigen, die die Hausfrau des Mittelstandes in den meisten Fällen sich selbst vorbehalten wird.Zu 1.Die erste Gruppe umfaßt hauptsächlich die Arbeiten des Säuberns und Reinhaltens. Die Ausstattung der Wohnräume ist möglichst so einzurichten, daß dem Staub und Schmutz keine Gelegenheit gegeben wird, sich abzulagern und festzusetzen. Daher empfiehlt sich sehr die Anlage von Wandschränken; wenn es möglich ist, wird man Scheidewände besonders bei den Schlafräumen ganz aus Wandschränken herstellen (siehe die Tafeln). Als Fußbodenbelag verwende man das in der Pflege anspruchslose Linoleum. Es sind ferner Metalle zu vermeiden, die häufig geputzt werden müssen, wie Kupfer und Messing. Statt dessen wähle man Nickel, mit Öl abgebranntes Eisen oder einen anderen, gut aussehenden Ersatz. Eingemauerte Badewannen und feste Waschtische mit Kranen und Abfluß machen das Besorgen und Wegtragen des Waschwassers überflüssig und erleichtern die Reinigung sehr. Bei günstiger Lage des Abortes zu den Schlafräumen wird die Benutzung der Nachtgeschirre vermieden. Leichte Zugang-
35



DER STÄDTEBAUIichkeit zu den Heizkörpern, Roste und Matten vor Hausund Gartentür, kurzum, eine Menge Kleinigkeiten müssen erwogen werden. Einzeln mögen sie zwar unbedeutend erscheinen, aber in ihrer Geamtheit werden sie eine beträchtliche Erleichterung in der Hausarbeit mit sich bringen.Es muß schon beim Entwerfen darauf Rücksicht genommen werden, für Heizkörper, Waschtische und Wandschränke den günstigsten Platz zu ermitteln. Darum ist es ratsam, in den Grundriß den besten Stand der Möbel einzuzeichnen, wenn Ostendorf das auch gelegentlich als einen Versuch brandmarkte, über eine fehlerhafte Raumgestaltung hinwegtäuschen zu wollen1).

1) Friedrich Ostendorf: „Die Theorie des architektonischen Ent
werfens“ Bd, I, S. 135, Berlin 1913.

Die Wohnungsinhaber müssen natürlich später in derselben Weise vorgehen wie der Architekt und darauf bedacht sein, alle überflüssigen Staubfänger zu vermeiden, die Wandbretter mitsamt der „Hausgreuel“ zu verbannen und durch Sauberkeit und Ordnung allen unnötigen Arbeitsaufwand zu verhüten. Zu 2.Die folgende Gruppe der Hausarbeiten wird zumeist durch die Einrichtungen vereinfacht werden können, die schon heute in vornehmen Häusern eingeführt sind, oder auch dort, wo die Häufung vieler Wohnungen in einem Gebäude die Anlage wirtschaftlich macht wie im großstädtischen Mietshaus. Die später in vorliegender Arbeit näher begründete und beschriebene Wohnungshäufung in Einfamilienhausreihen gibt auch hier die Gelegenheit, diese arbeitsparenden Bequemlichkeiten mit Vorteil anzuwenden.Eine wesentliche Vereinfachung bieten vor allem die Sammelheizung und Warmwasserbereitung. Ferner ist eine Entstaubungsanlage für das Reinigen der Polstermöbel, der Vorhänge und Teppiche sehr zweckmäßig. Die Wäsche, das Bügeln, das Schuhputzen, müssen aus der Wohnung in gemeinschaftliche Arbeitsräume verlegt werden. Auch die gemeinsame Benutzung einer Kinderverwahrstube, einer Werkstatt, eines Fahrradraumes, eines Fernsprechers und die Heranziehung des Personals zu besonderen Diensten, wie Botengängen, Gartenarbeiten, Instandsetzung des Hausrats und ähnlichem muß erstrebt werden.Die größte Schwierigkeit wird die Einführung einer Zentralküche machen. Bedeutet das doch nichts Geringeres, als den Herd, den alten, ehrwürdigen Mittelpunkt des deutschen Hauses, aus der Wohnung zu entfernen. Und jede Hausfrau wird sich natürlicherweise auflehnen gegen diesen Eingriff in ihre Vorrechte und eine solche Beschränkung ihrer Selbständigkeit. Da aber die Küchenarbeit — das ist außer Kochen noch Einkäufen, Säuberung und Zurichten der Nahrungsmittel, Geschirrspülen, Besteckputzen, Reinmachen der Küche, Unterhaltung des Feuers usf. — sicherlich den größten Teil der gesamten Hausarbeit ausmacht, so sind auch die Vorteile entsprechend groß, wenn die Frau und mit ihr die Wohnung von dieser Arbeit entlastet wird. Außerdem wird hier eine wesentliche Milderung durch die Anlage von Einzelkochstellen in jeder Wohnung vorgeschlagen, daß doch zu erwarten ist, eine große Anzahl Familien wird die hemmenden Vorurteile, die Furcht vor der „Hotelküche“ überwinden und sich für den vereinfachten Küchendienst entschließen können.

Zu 3.Die Arbeiten der dritten Gruppe sind nicht sehr zahlreich. Es sind einige gröbere Reinigungsarbeiten, die in der Wohnung selbst verrichtet werden müssen, aber nur so selten, daß zu ihrer Bewältigung einige Stunden in der Woche genügen. Der Hausfrau steht zu bestimmten Zeiten eine u. U. gemeinsam gehaltene Putzfrau zur Verfügung, die sie dann nach Bedürfnis beschäftigen kann, mit Schruppen oder Bohnen des Fußbodens, mit Fensterputzen, Hausputz, schweren Gartenarbeiten, Scheuern des Eingangs, der Vortreppe u. dgl. m. Zu 4.Es verbleiben nun noch eine Reihe Arbeiten, die das eigenste Tätigkeitsgebiet der bürgerlichen Hausfrau bilden werden, wenigstens solange sie gesund und arbeitsfroh ist, sich nicht völlig einem Erwerbsberuf widmen muß und auf einen ordentlichen Haushalt, das Wohl ihrer Angehörigen und ein abgeschlossenes Familienleben bedacht, mit einem Wort „häuslich veranlagt“ ist. Es ist noch genug, um in körperlich leichtem, doch ernstem, wichtigem und auch würdigem Schaffen die Befriedigung nach häuslicher Betätigung zu finden; aber es ist doch nicht so viel, daß sie sich nicht auch höheren, kulturellen Aufgaben widmen könnte, ohne einen eigenen Dienstboten halten zu müssen, besonders, wenn ihr herangewachsene Töchter oder in die Familie aufgenommene Anverwandte an die Hand gehen können.Die vornehmste Aufgabe der Frau, die Pflege und Erziehung ihrer Kinder, wird natürlich den größten Anteil ihrer Tätigkeit einnehmen, zumal dann, wenn die Kinder noch klein und unbeholfen sind.Ihr zweites Hauptgebiet wird die Besorgung der Mahlzeiten bilden. Durch eine eigene Kochstelle ist ihr Gelegenheit gegeben, an die von der Hauptküche erhaltenen Speisen eine letzte Hand anzulegen oder, um ein Bild aus dem Großgewerbe zu nehmen, aus dem Halbfabrikat das gebrauchsfertige Gut herzustellen. Auch das Zubereiten und Anrichten der Zwischengerichte, das Tischdecken und Speisenauftragen gehören zu ihren Obliegenheiten.Von den in den drei ersten Gruppen schon vereinfachten und verteilten Arbeiten zur Säuberung und Aufräumung der Wohnung bleibt ihr noch ein Rest zu erledigen. Das wäre das Lüften und Zurechtmachen der Betten, das Staubputzen, die Handhabung des Staubsaugers und das Aufräumen der Zimmer. Bei nicht zu großer Wohnung und guter Erziehung der Angehörigen werden diese Arbeiten leicht und schnell zu erledigen sein.Ein viertes Arbeitsfeld der Hausfrau bildet das Instandhalten, u. a. auch die Anfertigung der Kleidungs- und Wäschestücke. Hierzu kann natürlich nach wie vor eine besondere Hilfskraft von außen hinzugezogen werden.Endlich sind hier noch Beschäftigungen zu erwähnen, wie feinere Handarbeiten, Blumenpflege, leichte Gartenarbeiten, die schon mehr als Befriedigung der höheren, kulturellen Bedürfnisse angesehen werden können. Auch die größeren Einkäufe und Besorgungen in der Stadt können nicht als eigentliche häusliche Verpflichtungen gelten, da sie meistens mit Erholungsgängen und geselligem Verkehr verbunden sind.Die Betätigung der männlichen Familienmitglieder im Haushalt, z. B. durch Wiederherstellen und Anfertigen von Gerätschaften, Möbeln und anderem Hausrat, wird je nach
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DER STÄDTEBAUVeranlagung und besonderen Umständen so ungewiß sein, daß sie nicht in Rechnung gesetzt werden kann.
Bauliche^Fragen.Die bisher festgestellten Forderungen und Untersuchungsergebnisse üben einen erheblichen Einfluß auf alle baulichen Fragen aus. Mit der Umformung des üblichen Hausdienstes durch technische Einrichtungen, Arbeitsteilung und Zusammenschluß der Bedienten findet eine scharfe Trennung statt zwischen den Wohnbezirken und den Arbeitsräumen. So führt die Verwirklichung der Wohnungsgruppen mit Bedienungsgemeinschaft zu wohnungspolitischen Erwägungen, zur Aufstellung eines besonderen Bauprogrammes und zur Forderung baupolizeilicher Sonderbestimmungen, um eine zweckmäßige Grundrißlösung und eine baukünstlerische Gestaltung zu ermöglichen.I. Wohnungspolitische Erwägungen.Es ist zunächst dafür Sorge zu tragen, daß die einzelnen Wohnbezirke völlig unabhängig voneinander angelegt werden. Eine Erinnerung an das Hotel, die Pension oder das Boardmghouse darf bei den Wohnungsinhabern nicht autkommen. Auch die zu weit gehende norwegische Einrichtung mit gemeinsamen Lese- und Speisesälen ist für eine allgemeine Verbreitung in den deutschen Landen ungeschickt. Dieses — man könnte sagen „genossenschaftliche Gasthaus“ — würde wohl auf einige Wocheninder Sommerfrische ertragen werden können, doch genügt es nicht den Ansprüchen, die wir an eine dauernde Einzelwohnung stellen.Es wird darum versucht, die Neuordnung des Hausdienstes bei den eingebürgerten deutschen Wohnungsarten einzuführen.a) Das großstädtische Massenmietshaus. Bei der bestehenden Wohnungshäufung ist es erklärlich, daß schon viele der angeführten Vereinfachungen besonders bei diesen Gebäuden angewandt worden sind. Am nächsten dem Endziele steht das Berliner Einküchenhaus. Doch trotz der mildernden vorstädtischen Bauordnung gehören die von Geßner und Muthesius erbauten Beispiele1) zu den Massenmietshäusern, d. h. zu der Hausgattung, die heute wegen ihres Anreizes zu Preistreibereien, wegen ihrer gesundheitlichen Schäden und sittlichen Gefahren am schärfsten bekämpft wird1 2). Da ferner die weitere Ausbildung der Bedienungsgemeinschaft bei großstädtischen Massenmietshäusern durch das Einküchenhaus vorbereitet ist und keine baulichen Schwierigkeiten bereiten wird, ist von einer Bearbeitung hier abgesehen.b) Das mittelstädtische Stockwerkswohnhaus. Die Vorzüge der niedrigen Bauweise sind genügend dargelegt worden, und der Krieg hat den Willen zu ihrer Verwirklichung in weiten Kreisen wachgerufen. Auch ist durch die Arbeiten von Goecke, Oehmke, Weiß und Serini die niedrige Bebauung von 3-3½ Stockwerken. als die wirtschaftlich günstigste nachgewiesen. Die mittelstädtische Stockwerkswohnung bietet auch zwei Vorteile, die von den Verfechtern des Massenmietshauses für ihre Sache angeführt werden; die Freizügigkeit: man kann nach Bedürfnis in verhältnismäßig 

1) Grundrisse veröffentlicht in A. Geßner: „Das deutsche Mietshaus“, 
München 1909.

2) Ausführlich dargelegt von Eberstadt, „Handbuch des Wohnungs
wesens“, 3. Auflage, Januar 1917, und in Damaschkes Schriften zur 
Bodenreform.

kurzen Fristen die Wohnung ohne Verlust auf geben, und die einflächige Raumlage: alle Zimmer sind ohne Treppensteigen leicht zugänglich.c) Das mittelstädtische Einzelhaus im Reihenbau. Auch diese Form bleibt hier mietbar, behält somit den Vorzug der Freizügigkeit bei. Die Bequemlichkeit der Stockwerkswohnung wird dagegen aufgegeben und eingetauscht gegen die größere Abgeschlossenheit der Wohnung durch eigenen Eingang und unmittelbaren Zusammenhang mit dem Hausgarten. Die letzte Forderung der Wohnungspolitiker : das Einzelhaus soll auch Eigenhaus werden, bleibt wegen der dann entstehenden Betriebsschwierigkeiten in dieser Arbeit unberücksichtigt. Die angeführten Gründe erscheinen hier auch weniger stichhaltig, da der Mittelstand auch ohne Bewußtsein des Eigentums auf eine saubere, ordentliche Wohnung sieht und vielfach die erleichterte Freizügigkeit hoch einwertet.d) Das freistehende Einzelhaus, das Doppelwohnhaus und ähnliche Anlagen, bei denen Voraussetzung der Wohnungshäufung nicht erfüllt wird, kommen für die Bedienungsgemeinschaft nicht in Frage, da sie durch die nötigen Fernverbindungen unwirtschaftlich würden.e) Das kleinstädtische Arbeiterwohnhaus. Auch dieses scheidet nach der eingangs, Seite 11, gemachten Bemerkung aus. II. Bauprogramm.Für die weitere Bearbeitung erscheinen somit nur noch die unter b) und c) angeführten Wohnarten geeignet.Die Aufnahme der Wohnbezirke in das Erd- und Obergeschoß ist das gegebene. Für die .Arbeitsbezirke muß das Untergeschoß und das ausgebaute Dachgeschoß eingerichtet werden. Hier sind auch die Gesindewohnungen und Sonderräume zur Verfügung der Familien unterzubringen.Eine Beschränkung der Wohnungsgruppe auf zwölf Familien erscheint als die vorteilhafteste. Sie verhütet den Massenbetrieb und ist auch in Hinsicht auf die Blockaufteilung, Gruppengestaltung und Betriebsregelung günstig.Das vollständige Bauprogramm wird somit lauten :A. Wohnbezirke: 12 abgeschlossene Wohnungen von je 3—6 Zimmern, Bad, Abort (wenn nur einer, gute Lage zu den Schlafzimmern), Kochstelle, u. U. Freisitz oder Wintergarten. Zu jeder Wohnung einen Kellerraum und eine Dachstube. Vorgarten und Hausgarten in guter Verbindung zur Wohnung. Entweder Stockwerkswohnungen oder Einzelhäuser, aber beide Arten mittelstädtisch, im Reihenbau und mietbar.B. Arbeitsbezirke (gemeinschaftlich):1. Untergeschoß: Küchenkohlen — Vorräte — Vorküche — Hauptküche — Spülküche — Gesinderaum — Geschirrkammer — Fahrradraum — Werkstatt — Entstaubungsanlage — Heizung — Warmwasserbereitung — Koks — Mottenkammer — Wohnung des Hausmeisters.2. Dachgeschoß: Raum für schmutzige Wäsche — Waschküche — Bügelzimmer — Trockenboden — Wohn- und Schlaf räume für die Dienstboten — Wohnung der Wirtschafterin.3. Im Unter- oder Dachgeschoß: Kinderbewahrraum — Fernsprechstelle — Wirtschaftseingänge, -treppen und -höfe — zweckmäßige Verbindung mit den Wohnbezirken. Dazu zwölf einzelne Hausgärten, u. U. Garten für Wirtschafterin und Hausmeister, Kinderspielplatz.
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DER STÄDTEBAUIII. Bauordnung.Um das Programm durchführen zu können, müssen ähnliche Sonderbestimmungen von der Bauordnung gefordert werden, wie sie von den Vorkämpfern der Kleinwohnung und der sparsamen Bauweise aufgestellt und zum Teil auch schon durchgesetzt sind.Am einfachsten würde die bauliche Lösung, wenn die ganze Wohnungsgruppe als ein Haus auf gefaßt werden könnte1). Es handelt SichjainWirklichkeitum einzusammenhängendes Mietshaus, dabei um kein enges, steiles, tiefes, sondern ein niedriges, breites und mit mehr Treppen, Ausgängen und Rettungsmöglichkeiten, als sie die großstädtische Entartung des Mietshauses bietet.

1) Gedanken und Entwürfe in ähnlicher Richtung siehe: „Wohn
städte der Zukunft“ von H. de Fries (Bauwelt-Verlag, Berlin 1919).

Wenn dieser Auffassung nicht beigepflichtet wird, sollte wenigstens als ausreichend zugestanden werden, wenn das Gebäude in 4—6 feuersichere Teile getrennt wird. Die Abbildungen a, b, e TafeΓ-5 und g Tafel 6 zeigen das_,durch- Iaufende Untergeschoß, das an sich schon wenig der Brandgefahr ausgesetzt ist und durch feuersichere Decken, Türen und Aufzugklappen gegen die Wohnungen leicht abgeschlossen werden kann. Die Wohnbezirke mit dem darüberliegenden Dachraum werden durch Brandmauern in vier oder fünf Teile zerlegt. Das ergibt bei Taf eʧ J∣ die natürliche Scheidung in drei Vierfamilienhauser. Auch bei der Form auf Tafel 5⅞ macht eine derartige Trennung keine Schwierigkeiten. Der notwendige Verbindungsgang im Dachgeschoß erhält selbsttätig Zufallendej Blechtüren in den Brandmauern. IV. Entwürfe.Auf den beigegebenen Tafeln sind die Grundrisse zweier Entwürfe abgebildet. Es sind hier gerade, 80 und 100 m lange Grundstücke angenommen, wie sie wegen ihrer Regelmäßigkeit am häufigsten vorkommen werden. Auf anders gestalteten, genügend großen und nahezu ebenen Grundstückflächen werden auch gekrümmte und hakenförmige Hausreihen oder Bildungen mit Wohnhöfen angelegt werden können.Der schematische Querschnitt auf Tafel J⅛⅛ zeigt die allgemeine Einteilung der Häuser. Zur Wohnstraße hin liegt ein 60 cm aufgeschütteter Vorgarten, über den man in die Wohnungen gelangt. Zwischen Haus und Garten ist ein Verbindungsgang mit Böschung eingeschnitten, der den Wirtschaftsräumen des 1,50 m eingesenkten Untergeschosses genügend Luft und Licht zuführt. Dieser Gang ermöglicht auch über die Gartentreppen den freilich nur spärlichen Verkehr von den Wohnungen zu den unteren Wirtschaftsräumen. Zwei befahrbare Höfe liegen an den Kopfenden des Gebäudes. Sie erleichtern die Müllabfuhr und die Anfuhr von Küchenvorräten und Brennstoffen, für die einige Einwurfschächte vorgesehen sind. An den Höfen liegen auch die Hauptzugänge zu den Dienstbezirken. In der Mitte des Untergeschosses läuft durch die ganze Hausreihe ein Wirtschaftsgang mit Gleisen für einen Speisewagen. Auf der einen Gangseite liegen hauptsächlich die Einzelkeller, während die andere von den Wirtschaftsräumen eingenommen wird. Ein ähnlicher Gang teilt im Dachgeschoß die Einzelkammern von den Dienstbotenwohnungen. Erd- und Obergeschoß werden völlig von den Wohnbezirken eingenommen.

EntwurfA, Stockwerkswohnungen.Tafel 5.In einem 68 m langen Baublock sind drei Vierfamilienhäuser aneinander gefügt. Die beiden äußeren enthalten zusammen acnt Vierzimmerwohnungen, das mutiere vier Dreizimmerwohnungen. In jeder Vvotinung ist ein geräumiger Vorilur mit Kleiderablage, eine Kochsceile mit bpeiseaufzug, ein Dad mit ADort und eine Dauslaube vorgesenen. Hier hauen nur die Krdgescnoilwonnungen Unmitceloare Verbindung mit den 5 und 0 m breκen Dausgarten, doch liegen auch die uarten der oberen Wohnungen im Blickield der Bewonner und sind leicht zu erreichen.Die Dausmeiseerwohnung und der größte Teil der gemeinschaftlichen Vorrats- UndArbeitsraume liegen im Untergeschoß. Am südlichen Köpfende des Dachgeschosses sind die Kaumlichkeiten für die Wäsche, am nördlichen die Wohnung der Wirtschafterin untergebracht.Entwurf B, Einzelhauswohnungen.Tafel 6.Die 88 m lange Hausreihe birgt zwölf Wohnungen, und zwar vier zu drei, vier zu vier, zwei zu fünf und zwei zu sechs Zimmern. Die Wohnungen sind, auch im Zubehör, geräumiger als im Entwurf A; jede hat einen eigenen Eingang von der Straße und Zusammenhang mit dem 6—7 m beiten Hausgarten. Besondere Treppen fuhren zu den hier nur 1 m eingesenkten Einzelkellern und zu den Dachstuben. Wohnung i, 6 und 7 erhielten je zwei Dachstuben. Von den Obergeschossen, in denen die Schlafzimmer liegen, gehen auch Aufzüge für die Schuhe und Wäsche nach oben. Drei Wirtschaftstreppen, die im Entwurf A zugleich auch als Wohnungstreppen dienen müssen, vervollkommnen die Abgeschlossenheit der einzelnen Wohnbezirke.Zu den gemeinschaftlichen Wirtschaftsräumen sind noch eine Geschirrkammer, eine Mottenkammer und im Unter- und Dachgeschoß je ein Kinderverwahrraum hinzugetreten. Zwischen den Gärten ist ein gemeinsamer Kinderspielplatz angelegt.Bei beiden Entwürfen ist dem Hausmeister und der Wirtschafterin je ein Hausgarten zugeteilt worden.
Betriebsreglung.Wie für die baulichen Fragen können auch für die Reglung des Betriebes und der Bewirtschaftung mannigfache Lösungen gefunden werden.Zunächst erscheint es jedoch eine notwendige Voraussetzung zu sein, daß die einzelnen Wohnungen lediglich mietbar sind. Eine Gruppe von kleinen Hausbesitzern wird sich zwar mit gutem Willen zur Einrichtung einer Bedienungsgemeinschaft zusammenschließen können, doch werden die Menge der dann nötigen Ausschüsse und Sitzungen die Bewohner zu sehr belasten. Ferner müssen Wehrlosigkeit gegen unerträgliche Nachbarn, Zuständigkeitsstreite und unerwünschte Besitzwechsel zu Urftraglichkeiten führen.Dies alles wird vermieden, wenn über der ganzen Anlage ein Hausherr steht, der nun eine einzelne Person, eine Gesellschaft oder eine Genossenschaft sein kann. Dieser Mietsherr wird sich schon um seines Vorteils willen die größte Mühe geben, die Mieter durch einwandfreie Einrichtungen zu-
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DER STÄDTEBAUfriedenzustellen und allen Beschwerden ein williges Ohr Jeihen. Er hat auch das Recht, unliebsamen Parteien zu kündigen, er wirbt und entläßt die Angestellten, er ersetzt alle Beratungen und Kommissionen, nimmt allein alle Verantwortung auf sich und ist nur sich selbst Rechenschaft schuldig.Wie der Hausherr nun im einzelnen seine Einrichtungen treffen könnte, kann hier nicht näher ausgeführt werden. Durch eine wohldurchdachte Hausordnung sind die Rechte und Pflichten der Mieter festzulegen. Die größte Aufmerksamkeit müßte er dann der Beköstigung widmen. Gerade in dieser Frage ist nichts zu gering, als daß man großzügig darüber hinweggehen könnte. Und wenn in einer künftigen Entwicklung der Gemeinschaftsbedienung sich verschiedene Unterarten herausbilden sollten, so werden sie sich gerade auf diesem Gebiete unterscheiden. Es gibt da ja viele Möglichkeiten, je nach den Ansprüchen der Mieter, der Höhe des Beköstigungssatzes, der Zahl und Zeit der Mahlzeiten, je nachdem, wie weit die Speisen in der Hauptküche vorbereitet werden, wer das Geschirr liefert und wer für seine Reinigung Sorge trägt.Am besten wird der Betrieb der Hauptküche an eine Wirtschafterin verpachtet, wie dies mit gutem Erfolge in den Berliner Einküchenhäusern geschieht. Sie übernimmt die Besorgung der Verpflegung und aller damit zusammenhängenden Geschäfte. Sie stellt auch das Kiichennersonal ein.An weiteren Angestellten ist ein Hausmeister erforderlich; er versieht für die ganze Hausgruppe die Pförtnerdienste, bedient die Heizunpr, die Warmwasserversorgung, die Entstaubungsanlage und die Fernsnrechzentrale, er sorgt für Säuberung der gemeinsamen Verkehrsräume, führt die Aufsicht über Werkstatt und Fahrradraum, und mag daneben noch Ladeninhaber oder häuslicher Handwerker sein.Te nach den örtlichen Verhältnissen und den Wünschen der betreffenden Mietergrupne richtet sich die Einstellung weiterer Hilfskräfte. So kann eine eigene Wäscherin und eine Plätterin angenommen werden, auch eine Putzfrau, welche den einzelnen Haushaltungen zu bestimmten Zeiten für die gröberen Hausarbeiten zugewiesen würde. Die Wartung der Kinder zu bestimmten Stunden des Tages, besonders auch des Abends, kann durch die vorhandenen Angestellten mit übernommen werden.Während für Haus und Garten eine feste Miete auf längere Tahre festgesetzt werden kann, müßten für die anderen Leistungen und Lieferungen in angemessenen Zeitabschnitten besondere Stückpreise vereinbart werden. Es wird also dann jedem Mieter nur seine eigene Nutznießung in Rechnung gestellt, so die Nahrung nach Portionen, die Heizung nach Zimmern, Warm- und Frischwasser nach Kubikmetern, Wäsche nach Größe und Stück, Kinderverwahrung und Putzfrauenhilfe nach Stunden usf.Es liegt auf der Hand, daß die Einzelpreise, mit Ausnahme natürlich der Wasser-, Gas- und Elektrizitätskosten, sehr viel niedriger sein werden als im freien Verkehr. Sind hier doch ähnliche Vorbedingungen gegeben, wie sie zur Bildung einer Einkaufsgenossenschaft erforderlich sind : der Zusammenschluß von Verbrauchern mit gleichgearteten Bedürfnissen auf verhältnismäßig engem Raum. So läßt es sich auch erklären, daß es den Berliner Einküchenhäusern noch im Jahre 1918 möglich war, den außerordentlich niedrigen Beköstigungssatz von 3,50 Mk. für den Tag und die Person beizubehalten.

Es wird nun kaum möglich sein, einen genauen Kostenvergleich zwischen der jetzigen und der erstrebten Bedienungsart aufzustellen, zumal die erzielten Vorteile sich meist nicht zahlenmäßig festlegen lassen. Doch kann mit Sicherheit angenommen werden, daß sich die Gesamtauslagen der Mieter eher niedriger als höher stellen.Die Baukosten werden sich ziemlich ausgleichen: Dem Mehr an gemeinschaftlichen Wirtschaftsräumen und -gängen steht ein Weniger an einzelnen Wirtschaftsräumen und eine bessere Ausnutzung des Kellers und Dachraumes gegenüber. Ähnlich verhält es sich mit dem Vergleich der anderen Ausgaben : Die geringere Anzahl der Angestellten wird durch ihre bessere Entlohnung aufgewogen, die Kosten für Miete und Pflege des Gartens deckt sich mit seinem Ertragswert, die Einrichtung der gemeinnützigen Anlagen und die Anschaffung möglichst vieler und zweckmäßiger Maschinen und Maschinchen wird sich bald bezahlt machen.Ausschlaggebend sind aber die Vorteile ideeller Natur. Zu dem volkswirtschaftlichen und sozialen Nutzen, von dem anfangs schon gesprochen wurde, gesellen sich noch große Annehmlichkeiten für die einzelnen Haushaltungen selbst. Schon daß die Hausfrau von der Sorge um die Anwerbung eines Mädchens befreit ist und nicht Gefahr läuft, eine anspruchsvolle, schwatzhafte oder unehrliche Fremde in ihre Wohnune, zu ihren Kindern aufzunehmen, ist ein Vorzug, den mancher zu schätzen wissen wird, und zwar schon heute, da wir erst im Anfänge einer dienstbotenarmen Entwicklung stehen, die in Australien schon vor dem Kriege vollendet war1T. Wie selbstverständlich man sich aber in diese Ver
hältnisse hineinlebt, zeigt ein trefflicher Australienforscher: „Und ich habe mich schnell daran gewöhnt, nichts Außergewöhnliches darin zu erblicken, daß der Herr des Hauses, mag er auch ein Einkommen von 20000 Mk. genießen, mir eigenhändig die Tür öffnet, daß die Töchter die Speisen auftragen und den Tisch abdecken2').“

1) In Deutschland waren 1882 2,90'0, 1895 2>60∕0> I9°7 2>°o∕o der 
Bevölkerung Dienstboten.

a) Alfred Manes „Ins Land der sozialen Wunder“, Berlin 1911.

Auch die Befürchtung, daß die von Wohnung zu Wohnung wandernde Aushilfe eine Ouelle der Geschwätzigkeit und des Zwistes würde, ist unbegründet, da die Aushilfe weniger Einblick in das Familienleben gewinnt als ein Dienstmädchen, und man längst schon ohne Bedenken Stundenfrauen zum Waschen, Nähen und Putzen ins Haus nimmt.Es wurde auch schon gesprochen von den reinlichen, bequemen und arbeitsparenden Einrichtungen, die der Hausfrau ihre Arbeit eher als Freude denn als Last erscheinen lassen werden und die, auf die niedrige Bebauung angewandt, die Vorzüge des kleinen, abgeschlossenen, mit . Garten versehenen Vorstadtheimes mit den Vorzügen des großstädtischen Mietshauses vereinen.Schon vor 100 Jahren hat der Franzose Fourier in der Unmenge der kleinen Hauswirtschaften eine Verschwendung und Kraftvergeudung erkannt und schlug dann in radikaler Weise Gemeindewaschhäuser und Kochanstalten vor, Pläne, wie sie unerwartet jetzt im Kriege in den „Volksküchen“ verwirklicht wurden.Eine für die Dauer der Friedenszeit geschickte und dem deutschen Familienleben angepaßte Milderung dieser Reformgedanken vorzubereiten, ist der Zweck der vorliegenden Arbeit.
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DIE OBERNEUSTADT IN CASSEL.Von Dipl.-Ing. R. WEISS, Dresden. Hierzu die Tafeln 24 und 25.Die seit den letzten zwei Jahrzehnten gepflogene städtebauliche Schulung der Architekten hat es mit sich gebracht, daß ein Zug zu größerer Schlichtheit und Einheitlichkeit, besonders auch beim Bau ganzer Häuserblöcke immer mehr hervortritt. Zugleich entstand diese Bewegung als Rückwirkung gegen den Stilwirrwarr, dem wir in den meisten Straßen aus den vergangenen Bauperioden begegnen, und damit ist sie mehr als eine Modeerscheinung, ist sie ein Gesundungsvorgang, den es gilt zu fördern und zu vertiefen.Werfen wir einmal einen Blick aus der heutigen Zeit des Konkurrenzkampfes, da ein jeder seinen Nachbar überschreien möchte, zurück in die stille alte Zeit vor etwa 200 Jahren, da die Freiheit des einzelnen von den Landesfürsten noch arg beschnitten war. Da finden wir denn so manches Beispiel, bei dem mit bewußt künstlerischem Ziel auf eine einheitliche Ausgestaltung nicht nur von Blockfronten, sondern auch von ganzen Stadtteilen hingewirkt wurde. Der Wille eines Fürsten, der unbeschränkte Macht besitzt, spricht aus solchen Schöpfungen wie Karlsruhe, Mannheim, Rue Rivoli, Place Vendôme in Paris, Place de Ia Carrière u. a. in Nancy usw. Das Erbe dieser rührigen Fürsten ist leider von den Kommunen in keiner Weise gewahrt worden. Heute muß es schon meist das Motiv der Not sein, das zur schnellen einheitlichen Erbauung von Stadtvierteln führt, sei es der Neuaufbau verseuchter Gegenden wie in Stuttgart, sei es die Wiederherstellung eingeäscherter Ortschaften wie in Ostpreußen, oder sei es auch der Bau von Flüchtlingsstädten, der sich notwendig macht, wie es früher schon bei den Religionsverfolgungen um 1700 der Fall war.Die Oberneustadt in Cassel verdankt beiden Momenten, Not und Herrscherwillen, ihre Entstehung. „Wie die Casseler Oberneustadt aussieht, so sind alle Hugenottenstädte gebaut“, sagt C. Gurlitt; darum lohnt es sich wohl, sie als Beispiel einheitlicher Bauweise etwas näher zu betrachten.Die fortgesetzten Unterdrückungen und zunehmende Verfolgung der Reformierten in Frankreich UnterLudwig XIV. führten dazu, daß eine Menge derer, die ihrem Glauben nicht untreu werden wollten, außer Landes flüchteten, nach Holland, England, Brandenburg und auch nach Hessen- Cassel. Diese Länder waren bereit, die Flüchtlinge gastlich aufzunehmen. Hessen war besonders besucht. Einmal kam der Strom derjenigen durch, die nach Brandenburg wollten, dann aber war es gerade der Landgraf Karl von Hessen, der die Flüchtigen ebenso herzlich wie dringend 

Cassel, Obere KarlstraBe mit Rathaus.

einlud, sich in seinem Lande niederzulassen. Er hatte dazu nicht nur als Reformierter religiöse Gründe, sondern auch solche höchst praktischer Art.Am 18. April 1685 tat er den ersten Schritt und erließ seine „Freiheits-Konzession und Begnadigung für fremde Manufakturistenu. Diese müssen sich den Landesgesetzen unterwerfen. Für ihren Gottesdienst dürfen sie sich eigene Kirchen bauen. Auf zehn Jahre sollen sie von allen Lasten und Steuern, auch von Einquartierung und Wachen befreit bleiben. Nur das gewöhnliche sogenannte „Geschoß“ ist an die Stadt zu entrichten. Schließlich wird für die Hausgeräte usw. Zollfreiheit gewährt.Auf diesen Aufruf hin kam eine ziemliche Anzahl französischer Familien; aber der Landgraf war nur halb befriedigt. Er hatte auf seinen Reisen, vor allen Dingen in Holland, eine Reihe blühender, gewerbfleißiger Städte kennen gelernt und hatte den Ehrgeiz, auch Cassel zu ähnlicher Blüte zu bringen. Die zentrale Lage seiner Residenz schien ihm für eine Handels- und Manufakturstadt sehr geeignet.Er machte einen zweiten Versuch, Manufakturisten heranzuziehen, als im Dezember 1685 die Aufhebung des Edikts von Nantes bekannt wurde und weitere Auswanderungen erfolgten. Der Aufruf an die Flüchtlinge wurde erneuert und eine rosige Schilderung der Stadt beigegeben. Unter anderem heißt es darin: Cassel, die Haupt- und .Residenzstadt sei groß, fest und gut gebaut, sie habe schöne Straßen, bequeme Häuser, einen guten Marktplatz und in allen Straßen Brunnen mit fließendem Wasser. Aber die größte Zahl gewerbfleißiger Franzosen zog lieber in das benachbarte und gut bekannte Holland und England, als nach Hessen, von dem sie wohl noch nie etwas gehört hatten. Eine persönliche Einladung durch einen Gesandten an die Waldenser, die sich aus der Dauphinee und aus Piemont nach der Schweiz geflüchtet hatten, brachte eine große Zahl Landleute nach Hessen, die wohl zur Urbarmachung mageren Bodens geeignet waren, aber zur Hebung des Gewerb- fleißes wenig beitragen konnten.Nichtsdestoweniger gab Landgraf Karl seinen Lieblingsplan nicht auf, Cassel zu einer Fabrikstadt zu machen, ein Ehrgeiz, wie ihn leider heute auch die meisten Kommunen hegen, der jedoch bei den damaligen Verhältnissen des Gewerbes durchaus nichts Ungesundes an sich hatte. Es schwebten ihm immer die Bilder der gewerbfleißigen Städte vor Augen, die er in Holland kennen gelernt hatte, und weil er solche nur auf flachem Boden gesehen hatte, so dachte er nicht anders, als ein solches Viertel auch bei Cassel
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DER STÄDTEBAUauf flachem Boden zu errichten. Zwei Plätze kamen dazu in Frage, der große Forst im Südosten der Stadt oder der Weinberg im Westen, beide vor dem Festungsring gelegen. Man wählte aus Besitzesrucksichten den Weinberg, auch waren für diesen schon Bebauungspläne aufgestellt; denn die ältesten Pläne (Abb. 6 u. 7) sind von 1670 und 1680 (o. G.).Der erste Plan zeigt schon die charakteristische Rechtwinkligkeit und die breiten Straßen. Zwei Ecken sind verbrochen. Um die ganze Anlage sind Festungswälle gedacht, nur der Abhang des Weinberges (nach Süden) zeigt keine Bastionen. Die alten Befestigungen zwischen Vor- und Altstadt sind auf dem Plane belassen. Der zweite Plan von 1680 zeigt fast dieselben Befestigungsanlagen, jedoch richten sich die Straßen gar nicht mehr nach ihnen, der Platz wird nicht voll ausgenutzt. Vier rechtwinklige Baublöcke, zu einem großen, ähnlichen Rechteck zusammengesetzt, bilden den Stadtgrundriß. Inmitten der kürzeren Mittelstraße, die andere berührend, ist die Kirche geplant. Auf die Länge der Kirche müssen die Fronten der kürzeren Straßen zurücktreten (Siehe Abb. 7). Auf einem dritten ausgeführten Plane (von 1657) treten diese Fronten auf die ganze Länge des Baublocks zurück. Im übrigen sind alle Straßen, soweit es das Gelände erlaubt, um eine Blocklänge verlängert. Die Befestigungspläne der Vorstadt hat man fallen gelassen. Das Glacis vor der Festungsmauer der Altstadt aber ist in eine prächtige Grünanlage (Esplanade) umgewandelt, die in ihrer durch Terrassen und Wasserbecken betonten Mitte einen guten Abschluß der mittleren, späteren Frankfurter Straße bildet.

r
Abb. 6. Bebauungsplan von 1670.Zur Förderung des Bauens erließ der Landgraf, nachdem man 1688 die Stadt wie auf diesem Plane abgesteckt hatte, ein Reglement, das seiner Großzügigkeit das beste Zeugnis ausstellt. Er gewährte allen Baulustigen, einerlei, ob Hugenotten oder Ansässige, große Vergünstigungen: zehnjährige Steuerfreiheit dem, der einen der vorgezeichneten Bauplätze bebaut, zwanzigjährige, der zwei Hausplätze bebaut; eine ewige (d. h. wohl lebenslängliche) Freiheit wird dem zugesichert, der auf die angebotene, unentgeltliche Lieferung der Baumaterialien verzichtet und 8 bis 10000 Taler zum Hausbau verwendet. Steckt einer

Abb. 7. Bebauungsplan von i68o.

nur 4000 Taler in den Bau, so ist er auf 40 Jahre, entsprechend bei 6000 Talern auf 60 Jahre steuerfrei. Auf diese Weise wollte man bewirken, daß möglichst stattliche und dauerhafte Häuser gebaut wurden. Dazu mußte auch die Verordnung helfen: jedes Haus müsse beworfen und mit Ölfarbe gestrichen werden. Manchmal wurde zur Bezahlung der hierzu nötigen Handwerker ein „Baudouceur“ von 1500 Talern gewährt. Diejenigen Baulustigen, die sofort begannen, durften sich den Bauplatz aussuchen, und wenn er auf landesherrlichem Besitz lag, brauchten sie nur eine Rente von einem Dreier für die Rute und das Jahr bezahlen. Auf die Ausführung auch der breiten Straßen legte man eine für damalige Zeiten außerordentliche Sorgfalt. Nicht nur daß man sie pflasterte, wofür die Biersteuer die Mittel hergeben mußte, sondern man versah sie auch mit einem 16—20 Schuh tief liegenden Kanal, von dem die Chroniken rühmen, daß er aufrecht begangen werden konnte.Das erste Haus war das des Erbauers des Stadtteiles, Paul Du Ry. Er war selbst ein Hugenotte, hatte seine künstlerische Schulung in Paris erhalten und diente bei Wilhelm von Oranien als Festungs-
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Abb. 8. Bebauungsplan von 1697.baumeister. Dieser überwies ihn nach Cassel an den Hof Karls II. 1698 baute er hier sein Wohnhaus als dreistöckiges Eckhaus, an der Esplanade gelegen. Was seine Oberneustadt vor anderen, insbesondere modernen Stadtvierteln auszeichnet, leider muß man richtiger sagen auszeichnete, ist die eindrucksvolle Ruhe der äußeren Erscheinung. Schon die Stadtgrundrisse mit ihren schnurgeraden Straßenzügen lassen etwas davon ahnen, obwohl solche Straßen meistens weniger schön zu sein pflegen als krumme. Aber gerade bei gestreckten Straßen, die das einzelne Haus nicht in so breiter Frontansicht zeigen, wie die konkaven Wände der krummen Straßen, ist eine ruhige, gleichmäßige Aufteilung der Schauseiten Vorraussetzung für eine gute Wirkung der Straße. Anderenfalls bietet sich dem Auge ein zusammenhangloses Hintereinander von Häusern dar, das infolge der Verkürzung beim Gang durch gerade Straßen doppelt unangenehm wirkt.Die Häuser der Oberneustadt haben meist eine Breite von fünf Fenstern, wobei die Pfeiler etwa das Anderthalbfache der Fensteröffnungen ausmachen. Eine Straße, die der Landgraf für die Bauhandwerker und Maler errichten ließ, heißt daher heute noch die Fünffensterstraße. Die Häuser in den Straßen sind sämtlich mit der Traufe nach der Straße gestellt, besitzen aber durchweg einen Giebel, der sich über den drei mittleren auch im Dachgeschoß ausgebauten Fenstern erhebt. Auf dem Plan von

etwa 1700 (siehe Tafel 24 oben) zeigt sich so die Ansicht der Stadt in völlig gleichem Rhythmus. Überall zwei Geschosse mit je fünf Fenstern, darüber der dreiaxsige Dachaufbau mit dem unvermeidlichen Ochsenauge im Giebelfeld, das wie geschaffen erscheint zum Heraushangen der Fahne. Der einzige Architekturschmuck ist neben dem Gesims das einfache Gewände der Fenster, 15 cm breit, 2 cm vorstehend. Die Fenstergewände wurden meist braun oder krapprot gestrichen. Ebenso die Lisenen, wenn solche angebracht wurden, um ein öffentliches Gebäude auszuzeichnen oder einen längeren Bau (wie 'das Meßhaus) zu gliedern. Auch die Eckhäuser erhielten Lisenen und durften ein Stockwerk höher gebaut werden. Bei ihnen finden sich die Lisenen aber nur einseitig an der tatsächlichen Straßenecke. (Ecke der Schönen Aussicht; Fünffenster- und Frankfurter Straße, Karlsplatz, Tafel 25.) Das ist ein Beweis, daß Du Ry nicht Haus neben Haus stellte, sondern den ganzen Baublock als ein zusammenhängendes Ganzes entwarf. Selbst bei dem Rathaus ist die Monumentalität nur durch Lisenen hervorgerufen, die hier allerdings schon so stark sind, daß sie Halbsäulen vertreten, die einen massigen Archi- trav tragen. Zurückhaltender, wenn sonst auch ganz ähnlich ist das schräg gegenüberliegende Hospital ausgebildet (mit einem Glockentürmchen, Tafel 25). Durch solche einfachen Mittel sind die öffentlichen Gebäude genügend hervorgehoben
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Das gilt auch für die reich wie das Bildhauers Nahl am Königsplatz, oder
und fallen doch nicht aus dem Charakter und dem Rhythmus des Straßenzuges heraus.mit plastischem Schmuck versehenen Häuser, spätere Haus
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Abb. 9. Bebauungsplan von 1742.
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DER STÄDTEBAUdie zum Hofe gehörenden Eckhäuser an der Ecke der Frankfurter- und Fünffensterstraße. Sie haben die gleiche Stockwerkshöhe wie die angrenzenden Privathäuser. Sehr beliebt ist auch die Vorlagerung eines von zwei, vier oder sechs Säulen getragenen schmalen Austritts vor den drei Mittelfenstern1 besonders bei Gebäuden, die zum Hof gehören, wie die an der schönen Aussicht. Bei diesem Straßenzug hat Du Ry Segmentbogengiebel verwandt. Seine Häuser sind sehr breit und wirken in ihrer Lagerung an der gleichfalls sehr breiten Promenadenstraße mit dem freien Blick in die Berge außerordentlich vornehm, ohne daß irgendein Ornament oder dergleichen ihre Bedeutung kennzeichnete.Trotz des etwas schematischen Bebauungsplanes wirken die Straßen nicht langweilig, weil ihre Länge immerhin beschränkt ist. Manchmal wechselt Bogengiebel mit Spitzgiebel. Bald ist bei diesem das Gesims in Traufhohe durchgezogen, bald fortgelassen, in den Straßen erstreckt er sich über drei Fenster, am Karlsplatz über fünf. DieserWechsel ist sehr glücklich. Der breite Giebel gibt dem Platze etwas Behäbiges, der lebhafte Rhythmus der Straße, des Verkehrsraumes wird von einem gemächlichen am Platze, dem Aufenthaltsraum, abgelöst. Schließlich sind noch zwei andere Plätze zu erwähnen, die zwar erst später ausgebaut sind, aber doch ganz im Geiste der Oberneustadt und die 'von der Höhe der Städtebaukunst jener Zeit ein hervorragendes Zeugnis ablegen. Der Friedrichsplatz ist entstanden aus der Esplanade, die auf dem Glacis zwischen Altstadt und Qberneustadt angelegt war. Es ist ein ausgesprochener Breitenplatz, dessen östliche Längsseite nur aus öffentlichen Gebäuden besteht, während die westliche nur von den üblichen Giebelhäusern gebildet sind. Diese lassen in ihrer geringen Höhe den riesigen Platz noch bedeutend größer erscheinen. Die schmale Südseite ist freigelassen, um den herrlichen Blick auf die Söhreberge nicht zu verdecken. Nur zwei Wachthauschen bildeten eine Staffage zu dem Ausblick. Obwohl Du Ry von einem Torbogen hier abgeraten hatte, erbaute man doch nach 1870/71 einen Triumphbogen dort. Heute verdeckt das Hoftheater den ganzen Ausblick. So ist die Stadt um einen Anziehungspunkt gekommen, den man wohl mit der berühmten Piazetta in Venedig vergleichen konnte. Der Königsplatz zeigt die von Haus aus ungünstige Form eines Sternplatzes. Sechs Straßen münden auf ihm, aber sie sind sämtlich bald nach 

dem Verlassen des Platzes in ihrer Richtung gebrochen, so daß man keinen freien Ausblick hat. Im übrigen hat der Platz einen so großen Durchmesser (150 m), daß zwischen den Straßen ein reichliches Stück Platzwandung (70 m) verbleibt. Eine durchlaufende geringe Hauptsimshohe tat das ihrige, um einen vollständig geschlossenen Raumeindruck zu erzielen. Erst seitdem hohe Geschäftshäuser die Platzwände scheinbar verkleinert haben, erscheinen die Straßen als Schluchten und häßliche Lücken. Ein ähnliches Schicksal hat der kleine Spohrplatz erlitten, dessen Wirkung, vom Waitz’schen Palais beherrscht, auf vollkommener Symmetrie beruhte. Die Geschlossenheit ist durch einen Straßendurchbruch durch die Platzecke vollkommen verschwunden, das Waitzsche Palais durch ein Warenhaus in den Schatten gestellt.Mögen auch die neuerstandenen Häuser an und für sich gut sein, vom städtebaulichen Standtpunkt gesehen, ist ihre Errichtung zu bedauern; denn sie fügen sich nicht in das gewordene Stadtbild ein und passen auch, wie in unserer stilsuchenden Zeit nicht anders zu erwarten, nicht zueinander. So erwächst eine Menge von Mißklängen, und das Gefühl wird von einer Stimmung in die andere gerissen, ehe sich eine auswirken kann. Wo aber, wie in der alten Casseler Oberneustadt, sämtliche Häuser einander angeglichen sind, da redet der Baublock, der Platz oder die Straße auf jeden Fall eine eindringliche Sprache von mächtiger Wirkung, welche, einen guten Stadtgrundriß vorausgesetzt, durch Ausdehnung des gleichen Baugedankens auf ein ganzes Stadtviertel nur gewinnen kann. Besonders für die Großstadt mit ihrer Übermacht verwirrender Eindrücke in unzähligen Straßen ist Beschränkung und Ordnung der Motive wichtig; denn hier muß der Einwohner viel mehr Bilder sehen und erfaßt haben, ehe er mit seiner Umgebung so vertraut wird, daß er gewissermaßen auf „du und du“ mit ihr steht. Das wird ihm jetzt aber auch um so mehr erschwert, als gerade die Mannigfaltigkeit der Baustile einer Stadt unbedingt zur wachsenden Ähnlichkeit aller führen muß.Groß erfaßte Ausbildung und klare Durchführung der Straßen wird das Bild der Vaterstadt in die Seele ihrer Einwohner unvergeßlich einprägen und die Liebe zur angestammten Heimat stets wach erhalten.
MITTEILUNGEN.
In der letzten Sitzung der HOCHBAUABTEILUNG DER AKADEMIE DES BAUWESENS ɪag eine Eingabe des Baurats SIEBOLD aus Bielefeld vor, in welcher mit Rücksicht auf den Mangel 
an Backsteinen die ausgedehnte Anwendung des LEHMBAUS empfohlen 
und um Gewährung staatlicher Mittel zur Ausführung umfangreicher 
Probeanlagen gebeten wird. Den Sieboldschen Darlegungen und An
trägen wurde von verschiedenen Seiten zugestimmt. Insbesondere be
richtete Prof. Dorpfeld über die jahrtausendlangen günstigen Erfahrungen, 
die in Ägypten, Assyrien und Griechenland mit Wohnbauten aus luft
trockenen Lehmziegeln gemacht worden sind. Auch VitrnV empfehle die 
Verwendung solcher Ziegel, die nicht an der Sonne, sondern in bedeckten 
Schuppen zu trocknen seien. Die Akademie beschloß, die Sieboldschen 
Anträge an zuständiger Stelle zu befürworten. — Dem Baufat GRAEF 
wurden weitere Mittel bewilligt, um seine wertvollen LICHTBILD- AUFNAHMEN VON BAUDENKMÄLERN IN DEN BAL-
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TENLÄNDERN baldigst zu vervollständigen. Die Aufnahmen sollen 
der Allgemeinheit durch Vervielfältigung zugänglich gemacht werden. — 
Für die Beratung von REFORMEN IN DER VOR- UND AUSBILDUNG DER JUNGEN ARCHITEKTEN, insbesondere der 
angehenden Baubeamten, wurde ein Ausschuß gewählt, bestehend aus 
den Professoren Bestelmeyer und Hartung, Geheimräten Lutsch und 
Fürstenau und Architekt Jürgensen.INE STÄDTEBAU-AUSSTELLUNG IN PARIS. Die Städte

baukunst, die im letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts 
hauptsächlich durch die Arbeit deutscher Architekten einen neuen Auf
schwung genommen hat, ist in Frankreich bisher nur wenig beachtet 
worden. Nunmehr werden die Franzosen durch die großen städtebaulichen 
Aufgaben, die ihrer beim Wiederaufbau der zerstörten Orte harren, zu 
einer eingehenderen Beschäftigung mit dieser Wissenschaft gezwungen.
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Der Gedanke einer Städtebau-Ausstellung, der vor dem Kriege bei uns in 
einer Berliner Veranstaltung so großartig verwirklicht wurde, taucht daher 
nunmehr zum ersten Male in bescheidener Form in Frankreich in einer 
Vorführung auf, die gegenwärtig im Pariser Kunstgewerbemuseum zu sehen 
ist. Die Ausstellung, die von der Vereinigung „Die Renaissance der Städte“ 
veranstaltet wird, umfaßt im wesentlichen die Arbeiten, die ein Preisaus
schreiben der Gemeinde des zerstörten Ortes Chauny gezeitigt hat. Die 
Gemeinde forderte die französischen Architekten auf, Pläne zum Wieder
aufbau und zur Verschönerung der Stadt einzureichen, und es gingen darauf 
18 Arbeiten ein, von denen eine größere Anzahl mit Preisen und „ehren
vollen Erwähnungen“ ausgezeichnet wurde. Die Pläne, und auch einige 
Modelle, sind nun im Pariser <Unstgewerbemuseum ausgestellt, doch hebt 
ein Bericht des Oeuvr- i`ervei laß die ganze Arbeit eigentlich verfrüht 
ist, denn die Entwürfe ∙i.r∙∙< gemacht worden, bevor die zunächst not
wendigen VermessungsarbeitiMr unternommen waren; es sind kühne Phan
tasien, deren Verwirklichung die tatsächlichen Verhältnisse die größten 
Schwierigkeiten entgegensetzen würden. Die französische Städtebaukunst, 
die noch in den Anfängen steht', wird zunächst danach streben müssen, mit 
den ästhetischen Forderungen die so überaus wichtige praktische Seite zu 
vereinigen.

Inanzierung von Kleinwohnungsbauten inMÜNCHEN. Es rollen neuerdings drei Kleinwohnungsprojekte
mit nachstehender- Summen verlorenen Bahaufwandes finanziert werden: 
I. Bauverein MUnchen-Harlaching 1200000 Mk., wovon auf die Stadt
gemeinde das üflieh“ Sechstel mit 200000 Mk. trifft. 2. Gemeinnützige 
Heimstattengeselisclisft 1 200000 Mk., wovon die Stadt ebenfalls 200000 Mk. 
übernehmen soll. Baugenossenschaft des Reichsbundes der Kriegs
beschädigten 1500 00c Mk., wovon die Stadt 250000 Mk. tragen Soll- 
Ferner sollen für die acht seinerzeit vom Ministerium für soziale Fürsorge 
finanzierten Projekte ::833834 Mk. bewilligt werden. Hierzu käme noch 
ein 50% iger Zuschlag für Erhöhung der Löhne und Materialien im Ge
samtbetrag von 917000 Mk. Für die Versuchsbautenkolonie soll ein 
Beitrag von 50000 Mk. gewährt werden. Für kleinere Projekte und für 
Unvorhergesehenes sollen 100000 Mk., für das halbe Projekt der Straßen
bahnerbaugenossenschaft 1500000 Mk. bereitgestellt werden. Die Gesamt
summe beläuft sich auf 5050000 Mk., wovon 4 Millionen bereits früher 
genehmigt sind.AS „AFRIKANISCHE VIERTEL“ IN BERLIN an der 

Müllerstraße und Jungfernheide soll endlich baulich erschlossen 
werden. Der Magistrat hat dafür 17,6 Mill. Mk, bewilligt. Zunächst 
sollen damit 430 Häuser in sechs verschiedenen Typen errichtet werden, 
die 14 verschiedene Grundrißanordnungen zeigen. Das Afrikanische Viertel 
liegt an der nordwestlichen Weichbildgrenze vön Berlin, nahe Plötzensee 
und Reinickendorf. Das zu bebauende Gelände hat eine Größe von rund 
80 Morgen und besteht aus Dünensand. Die Straßen innerhalb dieser 
Siedlung erhalten eine Breite von 5 bis 7,5 m. Die bebaute Transvaalstraße 
soll in ihrer Breite auf 15 m vermindert werden. Die 5 m breiten Straßen 
erhalten keine Bürgersteige. Man kehrt hier also zu ganz ländlicher Bau
weise zurück. Die Grundstücke werden eine Größe von 330 bis 440 qm 
mit einer Tiefe von 40 bis 50 m erhalten. Der Neubau einer Doppel
schule ist vorgesehen, ebenso eine Gärtnerei zur Züchtung von Stecklingen 
für Frühgemüse für die Gärten, die für die 430 Häuser vorgesehen sind. 
Jedes Haus erhält seinen Sitzplatz im Freien, der je nach Lage offen 
oder bedeckt ist, jedes Haus seinen Viehstall. Alles Neuheiten für die 
Reichshauptstadt. Damit eine Wirkung für das Auge erzielt wird, sollen 
die Häuser in Gruppen verschiedener Größe und Ausdehnung errichtet 
werden. Vor der Schule ist ein Platz als architektonischer Mittelpunkt 
gedacht mit geschlossenen Fronten und Läden. Die Siedlung wird sich 
also als eine kleine Gartenstadt präsentieren, die, nahe dem Rudolf-Virchow- 
Krankenhaus und dem Westhafen, große Anziehungskraft haben wird.INE BAUKUNSTKAMMER FÜR WÜRTTEMBERG.

Eine eigenartige und bedeutsame Vereinigung, die dem jetzt viel
fach laut werdenden Ruf nach dem Berufsstaat und nach staatlich aner
kannten Berufsvertretungen entgegenkommt, ist für Württemberg in der 
Baukunstkammer ins Leben gerufen worden. Wie Μ. Elsässer in den 
Mitteilungen des Deutschen Werkbundes ausführt, hat sich ein Kreis von 

etwa ioo jungen Württemberger Baukünstlern zusammengetan und eine 
einheitliche kulturell hochstehende Berufsvertretung geschaffen. Über Or
ganisation und Arbeitsprogramm geben die Leitsätze Aufschluß, die von 
der Baukunstkammer aufgestellt wurden. In der Zusammensetzung der 
Kammer kommt einerseits der aiIstokratische Charakter der Kunst, der 
Begriff der Auslese, deutlich zum Ausdruck; andererseits ist dem demo
kratischen Prinzip so weit wie möglich Rechnung getragen. Das Haupt
gewicht wird darauf gelegt, der Organisation immer frisches Blut zuzu
führen und sie dadurch vor Einseitigkeit und Erstarrung zu schützen. 
Das sehr umfangreiche Arbeitsprogramm zieht alle Fragen der Baukunst 
in seinen Bereich. Die bisher nebeneinander bestehenden Organisationen, 
der Bauberatungsstelle, des Landesausschus^es für Natur- und Heimat
schutz, des Bundes für Heimatschutz und der Stelle des Landeskonser
vators sollen, soweit baukünstlerische Fragen in Betracht kommen, zu 
einer einheitlichen Wirkung vereinigt werden. Die Kammer übt eine 
beratende Tätigkeit aus und vermittelt künstlerische Arbeit. Sie will als 
Vertretung der Baukünstlerschaft keinerlei Konkurrenz für die einzelnen 
Architekten sein, vielmehr den Baukünstlern eine ganze Reihe neuer 
Arbeitsgebiete eröffnen. Insbesondere wird die Kammer auf dem Lande 
und in kleineren Städten den Architekten ein großes Arbeitsfeld erschließen, 
das bisher fast völlig brach gelegen hat.

Rankfurter stadt - Erweiterungsmetho-
DEN. Dr. W. Müller-Wulckow schreibt in der Frankf. Zeitung:

In der richtigen Erkenntnis, daß alle ungenutzten Kräfte herangezogen 
werden müssen, hat die Stadt Frankfurt durch Preisausschreiben für hiesige 
Privatarchitekten sich die besten Vorschläge für verschiedene Bauvorhaben 
verschafft. .Statt daß aber nun das Hochbauamt es sich angelegen sein ließe, 
diese Projekte so rasch, wie es die Schwierigkeit der Materialbeschaffung 
erlaubt, zur Verwirklichung zu bringen, werden in völliger Verkennung 
unserer Notlage auch noch allerhand ideelle Schwierigkeiten bereitet. So 
wird für die Kleinsiedelung bei Bonames das ursprüngliche Bauprogramm 
umgestoßen, ein keineswegs glücklicheres aufgestellt und einer der Preis
träger genötigt, sich ganz neu mit den Fragen zu befassen, statt seinen 
ursprünglichen, vom Preisgericht zur Ausführung empfohlenen Entwurf für 
die Ausführung durcharbeiten zu können. Noch gravierender aber ist die 
Sachlage bei der Bebauung des großen Geländes östlich der bisherigen 
Riederwaldkolonie. Bei dem hierfür ausgeschriebenen Wettbewerb war 
der Bebauungsplan der Brüder Georg und Karl Schmidt mit dem 
I. Preis ausgezeichnet und von allen Seiten, auch vom Vorsitzenden des 
Hochbauamtes, als vorzüglich anerkannt worden. Statt daß aber nun bei 
der Durchführung dieser Architekt zur Ausarbeitung seiner Pläne heran
gezogen wird, vergibt das Hochbauamt den ersten Sektor, ein Objekt von 
etwa io Mill. Mk. Baukosten, an eine große Baufirma. Zugrunde gelegt wird 
aber nicht der preisgekrönte städtebaulich vortreffliche Plan, sondern 
offensichtlich eine im Hochbauamt in aller Eile vorgenommene „Umar
beitung“ dieses Planes. Die maßgebenden Stellen können dieses Vor
gehen, das zwar nicht ausdrücklich gegen das bedauerlicherweise nach 
dem alten Schema formulierte Preisausschreiben verstößt, wohl aber gegen 
das gesunde Rechtsgefühl und gegen die sozialwirtschaftlichen und künst
lerischen Interessen der Allgemeinheit, auch keinesfalls mit der Dring
lichkeit der Durchführung rechtfertigen. Es sei denn, daß man der An
sicht ist, ein vorzüglicher Plan werde durch eine fremde Hand schneller 
verballhornt als durch den Urheber in seinen Vorzügen noch gesteigert. 
Bei der Durchführung einer solchen Aufgabe kommt es aber vor allem 
auf den einheitlichen großzügigen künstlerischen Geist in der Gestaltung 
an. Diese wirkungsvolle Einheitlichkeit wird jedoch nur gewährleistet, 
wenn der Urheber des glücklichsten Bebauungsplanes selbst die Durch
führung überwacht und damit die Verantwortung für seine persönliche 
Leistung übernimmt. Dies sollte sowohl von Rechts wegen wie im öffent
lichen Interesse den Architekten, die das Gesicht unserer Umwelt gestalten, 
ZUgesichert sein.IE WIEDERAUFBAUARBEITEN IN FRANKREICH.

In Versailles haben Besprechungen zwischen Silberschmidt für Deutsch
land und Loucheur für Frankreich über den Wiederaufbau der verwüsteten 
Gebiete stattgefunden und zu einem Übereinkommen über zwei wichtige 
Punkte geführt, i. Die deutschen Arbeiter kommen nicht als Arbeiter-
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bataillone nach Frankreich, sondern als freie Arbeiter mit einem Vertrage 
und nach deutschen Sitten; 2. die Wiederaufbauarbeiten werden der 
deutschen Regierung anvertraut, und diese dürfe, wenn sie es für gut 
befinde, mit den Unternehmern verhandeln. Loucheur hat dabei bemerkt,

CHRONIK.
In DRESDEN fand Ende September eine gemeinsame TAGUNG ALLER SÄCHSISCHEN ARCHITEKTEN statt, der auch 
ein Vertreter der Regierung beiwohnte. Vor kurzem hat sich eine Interessen
gemeinschaft sächsischer Architekten gebildet zwecks Ausarbeitung eines 
Statuts für eine Bauanwaltskammer, deren Aufgabe es sein soll, jedem 
Architekten ein Existenzminimum zu sichern. Es wurde der Hoffnung 
Ausdruck gegeben, daß die sächsische Regierung für die Wünsche und 
Gedanken der Privatarchitekten, die unter den gegenwärtigen Verhält
nissen am schwersten zu leiden hätten, Verständnis zeigen werde.

Architekt Schilbach-Berlin behandelte in einem Vortrage die Stellung 
des selbständigen Architekten im Staate und betonte die Notwendigkeit, 
mit den Staatsbehörden, Parlamenten und politischen Parteien, vor allem 
aber mit den Kommunen als den eigentlichen Trägern des Siedlungs- und 
Wohnungswesens Fühlung zu nehmen und sie zu beeinflussen, daß den 
Architekten mehr als bisher auf allen Gebieten des Bau- und Wohnungs
wesens, der Bevölkerungspolitik, der Hygiene usw. eine führende Stellung 
eingeräumt werde. Baurat Hager-Dresden erörterte die Stellung des 
beamteten Architekten im Staate. Nach Erledigung weiterer Verhandlungs
gegenstände wurde die Gründung einer Organisation für Sachsen, dem 
sowohl sämtliche freien wie beamteten Architekten angehören sollen, be
schlossen. Sie wird sich dem unlängst in Berlin in Form einer losen 
Vereinigung ins Leben gerufenen Verbände deutscher Architekten an
schließen.

Eine bedeutsame TAGUNG vereinigte IN HILDESHEIM in den 
Tagen vom 12. bis 15. September die maßgebende Vertretung DER ORGANISIERTEN PRIVATARCHITEKTEN VON DEUTSCHLAND. Dem Zuge der Zeit folgend, wurden die drei 

größten bestehenden Privatarchitektenverbande, der „Bund Deutscher 
Architekten·4 (B. D. A.), die „Deutsche freie Architektenschaftif (D. F. A.) 
und die „Deutsche Architektenschaft“ (D. A.) zu einem Einheitsverbande 
verschmolzen, der von dem ältesten Verband, dem B. D. A., den 
Namen, von dem jüngsten, der D. A., Organisation und Satzungen über
nommen hat. Der neue Einheitsverband trägt demnach die Bezeichnung 
B. D. A. Es steht außer Zweifel, daß die ungeheueren Schwierigkeiten, 
die sich heute den Privatarchitekten in wirtschaftlicher Hinsicht entgegen
stellen, nicht, wie bisher, von einzelnen Gruppen behoben werden können. 
War deren bisheriges Programm vielseitig inbezug auf künstlerische und 
wirtschaftliche Bedeutung, so erfordern die neuen Verhältnisse eine reine 
Scheidung beider Momente. Es sei nur auf einzelne aktuelle Fragen 
hingewiesen, die getrennt von beiden Seiten behandelt und unterstützt 
werden müssen, sollen sie von Erfolg begleitet sein: Die Frage des Wieder
aufbaues, Siedlungswesens, Vorbereitung eines neuen Baugesetzes, 
Anerkennung der Gebührenordnung bei allen Gerichten und Verwaltungen, 
einheitliche Regelung des Gutachterwesens; Schiedsgerichtsbarkeit, Schutz 
des Urheberrechtes, Wettbewerbswesen □. a. m. Als letztes Ziel ist die 
Schaffung der Architektenkammer und deren staatliche Anerkennung ge
plant, die nach innen den Stand des Privatarchitekten festigt, nach außen 
ihm die ihm zukommende Bedeutung sichert.

er außerordentliche Frofessor an der Technischen Hochschule zuKARLSRUHE, DR. ALBEBT ERICH BRINCKMANN,
hat eine Berufung auf den neugegründeten ordentlichen Lehrstuhl für 
mittlere und neuere Kunstgeschichte an der Universität Rostock erhalten 
und angenommen. Professor Brinckmann war als NachfolgerdesGeheimen 
Rats von Oechelhauser in Karlsruhe ausersehen und ist von der philo
sophischen Fakultät in Rostock primo et unico Joco vorgeschlagen. Brinck- 
manns Spezialarbeitsgebiet ist Geschichte der Stadtbaukunst, deren Studium 
er als erster wissenschaftlich ausgebaut hat.

daß das französische Recht berücksichtigt werden muß. Der Wiederaufbau 
der Bergwerke soll einer Kommission übertragen werden. Eine Unter
kommission soll in Versailles die Mittel zur Beschleunigung des Beginns 
der Arbeiten prüfen.

Die neu eingerichtete ARCHITEKTUR-ABTEILUNG IN DER STAATLICHEN KUNSTAKADEMIE ZU DÜSSELDORF 
hat am i. Oktober ihr erstes Semester begonnen. Sie stellt die künst
lerische Ausbildung in den Vordergrund. Bedingung für die Aufnahme 
ist daher der Nachweis ausreichender bautechnischer Kenntnisse, wobei 
der erfolgreiche Besuch einer staatlichen Baugewerkschule als ausreichend 
gilt. Ausschlaggebend für die Aufnahme ist jedoch die künstlerische Be
gabung, die an der Lösung einer vom Lehrkörper der Architektur-Abteilung 
gestellten Aufgabe nachzuweisen ist. Die Zahl der Aufzunehmenden ist 
beschränkt. Der Unterricht besteht in der Ausbildung in Meisterateliers, 
ergänzenden Übungen und Vorlesungen.

Ein PREISAUSSCHREIBEN für die BEBAUUNG DER „WIESE“ IN GELSENKIRCHEN schreibt die Stadt Gelsen
kirchen mit Frist zum 20. Dezember d. J. aus. Die Stadt plant den 

bisher als ,,Wiese“ bezeichneten Platz zu einem städtebaulich hervor
ragenden Mittelpunkt des geistigen und sozialen Lebens auszubauen. 
Um einen großen Fest- und Marktplatz sollen sich das Stadttheater, das 
Volkshaus und andere monumentale Bauten zu einem bedeutenden Städte
bild gestalten, das sich wirkungsvoll den vorhandenen Hauptverkehrs
straßen angliedert. Anregende Skizzen für die Gestaltung und Lösung 
dieser Aufgabe sollen durch einen auf die in Rheinland und Westfalen 
ansässigen Architekten beschränkten Wettbewerb gewonnen werden. 
Außerdem werden vier Städtebauer persönlich zur Beteiligung gegen 
Entschädigung mit gleichen Rechten und Pflichten eingeladen. Dem 
Preisgericht stehen 20000 Mk. zur Verteilung zur Verfügung, aus denen 
wenigstens ɪɜooo Mk. in drei Preisen an die besten Architekten verteilt, 
der Rest nach Vorschlag des Preisgerichts zum Ankauf weiterer wert
voller Arbeiten zum Mindestsatz von 1000 Mk. Verwendung finden soll. 
Dem Preisgericht gehören als Fachleute an Prof. Dr.-Ing. h. c. Hermann 
Jansen, Berlin, Prof. Ernst Högg, Dresden, Stadtbaurat Kullrich, Dort
mund, die Beigeordneten Dr.-Irig. Schmidt, Essen, Pregitzer, Duisburg 
und Stadtbaurat Arendt, Gelsenkirchen. Die Unterlagen, die beim Verlag 
dieser Zeitung eingesehen werden können, sind vom Städtischen Hoch
bauamt in Gelsenkirchen, Oststraße 1, gegen Hinterlegung von 10 Mk. 
erhältlich.

IM WETTBEWERB ZUR AUSGESTALTUNG DES PFERDEMARKTES IN BOTTROP hat das Preisgericht von 
den eingegangenen Entwürfen keinen in verkehrstechnischer und städte
baulicher Beziehung für vollauf befriedigend erachtet. Es wurde daher 
von der Erteilung eines I. Preises abgesehen und statt dessen zwei 
II. Preise gebildet. Es haben erhalten: einen II. Preis der Entwurf mit 
dem Kennwort G. S. K., Verfasser Architekt Petersen in Bottrop, einen 
II. Preis der Entwurf mit dem Kennwort ,,Derjungen Großstadt“, Ver
fasser Stadtbau-Ing. Brocke und Architekt Becker in Essen, den III. Preis 
der Entwurf mit dem Kennwort ,,Verkehrspunkt“, Verfasser Architekt 
Hollborn aus Duisburg, den IV. Preis der Entwurf mit dem Kennwort 
„Intimer Markt“, Verfasser die Architekten Bluhme und Willach in Köln. 
Zum Ankauf wurden vorgeschlagen die Entwürfe mit den Kennworten: 
„Platzidyll“, Verfasser Architekten Strunk und Wentzler in Dortmund, 
„Lorie“, Verfasser Architekten Fahler und Reiner in Wiesdorf a. Rh. und 
„2 Reiter mit Krone“, Verfasser Architekt Ludwig Buhlmann in Duisburg.EUTSCHE STÄDTEBAULICHE ARBEIT IN KONSTANTINOPEL. Die letzten Brände in Konstantinopel haben 
die Fragen der städtebaulichen Erneuerung der Stadt wieder in Fluß 
gebracht. Manche Brandstätten in Konstantinopel liegen schon seit 
10 Jahren in Trümmern. Doch war bisher für die Schaffung neuzeit
licher Bebauungspläne nichts erreicht worden. Jetzt hat endlich der
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Ministerrat einen Ausschuß eingesetzt, der Pläne aufstellen soll. Es ist 
in Aussicht genommen, außer einheimischen auch deutsche Städtebauer 
zu berufen. Die Arbeit des Ausschusses ist im gewissen Sinne erst durch 
die jetzt im Gange befindliche Stadtvermessung des deutschen Syndikats 
für städtebauliche Arbeit in der Türkei möglich gemacht worden. 1913 
war dem Syndikat die Vermessung des Stadtgebiets von Konstantinopel 
übertragen worden. Im vorigen Jahre wurde sie wieder aufgenommen 
und ist nun für Stambul fertig, für andere Stadtteile noch nicht. Jetzt 
ist dem Syndikat auch die Ausarbeitung eines Entwurfs für das dringend 
notwendige Entwässerungsnetz in Konstantinopel übertragen worden. 
Zurzeit gibt es nur in einigen Stadtteilen ältere unzulängliche Anlagen 
für Beseitigung von Abwässern. In letzter Zeit widmen maßgebende 
türkische Kreise diesen Fragen wachsende Aufmerksamkeit. Mehrere 
Generalgouverneure wollen, wie das Zentralblatt der Bauverwaltung be
richtete, in den Hauptstädten ihrer Wilajets Boulevards durch die dich
testen, nach orientalischer Sitte sehr eng bebauten Viertel legen. In 
Brussa, der altberühmten Bäderstadt, wird das deutsche Syndikat die 
Stadtvermessung, die Aufstellung des Bebauungsplanes und Entwässerungs
netzes übernehmen.

DlE REFORM DES ARCHITEKTURSTUDIUMS berieten 
kürzlich Vertreter der beteiligten Kreise, die der Ausschuß für tech

nisches Schulwesen nach Berlin zusammengerufen hatte. Prof. Hönig 
(München) legte besonderen Wert auf vertiefte Fachkenntnisse in Hand
werks- und Baustoffkunde, auf enge Fühlung des Unterrichts mit den 
Kunstakademien und Kunstgewerbeschulen und auf seinen Abschluß in 
Meisterateliers, denen Staatsaufträge zuzuweisen seien. Weiter sprachen: 
Geh. Baurat Kickton, Prof. Blunck u. a. Man war allgemein einig dar
über, daß die jetzige Ausbildung der Diplomingenieure für den Hochbau 
nicht genügt, daß aber das Studium bei den Technischen Hochschulen 
verbleiben müsse, da Meisterateliers und Privatarchitekten den grund
legenden Unterricht im Baukonstruktionswesen, in der Handwerks- und 
Baustofflehre nicht ersetzen könnten. Der Einteilung des Studiums in 
eine Unter- und eine Oberstufe, die Einschiebung einer praktischen 
Tätigkeit, der Beibehaltung der Vor- und Diplomprüfung wurde grund
sätzlich zugestimmt. Die Auffassung überwog, daß die Abkürzung der 
Schulzeit um ein Jahr durch Wegfall der Sexta für alle Studienfächer 
einschließlich der Geisteswissenschaften allgemein zu fordern und die Ein
führung von Wahlfächern in den oberen Klassen erwägenswert wäre, daß 
aber an der vollen akademischen Reife festzuhalten sei und nur Ausnahme
fälle nach Entscheidung durch die Hochschullehrer zugelassen seien. — 
Über denselben Gegenstand beraten jetzt die Technischen Hochschulen 
zu Berlin; nach deren Abschluß will der Ausschuß noch einmal tagen. 

Ein plan zur Erhaltung der alten stadt JERUSALEM. Auf Anweisung des heutigen Gouverneurs von 
Jerusalem ist ein umfassender Plan für die Erhaltung von Alt-Jerusalem 
und die Erweiterung von Neu-Jerusalem entworfen und dazu eine Spezial
karte geschaffen worden. Der Plan teilt die heilige Stadt in vier Zonen 
ein. Die erste Zone schließt die Stadtteile innerhalb der Stadtmauern in 
sich. Innerhalb dieser Zone wird jeder Neubau streng verboten. Die 
zweite Zone umschließt das frühere Hotel Kaminitz, das Haus Bogorry, 
das Haus der syrischen Katholiken, das St. Paulshospiz, den Baum Gott
frieds von Bouillon, den Gethsemanegarjen, die Gräber des Kidrontales, 
den christlichen Berg Zion und einen Teil östlich der Straße von Beth
lehem nach dem französischen Notre-Dame-Hospiz. Auch in dieser Zone 
wird nicht mehr gebaut werden; die Gebäulichkeiten, die die alten Wälle 
berühren, wird man niederlegen. Die dritte Zone umschließt das fran
zösische Haus Notre-Dame, die Siedelung der Dominikaner, das Haus Grey 
Hill, den Ölberg, den Berg des Ärgernisses, den Bahnhof, einen Teil von 
Nikophonrie, die Niederlassung der Rosenkranzschwestern, der Lazaristen, 
die Charitasschwestern. Um innerhalb dieser Zone bauen zu dürfen, muß 
eine besondere Ermächtigung eingeholt werden, die unter bestimmten 
Anordnungen erteilt wird. Die vierte Zone endlich ist das Gebiet von 

Neu-Jerusalem. Für diese Neustadt ist ein genauer Plan entworfen mit 
dem ganzen Straßennetz, öffentlichen Gärten usw. Diese Zone erstreckt 
sich gegen Norden bis zu den Richtergräben, gegen Westen bis an die 
St. JohannstraBe und den westlichen Rand des hl. Kreuztales, Catamon inbe
griffen, gegen Süden zieht sich die Zone bis 1200 m südlich des Bahnhofes.EUE BAUWEISEN. Unter außerordentlicher Beteiligung wurden 

die BAUTECHNISCHEN VORTRÄGE und Übungen, die
der Verein Deutscher Ingenieure, Berlin, ins Leben gerufen hat, eröffnet. 
Sie sollen Unternehmern und Angestellten der Bauberufe ohne Störung 
ihrer berutlichen Tätigkeit die Kenntnisse neuzeitlicher Bauweisen ver
mitteln, die für die Bedürfnisse der Praxis von Wichtigkeit sind. 
Daneben wenden sich die Vorträge aber auch an alle, die sich 
über dej} Stand moderner Bautechnik unterrichten wollen. Wie der
Direktor des Vereins, Dipl.-Ing. Hellmich hervorhob, soll in diesen 
Vorträgen ein Austausch von Erfahrungen Stattfinden und vor allem die 
im praktischen Berufsleben stehenden Fachleute zu Worte kommen. 
Oberingenieur Kersten, Leiter der Veranstaltung, betonte, daß es 
vor allem gelte, Bauweisen zu zeigen, die bei geringstem Materialaufwand 
statisch einwandfrei sind. Geh. Regierungsrat Professor Dr. Gary, 
der über den gegenwärtigen Stand der Versorgung mit Baustoffen sprach, 
verhehlte nicht, daß die Aussichten auf Beschaffung von Baumaterialien 
überaus traurig seien. Den oder jenen Baustoff erhalte man zwar, aber 
nur hintenherum gegen außerordentlich hohe Preise. Schuld daran sei 
der Mangel an Kohle, in letzter Linie die Arbeitsunlust. Er zeigt dann 
weiter, wie die Anwendung des Betons eine Ersparnis von Mauerwerk 
herbeiführen würde. Aber der Ziegel sei immer noch das erstrebens
werteste Baumaterial, nur sei er heute kaum zu erhalten. Wir müssen 
zu Holz, Torf, Stroh, natürlichem Stein, Sand, Kies, Lehm und mancherlei 
Industrieabfällen greifen. Dabei muß der Wohnbau unter allen Be
dingungen statisch sicher, den hygienischen Anforderungen entsprechend 
sein und auch gewissen ästhetischen Forderungen genügen. Am leich
testen erreiche man dies bei der Anwendung von Holz, aber auch dieses 
sei sehr teuer. Deswegen seien die alten Blockhäuser gar nicht auszu
führen. Er verbreitete sich dann über die Vorzüge des Sperrholzes, das 
njcht nur für den Innenausbau, sondern auch für den Außenbau unter 
Benutzung wasserdichter Leimung Verwendung finde. Die porösen und 
Hohlsteine sowie das Hohlmauerwerk habe verdiente Verbreitung gefunden. 
Nur dürfe man nicht glauben, daß man aus jedem Sand und jedem 
Zement einen haltbaren Stein herstellen könnte. Betrachtungen über 
Schlackensteine, Trockenmörtel bildeten den Schluß der anregenden Aus

führungen.ARBIGES BAUEN. Hugo Zehder, der Herausgeber der Dres
dener ,,Neuen Blätter 1919“ veröffentlicht einen Aufruf zum farbigen

Bauen, den Architekten wie Peter Behrens, August Endell, Bruno Möhring, 
Bruno Paul, Hans Poelzig, Fritz Schumacher, Heinrich Straumer, Bruno 
und Max Taut unterzeichnet haben. In dem Aufruf heißt es: Die ver
gangenen Jahrzehnte haben durch ihre rein technische und wissenschaft
liche Betonung die optische Sinnenfreude getötet. Grau in graue Stein
kästen traten an die Stelle farbiger und bemalter Häuser. Die durch 
Jahrhunderte gepflegte Tradition der Farbe versank in einem Begriff der 
„Vornehmheit“, der aber nichts anderes ist als Mattheit und Unfähigkeit, 
das neben der Form wichtigste Kunstmittel im Bauen, nämlich die Farbe, 
anzuwenden. Wir Unterzeichneten bekennen uns zur farbigen Archi
tektur. Wir wollen keine freudlosen Häuser mehr bauen und erbaut 
sehen und wollen durch dieses geschlossene Bekenntnis dem Bauherrn, 
dem Siedler wieder Mut zur Farbenfreude am Äußeren und Inneren des 
Hauses geben. Farbe ist nicht teuer wie Dekoration mit Gesimsen und 
Plastiken, aber Farbe ist Lebensfreude, und weil sie mit geringen Mitteln 
zu haben ist, deshalb müssen wir gerade in der Zeit der heutigen Not 
bei allen Bauten, die nun einmal aufgeführt werden müssen, auf sie 
dringen, bei jedem einfachsten Siedlerhaus, beim Barackendorf im Wieder
aufbaugebiet usw.

Die Unterlagen aller ausgeschriebenen Wettbewerbe liegen im Geschäftslokale der Verlagshandlung Ernst Wasmuth, A∙-G., Berlin W., Markgrafen- J 
Straße 31, zur Einsichtnahme für die Interessenten aus.
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DREI STADTBILDER.
Von THEODOR GOECKE. Hierzu die Tafeln 26—29.

1. Göttingen.Eine saubere Stadt trotz dem Grau des Gewitternebels, in dem ich sie nach mehr denn 40 Jahren wiedersah, immer noch die freundliche Universitätsstadt mit vielen Gärten. Gartenplätzen und lauschigen Gartenhäusern trotz allen Zugeständnissen, die neuen noch an den Nachwehen einer unfruchtbaren Kunst leidenden Zeit gemacht worden sind — noch geben die Äußerungen feingeistiger Lebensbedingun- gén dem wohlgeordneten Gemeinwesen ein eigenartiges Gepräge. Doch wie lange noch? Professor und Philister sind die beiden Pole im Dasein der Studenten. Alle drei aber haben sich gewandelt im Laufe der Zeit : die Studentenbude ist in der Veredelung begriffen, die Studierstube des Gelehrten im Wettbewerb mit dem Empfangsraum des Weltmannes getreten, der Budenvermieter aber, von dem man hier und da noch ein urwüchsiges Beispiel über die Straße huschen sehen kann, zum Bauherrn geworden. Neuartige Behausungen werden hier wie anderswo erfordert. Dazu kommen die Bauten der Universität selbst und einer auf dem Boden der Wissenschaft erwachsenen Industrie. Trotz der dem allgemeinen Zuge der Zeit folgenden Neigung zur Gleichmacherei im Bau der Städte bleiben also noch genug Unterschiede, um die Universitätsstadt vor dem Schicksale 

zu bewahren, eine neuzeitliche Dutzendstadt zu werden, wozu einige neuere Stadtteile schon den Anfang gemacht haben.Die alte vom Wall umringte Stadt im Tale der Leine ist, abgesehen von einigen das Straßenbild entstellenden Neubauten, noch eine fast ungestörte Einheit. Sie enthält kein abgesondertes Universitätsviertel, bildet vielmehr mit den zahlreichen, vornehmlich den allgemeinen Zwecken der Hochschule gewidmeten Bauten inmitten der Stadt an oder nahe den Hauptstraßen (Weender- und Prinzenstraße) und dem Markte, denen einige Sonderanstalten arri Innenrande des Walles (in der Geist- und Hospitalstrafie) angegliedert sind, im ganzen die ursprüngliche Universitätsstadt, deren Entwicklungsgeschichte in ihr beschlossen liegt. Davon geben auch die vielen Gedenktafeln zu Ehren berühmter Gelehrter Kunde, namentlich auch englischer aus der hannoverisch-englischen Regierungszeit, an die das Denkmal König Wilhelms IV. am Wilhelmsplatze erinnert. Diese Altstadt möglichst im überlieferten Bestände zu erhalten, vor Verunstaltung zu schützen, bedarf es entsprechender Ortsbausatzungen und, soweit zulässig, der unveränderten Beibehaltung gewordener Straßenfluchtlinien. Diese werden unter Umständen durch die anscheinend unvermeidliche Anlage einer Straßenbahn gefährdet. Nichts
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Abb. io. Göttingen. Blick auf die Stadt.ist aber verderblicher für das Straßenbild, als die Festsetzung neuer Fluchtlinien, wozu schon hier und da Ansätze bemerkbar sind. Reichen die Straßenbreiten für den Verkehr nicht mehr aus, so sind neue Straßen mitten durch ohnehin meist eng verbaute Blöcke durchzubrechen und die Straßenbahnlinien zur Hin- und Rückfahrt zu trennen, so daß ein Schleifenverkehr eingerichtet werden kann. Jetzt schon haben die gesteigerten Anforderungen des Verkehrs das Quentinsche Haus, das den die Weender Straße verlängernden Kornmarkt abschließt, in die Gefahr der Niederlegung gebracht.Die leichtgekrümmten und oft auch nur kurzen Straßen wirken, gleichviel nun, ob dies bei ihrer Anlage beabsichtigt war oder nicht, außerordentlich reizvoll, zumal sie meist auch durch eine Versetzung, Gabelung oder Knickung oder dadurch, daß sich ihnen ein hübsches Haus in den Weg

Abb. ij. Göttingen. St. Johanniskirche.

stellt, einen Schluß haben, daher als Räume erscheinen, Räume, in deren Wandungen noch viele Fachwerkhäuser stehen, mit stark übergekragtem zweiten Obergeschoß, oder schon im ersten Obergeschosse beginnenden Erkern, die dann fluchtrecht mit dem zweiten Obergeschoß Zusammengehen. Besonders Straßenecken sind dadurch kräftig betont, wie die Ecke Barfüßer- und Jüdenstraße durch das Junkemhaus, die Ecke Markt- und RothestraBe durch das Kaufhaus, dann die Ecke der Croner und der Kurzen Straße durch das schon genannte Quentinsche Haus, die Ecke Weender Straße und Barfüßerstraße durch die allerdings nicht gerade glücklich wiederhergestellte Ratsapotheke und andere mehr.Dabei ist der Plan der Altstadt ein ziemlich regelmäßiger, wenn auch nicht der einer einheitlichen Gründung. Das Kirchspiel St. Alban am östlichen Höhenrande des Leinetales am Hainberge hat noch lange das „Alte Dorf“ geheißen, wohin die Wendenstraße führt; seine Kirche gilt als die zuerst gegründete, wenn auch nicht der heute noch stehende Kirchenbau. Dann entstand etwas unterhalb an der von Süden nach Norden streichenden Verkehrsstraße — der heutigen zum benachbarten Dorfe Weende führenden Weender Straße — der Markt. Erst zu Anfang des 13. Jahrhunderts erhielt Göttingen Stadtrechte (siehe den Führer durch Göttingen und Umgegend, 6. Auflage, Göttingen, Verlag von H. Lange) und eine Mauer, deren Verlauf im Süden heute noch durch den Zug der Mauer- und Turmstraße gekennzeichnet ist. Im Westen reichte sie wahrscheinlich bis nahe an den Leinekanal, auf dessen anderer Seite später die Neustadt entstand mit der Kommende des Deutschen Ordens und der Kirche zu St. Marien. Die zur Weender Straße umgeknickten Straßen, Jüdenstraße und Stumpfebiel, lassen im Norden den ungefähren Verlauf der Mauer vermuten, die vielleicht an eine Burg in der nordöstlichen Ecke anschloß und dann im Osten etwa hinter der Burgstraße weiterlief, so daß das „Alte Dorf“ außerhalb verblieb. Diese ursprüngliche Altstadt umfaßte außer den Kirchspielen zu St. Johannes, St. Jakobi und St. Nikolai das Kloster der Predigermonche an der PaulinerstraBe, das nebst einem daran gebauten Kollegiengebaude der im Jahre 1733 gegründeten Universität als Sitz angewiesen wurde und jetzt ausschließlich der Bibliothek dient, sowie das Kloster der Barfüßer, zu dem die Barfüßerstraße führt, jetzt Physiologisches Institut, am Wilhelmplatz gegenüber der 1837 erbauten Aula. Gerade dieser innere Kern der heutigen Altstadt zeigt durchaus regelmäßige Baublöcke, so daß ihr gegenüber die landläufige Unterscheidung von gewordenen und gegründeten Städten versagt. Die Stadt, die seit der Mitte des 14. Jahrhunderts zur Hansa gehörte, ist dann — am Ende des 14. und im Laufe des 15. Jahrhunderts — unter Einbeziehung der Neustadt westlich des Leinekanals und des „Alten Dorfes“ bei der Kirche St. Albani in weiterem Umkreise befestigt worden. Diese Erweiterung ist naturgemäß weniger regelmäßig ausgefallen, da sie bereits Gewordenes in sich aufnehmen mußte. Trotzdem ist sie weit entfernt von willkürlicher Winkelei. Die von den Landstraßen gegebene Lage der Tore und die Verteidigungsfähigkeit der Stadt haben die Straßenführung wesentlich beeinflußt. So ist das die alte Hauptstraße, die Weender Straße im Norden abschließende Weender Tor gegen das die nächste Parallelstraße, die Kurze GeismarstraBe im Süden abschließende. Geismartor versetzt, während die vom
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DER STÄDTEBAUGroßen Markt kommende Johannisstraße mit der Groner Straße gemeinsam zum Groner Tor im Westen und die Fortsetzung der Groner Straße nach Osten die Lange Geismar- straße zusammen mit der ebenfalls vom Großen Markte herkommenden Rothe- und Wendenstraße zum Albanitor hinausgeführt sind.Später, zu Beginn des 18. Jahrhunderts, ist die Befestigung noch weiter ausgebaut, insbesondere mit Außenwerken bereichert, nach ihrer teilweisen Zerstörung durch die Franzosen in den Jahren 1760—1762 aber abgetragen worden, so daß nur der Wall erhalten blieb, wohl als städtische Zollschranke; an Stelle der Tore traten Zollwächterhäuschen, die zum Teil noch stehen. Erst in neuerer Zeit, als die von Kassel nach Hannover führende Eisenbahnlinie die Stadt im Nordwesten streifte, ist ein fünftes, das Neue Tor, hinzugekommen. Zu Plätzen sind die früheren Kirchhöfe geworden, der Johanneskirchhof hinter dem Rathause, das nach vorn den ursprünglich einzigen Platz, den Markt, begrenzt, dann der Jakobikirchhof zwischen Weender Straße und Jüdenstraße mit bebauten Fußwegen zu beiden Seiten (es ist durchaus nicht notwendig, wie dieses und unzählige andere Beispiele beweisen, daß jeder Hauseingang an einer fahrbaren Straße liegt), der Albanikirchhof als Terrassen, der Nikolaikirchhof in Hufeisenform. Sie alle sind mit Bäumen besetzt, sonst hat nur noch eine Ausbuchtung an der Groner Torstraße, da, wo ein vom Leinekanal abgehender Mühlgraben die Straße kreuzt, einen Einzelbaum zum Schmuck erhalten. Eine (Alleestraße genannte) prächtige Baumstraße ist die zum alten Bahnhof führende Verlängerung der Prinzenstraße; in der schmäleren Geisstraße hat man sich mit einer Baumreihe an dem einseitig breit angelegten Fußsteige begnügt.Grünanlagen bietet im übrigen der „Wall“. Göttingen ist nicht allein berühmt durch seine Universität und die Göttinger „Sieben“, sondern auch durch seinen Wall, einen in seinen Hauptteilen erhöhten Promenadenweg auf dem früheren Festungswall, beiderseits mit hohen, sich zu einer Halle wölbenden Bäumen besetzt, durch die man hindurchschaut auf Gärten nach innen und nach außen. Auch andere Städte haben Festungswälle zu Grünanlagen umgeschaffen. Doch ist der Göttinger Wall dabei eben Wall geblieben, und zwar ein Ringwall wie .in Soest und Münster. Der Wall ist mit Rampen zu den Toren hin abgesenkt. Dazu sind neue Durchbrüche gekommen, die Anger- und die Nikolaistraße, beide zum Halbringe der Bürgerstraße, die Friedrich- und die Theaterstraße zum Theaterplatze, der durch Abtragung des Walls und Einebnung des im übrigen mit Gärten ausgefüllten Wallgrabens gewonnen worden ist — nur die Gartenstraße ist ebenso wie der Leinekanal unterführt worden. Vom Walle genießt man reizende Durchblicke auf die Stadt, die allerdings an einigen Stellen schon durch die wachsende Höhe der Bebauung der Gärten an der Innenseite beeinträchtigt werden.Allerdings hat auch der Wall der neuen Zeit, die nach Parkanlagen verlangt, an zwei Stellen Opfer bringen müssen. Ein Stadtplan aus dem Beginn des 7. Jahrzehntes vorigen Jahrhunderts zeigt ihn noch fast unangetastet. Seitdem hat ihn der schon angeführte Theaterplatz an seiner Ostseite unterbrochen, den Übergang zu einem Landhausviertel bildend. Ebenso ist mit derselben Wirkung ein Teil des Walles im Süden eingeebnet an der Bürgerstraße; die Parkanlage schmückt das GauB-Weber-DenkmaL Eine dritte Parkan-

Abb. 12. Göttingen. Quentins Ecke.läge, die sich an der Bahnhofstraße entlang zieht, hat den Wall mit einbezogen. Gegen eine derartige Bereicherung wird kaum etwas einzuwenden sein, wenn nur die dabei betätigte gärtnerische Kunst selbst auf einer höheren Stufe stände und weniger den schroffen Stimmungswechsel zwischen Vergangenheit und Gegenwart fühlbar werden ließe. Geradezu verfehlt ist ein Rundbeet vor dem Theater, da wo die Theaterstraße, eine Fortsetzung der Prinzenstraße und damit der vom Eisenbahnhof herkommenden Alleestraße einmündet, um hier mit einer Versetzung in die PlanckstraBe überzugehen — ein Rundbeet auf ziemlich stark geneigtem Gelände, wo eine durch Stufen auszugleichende Plattform angezeigt gewesen wäre.Vom Walle gehen oft Schlangel- und Rampenwege für Fußgänger zu dem äußeren Straßenringe herab, der aber nicht als eine der üblichen GroBstadtringstraBen zu denken

Abb. 13. Soest. Wallansicht mit Kattenturm.
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DER STÄDTEBAUist — am ehesten noch vom Geismartore bis zum Bahnhofe herum als Bürgerstraße und Bahnhofstraße —, sondern in ganz loser Führung den Wall umzieht, mehr oder weniger Weitvonihmentfernt, VielleichtfrhhereSchanzen, den Feuerteich und den Friedhof umgehend und vom Wall durch Gärten getrennt, die einen unmittelbaren Ausgang zu ihm haben.Göttingen wächst — es hat jetzt wohl rund 40 000 Einwohner. Ein Kranz neuer Landhaussiedlungen legt sich nun um die alte Stadt und die Wallanlagen mit dicht bewachsenen, oft WeitraumigenGarten, die den bunten Wechsel von hausteinroten und gelben Backsteinbauten, von Putz- und Fachwerkshäuschen vereinheitlichen, und selbst nüchternen Nutzbauten einen Schimmer von Glanz verleihen. Dazwischen laufen oft Gartenwege von Mauern und Hecken eingefaßt, Gitter und Zäune, alle überwuchert vom Grün der Natur.Weniger erfreulich stellt sich das neueste Vorstadtbild im Nordosten dar. FIier macht sich wieder die jetzt übliche spekulative Aufteilung des Bodens bemerkbar mit einer weitgehenden Ausnutzung des Geländes. Geradezu - schematisch ist die Nikolausberger Straße angelegt mit ihrer Neuteilung der Baugrundstücke — so recht im Gegensatz zu den viel natürlicheren, weil alten Wegen und Grenzen folgender Aufteilung früherer Zeiten, wie z. B. am Schild- und Hainholzwege. Es finden sich vornehme und einfache Landhäuser beisammen, aber auch gemischt mit kleinen Miethäusern, dann wieder Universitätsbauten, selbst Fabriken und Bauhöfe. Nicht der VTechsel an sich, sondern der planlose Wechsel namentlich zwischen offener und geschlossener Bauweise wirkt so ungünstig. Doch auch dies Gemengsel wird zusammengehalten durch den landschaftlichen Rahmen, durch Wiesen, Büsche und Gehölze mit Ausblicken auf den Göttinger VTald und die Nachbarf or sten, in weiterer Ferne auf das Werragebirge.Zum Schluß komme ich wieder auf die Universität zurück. Inmitten der Altstadt liegen hauptsächlich die den allgemeinen Zwecken der Hochschule dienenden Gebäude, außer den schon genannten noch das Auditorium, Kuratorium, die Kirche, das Theologische Stift usw. Im Innenrande des Walles der Botanische Garten, die Kunstsammlung, das Chemische Laboratorium, der Fechtsaal, Turnhalle, Reitbahn, mehrere ältere Fakultätsinstitute im Zusammenhänge an der Geiststraße. Vor dem Walle sind dann noch beisammen an der Bahnhofstraße errichtet die Anatomie, das Naturhistorische Museum und die Tierarzneischule, nun aber fängt die Planlosigkeit an. Je nach Bedarf ist dann einmal hier, einmal dort ein Sonderinstitut errichtet worden. Erst in neuerer Zeit ist darin ein Wandel eingetreten, indem vor dem Weender Tore eine Anzahl neuer Kliniken einen großen zusammenhängenden Block bilden, wenn auch zu keinem architektonischen Zusammenwirken. Es sieht so aus, als wenn je nach einem augenblicklich aufgetretenen Bedürfnisse von Fall zu Fall ein Grundstück angekauft und nach eng begrenztem Programm ein Haus darauf errichtet worden wäre, das heißt also ohne einen die Entwicklung vorbereitenden Gesamtplan, ein Verfahren also, das dem wilden Bauen in der Vorstadt ohne leitenden Bebauungsplan entspricht. Schade darum, daß soviel Aufwand verloren ist, ohne dem Stadtbilde zu nützen!

2. Soest.Ein ganz anderes Bild bietet Soest, die alte Handelsund Hansestadt glanzvollen Angedenkens, dann Acker- und Gartenstadt, letzteres weit mehr noch als Göttingen, da sie nicht nur ausgedehnte Gärten innerhalb ihrer Mauern birgt, sondern auch noch auf zwei Drittel ihres Umfanges von einem fast unversehrten Gartenringe umfriedet ist — das letzte Drittel haben Eisenbahnen mit den zugehörigen Anlagen eines weitgedehnten Güterbahnhofes fortgenommen.Vom Hauptbahnhofe her kommend, leitet den Besucher zwar keine so stattliche Alleestraße zur Stadt wie in Göttingen, doch vermittelt ein mit hohen Bäumen geschmückter Vorplatz den Zugang zum Rande der städtischen Bebauung — die übele Bahnhofsstraße der neueren Zeit fehlt hier wie dort. Leicht fällt es dem Fremden nun allerdings nicht, durch die mehrfach gewundene Brüderstraße den Weg zum Mittelpunkt der Stadt zu finden — damit wird ihm gleich die Eigenart der Stadtanlage zu Gemüte geführt.Soest erscheint als befestigter Ort in Anlehnung an eine nahe bei der schon 1174 Alte Kirche genannten Pfarrkirche St. Petri gelegene erzbischöfliche Pfalz, deren Steinbau schon im Jahre 1179 dem Hospital zum Heiligen Geiste, dem später sogenannten Hohen Hospitale gewidmet worden ist, und zwar in nahezu rechteckiger, nach der Längsrichtung ein wenig zur West-Ost-Linie geneigter Grundform und von einer Mauer umgeben, die wohl anschließend an die frühere Burg im Zuge der Marktstraße und des Kungelmarktes den Großen Teich erreichte, dann zum Damme und der Kolkstraße umknickte, so daß sie mit ihrer östlichen Schmalseite an den vom Kolk (einer mitten in der Stadt entspringenden starken Quelle) zum Großen Teiche strömenden Wasserlaufe entlang ging, um weiter dem Zuge einer alten Landstraße, der Thomä- und Jakobistraße, zu folgen und im Westen mit der Puppenstraße wieder bis zur Burg zu reichen.Die Aufteilung dieser etwa 6 ha bedeckenden Fläche ist noch als eine ziemlich regelmäßige erkennbar, nur die genau west-östlich gerichtete Pfarrkirche zu St. Petri und das Münster oder der Dom St. Patrokli, sowie die weit in die Hauptstraße, die das Rechteck von Nord nach Süd durchquert, der Rathausstraße vorgeschobenen Westfront der Patroklikirche stören die Regelmäßigkeit der Anlage. Über alle vier Ecken gehen Straßen ab, die Wiesen-, die Thomä-, die Jakobi- und die Vöttenstraße, während an der Ostseite noch parallel zu der Patroklikirche die Osthafenstraße, von der die Wiesenstraße zur WalpurgisstraBe führt, hinzukommt und die Rathausstraße sich nach Süden in den Grandweg und die UlrichstraBe gabelt. Der alte rechteckige Stadtkern bildet den Ausgangspunkt von Strahlstraßen, die bei der späteren Ausgestaltung der Stadt die Richtung auf die Tore (die Wiesenstraße als WalpurgisstraBe fortgesetzt nach Nord-Osten, die Rathausstraße als Brüderstraße fortgesetzt nach Nord-Westen) weisen, allerdings nicht in geraden Linien, am meisten noch in der Notten- und Jakobistraße (Fortsetzung der Thomästraße), sondern in oft seltsamen Krümmungen, vielleicht zum Teil mit Absicht der leichteren Verteidigung wegen, in der Hauptsache aber wohl in Verfolg alter Wege, die um die zahlreichen Gutshofe des Weichbildes herumgingen. Noch heute erinnern viele Namen an Höfe, wie die Kleine Osthofe, die Osthofenstraße, die Burghofgasse, der jetzt zum Burgmuseum gehörige Loh-
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hof, die Polhofstraße, die Haarhofgasse, die Romhofgasse, wie denn früher überhaupt die Bürgergemeinde aus sechs Hoven oder Bauernschaften bestanden hat. Für den landwirtschaftlichen Betrieb zeugen auch die Thomä- und Walpurgisschäfergasse.Die Stadt erhielt schon früh, der Überlieferung nach unter Erzbischof Philipp von Köln (1167—1191) eine rund 89 ha umfassende Umwehrung (Göttingen hat nur 63 ha), also ungefähr in der Größe wie Köln (das bis 1882 denselben Umfang behalten hat) und Magdeburg um 1200 herum. Zum Vergleich mag hier gleich hinzugefügt werden, daß die dritte der inbetracht gezogenen Städte Münster etwa 95 ha ungerechnet die Schloßbastei bedeckte.Die Stadtansicht von Merian aus dem 16. Jahrhundert und noch deutlicher die nach Bruin und Hogenberg von 1595 zeigen diesen Erweiterungsring ganz mit Häusern ausgefüllt an. Dies ist nicht sehr wahrscheinlich und wohl nur als ein Zeichen anzusehen, das eine volkreiche Stadt bedeutet, zumal die Häuser ganz schematische Formen zeigen im Gegensätze zu den nach der Wirklichkeit wiedergegebenen Kirchen und Stadttoren — schon die Verpflegung in Zeiten der Belagerung einer so großen Stadt erforderte damals den Einschluß erheblicher zu bewirtschaftender Flächen. Namen, wie die Maria zur Wiese, Bleichergasse, Grüne Hecke, Rosenstraße, Hagengasse usw., an die noch vielfach große Gärten grenzen, dürften wohl darauf hindeuten.' Daraus erklärt sich auch das krause Stadtgewirr, das größtenteils aus ländlichen und Gartenwegen hervorgegangen ist.Nach dem Niedergange der Handelsstadt wurde sie das „Große Dorf Westfalens“. Die heutige Bebauung ist zum Teil noch eine fast ländliche — viele Bauernhäuser befinden sich unter den zahlreichen Fachwerkshäuschen aus dem Zeitalter der Gotik und der Renaissance. Hierzu ist auf die Zeitschrift „Niedersachsen“ des 12. Jahrganges Nr. 15, der Soestnummer, zu verweisen, in der der Königliche Baurat Meyer die Tätigkeit des Vereins Heimatpflege in Soest schildert. Insbesondere wendet dieser gerade den Fachwerkshäusern seine Liebe zu, um sie vom späteren Verputz zu befreien, in alter Farbenpracht wieder herzustellen, um sie möglichst lange zu erhalten. Denn das ganze Soest ist ein einziges Stadtbaudenkmal, aus dessen malerischen Winkeln und Straßendurchblicken so leicht nicht ein Baustein gelöst werden kann, ohne gleich ein ganzes Straßenbild zu gefährden. Ein die ganze Altstadt umfassendes Ortsstatut auf Grund des Verunstaltungsgesetzes soll dazu helfen.zDie im ganzen niedrige und abgesehen von den stei

nernen Patrizierhäusern auch meist bescheidene im Grün der Gärten oft versteckte Bebauung läßt um so wichtiger die Kirchen und ihre Türme aufragen und gibt an den krummen Straßen zu prachtvollen Überschneidungen Anlaß. Dazu kommt eine fast wie gewollt erscheinende Einzelausbildung der Straßenecken, insbesondere an den zahlreichen Gabelungen, wo oft auf kleinster unregelmäßiger Grundfläche ein Haus erbaut worden ist, das gleich im Obergeschoß wieder im rechteckigen Grundriß fortgesetzt wurde durch einfache Übertragung der unteren schrägen Hausecken, wie an der Ecke von Damm und Wiesenstraße, zuweilen mit Zuhilfenahme einer an den Bordstein des Fußsteiges gestellten Säule, wie an der Spitze der Puppen- und Marktstraße. Überhaupt die reizvollen Straßenbilder bietende Stellung der Häuser zur Straßenflucht, wie des Freiligrathhauses zu Rose an der Marktstraße. In der Marktstraße ist auch ein Haus auf einer Laubenreihe in die Straßenflucht vorgezogen, an den Straßenkrümmungen ist die Flucht oft eine sägeförmige, da das Haus stets senkrecht zu den Grundstückgrenzen erbaut wurde. Die zwischen Gartenmauern verlaufenden oder zu Wohnstraßen gewordenen Gartenwege bieten an einer Wendung oder am plötzlichen Ende oft überraschende Abschlüsse. Schöne Durchblicke, am Großen Teich, auf die Türme St. Patrokli und St. Petri, in der Helle und am Großen Teich auf die Wiesenkirche, in der ThomastraBe am KUtzelbach auf das Münster St. Patrokli, in der Bleichgasse auf die Kirche St. Pauli, entzückende Straßenbilder in der Rathausstraße, den vom Bahnhofe her Kommenden mächtig erfassend auf den Westturm St. Patrokli. Platzartige Räume an Wende-

Abb. 15. Soest. Rathausstraße.
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DER STÄDTEBAUpunkten in der Osthofenstrafie bei der Kolkstraße, in der Walpurgisstrafie, beim Kohlbrink, erweiterte Osthofenstrafie gegen das Osthofentor.Damit komme ich zurück zu dem schlechtweg Wall genannten Hauptwall der Stadt, der jetzigen Wallpromenade. Auch er ist ein erhöhter etwa 4 m hoher Spazierring von 4—8 m Breite mit zwei Reihen Bäumen besetzt, wie der in Göttingen, nach innen hin jedoch von einer Wallstraße begleitet, deren Ausbau in ziemlich gleicher Breite erfordert hat, streckenweise den Fuß der Wallböschung durch eine Stützmauer zu ersetzen. An der gegenüberliegenden Straßenseite wechselt eine Kleinhausbebauung mit großen und kleinen Gärten und auch Wiesen. Und auch nach außen ist der Wall anders gestaltet; ihn begrenzt die bis auf Brüstungshöhe abgebrochene Stadtmauer, die steil zum tiefliegenden Stadtgraben abfällt. Dieser Graben (niederdeutsch Gräften), dessen Sohle nach außen hin gegen eine schmale Abflußrinne abfällt, wohl also höchstens zum Teil nur mit Wasser gefüllt gewesen sein dürfte, hat eine durchschnittliche Breite von 16—20 m, in die halbkreisförmige mit Sitzplätzen ausgestattete Plattformen hineinspringen, die Reste der Mauertürme, von denen nur noch einer, der Katzenturm (richtiger wohl Kattenturm, wie in Katthagen) erhalten ist. Der Wiesengrund der Grabensohle ist mit Obstbäumen besetzt. Auch die Außenkante des Grabens besteht aus einer ziemlich hohen Futtermauer. Darüber hinaus folgen wieder Gärten, die zum Teil auch bebaut sind und an einigen Stellen auch unerfreuliche Hausrückseiten dem Hauptwalle zukehren, bis an die neuerdings streckenweise umgetaufte BinnerwallstraBe, vielleicht so genannt, weil sie an der Innenseite des früheren Butenwalles angelegt worden ist. Dieser den Hauptwall in rund 75 m Abstand umziehende Außenwall verband die Außenwerke der Tore miteinander. Abgesehen von den hier vorhandenen Bebauungsansätzen schweift der Blick frei ins Land hinein, namentlich im Süden der Stadt.Im Norden ist, wie bereits eingangs angedeutet, vom Soestbach ab bis zu dem noch stehenden Osthofentore der Wall nebst Wallstrafie durch eine Ringstraße üblicher Art ersetzt, die an den Anlagen der Staatseisenbahn, der Ruhr- Lippe-Kleinbahn und der Westfälischen Landesbahn entlang führen.Möge bei Erweiterung der Stadt ein gütiges Geschick der Wall vor weiteren Einbrüchen bewahrt bleiben, insbe- sondem auch vor Durchbrüchen. Außer dem schon genannten Osthofentore bieten noch die Stellen der früheren Thomä- und Grantwegtore, des Ulricher Tores, der Rest des äußeren Jakobitores, die Stellen der früheren Notten- und Brüdertore reichlich Auslässe ins Freie für den Überlandverkehr, der sich gleich hinter den Toren mehrfach verzweigt. An jedem Tore senkt sich der Wall zur Landstraße herab, um gegenüber wieder aufzusteigen. Diese Auslässe folgen sich in Abständen von 325-—550 m. Also wird, falls sich in absehbarer Zeit eine stärkere Bebauung vor den Toren einstellen sollte, höchstens einmal ein Durchbruch) für Fußgänger notwendig werden, der dann aber als Unterführung hergestellt werden sollte.Durch einen Wettbewerb ist die Stadt in die Lage gebracht worden, die teilweise wilde Bebauung, die sich vor den Toren schon eingestellt hatte, in geordnete Bahnen zu leiten und vor allen Dingen sich vor einer ringförmigen Umbauung zu bewahren, so daß entsprechende Aufschließung 

neuer Wohngebiete doch immer noch in weitem Umfange freie Ausblicke ins Land hinein gewährleistet, zumal die Stadtgemeinde selbst einen großen Grundbesitz innerhalb des etwa 2800 ha umfassenden Stadtgebietes hat.
3. Münster in Westfalen.Eine westfälische Stadt wie Soest, wie diese flach an einem Bache (der zur Ems fließenden Aa) gelegen, zugleich eine Universitätsstadt wie Göttingen, auch eine frühere Hansestadt wie die beiden anderen und doch mit keiner von beiden irgendwie verwandt — nur einen Wall hat sie heute wie jene. Überdies eine Bischofsstadt und als Universitätsstadt bis auf die neueste Zeit von geistlicher Färbung und doch eine Stadt mit fröhlichem Straßenleben, die größte von den dreien mit rund 70 000 Einwohnern und 1083 ha Stadtgebiet.Hervorgegangen aus einem Monasterium und um 1100 umwehrt etwa hinter dem Zuge der Bogenstraße, des Roggen- und Prinzipalmarktes sowie der Rothenburg, im Westen gegen die Aa geschützt, über die vom Domplatz her eine Brücke am Spiegelturm zur Uberwasserkirche (weil jenseits der Aa) führt, war sie gelagert im südwestlichen Winkel zweier sich kreuzender Landstraßen, von denen die eine an ihrem oberen Rande von Ost nach West verlief, etwa von Telgte nach Coesfeld — der alte Steinweg ist vielleicht noch ein Stück davon — und die andere eine alte Königsstraße (via regia) war, die heute noch vom Ludgeritor bis zur Rothenburg so heißt und nach Norden durch das Neubrückentor weiter geht. Von diesem etwa 10 ha bedeckenden runden Kern strahlen nach allen Himmelsrichtungen weitere Landstraßen aus, an denen entlang sich später die Stadt erweiterte, bis zu der noch vor dem Jahre 1169 in einem weiteren Umkreis hinausgeschobenen Umwehrung, die die Bodenfläche der Stadt, wie es bei vielen anderen Städten um dieselbe Zeit geschah, auf das neun- bis zehnfache vergrößerte. Die Aufteilung zwischen den Strahlstraßen, die zum Teil wohl leicht gekrümmt sind, im allgemeinen aber gerade verlaufen, ist mit geringen Abweichungen (z. B. die Krumme Straße parallel zur Königstraße, die ClemensstraBe schräg zum Servatiitor, verschiedene wohl nachträglich angelegte kleine Wohngassen) eine so regelmäßige, wie sie sich eben auf Dreiecks- und Trapezflächen erzielen läßt. Auffällig ist nur der Mangel eines alle Kreisausschnitte durchlaufenden miteinander verbindenden Zwischenringes, obwohl Ansätze dazu zwischen der AgidienstraBe und Salzstraße, dem Alten Steinweg und der Neubrückenstraße, im Krummen Timpen usw. vorhanden sind. Es dürfte dies vielleicht auf eine dem Bedürfnisse von Fall zu Fall folgende Aufschließung hinweisen, vielleicht aber auch durch die Umgrenzungen der Gutshöfe, die zur Stadterweiterung hergegeben worden sind, bedingt gewesen sei. Da, wo die Landstraßen die Wehrmauer durchbrachen, befanden sich naturgemäß die Tore, von denen heute noch sechs Namen Kenntnis geben. Ein siebentes war das Kreuztor, das 1661 nebst dem Lüdefelder Tore geschlossen wurde, nach dem die Festungswerke im Anschluß an eine neu erbaute Zitadelle, auf der jetzt das Schloß steht, erweitert wurden. Da entstand auch das Neutor, während das Coesfelder- oder Liebfrauentor bis in die Zitadelle hinausgeschoben wurde.Von der mittelalterlichen Wehrmauer sind im Norden noch vorhanden: der Buddenturm, der seit 1880 einen un-
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DER STÄDTEBAUschönen Aufbau für einen Wasserbehälter erhalten hat (in Soest ist das Otshofentor durch die Nachbarschaft eines mißglückten Wasserturmes entstellt!), der den Wasserstand im Stadtgraben regelnde Bär (ein Rundturm wie der Berliner Bär), den Zwinger mit einigen Mauerresten und im Süden ein stattliches Mauerstück am Proviantamt. Die Mauer mit Graben verlief im Zuge der außenseitigen Bebauung des Breul, der Lotharinger-, Sonnen-, Winkel-, Kloster-, Schützen- und Mühlenstraße bis zum Proviantamt noch erkennbar. Die alte Mauerstraße scheint neue Namen erhalten zu haben. Straßennamen sind Urkunden, an denen ohne Not nichts geändert werden sollte. Im Jahre 1447 wurde vor der Umwehrung ein zweiter Wall nebst äußerem Graben angelegt; darauf befinden sich die heutigen Wallpromenaden, die im Westen aber sich noch über die Basteien und Wälle der zum Schlosse erstreckenden Anlagen des 17. Jahrhunderts hinziehen. (Siehe die Ansichten und Pläne der Stadt Münster (Westfalen) von Dr. Max Geisberg, Münster (Westfälische Universitätsbuchhandlung Franz Coppenrath 1910).Die Wallpromenade erhebt sich von dem vom Neubrücken- bis zum Hörster Tore und wieder vom Agidien- tore bis zum Schlosse reichenden Teil nicht allzu hoch über den anliegenden Altstadtgrund einerseits und den äußeren Stadtgraben andererseits; er ist eigentlich eine etwas erhöhte Alleestraße mit mittlerer Fahrbahn und zwei Seitenwegen für Fußgänger, die vier Baumreihen voneinander trennen, bzw. nach außen begrenzen. Dadurch unterscheidet er sich grundsätzlich von dem Göttinger und dem Soester Walle. Wohl reichen auch die Gärten der Altstadt bis an ihn heran und haben nach ihm Ausgänge. Infolgedessen sind auch die Gartenseiten der Bebauung meist freundlich ausgebildet. Der äußere Graben hat vertiefte Schmuckanlagen erhalten, an die nach außen hin wieder Hintergärten der Bebauung oder auch Straßen stoßen in reizvoller Abwechslung. Da, wo Tore früher standen, ist der Graben auch wohl ausgefüllt und zu Platzanlagen umgestaltet, wahrend an anderen Stellen, wie an der mitten im Zuge dieses prächtigen Promenadenzuges fast idyllisch anmutenden Engelschanze und weiterhin an der mit dem Denkmal der Annette Droste- Hülshof geschmückten Bastei am Agidientore noch Reste des nässen Grabens zeigen. Die Erbauung des Schlosses mit dem ihm vorgelagerten stattlichen Schloßplatze hat die Zitadellenanlage erheblich geändert, immerhin sind in der Führung des Schloßgrabens an der Hinterseite noch die Grundlinien von drei Basteien erkennbar.Während Soest und Göttingen unmittelbar an Haupteisenbahnen liegen, an der Linie Berlin—Magdeburg—Kreiensen—Elberfeld—Düsseldorf—Aachen bzw. Hamburg— Hannover—Kreiensen—KasselundBebra--Frankfurt(Main), so ist Münster etwas abseits von der zweiten von Ost nach West verlaufenden Hauptlinie Berlin—Hannover—Hamm— Düsseldorf—Köln gelegen, so daß es von Osten her weniger besucht wird, als es verdient. Um so mehr ist der, der von Berlin über Hannover und Osnabrück nach Münster fährt, das an der von Nord nach Süd gehenden Hauptlinie Bremen —Osnabrück—Dortmund-Köln liegt, von seiner Schönheit überrascht. Nicht allein der Dom, an dem 1748 mit Linden bepflanzten Domplatze, den trotz seiner rechteckigen Grundform die Fahrstraße schräg überquert mit dem vor seiner Südseite geschickt aufgestellten Ludgeribrunnen, nicht allein die den Prinzipalmarkt an der höchsten Stelle abschließende 

Lambertikirche, sowie die beiden das Stadtbild eigenartig betonenden helmlosen und mit zierlichen Galerien bekrönten Türme der Ludgeri- und der Uberwasserkirche, von denen letztere früher zwar einen uns heute aber entbehrlich scheinenden Helm gehabt hat, drei Glanzstücke der Gotik, nicht allein die sonstigen öffentlichen Gebäude wie das gotische Rathaus mit seinem prächtigen Giebel am Prinzipalmarkte, die Stadtwage oder das Stadtweinhaus in anmutiger Renaissance daneben, das Kramer-Amtshaus am Alten Steinweg und das frühere Schoehaus der Gemeinen Gilde ebenda usw. sind die Schmuck- und Druckpunkte köstlicher Straßenbilder, sondern auch die meist der Barockzeit entstammenden zahlreichen Adelshöfe, wozu auch der jetzige Wohnsitz des Bischofs am Domplatz gehört, namentlich an der Königstraße und Salzstraße, unter denen der reichgeschmückte Erbdrostenhof eine städtebaulich hervorragende Ecklösung an der Salzstraße und Loergasse gezeitigt hat. Vortrefflich ist auch in der ClemensstraBe die Clemenskirche aufgestellt. Über alles kommt aber die ruhige geschlossene Wirkung der Laubenhäuser am Prinzipal- und Roggenmarkt, an der Bogenstraße. Nicht ganz so glücklich ist manches neue Gebäude geraten, doch sieht man auf Schritt und Tritt jetzt das Bestreben mit der Vergangenheit zu wetteifern, wie das neue gegen die frühere Straßenflucht zurückgesetzte Stadtverwaltungsgebäude gegenüber der Rothenburg und durch ein nettes Plätzchen am Neubau der Sparkasse geschieden, das Landesmuseum am Domplatz und das sogenannte Borromaum, ein Stift für Geistliche, dahinter erkennen lassen. Auffallend gut sind auch verschiedene neuere Denkmäler aufgestellt, der schon erwähnte Ludgeribrunnen am Dom, das Standbild für den „Westfälischen Bauernkönig“ Freiherrn von Schorlemer-Alst vor dem Landeshause am Mauritztor und ein über der üblichen Schablone erhabenes Kriegerdenkmal in den Anlagen daneben, eine Mariensaule an der Ludgerikirche, das Standbild für Bernhard Overberg, den Leiter des Priesterseminars vor der Mitte des Seminargebäudes bei der Uberwasserkirche usw.Schöne Blickpunkte bietet der Domplatz auf den Dom, die Frauenstraße auf die Uberwasserkirche und das Priesterseminar, weiter zurück vom Schlosse auch noch auf den Dom, vom Prinzipalmarkt auf die Lambertikirche einerseits nach dem Rathause andererseits, an der Ecke Schützen- und Königstraße auf die Ludgerikirche, an der Ecke der Martini- und Herrenstraße, da, wo die Hörster Straße umknickt, auf die Martinikirche, von der Wallpromenade auf die schon erwähnte von Wasser, wie eine stille Insel umgebene Engelschanze mit dem Marienstift und andere mehr.Aus der Enge der Altstadt führen im Westen strahlenförmig zur Frauenstraße als der Mittelachse geordnete Gassen zum weit sich dehnenden Schloßplatze. Wie abgeschnitten erscheint hier fast die Stadtanlage durch die Neuplatzstraße, die Grundlinie des Schloßplatzes, die sich jedoch mit der ursprünglichen Umwehrungslinie deckt. Gegenüber liegt das hufeisenförmig gestaltete Schloß mit dem Denkmale Kaiser Wilhelms I. davor, rechts daneben das Hufeisen erweiternd, die Schloßkaserne, früher Marstall, während das entsprechende Gebäude links leider Verschwunden ist. In der monumentalsten Form gibt das Schloß den Grundgedanken wieder, nach dem mehrere Adelshöfe in der Stadt errichtet worden sind. Ich nannte davon schon den jetzt bischöflichen Palast am Domplatz, dazu ist noch das als Kurie erbaute Gebäude des Kultur-
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DER STÄDTEBAUhistorischen Museums in der Pferdegasse zu erwähnen. Diese den Straßenraum erweiternden Ehrenhofanlagen geben der Stadt ein besonderes Gepräge das im Gegensatz zu den mehr schlicht bürgerlichen Giebelreihen der Laubenstraßen durch die der holländischen verwandten, doch reicheren Architektur mit Hausteingliederung der Backsteinflächen sich zum festlichen Glanze steigert.Kommen wir nun zur Wallpromenade zurück, so fesseln uns zahlreiche freundliche Ausblicke auf die Grünanlagen und die anschließenden neuen Stadtteile, z. B. an der Kreuzschanze, am Hörster Tor auf den Hörster Platz und Franziskanerkloster, am Mauritztor auf das Landeshaus des Westfälischen Provinzialverbandes und die Warendorfer 

Straße, am Servatiitor in die Bahnhofstraße, die hier besser ist, als sonst der Ruf dieser neuzeitlichen Erfindung zu sein pflegt, an der Wallgasse auf den Stadtgraben und die Baugewerkschule usw.Münster ist eine der wenigen deutschen Städte, die sich in der Altstadt den altertümlichen Charakter bewahrt, in den Wallanlagen einen wundervollen Übergang zur neuzeitlich von der trostlosen Mietskaserne ziemlich frei gebliebenen Stadterweiterung geschaffen haben; zu seinen zahlreichen Baudenkmälern, schönen Straßenbildern älterer Zeit sind freundliche neue Vorstädte getreten — Münster mit seinem Wall ist eine schöne Stadt.
WETTBEWERB UM EINE SIEDLUNGSANLAGE
IN RASTENBURG (OSTPREUSSEN).Hierzu die Tafeln 30—36.Durch seinen unerwartet schnellen Tod wurde der bisherige Herausgeber des „Städtebau“, Prof. Theodor Goecke, an einer ausführlichen Besprechung dieses Wettbewerbs verhindert. Aber er hat doch noch in Heft g/io des Jahrgangs 1918 kurz und zutreffend sein Urteil dahin festgelegt, daß der Durchschnittswert der 200 eingesandten Entwürfe in keinem Verhältnis zu dem großen Aufwand an Arbeit stehe.Es ist nicht ein besonderes Geschick, das diesen Rastenburger Wettbewerb traf. Seine Ergebnisse können nicht anders als ein Symptom angesehen werden. Es hat sich eine Art der Flachsiedlungsbehandlung herausgebildet, deren Einförmigkeit und Ergebnislosigkeit erschreckend ist. Man kann beinahe jeden beliebigen Wettbewerb als Beweismittel heranziehen : fast nirgends ein wirklich neuer und überzeugender Gedanke, keinerlei Bereicherung des Arbeitsinhaltes; es scheint fast, als stände die Sied- Iungsarb eit aufeinem toten Punkte. Vielleicht ist es wirklich so weit, daß wir — verranntin gleichförmig wiederholteSchlagwortprogramme und in Anbetung einer nivellierenden Typisierungsmode — mit dem Fuhrwerk der Siedlungsarbeit in eine Sackgasse gefahren sind, aus der man den Wagen nur noch rückwärts wieder herausziehen kann,um in die rechte Abb. 16. Wettbewerb Rastenburg. I. Preis.

. Blick von Punkt C des Lageplanes (Tafel 31): Der Hügelweg.

Straße einzubiegen. Vorerst aber stehen die Zugtiere in nicht sehr heroischer Pose vor einer geschlossenen Wand, die die Weiterfahrt unmöglich macht. Und es Wirdnochviel Zeit vergehen, bis diese ratlose Trägheit von der lebendigen Aktivität schöpferischen Arbeitswillens zersprengt werden wird. *Im Rahmen dieser Erwägungen, die Professor Goecke noch andeutete, kann der Wettbewerb zur Erlangung eines Aufschließungsplanes für das Gelände des Stadtgutes Rasthöhe in Rastenburg (Ostpreußen) nur die Bedeutung eines Beispiels haben. Und diese Tatsache darf nicht hindern, der in den einzelnen Entwürfen tatsächlich geleisteten Arbeit nach Möglichkeit gerecht zu werden. Die wesentlichsten Ergebnisse dieses Wettbewerbes sind darum hier veröffentlicht, weil es immerhin von nicht geringem Wert ist, zu betrachten, wie verschiedene Schulen und Temperamente die Aufgabe einer Kleinsiedlung im bewegten Gelände zu lösen unternommen haben.Aus den Unterlagen des Wettbewerbes sei erwähnt, daß eine Siedlung VonkleinenAnwesen errichtet werden sollte bestehend in Haus mit Kleinviehstall, sowie Garten für Gemüse- und Kartoffelland. Das einzelne Anwesen sollte in der Regel 1500—2000 qm, in
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DER STÄDTEBAUvereinzelten Fällen bis 5000 qm Garten und Ackerland erhalten, die Häuser sollten als Einzel- und Doppelhäuser errichtet werden. *Der mit dem I. Preis bedachte Entwurf „Und dennoch“ des Architekten Max Steinmüller in Leipzig (Taf. 30—31) ist eine der wenigen Arbeiten, die die vorhandene Geländebewegung nicht wegleugnet, sondern versucht, sie positiv auszunutzen. Die Absichten des Verfassers sind im ganzen lobenswert, vor allem muß der Anlauf zu einer gewissen Raumsinnlichkeit hervorgehoben werden. Dabei gerät die Arbeit aber ein wenig sehr ins Literarische und ist nicht frei von sentimentalen Effekten (Kurvenführung, Wegebezeichnung, Schaubilder).Dennoch hat die Arbeit ein sehr Gutes: Es steht nicht in jeder Blickrichtung und in jeder Straßenachse mit tödlicher Sicherheit ein Haus, womöglich mit Giebelfront, wie es doch so schön eingebürgerte Sitte fast jeder Siedlungsarbeit geworden ist. Die Manie des Blickschließens hat hier wenigstens keinen unbedingten Anhänger, und das vergiftende Schlagwort von der notwendigen Geschlossenheit hält sich in bescheidenen Anwendungen.Daß dennoch die Raumbilder günstig wirken können, zeigen die Abbildungen. Die Hausanlage am unteren Weg scheint weniger gut, auch ist die Himmelsrichtung nicht überall genügend berücksichtigt. Was die Grundrisse anbelangt, so sind sie einfach und zweckentsprechend, in Typ c (Doppelwohnhaus) läßt die Herdbeleuchtung zu wünschen übrig. Auffällig ist die große Zahl der Außentüren bei den Kleinhäusern. Die Hausansichten sind neutral-gefällig. Neuartige Gedanken sind wohl nicht in Lageplan und Grundrissen, aber man könnte sie dennoch wohl vom Verfasser bei späteren Arbeiten mit Zuversicht erwarten, wenn ein schärfer angespannter Wille und stärkere Selbstzucht ihm die Hand führen.Von nicht geringem Interesse ist die Arbeit des zweiten Preisträgers, des Architekten KarlBaer in Dresden (Taf. 32), mit dem Kennwort: „Geschlossene Straßenzüge“· Nicht so SehralsLeistungansich, als daß in ihren Grundzügen ein Diskussionsstoff über grundlegende Fragen des Städtebaues sich bietet, dessen nähere Betrachtung vielleicht fruchtbar für den erhofften Fortschritt der Siedlungsarbeit sein könnte.Konnte man der ersten Arbeit eine gewisse Raumsinnlichkeit gern bestätigen, so denkt der Urheber der „Geschlossenen Straßenzüge“ rein zweidimensional. Er erhebt die Frontwandanschauung zum Ideal, er bringt Ansichtsfläche statt erlebter Raumform. Der Verfasser sagt selbst, daß er den landwirtschaftlichen Betrieb nach der Straßenseite zu verdecken möchte. Ja, sind denn landwirtschaftliche Arbeit und Anlagen so unästhetisch, daß es eher wünschenswert sein könnte, eine unorganische Maskerade durchzuführen? Warum bei einer ostpreußischen Landsiedelung solch eine großstädtische Denkmethode? Es macht unbedingt Eindruck, daß der Verfasser

seine Idee mit so starker Konsequenz durchgeführt hat, und zwardie gleiche Idee durch Lageplan und durch Typengestaltung zu verkörpern versuchte. Er hat sehr richtig empfunden, daß eine Siedlungsanlage Wert nur dann hat, wenn aus einer einzigen Idee in allen Teilen ein bestimmter Charakter geprägt wird. Und es ist bedauerlich, daß man ihm nicht beipflichten kann.
Abb. 17. Wettbewerb Rastenburg. 

Ankauf (Tafel 34): Wohnküche Typ I und III.

Denn an vielen Stellen springen die Nachteile dieser Kulissenauffassung zutage. Viele Häuser stehen falsch zum Licht, die Straßeneinmündungen konnten vielfach nicht gelöst werden, weil Raumgefühl fehlte. Wenn im Schaubild von Punkt a der Baum in der Bildmitte fortfällt, so ist es ganz wesenlos und beweist nur mit Nachdruck, daß Uniformität hier kein Ideal ist. Die irrige Grundauffassung offenbart sich ebenso bei den Mängeln der Grundrisse. Die Zimmer in Typ 2 liegen oben und unten an gegenüberliegenden Außenwänden, um den langgestreckten Grundriß zu erzielen. Das Außenmauerwerk hat zu große Ausdehnung, um sparsam zu sein. · Man kann doch Grundrisse solcher Tendenz lösen ohne so augenfällige Nachteile, es ist nur notwendig, entschlossen bis zu Ende zu gehen und nicht einen üblichen Grundriß auf einen andersartigen Hauskörper anzuwenden. Der hier abgebildete Typ i ist wesent-

Abb. i8. Wettbewerb Rastenburg. Ankauf (Tafel 34). 
Vorschlag zur Ausbildung von Platz A.
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DER STÄDTEBAUlich besser. Anzuerkennen ist in der Gesamtanlage der gänzliche Mangel an Plätzen, die wirklich in einer so weiträumigen Siedelung ganz überflüssig sind und nur zwecklosen Aufwand bedeuten. Eine stärkere sinnliche, raumkörperliche Auffassung wäre dem Verfasser zu wünschen, dessen Arbeit immerhin den seltenen Vorzug eines einheitlichen Willensausdruckes besitzt.Den III. Preis erhielt der Entwurf „Heimat“, verfaßt von dem Architekten Georg Jäger in Queckborn (Taf. 33). Er fällt angenehm auf durch seine sehr große Einfachheit und Sparsamkeit. Die Zahl der Straßen und ihre Breite ist gering, Plätze sind nicht vorhanden, außer einem schlichten Spielplatz. Die oben erwähnte Blickpunkt-Methode stört etwas. Raumbildende Kräfte sind in der Arbeit gering, und sie dürfte mir fast etwas weniger einwandfrei aber stärker im Charakter sein. So ist die Kurve an der GeorgstraBe wenig schön gelöst. Der Ausdruck der Häuser ist beinahe zu neutral. Die Grundrisse geben keinen Anlaß zu Einwänden, der gedeckte Arbeitsplatz im Freien mit den Zugängen zum Stall ist günstig angeordnet. Der Gesamteindruck ist wenig warm, und das Wort „Heimat“ auszusprechen dürfte dem Siedler schwerfallen.Der Entwurf „Nüchterne Zeiten“ (Taf. 34) wurde zum Betragevon 700 Mk. angekauft. Verfasser sind die Architekten Professor Kurt Franke, Altona und Alwin Niermann, Hamburg. Der Lageplan ist sparsam, wie überhaupt in der ganzen Arbeit viel guter Wille steckt. Nicht selten sind unausgeglichene Formen wie das KnieStück in Punkt c und die diskutable Platzlösung in Punkt b. Es ist wie gesagt, viel gewollt und wenig gefühlt. Raumempfinden und sinnliches Erfassen ist in der Gesamtanlage kaum zu spüren, abgesehen vielleicht von der freundlich gedachten Platzanlage, die hier abgebildet ist. Die Grundrisse zeigen gute Einzelheiten — siehe den Innenraum — und bemühen sich in lobenswerter Weise um neue Formen.DerEntwurf ,,UndFriede auf Erden“ (Taf. 35) wurde zum Preise von 300 Mk. angekauft. Er ist verfaßt von den Architekten Oskar und Johannes Grothe, Berlin-Zehlendorf. Der Lageplan zeigt auf den ersten Blick einen viel zu großen Architekturaufwand. Überall sind größere und kleinere Platzlösungen, viel öffentliches Grün und andere offensichtliche Nachteile mehr wie z. B. der Aufwand an Straßenfläche. Zu erwähnen ist die gute Durcharbeitung des Geländes und die von den meisten Verfassern erst gar nicht versuchte Einbeziehung der abgeschnittenen Ecke an der Kaiserstraße. Auch die Typengrundrisse erscheinen günstig, die Hausansichten dagegen sind so wenig erfreulich, wie die im Erläuterungsbericht entwickelten Ideen einer Neubelebung der Barockkunst. Ausgerechnet in Ostpreußen. Sollte es wirklich so ganz ausgeschlossen sein, daß unsere von Krisen erschütterte Zeit zu einem eigenen Ausdruck ihres Wesens gelangt? Muß die Theaterspielerei der Stilfassaden immer noch fortgesetzt werden? Und dabei beginnt der Erläuterungsbericht mit der Betonung des Wertes der künstlerischen und seelischen Momente!Zuletzt sei noch gezeigt der Entwurf des Architekten Schneidereit1Wilmersdorf (Taf. 36), der aus der Zahl der nicht preisgekrönten Entwürfe erwähnenswert erscheint. Der Bebauungsplan ist relativ ruhig mit wenigen Straßen und ohne Platzanlage in weichen Kurven geformt, die aus der Geländegestaltung entwickelt scheinen. Die Stellung der Hausgruppen ist oft ungünstig zum Licht, da mögliches 

Seitenlicht durch Stallanbauten behindert ist. Im Grundriß des Doppelhaustyps steht der Herd unpraktisch zum Licht und zum Verkehr. Die Abortanlage ist zu weit von der Abwassergrube entfernt. Die hier abgebildete Variante ist in einigen Punkten besser, auch im Aufbau. Die Schaubilder bekunden ein geringes Raumgefühl und machen einen trüben und düsteren Eindruck. „Ein Traum“, zumal ein Siedlungstraum dürfte ruhig ein wenig heiterer sein.
*Gesamtergebnis dieser Art aus 200 Arbeiten gibt wenig Hoffnung für eine freudige und zielbewußte Entwicklung der Siedlungsarbeit. Lassen auch sicherlich mehrere Verfasser, vor allem die Träger der beiden Hauptpreise, Erwartungen offen, deren Erfüllung man nicht ohne Spannung entgegensieht, so muß ein Querschnitt durch die Gesamtleistung doch sehr schwermütig stimmen. Es mag sein, daß viele Kriegsteilnehmer, durch lange Jahre der architektonischen Arbeit entwöhnt, Entwürfe eingereicht haben, die aus leicht erkennbaren Gründen nicht zureichend sein konnten und das Niveau drückten. Zurzeit ist ja leider die Zahl der stellungslosen Architekten erschreckend groß, und die Hungerleider der großen Ateliers haben es auch kaum besser. Beamte jeder Art werden mit Entschuldungsbeihilfen und Teuerungszulagen sorgfältigst umschmeichelt, Anwälte und Ärzte dürfen ihre Ansprüche prozentual ganz bedeutend erhöhen. Die angestellten Architekten dagegen, nicht organisiert und in viele kleine Arbeitsgruppen zer- snlittert, werden nicht selten in einer Weise ausgebeutet, die schärfsten Widerspruch verdient. Der künstlerische Nimbus dieses Berufes lockt ferner viele an, die sonst als gute Techniker und Maschinenbauer weit wertvoller sich betätigen konnten. Endergebnis: ein an Masse immer mehr zunehmender Haufen unzulänglicher Architekturjünger, die ihre ganze Hoffnung auf den Sieg in einer dieser Massenkonkurrenzen zu setzen pflegen.Bei dem Rastenburger Wettbewerb mußte das sehr sorgfältig arbeitende Preisgericht beim ersten Rundgang 126 Entwürfe ausscheiden als für die Preisbewerbung nicht inbetracht kommend.Ein unübersehbares Quantum gut gemeinter Arbeit ist umsonst vertan, Arbeit, die produktiv angewandt, uns gerade jetzt so unendlich wertvoll wäre. Und nur das Wissen, daß eben nicht nur viel Arbeit, sondern auch viel Idealismus verschleudert wurde, kann uns die dunklen Wege der architektonischen Zukunft ein wenig heller und hoffnungsreicher erscheinen lassen. H- ðɑ Frie≡∙

*In einem Schreiben an die Schriftleitung führt Herr Architekt Max Steinmüller in Leipzig, dessen Arbeit in der Siedlungskonkurrenz Rastenburg mit dem I. Preise ausgezeichnet wurde, lebhaft Klage über den Ausführungsmodus der Siedlung. Er schreibt u. a. :„Als I. Preisträger habe ich mich selbstverständlich um die Ausführung beworben. Trotz meiner persönlichen Hinreise nach Rastenburg und Rücksprache mit den maßgebenden Stellen ist mir leider kein Erfolg beschieden gewesen, obwohl mein Entwurf der Ausführung zugrunde gelegt werden wird. Da ich leider auch bei anderen Wettbewerbserfolgen schlechte Erfahrungen gemacht habe, so bitte ich Sie, in Ihrer geschätzten Zeitschrift nachdrück-
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OER STÄDTEBAUliehst dafür einzutreten, daß bei Wettbewerben Preisträger möglichst zur Ausführung herangezogen werden, um den großen Gesamtarbeitsaufwand nicht zu diskreditieren und um besonders gegenwärtig in gerechter Weise gute Arbeit durch den Verfasser zur Ausführung zu bringen.“Dieser Zuschrift sei hier Raum gegeben, weil in der Tat der Übelstand nicht genug gerügt werden kann, daß die Möglichkeit, eine einheitliche künstlerische Planungs

und Bauidee zur Durchführung zu bringen, trotz ihres großen Wertes von behördlicher Seite fast stets unbeachtet bleibt, und weil das Zusammensuchen aus verschiedenen Projekten ohne Ausnahme zu jener bedauerlichen Charakterlosigkeit des Baubildes führen muß, die sich nun wirklich lange genug in Deutschland breit gemacht hat. Vielleicht entschließt sich noch nachträglich die Stadt Rastenburg zur Abänderung ihres Verfahrens. Schriftleitung.
UBER ZEITGEMÄSSE BODENPOLITIK.Von Landmesser DIECK, Buer i. W.Infolge der Notwendigkeit bei der Erstellung der jetzt anzulegenden Kleinwohnungen die Überteuerung möglichst zu beschränken, werden nicht nur billige Baustoffe gewählt und die Erschließungskosten durch Mindestanforderungen herabgedrückt, sondern es wird auch in vielen Gemeinden das wohlfeilste Baugelände herausgesucht. Der bekannte MinisterialerlaB vom 15. Januar d. J. gestattet wohl Baugelände für Klein- und Mittelwohnungen zu enteignen. Doch müssen bei der Entschädigungsfestsetzung die bisher üblichen Preise eingehalten werden. Um besonders billiges Gelände, welches die Anordnung größerer Gärten gestattet, zu finden, greifen die Stadterweiterungsbehörden deshalb zur Baureifgestaltung weit außerhalb der Stadtmitte gelegener Grundstücke. So ist z. B. eine Großstadt im Begriff Gelände, welches noch nicht der Spekulation anheimgefallen ist, zu erschließen und dabei fruchtbares Acker- und Gartenland der Bestellung zu entziehen sowie größere Summen in Straßen- und Sielbauten anzulegen, während noch Baugelände (ohne das Industrieland) in Größe von etwa 3 qkm vorhanden ist. Diese letzteren Flächen, von denen die Stadt einen beträchtlichen Anteil besitzt, sind meist schon durch fertige oder halbfertige Straßen und der Bebauung angepaßte Besitzumformungen erschlossen und bieten Raum für etwa zwei Drittel der jetzigen Bewohnerschaft.Eine andere Stadt, in der ebenfalls noch eine Unsumme von freien Baustellen an fertigen oder halbfertigen Straßen vorhanden ist, sah sich genötigt, billiges Gelände weitab von der Stadtmitte und von den Arbeitsstätten am Bergeshang zu suchen. Die schon in Angriff genommenen Straßen- und Kanalbauten werden infolge der ungünstigen Baustoffpreise und der hohen Löhne außerordentlich teuer. Der Nutzen dieser neuen Siedlung wird stark leiden durch die Aufwendungen der Mieter für Straßenbahnfahrten und durch die Arbeit, welche in der täglichen Überwindung von wesent- - liehen Höhenunterschieden liegt.Der Ruf nach weitgehendster Dezentralisation wurde vor dem Kriege erhoben, um der starken Nachfrage nach Wohnland ein möglichst noch größeres Angebot gegenüberzustellen. Verschiedene volkswirtschaftliche Nachteile — die Umwandlung von Äckern in Bauland bei mangelhafter Nutzung noch vorhandener Baustellen, Überwindung weiter Wege durch die neuanzusiedelnden Bewohner, Anlage von Straßenbahnen, Inanspruchnahme von Baustoffen für Straßen- und Kanalherstellungen, während etliche Kilometer fertiger Straßen unbenutzt lagen — konnte man in Kauf nehmen, da man die Hoffnung hegen durfte, daß sich die Lücken zwischen den einzelnen Siedlungsflecken in abseh

barer Zeit schließen würden. In den nächsten Jahren ist noch eine größere Bautätigkeit zur Behebung der augenblicklichen Wohnungsnot zu erwarten. Für die später folgende Zeit wird man wohl kaum mit einer wesentlichen Siedlungstätigkeit rechnen dürfen. Aus diesem 'Grunde sollte man jetzt daran denken, die unfertigen Stadtteile vollends zu bebauen, anstatt neue Baugebiete in Angriff zu nehmen. Es ist auch gar nicht nötig, das Baulandangebot zu vermehren, da die Gemeinden bei zweckentsprechendem Verhalten jetzt in der Lage sind, günstig gelegene Baustellen zu einem verhältnismäßig billigen Preise zu erwerben.Bevor diese Möglichkeit besprochen wird, soll die jetzige Lage des Grundstücksmarktes durch einen Vergleich veranschaulicht werden. Man denke sich ein vielleicht infolge plötzlichen Kriegsausbruches von den Nachbarstaaten abgeschlossenes Land, welches hochwertige Erzeugnisse für die menschliche Ernährung weit mehr als nötig hat, dagegen an Viehfutter Mangel leidet. Es sei vor die Entscheidung gestellt, entweder die hochwertigen Nahrungsmittel, soweit sie nicht für die Bevölkerung nötig sind, wenigstens zum Teil als Viehfutter zu verwenden, oder diese ganz verderben zu lassen und unter Überwindung von Schwierigkeiten Futter zu beschaffen, welches zwar verhältnismäßig teuer, aber billiger als die überschüssigen Nahrungsmittel ist. Es kann kein Zweifel bestehen, daß die Regierung des Landes in diesem Falle die Pflicht hat, den Einkauf ausländischer Futtermittel zu verhindern. Nötigenfalls wird sie Maßnahmen treffen, damit der Schaden, welcher durch diese unrichtige Verwendung von Gütern entsteht, von leistungsfähigen Schultern übernommen wird. Im großen und ganzen aber werden sich die Preise bei diesen börsenfähigen VZaren schließlich von selbst so einstellen, daß dieVergütungenfür die überschüssigen NahrungsmitteldemNutzen, den sie als Futtermittel haben, entsprechen. Ähnlich hinsichtlich Angebot und Nachfrage liegen jetzt in vielen Gemeinden die Verhältnisse auf dem Baustellenmarkt: Hochwertiges Wohnland ist reichlich vorhanden. Es wird jetzt und in den nächsten Jahren kaum verlangt werden, dagegen kann die Nachfrage nach ganz besonders billigem Baugelände nur durch volkswirtschaftlich ungünstige Maßnahmen befriedigt werden. Anstatt nun so zu handeln, wie es im obigen Vergleich als notwendig angesehen wurde, d. h. ausnahmsweise hochwertiges Gut zu verwenden, wo billiges genügen würde, zeigen uns die eingangs erwähnten Beispiele, daß stellenweise leider der andere Weg eingeschlagen wird. Hier wird mancher Leser einwenden: „Das hochwertige Bauland verdirbt nicht durch Unbenutztdaliegen. Der Vergleich paßt



DER STÄDTEBAUdaher nicht.“ Über diesen Punkt sind eingehendere Erörterungen nötig.Wir waren vor dem Kriege gewohnt mit einem Wachstum unserer Industriestädte zu rechnen, das jährlich mehrere Hundertteile der jeweiligen Einwohnerzahl betrug. Diese Volksvermehrung war eine Folge der jahrzehntelangen außergewöhnlich günstigen Wirtschaftslage des Deutschen Reiches. In verhältnismäßig kurzer Zeit wurde die ausländische Industrie bei der Versorgung der ständig wachsenden Bedürfnisse unseres Volkes zurückgedrängt, während wir uns auch im Ausland fortgesetzt neue Märkte eroberten, wobei wir gestützt auf ein starkes Heer unsere Interessen zu verteidigen vermochten. Für die Ansiedlung unserer Volksvermehrung wurde in großzügiger Weise gesorgt. Besonders im preußischen Westen war in den meisten Städten ständig mehr Angebot von Baustellen an fertigen Straßen, als wie es den Bedürfnissen weniger Jahre entsprach. Die Höhe der Baustellenpreise richtete sich in dieser Zeit der großen Siedlungstätigkeit nach dem Nutzen, den der Grund und Boden als Wohnland brachte. Ein Überangebot von Baugelände wirkte nicht preisdrückend. Dies erklärt sich aus der ständigen Wertsteigerung der einzelnen Bauplätze, welche durch das Wachsen der Städte und insbesondere den Ausbau der StadtischenVerkehrsmittel ständig dem Verkehr und den Arbeitsstätten näher gebracht wurden. Wenn man annimmt, daß im Mittel vielleicht die Pachtergebnisse einer Baustelle den Verwaltungsunkosten und Steuern gleichkamen, so stand dem Zinsverlust wohl durchschnittlich ein gleicher Gewinn infolge Wertsteigerung gegenüber. Wenn in den letzten Jahren vor dem Kriege, in denen die wachsenden Unkosten schon stellenweise für die Grundbesitzer drückend wurden, es auf dem Baulandmarkt nicht zu einem gegenseitigen Unterbieten kam, so lag dies wohl hauptsächlich an dem großen Beharrungsvermögen, welches dem Immobiliengeschäfte zu eigen ist.Die seit einem Jahre eingetretenen Ereignisse haben nun die wirtschaftlichen Grundbedingungen, von denen der Grundstücksmarkt abhängt, gewaltig verändert. Unsere Industrie, welche zunächst noćh infolge der einige Jahre unterbundenen Warenerzeugung manches nachzuholen hat, wird nach einiger Zeit zurückgehen, da die Bedürfnisse des eigenen Volkes bald allgemein bis auf einen Mindeststand eingeschränkt werden müssen und mit einer erheblichen Ausfuhr nach Gesundung UnsererValuta infolge der unglücklichen politischen Verhältnisse wohl kaum zu rechnen ist. Ein zweites Moment, welches auf die Wohnbautatigkeit lähmend wirken wird, kann man in der schwierigen Wirtschaftslage vieler Reichsangehöriger erblicken. Diese wird verursachen, daß in Zukunft den Erwerbtätigen weniger Erwerbslose (Frauen und Kinder) gegenüberstehen werden als bisher. Aus diesen Gründen darf man wohl annehmen, daß man in allen Städten, in denen nicht besondere wirtschaftliche Verhältnisse vorliegen (wie beispielsweise in den Kohlenbezirken: vermehrte Bergbautätigkeit bei verkürzten Arbeitszeiten) eine Vermehrung der Einwohnerschaft in den nächsten Jahrzehnten überhaupt nicht eintritt und ein später vorkommendes Wachsen sich in bescheidenen Grenzen halten wird. Daß unter diesen Umständen die Wertsteigerung der Baugrundstücke die entgehende Verzinsung wettmachen wird, ist natürlich ausgeschlossen. Gerade die Hauptursache der Preiserhöhung, das Anwachsen der Städte, ist ja fast ganz ausgeschaltet. Dabei müßte der Baulandpreis, 

um eine entgangene 4,5 %ige Verzinsung wieder einzubringen sich in 15¾ Jahren verdoppeln, in 31½ Jahren vervierfachen, in 471∕4 Jahren verachtfachen usw.Um die Verwertungsmöglichkeit eines starken Baustellenvorrates zu veranschaulichen, sei auf das eingangs erwähnte Beispiel zurückgegriffen. Man ist sicherlich ziemlich optimistisch, wenn man annimmt, daß die Einwohnerzahl der betreffenden Großstadt im Jahre 1950 die gleiche ist wie jetzt und später um 1 % ihrer jetzigen Höhe zunimmt. In diesem Falle würde das jetzt ganz oder teilweise erschlossene Gelände nach Behebung der jetzigen Wohnungsnot noch den Bewohnerzuwachs bis etwa zum Jahre 2010 aufnehmen können. Nun wächst ein Kapital bei 4,5 %iger Verzinsung bis 1950 auf beinahe das Vierfache, bis 2010 auf das Fünfundfünfzigfache an. Im Durchschnitt müßten die in den Jahren 1950 bis 2010 zur baulichen Verwertung gelangenden Grundstücke auf das Zwanzigfache ihres jetzigen Wertes steigen, um den Schaden des Zinsverlustes wieder gutzumachen. Daran ist natürlich nicht zu denken. Man kann vielleicht annehmen, daß sich die Baulandpreise verdoppeln. In diesem Falle sind β∕10 der vorliegenden Grundstückswerte verloren. Es bleibt sich also gleich, ob die Gesamtheit der Bauparzellen, sofern bei ihnen Unkosten und Pachteinnahmen gleiche Höhe haben, zur Zeit der Bebauung zum dann üblichen Preis oder jetzt zum zehnten Teil des jetzt üblichen Preises veräußert wird. Bedeutend ungünstiger für den Grundbesitz wird die Rechnung noch, wenn die Unkosten die'Einnahmen überwiegen. In diesem Falle ist es unter Umständen weit besser, Ländereien sofort zu verschenken als jahrzehntelang auf einen Käufer zu warten. Neben dem für die nächste Besiedlung in Frage kommenden Baugelände gibt es in der obigen GroBstadtgemarkung noch größere Teile der Feldmark, in denen die Grundstückspreise auch schon erheblich über den landwirtschaftlichen Ertragswert gestiegen sind (bis 10 Mk.). Diese Bezirke, in denen bereits viele Erschließungsarbeiten vorgenommen sind, bedecken eine weit größere Fläche als das obige, nach unseren Annahmen bis zum Jahre 2010 ausreichende Bauland. Wenn sich auch gelegentlich gute Verwertungsmöglichkeiten für einzelne Grundstücke finden werden, so sind doch bei der riesigen Ausdehnung der inbetracht kommenden Fläche die Gewinnaussichten der einzelnen Grundstücke so gering, daß sich eine merkliche Erhöhung des Preises über den kapitalisierten Reinertrag nicht rechtfertigt. Wenn Aussicht ist, ein Grundstück im Jahre 2010 zum Baulandpreis zu verkaufen, so sollte dieser künftige Gewinn den jetzigen Preis über den Ertragswert nur um 1∕55 des Unterschiedes zwischen künftigem Preis und landwirtschaftlichem Nutzwert erhöhen. Ist die Aussicht erst im Jahre 2100 vorhanden — in diesem Jahre sind bestimmt noch nicht alle von den jetzt über den Ertragswert eingeschätzten Flächen baulich verwertet —, so sollte hierdurch der jetzige Preis nur um ll∕2aot> beeinflußt werden. Die Verluste, die die Grundbesitzer in dieser Großstadt erleiden, betragen also, wenn man die künftigen Zinsausfälle vorweg rechnet, den weitaus größten Teil ihres in Boden angelegten Kapitals. Wir sehen aus diesen Betrachtungen, die mit ähnlichen Ergebnissen sicherlich in vielen anderen deutschen Städten angestellt werden können, daß es nicht unangebracht war, einen starken Vorrat von Gelände, welches für die Besiedlung hergerichtet ist und ausgesprochene Baulandbewertung hat, mit Gütern zu ver-
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DER STÄDTEBAUgleichen, die dem Verderben ausgesetzt sind, wenn sie nicht zur rechten Zeit verwendet werden.Nachdem wir also festgestellt haben, daß es unzweckmäßig ist, bei reichlich vorhandenem Bauland noch neues Gelände zu erschließen, soll nunmehr auf die Möglichkeit, den Preis der vorhandenen Baugrundstücke zu senken, näher eingegangen werden. Man mag über die obigen Annahmen der zu erwartenden Bevölkerungszunahme, der späteren Bodenbewertung und des künftigen Zinssatzes anderer Meinung sein, auf jeden Fall wird zugegeben werden müssen, daß infolge der letztjährigen Ereignisse die Bodenwerte erheblich vermindert sind und die Stellung der Grundeigentümer gegenüber den Baustellenliebhabern außerordentlich ungünstig geworden ist. Um die Preisumgestaltungen auf dem Immobilienmarkt, die ohne besondere Maßnahmen jedenfalls allmählich eintreten werden, zu beschleunigen und zum Wohle aller Beteiligten zu nutzen, bedarf es der Zusammenfassung aller Kräfte von Seiten der Grund und Boden kaufenden Bauherren. Früher standen den Baulandhändlern hauptsächlich einzelne Hausliebhaber gegenüber, die sich infolge des vereinzelten Vorgehens den Forderungen des Grundbesitzes fügen mußten, oder es waren Bauunternehmer, die von den Grundeigentümern abhängig, oder die selbst Grundstücksspekulanten waren. Daß die Baulandeigentümer den Verkauf nicht zu beschleunigen brauchten, um Verluste zu vermeiden, ist oben bereits erwähnt. Künftig werden die Gemeinden und größere Baugenossenschaften bei der baulichen Verwertung des Geländes jedenfalls etwas mehr in den Vordergrund treten. Diese werden die Konjunktur besser zu nutzen verstehen. Noch vorteilhafter aber als das getrennte Vorgehen vori Gemeinden, Baugenossenschaften und einzelnen Bauherren wäre die Einrichtung von gemeinnützigen Bauplatzvermittlungsstellen, bei der Grundbesitzer ihre zum Verkauf stehenden Grundstücke mit Angabe der Preisforderungen anmelden und Kauflustige ihre Wahl treffen könnten. Diese Einrichtung brächte alle Vorteile des Börsenhandels. Sie würde klare Verhältnisse schaffen, Übervorteilungen infolge Unkenntnis von Käufern oder Verkäufern erheblich einschränken und beiden Mühe und Kosten sparen. Die Käufer insbesondere würden sich sehr bald an solche Vermittlungstätigkeit gewöhnen, weil sie dort eine wertvolle Preisübersicht hätten. Den Verkäufern käme zum Teil die Ersparung von Gebühren für gewerbsmäßige Vermittler zugute. Um nun den Grundeigentümern den Vorteil eines sofortigen Geländeverkaufes zum mäßigen Preise zu zeigen und sie sowie ihre Gläubiger vor der Überschätzung künftiger Gewinne zu bewahren, müßten die Bauplatzvermittlungsstellen Übersichten veröffentlichen, aus denen die Größe der vorhandenen Baulandflächen, die Zahl der darauf anzusiedelnden Bewohner und die Zeit, die voraussichtlich zur Besiedlung nötig ist, hervorgehen. Man darf wohl rechnen, daß in den Städten mit hohen Baulandpreisen sich auf diese Weise unter Tausenden von Grundeigentümern wenigstens einige finden, welche zur Behebung der jetzigen Wohnungsnot Gelände Zumbedeutend ermäßigten Preis veräußern. Vor allem sollten die Gemeinden nicht zögern, durch billige Abgabe ihres Grundbesitzes den Anstoß zu einer allgemeinen Preisänderung zu geben.An einem Beispiel soll nunmehr gezeigt werden, wie etwa die Preisfrage bei der Besiedlung älterer Stadterweiterungsgebiete mit gesunden Kleinwohnungen geregelt 

werden könnte. In der anfangs erwähnten Großstadt kostet das Gelände in einem Vorort in einiger Entfernung von der Straßenbahn, aber im Anschluß an das fertige Straßennetz und die Leitungsnetze, wenn noch keine ausgesprochene Baulandspekulation eingesetzt hat, doch bereits 3 Mk. je Quadratmeter. Nach Herstellung der Straßen, der Ent- wässerungs- und Versorgungsstränge und Abtretung der Verkehrsflächen wachsen die auf die Flächeneinheit reinen Baulandes entfallenden Ausgaben bei den heutigen Preisen und den üblichen Blocktiefen auf mindestens 10 Mk. Am Rande der Innenstadt gibt es Bezirke mit fertigen Straßen, in denen der Einheitspreis der fertigen Baustelle bisher etwa 40—50 Mk. betrug. In der obigen Rechnung ergab sich, daß bei ziemlich optimistischen Annahmen infolge der Zinsverluste durchschnittlich 0∕10 dieser Werte verloren gehen. Wenn nun ein Preis von 15 Mk. je Quadratmeter geboten wird, so dürfte genügend Anreiz vorhanden sein, um einige Besitzer zur Abgabe von Grundstücken zu bewegen. Die Kosten für die seinerzeitige Herstellung der jetzt zur Benutzung gelangten Straßen, Kanäle usw. dürften nicht zu hoch angerechnet werden, da der größte Teil dieser Kosten ebenso wie beim Geländewert infolge Zinsverluste doch verloren ginge, wenn die Verwertung jetzt nicht Stattfindet. Außerdem entfällt hier auf 1 qm Bauland wie wir später sehen werden, weniger Straßenfläche als bei der Vorortbesiedlung, wie sie allgemein üblich ist. Wir wollen den Baulandgestehungspreis trotzdem zu 15 + 3 = 18 Mk. je Quadratmeter annehmen. Als Vorteil des Vorortbewohnens gilt die Möglichkeit, einen ausreichenden Garten zu besitzen. Wir wollen auch im zweiten Falle, das heißt bei der Besiedlung am Rande der Innenstadt, für jede Wohnung 250 qm Bauplatzfläche rechnen. Da jedes Quadratmeter 8 Mk. mehr kostet, so wird das Wohnen im zweiten Falle bei 4,5 %iger Verzinsung des Geländepreises um monatlich 7,5 Mk. teurer. Bei diesem geringen Mehrpreis wird sich jeder gern den weiten Weg oder die weite unter Umständen teuere Fahrt ersparen. In dieser Rechnung sind die Aufwendungen des Bauherrn und der Gemeinde nicht gesondert. Es wird sich leicht ein Weg finden, um die Vorteile und Kosten bei der Besiedlung älterer Stadterweiterungsgebiete zwischen Grundbesitzer, Gemeinde, Bauherrn und Mieter zu verteilen.Nun werden freilich die Bebauungspläne der Innenstadt nicht so entworfen sein, um jeder Wohnung 250 qm zusammenhängender Baulandfläche zu gewähren. Dafür hat man aber die Möglichkeit, zu den eigentlichen Baublöcken in Entfernung von einigen Minuten die zugehörigen Gartenblöcke außerhalb des Bereiches fertiger Straßen zu bestimmen. Da diese Flächen als dauerndes Zubehör zu den Bauflächen anzusehen sind, müßten beim Erwerb etwa gleiche Preise wie bei jenen gezahlt werden. Es wird zugegeben, daß ein nicht in Sichtweite liegender Garten geringeren Nutzen für die Bewohner hat als ein am Hause befindlicher. Dafür ist die Erschließung von getrennten Bau- und Gartenflächen billiger. Liegt nämlich der Garten bei der angenommenen Grundstücksgröße hinter dem eingebauten Einfamilienhaus, so hat er eine unwirtschaftlich schmale und hohe Einzäunungskosten verursachende Form. Wird das Haus freistehend gebaut, um die schlechte Grundstücksform zu vermeiden, so wird die Straße nicht völlig ausgenutzt. Wenn aber außerhalb der Baublöcke noch besondere Gartenblöcke angeordnet werden, so kommt auf
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DER STÄDTEBAUjede Wohnung ein Minimum von Straßenfläche. Die annähernd quadratischen Gärten werden durch billige Wege zugänglich gemacht. Bei der Besiedlung älterer Erweiterungsgebiete werden nun Einfamilienhäuser zwischen den höheren Vorstadtgebäuden nicht angebracht sein. Es müssen schon mehrere Wohnungen übereinander angelegt werden. Bei dieser Gelegenheit soll einmal die Mode des Einfamilienhausbaues für Minderbemittelte kritisch betrachtet werden. Die großen Vorzüge des Einfamilieneigenhauses sollen nicht verkannt werden. Von den in den letzten Jahren gebauten Einfamilienhäusern bleiben aber die weitaus meisten im Besitz von Genossenschaften und Fabrikunternehmen, und bei den Spartakistischen Aktionen dieses Frühjahres konnte man beobachten, daß die Mieter schöner von Gärten umgebener Einfamilienhäuser sich nicht anders benahmen als Leute, die nichts zu verlieren hatten. Wenn jemand etwa die Trennung der einzelnen Familien voneinander als besonderen Vorteil betrachtet, so könnte er ja auch mehrere Wohnungen übereinander und zu jeder eigene Eingänge, Treppen und Höfe anordnen. Diese Bauart wäre immer noch billiger als die Einfamilienhausbau- weise. Ein Nachteil des Einfamilienhauses ist neben dem 

höheren Baupreis unter Umständen noch die durch das Bewohnen verschiedener Geschosse täglich zu leistende Arbeit.Den städtischen Grundbesitzern und den hinter ihnen stehenden Gläubigern steht eine schwere Krise bevor. Allein aus diesem Grunde sollte von der Erschließung von Neuland abgesehen werden. Daß im Falle der Besiedlung älterer Baugebiete durch Abkürzung der ArbeitSwege an Volkskraft und durch Schonung der Äcker und Benutzung schon vorhandener Straßenbauten an Volksvermögen gespart wird, ist bereits oben erwähnt. Man überschätze auch nicht den Nutzen, den die weiträumige Ansiedlung der Volksgesundheit bringt. Wenn einige hundert Bewohner außerhalb der bisherigen Stadtgrenze angesiedelt werden, so werden sie zwar der Natur näher gebracht, aber etlichen tausend Städtern wird die Natur weiter abgerückt. Die Fertigstellung einiger in ihrem halbfertigen Zustand äußerst häßlicher Vorstadtteile ist allein schon wert, alles dranzusetzen, um die Bautätigkeit dorthin zu lenken. Wenn wir uns auch an kahle Giebelmauern und von den Straßen aus sichtbare unschöne Blockinnenwände gewöhnt haben, so ist es doch unsere Pflicht, dahin zu streben, daß spätere Geschlechter bessere Städtebilder vorfinden.
DER BOULEVARD LILLE-ROUBAIX-TOURCOING.Von Prof. BLUM-Hannover.In einer noch nicht weit zurückliegenden Zeit hielt man für Großstädte den Bau von großen — sehr langen und übermäßig breiten — „Ausfallstraßen“ für eines der wichtigsten Glieder des Städtebaues. Man glaubte in ihnen den wichtigsten Ausdruck für die Bedeutung der Stadt und das geeignete Mittel für die Abwicklung der verschiedensten Verkehrsarten gefunden zu haben. Es wurden Straßen gebaut und noch mehr projektiert mit Riesenbreiten, die das Verkehrsbedürfnis erheblich übertrafen, und in übertriebenen schnurgeraden Längen, die ästhetisch zu meistern vielfach fast unmöglich war.Als Begründung für die übergroßen Abmessungen und die schnurgeraden Linien wurde meist der Verkehr ins Treffen geführt, bis die VerkehrStechniker hiergegen Front machten, indem sie darauf hinwiesen, daß der Verkehr weder die großen Breiten noch die geraden Linien braucht. Tatsächlich hat man auch bei derartigen (leider schon) ausgeführten „Straßen“ mit der Breite nichts Rechtes anzufangen gewußt, und man hat daher Alleen, Promenaden, Vorgärten, Reit- und Radfahrerwege mit hineingelegt, obwohl all dies (vielleicht mit Ausnahme der Radfahrer) sich mit dem großstädtischen Verkehr (der schnellfahrenden Straßenbahnen und der Kraftwagen) nicht verträgt.Dieser gekünstelten Zusammenpressung in einen — protzenhaften — Straßenzug stellt man jetzt mehr und mehr die Bescheidenheit und die Trennung gegenüber: Man bemüht sich, auch für den größten Verkehr mit geringen Breiten auszukommen, und man legt —- statt der im Staub der Schnellbahnen und dem Geruch der Kraftwagen liegenden, vom Verkehrslärm umtosten, kotbespritzten „Promenaden“ — geschlängelte, den Gelände- und WaSserverhalt- nissen sich anschmiegende, dem Verkehr entrückte Park- streifęn an, in denen man wirklich spazierengehen, -reiten und -fahren kann.

Ein lehrreiches Beispiel der nun immer mehr überwundenen Richtung ist der große Boulevard von Lille nach Roubaix und Tourcoing, der schon i860 angeregt, aber erst von 1901 ab geschaffen wurde.Um diesen Straßenzug und seine Schnellbahn richtig zu würdigen, ist es vorab nötig, einiges über die Bedeutung der drei genannten Städte mitzuteilen:Die Städtegruppe Lille-Roubaix-Tourcoing hat mit den Vororten und den wirtschaftlich mit ihr eine Einheit bildenden Nachbarorten eine Gesamtbevölkerung von rund 700 000 Einwohnern, und zwar entfallen hiervon:auf Lille und seine nähere Umgebung .... 345000, auf 1 R°ubai* I Und deren nähere Umgebung . 2780001 Tourcoing J und auf die Nachbarorte................................................   . 77 000zus. 700 000.Die wirtschaftliche Bedeutung der drei Städte baut sich im wesentlichen auf drei Grundlagen auf: Seit ältester Zeit auf der großen Fruchtbarkeit des Landes, sodann seit dem Mittelalter auf der Pflege der Textilindustrie und in neuerer Zeit auf der Eisen- und Maschinenindustrie, die sich auf die Kohlenfelder südlich Lille stützt.Die hochentwickelte Landwirtschaft hat große Unternehmungen für die Zucker-, Öl- und Biererzeugung hervorgerufen, sie bildet ursprünglich auch den Ausgangspunkt für die Textilindustrie, die von den altflandrischen Zünften und Grafen gehegt, zu höchster Blüte aufgestiegen ist, jetzt aber ihre Rohstoffe aus Übersee erhält. Die Textilgewerbe haben dann den Bau von Maschinen und Kraftanlagen hervorgerufen, und die sich entwickelnde Maschinenindustrie erhielt einen besonders starken Anreiz durch den Beginn der Ausbeute des nordfranzösischen Kohlenbeckens, das nur
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DER STÄDTEBAU15 km von Lille entfernt vorbeistreicht. — Dieses Becken liefert 70 % der gesamten Kohlenförderung Frankreichs.Die drei Städte verfügen neben diesen trefflichen Wirtschaftsgrundlagen über ein großes Wasserstraßennetz, das sie mit den Kohlenfeldern, dem Meer, der Schelde und Antwerpen verbindet, aber allerdings nur die kleinen Abmessungen der französisch-flandrischen Kanäle aufweist; — die Tragfähigkeit der Schiffe beträgt 280 Gewichtstonnen. Lille ist ferner ein großer Eisenbahnknotenpunkt, in dem sich die Linie London—Calais in die Richtungen nach Brüssel, Aulnoye, Reims und Paris verzweigt: Roubaix und Tourcoing liegen allerdings abseits von diesen großen Linien, immerhin aber an der Hauptstrecke von Paris über Lille nach Gent und Ostende.Obwohl zwischen Lille und dem rund 10 km entfernten Städtepaar Roubaix-Tourcoing sehr rege Beziehungen bestanden, fehlte es an einem entsprechenden Verkehrsmittel für den Nachbarschafts-Schnellverkehr.Es waren nur die Eisenbahn und zwei Straßenbahnlinien vorhanden. Auf der Eisenbahn verkehrten (1914) täglich in jeder Richtung 36 Züge, und die Fahrzeit betrug (etwa) :
zwischen Lille und Roubaix . .zwischen Lille und Tourcoing. .

Schnellzüge 
Minuten1116

Personenzüge 
Minuten1723Die beiden Straßenbahnlinien folgen alten Chausseen, die im Lauf der Zeit 'zu städtischen Straßen geworden sind, aber einen schnellen Verkehr nicht gestatten. Die Chaussee Lille—Roubaix holt etwas nach Osten, die Straße Lille— Tourcoing etwas nach Westen aus, so daß zwischen ihnen ein ziemlich breiter Streifen übrig bleibt, auf dem die Bebauung sich nur schwach entwickelte. Dieses „Neuland“ konnte man sich zunutze machen, um den Boulevard ohne übertrieben hohe Grunderwerbskosten und ohne Abbruch größerer Gebäude zu schaffen.Es war zweifellos ein kühner und richtiger Gedanke, als schon im Jahre i860 der Stadtbaurat von Lille den Vorschlag machte, Lille mit Roubaix (und Tourcoing) durch einen neuen großen Straßenzug zu verbinden und in diesem eine Bahn für den schnellen Nachbarschaftsverkehr anzulegen. Leider ist dann aber das Werk zum Teil falsch ausgeführt worden, indem man den Straßenzug übermäßig breit machte und in ihn neben den notwendigen Verkehrsstreifen noch einen Reitweg und zwei Radfahrwege hineinlegte und dem Ganzen den Eindruck einer großen Allee zu geben versuchte und ferner in der Linienführung die Grade viel zu stark zur Herrschaft gelangen ließ.Der große Boulevard hat folgenden Querschnitt:Bürgersteig...........................................................................3,5 mLangsam-Fahrdamm (für Lastwagen) .... 5,5 „Schnellbahn mit zwei seitlichen Gehwegen . . . 11,00 „Schnellfahrdamm (für Kraftwagen)....................... 9,00 „Allee, mit zwei Radfahr- und einem Reitweg . . 11,00 „Langsam-Fahrdamm...................................................... 5,50 „Bürgersteig........................................................................ 3,50 „zus. 49,00 mDieser Regelquerschnitt ist in den neugeschaffenenTeilen des Straßenzuges folgerichtig durchgeführt; die Ein

führungen in die Städte zeigen aber erhebliche Abweichungen hiervon.Der Boulevard setzt sich nämlich aus folgenden Teilen zusammen :Einführung in Lille, gemeinsamer Straßzug bis vor Wasquehal, Zweig nach Roubaix,Einführung in Roubaix, Zweig nach Tourcoing, Einführung in Tourcoing.Die Einführung in Lilie beginnt, da man in diesem Zusammenhang die Trace der Schnellbahn zugrunde legen muß, an dem neuen Theater in Lille. Der Punkt liegt verkehrstechnisch günstig im Schwerpunkt des städtischen Verkehrs, denn am Theater tritt die vom Hauptbahnhof kommende Rue Faidherbe in die Grand Place ein, die das Zentrum des Straßenbahnverkehrs bildet1).

1) Zwischen dem Platz vor dem Theater und der Grand Place liegt 
allerdings ein von mehreren Straßen durchbrochener Häuserblock; den 
östlichsten Teil bildet die in altflandrischem Stil erbaute Börse, auf deren 
schönem Hof eine Statue Napoleons I. steht.

Die das Theater in einer Schleife umfahrende Schnellbahn liegt in der Altstadt auf etwa 500 m Länge in ziemlich schmalen, aber leidlich übersichtlichen Straßen, bis sie die alten Festungswälle erreicht. Diese waren bereits vor dem Krieg für eine Straße von insgesamt um Breite einschließlich Schnellbahn durchbrochen worden, die Arbeiten waren aber noch nicht so weit vollendet, daß der Boulevard schon in voller Breite bis an die Altstadt herangeführt war.Hinter den Festungswällen setzt der gemeinsame Boulevard in voller Breite ein und führt schnurgerade auf rund 4 km Länge bis zu einem schwachen Knick, hinter dem dann bald der Gabelpunkt der Zweige nach Roubaix und Tourcoing folgt. Der Gabelpunkt wird durch einen hinter ihm liegenden dreieckförmigen Platz betont, der Gelegenheit zur Errichtung eines Monumentalbaues bietet, bisher aber noch unbebaut ist. An der Gabelung erfolgen alle Kreuzungen der Schnellbahnen untereinander und mit den Fahrdämmen im Niveau.Der Zweig nach Roubaix wendet sich zuerst in gerader Linienführung nach Osten, um den bereits dichter bebauten Vorort Wasquehal zu vermeiden, kreuzt die alte Chaussee und schlägt dann mittels einer flachen Kurve die nordöstliche Richtung ein, um — wieder schnurgerade — die Südspitze des Parkes von Barbieux zu erreichen, der sich in einer Länge von rund 1,5 km aus Roubaix hinaus nach Süden vorschiebt. Weiter nach dem Stadtinnern zu findet der Park seine Fortsetzung in dem Boulevard de Paris, einer breiten vornehmen Straße mit vier Reihen prächtiger Bäume. Es ist hier also ein „Radialparkstreifen“ vorhanden, der beinahe im Stadtinnern beginnt und zum Hinauswandern ins Freie einladet. Leider, so muß man wohl sagen, ist der Parkstreifen zur Einführung der Schnellbahn mit benutzt. Der Boulevard endigt nämlich mit seinem regelmäßigen Querschnitt vor der Südspitze des Parkes, und als Fortsetzung dient die den Park an seiner Ostseite begleitende Allee.Der Hauptteil des Parkes wird durch den Verkehr glücklicherweise nur wenig berührt, weil er in einer tiefen Mulde liegt. Wenn man aber in dem Park von den Kraftwagen und der Schnellbahn noch wenig merkt, so ist leider
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DER STÄDTEBAUdie prächtige Allee „Boulevard de Paris“ durch den Verkehr ihrer Ruhe beraubt.Der Zweig nach Tourcoing führt von der großen Gabelung mit wenigen schwachen Knicken auf Tourcoing los und endigt hier, recht unvermittelt, vor dem „Kanal de Tourcoing“, einem kurzen Abzweig des „Kanals von Roubaix“. Uber die Einführung in Tourcoing ist nur zu sagen, daß die Schnellbahn den Kanal auf der Straßenbrücke, einer Hubbrücke, überschreitet und dann den städtischen Straßen bis zur Grande Place von Tourcoing, dem Verkehrsmittelpunkt, folgt.Ehe in eine Kritik der Gesamtanlage und ihrer Einzeldurchbildung eingetreten wird, mögen noch einige Angaben geschichtlicher, wirtschaftlicher und technischer Natur gegeben werden:Die Geschichte des Boulevards reicht, wie schon erwähnt, bis in das Jahr i860 zurück, in dem die ersten Anregungen zum Bau einer großen Verkehrsader gegeben wurden. Es gelang jedoch erst im Jahre 1901 den Bau zu finanzieren und die staatliche Genehmigung zu erwirken. Man beschloß aber, um zunächst an Kosten zu sparen, die seitlichen Fahrdämme nicht sofort auszubauen. Nur der Schnellfahrdamm und die Schnellbahn waren Ende 1909 fertiggestellt. — Bis zur Besetzung durch die Deutschen (Oktober 1914) waren fertig: Die Freilegung des gesamten Straßenzuges, der Schnellfahrdamm, die Schnellbahn und die Baumpflanzungen. Der Reitweg und die Radfahrerwege waren streckenweise noch in unfertigem Zustand. Die seitlichen Fahrdämme waren nur auf kurze Strecken gepflastert, auf einzelnen Strecken war mit dem Pflastern begonnen, im übrigen waren diese Fahrdämme und vielfach auch die Bürgersteige noch nicht in Angriff genommen. In voller Breite ausgeführt waren dagegen die Brücken, darunter zwei große Eisenbahnüberführungen und die Brücke über den Kanal von Roubaix.Die Kosten des bisher Ausgeführten sollen, offensichtlich ohne die Baukosten der Schnellbahn, 5 500000 Fr. betragen haben, das noch Fehlende war zu 3 000000 Fr. veranschlagt. Die hiernach 8500000 Fr. ausmachenden Gesamtkosten waren übernommen worden:1. von den drei Städten,2. von dem Departement Nord,3. von der Schnellbahngesellschaft.Die Schnellbahngesellschaft leistete einen Zuschuß von 2 000 000 Fr. Um ihr dies zu ermöglichen, erhielt sie die Konzession für mehrere Straßenbahnlinien; auch die mit ihr eng verbundenen Gesellschaften, besonders die das Kraftwerk Wasquehal betreibende Gesellschaft, scheinen Konzessionen erhalten zu haben1). Die auf Grund dieser Konzessionen bisher gebauten Straßenbahnlinien bilden mit der Schnellbahn zusammen ein Netz von zusammen rund 61 km Bahnlänge (93 km Gleislänge). Die Straßenbahnlinien verlaufen, abgesehen von der Linie Lille—Leers, in dem Wirtschaftsgebiet Roubaix und Tourcoing, und sie schließen in beiden Städten gut an die Endstationen der Schnellbahn und die Bahnhöfe der Fernbahn an. Das Netz ist verkehrspolitisch sehr geschickt trassiert.
1) Über die Finanzoperationen war keine volle Klarheit zu erzielen; 

die Einzelheiten sind übrigens auch belanglos.

Die technische Ausführung der Straße, der Schnellbahn und der Brücken ist gut, ist aber offensichtlich nicht auf 

so hohe Verkehrsbeanspruchung berechnet wie bei entsprechenden deutschen Anlagen. Die Brücken sind schwer konstruiert und machen einen zu wuchtigen Eindruck — dorische Säulen aus Eisen!Der Unterbau der Straße war teilweise schwer herzustellen, da der Untergrund vielfach feucht ist; — der Grundwasserstand ist hoch; in Lille waren während der deutschen Besetzung zahlreiche Keller überschwemmt; allerdings wurde dem Boden auch nicht wie sonst von den zahlreichen Fabriken das Wasser zum Kesselspeisen entzogen. Der Oberbau der Straße war stellenweise schlecht : Auf einer Packlage von weichen zerschlagenen Ziegelsteinen lag eine Schotterdecke von teilweise nur 6 cm Stärke'. Die Straße mußte schon Anfang 1915 gründlich ausgebessert werden, um dem Kraftwagenverkehr gewachsen zu bleiben.Die Schnellbahn hat, wo sie auf eigenem Streifen liegt, den gewöhnlichen Querschwellenoberbau mit Schienen von 30 kg/m Gewicht auf Holz- (Eichen-) Schwellen; wo sie im Pflaster liegt, also in den „Einführungsstrecken“, hat sie Rillenschienen von 40 kg/m Gewicht. Die Oberleitung zeigt gefällige Formen. Die Bahn wird mit Gleichstrom von 550 Volt betrieben; der ihr vom Kraftwerk Wasquehal zugeführte Wechselstrom von 10000 Volt wild in vier Unterstationen umgewandelt.Obwohl der Boulevard zweifellos ein bedeutendes Werk ist, auf das seine Erbauer und die Städte stolz sein können, darf man mit der Kritik nicht zurückhalten. Sie wird uns zu dem Ergebnis führen, daß die Gesamtanlage verfehlt ist, und daß auch in Einzelheiten Fehler gemacht sind, und daß zu wünschen wäre, daß bei dem weiteren Ausbau noch die bessernde Hand angelegt werde.Die Gesamtanlage darf man deshalb als fehlerhaft bezeichnen, weil in den einheitlichen Straßenzug Dinge hineingepreßt worden sind, die sich nun einmal nicht miteinander vertragen, und weil außerdem das ganze von einer übergroßen Starrheit — durchweg derselbe Querschnitt, allenthalben die gerade Linie — beherrscht wird.Nach der Geschichte des Boulevards darf man vermuten, daß man bei ihm zunächst an den Verkehr dachte, gleichzeitig aber auch etwas Monumentales schaffen wollte. Man hat sich aber nicht die Mühe gemacht, die Forderungen des Verkehrs im einzelnen zu studieren; man hat den Verkehr einerseits zu gut bedacht, indem man überall die gerade Linie erstrebte, aber man hat ihn andererseits nicht genügend bedacht, indem man böse Niveaukreuzungen zuließ.Ein genaueres Durcharbeiten der Forderungen des Verkehrs würde ergeben haben, daß die große Starrheit der geraden Linie und des gleichmäßigen Straßenquerschnittes verfehlt sind; man hätte ohne diese Starrheit dem Verkehr besser dienen können und dabei wohl auch an Kosten gespart, außerdem aber durch Vermeidung der schlimmsten Niveaukreuzungen eine höhere Sicherheit und schönere, abwechslungsreichere Bilder erzielen können.Verfehlt ist ferner das Hineinlegen des Reitweges in eine dem Schnellverkehr gewidmete Straße und der Versuch, einen Schnellbahn- und Kraftwagen-StraBenzug in eine Allee umzustempeln.Dieser Kritik der Gesamtanlage gegenüber kann man nun aber fragen, wie man es denn hätte besser machen können. Aber die Antwort hierauf ist nicht schwer. Sie ist sofort gegeben, wenn man von dem Grundsatz ausgeht, daß man das, was sich nicht miteinander verträgt, vonein-
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DER STÄDTEBAUander zu trennen hat. Die Antwort besteht also darin, daß man statt des einen Gebildes deren zwei hätte schaffen sollen, die zusammen wahrscheinlich billiger, jedenfalls aber jedes in sich besser geworden wären.Wollte man einen großen Straßenzug schaffen, der dem Schnellverkehr dient, so wäre man mit einem Schnellfahrdamm, einem Schnellbahnstreifen, zwei Fahrdämmen für den Langsamverkehr (Lastwagenverkehr) und zwei Bürgersteigen ausgekommen.Ein etwa nach Abb. 19 gegliederter Querschnitt mit einer Gesamtbreite von 33 m gegenüber 49 m des ausgeführten Boulevards würde genügt haben; man hätte also 16 m Breite gespart. Oder man hätte die Schnellbahn überhaupt aus der Straße herausnehmen können und ihr einen eigenen Bahnkörper geben können, der durch Hinterland verlief und durchschnittlich wohl kaum mehr als 8—9 m Breite erfordert haben würde. Alsdann wäre man für den Schnell- und den Langsam-Fuhrwerkverkehr mit einer Straßenbreite von etwa 24 m ausgekommen. Diese Lösung wäre wohl die zweckmäßigste gewesen, weil sie die schienenfreien Kreuzungen zwischen den wichtigsten Straßen und der Schnellbahn und die schienenfreie Kreuzung an der Gabelung der Zweige nach Roubaix und Tourcoing ohne weiteres ermöglicht hätte; die Schnellbahn hätte dann eine größere Geschwindigkeit erhalten können, sie hätte dem Verkehr besser gedient und hätte daher auch mehr Baukosten erfordern dürfen.Alsdann hätte man — vollständig losgelöst von dem durchgehenden Verkehr — eine Promenade oder eine Allee oder noch besser einen richtigen Parkverbindungsstreifen anordnen müssen. Ansätze zu einem solchen waren und sind auch heute noch vorhanden: Der Boulevard beginnt in Lille an den alten Festungswällen, sie sind militärisch wertlos und ermöglichen mit dem freien Schußfeld die Anlage einer prächtigen Ring-Grünanlage mit malerischen Wällen und Gräben und schönem alten Baumbestand. An die Wälle tritt der Ostfriedhof dicht heran, und an ihn schließen der Botanische Garten und größere Parkanlagen nach Norden zu an. Es hätte sich also in diesem Gebiet nicht um das Neuschaffen großer Grünflächen, sondern nur um das richtige Zusammenfassen der vorhandenen Einzelteile gehandelt. — Allerdings ist der Friedhof zum Teil geschmacklos angelegt, aber das wäre ja wohl auch im Laufe der Zeit zu ändern gewesen.Weiter nach Norden hin sind allerdings auf etwa 3 km Länge noch keine öffentlichen Grünanlagen vorhanden; es ist hier aber auch die Bebauung noch wenig entwickelt, so daß man den Parkstreifen sicher ohne große Schwierigkeiten hätte schaffen können; jedenfalls läßt sich eine 24 m breite Straße, eine Schnellbahn und ein geschlängelter Parkstreifen bequemer und wohl auch billiger schaffen als ein 49 m breiter schnurgerader Boulevard.Von Wasquehal ab ist dann wieder — für Roubaix auf 3, für Tourcoing auf 6 km Länge — der denkbar schönste Grundstock für einen Verbindungspark gegeben — eine prächtige, reich mit Wasser belebte „Allee“, nämlich der Kanal von Raubaix. Der Kanal steigt hier in einem von hohen Bäumen beschatteten Einschnitt in einer fünfstufigen Schleusentreppe nach der 20 m höher als Lille gelegenen Zwillingsstadt Roubaix-Tourcoing auf, und seine Ufer lassen sich auch jetzt noch bequem zu einer Parkanlage umgestalten; — Lösch- und Ladeverkehr ist hier noch nicht vorhanden, kann auch ohne Schwierigkeit ferngehalten werden, 

und der ruhige durchgehende Schiffsverkehr würde die Ruhe und Schönheit eines Parks nicht behelligen.Erst bei dem Eintritt des Kanals in das engere Stadtgebiet von Roubaix-Tourcoing liegen an seinen Ufern teilweise Lager- und Ladeplätze; andererseits liegen aber auch Parkanlagen in der Nähe des Kanals, und außerdem verläuft die Wasserstraße auf eine große Strecke in einem so tiefen, übrigens mit hohen Bäumen bestandenen, Einschnitt, daß Ladeanlagen fast unmöglich sind. Ein großzügiges Vorgehen würde also sicher die Ausgestaltung einer durchgehenden Grünanlage erzielen können.Ferner könnte es nicht auf große Schwierigkeiten stoßen, von der „Schleusentreppenallee“ einen nach Osten gerichteten Parkverbindungsstreifen nach der Südspitze des Parks de Barbieux anzulegen, der, wie schon erwähnt, einen recht geschickt angelegten Radialpark der Stadt Roubaix bildet.Bei der hier kurz skizzierten Gesamtanordnung würde man auch eine Reihe von Fehlern vermieden haben, die in Einzelheiten bei dem Boulevard gemacht worden sind. Diese Einzelfehler beruhen teils auf mangelnder Voraussicht, teils auf einer unzureichenden Berücksichtigung der künstlerischen Gesichtspunkte, teils auf einer Verkennung der Forderungen des Verkehrs; sie scheinen aber letzten Endes doch alle in der verfehlten Gesamtanordnung zu wurzeln.Als verfehlt ist zunächst die starre Symmetrie und Regelmäßigkeit des Querschnittes zu bezeichnen.Abb. 19 zeigt, daß der Querschnitt symmetrisch angeordnet worden ist. Zu diesem Zweck haben der Schnellbahnstreifen und der Streifen — die „Allee“ — für Radfahrer und Reiter gleiche Breite (11 m) erhalten, und ihre Baumreihen sind ebenfalls symmetrisch zur Straßenmitte angeordnet. Offensichtlich hat aber der breite Fußweg, der hierbei zwischen dem Schnellbahngleis und dem Schnellfahrdamm übrig bleibt, wenig Wert; denn der Fußgänger wird gerade diese Stelle vermeiden, denn hier sind Lärm, Geruch und Schmutzspritzer am stärksten vertreten. Wollte man einen besonderen Fußweg anlegen, so gehörte er jedenfalls auf die andere Straßenseite zu den ruhigeren Verkehrsarten, den Radfahrern und Reitern.Der Fehler wird noch dadurch verschlimmert, daß die Symmertrie in Wirklichkeit nicht erzielt worden ist und auch nie erzielt werden kann kann. Es handelt sich hierbei vielmehr um jene im Städtebau früher oft zu beobachtende „papierene“ Symmetrie, die man nur auf dem Zeichenblatt sehen kann, die aber in der Wirklichkeit nicht erkennbar wird. — Auf dem Boulevard wird die Symmetrie zunächst dadurch gestört, daß das sinnfälligste und allen Abmessungen nach größte, nämlich die Schnellbahn mit ihren vier glitzernden Schienen, ihren großen Wagen und ihrer Oberleitung mit deren Masten unsymmetrisch liegt. Sodann kann man aber auch nicht annehmen, daß die in vier Reihen symmetrisch gepflanzten Bäumchen jemals eine gleichmäßige Allee großer Bäume werden können; denn die Bäume unterliegen so verschiedenen Lebensbedingungen, daß sie sich nicht gleich entwickeln können, um so weniger, als die die Schnellbahn einfassende Allee mit Rücksicht auf die Oberleitung in bestimmtem Schnitt gehalten werden muß.Vor allem hat man aber bei dem Streben nach Symmetrie vergessen, daß das für das Auge Wichtigste die Straßenwandungen, die Häuserreihen, sind. Wollte man
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DER STÄDTEBAUSymmetrie erreichen, so hätte man für die (ungefähr) gleichmäßige Gestaltung der gegenüberliegenden Häuserfronten, je in den einzelnen Straßenabschnitten, sorgen müssen.Hiermit sind wir nun schon zu dem zweiten Einzelfehler gekommen, nämlich zu der Vernachlässigung der künstlerischen Gesichtspunkte in der Durchbildung der Straßenwandungen.Wenn man mit so hohen Kosten eine so großzügige Straßenanlage schafft, muß man darauf bedacht sein, die Straßenwand nach einheitlichen künstlerischen Gedanken durchzubilden. Dabei hätte man zunächst die Häuserhöhe gegen die Straßenbreite abstimmen müssen; man wäre dabei aber zu Höhen, Stockwerkzahlen, gelangt, die aus manchen anderen Rücksichten zu groß geworden wären. Ferner hätte man für bestimmte Straßenabschnitte eine einheitliche Durchbildung der Häuserfronten vorschreiben müssen, um so mehr, als der Straßenzug sich aus einzelnen langen geraden Abschnitten zusammensetzt.Von solchen Gedanken ist aber nichts zu spüren; es herrscht vielmehr an dem Boulevard entlang große Bunt- Scheckigkeit in der Gestaltung der Häuser; neben monumental gehaltenen schloßartigen Landhäuser1 und Mietkasernen finden sich kleine und kleinste Reihen- und Einzelhäuser; neben den Werken bedeutender Architekten finden sich Machwerke schlimmer Art. Sogar das Entstehen von kahlen (oder mit Reklamen beklebten) Brandgiebeln ist nicht verhindert worden.Zu diesen Fehlern kommt die mangelhafte Durchbildung des Längenschnitts hinzu. Lange gerade Straßenzüge bedürfen einer feinen Abstimmung ihres Längenschnittes. Bei dem Boulevard hätte man wohl Gelegenheit gehabt, in dieser Beziehung Tüchtiges zu leisten, denn das Gelände zeigt mehrere Wellen — es steigt von Lille nach Roubaix-Tour- coing um insgesamt etwa 20 m —, und es waren mehrere Eisenbahnlinien und der Kanal zu überschreiten. Gelegenheit zu einer liebevollen Durchbildung — zu einem richtigen Gruppieren der Knickpunkte des Grundrisses mit denen des Längenschnittes, zum Herausarbeiten von Blickpunkten, zur Ausnutzung der beiden großen Eisenbahnüberführungen als Abschlüssen für das Auge — war also reichlich vorhanden. Offensichtlich hat man aber auf das Mindestmaß von Erdarbeiten zu viel Rücksicht genommen, und so gehen die ge

raden Straßenstrecken an vielen Stellen über Buckel hinweg, die recht häßlich wirken. Es ist nun aber darauf hinzuweisen, daß es glücklicherweise noch die Möglichkeit gibt, von den bisher gemachten Fehlern manchen wieder gutzumachen.Wie oben bemerkt, sind nämlich bisher auf volle Länge nur die Schnellbahn und der Schnellfahrdamm fertig; dagegen sind die seitlichen Fahrdämme und die Bürgersteige vielfach noch nicht in Angriff genommen, und der Reitweg und die Radfahrwege sind vor dem Krieg nur roh instand gewesen, auch die Bebauung ist noch stark zurück, auf lange Strecken steht noch kein Haus.Man ist daher in der Lage, noch viel zu ändern. Allerdings muß man an der Trace und Höhenlage der Schnellbahn und des Schnellfahrdammes, das heißt an einem rund 20 m breiten Teil festhalten; von dem übrigen kann man aber viel ändern. Bei der Änderung wird man sich dazu bekennen dürfen, vor allem den Reitweg, dann aber auch die Radfahrwege auf große Längen fortfallen zu lassen, besonders dann, wenn man sich zu der Anlage des oben angedeuteten Verbindungsparkes entschließt. Man würde damit zunächst etwa 10 m sparen, außerdem könnte man die beiden Langsamfahrdamme, die zwischen den Bordsteinen 5,5 m breit sind, auf 4,5 m Breite einschränken; auch ließe sich vielleicht streckenweise der östliche Langsamfahrdamm näher an die Schnellbahn heranschieben. Der Gesamtquerschnitt könnte also um etwa 12 m verringert werden. Wenn man hiervon Gebrauch macht, das heißt, also die Häuser fluchten streckenweise vorspringen läßt, und wenn man dann die Übergangsstellen von dem bisherigen zu dem verkleinerten Querschnitt an die Buckel des Längenschnittes legt und sie architektonisch richtig gestaltet, so wird man die ästhetischen Mängel des Längenschnittes mildern können. Andererseits empfiehlt es sich auf einige kürzere Strecken, die Häuserfluchten zurückzusetzen, und zwar einerseits dort, wo man seitlich stehende — glücklicherweise bisher noch nicht gefällte — alte schöne Bäume damit retten und in das Straßenbild einbeziehen kann, andererseits dort, wo bereits vorhandene — in der jetzigen Fluchtlinie stehende — wertvolle Gebäude durch das Zurücktreten der anschließenden Häuser stärker hervorgehoben werden könnten.
BÜCHERBESPRECHUNG.
NATURBAUWEISEN. Ein Ratgeber für Siedler und Baulustige.

Im Auftrage des Reichsverbandes zur Förderung sparsamer Bau
weise (E. V.) und in Verbindung mit dem Deutschen Verein für ländliche 
Wohlfahrts- und Heimatpflege, bearbeitet von Alfons Anker, im Verlage 
der Deutschen Landbuchhandlung, G. m. b. H., Berlin SW u.

Literatur auf dem Gebiete des Siedlungswesens ist reichlich vorhanden. 
Meist handelt es sich um statistisch oder städtebaulich gehaltene allgemeine 
Ausführungen, zum Teil auch um Einzelvorschläge. Dieses Schrifttum 
befreite uns immerhin vom Gestaltungsdogma und vom Ballast polizei
licher Vorschriften. Keine der Arbeiten traf aber so den Nagel auf den 
Kopf, wie dieses Buch des Reichsverbandes. Schon das Vorwort des Ersten 
Verbandsvorsitzenden, Geheimrat Dr. Friedrich SeeBelberg, beleuchtet grell 
die Notstände und die Möglichkeiten, unter denen überhaupt noch gebaut 
werden kann.

Wir wissen, daß der ,Reichsverband zur Förderung sparsamer Bau
weise“ sich seit Jahr und Tag weitgehend mit allen Fragen befaßte, die 

dazu führen, selbst unter den jetzt obwaltenden Verhältnissen bei er
schwinglichen Preisen standfeste und warme Häuser errichten zu können. 
Aus diesem gemeinnützigen Wirken heraus erscheint nun auch das vor
liegende Buch. Weitschweifigem Theoretisieren geht die Schrift aus dem 
Wege. Die Betonung ist auf das Unmittelbare, Handgreifliche, Mögliche 
gelegt. Jeder, auch der ganz einfache Siedlersmann muß endlich die 
Mittel und Wege der neuesten Technik für sparsames Bauen erfassen 
lernen, sonst geht das ganze deutsche Siedlungsvorhaben, von dem wir 
uns doch gerade wesentlich eine Umschaltung unserer Wirtschaftlichkeit 
vom Industriellen auf die Bodenpolitik versprechen, einem katastrophalen 
Zusammenbruche entgegen.

Das vor uns liegende Problem ist dieses: Da uns die Kohlen fehlen, 
so fehlen auch alle diejenigen Baustoffe, zu deren Herstellung reichliche 
Kohle gehört. Das sind Ziegelsteine, Zement und Eisen; selbst an ge
branntem Kalk gebricht es. Da heißt es nun: „Lerne wieder bauen, wie 
es die Leute taten, als man diese Stoffe noch gar nicht kannte!“
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Ganz wörtlich ist natürlich die hier aufgestellte Forderung nicht zu 
nehmen, sonst hieße es uns gewissermaßen in den Urzustand zurück
führen. Einigen Kalk, einigen Zement, einiges Ziegelsteinmaterial wird 
der Staat bei sparsamer Kohlenverwendung immerhin zulassen; und wenn 
nun das geschieht, so ergeben sich doch UnterVerwendungvon Schlackeusw. 
schon recht ansehnliche Reihen neuer technischer Möglichkeiten für sied- 
Ierisches Bauen. Die Hauptbetonung wird allerdings auf den Lehmbau 
gelegt, der nach den Anleitungen dieses Buches sehr brauchbar, selbst für 
vornehme Häuser erscheint. Der gestampfte und mit Säuren behandelte 
Lehm weist tatsächlich die Festigkeit gebrannten Ziegelmaterials auf!

Typisierung und vereinfachte, nichtsdestoweniger materialgerechte 
schöne Formen ersetzen überhaupt allen überflüssigen gedankenlosen Luxus 

früherer Zeiten; in solchen Anregungen WarGeheimrat SeeBelberg übrigens 
schon vor dem Kriege anregend vorgegangen, z. B. durch das Buch 
„Das flache Dach im Heimatbiide11. Das neue Buch des Reichsverbandes 
gibt nun auch manches Material für Grundrißbildung und Hausform. 
Die richtige ästhetische Anpassung der letzteren an die Naturbaustoffe 
muß jedoch noch der Zukunft Vorbehalten bleiben; der Verfasser hat mit 
Recht darauf hingewiesen, daß der Siedlungsbau durchaus auch in Zukunft 
mit Hilfe des Architekten durchgeführt werden muß. Andererseits aber 
kann sich nach den in der Schrift gegebenen Anleitungen der Siedler 
selbst genügend am Hausbau betätigen, um Ersparnisse zu erzielen.

Otto Michelsen, Architekt.

MITTEILUNGEN.
Münchner (oberbayrischer) Architekten- 

UND INGENIEURVEREIN (E. V.). Der Vorstand des 
Vereins hat sich an den Reichsminister Dr. Geßler (Berlin) gewandt mit 
der Bitte um Mitteilung, wie die Mitglieder des Vereins, die sich an 
dem Wiederaufbau der zerstörten Gebiete beteiligen wollen, sich zur Er
langung von Stellungen und Aufträgen melden können. Darauf hat der 
Reichskommissar zur Ausführung von Aufbauarbeiten in den zerstörten 
Gebieten geantwortet: „Auf Ihr an den Herrn Minister Dr. Geßler vom 
28. v. Mts. gerichtetes Schreiben teile ich Ihnen mit, daß ich selbst
verständlich gern bereit bin, die Mitglieder Ihres Vereins bei Besetzung 
von Stellen für den Wiederaufbau zu beschäftigen. Gegenwärtig ist dazu 
allerdings noch keine Gelegenheit, und bitte ich, Ihre Mitglieder davon in 
Kenntnis zu setzen. Im allgemeinen werden nach meiner Ansicht Architekten 
nur in ganz geringem Umfange am Aufbau beteiligt werden, da die Fran
zosen deutsche Architekten und Unternehmer ablehnen, da sie für diese 
zeichnerischen und Entwurfsarbeiten, die nur nach ihren Ideen gemacht 
werden sollen, selbst genügend Kräfte besitzen. Es ist deshalb durchaus 
wichtig, daß Ihre Herren Mitglieder sich nicht zu großen Hoffnungen in 
dieser Richtung hingeben.“

Untertunnelung Jerusalems. Ein großartiger ι∏- 
genieurplan für Palästina, der auch die Untertunnelung Jerusalems 

einschließt, ist von einem norwegischen Ingenieur, Albert Hiorth, aus
gearbeitet worden; er verfolgt das Ziel, das Mittelländische Meer und das 
Tote Meer durch große Kräftestationen miteinander zu verbinden. Der 
Plan sieht einen Tunnel von etwa 60 km vor, der unter Jerusalem durch
geht, um Wasser zu dem tieferen Ende des Jordantalds und zum Toten 
Meere zu führen, wo eine Kraftstation Licht und Kraft für das ganze Land 
bringen soll.

er Präsident des INSTITUTS DER BRITISCHEN ARCHI
TEKTEN hat mit Zustimmung dęs Foreign Office einen Aufruf 

des Wiener Ingenieur- und Architektenvereines folgendermaßen erwidert: 
„Obwohl wir die gerechte Strenge der Friedensbedingungen erfassen, 
würden wir Ihrem Appell größeres Gewicht beilegen, wenn Ihre Gesell
schaft während des Krieges irgendwelche Schritte unternommen hätte, um 
die infame Zerstörung jener Architekturwerke, deren ungeheuren Wert für 
die Welt Ihre Gesellschaft zu würdigen durchaus kompetent war, durch 
die Verbündeten Ihres Landes zu verhindern oder öffentlich dagegen zu 
protestieren. Nichtsdestoweniger möchten wir hoffen, daß die Ihrem Lande 
auferlegten Bedingungen sich als nicht so vernichtend zeigen werden, 
wie es Ihre Entschließung befürchtet, und daß wir nach der Unterzeichnung 
des Friedens in der Lage sein werden, die Beziehungen mit Ihrer Gesell
schaft zur gemeinsamen Förderung der Kunst der Architektur wieder auf
zunehmen.“

olgender amtlicher Bericht wird von dem Pariser Congrès de Ia 
navigation (BINNENSCHIFFAHRTSKONGRESS) über den

Abschluß seiner Arbeiten mitgeteilt: 1. Der Kongreß hält seinen Antrag 
bezüglich der Dringlichkeit der Gründung des Kanals du Nord-Est auf
recht. 2. Es wird vorgeschlagen: a) die Schleusen des RHEIN-MARNE
KANALS und der Kohlenkanäle der SAAR zu verdoppeln und auf der 

ganzen Länge dieser Kanäle elektrischen Betrieb einzuführen; b) die 
MOSEL zwischen Metz und dem Unterland Diedenhofens zu kanalisieren 
und Nebenarme der Orne und Fentsch zu bauen. Die Mosel muß so 
ausgebaut werden, daß Rheinschiffe von 1200 t darauf verkehren können. 
Auch die Nebenarme zur Orne und Fentsch müssen in ihren Anfängen 
solche Schiffe fassen können und in ihrem weiteren Laufe Schiffe bis zu 
600 t; c) der Ornekanal muß bis zum Kanal der Chiers erweitert werden 
können. Die Aufmerksamkeit der Behörde wird auf die Wichtigkeit eines 
Kanals gelenkt, der bis Longuyon ginge, sowie auf die Bedeutung einer 
durch diesen Kanal herzustellenden Verbindung der Mosel mit dem Kanal 
der Chiers, entsprechend den Vorschlägen der luxemburgischen Dele
gierten. 3. Eine wirtschaftliche Untersuchung soll später über alle übrig
bleibenden Wege eingeleitet werden, wobei alle Interessenten ihre Be
dürfnisse und Wünsche angeben sollen. Gleichzeitig soll die Tonnage 
angegeben werden, die auf den normalen Wasserwegen für die betreffende 
Industrie transportiert werden soll.

TÄDTISCHE KLEINWOHNUNGSBAUTEN IN GERA-
REUSS. Zur Linderung der hier immer schärfer auftretenden

Wohnungsnot ist neben der Bautätigkeit des Gemeinnützigen Bauvereins 
und der Baugenossenschaft für Beamte und Arbeiter neuerdings auch die 
Erstellung von Wohnungen in stadteigener Regie nötig geworden. Die 
städtischen Kollegien waren schon im Juni d. J. auf Grund einer vom 
Stadtbaurat Luthardt unter Mitwirkung von Regierungsbaumeister Kerz 
verfaßten Wohnungsbaudenkschrift der Ausführung städtischer Wohnungs
bauvorhaben nähergetreten. Nachdem die Bauvorhaben zunächst wegen 
unzulänglicher Reichszuschüsse zurückgestellt wurden, haben nunmehr 
die städtischen Kollegien beschlossen, die Bauten wenigstens zum Teil, 
d. h. zunächst 16 Kleinwohnungshäuser, meist Vierfamilienhauser, an der 
Straße 66 auszuführen. Die Gesamtkosten sind neuerdings auf über 
2i∣i Mill. Mk. veranschlagt, wovon nur der staatsanteilige Zuschuß un
gekürzt in Aussicht gestellt, während der Reichszuschuß in Ermangelung 
WeitererMittel bedauerlicherweise auf nur 150000 Mk. bemessen worden 
ist. Die Vorbereitungen sind so weit gediehen, daß mit der Ausführung 
sofort begonnen werden kann.

AS MÜNCHENER WOHNUNGSAMT UND SEINE 
TÄTIGKEIT IM GESCHÄFTSJAHR 1918/19. Einen 

außerordentlich interessanten Bericht über die Tätigkeit des Münchener 
Wohnungsamtes vom I. April 1918 bis 1. April 1919, den der Direktor 
des Amtes, Regierungsbaumeister Dr.-Ing. A. Gut erstattet hat, liegt in 
einer 43 Seiten starken Schrift im Druck vor. Der Bericht enthält An
gaben über den Umfang der Wohnungsnot in München (es fehlen 
11321 Wohnungen aller Größenklassen, darunter 8407 Kleinwohnungen), 
sowie über die Beschaffung von Wohngelegenheiten zur Steuerung der 
Wohnungsnot. In diesem Abschnitt sind wohl alle Maßnahmen zu finden, 
die überhaupt zur Bekämpfung dieses Notstandes irgendwo ergriffen 
worden sind. Was zur Beschaffung von Wohngelegenheiten zur vorüber
gehenden Unterbringung Wohnungsloser, sowie zur Unterbringung auf 
längere Zeitdauer und zur dauernden Unterbringung geschehen ist, wird 
ausführlich und vor allem durch Beigabe genauer Tabellen geschildert.
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An mittelbaren Maßnahmen sind die Verhinderung mißbräuchlicher Be
nutzung von Wohnräumen, die Beschaffung von Lagerräumen, die Ver
hinderung des Zuzugs von auswärts und die Beschaffung von Baustoffen 
angeführt. Weitere Kapitel beschäftigen sich mit dem Wohnungsnachweis, 
der Wohnungsaufsicht, dem Wohnungsfursorgefonds, der Wohnungs
statistik, der Verwaltung städtischer Not- und Dauerwohnungen, den

CHRONIK.
Tttettbewerb Potsdamer platz, wer es auf sich
’ ” nahm, die Ausstellung der etwa 70 Entwürfe für die Ausgestaltung 

des Vorplatzes zum Potsdamer Bahnhof in der Aula der Technischen Hoch
schule zu betrachten, mußte entweder mit schutzwirkender Arterien
verkalkung gewappnet sein oder durch ganz besonders starke Nerven dem 
imposanten Eindruck hoffnungsloser Unfähigkeit widerstehen können. 
Das Ergebnis dieses sehr überflüssigen Vereinswettbewerbs ist nicht 
trostlos, es ist katastrophal. Da in den betreffenden Architektenverbanden 
immerhin doch diejenigen Persönlichkeiten vereinigt sein sollten, die 
innerhalb des Deutschen Reiches ein relativ hohes Niveau baukünst
lerischer Fähigkeiten repräsentieren, so wäre schon mindestens eine recht 
gute Durchschnittsleistung zu erwarten gewesen. Statt dessen gerät der 
hoffnungsvolle Besucher in eine Sammlung baukünstlerischer Impotenz, 
wie sie trauriger nicht gedacht werden kann. Mehr als 2∣3 aller Entwürfe 
sind anscheinend um 1880 bis 18g5 gefertigt und nur neu kartoniert 
worden, diese Sammlung von Stilkitsch und blühendem Bauunsinn kann 
nicht einmal zur Heiterkeit stimmen. Von prinzipiellen Lösungen sind einige 
in der Grundidee leidlich gut, aber gerade die einzig inbetracht kommen
den Arbeiten, die die Zahl der Einzelbauten und der Löcher des Pots
damer Platzes nicht vermehrten, sondern sich begnügten, den Bahnhofs
sockel auszubauen, gerade diese Lösungen fanden vor den erheblich ge
trübten Augen des Preisgerichtes keine Gnade. Bei fast allen Entwürfen 
aber ist die Hilflosigkeit der künstlerischen Formensprache geradezu 
erschütternd.

Sicherlich war der Wettbewerb in der Form der Ausschreibung, in der 
Fassung der Aufgabe, in der Beschränkung auf bestimmte Vereine an 
sich schon unglücklich genug gestellt, aber selbst weitgehende Rücksicht 
auf diese Umstände können für ein solches Ergebnis keine hinreichende 
Entschuldigung bedeuten. Festzustellen ist lediglich der völlige Mangel 
jeder raumschöpferischen Kraft, d. h. jeder architektonischen Begabung 
(NB. Architektur heißt nicht Fassade).

∕⅛ USSTELLUNG MENDELSOHN. Im Kunstsalon Cassirer in 
der ViktoriastraBe stellte im Dezember ein junger Architekt (Erich 

Mendelsohn) aus.
Der Besucher findet eine Anzahl großer graphischer Blätter, deren ab

sichtlich verzogene Perspektiven auf Plakatwirkung ebenso spekulieren, 
wie die ganz in diese Richtung eingestellte Darstellungstechnik. Die 
Datierungen der Blätter erscheinen irreführend, Einflüsse von Scheerbart, 
Finsterlin, Gropius, van de Velde und amerikanischen Industrieanlagen 
werden deutlich. Es ist unter diesen Umständen nicht angängig, ein 
Urteil zu fällen, da notwendigerweise abgewartet werden muß, in welcher 
Form die eigene Individualität Mendelsohns sich enthüllen wird und ob 
sie dies tun wird und kann. Während der starke Phantasiewert der 
Arbeiten und die starke Blattwirkung anerkannt werden müssen, bleibt 
unentschieden, ob in der sehr engen Aufgabenbegrenzung der realen 
architektonischen, Arbeiten die unzweifelhaft vorhandene Befähigung 
Mendelsohns (sei sie nun graphisch oder architektonisch) nicht versagt. 
Der Vortrag des Ausstellers war kaum geeignet, seine Absichten zu klären 
und den Eindruck seiner Arbeiten zu stärken.

Es ist jetzt unter den angeblich Jüngsten Mode geworden, utopische 
Projekte zu entwerfen, und das kann kaum wundernehmen, solange das 
verantwortliche Gefühl der leitenden Stellen das System der Cliquen
wirtschaft nicht so weit überwindet, daß der Staat auch auf diesem 
Gebiete künstlerischen Ausdrucks den aufstrebenden jungen Künstlern 
gegenüber seine selbstverständliche Pflicht tut und befähigten Vertretern 
konkrete Aufgaben zuweist, an denen sie sich bewähren können.!

Bürgschaftsübernahmen für zweite Hypotheken und der Möbelfürsorge. 
Leider verbietet der Platzmangel, auf den ebenso lesenswerten wie inhalts
vollen Bericht in Einzelheiten einzugehen. Nicht weniger als 56 in der 
Berichtszeit erlassene Verordnungen und Bekanntmachungen über Woh
nungswesen und verwandte Gebiete sind in einem Anhang zusammen
gestellt. Dr. Gut, München.

I

Das gilt nicht nur für den genannten Aussteller, sondern für die 
ganze sehr starke Bewegung werdender Kunst, die trotz aller Gegen
wirkungen seitens einiger bauamtlichen Würdenträger und interessierten 
Architekturleuchten sich durchsetzen wird. Daß der Bewegung Kampf 
nicht erspart wird, ist ihr Glück. Nur mögen ihre Vertreter sich vor den 
Fehlern hüten, die sie der älteren Generation so leidenschaftlich und gern 
vorwerfen, und sie mögen in allererster Linie niemals vergessen, daß auf 
keinem Gebiete künstlerischen Ausdrucks der menschliche Wert des 
Schöpfers entscheidender ins Gewicht fällt wie auf dem Gebiete der Bau
kunst. Etwas weniger Superlative und etwas mehr verantwortliches 
Empfinden wage ich dringendst zu empfehlen.

Tm Herbst d. J. hatte die Schriftleitung der „WOCHE“ einen WETT- 
ɪ BEWERB ausgeschrieben mit dem Thema: „Durch welche Mittel 
kann man die Wohnungsnot mildern und die Einrichtung des bürgerlichen 
Heims trotz der gesteigerten Schwierigkeiten behaglich gestalten?“ Das 
Preisrichterkollegium setzte sich zusammen aus Frau Marie v. Bunsen 
und den Herren Prof. Herrn. Jansen, Prof. Heinrich Sohnrey, Dr. Karl 
Mühling, Chefredakteur des „20. Jahrhunderts“, und Paul Dobert, Chef
redakteur der „Woche“; es hat folgende Entscheidung getroffen: Es er
hielten den I. Preis von 3000 Mk. Architekt de Fries, Herausgeber des 
„Städtebau“, Berlin, für seine Arbeit mit dem Kennwort „Zukunftswege“, 
den 2. Preis von 1000 Mk. Regierungs- und Baurat Schmidt, Königsberg 
i/Pr, für seine Arbeit mit dem Kennwort ,,Schnellsiedlungu, und den 
3. Preis von 500 Mk. Dr.-Ing. Alb. Gut, Direktor des Wohnungsamtes 
München, für seine Arbeit mit dem Kennwort „Praktische Vorschläge 
— keine Worte“.

Eine vorbildliche Anregung wird aus HERMSDORF bei Berlin 
gemeldet. Der dortige GRUNDBESITZERVEREIN faßte im 

Anschluß an einen Lichtbildervortrag des Herrn Otto von der deutschen 
Gartenstadtgesellschaft und anschließende Erläuterungen der ortskundigen 
Herren Regierungs-Baumeister Koeppen und Wehl folgende bemerkens
werte Entschließung: „Die heute im RestaurantjLudwigslustl versammelten 
Mitglieder und Gäste des Grund- und Hausbesitzerveins Hermsdorf (e. V.) 
bitten die Gemeindevertretung, einen erfahrenen Sachverständigen mit der 
rechnerisch-wirtschaftlichen Bearbeitung des HermsdorferBebauungsplanes 
beauftragen zu wollen. Die vorgeschrittene Entwicklung gestattet leider 
nicht mehr eine durchgreifende Veränderung der Fluchtlinien im Sinne 
moderner Siedlungsanschauungen. Wohl aber gestattet der Straßenbau 
unter dem Zwange der unerschwinglich gewordenen Kosten erhebliche 
Erleichterungen in der Bauausführung, vor allem eine grundsätzliche 
Trennung der Wohnstraßen von den Verkehrsstraßen. Ganze Gemarkungs
teile, die zum Teil bereits mit Kleinbauten besiedelt sind, können auf eine 
niedrigere Bauklasse (jetzt D), z. B. auf Bauklasse F ,Iterabgezont1 werden, 
ohne eigentlichen wirtschaftlichen Schaden dadurch hervorzurufen. Das 
Miethaus unter voller Ausnutzung mit 3∕ι0 und 4∣10 der Baustellenfläche 
und drei Vollgeschossen muß auf bestimmte Gebiete in Bahnhofsnahe und 
an HaiiptverkehrsstraBen beschränkt bleiben, falls sich überhaupt noch in 
Zukunft Baulustige dafür finden sollten. Seitenflügel an schmalen Bau- 
Wichgassen dürfen nicht mehr errichtet werden. Die vermutliche Be
siedlungsdauer des Wohnbodens muß zwecks Feststellung der Bodenwerte 
und der späteren Mietpreise in den Kreis der Berechnungen einbezogen 
werden, so daß ein vollständiger wirtschaftlicher Erläuterungsbericht zum 
FIuchtlinienplan entsteht. Als Bearbeiter empfehlen wir der Gemeinde 
Herrn Professor Jansen, welcher zurzeit den Bebauungsplan von Lübars 
bearbeitet. Herr Regierungsbaumeister Koeppen und Herr Gemeinde
baumeister Dipl.-Ing. Dietz sind als örtliche Sachkundige gebeten, Herrn
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Professor Jansen die erforderlichen Aufklärungen zu geben.“ Es ist ein 
bemerkenswertes und erfreuliches Zeichen der Zeit, wenn solche An
regungen bereits von unten her an die leitenden Stellen gelangen.ETTBEWERB DER STADTGEMEINDE MÜNCHEN

zur Erlangung von Entwürfen für ein Verwaltungsgebäude am
Unteranger. Die Stadtgemeinde München hatte unter den in München 
ansässigen nicht beamteten selbständigen Architekten (Privatarchitekten) 
einen öffentlichen Wettbewerb ausgeschrieben, der Gedanken für die Ge
staltung des Baues eines Verwaltungsgebäudes auf dem Gelände zwischen 
Unteranger und Blumenstraße aus den Reihen der Privatarchitekten 
bringen soll; zugleich soll durch Verteilung einer Anzahl von Preisen der 
Arbeitslosigkeit unter den Architekten gesteuert werden. Es waren 
84 Projekte rechtzeitig eingelaufen; ein Projekt wurde „außer Konkurrenz“ 
verspätet eingereicht. — Das Preisgericht, das am 3. und 4. Dezember d. J. 
zusammentrat, setzte sich zusammen aus dem Ersten Bürgermeister Eduard 
Schmid, den Stadträten Hartl, Mühlbauer und Rauch, dem Vorstand der 
Lokalbaukommission Baurat R. Rehler, dem Vorstand des Hochbauwesens 
Oberbaurat Fr. Leblo, dem Stadt. Baurat Prof. Dr. H. Grassel, dem Vor
stand des Stadterweiterungsbureaus Stadt. Bauamtmann A. Blößner, dem 
o. Prof, der Technischen Hochschule Dr. Theodor Fischer, dem Akademie
prof. Richard Berndl, Prof, der Kunstgewerbeschule. Das Preisgericht 
erkannte entsprechend dem Wettbewerbausschreiben fünf Projekten je einen 
Preis von 2O00,— Mk. zu; fünf Projekte wurden um je 800,— Mk. an
gekauft. Die Verfasser der mit Preisen bedachten Entwürfe sind: Reg.- 
Baumeister K. Badberger (Cost fan tutte), D!pl.-Ing. H. Atzenbeck (Allegro), 
Architekt Ad. Schmidt (Angertor), Reg.-Baumeister H. Bergtholdt (ohne 
und mit Turm) und Reg.-Baumeister H. Leitenstorfer (Kern). Angekauft 
sind die Entwürfe von Dipl.-Ing. Dr.-Ing. H. Lompel (Axensystem), Prof. 
O. O. Kurz und Reg.-Baumeister J. Rosenthal (An der Ringstraße), Prof. 
C. Jünger (Montag), Architekt Lois Welzenbacher (Franzl) und Dipl.-Ing. 
Fr. Wimmer (Schwarz-gelb). Außerdem hat das Preisgericht noch eine 
Anzahl von Entwürfen lobend erwähnt und dem Stadtrat zum Ankauf 
vorgeschlagen. Die Entwürfe haben in schönen Hallengängen der Münchner 
Residenz übersichtliche Aufstellung gefunden. A. Bl.

ZUM WETTBEWERB FÜR EIN KINDERERHOLUNGSHEIM DER STADTGEMEINDE STUTTGART IN BERG AM BODENSEE. DieStadtgemeinde Stuttgart hatte unter den reichs
deutschen Architekten in Württemberg einen Wettbewerb für Vorentwürfe 
für ein Kindererholungsheim in Berg, Gemeinde Hemigkofen am Bodensee, 
ausgeschrieben. Das Baugelände liegt hoch über dem See in herrlicher 
Südlage; die Aufgabe war also sehr anziehend und brachte auch 150 
Arbeiten ein. Unter günstigeren Zeitumständen müßte sich die Kritik 
an diesem Wettbewerb geradezu unerschöpflich gestalten. Zurzeit ge
statten das leider die Verhältnisse im Zeitungsgewerbe noch nicht; man muß 
sich also ziemlich allgemein fassen. Und da muß leider festgestellt werden, 
daß dieser Wettbewerb wohl so ziemlich der übelste ist, der jemals in Stutt
gart ausgeschrieben und entschieden wurde. Das Preisgericht, das nach 
seiner Zusammensetzung gar keine Mehrheit für die innige Würdigung 
einer solchen Aufgabe besitzen konnte, hat meist Lösungen ausgezeichnet, 
die vornehmlich technisch-architektonischer Art und selbst von diesen 
Gesichtspunkten aus nicht einmal alle annehmbar sind. Man kann gegen 
diese Lösungen nichts Gravierendes anführen, man fühlt sich aber von 
ihnen innerlich auch nicht angefaßt und friert nahezu vor Mangel an Ge
danken und stößt sich an dem Überfluß an Anbiederung an die Preis
richter. Von den Lösungen mit den beiden ersten Preisen hat der eine 
sogar drei Stock, während nur zwei Stock hoch gebaut werden sollte. Der 
andere zeigt im Grundriß bedenkliche Härten, und viel anders ist es außer 
bei dem ElsaBerschen Entwurf auch bei den anderen Entwürfen nicht, 
die ausgezeichnet worden sind. Überall fast sind zentrale Anlagen bis zur 
Überdrüssigkeit abgeleiert, während die Gestalt des Geländes geradezu 
nach einem spitz vortretenden Winkelbau verlangte, den die Rasenform 

des Geländes allein sinnfällig ausdrücken kann. Es gibt einige Arbeiten, 
die ein äußerst liebevolles Eingehen auf die Bewegung des Geländes, auf 
die Natur des Seelandes und die äußere und innere Struktur eines Kinder
heimes verraten. Und mit Erstaunen bemerkt man, daß sich hierunter 
die Intelligenz der Stuttgarter Architektenwelt befindet, daß sich vor allem 
die Jugend darunter befindet, die der Jugend Wärme und Leben in ihr 
künftiges Heim hauchen wollte. Da gibt es ein Kennwort „Aha“, unter 
dem sich eine ganz köstlich naive Arbeit versteckt, mit einem ganz aus
gezeichnet organisch hervorwachsenden Grundriß und einem unnahbar 
einfachen, aber an die Seele gehenden Äußeren. Das ist ein Bergbau 
und ein Kinderbau zugleich, und die Kinder müßten aufjauchzen, die hier 
sich erholen könnten. Im Grundriß dem Gelände ebenso schön angeschmiegt 
ist die Arbeit „Südhof“; in der Architektur ist sie ebenfalls lieblich, aber 
doch schon etwas beladener als bei „Aha“. Es sind unsere besten Künstler, 
die sich hier versteckten, ebenso erkennen wir hinter „6 X 100000“ und 
„Windschutz“ bekannte Künstler, und noch manche Arbeit könnte man 
nennen, die hervorgehoben zu werden verdiente. Die lieblichste Archi
tektur finden wir bei den Arbeiten bei Herkomer, obschon sie etwas zu 
welsch anmutet. Im übrigen stößt man im Grundriß oft auf größte Be
denken; es gibt „windgeschützte“ Höfe, die sich gegen Westen öffnen, 
Terrassen, Gärten auf Schattenseiten, und im Innern wimmelt es von Ver
stößen gegen die obersten Grundsätze einer notwendigsten Grundriß
ästhetik. Dabei sind diese Grundrisse nicht einmal praktisch, von der 
Küche geht es erst Tagereisen zu den Speisesälen, anders wiederum geht 
der Küchenverkehr über den zentralsten Teil der Gänge. Wenn man 
nicht weiß, wie man einen Hauseingang geschickt anbringt, so behilft 
man sich mit zweien, wenn man nicht weiß, wo man die Schuhputzraume 
hinverlegt, so läßt man sie einfach weg usw. Man könnte einen Tag 
über diesen Arbeiten sitzen und einen Band über abschreckende Entwürfe 
für ein Kinderheim schreiben. Man decke diesen Wettbewerb mit dem 
Mantel christlicher Nächstenliebe schleunigst zu! (Schwäb. Merkur v. 
7. Okt. 1919.)ER NEUE FÜHRER DES WERKBUNDES. Zum Vor

sitzenden des Werkbundes ist Stadtbaurat Prof. Hans Poelzig in
Dresden gewählt worden. Poelzig, der unter den modernen Architekten 
Deutschlands eine führende Stellung einnimmt, hat auf der Stuttgarter 
Werkbundtagung mit seiner großen Programmrede über Werkbund
aufgaben tiefen Eindruck gemacht. Poelzigs Rede mit ihrer Tendenz 
„den Werkbund wieder dahin zu bringen, wo er zuerst stand: auf den 
Boden des Idealismus, nicht des Kompromisses und der Resignation“ hat 
in Künstlerkreisen so viel Beachtung gefunden, daß Panl Westheim in 
der neuen Nummer seines „Kunstblattes“ den Wortlaut der Rede ver
öffentlicht.STÄDTEBAULICHER WETTBEWERB IN MANNHEIM. 
*'∙* Für die Bebauung und architektonische Ausgestaltung des Bau
gebietes Schafweide und Altwasser hatte die Stadt Mannheim einen Wett
bewerb ausgeschrieben, der jetzt entschieden worden ist. Preisrichter 
waren Prof. Bonatz (Stuttgart), Prof. Dr. Theodor Fischer (München) und 
Stadtbaurat Prof. Roth (Mannheim). Die Preise erhielten Architekt Heinrich 
Voll (Berlin), Wilhelm Sachse, J. Fr. Morkel, Huge und Plattner, letztere 
in Mannheim.

Bei dem WETTBEWERB des Freiherrn Fritz v. Gemmingen- 
Hornberg zur Erlangung von Vorschlägen für die Aufteilung und Über

bauung seiner Grundstücke im südwestlichen Stadtteil Stuttgarts wurden 
22 Entwürfe eingereicht. Das Preisgericht erkannte den I. Preis an Ad. Abel 
und K. Böhringer, Architekten, Stuttgart; je einen 2. Preis Prof. Μ. Elsäßer 
und Schneck, Schmelz, Keuerleber, Architekten, Stuttgart. Angekauft 
wurden Entwürfe von G. Schaupp, L. Bührer, G. Planck, Reg.-Baumeister 
Jost und Dipl.-Ing. Docker, Fr. Endreß und Herrn. Moser, Klaus Hoffmann 
und Dipl.-Ing. Walter Kruspe.

Die Unterlagen aller ausgeschriebenen Wettbewerbe liegen im Geschäftslokale der Verlagshandlung Ernst Wasmuth, A.-G., Berlin W., Markgrafen-
Straße 31, zur Einsichtnahme für die Interessenten aus. :-:

Verantwortlich für die Schriftleitung: H. de Fries, Berlin. — Verlag von Ernst Wasmuth A.-G., Berlin W., Markgrafenstraße 31. — Inseraten- 
annahme Werbedienst G. m. b. H„ Berlin W., Lützowstraße 102—104. — Gedruckt bei Herróse & Ziemsen, G. m. b. H., Wittenberg. :-:
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INHALTSVERZEICHNIS: Kleinhaus-Siedlung Bonames. Von Architekt Paul Paravicini, Frankfurt a. Μ. Dazu die Tafeln 37—39. Siedlung in 
der Marsch. Von Stadtbaurat Zopff, Wilhelmshaven. Dazu die Tafeln 40—44. — Zur Denkmalpflege in Preußen. Eine Betrachtung anläßlich der 
Berliner Wohnungsordnung. Von Franz A. Landwehr, Schlachtensee. . — Schönheit und Nationalcharakter in der Architektur. Von Regierungs
baumeister H. Sörgel, München. — Ländliche Kleinsiedlungen der schlesischen Landgesellschaft in der Provinz Schlesien. Von Architekt Ernst May, 

Breslau. Dazu die Tafeln 45—48. — Mitteilungen..— Chronik.
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für die Kunstlerischeausgestaltung der 
STÄDTE NACH IHREN WIRTSCHAFTLICHEN, 
GESUNDHEITLICHEN UND SOZIALEN GRUNDSÄTZEN 

MIT EINSCHLUSS DER LÄNDLICHEN SIEDELUNGSANLAGEN UND DES KLEINWOHNUNGSBAUES

Nachdruck der Aufsätze ohne ausdrückliche Zustimmung der Schriftleitung verboten^

KLEINHAUS-SIEDLUNG BONAMES.Entwurf von Architekt PAUL PARAyiCINI, Frankfurt a. Μ. Hierzu die Tafeln 37—39.Es gehört zu den seltenen aber erfreulichen Ereignissen, über einen Siedlungsentwurf berichten zu 'können, der — inmitten einer Überfülle mäßigen Durchschnitts - starken eigenen Charakter besitzt. Der Vorort Bonames gehört zum Stadtgebiet Frankfurt a. Μ., in ihm soll eine Kleinsiedlung errichtet werden, die in erster Linie den Kriegsbeschädigten zugute kommen soll. In dem zur Erlangung eines geeigneten Entwurfes veranstalteten Wettbewerb wurden zwei II. Preise, kein I. Preis verteilt. Den einen dieser Entwürfe, und zwar den zur Ausführung bestimmten Entwurf des Frankfurter Architekten Paul Paravicini (Kennwort: Lückenlos), bringen wir hiermit zur Wiedergabe und erteilen zur Erläuterung der Zeichnungen und zur Klarstellung seiner Absichten zunächst dem Verfasser das Wort:„Das Kennwort deutet an, daß ich mein Ziel in einer lückenlosen Geschlossenheit gesucht habe.Im Hinblick auf die verlangte durchschnittliche Größe des einzelnen Anwesens von 500 qm ergab sich der breitgelagerte Grundriß von selbst: bei einer Breite von 8,25 m und einer Tiefe von 5 m waren mit Hilfe des Anbaues einerseits alle Programmforderungen zu erfüllen, andererseits ließ sich die geschlossene Bauweise restlos durchführen, ohne daß das einzelne Gartenland allzu riemenartig ausfiel.

Die zweite Folge des wirtschaftlich und künstlerisch gleich wichtigen Grundgedankens strenger Geschlossenheit besteht, darin, daß auf zwei Seiten des Geländes die Häuschen mit ihrer Rückseite an einen 2—21∕2 m breiten Weg angrenzen, Anbau und Gartenland also in einer Durchschnittstiefe von 40 m vor dem Hause zu liegen kommen. Der ländliche Charakter der ganzen Siedlung ist hiermit auch bewußt zum Ausdruck gebracht, vor allem aber wird erreicht, daß die übliche Zerrissenheit des Ganzen in kleinere und größere Baugruppen, welche auch durch malerische Effekte nicht aus, der Welt geschafft werden kann, beseitigt wurde.Um die im Programm mit Recht geforderte Wirtschaftlichkeit des Ganzen durch eine klare knappe Grundrißlösung des, mit einzelnen Ausnahmen, immer wiederkehrenden Typs zu erreichen, war ich bestrebt, äußerste Einfachheit des Grundgedankens unter Vermeidung entbehrlicher Gänge durchzuführen. Daß durch den breiten Grundriß naturgemäß längere Außenmauern entstehen, ist im Verhältnis zu den erzielten Vorteilen belanglos, zumal eine wesentliche Verteuerung bei den Maurerarbeiten nicht damit verbunden ist, da man bei der Ausführung der Wohnlichkeit halber an Stelle der Brandmauern doch schallsichere Isolierwande wird annehmen müssen. Die Heizbarkeit einzelner Räume,
69



DER STÄDTEBAU

in denen übrigens nur gelegentlich gefeuert wird (Schlafzimmer und gute Stube), ist in keiner Weise schlechter als bei den auch heute noch beliebten Doppelhäusern mit drei Außenwänden oder sonst oft genug vorkommenden Eckzimmern und wesentlich günstiger als bei den allgemein üblichen Wohnungen in einem ausgebauten Dachstock. Als Hauptvorzug aber eines Zimmers mit Fenstern nach zwei verschiedenen Richtungen muß angeführt werden — was bei einer ländlichen Siedlung von ausschlaggebender Bedeutung sein müßte —, daß es auf alle Fälle Sonne bekommt, mag es liegen wie es wolle; und Sonne bedeutet für einen Raum Leben und damit auch Behaglichkeit. Weiterhin ist ein Zimmer, das. an beiden Enden eine natürliche Licht

quelle besitzt, zweifellos brauchbarer als ein Raum, der an trüben Tagen zur Hälfte düster ist.Aus diesem folgerichtig entstandenen Grundriß ergab sich ebenso folgerichtig das Pultdach. Es ergibt nach der einen Seite hin eine gut wirkende Dachfläche, nach der anderen Seite ein durch Holz- oder Schieferverschalung, in Verbindung mit Baum- und Spalierwirkung durchaus nicht unmalerisches Bild. Eine Dachkammer läßt sich nun ohne jeden Ausbau des Daches ermöglichen, und die Treppe und damit der ganze Grundriß kann in der denkbar einfachsten Weise durchgeführt werden. So unmöglich künstlerisch das Pultdach beim Einzel- oder Gruppenhaus ist, - beim lückenlos geschlossenen Block mit ganz geringer Bautiefe ist es zweifellos auch architektonisch das gegebene. Seine wirtschaftlichen Vorteile aber liegen auf der Hand: wesentliche Ersparnisse an Spengler-Arbeit (nur einseitige Dachrinnen und Abfallrohre), vor allem aber kein Dachausbau und keine immerwährenden Dachausbesserungen infolge eindringerider Feuchtigkeit.Dieser eine Punkt allein rechtfertigt die Anlage des Pultdaches, abgesehen von den direkten Ersparnissen, die damit erzielt werden.Um auch den weitgehendsten gesundheitlichen Anforderungen zu genügen, wurde Bedacht darauf genommen, daß jedes Haus Querlüftung erhielt. Reste des sogenannten Kreuzgrundrisses sind - auch bei den Ecklösungen — nicht mehr vorhanden.Ein weiteres Ziel wurde darin gesehen, alle mit dem Wasserverbrauch zusammenhängenden Räume mit dem Stall unter ein Dach zu bringen; bei fast drei Viertel aller Einfamilien-Hauschen sind Bad, Waschkessel, Spülnische und Abort in einem Anbau vereinigt, dem als Kopf der Stall mit Heuboden vorgelagert ist. Das Bad ist als etwas versenkte' Zementgußwanne gedacht, welche direkt durch den daneben befindlichen etwas erhöhten Waschkessel gespeist wird. Der Raum genügt trotz seiner Knappheit allen berechtigten Anforderungen, zumal in der Höhe, der Dachraum hinzu genommen, und dadurch eine Entlüftung nach oben geschaffen werden kann.Zu den oberen Räumen gelangt man entweder direkt VomWindfang aus oder durch die Wohnküche. Beide Lösungen dürften ihre Berechtigung haben. Im Obergeschoß können bei jedem Typ alle drei Zimmer eigenen Zugang bekommen, natürlich unter Opferung von 1—1'/2 Qm für Flur. Die Dachkammer ist durch eines der Zimmer zu erreichen.Inbezug auf die Zwei-Familienhauser wäre zu bemerken, daß zur ErdgeschoBwohnung das hintere Gartenland gehört; vor dem Hause liegt der Garten der ObergeschoBwohnung. Die Waschküche hat für jede Partei direkten Ausgang zum betreffenden Garten.Die Lage des Gemeinschaftshauses ergibt sich architektonisch ziemlich selbstverständlich an der angenommenen Stelle. Aus Ersparnisgründen wurde davon abgesehen, den Saal bzw. den Kinderhort ebenerdig zu legen; bei der geringen angenommenen Höhe für das Erdgeschoß von 2,50 m ist der Weg für die Kinder nicht allzu umständlich, und künstlerisch ist der durch die Saalanlage im Obergeschoß sich ergebende Höhepunkt an einer städtebaulich gegebenen Stelle, gegenüber dem notwendig flachen Charakter des Ganzen, sehr wünschenswert.“
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DER STÄDTEBAUDiesen Ausführungen des Verfassers ist, was den Entwurf selbst betrifft, nur wenig hinzuzufügen. Es liegt in der Idee der konsequenten Durchführung eines Gedankens, daß er auch Nachteile mit sich bringt, und diese sind beim vorliegenden Entwurf in der zum Teil ungünstigen Lage der Kleinhäuser zur Sonne und in jenen Begleiterscheinungen einer geringen Bautiefe zu suchen, die sich aus der allzu mäßigen Ausnutzung der im Hause erzeugten Wärme bzw. der großen Abkühlung ergeben. Aber diese Nachteile sind die logische Folge einer Entwurfsentwicklung so besonderen Charakters, daß sie gegenüber den Vorzügen der Arbeit zurücktreten müssen. Zum Vergleich sei hingewiesen auf den im vorigen Hefte des „Städtebau“ veröffentlichten Entwurf „Geschlossene Straßenzüge“ aus der Siedlungskonkurrenz Rastenburg in Ostpreußen. Auch diese Arbeit war ideell stark und der vorliegenden nicht unähnlich, besonders in der Grundrißentwicklung ; aber da ihr trotzdem die Erzielung der völligen Geschlossenheit durch die Wohnungsbauten nicht gelingen konnte, war der Verfasser genötigt, die Intervalle zwischen den Doppelhäusern durch Holzgitterwerk zu schließen, das den Einblick in die Wirtschaftsgärten von der Straße aus verhindern sollte. Paravicini geht in diesem Punkte entschlossener vor. Er findet mit Recht in den Wirtschaftsgärten einer Siedlung gar nichts Störendes und legt diese darum überall auch vor die Häuser, so den ländlichen Charakter der Siedlung bewußt betonend und die Häuser ins Grün der Gärten einbettend, indem sie zugleich von der Straße entfernt werden. (Ähnliche Wege wurden gezeigt im Buche „Vom sparsamen Bauen“ von Peter Behrens und H. de Fries.)Vor allem aber gelang ihm der vollständige Zusammenschluß seiner Bauten ohne irgendeinen Kulissenbehelfallein durch die Körper der Wohnbauten selbst. Die Innenstraße mit der starken Akzentuierung im Schaubilde zeigen zu können, wäre wünschenswert gewesen. Der Ausdruck der Hausfronten hätte der übrigen Entwurfsauffassung entsprechend lebhafter und persönlicher gedacht sein können. Das starke Raumempfinden ist überall hervorzuheben, nicht nur in der erwähnten Innenstraße, sondern auch in der Ecklösung mit dem Gemeinschaftshaus der gut modellierten Westfront, mit der belebenden Flächenkurvenführung und schließlich in den Einzelhäusern selbst im Verhältnis der Baumassen. (Siehe Abbildungen.)Von Interesse ist das weitere Schicksal dieser Arbeit. Zunächst mußte der Architekt auf Veranlassung des Stadtbauamtes seinen Entwurf einer Umarbeitung unterziehen, die an Stelle der schmalen Pultdachtypen einen sich dem Üblichen nähernden Siedlungshaustyp setzte, der den beamteten Stellen keine Beschwerden mehr verursachte. So wurde der Verfasser genötigt, seinen Entwurf sehr wesentlicher Charakterwerte zu entkleiden und einen großen Teil der geleisteten künstlerischen Arbeit selbst zunichte zu machen, um der im großen und ganzen verbleibenden Gesamtanlage die Möglichkeit der Ausführung zu sichern. Aber selbst diese Ausführung ist jetzt in Frage gestellt. Der Staatskommissar für das Wohnungswesen hat zwar am 30. August vorigen Jahres einen Zuschuß für die Errichtung von 50 Wohnungen bewilligt, dennoch konnte angeblich bei der neuerdings verfügten Kontingentierung der Zuschüsse in Frankfurt a. Μ. auf insgesamt 15 Millionen das Projekt Bonames seitens der Stadt nicht berücksichtigt werden. Die Vermittlungsstelle für Siedlungsangelegenheiten in Frankfurt schreibt darüber:

Abb. 23. Südwestecke.

Abb. 24 und 25. Modellaufnahmen.
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DER STÄDTEBAU„Es ist außerordentlich bedauerlich, daß dieses Projekt infolge der Kontingentierung, die durch den Herrn Staatskommissar vorgenommen wurde, Gefahr läuft, nicht ąus- geführt werden zu können, um so mehr, als unter den 160 Personen, die sich für die Ansiedlung Bonames bei uns gemeldet hatten, 75% Kriegsbeschädigte sind, die ihre Kapitalabfindung zur Ansiedlung dort verwenden wollen. Den Kriegsbeschädigten ist während des Krieges in der Etappe und im Schützengraben durch beauftragte Redner so große Hoffnung auf Ansiedlung gemacht worden, daß, wenn man diesen Leuten jetzt mitteilen wird, daß aus finanziellen Gründen diese Hoffnung zunichte gemacht 

werden muß, zu befürchten ist, daß in diesen Kreisen — und nicht mit Unrecht — eine tiefgehende Erregung Platz greifen wird.“Die Hoffnungen der Kriegsverletzten in Deutschland auf die viel versprochene Ansiedlung sind so oft enttäuscht worden und die guten Siedlungsentwürfe in Deutschland sind so selten, daß alles seitens der Stadt Frankfurt ebenso wie seitens der Staatsbehörden geschehen müßte, um ein Projekt zur Ausführung zu bringen, dessen wohnungspolitische Notwendigkeit — an der Bedürfnisfrage gemessen — völlig außer Zweifel steht. H. de Fries.·
SIEDLUNG IN DER MARSCH.Von Stadtbaurat ZOPFF, Wilhelmshaven. Hierzu die Tafeln 40—44.

Die Grundlage aller Bautätigkeit, der Wohnungsbau, wurde in der Zeit unseres großen, wirtschaftlichen Aufstieges zumeist nicht durch Architekten geschaffen, sondern von völlig unsachverständigen Leuten. Diese sahen ihre Aufgabe darin, bis zu den äußersten Grenzen der Baupolizeiordnung zu gehen und vor allem möglichst großen Nutzen für sich herauszuschlagen. Während die Wohnungen doch in erster Linie dem Nutzen und Gedeihen der Bewohner dienen sollten, wurden sie nur mit Sinnen und Trachten auf deren Ausbeutung errichtet. Die Ergebnisse waren unübersehbare Wohnviertel mit trostlosen Straßen — enge schmutzige Höfe — dunkle Treppen — ungesunde und gedankenlos verbaute Wohnungen.Die jetzt endlich durch Gesetz allgemein eingeführten Wohnungsämter haben die undankbare Aufgabe, wieder gut zu machen, was früher gesündigt worden ist. Manches läßt sich verbessern und heilen. Vieles aber muß verbraucht werden mit seinen Mängeln und Schäden für den Bewohner. Die Sparsamkeit, die wir jetzt mehr als je nötig haben, zwingt uns, die aus leichtsinnigen Zeiten überkommenen lieblosen Wohnkasernen vielleicht noch hundert und mehr Jahre zu erhalten. Sie sollen uns dann wenigstens zur steten Warnung dienen, den Wohnhausbau nie wieder unsachverständigen Ausbeutern zu überlassen. Wir wollen an der wiedergewonnenen Erkenntnis festhalten, daß jeder gesunden traulichen Heimstätte eine belebende und erzieherische Kraft innewohnt, die mehr befruchtend und staatsfördernd wirkt, als alle Lehr- und Erziehungskünste je vermögen.Durch die Bodenreform-, Gartenstadt- und Heimatschutzbestrebungen sind dem Wohnungsbau viele neue Kräfte zugeführt worden, die mit Liebe und Sachkenntnis Wohnstätten einzig zum Wohle der Bewohner schaffen. Nicht einzelne sind imstande, das weite Gebiet des Wohnhausbaues von Grund aus gesund zu machen. Nur der Zusammenschluß und die Bildung großer Bauvereinigungen vermag einen Umschwung herbeizuführen und wird verhindern, daß wieder unzählige Unberufene die neu erblühende Wohnkultur verderben und ersticken. Dieser notwendige Zusammenschluß bringt noch einen großen Vorteil mit sich. Er führt vom Einzelbau zum Gemeinschaftsbau. Wie die Großhandelsgesellschaft dem einzelnen Krämer, so ist auch der Gemeinschaftsbau dem Einzelbau wirtschaftlich 

weit überlegen. Was tatsächlich bei Gemeinschaftsanlagen in wirtschaftlicher Beziehung herauszuholen ist, soll das hier zur Erläuterung kommende Beispiel einer „Siedlung in der Marsch“ noch näher zeigen.Besonders die städtebaulichen Forderungen kommen bei jeder Gemeinschaftsanlage voll zu ihrem Recht. Die bescheidene und sparsame Kleinhaussiedlung führt aber in den gegenwärtigen, schweren Zeiten notgedrungen dazu, die ästhetische Seite des Städtebaues weniger zu betonen, dafür aber die wirtschaftliche Seite voll auszuwerten. Dies wird der Städtebaukunst sicherlich nicht zum Schaden gereichen, sondern wird sie mehr und mehr verinnerlichen und vertiefen.Verschieden sind die Bedingungen für eine Ansiedlung im Gebirge, in der Heide oder im Marschland. Jede Gegend hat ihren ureigenen landschaftlichen Grundton, mit dem das von Menschenhand eingefügte Werk in reiner Harmonie zusammenklingen muß. Dies ist nur möglich, wenn alle Eigenart und Schönheit der Gegend in engster Weise mit den hineingebauten Wohnstätten verbunden wird. Man braucht dabei nur immer von wirtschaftlichen Gedanken auszugehen. — Beachtung der klimatischen Verhältnisse, Ausnutzung der Geländevorteile und der Bodenbeschaffenheit, Dienstbar- machung der vorhandenen Wasserläufe, Erhaltung der Baum- und Waldbestände, Verwendung bodenständiger Baustoffe, Anpflanzung heimischer Fruchtbäume, Gewächse und Blumen und anderes mehr — alles trägt dazu bei, Natur und Menschenwerk harmonisch zu verschmelzen. Das eine muß aus dem anderen gleichsam herausgeboren werden. Was so wirtschaftlich, zweckentsprechend gut und klar gebildet ist, wird ganz von selbst auch äußerlich stimmungsvoll und befriedigend in Erscheinung treten.Die weite fruchtbare Marsch birgt Schätze und Schönheiten, welche durch die Besiedlung erst voll erschlossen werden können. Der ergiebige Boden läßt keine Mühe vergeblich sein. Selbst in regenlosen Zeiten sorgen die zahlreichen Gräben für reichliche Bewässerung, so daß Gemüse und Obst in Fülle gedeiht. Können nach verlorenem Krieg die Heimstätten und Häuschen auch nur bescheiden und schlicht gebaut werden, so spendet doch die Natur dazu den schönsten Schmuck durch Blfitenflor im Frühling und Erntesegen im Herbst. Für das tiefgelegene, feuchte, zuweilen
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Abb. 26. Ansicht der Vierfamilienhauser von der Werftstraße.

nebelige Marschenland ist das Sonnenlicht mehr als anderswo das wertvollste Lebenselement. Es bildet somit das Leitmotiv für alles Planen und Bauen.In der Weesermarsch, im östlichen Außenbezirk der Stadt Geestemünde, jenseits des Bahndammes der Bahn von Bremen nach Lehe, liegt, an den Bürgerpark von Geestemünde grenzend, ein schönes Siedlungsland von 35,5 ha Größe, welches sich zum größten Teil im Besitz der Schiffswerft und Maschinenfabrik Joh. C. Tecklenborg befindet. Hier läßt die Werft für ihre Arbeiter und Beamten Heimstätten errichten. Bei nur 700 m Entfernung von der Arbeitsstätte und bei der auch sonst ausgezeichnet gewählten Lage, guten Bodenbeschaffenheit und bequemen Zugänglichkeit hat die großzügig und sozial gedachte Siedlung die besten Aussichten auf eine gute, gedeihliche Entwicklung.Hauptgesichtspunkte für den Bebauungsplan. Die Besitzstandsgrenzen sowie die vorhandenen Wege und Entwässerungsgräben sind mit geringen Ausnahmen beibehalten. Das Baugelände wird durch zwei Verkehrsstraßen aufgeschlossen, welche von den beiden vorhandenen Bahnunterführungen ausgehen und nahezu parallel in östlicher Richtung verlaufen. Ein Platz in Form eines Rondells nimmt die Hauptzuwegung zum Park auf und vermittelt den Knickpunkt der in gleichmäßigem Abstand vom Park verlaufenden Verkehrsstraße. An der Verkehrsstraße beim Park und auf dem Gelände zwischen dieser Straße und dem Park sind Einzel- und Gruppenhäuser für Beamte vorgesehen, auf dem ganzen übrigen, der Werft zugekehrten Gelände hauptsächlich Arbeiterhäuser.Von den beiden Verkehrsstraßen mit westöstlicher Richtung zweigen alle Wohnstraßen mit nordsüdlicher Richtung ab. Hierdurch ist für die Reihenbauweise die vollbesonnte Ost-Westlage erreicht. Auch an den Verkehrsstraßen wird durch offene Bauweise fast allen Räumen Sonnenlage ge

geben. Die Häuser sind nicht einander dicht gegenüber in engen Straßenzeilen angeordnet, sondern überall platzartig in weiten Abständen. Die Zugangsstraßen führen in der Regel unmittelbar an den Häusern der einen Platzseite entlang, während die Häuser der anderen Platzseite im Hintergrund vorgelagerter Gemüsegärten liegen. Hierbei öffnet sich das. Platzbild wechselweise bald rechts, bald links des Weges.An einem breiten Wassergraben zieht sich mitten durch die ganze Siedlung ein Kirschanger hin. Diese Obstbaumpflanzung soll durch ihre Erträgnisse zu den allgemeinen Wegeunterhaltungskosten beisteuern. Auch wird der Anger als Erholungsstätte dienen und der Siedlung durch seine natürlichen Reize ein besonderes Gepräge verleihen.Eine unmittelbar am Park entlang führende Straße ist vermieden, weil die Straße bei einseitiger Bebauung nicht voll ausgewertet würde. Gleicherweise ist von einer den Park gänzlich abschließenden Randbebauung abgesehen. Die einzelnen Wohnstraßen laufen vielmehr auf den Park zu und berühren ihn nur auf kurzen Umlaufstrecken. Die Verbindung der Wohnstraßen mit dem Park wird durch kleine Schlupfwege hergestellt, während die Hauptzugangsstraße vom Rondellplatz aus den Park erschließt.Der Rundplatz in geschlossener Bauweise bietet mit seinen Hauptzugängen Gelegenheit zur Aufnahme von Kaufläden. Weiterhin ist im Straßenblickpunkt ein Gasthaus vorgesehen, ferner am Kirschanger ein Kinderheim und an der nördlichen Zugangsstraße eine Schule. Auch bei diesen Gebäuden ist durch entsprechende Gruppierung auf die Sonnenlage besonders Bedacht genommen.Von der gesamten Siedlungsfläche entfallen nicht ganz 14 % auf Straßen- und Platzflächen.Entwässerung. Die vorhandene Grabenentwässerung des Weidelandes wird für die Siedlung beibehalten und
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DER STÄDTEBAUsystematisch erweitert und durchgebildet auch zur Aufnahme aller Abwässer aus den Häusern. Durch die Oberflächenentwässerung wird im Gegensatz zu der sonst üblichen kostspieligen Kanalanlage eine wesentliche Verbilligung der ganzen Siedlung erzielt, ohne daß die gesundheitlichen Forderungen irgendwie darunter leiden.Die gleichgerichteten regelmäßigen Straßenzüge, die Art der Grundstückseinteilungen und die der natürlichen Oberflächenentwässerung besonders angepaßten Haustypen tragen jedes in seiner Weise zur Vervollkommnung des ganzen Systems bei.Durch die Entwässerungsgräben wird gleichzeitig der Marschboden trocken gehalten (Drainage). Bei nur 14 % Platz- und Straßenflächen dienen die Grabensysteme in erster Liriie der Entwässerung und Urbarmachung der Grundstücke. Sie sind deshalb in die Grundstücke selbst eingegliedert. Für die Straßen sind nicht besondere Straßengräben vorgesehen, vielmehr wird das geringe Ablaufwasser in den Grundstücksgräben mit abgeführt und trägt mit zu ihrer Spülung bei. Aus dem Hauptsammelgraben wird das gesamte Abwasser durch ein bereits vorhandenes Hebersiel dem GeestefluB zugeführt. Die Straßenüberführungen über die Gräben sollen aus Ersparnisrücksichten nicht durch Überbrückungen hergestellt werden, sondern durch Zuwerfen der Gräben bei gleichzeitiger Einbettung von großen Kanalrohren für den Durchlauf.Grundbedingung für die gewählte Oberflächenentwässerung ist der Ausschluß menschlicher Abgänge. Es sollen deshalb Torfstreuaborte zur Verwendung kommen. Die gewonnenen Massen werden mit dem Stalldünger zusammen verarbeitet und in der Gartenwirtschaft verwertet. Die Torfbeimengung macht die Kompostherstellung sauber und geruchlos.An den Verkehrsstraßen und im Beamtenviertel am Park ist die Einrichtung von Spülaborten ermöglicht durch Anlage einzelner Schwemmkanalanlagen mit Klärgruben. Die Gruben sind auf oder dicht an den öffentlichen Wegen angeordnet und können so gemeinsam vom Sielwärter in bequemer Weise bedient werden. Die Bedienung besteht im regelmäßigen Desinfizieren und Überpumpen der geklärten Wässer nach den Abflußgräben. Einzelgruben für jedes Haus anzulegen, würde viel kostspieliger und unwirtschaftlicher in der Bedienung sein. Bei einem einzigen großen Sammelsystem hingegen käme die erforderliche Tieferführung der Kanäle bei dem hohen Grundwasserstand sehr teuer. Auch müßte die große Klärgrube entsprechend tief angelegt werden, ohne daß das Fassungsvermögen ausgenützt werden könnte, da bei sachgemäßem Betrieb jeder Rückstau vermieden werden muß.Wasserleitung. Gleicherweise wie die Entwässerung wird auch die Wasserzuleitung nicht durch die schmalen Wohnstraßen geführt, sondern auf kürzestem Weg dicht an den Rückseiten der Häuser entlang unmittelbar zu den Verbrauchsstellen. Nur die Hauptzuleitungsrohre laufen durch die Verkehrsstraßen, wo auch die Straßenhydranten bei den Abzweigstellen der Wohnstraßen aufgestellt sind.Auch die elektrischen Lichtleitungen werden fast auf denselben kürzesten Linien den Häusern zugeführt, wie die Wasserleitungen. Im Verhältnis zur Zahl der Stromabnahmestellen in den Häusern ist die Zahl der Straßenlaternen verschwindend gering. Deshalb sind die elektrischen Leitungen nicht auf den Straßen, sondern an 

den Rückseiten der Häuser langgeführt, wodurch die vielen Hausanschlüsse außerordentlich verbilligt werden. Die StraBenschaltleitung läuft auf den an der Rückfront der Häuser befestigten Armgestängen mit und wird nur zu den einzelnen StraBenlampen entsprechend abgezweigt. Die StraBenlampen sind gleichfalls mittels Wandarmen an den Häusern angebracht, so daß durch Vermeidung aller Leitungsmasten wesentliche Ersparnisse erzielt werden, sowohl bei der Herstellung wie bei der Unterhaltung der Anlage. Die Hauptzuführungen sind als Kabelleitungen durch die beiden VerkehrsstraBen gelegt, wo auch die erforderlichen Schaltergehäuse zweckentsprechende Aufstellung finden.Gasleitung ist nur für das Beamtenviertel am Park in Frage gezogen, um den Wohnungen durch Gasherde und Gasbadeanlagen eine besondere Annehmlichkeit zu geben.Straßenbau. Die beiden Verkehrsstraßen sind 18 m breit und erhalten zwei seitliche Gehwege je 3 m breit, einen 8 m breiten Fahrdamm und auf der Sonnenseite, zwischen Fahrdamm und Gehweg, einen 4 m breiten Rasenstreifen mit einer Nußbaumallee. Der Fahrdamm, mit Großsteinpflaster, erhält 8 m Breite, damit er erforderlichenfalls eine zweigleisige Straßenbahn aufnehmen kann.Die Gehwege sollen mit Klinkern in Flachschicht befestigt werden. Bordsteine sind nur bei dem unmittelbar am Fahrdamm liegenden erhöhten Gehweg vorgesehen. Bei den Abzweigungen der Wohnstraßen verlaufen die Bordsteine jedesmal im Pflaster. Hierdurch wird ein glatter Verlauf des Gehweges erzielt und das Auf- und Absteigen bei den vielen Querstraßen vermieden. Mit Ausnahme des über den Fahrdamm erhöht angeordneten Gehweges ist das Querprofil der Straße ohne jeden weiteren Absatz ausgebildet und senkt sich in glatt verlaufendem Gefälle nach dem muldenförmig angelegten Rasenstreifen. Der Rasenstreifen wird vom Fahrdamm und Gehweg nur durch eine Saumschicht und durch einzelne Prellsteine abgesondert. Die Saumschicht von hochgestellten Klinkern ist 2—3 cm überhöht und bildet so einen Kehrrand, der in Abständen von i—2 m unterbrochen ist zur ungehinderten Abführung des Regenwassers nach dem Rasenstreifen. Der Rasenstreifen leitet das Regenwasser nach den Querstraßen und dient zugleich zur Bewässerung der StraBenbaume. Den Bäumen ist so durch gute Bewässerung und freie und sonnige Lage volle Entwicklungsmöglichkeit gegeben, so daß sie durch ihre Erträgnisse einen erheblichen Teil der StraBenanlagekosten wieder einbringen werden.Die Wohnstraßen sind 5,50 m breit als befahrbare Gehwege mit Klinkerrollschicht gepflastert gedacht. An den Hausseiten ist das Pflaster in gleicher Höhe ohne Absatz i m breit in Flachschicht angenommen. Dieser Streifen, dicht an den Häusern, dient zur Aufnahme von Vorstufen und sonstigen Vorsprüngen, von Regenabfallrohren und Anpflanzungen von Rankengewächsen usw. An den Hausecken, und wo sonst erforderlich, sind Prellsteine gesetzt zum Schutz gegen das Anfahren. Das Quergefälle der Wohnstraßen ist einseitig und überall den Häusern abgekehrt. An der Gefallseite ist eine Saumschicht, zugleich als Kehrrand dienend, vorgesehen. Das Regenwasser läuft oberirdisch ab in die hinter den Einfriedigungshecken sich hinziehenden Entwässerungsgräben.Der Rundplatz von 75 m Durchmesser erhält einen außen umlaufenden 5 m breiten Gehweg mit Klinkern in Flachschicht gepflastert, und daran anschließend einen 7 m
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breiten Rasenstreifen mit Baumpflanzung. Der übrige mittlere Teil des Platzes mit Großsteinpflaster dient dem Fährverkehr. Das Profil des Platzes entspricht dem der Hauptverkehrsstraße. Das Gefälle verläuft aber ohne jeden Absatz vom Umfange sowie vom Mittelpunkt des Platzes aus nach dem muldenförmig angelegten Rasenstreifen.Der Kirschanger mit bekiesten Gehwegen zwischen baumbestandenen Rasenflächen wird nur an einigen Stellen vom Straßenland durchzogen.Hausformen. Die Arbeiterhäuser sind zum größten Teil Reihenhäuser für eine Familie, nur an der Hauptverkehrsstraße zur Werft sind freistehende 4-Fami- Iienhauser angeordnet. Jedes Haus bzw. jede Wohnung erhält mindestens 200 qm Gartenland. Das Gartenland ist nicht um das Haus herum vorn, hinten bzw. seitlich verteilt, sondern immer als Ganzes nutzbar zusammengefaßt und voll besonnt angeordnet entweder vor oder hinter dem Hause. So bleibt kein Quadratmeter Bodenfläche durch verlorene Lage unverwendbar.Die Häuser selbst sind in einfacher geschlossener Rechteckform gehalten. Alle kostspieligen Vorbauten und Anbauten sowie Nebengebäude und besondere Stallbauten wurden vermieden. Unter einem glatten Dach sind alle Bedürfnisse wohlgeordnet untergebracht, was eine bequeme und zeitsparende Haushaltung ermöglicht und die sparsamste Herstellung und Unterhaltung der ganzen Heimstätte gewährleistet.Durch den Fortfall aller Anbauten werden auch Grün

dungsschwierigkeiten und ungleichmäßige Sackungen in dem weichen Marschboden umgangen. Ferner wird die Entstehung unschöner und ungesunder Schmutzwinkel unmöglich, wie sie so häufig bei den rückwärtigen Anbauten zu finden sind.Die streng durchgeführte Zusammenfassung der Freiflächen einerseits und der Baukörper andererseits bringt noch weitere bedeutende Vorteile und Ersparnisse. Die Wasser- und Lichtleitungen können systematisch in glattester Weise angelegt und an die Bedarfsstellen auf kürzestem Weg angeschlossen werden. Auch die Ent- wässerungs- und Drainagegraben lassen sich ohne Hindernisse fast überall gradlinig durchführen, was für den schnellen Wasserablauf und die Reinhaltung der Gräben sehr wichtig ist.Bei der systematischen, ganz einfachen Siedlungsweise und den äußerst sparsam durchgebildeten schlichten Hausformen ist die baukünstlerische Wirkung allein gesucht in der Art der gegenseitigen Anordnung der Häusergruppen, in der innerlich begründeten rhythmischen Reihung und Verteilung der Fenster und in klar abgestimmten Verhältnissen aller sonstigen Bauteile. Jedes schmückende Beiwerk ist vermieden. Die Natur mit ihrem Reichtum an Baum und Strauch, an Hecken und Gräben, an Blüten und Früchten wird den wohlgepflegten Gärten und Häuschen Schmuck und Reiz verleihen.Die Reihenhäuser für eine Familie sind teilweise eingeschossig mit ausgebautem Dach, meist jedoch
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DER STÄDTEBAUzweigeschossig angelegt. Sehr schmale Fronten sind vermieden, damit die Gärten von mindestens 200 qm nicht zu ' eng und infolgedessen übermäßig lang werden. Durch die nahe Beziehung zwischen Haus und Garten (Ruheplatz am Haus, Laube, Küchenaustritt, Bleiche, Turnplatz) kann im Sommer der Aufenthalt im Freien immer wahrgenommen werden bei den häuslichen Verrichtungen, beim Mittag- und Abendbrot, zu den Feierstunden und im übrigen jederzeit zur Gartenarbeit.Die Zahl der Wohn-UndSchlafraumeistbei den einzelnen Hausformen verschieden. Das mindeste ist i Wohnküche, 2 Schlafräume und 1 Dachkammer; das weitgehendste: i Küche, i Wohnstube, 1 Schmuckstübchen (oder Altenstube, oder Arbeitsstube usw.) und 3 Schlafräume. Wo es angebracht ist, wurde auf eine wechselweise Verwendbarkeit der Räume Bedacht genommen. Hierdurch läßt sich die Wohnung den mit den Jahren wechselnden Bedürfnissen der Familie oder den Anforderungen eines Nachbesitzers leichter anpassen.Gute Ausnutzung und schöne Wohnlichkeit wird erzielt durch wirtschaftlich günstige Abmessungen der Räume (zu schmale und zu langgestreckte Zimmer sind vermieden), durch zweckmäßige Anordnung und Größe der Fenster in- bezug auf Belichtung, Besonnung und Lüftung entsprechend der Raumbestimmung und durch richtige Verteilung der Türen und der Wandflächen mit Bedacht auf verschiedenartige, vorteilhafte Möbelstellung und die Abmessung der Möbelstücke. Die Sitzplätze, die Arbeitsplätze und die Bettstatt in Stuben, Küchen und Schlafzimmern liegen ungestört abseits von den Raumzugängen und Durchgängen. Die Schlagrichtung der Türen nimmt Rücksicht auf unbehinderten Verkehr und bequeme Möblierung.Die Küche ist immer geräumig angenommen, damit sie gleichzeitig als Wohn- und Eßraum dienen kann. Bei den kleinsten Wohnungen ersetzt sie die Wohnstube ganz und wird zur Wohnküche. Es ist dann eine besondere Waschküche oder ein abgetrennter Waschraum vorgesehen, damit allzugroße Feuchtigkeit aus dem Raume ferngehalten wird. Zumeist ist den mehr städtischen Verhältnissen der Siedlung entsprechend die Küche von der Wohnstube getrennt. Alsdann wird Koch- und Waschraum vereinigt und eine gesonderte Waschküche gespart. Die Hausfrau hat alle Wirtschaft bequem beieinander und kann noch in der Stube nebenan jederzeit die Kinder beaufsichtigen. Über Herd und Kessel hängt nach altem bewährten Brauch ein großer Wrasenfang, der alle Dünste beim Kochen und Waschen sogleich aus dem Raum abführt.Vorratsräume. Wegen der ungünstigen Boden- und Grundwasserverhaltnisse ist von einer Unterkellerung abgesehen. Hierdurch wird eine große Ersparnis erreicht. Die starken Mauern, die Erdarbeiten, die Wasserhaltung und die Dichtungsarbeiten machen den Keller immer zum kostspieligsten Teil des Hauses. Dazu kommen oft Schwierigkeiten aller Art, z. B. bei langem Regenwetter Einsturz der Baugruben, Wasseransammlung usw., was unverhältnismäßig hohe Kosten verursacht und ganz unvorhergesehen den Bau unliebsam verteuert, ohne daß dafür bleibende Werte geschaffen werden. Sollte in einzelnen Fällen nicht gern auf Keller verzichtet werden, so ist bei einigen Hausformen eine beschränkte Unterkellerung vorbedacht. Wenn sich nachträglich weiteres Bedürfnis nach Kellern herausstellt, sollen in den Gärten Erdkeller angelegt werden. 

Wegen des hohen GrundwasserstandeS nach Art der Mieten halb ober- und halb unterirdisch in Stein gewölbt oder in Holz stollenartig ausgebaut, bilden sie einen sanften Erdhügel im Garten, der am besten mit Gurken oder Kürbissen bepflanzt wird, so daß keine Anbaufläche verloren geht. Die Keller sind im übrigen durch zweckmäßig angelegte Vorratsräume durchaus ersetzbar.Zur Aufbewahrung von Wirtschaftsvorräten aller Art dient eine gut lüftbare Speisekammer, zuweilen auch ein großer, fest eingebauter, lüftbarer Speiseschrank. Die Kartoffelvorräte werden in einem kühlen, belüfteten Gelaß aufbewahrt, welches bis zu den Gebäudefundamenten vertieft ist. Für die Kohlen ist in der Regel unter der Treppe ein Raum geschaffen, der gleichfalls bis zu den Fundamenten bunkerartig hinabreicht, um das Fassungsvermögen recht groß zu halten.Für Rauchfleisch und Speck ist im Dachboden eine Räucherkammer eingebaut, ferner eine Vorratskammer, die ein durchgehender Schornstein im Winter gegen Frostgefahr schützt.Der Stall für 1—2 Schweine, eine Ziege oder einige Kaninchen ist mit in das Haus einbezogen, trotzdem von allen übrigen Räumen vollständig getrennt. Hierbei ist eine gute Warmhaltung, bequeme Bedienung und Beaufsichtigung des Stalles zu erreichen. Während die Erd- geschoßräume zwei Stufen über der Straße erhöht liegen, ist der Stallfußboden mit der Hoffläche in gleicher Höhe angeordnet. So entsteht eine größere Höhe dès Stallraumes, welche durch einen Zwischenboden für Futter und Streu ausgenutzt wird. Auf diesem Zwischenboden findet noch der Hühnerstall seinen Platz. An den Stall schließt sich unmittelbar ein Hühnerauslauf an und weiterhin eine Kompostierungsstätte, hinter Hecken verborgen.Bad und Torfmullabort sind, um Raum zu sparen, meist zusammengelegt und im Obergeschoß über dem Stall angeordnet. Das Abfallrohr der Aborte ist in einer Stallecke heruntergeführt und mündet dort in den Unterstand für den Fäkaleimer. Wenn der Abort im Erdgeschoß liegt, befindet er sich möglichst dicht beim Stall, damit die Abgänge aus dem Abort und Stall zusammen unmittelbar nach der Kompostierungsstatte gebracht werden können. Die Aborte erhalten einen oberen und unteren Verschlußdeckel. Der Fäkaleimer wird stets außerhalb des Abortraumes ausgewechselt.Bei den kleineren Hausformen ist statt des Baderaumes nur eine Badenische in der Küche bzw. Waschküche vorgesehen. Das heiße Wasser kann alsdann im Waschkessel bereitet werden, wodurch ein besonderer Badeofen erspart wird. Die Badewanne ist immer mit Abflußleitung, Wasserzufluß und Brause versehen.Bad, Küche, Waschküche und Stall sind stets so zusammengruppiert, daß die Wasser-Ab- und -Zuleitungen auf kürzestem Wege erfolgen. Hierdurch wird die Leitungsanlage auf das einfachste und sparsamste Maß gebracht. Auch sind Verstopfungen der kurzen, meist gerade geführten Ablaufrohre fast ausgeschlossen oder eintretendenfalls sehr leicht zu beheben.Im Dach befindet sich außer einer Dachkammer, einer Vorrats- und einer Räucherkammer noch ein geräumiger Trockenboden, gut durchlüftbar.Für zλveckmaβige Unterbringung und Handhabung der Müll - und Ascheeimer ist in verschiedener Weise ge-
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DER STÄDTEBAUsorgt. Teils finden die Eimer hinter der Hecke des Hühnerauslaufes nahe der hinteren Küchenausgangstür ihren Platz. Diese Anordnung ist in den Fällen getroffen, wo beim Durchschaffen der Eimer nach der Straße die Wohnräume nicht berührt werden. Bei den kleineren Hausformen, welche keinen unmittelbaren Durchgang durch das Haus auf weisen, ist nach der Straße zu ein Tonnenraum so eingebaut, daß die Tonnen von außen ausgewechselt werden können. Von innen werden sie durch staubfreie Müllschlucker beschickt.Der Flur hat immer eine∙der Wohnung entsprechende Größe und läßt einem ungehinderten Verkehr vom Hauseingang 'und von Tür zu Tür freien Spielraum. Zu enge und dunkle Flure, die leider noch viel vorkommen, müssen den Eindruck der Wohnung von vornherein verderben. Das ist keine schöne Einkehr in ein Haus, wenn der Ankömmling nicht sieht, wer ihm aus der Finsternis entgegentritt, wo er seinen Hut unterbringt und wie er aus der quetschenden Enge ohne Anecken und ohne Zusammenstoß ins Zimmer gerät. Wenn bei den kleineren Hausformen ein entsprechend großer Flur nicht mehr möglich ist, so tritt zwischen Hausund Zimmertür nur ein Windfangraum, der außer den beiden Türen höchstens noch den Treppenantritt zum Obergeschoß aufnimmt.Die Aufstellung von großen Möbelstücken ist im Eingangsflur in der Regel nicht gut möglich und auch nicht wünschenswert. Ist im Obergeschoß ein Flur vorhanden, so wird dort zuweilen ein Platz für einen Schrank oder eine Truhe verfüglich. Die Treppen sind immer gradläufig und nur ausnahmsweise mit wenigen Wendelstufen angeordnet.Verdoppelte Reihenbauweise. Versuchsweise ist auf einem besonders tiefen Baublock nach Art der Vorschläge von Peter Behrens und H. de Fries die einfache Reihenbauweise so Zusammengeschoben, daß sie stellenweise verdoppelt auftritt. Zu tiefe und schmale Einsprünge der Baukörper sind jedoch vermieden, weil dadurch die freie Wohnlage der einfachen Reihenbauweise wieder aufgehoben wird, und weil dann verschiedene Räume eng um einen Hof liegen würden und teilweise reine Nordlage erhalten müßten. Wie bei der einfachen Reihenbauweise sind alle Wohnbedürfnisse einschließlich der Ställe unter einem Dach vereinigt bei einfachster, rechteckiger Grundrißform ohne Vor- und Anbauten.Häuser für vier Familien in offener Bauweise. Die freistehenden Häuser mit vier Wohnungen an der Hauptverkehrsstraße zur Werft sind für weniger seßhafte Arbeiter bestimmt, auch für jung Verheiratete oder solche mit wenig Kindern. Die kleinsten Wohnungen bestehen darin aus einer Wohnküche und einem Schlafzimmer, die größten aus Küche, Stube und zwei Schlafzimmern. Im Dachboden sind in jedem Haus noch zwei Schlafkammern vorhanden, die je nach Bedarf den Wohnungen zugeteilt werden. Wenn durch besondere Umstände eine der Familien mehr Platz benötigt, kann durch die verfüglichen Kammern einem unnötigen Wohnungswechsel vorgebeugt werden.Vorratsräume, Stall, Bad und Abort sind nach gleichen Gesichtspunkten wie bei den Einfamilienhäusern angeordnet. Nur die zweiräumigen Wohnungen erhalten keinen Stall. Zu jeder Wohnung aber gehört ein Gemüsegarten.Die auch für die freistehenden Häuser gewählte spar

samste, rechteckige Hausform nimmt die vier Wohnungen mit allen Nebenräumen, Ställen und Waschküche restlos in sich auf. Der einfache rechteckige Grundriß ist in vier verschiedenen Arten durchgebildet. Dabei wird einerseits der wechselnden Stellung der Häuser zur Himmelsrichtung Rechnung getragen, andererseits verschiedenen Größen der Wohnungen von zwei, drei und vier Räumen. Die Räume selbst sind bei den kleinen Wohnungen größer und bei den großen Wohnungen etwas kleiner bemessen.Trotz aller Bescheidenheit wird immer versucht, die Wohnungen so behaglich wie möglich zu gestalten. Bei den nur zwei- und dreiräumigen Wohnungen läßt sich die Bettstatt im Schlafzimmer durch einen Vorhang abtrennen und der übrige Teil des Zimmers auch als Wohnraum nett herrichten. Ein anderer Plan hat eine kleine Eckstube neben der Küche, die als Schlafkammer verwendet werden kann. Andererseits kann sie als Wohnstübchen und zur Einnahme der Mahlzeiten dienen, wenn das gleichzeitige Wohnen in der Küche, namentlich im Sommer, nicht zusagt.Da die Inhaber der Wohnungen im Obergeschoß nicht so unmittelbar ins Freie und nach ihren Gärten gelangen können, wie diejenigen im Erdgeschoß, so erhält jede Wohnung im Obergeschoß vom Flur aus einen Austritt ins Freie. Im Sommer wird die Tür zum Austritt meist offen stehen und Licht, Luft und Sonnenschein hereinlassen. Umgekehrt verschafft der freie, ungehinderte Ausblick in die Natur einen weiteren Gewinn. Auch Putz- und Reinigungsarbeiten können am Fluraustritt vorgenommen werden, der einem Küchenbalkon im Sommer wie im Winter entschieden vorzuziehen ist. Schließlich sei noch die Fensteranordnung an den Hausecken erwähnt. Diese verschafft im Inneren den Reiz eines Erkers ohne die teuren Vorlagen und Erkerkonstruktionen an den Außenfronten. Dabei bieten die betreffenden Zimmer weit freieren Ausblick und erhalten noch viel mehr Licht und Sonne, wie durch einen Erker. Sie werden in einem Winkel von 270u belichtet bzw. besonnt. Die Stellung der Häuser zueinander ist derart, daß alle Fenster einen weiten, freien Ausblick haben. Nur an ganz vereinzelten Stellen stehen sich die Hausfronten näher gegenüber, wodurch andererseits in die Gruppierung der Häuser und in die Straßenbilder wechselvolle Gegensätze gebracht werden.Die Beamtenhäuser in der Gegend am Park sind als Einzel-, Doppel- oder Gruppenhäuser vorgesehen und sollen von Fall zu Fall den Bedürfnissen angepaßt werden, dabei aber den Charakter der ganzen Siedlung sich anschließen.Konstruktion und Baustoffe. Durch einfache werkmäßige Konstruktion aller Bauteile und richtige Auswahl guter bodenständiger Baustoffe soll weiterhin versucht werden, allerlei Ersparnisse herauszuholen, ohne dabei der Güte und Wirtschaftlichkeit Abbruch zu tun.Die Gründung soll nur eben frostfrei gelegt und in sich starr und gut verankert aus Beton mit Eiseneinlagen so fest und sicher hergestellt werden, daß den leichten Hohlwänden der Umfassungsmauern und den halbsteinstarken Zwischenwänden eine durchaus zuverlässige Standsicherheit gegeben wird. Für den Ausgleich der Sackung in dem weichen Marschboden werden die Fundamente 10—15 cm überhöht angelegt.Die Umfassungswände sind 30 cm stark mit 5 cm Luftschicht,.die Zwischenwände 13 cm stark. Brandmauern (25 cm stark) werden nicht zwischen jedem
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der Häuser angelegt, sondern in Abständen von je zwei Häusern.Alle Decken und Dachhölzer sind in den sparsamsten Abmessungen gehalten. Für die Querschnitte der Deckenbalken werden die neuesten Normen für Typenbau zugrunde gelegt, bei 200 kg Eisenlast und 150 kg Nutzlast.Auch die Fenster und Türen sollen die gegenwärtig geltenden Typenmaße erhalten. Bei der Auswahl der Fenstertypen ist besonders auf ausreichende Lichtflächen und gute Verhältnisse zum ganzen Bau Wert gelegt. Wie Iandes-

DER STÄDTEBAU

Abb. 28. Am Wassergraben.

üblich, sind nur einfache, nicht Doppelfenster angenommen. Fensterläden, die häufig nur zur Belebung der Hausansichten und selten zum tatsächlichen Gebrauch dienen, sind der Ersparnis halber weggelassen. Die Wetterseite der ganzen Siedlung gegen Süd west ist südlich durch den Bürgerpark und westlich durch den hohen Bahndamm besonders gut geschützt, was Doppelfenster und Läden entbehrlich macht. Auch die langgestreckten Reihenhäuser bieten sich untereinander, sowie den dazwischenliegenden Gärten reichlich Schutz vor Winden.
ZUR DENKMALPFLEGE IN PREUSSEN.
EINE BETRACHTUNG ANLÄSSLICH DER BERLINER WOHNUNGSORDNUNG.Von Franz A. LANDWEHR, Schlachtensee.

In § 3 Artikel 5 des Preußischen Wohnungsgesetzes sind die Gegenstände auf gezählt, für die die Wohnungsordnung Vorschriften treffen kann, solche also, die über das Mindestmaß ihres Inhaltes hinausgehen, das in § 2 dieses Artikels festgelegt ist. In beiden Paragraphen ist die Forderung der Rücksichtnahme auf die Interessen von Denkmalschutz und Heimatpflege nicht enthalten. Sie haben in Artikel 9 § 2 ihre besondere Beachtung gefunden; die Bestimmung lautet so : „Bei der Aufstellung und Anwendung der Bau- und Wohnungsordnungen und bei der Ausübung der Wohnungsaufsicht ist, soweit nicht ein überwiegendes Interesse der Gesundheit und Sittlichkeit entgegensteht, das Interesse des Denkmal- und Heimatschutzes zu berücksichtigen. In Zweifelsfällen sind Sachverständige zu hören.“Zunächst möge hier eine Betrachtung des Paragraphen im Rahmen der Baugesetzgebung Platz finden. Es erhebt sich nämlich die Frage, ob jegliche Bauordnung die Interessen des Denkmal- und Heimatschutzes zu berücksichtigen hat, und ob gemäß Artikel 4 § 1 Ziffer 4 jede Bauordnung für jedes Zweckbaugebiet die einheitliche Gestaltung der Straßenbilder regeln kann. So schön diese Absicht ist und so sehr es zu begrüßen wäre, wenn die Praxis von dem Gesetz einen so umfangreichen Gebrauch machte, so stehen dem doch rechtliche Bedenken entgegen, da die Bestimmungen in einem Gesetz stehen, daß sich mit der Errichtung und Benutzung ausschließlich von Wohngebäuden befaßt, so daß die Anwendung seiner Regeln außerhalb von Wohngebäuden unstatthaft sein dürfte.Für die Wohngebäude läßt nun der Wortlaut des § 2 Artikel 9 des Wohnungsgesetzes nur die Auslegung zu, daß bei der Aufstellung und der Anwendung der Bau- und Wohnungsordnungen darauf zu achten ist, daß ihre Bestimmungen und die auf sie gegründeten Anordnungen nicht Schädigungen der Interessen von Denkmal- und Heimat

schutz mit sich bringen. Seine Bedeutung findet der Paragraph also hauptsächlich zwischen den Zeilen der Wohnungsordnung und in dem Geist, in dem sie aufgestellt und ausgelegt wird. In einzelnen Bestimmungen wird er um so weniger zum Ausdruck kommen, weil sein Anwendungsgebiet im wesentlichen das gleiche ist, wie das des erwähnten § i Ziffer 4 Artikel 4, wo der Bauordnung die Möglichkeit gegeben ist, die einheitliche Gestaltung des Straßenbildes unter Berücksichtigung des Denkmal- und Heimatschutzes, insbesondere auch hinsichtlich des Verputzes und des Anstriches der Wohngebäude, zu regeln. Der Sinn des Paragraphen wäre demnach in erster Linie der, unzweideutig zum Ausdruck zu bringen, daß die Vorschriften des Wohnungsgesetzes zunächst den in der Denkmal- und Heimatschutzgesetzgebung enthaltenen Bestimmungen nicht vorgehen, sondern daß diese in Kraft bleiben, es sei denn, daß Gesundheit und Sittlichkeit die Durchsetzung der Forderungen der Wohnungsordnung erfordern. Darüber hinaus wen.· "det der Paragraph seinen Schutz aber allen Interessen von Denkmal- und Heimatschutz zu. Was diese Interessen sind, wird nicht gesagt, und es kann füglich gefragt werden, ob hiermit tatsächlich alle Interessen oder nur die bisher gesetzlich anerkannten gemeint sind. Zu einer solchen Beschränkung liegt jedoch sinngemäß keine Veranlassung vor. Der Schutzkreis der Bestimmung ist in besonderer Hinsicht nicht der gleiche wie in § 2 Absatz 1 Satz 2 des Verunstaltungsgesetzes. Er umfaßt natürlich wie dieser die Gebäude von künstlerischem oder geschichtlichem Wert, jedoch nur insoweit, als den einzelnen Gebäuden dies Gepräge zukommt. Es beherbergen aber auch Gebäude ohne solchen Wert einzelne schutzbedürftige Einrichtungen.. Der Schutz der Wohnungsordnung kommt auch diesen Gebäuden, allerdings nur wieder in den wertvollen Teilen zu. Er wird sich zum Beispiel bei der Erhaltung von Decken, Treppen usw.
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DER STÄDTEBAUnicht unschwer durchsetzen lassen. Gegenüber dem bisherigen Rechtszustand bringt das Wohnungsgesetz schließlich noch insoweit eine Neuerung, als es die Schutzgegenstände auch in ihrer Benutzung (Anwendung der Wohnungsordnung und Ausführung der Wohnungsaufsicht) vor Unbilden bewahren will.Augenscheinlich auf § 2 Artikel 9 des Wohnungsgesetzes gründet sich § 7 der Wohnungsordnung für den Landespolizeibezirk Berlin vom 24. April 1919. Er lautet: „Bei der Instandhaltung und Benutzung von Wohnungen in Gebäuden von künstlerischem oder geschichtlichem Werte oder von sonstiger besonderer Bedeutung, sind die Forderungen des Denkmal- und Heimatschutzes zu berücksichtigen.“ Nach dem Vorstehenden ist es zweifelhaft, ob diese Bestimmung dem Sinne des Wohnungsgesetzes entspricht. Wäre die Frage zu bejahen, dann dürfte die Gegenfrage berechtigt sein, warum die Berücksichtigung von Denkmal- und Heimatschutz nicht in Artikel 5 § 2 oder 3 auf genommen worden ist. Daß die Verneinung richtig ist, wird sich gelegentlich der Betrachtung der Beziehungen der Interessen von Denkmal- und Heimatschutz zu den Aufgaben des Wohnungsgesetzes ergeben.Das Wohnungsgesetz zerfällt sinngemäß in zwei Teile: „Vorn Wohnen“ und „Vom Bauen“. Der erste Teil umfaßt die Artikel 1—4, der zweite die Artikel 5, 6 und 7, während Artikel 9 beiden Gesichtspunkten unterfällt. Dem ersten Teil entspricht die Bauordnung, die sich mit der Errichtung der Gebäude befaßt, dem zweiten Teil die Wohnungsordnung, die die Benutzung der Wohngebäude regelt. Daß die Verhütungsvorschriften zum Schutz von Denkmälern und Heimat ihre Hauptwirkung bei der Errichtung der Gebäude tun, ist ohne weiteres klar, vor allem dann, wenn man dem Begriff der Errichtung eine Auslegung gibt, die selbstverständlich erscheint, indem man nämlich unter Errichtung nicht nur Neubauen, sondern auch Umbauen, Erweiterungsbauen und Instandhalten versteht. Die auf diese Tätigkeiten zur Anwendung kommenden Vorschriften werden sich in den Bau- und nicht in den Wohnungsordnungen finden. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn es sich um Einzelneubauten oder um die Anlage von neuen Straßen, Neustädten oder Neusiedlungen handelt. Der Schutz, den § 2 Artikel 9 bei derartigen Unternehmungen den Interessen von Denkmal- und Heimatschutz bietet, dürfte lediglich eine etwas schärfere Fassung der Paragraphen 66 und 71 Teil I Titel 8 des Preußischen Allgemeinen Landrechts sein, die ein Verbot verunstaltender Bauten enthalten und die Polizeibehörden ermächtigen, bei groben Verstößen gegen Schonheitliche Interessen bauliche Änderungen zu verlangen. Dieses polizeiliche Recht betont der § 2 Artikel 9 und schließt sich insbesondere für das Hauptanwendungsgebiet, die Neusiedlungen, der bereits oben erwähnten Bestimmung in Artikel 4 § 1 Ziffer 4 an, wo die polizeiliche Regelung der einheitlichen Gestaltung des Straßenbildes zugelassen ist. Wegen der Bedeutung dieser Vorschrift und ihrer Durchführung sei auf die Aufsätze des Verfassers: „Denkmal- und Heimatschutz im Preußischen Wohnungsgesetz“ sowie „Städtebaukunst und Baupolizei“ in „Der Städtebau“, Heft 5, 6 und 9, 10 1918 verwiesen.Die Wohnungsordnung kommt in Verbindung mit der Bauordnung bei der Errichtung der Gebäude nur insoweit inbetracht, als sie Veranlassung zu den baulichen Veranstaltungen gibt. Gemäß § 2 Artikel 9 ist daher unter Berück

sichtigung der Interessen von Denkmal- und Heimatschutz an erster Stelle zu prüfen, ob eine derartige Veranlassung unbedingt vorliegt. Bejahendenfalls ist sodann die notwendige Bautätigkeit unter Schonung der erwähnten Interessen vorzunehmen.Wie können nun die Forderungen von Denkmal- und Heimatschutz auch durch solche Vorschriften oder ihre Anwendung geschädigt werden, die das Wohnen betreffen? Hier ist zunächst die Unterscheidung zwischen Denkmalschutz und Heimatpflege zu beachten. Während es sich bei dem ersten um die schützende Erhaltung des Alten in seiner Existenz und Wirkung handelt, liegt dem Heimatschutz neben der Sorge für das Überlieferte die Beeinflussung des Neuen ob. Es fragt sich also erstens, wie die durch wohnungspolizeiliche Vorschriften notwendig werdenden baulichen Maßnahmen in Gegensatz zu den Interessen des Heimatschutzes treten können. Da dieser ausschließlich oder hauptsächlich auf die Wahrung der äußeren Erscheinung der Gebäude bedacht ist, ist der Kreis der Schutzgegenstände wohl groß, aber die Möglichkeiten ihrer Beeinträchtigung sind nicht sehr verschiedenartig. Insbesondere kommen hier Änderungen der baulichen Beschaffenheit in Frage, die im Umbau ganzer Stockwerke (z. B. Hängezimmer), Veränderung der Fenstereinrichtungen, Anlage von Entlüftungen, Schornsteinen und Aborten bestehen. Bei solchen Maßnahmen ist eine Kollision der Interessen des Heimatschutzes mit den Interessen (sowohl der Bau- wie) der Wohnungsordnung leicht möglich. Auf kräftige Fälle, wie die Änderung des Dachgeschosses, braucht dabei gar nicht hingewiesen zu werden. Man denke vielmehr an die Art des Fenstermaßwerkes und die Bedeutung seiner künstlerischen Gestaltung für die Schonheitliche Wirkung eines Hauses oder einer Häuserreihe, und man erwäge den Fall, daß Bureauräume mit großen ganzfenstrigen Scheiben zu Kleinwohnungen umgebaut werden, die Fenstereinrichtungen verlangen, welche ein teilweises Öffnen. ermöglichen. Die Änderung aller Fenster des betreffenden Gebäudes wird zur Verhinderung von Schonheitlichen Schädigungen zum Beispiel dann oft nicht genügen, wenn das Haus in zu enger künstlerischer Verbindung mit den Nachbarhäusern steht. In ähnlicher Weise können auch Haustüranlagen und Gebäude im Bauwich für die künstlerische Wirkung so wertvoll sein, daß eine im hygienischen Interesse erforderte Änderung diesen Eindruck zerstört. Endlich gehören hierhin die Fälle, in denen Fenster eingebaut oder zugebaut werden müssen, zum Beispiel wegen der Anlage von Treppenhäusern, Aborten und anderer Einrichtungen.Der bei diesen Bauausführungen im Interesse der Heimatpflege einzelnen Gebäuden gewährte Schutz wird vielfach mit den Wünschen des Denkmalschutzes zusammenfallen, nämlich dann, wenn auch dieser am Äußeren der Gebäude Interesse hat. Da sich dieses jedoch zuweilen vornehmlich auf das Innere erstreckt, wird eine sehr verschiedenartige Zahl von Gegenständen schutzbedürftig sein und eine mannigfaltige Reihe baulicher Maßnahmen Gefahren für die wertvollen Einrichtungen bringen. Im Unterschied zu den vorbetrachteten Fällen handelt es sich hier hauptsächlich um einzelne Gebäude von geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung, um die gleichen, wie in § 2 Absatz 1 Satz 2 des Preußischen Gesetzes gegen die Verunstaltung von Ortschaften und landschaftlich hervorragenden Gegenden vom 15. Juli 1907. Der Kreis der Schutzgegenstände ist im
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DER STÄDTEBAUWohnungsgesetz jedoch, wie bereits oben erwähnt, dadurch erweitert, daß es seinen Schutz nicht nur Gebäuden zuwendet und daher auch die Fälle umfaßt, wo die Interessen des Denkmalschutzes vielleicht nur die Erhaltung einer einzelnen Einrichtung des Hauses, zum Beispiel der Treppenanlage, begehren.Es empfiehlt sich jedoch, zunächst die Aufmerksamkeit der Wirkung von wohnungspolizeilichen Maßnahmen im Äußeren der Gebäude zu schenken, weil daran gedacht werden könnte, hier eine Erweiterung des von den Interessen des Heimatschutzes umfaßten Rahmens darin zu sehen, daß die Verhütungsvorschriften vielleicht auch die Kundmachung der Benutzung des Gebäudes im Inneren nach außen trifft. Dies geschieht vornehmlich an den Fenstern. Ihre Einrichtungen können sowohl bei den dem Heimat- wie dem Denkmalschutz unterfallenden Gebäuden aus verschiedenen oder gleichen Gründen schutzbedürftig sein. Auf Veranstaltungen, die hinter ihnen vorgenommen werden, ist die Wohnungsordnung jedoch einflußlos. Sie können nur auf Grund des Verunstaltungsgesetzes verboten werden, wenn es sich beispielsweise um Reklamevorrichtungen handelt. Bei anderen Fällen werden gesetzliche Verhütungsvorschriften zugunsten von Denkmal- und Heimatschutz überhaupt fehlen. Man denke an ein altes, wertvolles Wohnhaus, das gar nicht mehr zum Wohnen benutzt wird, sondern als Kulissenhaus für ein Theater oder als Maschinenhaus dient, wobei die inneren Einrichtungen an den Fenstern für den Beschauer nach außen sichtbar sind. So sehr durch solche Veranstaltungen Schonheitliche oder geschichtliche Interessen im Einzelfall auch geschädigt werden, die Wohnungsordnung kann zu ihrem Schutz nicht herangezogen werden, da sie sie gar nicht trifft, weil sie sich nur mit bewohnten Gebäuden beschäftigt.Das eigentliche Anwendungsfeld des § 2 Artikel 9 des Wohnungsgesetzes sind nun jene Fälle, wo es sich darum handelt, das Innere von Gebäuden, die ganz oder zum Teil von künstlerischer oder geschichtlicher Bedeutung sind, vor den Wirkungen zu schützen, welche die für die Benutzung des Hauses auf Grund des Wohnungsgesetzes getroffenen Maßnahmen haben könnten. Hier ist der § 2 Artikel 9 nach zwei Richtungen von Bedeutung.Zunächst kann die wohnungspolizeilich erwünschte Benutzung der Wohnung selbst den Interessen des Denkmalschutzes entgegen sein, wenn diese es zum Beispiel verbieten, einen hierzu an sich geeigneten Räum für einen bestimmten Zweck (als Küche) zu benutzen, weil seine innere Einrichtung von künstlerischem oder geschichtlichem Wert ist. Es ist dies insbesondere auch einer der Fälle, in denen die Anordnung der Rücksichtnahme auf die Interessen des Denkmalschutzes bei der Ausübung der Wohnungsaufsicht zu besonderen Entscheidungen Veranlassung gibt. Bereits oben wurde auf diese Ergänzung der bisherigen Gesetzgebung hingewiesen. Infolge der Vorschrift, daß bei den wohnungspolizeilichen Anordnungen und Verboten für die Benutzung von Häusern und Räumen die Interessen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen sind, wird es zum Beispiel unter gewissen Voraussetzungen fraglich sein, ob die Inanspruchnahme wertvoller Räume zu bestimmten Wohnzwecken angeordnet werden darf. Eine schöpferische Seite hat diese Vorschrift allerdings nicht. Es können zum Beispiel nicht Maßnahmen zur Schonung von Einrichtungsgegenständen erzwungen werden, die durch die wohnungs

gesetzlichen Vorschriften in Mitleidenschaft gezogen werden.Das zweite Hauptanwendungsgebiet von Artikel 9 § 2 umfaßt die auf Grund der Wohnungsordnung notwendig erscheinende bauliche Änderung von Gebäuden oder Gebäudeteilen, die künstlerische oder geschichtliche Bedeutung haben. Diese Maßnahmen werden regelmäßig deshalb erforderlich sein, weil die Gebäude oder die Gebäudeteile für die Bewohnung im weitesten Sinne ungeeignet sind; soweit die Bauordnung in Frage kommt deshalb, weil die baulichen Einrichtungen des Hauses oder einzelne Einrichtungsstücke (z. B. die Treppen oder die Heizanlagen) den (feuer-) polizeilichen Anforderungen nicht genügen; auf Grund der Wohnungsordnung, weil einzelne Einrichtungen oder Einrichtungsstücke. den gesundheitlichen Anforderungen nicht entsprechen (z. B. die Art der Aborte oder die Stoffe der Tapeten), oder weil in sittlicher Hinsicht Übelstände abgestellt werden müssen (z. B. die Art des Zuganges der Aborte). In diesen Fällen können die Wünsche der Wohnungspolizei mit den Interessen des Denkmalschutzes bei dem Plan, bauliche Änderungen vorzunehmen, in Widerstreit geraten, und zwar unmittelbar. Mittelbar kann dies auch gelegentlich solcher Änderungen geschehen, wenn wertvolle Einrichtungen oder Einrichtungsstücke durch Maßnahmen in Mitleidenschaft gezogen werden, die im Interesse der Hygiene oder der Sittlichkeit notwendig erscheinen, zum Beispiel bei der Durchführung eines Rauchabzugsrohres durch eine alte Stuckdecke.Hier liegt überall der Tatbestand des § 2 Artikel 9 des Wohnungsgesetzes vor, für den das Gesetz eine Regelung anstrebt, die den Interessen des Denkmalschutzes förderlich ist, soweit nicht wichtige gesundheitliche oder sittliche Gründe entgegenstehen. Im Vergleich zur bisherigen Gesetzgebung bietet der Paragraph hinsichtlich der Interessen des Heimatschutzes wesentliche Erweiterung der bisherigen Rechte. Er ermöglicht, daß bei Veränderungen an dem Äußeren eines gesetzlich nicht festgelegten Gebäudekreises die Berücksichtigung der Interessen des Heimatschutzes mit polizeilichen Mitteln durchgesetzt werden kann, während diese Schutzobjekte früher ortsgesetzlich namhaft gemacht sein mußten und Schutz nur auf Grund dieses Ortsgesetzes genossen.Noch viel größer ist die Bedeutung, die die Neuregelung für den Denkmalschutz hat. Bisher war es nur für einzelne Gebäude von geschichtlicher und künstlerischer Bedeutung möglich, sie. in ihrer künstlerischen Existenz zu erhalten. Auch diese Bauwerke mußten in einem Ortsgesetz einzeln aufgeführt werden. Es ist klar, daß hiermit in der Praxis wenig zu machen war; denn die Stadtverordnetenversammlungen trugen erklärliche Bedenken, die Eigentümer wertvoller Häuser in dieser Weise zu belasten. So haben denn auch nur wenige Städte (z. B. Danzig, Magdeburg, Hildesheim und Osterode) die Bestimmung angewandt. Die übrigen haben sich meist auf die Namhaftmachung der Kirchen und öffentlichen Gebäude beschränkt. Diesen Kreis erweitert das Wohnungsgesetz nun, indem es bei der Anwendung der Bauordnung und bei der Ausübung der Wohnungsaufsicht allgemein die Berücksichtigung der Interessen des Denkmalschutzes verlangt. Es ist also bei den wohnungspolizeilich gebotenen Anordnungen und Verboten für die Benutzung einzelner Gebäude, Häuserteile und Räume sowie bei der Ausführung der infolge bau- oder
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DER STÄDTEBAUwohnungspolizeilicher Vorschriften erforderlich werdenden Baumafinahmen, den Interessen des Denkmalschutzes die notwendige Rücksicht zu gewähren; seinen Wünschen ist Rechnung zu tragen, und zwar beim Äußeren der Gebäude vor allem hinsichtlich von Form und Baustoff. Soweit das Hausinnere inbetracht kommt, wird es sich hauptsächlich um den Schutz bestehender Einrichtungen und Einrichtungsgegenstände handeln. Es liegt somit einerseits außer einer Erweiterung des Schutzkreises des Verunstaltungsgesetzes die Ausstattung der Vollzugsbehörden mit polizeilichen Befugnissen vor. Andererseits könnte man in der Bestimmung den Beginn einer Denkmalschutzgesetzgebung für Preußen sehen, wie sie meines Wissens bisher in Deutschland nur Hessen und Oldenburg haben. Hier wird behördliche Genehmigung verlangt für ganze oder teilweise Beseitigung, Veräußerung, Veränderung oder erhebliche Ausbesserung solcher Baudenkmäler, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für die Geschichte, insbesondere die Kunstgeschichte, im öffentlichen Interesse liegt, wobei es (wenigstens für Oldenburg) gleichgültig ist, ob das Bauwerk im Eigentum einer juristischen Person des öffentlichen oder des Privatrechts oder einer natürlichen Person steht. Diese Bestimmung umfaßt im weiten Rahmen den Kreis der Forderungen des Denkmalschutzes. Für die Bau- und Wohnungsordnungen kommen hiervon nur Veränderungen, Wiederherstellungen und Ausbesserungen inbetracht, wozu sich dann noch die für die Benutzung dieser Wohnungen zu erhebenden Forderungen gesellen.In diesem großen Umfange sind also insbesondere bei der Aufstellung und Anwendung der Wohnungsordnung und bei der Ausübung der Wohnungsaufsicht die Interessen des Denkmalschutzes nach der unzweideutigen Vorschrift von § 2 Artikel 9 zu berücksichtigen, ohne daß es deshalb einer besonderen ortspolizeilichen Bestimmung bedarf (durch die allerdings noch eine besondere Regelung für die künstlerische Gestaltung aller oder eines Zweckgebietes getroffen werden kann). Der oben erwähnte § 7* der. angeführten Berliner Wohnungsordnung ist also überflüssig, zudem entspricht er dem Wohnungsgesetz nicht, da er den den betreffenden Behörden vom ,Wohnungsgesetz auferlegten Pflichtenkreis in unbegründeter 

und unberechtigter Weise in mehrfacher Hinsicht dadurch einengt, daß er zunächst die Berücksichtigung der künstlerischen Interessen lediglich bei der Instandhaltung und Benutzung von Wohnungen fordert, welche Bestimmung nur dann berechtigt wäre, wenn unter Instandhaltung jede Veränderung, jede Wiederherstellung und jegliche Ausbesserung zu verstehen ist. Dies wird vor allem deshalb zweifelhaft sein, weil die Berliner Wohnungsordnung den viel allgemeineren Wortlaut des Gesetzes zergliedert und Einzelvorschriften an Stelle der weitgefaßten des Gesetzes stellt. Zweitens ist die Einschränkung unstatthaft, die die Berliner Wohnungsordnung dadurch macht, daß sie den Schutz nur solchen Gegenständen und Einrichtungen zuwendet, die sich in Gebäuden von künstlerischem oder geschichtlichem Wert befinden, während das Gesetz allen Dingen, an denen der Denkmalschutz ein berechtigtes Interesse hat, seinen Schutz gewährt, ohne Rücksicht darauf, wo sie sich befinden. Darauf, daß die Vorschrift der Berliner Wohnungsordnung sachlich falsch und gesetzestechnisch· unnötig ist, muß um so nachdrücklicher aufmerksam gemacht werden, als die Berliner Wohnungsordnung möglicherweise das Muster für die Wohnungsordnungen vieler anderer Städte abgeben wird, so daß die Bestimmung auf diese Weise auch in die Wohnungsordnung solcher Städte kommen könnte, wo mehr Gefahr als in Berlin besteht, daß künstlerisch wertvolle Einrichtungen von Wohnungsgebäuden durch herzlose Eingriffe polizeilicher Art zerstört werden.Schließlich drängt sich die Frage auf, ob die praktische Bedeutung des § 2 Artikel 9 der Wohnungsordnung sehr groß sein wird. Wenn man diese Frage auch vielleicht vor allem im Hinblick auf die zeitigen wirtschaftlichen Verhältnisse verneinen müßte, so ist es möglicherweise die dankbare Hauptaufgabe der Bestimmung, die Behörden und das Publikum abermals und immer wieder auf die köstlichen Schätze hinzuweisen, die in den Städten, an den Wänden der Straßen, für jeden zu sehen und schließlich auch innerhalb der Mauern des selbstbewohnten Hauses beherbergt werden, damit der Sinn und die Liebe für diese Dinge wächst und so die Geister vorbereitet werden für eine Denkmalschutzgesetzgebung, wie sie jedes seiner Ahnen würdige Volk haben müßte.
SCHÖNHEIT UND NATIONALCHARAKTER 
IN DER ARCHITEKTUR.»Von Regierungsbaumeister H. SÖRGEL, München.

Das Wesen der Schönheit begrifflich zu erkennen, ist niemand gelungen; es bleibt wie der „Stein der Weisen“ ein unlösbares Rätsel. Die Schönheit als solche existiert für sich allein überhaupt nicht, sie tritt nur an gewissen Dingen in Erscheinung, und deshalb kann es sich auch in der Kunstästhetik nicht um die begriffliche Erkenntnis, sondern vielmehr um die Erforschung und Feststellung gewisser Eigenschaften des Schönen handeln. Dadurch wird aber die Schönheit nicht etwa etwas Unbestimmtes; sie
ɪ) Aus dem im Verlag v. Piloty & Loehle erschienenem Buche: „Ein

führung in die Architekturästhetik“ von Herman Sörgel. 

bleibt trotzdem durch die Voraussetzungen und Umstände ihrer Entstehung genau bestimmt.Die Mittel, durch welche sich das Schöne kundgibt, können sehr verschiedene sein. Zum Unterschied von Wahrheit und ethischem Wert äußert sich Schönheit nicht nur am Lebendigen, sondern auch am an sich Leblosen, und dieser auffallende Komplex trifft gerade in der Kunst, und insbesondere in der Bau kunst, zu. Während der Wille wie der wahrheitsuchende Geist immer nur von etwas Organischem ausgehen können, gibt sich die Schönheit auch an einem unorganischen Stein, einem Farbstoff usw. kund. Sicher müssen die Bausteine und Materialien einer Archi-
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DER STÄDTEBAUtektur beseelt werden, um künstlerisch zu wirken, aber im Vergleich zu wirklichen oder auch nur dargestellten Lebewesen — wie in Malerei und Plastik — besteht hier ein prinzipieller Unterschied, und in diesem Sinne liegen im Unorganischen des Architekturschönen charakteristische, wertvolle Wesenheiten.Der Architekt kann sich nicht unmittelbar vom Menschen, — z. B. seinen Posen, seiner Anatomie, seinen rhythmischen Gruppierungen, seiner Mode, seinen Sitten und Launen — vital schöpferischen Ausdruck suchen. Seine Kunst hat ein langsameres, gemesseneres Tempo, sie folgt nicht so elastisch jeder neuen Lebensform auf dem Fuße, sondern wird mehr in stereotypen Gestaltungen als wohlverarbeiteter Niederschlag nur bewährter Zeitbedürfnisse in Erscheinung treten. Die architektonische Schönheit hat ein breiteres Fundament als die übrigen bildenden Künste, und wie jeder Bau in seinem Programm und seiner Entstehung von unzähligen Faktoren sozialer Art abhängt, so muß sich auch die künstlerische Seite jedes Bauwerkes im widerspruchslosen Einvernehmen mit allen kulturellen Bedingtheiten charakteristisch entwickeln. Das Wesen der Architektur ist zugleich ein soziales Problem, und ihr universaler Zusammenhang von weitverzweigten Bedürfnissen mit künstlerischem Ausdruck ist so innig, daß nur aus der Gesamtheit aller Entstehungsbedingungen ihre Schönheit verstanden und analysiert werden kann. Von diesen soll im folgenden eine der wichtigsten, die nationale Eigenart, etwas näher beleuchtet werden.Schönheit ist nur dort ein berechtigtes Ideal der Baukunst, wo sie zugleich Charaktet und im weiteren Sinne Nationalität in sich trägt. Man kann von einem Bau niemals ganz allgemein sagen, er sei schön oder er sei nicht schön; man muß immer modifizieren: „Dieser Palast ist für das Rom des 16. Jahrhunderts der Inbegriff architektonischer Schönheit, jene Kirche für Nordspanien im frühen Mittelalter usw.“ Eine absolute Schönheit gibt es nicht, sondern ein Architekturwerk ist immer nur in diesem oder jenem Lande, an einem bestimmten Ort, in einer besonderen Situation und Lage schön. Während man z. B. die Stierkampfgemalde Goyas auch im Norden verstehen und genießen kann, während eine Statue Donatellos auch auf einem deutschen Stadtplatz wirkt, ist dagegen die Architektur viel mehr gebunden und ganz und gar mit dem Boden verwachsen. Man darf sie nicht transferieren wie ein Gemälde oder eine Plastik. Eine ägyptische Pyramide als nordisches Grab wirkt deplaciert, eine Moschee umgewandelt in eine sächsische Zigarettenfabrik ist lächerlich, und die russischen Kirchen in der Schweiz muten wie unnatürliche Treibhauspflanzen an. Auch solchen Bauten, welche mehr oder weniger aus fremden Stilformen ins Heimatliche uminstrumentiert sind, haftet oft ein gewisses Unbehagen des Gewaltsamen an. Deutsche „Villen“ im Schweizerstil, bayerische Landhäuser in Schwarzwaldermaskerade, preußische Holzhäuser mit skandinavischem Aufputz usw. sind alle — wenn sie auch sonst ganz praktisch gebaut sein mögen — architektonische Salontiroler. Sogar die Transferierung einzelner Bauteile bleibt ein Wagnis. Die Architekturstücke in der Ecole des beaux arts zu Paris oder im South Kensington-Museum zu London verstimmen wie die ausgerissenen Flügel eines Schmetterlings.Mehr als jede andere Kunst hat die Architektur auf Wahrung ihrer Nationalität zu achten, nicht etwa aus 

Patriotismus, sondern aus rein künstlerischen, ästhetischen Rücksichten. Dabei ist es gleichgültig, ob nationale und künstlerische Kraft eines Volkes auf gleicher Höhe stehen, — wie z. B. in Spanien des 17. Jahrhunderts Kunst- und Nationalkraft sehr stark voneinander abwichen — ; es kommt allein nur darauf an, daß sich der Charakter der Baukunst mit seiner Nationalität deckt.Am meisten ist der nationale Charakter der Architektur immer durch eine zu mächtige Vorherrschaft eines absoluten Schönheitsideals gefährdet worden. So besonders in Deutschland, als im vergangenen Jahrhundert an Stelle des individuellen Lokalcharakters das allgemein „Klassische“ vordringlich wurde. Weder zeitweise Gegenströmungen — wie der Hang zum Romantischen· — noch theoretische Erkenntnisse des zweckli'ch und materiell Bedeutungsvollen konnten Anlaß zu einem eigenen Schönheitsideal und selbständig deutsch-nationalen Zeitstil werden. Es wurden zwar keine wirklichen, griechischen Tempel, keine eigentlich italienischen Renaissancepaläste gebaut, aber jene Ideale vergangener fremdländischer Epochen schwebten den Baumeistern vor. Der architektonische Ausdruck lebensvoller Gegenwart wurde nicht unmittelbar aus deutschem Empfinden geschöpft, sondern über Griechenland, Italien und Frankreich auf Umwegen hergeleitet. So vermied man beispielsweise IangeZeit die sichtbaren Dächer ; während gerade das hohe, steile Dach ein unentbehrliches, Iiebgewordenes Kennzeichen deutsch-heimischer Eigenart war und ist. Die Vorliebe für das „Klassische“ deutet immer auf den Zwiespalt der mehr äußerlichen, schematischen und traditionellen Schönheit mit jener mehr triebhaften, unmittelbar aus den Lebens- und Kulturumständen schöpfenden Schönheit, die sich im Charakteristischen, national Individuellen kundgibt. Der eklektische Klassizismus läßt auf den zu langsamen und indirekten Gang der künstlerisch, architektonischen Versinnlichung einer Zeit schließen. Er führt leicht zum Schema, das dann allerdings für die große Masse und das halbgebildete Volk seiner leichteren Auffaßbarkeit und längeren Vertrautheit wegen verständlicher ist, die selbständige Architekturentwicklung aber hindert.Mehr oder weniger macht jeder entwerfende Architekt den Kampf durch: wieweit soll er sich der konventionell klassischen, allgemein anerkannten und mit einer gewissen Sicherheit anzuwendenden Stilformen bedienen, inwieweit soll er ganz dem Bauplatz und seinem Programm allein sich hingeben und nur aus diesen in seiner Phantasie Neues ersinnen? Dem Deutschen und der germanischen Rasse überhaupt liegt das letztere im Grunde näher; während der Romane in seiner Freude am abgerundet, ruhig harmonischen Dasein das mehr sinnlich, stereotyp Schöne und optisch leicht Auffaßbare bevorzugt. Der Germane liebt in seiner idealen Sehnsucht nach immer Höherem das intuitive Anpacken neuer Probleme und sucht sie — oft mit einer gewissen Vernachlässigung der Form — innerlich intensiv zu beseelen; der Romane dagegen gefällt sich mehr im äußerlich Glatten, sinnlich Virtuosen und überindividuellen, typischen Schönheitsschema. Soweit man unter Kunst etwas vor allem Sinnliches versteht, und soweit man das Schönheitsideal in diesem Sinne in ein ausgeglichenes System zu bringen sucht, ist es verständlich, daß man in der Symmetrie und Harmonie des „Klassischen“ so lange Zeit das Ziel des Architekturschönen zu finden glaubte. Der Deutsche, dem
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DER STÄDTEBAUdas Wesen dieser Schönheit im Herzen innerlich fremd ist, stand trotz seiner individuellen Eigenart — oder vielmehr vielleicht gerade wegen seiner Sucht nach Neuem — bis zu gewissem Grade im Banne des romanischen Kunstprinzips; freilich oft nur insofern, als es ihm vorschwebte: der Versuch einer Nachahmung wurde nicht selten ganz von selbst eine Neuschöpfung. Mit Ausnahme des 19. Jahrhunderts war im eigentlichsten Wesen der deutschen Architektur das Nationale immer mächtiger als die fremden Stileinflüsse. So sind die Gotik, die Renaissance und der Barock in Deutschland unter sich weniger verschieden, als sie es im Vergleich der gleichen Stilepochen mit Italien, Frankreich, England oder Spanien sind. Obwohl oberflächlich betrachtet, -in der deutschen Architektur sich lauter fremde Stile widerspiegeln, gibt es eine einheitlich sich fortentwickelnde deutsche Baukunst, welche je nach den Zeiten der Gotik, der Renaissance und des Barocks nur ein etwas anderes Gesicht gezeigt hat, im Grunde aber immer das gleiche war: deutschnationale Architektur.Der Deutsche hat bekanntermaßen eine Vorliebe fürs Ausländertum, richtet sich gern orientalisch oder im Louis seize-Stil ein, findet Perserteppiche schöner als ruhige deutsche Muster, badet in einem „maurischen“ Dampfbad, vergnügt sich in einem „ägyptisch-assyrischen“ Palmengarten und hätte beinahe das Kunsthandwerk kurz vor seinem entscheidenden Sieg unter japanische Diktatur gestellt. Man darf jedoch diese Schwäche, die zwar schädlich aber meist von kurzer Lebensdauer ist, nicht überschätzen! Sie deutet auf ein sehr wichtiges Moment der Geschmacksund Stilentwicklung hin, nämlich den Reiz der Neuheit. Der Anreiz alles Neuen ist ein gar nicht zu unterschätzender Faktor in der Kunst; ihm ist es zum guten Teil zuzuschreiben, daß sich die Kunst ständig weiterentwickelt, nie stille steht und nicht altert. Solange sich die Sucht nach Neuem nur auf das „Allgemeinmenschliche“ in der Kunst des Auslandes erstreckt, dabei aber die künstlerische Eigenart selbständig erzeugt wird, wirkt die Internationalisierung befruchtend und bedeutet keine Einbuße der nationalcharaktervollen Schönheit. Eine Kunsttheorie, welche das Gewohnte und Gewöhnliche als unantastbares Merkmal des Schönen in der Architektur fordern und eine Neuerscheinung als Zumutung an das Auffassungsvermögen empfinden würde, wäre widersinnig und schädlich. In der Gegenwart lassen so strenge, übertriebene Gesetze schon die modernen Bedürfnisse, die Technik des Eisens und die unbegrenzten Möglichkeiten des Erfindergeistes, mit denen sich auch die Baukunst zum Teil abfinden muß, nicht zu. Mag man immerhin mit dem hergebrachten Material, der altgewohnten Konstruktion und bei vertrauten Bauaufgaben bis zu gewissem Grade traditionell weiterbauen wie bisher; mit der Erfindung und der Einführung neuen Materials, neuer Technik und nie gekannter Bedürfnisse müssen ganz von selbst auch neue Formen- und Stimmungswerte entstehen. Die amerikanischen Wolkenkratzer sind etwas absolut Neues gewesen; trotzdem sind sie am richtigen Ort schön. Aber 

auch vom technisch Konstruktiven und vom Material unabhängigere Bauten müssen durch einen neuen, ausländischen Einschlag — wenn dieser nur selbständig überwunden wird —, keinerlei ästhetische Einbuße erleiden. Z. B. der „chinesische“ Turm im „englischen“ Garten mit seinem urgemütlichen Wirtschaftsgebäude und dem liebreizenden Ökonomiehof, ferner das Dickhäuterhaus im Zoologischen Garten, welches an die Heimat seiner Bewohner erinnert, sind beides urwüchsige, süddeutsche Münchner Bauten.So sind mit dem gemessenen Tempo durch materielle Bedingtheit des Unorganischen einerseits und mit der notwendigen Geltung des national Charakteristischen und Fortschrittlichen andererseits die Grenzen abgesteckt, innerhalb welcher sich die architektonische Schönheit versinnlichen soll. Die Schwerfälligkeit des Materials darf nicht zu einem konventionellen Formalismus eklektischer Nachahmungssucht verleiten, so daß nicht ein Schönheitsideal als Evangelium über ganz wesensverschiedene Nationen die Vorherrschaft bekomme; die Freiheiten, welche die fortschrittliche Zeitentwicklung der Phantasie einräumen, dürfen jedoch nicht zu Modelaunen oder Sensationsgelüsten mißbraucht werden. Jeder Konflikt, der aus dem Dualismus der Konvention und Intention entsteht, kann und muß innerhalb der Grenzen des Wesens der Architektur gelöst werden, und damit wird zugleich das Schönheitsideal allmählich aber stetig weiterentwickelt und gewandelt. Nur durch diesen zwar langsamen aber ständigen Wechsel ist die Anpassungsfähigkeit an die nationale Eigenart gewährleistet. Über einem Grundthema müssen stets neue Variationen erklingen. Wie der Maler und Bildner die Natur zu immer frischem Leben erweckt, so soll der Architekt aus den elementaren Grundgedanken, welche die Geschichte in jahrhundertelanger Entwicklung zur Darstellung gebracht hat, stets neuen Ausdruck schöpfen. Er wird nicht deshalb andere Länder und Völker studieren, um nachzuahmen, sondern um das allgemein Gültige daran im modernen und nationalen Sinne neu umzugestalten. Die Grundmotive von Stütze und Last, die konstruktiven Fundamentalelemente des Emporstrebens und Niederdrückens wirken z. B. überall in der Architektur, aber erst das intentionale Empfinden idealisiert dieses Verhältnis in eine besondere Gestaltung von Decke, Dach, Gewölbe, Säulen, Pfeilern usw. zu charakteristischer Schönheit. So dienen die griechischen Säulenordnungen alle der gleichen Funktion : wie sind sie aber unter sich nach den einzelnen Spielarten lokaler Stammesunterschiede von Dorisch, Ionisch und Korinthisch verschieden, wie weichen 'sie wieder von der römischen ab, wo die Säulenordnung ein flaches Fassadenmotiv wird, dem eine ganz andere Schönheit innewohnt!„Schön“ wird nach ihrer nationalen Eigenart immer die Architektur sein, die zugleich modern im Sinne von „lebensvoll“ ist. Der ästhetische Regulator und Schiedsrichter ist der künstlerische Takt, der um so Reizvolleres schafft, je mehr er das Individuelle im Typischen zu steigern vermag.
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DER STÄDTEBAU

LÄNDLICHE KLEINSIEDLUNGEN DER SCHLE
SISCHEN LANDGESELLSCHAFT IN DER PRO
VINZ SCHLESIEN.Von Architekt ERNST MAY, Breslau. Hierzu die Tafeln 45—48.

Die Schlesische Landgesellschaft befaßt sich neben der Aufteilung von Gütern in Bauernstellen und Aufbau dieser Stellen, sowie Anliegerparzellierung im wesentlichen mit der Errichtung von ländlichen Kleinsiedlungen. Die ganze Entwicklung des staatlichen Lebens während des Krieges hat die Menschen mehr und mehr einsehen gelernt, daß das Leben in den engen Mietskasernen der Großstadt widernatürlich ist, daß in Zeiten der Not die Familie die widerstandsfähigste ist, die in der Lage ist, ihren Nahrungsbedarf für den Alltag selbst zu erzeugen oder doch wenigstens wesentliche Teile dieser Erzeugung selbst zu fördern.. Da dies in der Stadt mit ihren durch Spekulation in die Höhe getriebenen Bodenpreisen nicht möglich ist, so folgt daraus notwendigerweise, daß das Leben auf dem Lande die gesündere Form des Wohnens darstellt. Wie immer somit die Zukunft unseres Landes sich , gestalten wird, so ist das eine sicher, daß eine allgemeine Dezentralisation einsetzen wird, daß die Menschen mehr und mehr auf das flache Land ziehen werden. Schon jetzt ist die Nachfrage nach solchen Stellen, wie überall im Deutschen Reiche so auch in Schlesien eine sehr ausgedehnte, die aber bis jetzt wegen der bestehenden Baustoffbeschaffungsschwierigkeiten nur in geringem Maße befriedigt werden kann.Die Schlesische Landgesellschaft ist an den Neusiedlungen in hervorragender Weise beteiligt, indem sie gegenwärtig Kleinsiedlungen an etwa 40 Stellen Schlesiens aufbaut bzw. bearbeitet. Sie geht hierbei in folgender Weise vor: Sobald sie von einer Stadt oder einer Gemeinde aufgefordert wird, eine Siedlung anzulegen, schließt sie zunächst einen Besiedlungsvertrag für ein bestimmtes Baugelände ab. Auf Grund örtlicher Besichtigung und unter möglichster Anpassung an die örtlichen Verhältnisse wird hierauf der Besiedlungsplan aufgestellt. Da das Siedlungsgelände unmittelbar an oder noch außerhalb der Peripherie der Ortschaften liegt, so wäre es zur Aufstellung der Pläne erforderlich, möglichst genaue Unterlagen des Ortsstraßennetzes zu haben, um die den alten Ortsplänen zugrunde liegenden Gedanken in den neu zu planenden Siedlungen logisch weiterzuspinnen. Leider besitzen aber selbst größere Orte nur selten solche Unterlagen. Es ist daher in jedem Falle notwendig, sich allein auf Grund der Kenntnis der örtlichen Verhältnisse und auf Grund des Meßtischblattes über die Hauptverkehrslinien, Straßenführungen usw. Klarheit zu verschaffen. Es wäre eine segensreiche Aufgabe des Staates, in der jetzigen Zeit der Notlage der Techniker dahin zu wirken, daß jede deutsche Ortschaft sich einen Stadtplan mit genauer Einmessung aller bestehenden Baulichkeiten und insbesondere auch mit Einzeichnung eines neuen Nivellements beschaffte.Steht der Besiedlungsplan fest, so werden zunächst im Einverständnis mit der Bauherrin die zur Verwendung kommenden Typen festgelegt. Es werden hierbei durchweg nur wenige Formen zur Anwendung gebracht, da anders ein 

wirtschaftliches Bauen bei den heutigen hohen Löhnen und ungeheuren Materialpreisen überhaupt unmöglich wäre. Der Charakter der Typen ist durchaus auf die schlichte ländliche Bauweise zugeschnitten, die Baukörper sind geschlossen, Ausbauten nach Möglichkeit vermieden. Im Erdgeschoß wurden meist außer einer Wohnküche noch eine Stube und eine Kammer angeordnet, im Dachgeschoß eine weitere Kammer ausgebaut. Die Wohnküche hat durch einen nach außen entlüftbaren Speiseschrank und eine zwischen diesem und der gegenüberliegenden Wand von der Decke heruntergezogenen Schürze eine Gliederung in der Weise erfahren, daß der Koch- und Spülraum eine vom Wohnraum abgetrennte Nische bildet, die nach außen durch ein über dem Spülstein angeordnetes Fenster entlüftet wird, während die entstehenden Dämpfe durch eine Wrasenklappe im Schornstein abgeführt werden. Letzterer ist meist so angeordnet, daß er gleichzeitig als Abzug für den im Flur vorgesehenen Wasch- und Futterkochkessel sowie den Küchenherd dient. Dieser seinerseits dient gewissermaßen als Zentralheizung für eine kombinierte Kachelofenanlage, die Stube und Kammer mit beheizt. Wo hoher Grundwasserstand tiefere Ausschachtungen unmöglich machte, und solche Fälle liegen bei der Mehrzahl der später zu bespre: chenden Siedlungen vor, wurde zur Anlage von Hochkellern geschritten, die in der Regel in den Hauskörper einbezogen, nur 50 cm in die Erde versenkt wurden. Da sie eine lichte Höhe von nur 1,80 m haben, so wird der darüber liegende Raum zur Aufstapelung von Futter verwendet, das direkt vom Stall aus entnommen werden kann. Es sei noch besonders darauf hingewiesen, daß fast durchweg der Eingangsraum als Wirtschaftsflur ausgebildet, d. h. mit Wasch- und Futterkochkessel ausgestaltet wurde. Was die Fassadengestaltung der Typen anbelangt, so wurde auf jede „Architektur“ verzichtet. Die Häuser werden weiß gekalkt, bei großen Siedlungen auch farbig gehalten, die aus Sicherheitsgründen heute so notwendigen Schlagläden grün gestrichen, das Dach mit roten Biberschwänzen eingedeckt, der Sockel, der OhneVorsprung gemauert wird, goudroniert.Was die Vergebung der Bauten anbelangt, so trägt die Landgesellschaft Sorge, nach Möglichkeit das örtliche Bauhandwerk zu berücksichtigen. Sie will hierdurch dem einseitigen Industrialismus entgegentreten, der alle Bauteile nur noch maschinell im großen herstellt, ohne darauf Bedacht zu nehmen, daß hierdurch einer der wertvollsten Stände unseres Volkes, der Handwerkerstand, notwendigerweise zugrunde gerichtet werden muß. Allerdings kann hier nicht verschwiegen werden, daß die Ausschreibungsverhältnisse in manchen Fällen zur Vergebung an auswärtige Großunternehmer nötigten, da die Preise des örtlichen Unternehmertums so hohe waren, daß die Stellen bei Zahlung der geforderten Preise unwirtschaftlich geworden wären, da sich die Überteuerungszuschüsse, ohne die heute ja nicht gebaut werden kann, in festumrissenen Grenzen bewegen.
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DER STÄDTEBAUWas die zur Verwendung gelangenden Baustoffe anbelangt, so wird naturgemäß jeweils das den örtlichen Verhältnissen am besten entsprechende Material gewählt. Normalerweise wird das Außenmauerwerk als 43-cm-Hohlwand in Ziegeln ausgebildet, jedoch haben sich auch Bauten in 30-cm-Hohlwand durchaus bewährt. An Ersatzmaterialien werden Schimasteine, d. h. Hohlblockziegel von etwa fünffachem Volumen der gewöhnlichen Mauersteine sowohl als auch Lehmpatzen, Lehmstampfbau und Kalksandstampfbau verwendet. Wenn auch die Erfahrungen über diese Bauweisen noch nicht abgeschlossen sind, steht doch das eine heute schon fest, daß die sogenannten Sparbauweisen im allgemeinen teurer, in einzelnen Fällen ebenso teuer und nur in wenigen Ausnahmefällen billiger sind als die übliche Bauweise in gebrannten Ziegeln. Die Landgesellschaft hat wiederholt durch Großabschlüsse billiges Material beschaffen können, leider hat aber die Unterstützung der Behörden fast in keinem Fall den Erfolg gehabt, den im Baumaterialhandel weitverbreiteten Schleichhandel unschädlich zu machen und die Materialien, etwa wie dies nach den zahlreichen Verordnungen des Staatskommissars in dieser Richtung hin beabsichtigt war, gemeinnützigen Siedlungsgesellschaften in großem Umfange zugängig zu machen.Was die Finanzierung der Kleinsiedlungen anbelangt, so wäre darüber im wesentlichen zu bemerken, daß die Landgesellschaft die Stellen meist im sogenannten Rentengutsverfahren auslegt, durch das der Rentenbankkredit in Verbindung mit dem Kredit der Landesversicherungsanstalt flüssig gemacht wird. Hierzu ist Voraussetzung, daß die einzelnen Kleinsiedlerstellen mindestens 1250 qm groß sind und mit einem Hause bebaut werden, das ausschließlich einer Familie zugehört. In diesem Falle geben die genannten Kreditanstalten eine Beleihung bis zu 90% der Taxe, so daß, wenn Taxe und Kaufpreis sich decken, der Erwerber nur ein Zehntel anzahlen muß. Die Bedingungen des Kredites sind außerordentlich günstig, da das Geld von der Rentenbank zu 4%, von der Landesyersicherungsanstalt zu 3½% gegeben wird. Hierzu kommt noch die Tilgungsrate, die im ersten Falle ½%, im letzten r% beträgt. Für beide Darlehen sind daher insgesamt 4½% Zinsen einschließlich Tilgung zu entrichten. Die Tilgungsperiode des Rentenbankkredites läuft einige 60 und des Landesversicherungsanstaltskredites einige 40 Jahre. An die Zulässigkeit des Rentengutsverfahrens sind verschiedene Bedingungen geknüpft, auf die hier näher einzugehen zu weit führen würde. Um ein Beispiel der Finanzierung einer Stelle im Rentengutverfahren zu geben, sei zugrunde gelegt, daß vor dem Kriege eine Kleinsiedlungsstelle, die im Erdgeschoß Stube, Kammer, Wohnküche, im Dachgeschoß eine Kammer enthielt, einschließlich Grundstück für 8-—ιooσo Mk. abgegeben werden konnte, so daß der Erwerber 1∕10 = 1000 Mk. anzuzahlen hätte, während ihm der Rest in der oben beschriebenen Weise unkündbar und tilgbar gegeben wurde. Er hatte danach jährlich ca. 400 Mk. Zinsen einschließlich der Tilgung aufzubringen. Heute liegen die Verhältnisse bekanntermaßen anders. Es wird jetzt angenommen, daß nach Wiedereintritt normaler Verhältnisse eine Stelle, die vor dem Kriege etwa 10000 Mk. gekostet hätte, sich um rund 30% teurer stellen wird, d. h. 13000 Mk. kosten wird. Da eine solche Stelle tatsächlich gegenwärtig etwa 22000 Mark kostet, so werden die fehlenden 9000 Mk. aus Überteuerungszuschüssen gedeckt. Die Anzahlung stellt sich so

mit heute für den Siedler auf rund 1300 Mk. und die jährliche Verzinsung auf ca. 520 Mk. (Herbst 1919). Der Erwerber einer solchen Stelle wird sich daher in jedem einzelnen Falle überlegen müssen, ob er in der Lage ist, diese trotz Staatszuschuß immer noch verhältnismäßig hohe Miete zahlen zu können. Allerdings kommen ihm bei der Aufbringung der Zinsen die Erträgnisse seiner Wirtschaft zugute, die bei den heutigen abnormen Lebensmittelpreisen oft so hoch sind, daß sie fast allein zur Deckung der Zinsen ausreichen.Wie die Verhältnisse sich gestalten werden, wenn die Überteuerungszuschüsse nicht mehr gegeben werden, läßt sich heute noch kaum übersehen. Meines Erachtens wird ein vorübergehender Stillstand im Siedlungsbau unausbleiblich sein, bis Löhne und Materialpreise sich wieder so weit gesenkt haben, daß an ein wirtschaftliches Bauen auch ohne Inanspruchnahme von Überteuerungszuschüssen gedacht werden kann. Die vielfach vertretene Meinung, daß die Gewährung von Überteuerungszuschüssen zu der abnormen Preissteigerung im Baugewerbe erheblich beigetragen hätte, kann ich in dieser allgemeinen Form nicht teilen. Wohl haben in einzelnen Orten die Unternehmer geglaubt, auf Grund der Gewährung von Überteuerungszuschüssen an den Bauherrn ihre Preise in die Höhe treiben zu können, aber die schädliche Wirkung eines solchen Gebahrens konnte nur da praktisch in Erscheinung treten, wo das Fehlen auswärtiger Konkurrenz ein Eingehen auf diese Forderung bedingte. Im übrigen kann man sich gerade in Schlesien täglich davon überzeugen, wie Baumaterialien zu abnorm hohen Preisen den Händlern und Schiebern geradezu aus der Hand gerissen werden, und zwar hauptsächlich von solchen Leuten, die ohne Überteuerungszuschüsse bauen, d. h. von Kriegsgewinnlern u. dgl.Nach diesen allgemeinen Betrachtungen sollen nunmehr einige besonders charakteristische Besiedlungsplane der Schlesischen Landgesellschaft kurz erläutert werden.Das Siedlungsgelände in Frankenstein (Taf. 45) ist von welliger Beschaffenheit und enthält zudem verschiedene Ausschachtungsstellen. Eine Geländeböschung, die offenbar von einer früheren Lehmschachtung herrührte, wurde als Kante eines ungefähr nordsüdlich verlaufenden Angers verwandt. Dieser Grünplatz, dem in ländlichen Siedlungen als Kleinviehweide eine ganz besondere Bedeutung zukommt, umfaßt zugleich, wie die Höhenlinien auf dem beigegebenen Plane zeigen, eine Geländemulde, die zu Bauzwecken nicht in Frage kam. Der Zugang zum Anger erfolgt von der Silberberger Chaussee aus zwischen zwei symmetrisch angeordneten Bauten. Das Haus auf Stelle 21 wurde in der Weise vorgezogen, daß es für das Auge des an dieser Stelle die Siedlungen Betretenden den Blick zunächst abschließt. Die Zugangsstraße läuft alsdann in einer Kurve um dieses Haus und zieht sich um den Anger herum, den sie an seiner Südwestecke verläßt, um auf einen vorhandenen Feldweg einzumünden, der seinerseits in die Silberberger Chaussee verläuft. Soweit die Stellen nicht um den Anger gruppiert wurden, sind sie beiderseits dieses Weges c angeordnet worden. Hierdurch wurde gleichzeitig erreicht, daß die Häuser von dem Schmutz und Lärm der Chausee abgerückt wurden. Es gelangt ein Typ zur Verwendung, und zwar sowohl als Einzelhaus wie auch als Doppelhaus.Bei der Kleinsiedlung Neustadtel (Kr. Freystadt) (Taf. 45) ergaben besondere Geländeverhältnisse eine Gruppierung der
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DER STÄDTEBAUBaulichkeiten um einen Wohnhof. Im Gegensatz zu den übrigen Siedlungen gelangt hier Reihenhausbau zur Anwendung, da der langgezogene Geländestreifen, der zur Besiedlung zur Verfügung stand, es erforderlich erscheinen ließ, mit Zulagestücken zu arbeiten und somit den einzelnen Stellen beim Hause nur das notwendige Gartenland von ca. 500 qm Größe zuzuteilen war. Die Häuser wurden um den von Nordost nach Südwest sich erstreckenden Wohnhof auf der höchsten Stelle des Geländes, das an die Peripherie der Stadt unmittelbar angrenzt, errichtet. Die Zulagestücke wurden auf dem übrigen Gelände in der Weise angeordnet, daß sie sowohl von dem längs der Nordseite als auch dem längs der Südseite verlaufenden Feldwege aus bequem zu erreichen sind. Die Parzellengrenzen folgen einem für die Entwässerung des Geländes bedeutungsvollen, bereits bestehenden Vorflutgraben. Die Bauten zweier Stellen wurden in Form eines Doppelhauses längs der Milkauer Chaussee angeordnet. Sie erhielten je 3600 qm Gartenland, um den Wünschen von Siedlern, die infolge besonderer Verhältnisse in der Lage sind, eine größere Stelle zu bewirtschaften, Rechnung zu tragen.DassiedlungsgelandevonSalzbrunn (Taf.45) bot insofern der Parzellierung erhebliche Schwierigkeiten, als es die Form eines ι½ km langen und 170—230 m breiten Darmes hatte und zudem noch Geländedifferenzen bis zu 50 m aufwies. Eingestreute nasse Wiesen erschwerten noch die Plangestaltung. Das Gelände wurde, wie aus beigegebenem Plane ersichtlich ist, in der Weise aufgeschlossen, daß an beiden Enden des Siedlungsgeländes hofartige Gebäudegruppen angeordnet wurden, die gewissermaßen den Auftakt zur Bebauung bedeuten. Gruppen von je zwei Doppelhäusern und zwei Einzelhäusern in Abständen von 60—130 m angeordnet, vermitteln den Übergang zum eigentlichen Siedlungskern. Dieser Kern umschließt seinerseits wieder an beiden Enden Gruppenbauten, die unter engster Anpassung an das Gelände so angeordnet wurden, daß sie fast eben liegen. Eine einseitige Straßenbebauung führt zu dem Mittelpunkt der Anlage, dem Ladenhaus, das an einer Ausbuchtung der bestehenden Chaussee gelegen, den Abschluß der Blickrichtung sowohl von Kolonie Sandberg als auch von Bad Salzbrunn her bildet. Die Mehrzahl der Siedlerstellen erhielten ihr Gesamtgelände direkt beim Hause zugeteilt, nur bei den größeren Hofanlagen wurden Zulagestücke verwandt. Zur besseren Aufschließung des Geländes wurde von dem den Südostabschluß des Kernes bildenden Wohnhofe aus ein Weg der Geländebewegung folgend, wie aus dem beigegebenen Plane ersichtlich, angelegt. Es wurde überall Bedacht darauf genommen, die vorhandenen Wiesenstreifen so zu verteilen, daß jeder Siedler Ackerland und Wiesenland in möglichst günstigem Verhältnis erhielt. Es gelangen fünf Typen zur Verwendung.

DasgrofiteObjekt, das gegenwärtig von der Landgesellschaft bearbeitet wird, ist die Kleinsiedlung Goldschmieden (Taf. 46), die eine Ausdehnung von 349 ha hat. Bei diesem Gelände boten die Grundwasserverhaltnisse außerordentliche Schwierigkeiten, da große Teile des Siedlungslandes für Bebauung ungeeignet waren, zum Teil nicht einmal als Ackerland verwandt werden konnten, sondern als Wiese liegenbleiben mußten. Auch die Schaffung von Zugangsmöglichkeiten für dieses Gelände war mit gewissen Schwierigkeiten verbunden, da eine unmittelbare Verbindung zwischen Bahnhof Deutsch-Lissa und dem Siedlungskern durch bäuerliches Gelände in hoher Kultur geführt hätte und somit nicht in Frage kam. Da außerdem der alte Gutspark von starkem Verkehr verschont bleiben mußte, sollte er seinen Zweck, in künftigen Zeiten einen Erholungsplatz für die Siedler zu bilden, erfüllen, so mußte der Verkehr von Deutsch-Lissa her den Park von Norden und Süden umgehen. Der Zugang zum Siedlungsgelände von Südosten her ist erheblich günstiger, da dieser Teil des Geländes unmittelbar an den Bahnhof Neukirch angrenzt. Es steht zu erwarten, daß die Eisenbahndirektion nach erfolgtem Aufbau der Siedlung ihre Genehmigung zur Errichtung eines Sonderbahnhofes erteilt. Dieser wurde auch bereits etwa in der Mitte der Südseite des Geländes vorgesehen. Es würde zu weit führen, sollten die zahlreichen Gesichtspunkte hier zur Sprache gebracht werden, die bei der Gestaltung des Siedlungsplanes in seiner jetzigen Form ausschlaggebend waren. Es sei hier nur erwähnt, daß ca. 75° Stellen ausgelegt wurden, denen Land von ½ bis 36 Morgen zugeteilt wurde. Die größeren Krauterstellen wurden an solchen Punkten der Siedlung angelegt, an denen das Vorhandensein von Wiese oder feuchte Bodenbeschaffenheit eine Aufteilung in Kleinsiedlerstellen nicht ratsam erscheinen ließen. Den Mittelpunkt der Anlage bildet der auf dem höchsten Teile des Siedlungsgeländes gelegene Ring. Der zur Versorgung des Siedlungslandes mit Druckwasser hier zur Errichtung gelangende Wasserturm wird als Mittelpunkt einer Gebäudegruppe errichtet, die sowohl das Rathaus als auch verschiedene Kaufhäuser umfaßt. Der Turm bildet den Blickabschluß für drei Straßen. Im Gegensatz zu der sonst fast durchweg zur Anwendung gelangenden Einzelhaus- bzw. Doppelhausbebauung wird der Ring, an den Schule, Lehrer-, Arzt- und Apothekerwohnung usw. zu liegen kommen, im zweigeschossigen Reihenhausbau aufgeführt. An geeigneten Teilen des Geländes wurde außerdem noch ein Genossenschaftsgebäude, das Versammlungen der Siedler zu kulturellen und sonstigen Zwecken dienen soll, sowie eine weitere Schule und ein Friedhof vorgesehen. Es gelangen etwa acht Typen zur Verwendung. Mit dem Aufbau des nördlichsten Teiles der Siedlung: dem Weg am Ende, sowie der Siedlerstraße, ist bereits begonnen worden.
MITTEILUNGEN.

ZUM VOLKSHAUS-WETTBEWERB IN BASEL. Die 
zweite Hälfte des vergangenen Jahrhunderts war eine Zeit des tiefsten 

Tiefstandes der Baukunst, und heute blicken wir mit mitleidigem Lächeln 
auf die nachempfundene Stilarchitektur jener Epoche zurück. Kein Zweifel, 
wir sind in den letzten Jahrzehnten einen guten Schritt vorwärts ge
kommen und haben die Unwahrheit erkannt, die darin lag, ein beliebiges 

Bauprogramm, sei es das einer Schule, eines Geschäfts- oder eines Miets
hauses in das Gewand eines italienischen Renaissancepalastes zu zwängen. 
Wir streben nach Wahrheit und Echtheit im Ausdruck unserer Bau
gedanken. Unsere Gebäude sollen ihren Zweck klar erkennen lassen; die 
Fassade soll der unverkennbare Ausdruck des inneren Lebens sein. Wir 
wollen wieder zu jenen typischen Lösungen des 18. Jahrhunderts kommen,
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DER STÄDTEBAU

wo jeder Bau, und sei er noch so schlicht und einfach, sein eigenes Ge
sicht hat und uns mit aller Deutlichkeit erkennen läßt, wozu er da ist.

Warum sind wir aber trotz dieser Erkenntnis noch immer so weit 
vom Ziel entfernt? Eine der wichtigsten Ursachen scheint mir die über
triebene Vielseitigkeit unserer heutigen Bauprogramme zu sein. Was ist 
das Typische einer Kirche. Eben der eine feierliche, mächtige Raum. 
Doch wie soll der im Äußern zum lebendigen Ausdruck kommen, wenn 
das Bauprogramm noch einen Gemeindesaal, zwei Kinderlehrstuben, eine 
Teeküche und gar eine Küsterwohnung unter dem gleichen Dache wissen 
will? Man kennt jene Universal-Instrumente, wo ein Hammer, ein Beil, 
eine Zange, ein Schraubenzieher und ein Meißel zu einem einzigen sonder
baren Werkzeug vereinigt sind, das natürlich kein Mensch brauchen kann.

Ein solches modernes Universalmonstrum von einem Bauprogramm 
ist das für unser neues Volkshaus auf dem Burgvogtei-Areal aufgestellte. 
Man muß nur staunen, wie viele sich widerstreitende Bauaufgaben hier 
unter einen Hut gebracht werden sollen, dazu auf einem verzwickt engen 
winkligen Bauplatz·. Dabei ist es auch eine überaus unglückliche Idee, 
daß die alte Burgvogtei-Konzerthalle bestehen bleiben muß und mit dem 
Neubau in innige Verbindung gebracht werden soll. Was es gebraucht 
hat, von der Rebgasse her einen vernünftigen Zugang zu dieser ganz 
hinten seitlich in dem tiefen Grundstück liegenden Halle zu schaffen, das 
zeigt jedes der ausgestellten Projekte, und man wird mit Freude sehen, 
wie elegant sich da mancher der Konkurrierenden aus der Sache gezogen 
hat (II. Preis). Zwei weitere größere Säle sollen sich in guter Verbindung 
an diese Halle anschließen und mit ihr von der Küche aus bequem zu 
bedienen sein. Von der gleichen Küche muß auch das Restaurant be
schickt werden können, das meistens zweckmäßig vorn an die Rebgasse 
verlegt worden ist. Daß ein Volkshaus ferner einen Lesesaal mit Biblio
thek und eine große Anzahl von Bureaux und Sitzungszimmern enthalten 
soll, wird niemand bestreiten. Doch außerdem verlangt das Programm 
noch einen Hotelbetrieb für 60—70 Betten, dann 4 Schlafsäle mit 8—io 
Betten und zum Überfluß noch vermietbare Ladenlokalitäten. Kein Wunder, 
wenn mancher Verfasser, trotz aller Mühe und Sorgfalt, in böse Kon
flikte gerät und, wie z. B. einer der Preisgewinner, Schlafräume direkt 
über Säle legt, in denen vielleicht die Nacht durch zum Tanz aufge
spielt wird.

Eine Hauptschwierigkeit bestand auch in der genügenden Beleuchtung 
aller dieser Räume. Sie führte zu den verschiedensten Hoflösungen. 
Mancher Verfasser weiß da aus der Not eine Tugend zu machen und den 
einen Hof, um den sich alle Räume gruppieren, zum reizvollen architekto
nischen Mittelpunkt und Schmuckstück der ganzen Anlage auszubilden. 
Aber auch an Gegenbeispielen mit mehreren zerstückelten engen Licht
schächten fehlt es nicht.

Der Schwerpunkt des Wettbewerbes liegt zweifellos in der Durch
bildung des Grundrisses. Ja, das Preisgericht hat gute Grundrißlösungen 
prämiiert auch bei wenig erfreulichen Fassaden (V. Preis). Doch ist auch 
ein Blick auf die Fassadengestaltung von großem Interesse, und man 
freut sich da mancher kraftvollen reifen Lösung (II. Preis). Wie sehr wir 
aber auch hier in einer Zeit des Suchens und Tastens leben, wie ganz 
uns jede einheitliche Sprache in Baudingen abgeht, das kann wohl kaum 
deutlicher zutage treten, als in diesem Wettbewerb. Kann man sich einen 
größeren Gegensatz vorstellen, als den altertümelnden erkerflankierten 
Giebelbau des angekauften Projektes „J. J.“ und die expressionistische 
Fassade der drittprämiierten Arbeit ,Brandfackeln“? Gewiß, beiden können 
wir ihren eigenen Reiz nachfühlen; dasselbe Preisgericht hat beide gut
geheißen. Doch das ist ja das Übel, das wir beide schön finden, daß 
wir nicht mehr wissen, was gut und was böse ist. Wieweit sind wir 
îBbch noch von der einheitlichen Baugesinnung der Alten entfernt!

Eine ideale, ganz überzeugende Lösung hat nach meinem Empfinden 
kein einziger der Bewerber gefunden; sie läßt sich gar nicht finden, aus 
den oben angeführten Gründen. Doch gewährt es einen eigenartigen Reiz, 
die Spuren des Kampfes zu verfolgen, der mit den großen Schwierigkeiten 
des Bauplatzes und den noch großem des Bauprogrammes gerungen 
wurde. Sie spiegeln sich in jeder der Arbeiten wieder. Daß dabei trotz
dem eine so stattliche Anzahl wirklich guter Lösungen gefunden wurde, 
auch unter den nicht prämiierten Arbeiten, das gereicht der Basler Archi
tektenschaft zur hohen Ehre. (Basler Nachrichten vom 12. Dezember ɪgɪg).

I TURMHÄUSER. Zurzeit wird wieder von verschiedenen Seiten 
ɪ Stimmung für den Bau von sogenannten Turmhäusern oder ,Wolken

kratzern“ gemacht. In Düsseldorf will man ein derartiges Riesengebäude 
errichten, für Berlin tritt in der „Bauwelt“ Architekt Robert Adolph dafür 
ein. Daß unsere Technik derartige Gebäude herstellen kann, ist nicht 
zweifelhaft, wohl aber, ob solche Bauten für uns wirtschaftlich sind; denn 
daran müssen wir uns jetzt gewöhnen: alle UnseretechnischeArbeitvom 
Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit zu beurteilen. Die Wolkenkratzer 
Amerikas sind bekannt als gigantische Gebäude, die wegen ihrer ab
sonderlichen Größe Staunen und Bewunderung hervorgerufen haben. 
Über ihre Wirtschaftlichkeit gehen die Meinungen stark auseinander. Zu
nächst muß man berücksichtigen, daß der Amerikaner an die Größe seiner 
Bureauraume sehr geringe Anforderungen stellt. In der Tat sind die 
einzelnen Räume nach unseren Begriffen außerordentlich klein; wir würden 
sie eher als „Löcher“, denn als Zimmer bezeichnen. Trotzdem sind die 
Mieten außerordentlich hoch, und dennoch verzinsen sich die meisten 
dieser Gebäude, soweit bekannt, recht schlecht. Schuld daran tragen 
die ungeheuren Baukosten.

In New York liegen die Verhältnisse noch insofern günstig, als dort 
gewachsener Felsboden ansteht, der die gewaltigen Lasten der Gebäude 
ohne besondere Maßnahmen zu tragen vermag. Bei uns in Deutschland, 
namentlich in Berlin, wären sehr kostspielige Gründungsarbeiten nötig, 
die. gewaltige Mengen von Beton verschlingen und die Baukosten sehr 
stark verteuern würden. Da entsteht die sehr berechtigte Frage, ob es 
wirtschaftlich nicht richtiger ist, zwei mäßig hohe Gebäude nebeneinander 
zu errichten als übereinander. Man darf annehmen, daß eine gewissen
hafte vergleichende Berechnung zuungunsten der Turmhäuser ausfällt, 
noch dazu, wenn man bedenkt, daß diese Turmhäuser besondere tech
nische Einrichtungen erfordern, z. B. für den Verkehr innerhalb eine 
größere Zahl ständig laufender Fahrstühle, neben den gewöhnlichen auch 
Schnellaufzüge, die in den Zwischenstockwerken nicht halten (Paternoster, 
von denen Adolph spricht, kommen für so hohe Gebäude für den Ver
kehr der höheren Stockwerke mit dem Erdgeschoß nicht in Frage), auch 
die Heizungsanlagen, die Anlagen für den Feuerschutz werden besonders 
kostspielig, man muß besondere Pumpen aufstellen, um den oberen Stock
werken Wasser zuzuführen usw. Nehmen wir aber an, daß durch sie 
der einzelne Geschäftsraum tatsächlich billiger oder doch nicht teurer zur 
Verfügung gestellt werden kann: Ist denn überhaupt eine so starke City
bildung im Innern unserer Großstädte erwünscht, d. h. eine noch stärkere 
Zusammenballung des Verkehrs? Ist sie volkswirtschaftlich richtig? Wer 
Berlin kennt, weiß, daß heute schon die vorhandenen Verkehrsmittel den 
Verkehr zwischen Wohnviertel und Geschäftsviertel nur ganz unvollkommen 
zu bewältigen vermögen. Wir wissen, welche ungeheuren Summen die 
Anlage neuer Untergrundbahnen erfordert, daß die Straßenbahnen am 
Rande der Leistungsfähigkeit sind, daß der Kraftomnibusverkehr für den 
Angestellten im allgemeinen zu teuer ist.

Jede Verstärkung der „Citybildung“ bringt nicht eine allgemeine 
Verkehrssteigerung, sondern eine Verstärkung der Verkehrsstöße zu Be
ginn und Schluß der Geschäftszeit. In den Zwischenstunden sind die 
Verbindungsstrecken zwischen Geschafts-UndWohnvierteln nur ganz un
genügend ausgenutzt. Man muß sich daher fragen, ob die Volkswirt. 
Schaftlichen Nachteile aus einer übermäßigen Zusammenballung der Ge
schäftshäuser nicht weit schwerer wiegen als die Vorteile. In der Tat 
haben z. B. in Berlin schon eine große Zahl von Gesellschaften, Ver
sicherungsgesellschaften, Genossenschaften usw. gewaltige Geschäftshäuserin 
den weit vom Zentrum abliegenden Teilen von Schöneberg, Dahlem usw. 
errichtet. Wenn wir heute endlich zu der Erkenntnis gelangen, daß die 
Zusammenpressung der Bewohner in Mietskasernen kein Ideal darstellt, 
so daß man überall nach lockeren KIeinhaussiedlungen strebt, dann ist 
es viel folgerichtiger, darüber nachzudenken, wie man diesen Zerteilungs
grundsatz auch auf Geschäfts- und Fabrikgebäude anwenden kann, statt 
letztere noch mehr anzuhäufen.

Wir kommen zu wirtschaftlich überhaupt nicht mehr lösbaren Ver
kehrsproblemen, wenn die Mehrzahl der Bevölkerung Tag für Tag zu 
bestimmten Stunden aus entlegenen Wohngebieten in eine enge City be
fördert werden muß, ganz abgesehen davon, daß diese Fahrten an sich 
verlorene Lebenszeit darstellen, weder nützlich, noch angenehm oder gar
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gesund sind. Wir müssen ernsthaft danach streben, daß die große Masse 
der Bevölkerung ihre tägliche Arbeitsstätte nötigenfalls zu Fuß erreichen 
kann und danach unsere Städteplanungen einrichten. Diejenige Stadt
gemeinde, welche es versteht, diese Gesichtspunkte möglichst weit durch
zuführen, wird in Zukunft wirtschaftlich am besten dastehen. (Deutsche 
Allgemeine Zeitung vom 4. Januar 1920).

IE AUSSICHTEN DES KANALTUNNELS. Über die Mög
lichkeit, den bereits ziemlich weit gediehenen Plan des englisch

französischen Kanaltunnels auszuführen, äußert sich ein hervorragender 
Fachmann, der amerikanische Ingenieur Davies, in der Ingenieurbeilage 
der „Times“. Davies hat in Amerika verschiedene große Tunnelbauten 
ausgeführt; so die Untertunnelung des Hudson und die Anlage der Tunnel 
unter dem East River. Er hält den Tunnel als Ingenieurprojekt für voll
kommen ausführbar und glaubt auch, daß sich in den Gesteinslagen 
keine irgendwie unüberwindlichen Schwierigkeiten entgegenstellen können. 
Nach seiner Ansicht könnte der Tunnel sechs Jahre nach Beginn des 
Baues in Betrieb gesetzt werden. Die Kosten werden nach seinen Be
rechnungen etwa das Doppelte der Schätzung vor dem Kriege betragen, 
aber nicht 30 Millionen Pfund übersteigen. Dagegen hält er die bisherigen 
Annahmen über die Beforderungsmdglichkeiteri für übertrieben und glaubt,

CHRONIK.
Lehrstuhl, für Städtebau. Für den durch den Tod 

Theodor Goeckes frei gewordenen Lehrstuhl für Städtebau an der 
Technischen Hochschule Charlottenburg ist von der Architekturabteilung 
an erster Stelle einstimmig dem Kultusministerium Professor Dr.-Ing. e. h. 
Hermann Jansen, Berlin, empfohlen worden. Diese Berufung des auch 
unserem Leserkreis nicht ganz unbekannten Städtebauers dürfte allseitiger 
Zustimmung sicher sein. Wie wir hören, sind die Verhandlungen mit 
dem Ministerium ihrem Abschlüsse nahe.

ÖLN (RHEIN). Zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für das 
frei gewordene, ca. 300 ha große, zwischen der sogenannten Neu

stadt und den Vororten gelegene Festungsgelände hatte die Stadt Köln 
außer ihrem Stadtbauinspektor Stooß, von dem bereits ein Entwurf früher 
aufgestellt war, die Architekten Professor Dr. Hermann Jansen, Berlin, 
und Baudirektor Professor Dr. Schumacher, Hamburg, aufgefordert. Die 
Stadtverordnetenversammlung beschloß, den Entwurf Schumacher als 
Grundlage für die weitere Bearbeitung zugrunde zu legen. Wie uns aus 
Kölner Fachkreisen gemeldet wird, begegnet es starkem Befremden, daß 
die Bewertung der Entwürfe nicht durch berufene Fachleute, sondern 
durch einen Ausschuß, der fast ausschließlich aus Laien bestand, erfolgte. 
Ein Antrag des Professors Jansen, die Überprüfung der Entwürfe an
gesichts der Tragweite der Aufgabe durch städtebaulich geschulte Fach
leute veranlassen zu wollen, soll vom Ausschuß abgelehnt worden sein.

ÜSSELDORF. Der bekannte Kölner Architekt Muller-Erkelenz 
ist zum Professor ernannt worden.

LM. DerbaukunstlerischeBeiratderStadtUlm, ArchitektTheodor 
Veil, hier, hat den Ruf als ordentlicher Professor der Technischen

Hochschule in Aachen angenommen.

BERLIN. In der letzten Versammlung der Akademie des Bau
wesens wurde unter dem Vorsitz des Alterspräsidenten Professor 

SchwechtenMinisterialdirektorDr. Sympher zum Präsidenten Wieder- und 
zum Dirigenten der Ingenieurabteilung neugewählt. Die Wahl zum Diri
genten der Hochbauabteilung fiel erneut auf Geheimen Oberbaurat S t ü b b e n. 
Zu Stellvertretern wurden gewählt: Ministerial- und Oberbaudirektor Uber 
für den Präsidenten, Geheimer Oberbaurat Fürstenau für den Dirigenten 
der Hochbau- und Ministerialdirektor a. D. Exzellenz Eißner für den Diri
genten der Ingenieurabteilung.

daß in dem Tunnel nicht mehr als etwa ι'∕2 Million Passagiere im Jahre 
befördert werden können. Die Erträgnisse werden in den ersten Jahren 
nicht groß genug sein, um die Zinsen des angelegten Kapitals damit 
aufzubringen, und es ist daher nach der Ansicht des Ingenieurs not
wendig, daß das Tunnelunternehmen "in den ersten Jahren des Betriebes 
von der britischen und französischen Regierung finanziell unterstützt wird.

Iederaufnahmevongrossbauten in Buda
pest. Wie berichtet wird, will man- in Budapest gegen die

herrschende Arbeitslosigkeit in folgender Weise ankämpfen: Die bereits 
begonnenen Bauten des Donauhandelshafens und der Zentralelektrizitäts
wasserkraftanlagen sollen von der jetzigen Regierung in vollem. Maße 
aufgenommen werden. Es werden bei diesen Arbeiten rund 300000 Ar
beiter beschäftigt werden. Die elektrischen Wasserkraftanlagen,. deren 
Kostenanschläge an die 5 Milliarden grenzen, werden Budapest und Um
gebung mit Betriebs- und Lichtstrom versehen, wodurch jährlich eine Er
sparnis von 8 Millionen Tonnen Kohle erzielt wird. Das Ausbauen des 
Handelshafens zu Budapest soll auf Anregung der dort ansässigen eng
lischen Marinemission baldigst beendet werden; wie aus gut unterrichteter 
Quelle berichtet wird, soll Budapest Sitz der internationalen Donau
kommission werden.

Berlin. Dem ordentlichen Professor für Geschichte der Baukunst 
an der Berliner Technischen Hochschule, Geheimen Baurat Richard 

Borrmann, wurde von der Technischen Hochschule in München die Würde 
eines Doktors der technischen Wissenschaften ehrenhalber verliehen.

BERLIN. Die Berliner Technische Hochschule hat auf Antrag ihrer 
Architekturabteilung dem Hofrat Professor Max Klinger den 

Dr.-Ing. ehrenhalber verliehen.

MÜNCHEN. Der Privatdozent an der Technischen Hochschule in 
München, Diplomingenieur Dr.-Ing. KarlWulzinger, hat einen 

Ruf an die Technische Hochschule Karlsruhe auf das durch den Rück
tritt von Oechelhausers erledigte Ordinariat für Kunstgeschichte erhalten.

ür den nächstjährigen SCHINKEL-PREIS des Berliner Archi
tektenvereins sind als Aufgaben gewählt: ɪ. Entwurf zu einem

Volks- und Heimatmuseum in einer mittelgroßen preußischen Provinz
stadt im Anschluß an eine kleine Kirche des 15· Jahrhunderts; 2. Ent
wurf zur Kreuzung der Havel durch eine Straße bei Gatow, wobei eine 
Überbrückung der Havel in Rücksicht auf die Erhaltung des schönen 
Landschaftsbildes nicht erwünscht ist, sondern in erster Linie Unter
wasserkreuzung in Frage kommt; endlich 3. Entwurf einer südlichen 
Umgehungslinie am Blankenheimer Dreieck der Halle-Kasseler Bahn.

ETTBEWERB ZUR ERLANGUNG VON ENTWÜR
FEN FÜR DIE AUSGESTALTUNG DES EHREN

FRIEDHOFES AUF DEM HAUPTFRIEDHOF IN LINDEN- 
RICKLINGEN. Das Preisgericht hat beschlossen folgende Preise zu
zuerkennen: Je einen II. Preis mit ɪooo Mk. dem Entwurf mit dem 
Kennwort „Ehrung“, Verfasser Brüder Siebrecht, B. D. A., Hannover, und 
dem Entwurf mit dem Kennwort „Vier Pappeln“, Verfasser Magistrats
baurat Fred Martens in Linden. Je einen III. Preis mit 750 Mk. dem 
Entwurf mit dem Kennwort „Der stille Garten“, Verfasser Dipl.-Ing. 
B. Kurzrock, Architekt, D. W. B., unter Mitarbeit von Wilhelm Flöthe in 
Hannover, und dem Entwurf mit dem Kennwort „Patria“, Verfasser Diÿfc- 
Ing. Karl Hamens, Hannover, unter Mitarbeit von Architekt F. O. Lemke 
in Hannover. Ferner wurde der Entwurf mit dem Kennwort „Helden
grab“, Verfasser stud. arch. Walter Hentschel, Hannover, zum Preise von 
500 Mk. angekauft.

Die Unterlagen aller ausgeschriebenen Wettbewerbe liegen im Geschäftslokale der Verlagshandlung Ernst Wasmuth, A.-G., Berlin W., Markgrafen- 
... straße 31, zur Einsichtnahme für die Interessenten aus. ·-

Verantwortlich für die Schriftleitung: H. de Fries, Berlin. — Verlag von Ernst Wasmuth A.-G., Berlin W., Markgrafenstraße 31. 
:-: annahme Werbedienst G. m. b. H., Berlin W., LfitzowstraBe 102-104. — Gedruckt bei Herrosé & Ziemsen, G. m. b. H„ Wittenberg.
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M°ΠOTι5CriRIFrP QB 
FÜR DIE KÜNSTLERISCHE AUSGESTALTUNG DER JfWJ 
STÄDTE NACH IHREN WIRTSCHAFTLICHEN, 
GESUNDHEITLICHEN UND SOZIALEN GRUNDSÄTZEN 

MIT EINSCHLUSS DER LÄNDLICHEN SiEDELUNGSANLAGEN UND DES KLEINWOHNUNGSBAUES

INHALTSVERZEICHNIS: Einleitung. — Krematorium für Magdeburg. Von Prof. Albin Müller, Darmstadt. Dazu die Tafeln 4g—52. — Siedlungs
verband Ruhrkohlenbezirk. Von Beigeordneter Dr. Schmidt, Essen. — Die Entwicklung der Stadtpläne von Arras und Douai. Dazu die Tafeln 53__55. —
Der Bebauungsplan für das Gebiet zwischen dem Weinheimer Weg und der Spinnereistraße im Stadtteil Sandhofen auf der Gemarkung Mannheim. 
Von Stadtbauinspektor EhlgBtz, Vorstand der Abteilung Stadterweiterung in Mannheim. Dazu die Tafeln 56—58. .—. Gesetzliche und städtebauliche 
Vorarbeiten für den Wiederaufbau in Nord- und Ostfrankreich. Von Landmesser Brand, Düsseldorf, zuvor Direktor des städtischen VermessungsamteS 
Metz. — Der Baumassenplan. Ein städtebaulicher Vorschlag. Von Dr.-Ing. Karl Schröder, Heidelberg. Dazu die Tafel 5g. — Kohlenersparnisse im 
Bauwesen. Von Architekt Franz Hoffmann. — Wettbewerb für eine Stadthalle in Erfurt. Von Arch. H. de Fries. Dazu die Tafeln 60—66.   Chronik.

Nachdruck der Aufsätze ohne ausdrückliche Zustimmung der Schriftleitung verboten.

AN UNSERE LESER.
Das Erscheinen des Doppelheftes 7/8 des Jahrganges 1919 erlitt durch Schwierigkeiten der 

Papierbeschaffung erhebliche Verzögerung. Um den Zeitverlust wieder auszugleichen, entschlossen 
sich Verlag und Schriftleitung, die beiden letzten Doppelhefte des Jahrganges in ein einziges, besonders 
starkes Heft zusammen zu ziehen. Maßgebend bei diesem Entschluß war auch die Absicht, mit 
dem Jahrgang 1920 recht bald beginnen zu können, ihn in Doppelheften in etwa 5—6 wöchentlicher 
Folge zu Ende zu führen und so mit dem Ende des Kalenderjahres auch den Jahrgang abzuschließen. 
Auf diese Weise wird es endlich möglich sein, die Verzögerungen der Jahre des Krieges und der 
folgenden politischen und wirtschaftlichen Unruhen zu überwinden und den „Städtebau“ wieder in 
der vor dem Kriege üblichen Weise erscheinen zu lassen. Mit dem neuen Jahrgang erhält der 
„Städtebau“ auch ein neues Gewand, für die ersten Doppelhefte des Jahres 1920 liegt bereits sehr 
wertvolles und fesselndes Material vor. Außer Arbeiten anerkannter Städtebauer von Ruf werden 
architektonische Leistungen junger, künstlerischer Kräfte gezeigt werden, neben Arbeiten aus dem 
im Kriege neutralen Auslande werden städtebauliche und architektonische Anlagen aus den Ver
einigten Staaten, aus Indien und Japan zur Wiedergabe kommen. Wie Camillo Sitte und Theodor 
Goecke im Untertitel festgelegt haben, wird der Städtebau auch in Zukunft sich bemühen, zu bleiben, 
zu sein und zu werden, was seine Begründer beabsichtigten : eine Zeitschrift für die künstlerische 
Ausgestaltung der Städte nach ihren wirtschaftlichen, gesundheitlichen und sozialen Grundsätzen. 
Den ländlichen Siedlungsanlagen und dem Kleinwohnungsbau wird auch in Zukunft besondere 
Beachtung geschenkt werden. Verlag und Schriftleitung des „Städtebau“.
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KREMATORIUM FÜR MAGDEBURG.Von Prof. ALBIN MÜLLER, Darmstadt. Hierzu die Tafeln 49—52.
Am Siidostrande des Magdeburger Stadtgebietes laufen die Sohlener Berge in unruhigen Hügellinien zur Elbniede- rung aus. Hier, wo das Großgewerbe noch schweigt, erschließen sich reine, erfrischende Landschaftsbilder, von anmutigem Wohllaut. Auf den Höhen gewinnt das Auge einen Blick über gedehnte Flächen, Wasser, Wiese, Wald, bis in duftigblaue Fernen. — Einen Teil dieses Gebietes erwarb die Stadt Magdeburg, um dort, in landschaftlich bevorzugter Umwelt, einen neuen großen Friedhof anzulegen, als Bekrönung des Höhenzuges aber einen Grabkapellenbau mit Krematorium aufzurichten.Bereits im Jahre 1916 wurde zur Erlangung von Entwürfen für die große Anlage ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben. Die sich an diese Konkurrenz schließenden Irrungen und Wirrungen sind in der Geschichte des deutschen Architekturwettbewerbes so neu und seltsam, daß sie vorweg hier angedeutet werden müssen. Der Ideenwettbewerb brachte an die hundert Entwürfe, darunter aber nur ganz wenig wertvolles Material, was nicht zuletzt auch darauf zurückzuführen war, daß das freie Gedankenspiel von vornherein durch baubehördliche Vorschriften in seiner Bewegung beengt wurde. Zwei II. Preise erhielten damals Bauer, Schütz und Günther, Magdeburg, und Reinhardt &Süßenguth, Charlottenburg, zwei IIL Preise Baurat W. Wagner, Berlin, und Architekt Willi Mayer, Dresden.Da die städtischen Körperschaften mit den Entwürfen nicht zufrieden waren, erteilten sie drei Aufträge für einen beschränkten Wettbewerb, und zwar an Reinhardt & Süßenguth, Wagner und an den nicht preisgekrönten, aber durch sein langjähriges Wirken in Magdeburg geschätzten Professor Albin Müller, Darmstadt. Die Kommission der Stadtverordneten einigte sich auf den Müllersehen Entwurf, die Bauverwaltung aber forderte Reinhardt & Süßenguth zu einer Überarbeitung ihrer Pläne auf. Doch noch nicht genug des Durcheinanders: Die nach der Revolution gewählte Stadtverordnetenversammlung verlangte, daß auch noch die anderen Träger eines II. Preises, Bauer, Schütz und Günther zur Bewerbung aufgefordert werden müßten. Ein aus Stadtbaurat Hoffmann, Berlin, Baurat Grassel, München, und Gartenarchitekt H. Maaß, Lübeck, zusammengesetztes neues Preisrichterkollegium hatte also über die alten schon einmal geprüften (!) Entwürfe zuzüglich des neuen wiederum ein Werturteil abzugeben, und dies fiel jetzt zugunsten von Reinhardt & Süßenguth aus.Beschlüsse über die Ausführung liegen noch nicht vor. Es wäre aber immerhin möglich, daß auch jetzt noch eine Verbindung der gartenbaukünstlerischen Ideen des einen mit den baukünstlerischen Ideen eines andern Bewerbers in- betracht kommt. Wie weit dabei auf die Arbeiten Albin Müllers zurückgegriffen wird, steht dahin, jedenfalls sind sie von einer Reife der Durchbildung und Selbständigkeit der Formengebung, daß man auf das tiefste bedauern würde, wenn sie nur für das Atelier gefertigt worden wären. Ihre Aufrichtung an der bevorzugten Stelle würde 

ein Bild von hohem Reiz gestalten, dessen sich Magdeburg gewiß freuen dürfte.Müller teilt das Gelände, das nach den eingezeichneten Höhenkurven sehr bewegt verläuft (wenn es freilich sich auch nur um unbedeutende Erhöhungen in einer ausgesprochenen Niederungslandschaft handelt), in der Hauptsache nach strengen und klaren Linien auf, die aber dennoch klug den Geländeterrassen folgen. (Taf. 50.) Von den durch Torbauten flankierten Haupteingang, dessen Stellung durch eine benachbarte Eisenbahnunterführung gegeben ist, zieht sich eine monumentale, sechsfache Allee zu der Höhe, auf der die landschaftbeherrschende Gruppe des Tempels mit Krematorium sich aufbäut. Der rechts anschließende Halbkreisbogen macht sich notwendig, um Gefährten die mühelose Überwindung der Steigung zu gestatten, doch kann die Anfahrt auch durch einen Nebeneingang unmittelbar zum Kapellenvorbau erfolgen. Das ganze weite Gelände ist durch einen Schutzgürtel gesäumt, der es in Stille und Frieden bettet. Die leicht geschwungenen Haupt- Iangsaxen folgen ohne übergroße Ängstlichkeit den Geländewellen und sichern in ihrer Kreuzung durch drei weitere Querlinien die vollkommene Übersichtlichkeit. Die Höhenkuppen sind durch drei besondere Rundgebilde herausgehoben, hier folgen die Umgangswege strenger den Terrainfalten, was um so unbedenklicher geschehen kann, da eine Art von Waldfriedhof hier oben das Ganze in sein geschlossenes Grün hüllen wird.An der Stelle einer ehemaligen Kiesgrube, fast im Mittelpunkte des gesamten Geländes wird eine terrassenförmig gestaffelte Urnengalerie eingebaut. (Taf. 51.) Man erkennt: Strenge Sachlichkeit, die den Bodenverhältnissen gerecht wird, und aus ihnen reiche Anregungen für reizvolle Einzelbilder löst.Die architektonische Durchbildung des Hauptgebäudes zeigt die selbstsichere Prägung des Darmstädter Künstlers, der stets seinen eigenen Formenweg gegangen ist. Die imposant gesteigerte Kuppelhalle mit ihren reichen Gruppierungen wird auf dieser Höhe von allerstärkstem Eindruck sein müssen, dabei sind die Grundrißlösungen, vor allem auch die im Bilde nicht gezeigte mustergültige Belichtung der technischen Einrichtungen durchaus vorbildlich. Der Krematoriumsgedanke kommt durch die Doppelkaminanlage mit dazwischengeschalteter Glockenbrücke überzeugend zum Ausdruck. Das Innere des Tempels mit seinem Kuppelkranz flammender Glasgemälde, und der geheimnisvoll verdämmernden Altarnische gehört zu den besten ArbeitenMtillers. Auch hier ist die Formensprache ebenso selbständig wie überzeugend.Man konnte immerhin gegen den ersten Entwurf Müllers einwenden, daß er noch zu bewegt und aufwändig gestaltet war, das galt vor allem für die zu üppigen Ausmaße der alten Kuppel. Doch waren auch die Anbauten noch nicht restlos auf die einfachsten Möglichkeiten zurückgeführt. Wenn solche Bescheidung nun schon früher erwünscht war, so wird sie durch die Kriegsfolgen zur Bedingung. Müller hat sich dem in neuen Entwürfen nicht
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DER STÄDTEBAUverschlossen, er hat die Kuppel etwas herabgedrückt und aus dem viereckigen Kuppelumgang eine Trommel gebildet, zu der zwei bewegte Rippen vermittelnd aufsteigen. Das Werk gewinnt in dieser Beschränkung und wird durch 
seine ebenso fesselnde wie selbstverständliche Architektur vielleicht doch noch die für die Ausführung maßgebenden Stellen gewinnen können. Erich Feldhaus.

SIEDLUNGSVERBAND RUHRKOHLENBEZIRK.Von Beigeordneter Dr. Schmidt, Essen.
Die Forderung eines Generalsiedlungsplanes für den Ruhrkohlenbezirk ergab sich schon vor zwei Jahrzehnten aus der Tatsache, daß die von Dortmund bis zum Rhein sich reihenden Großstädte und eine dazwischen liegende namhafte Zahl bedeutender Landgemeinden infolge des Aufschwungs von Kohlenbergbau und Schwerindustrie einen andauernden starken Bevölkerungszuwachs zeigten. Dieses Anwachsen der Bevölkerung zeitigte Mißstände, die ein Eingreifen im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege erforderten, was, wie gegeben, Zunächst innerhalb der Grenzen der einzelnen Kommunalverbande erfolgte. Es wurden zentrale Wasserversorgungen und Schwemmkanalisationen in gegebener Folge angelegt. Diese Schwemmkanalisationen leiteten aber die Abwässer nicht, wie erforderlich, in möglichst frischem Zustande zu leistungsfähigen Kläranlagen ab; denn überall in Häusern und Kanälen waren Schlammabsitzbecken eingebaut, außerdem waren die Kläranlagen am Ausgang der Gemeinden in der Regel unzulänglich oder sie wurden deshalb nicht eingerichtet, weil die Forderungen der staatlichen Hygieniker hierfür zu weit gingen. In den unterhalb liegenden Gemeinden der Großstädte entstanden daher starke Geruchbelästigungen infolge von Schlammablagerungen in noch ungeregelten, vielfach durch alte Mühlenbauten gebauten Bachläufen. Diese Ablagerungen ergaben sich insbesondere dadurch, daß infolge des umgehenden Bergbaues Bodensenkungen in besonders ungünstiger Weise entstanden, so daß sich die schlimmsten Vorflutstörungen in Polderform ergaben, die im wahrsten Sinne des Wortes zum Himmel stanken. Sie verursachten wieder zwischengemeindliche Klagen, wobei auch dem Bergbau der Streit verkündet wurde. Der Abschluß dieser langjährigen Klagen war dann in der Regel ein undurchführbares Urteil. Undurchführbar entweder aus rein technischen oder aus nationalökonomischen Gründen. Solche Fragen lassen sich eben nicht innerhalb bestimmter politischer Zufallsgrenzen lösen, sondern sind von der Beschaffenheit eines ganzen Landstriches im Niederschlagsgebiet von Flußläufen abhängig. So geht z. B. die Fama, daß die Stadt Essen verurteilt wurde, kein Abwasser mehr in die Berne, ihren Hauptvorfluter, zu leiten. Der Bürgermeister konnte diese Bestimmung nur dadurch erfüllen, daß er seinem Baurat den Auftrag gab, die Kanäle zuzumauern, wovon er pflicht- Schuldigst der Regierung Mitteilung machte. Da infolgedessen Keller und Straßen Abwasserseen zu werden drohten, mußte die Regierung ein Verbot einlegen, und es blieb alles beim alten, d. h. es begann ein neuer Prozeß.Der weitblickende Ingenieur erkannte klar, daß nur diejenige Regelung eine Abhilfe schaffen konnte, die alle Belange dieses Landstrichs planmäßig vereinigte und gleichzeitig die Mittel zur Durchführung des Planes gewährte. Dies geschah durch das Gesetz betr. die Bildung einer Ge

nossenschaft zur Regelung der Vorflut und zur Abwasserreinigung im Emschergebiet vom 14. Juli 1904, das Werk des früheren Essener Oberbürgermeisters Zweigert.Ähnlich verlief die Frage der Reinwasserversorgung des Bezirks. Menschenansammlungen und industrielle Anlagen absorbierten die Reinwassermengen im Ruhrkohlenbezirk. Und nachdem die Stadt Essen mit ihrem 1863 bei Steele errichtetem Wasserwerk gezeigt hatte, daß die kiesigen Ruhrhänge für eine Filtration des Wassers besonders günstig seien, folgten weitere Wasserwerke. Die Wasserentnahme aus dem Niederschlagsgebiet der Ruhr stieg vom Jahre 1893 ab von 90 Millionen bis 1897 auf 137 und bis 1904 auf 211,3 Millionen oder im Jahresdurchschnitt um 10,9 Millionen cbm. Dabei kamen 75% dieser Mengen überhaupt nicht mehr zum Ruhrtal zurück, sondern werden künstlich über die Wasserscheiden zur Emscher, Wupper und Lippe gehoben.Hieraus ergab sich ein immer größerer Wassermangel in dem Ruhrlauf und hiermit ein Existenzkampf zwischen den Triebwerken in der Ruhr und den Wasserwerken an der Ruhr. Die Triebwerke kamen in den Trockenmonaten zum Erliegen, und schon schob ein Wasserwerk seine lechzende Zunge in Form des Stichrohrs immer durstiger aus dem versiegenden Grundwasser der Ruhrufer durch die trockene Kiesschicht vorwärts zum offenen Wasserlauf, um zum Schaden der Bevölkerung dort unmittelbar zu trinken. Zur Schlichtung dieses Kampfes bedurfte es des gesetzlichen Eingriffs. Nachdem durch Gesetz vom 19. Mai 1891 der Beitragszwang des Preußischen Wassergenossenschaftsgesetzes vom i. April 1879, der nur für landwirtschaftliche Anlagen gewährt war, auch auf gewerbliche Unternehmungen ausgedehnt und somit das gesetzliche Zwangsmittel geschaffen worden war, wurde Oberbürgermeister Zweigert (Essen) der ehrenamtliche Vorsitzende des 1891 gegründeten Ruhrtalsperrevereins, die treibende Kraft zur Schaffung des erforderlichen Stauraumes in dem Niederschlagsgebiet der Ruhr.Es wurden in dem nur 4500 qkm großen Niederschlagsgebiet der Ruhr von 1896 bis 1912 das in jugendlicher Kraft und Reinheit den Ruhrbergen entströmende Wasser mit einem Kostenaufwand für Bau und Grunderwerb von nahezu 40 Mill. Mk. in elf Talsperren auf gefangen, deren Oberfläche mit 1467 km etwa den 43. Teil des 633,65 qkm großen Niederschlagsgebietes decken. Von diesen elf Talsperren mit zusammen rund 187 Mill, cbm Stauinhalt ist die bedeutendste die Möhnetalsperre, die mit 130 Mill, cbm Stauinhalt fünfmal so viel Wasser faßt, als alle übrigen zehn Sperren zusammen. Zu ihrer Herstellung wurden etwa 12 qkm Landschaftsfläche erworben und von Grund aus geändert. So z. B. ein Bahnhof mit anschließender Bahnstrecke verlegt, Schulen und gewerbliche Anlagen, fünf Ortschaften teilweise und eine ganz beseitigt, 700 Menschen mußten ihre
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DER STÄDTEBAUheimische Scholle verlassen, damit die Menschen weitab im Emscherbezirk Trinkwasser bekommen konnten. Ein Zeichen, welch weit ausgreifender, ordnender Hand es bedarf, wenn sich wie hier die Bevölkerungsmassen zusammendrängen.Wie uns nun die Geschichte der Stadttechnik in ihren ersten Entwicklungsabschnitten neben dem fortschreitenden Straßenbau, die aus Mißständen erzwungene Einrichtung der zentralen Wasserversorgung und der Gesamtkanalisation mit Reinigung als gröbste Vorarbeit des Siedlungswerkes zeigt, so folgte diesen Aufgaben bei Anwachsen der Bevölkerung der städtebauliche Gedanke in logischem Gange. Er verlangt die planmäßige, auch wirtschaftliche Durcharbeitung des ganzen Stadtgebildes als Organismus, der die Grundlage gewährt für ein dauerndes harmonisches Zusammenleben der Bewohner. Der Plan der einzelnen, in weiter Umgebung alleinstehenden Stadt ist hierbei nur von ihren eigenen Bedürfnissen abhängig. Denkt man sie aber in einen Bezirk hinein versetzt, in dem sich eine volkreiche Gemeinde an die andere reiht, wie in dem Ruhrkohlenbezirk, so ergeben sich daraus überall über das Gebiet der Einzelgemeinde hinausgehende Forderungen.Diese Forderungen verdichteten sich daher bald zum Rufe nach dem Generalsiedlungsplan, dessen Grundlagen innerhalb der Grenzen des Regierungsbezirkes Düsseldorf im Jahre 1912 in einer Denkschrift niedergelegt wurden.*) Insbesondere wurden dabei die notwendigen Zusammenfassungen der Verkehrswege der Klein- und Staatsbahnen, die Bauordnungsfragen und ein System von Grün- und Erholungsflächen, mit Spiel- und Sportplätzen besprochen und begründet. Gleichzeitig und in den folgenden Jahren wurde versucht, die Fragen auf die Provinz Westfalen hinüber auszudehnen, und zwar die ausschließenden Regierungsbezirke Münster und Arnsberg. Diese Bestrebungen kamen aber trotz der Unterstützung der westfälischen Stadtbauräte nicht vorwärts und erstarb Ende 1914 mit Kriegsausbruch in beiden Provinzen, nachdem durch den in Essen arbeitenden sogenannten Grünflächenausschuß weitere Vorarbeiten geleistet worden waren.Zu erwähnen bleibt noch, daß die Unzulänglichkeit der Eisenbahnanlagen und ihrer Betriebsmittel sich schon in stark steigendem Maße für den Ruhrkohlenbezirk und das deutsche Wirtschaftsleben bemerkbar gemacht hatte. Die Städte zwischen Düsseldorf, Essen und Dortmund traten daher zur Prüfung der VerkehrSverhaltnisse zusammen. Diese ergab, daß die von der Staatsbahn beabsichtigte Trennung des Personen- von dem Güterverkehr auf den vorhandenen Linien die erwartete Erhöhung der Leistungsfähigkeit nicht bringen könnte, daß daher gleichzeitig auch der Ortsverkehr durch den Bau einer neuen Linie von den bestehenden Staatsbahnanlagen abgeleitet werden müsse. Zur Durchführung dieser Bahn schlossen sich diese Verbände am 12. Februar 1909 zu einer „Kommunalen Vereinigung für den Bau einer Rheinisch-Westfälischen Städtebahn“ zusammen.Die Vereinigung legte den Ministern den Entwurf einer elektrischen Bahn nach dem Muster der Hoch- und Untergrundbahnen in Berlin und Hamburg am 6. August 1910 vor. Die Bahn sollte die Städte Düsseldorf, Duisburg, Ober-
') Denkschrift betreffend Grundsätze zur Aufstellung eines General- 

Siedlungsplanes für den Regierungsbezirk Düsseldorf (rechtsrheinisch). 

hausen, Mülheim, Essen, Gelsenkirchen, Bochum und Dortmund verbinden. Von Gelsenkirchen über Herne und Castrop war eine zweite nördliche Linie nach Dortmund vorgesehen. Die Länge beider Strecken betrug zusammen 100 km. Die Baukosten waren damals auf 100 Mill. Mk. veranschlagt. Am 23. März 1911 lehnte der Minister den Antrag der Vereinigung ab, weil die geplante Städtebahn eine Wettbewerbslinie der Staatsbahn sei, das Bedürfnis nach einer neuen Linie sei ebensowenig nachgewiesen, wie das Unvermögen der Staatsbahn, den Verkehrsanforderungen zu entsprechen. Der Minister betonte dagegen, selbstverständlich müsse, bei Ablehnung der Privatbahn, die Staatsbahn ihrerseits dem Verlangen des Zwischenverkehrs nach Schnelligkeit und Häufigkeit der Beförderung gebührend Rechnung tragen, es sei demgemäß der Fahrplan zu verdichten. Auf das Ergebnis dieser Zusage wird noch heute gewartet.Aus der bisherigen Betrachtung ergeben sich also für die Siedlungsgeschichte des Ruhrkohlenbezirks folgende bemerkenswerte Grundzahlen: 1891 mit der Gründung des Ruhrtalsperrenvereins der Veftuch der Regelung der Reinwasserversorgung, 1904 die Bildung der Genossenschaft zur Regelung der Vorflut und zur Abwasserreinigung im Em- Schergebiet; 1910 der Versuch durch eine Städtebahn die Verkehrsnot zu beseitigen und 1912 der Teilentwurf für einen Generalsiedlungsplan für den Bezirk. Durch den Krieg ist die Forderung dieses Generalsiedlungsplans wohl zeitlich verschoben worden, aber sein Ende läßt sie gebieterisch wieder aufleben. Ob sie heute oder später erfüllt wird, hat nur den Nachteil, den ich bei einem Vortrag in Düsseldorf im Jahre 1912 besonders hervorheben mußte. Es wird gehen wie bei den Sybellinischen Büchern. Ein Drittel bleibt übrig. Dieses Drittel wird aber um ein Vielfaches teuerer werden, als die ursprüngliche Durchführung des Ganzen gekostet hätte.Den erneuten Anstoß zur Durchführung des Planes gab nun der Notschrei der Zeit nach Kohlen, mit deren erhöhten Förderung das gesamte Wirtschaftsleben des Staates steigt oder fällt. Die erhöhte Förderung verlangt die Ansiedlung von schätzungsweise 150000—300000 Arbeitskräften, was etwa der Ansiedlung von 500 000—1 000 000 Menschen in dem Bezirke gleichkommt. Diese Ansiedlung wird sich im allgemeinen so vollziehen, daß die alten erfahrenen Bergleute durch reizvolle Siedlungen nach dem Norden gezogen werden, wo sie in den neuen Gruben notwendig sind, während die Neulinge in den alten Gruben Beschäftigung finden werden.Die Gefahren der planlosen Ansiedlung dieser Massen für die gewünschte planmäßige Besiedlung des Ruhrkohlenbezirks, veranlaßte die Reichsregierung, einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzubereiten. Gleichzeitig griff Oberbürgermeister Dr. Luther in Essen Anfang November 19x9 die Frage auf. Unter seinen Vorsitz traten Vertreter der Städte Bochum, Buer, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Recklinghausen und der Landkreise Dinslaken, Gelsenkirchen, Recklinghausen als Ausschuß zusammen und lieferte mit dem Entwurf einer Verbandsordnung für den Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk die verwaltungstechnische Grundlage für die große Aufgabe. . Dieser Entwurf fand dann am 2. Dezember 1919 die Zustimmung der Vollversammlung der Vertreter der Stadt- und Landkreise und wurde am gleichen Tage im Essener Rathause unter Vorsitz
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DER STÄDTEBAUdes Unterstaatssekretärs Scheidt mit den Vertretern des Ministeriums für Volkswohlfahrt und des Innern überreicht und beraten.Da dieser Siedlungsverband auch die berufene Stelle zur einheitlichen Durchführung der Bergmannsheimstätten ist und ohne diese Heimstätten nicht die erforderlichen Ar
beitermassen untergebracht werden können, drängt der Gesetzerlaß außerordentlich. Besondere Schwierigkeiten hierfür dürften sich auch deshalb kaum ergeben, weil sich in Ministerien und Kommunalverbanden kein wesentlicher Widerspruch im einzelnen gezeigt hat.

DIE ENTWICKLUNG DER STADTPLÄNE VON 
ARRAS UND DOUAI.Von FRITZ NEUMÜLLER, München. Hierzu die Tafeln 53—55.1. Arras: Entsprechend der eigenartigen Stellung, die Arras im Mittelalter zwischen dem Könige von Frankreich und dem Grafen von Flandern innehatte, hat sich auch sein Stadtplan in seinen älteren Teilen geformt und weist, heute noch deutlich zu erkennen, die frühere Abgrenzung der einzelnen Stadtteile auf.Das Gelände, auf dem die heutige Stadt steht, zeigt wenig Höhenunterschiede. Die Teile, auf dem die Kathedrale und das Rathaus einerseits und die Präfektur andererseits stehen, erheben sich nur wenige Meter über die anderen Teile der Stadt und das umgebende Gelände. Aus diesem Grunde kommt auch die alte Bezeichnung „haute ville“ für den um Kathedrale und Rathaus gelegenen Teil der Altstadt; der Teil um die Präfektur wird „eite“ genannt; denn er steht auf dem ältesten Teile des befestigten Arras. Der südlich davon gelegene, etwas tiefer liegende, neuere Teil heißt „basse ville“.Die älteste bedeutendere Befestigung der Stadt entstand im 9. Jahrhundert unter dem Grafen Balduin auf dem höchsten Teil der Cité, und heute deuten noch die Namen von Bollwerk, Tor und Straße in diesem Stadtviertel darauf hin (Baudimont = Balduini mons).Im Verlaufe der geschichtlichen Entwicklung trat im 11. Jahrhundert zwischen der Cité und haut ville eine politische Trennung ein, indem in der ersteren der König von Frankreich und der Erzbischof herrschten, während die letztere zum Machtbereich der Grafen von'Flandern und der Abtei St. Vaast gehörte. Die basse ville bestand damals noch nicht. Ihr Gelände lag noch außerhalb der älteren Befestigungen, wie aus den Resten der ehemaligen Porte d’Haguerie zu ersehen ist.Erst als die Stadt 1640 endgültig aus dem Besitz der Grafen von Flandern bzw. der Spanier an Frankreich übergegangen war, ließ Ludwig der XIV. die einheitlichen Befestigungswerke und die Zitadelle von Vauban anlegen (um 1670), unter deren Schutz nun auch die basse ville sich entwickeln konnte, was denn auch im 18. Jahrhundert geschah.Diese Umwallung verlief von der Zitadelle aus entlang den Boulevards bis zum neuen Hafen, der einstmals als nasser Graben diente, und zur Porte Baudimont; dort besteht von ihr heute noch das Werk Baudimont; von da aus zog sie sich über die Porte d’Amiens zur Nordostecke der Zitadelle hin.Diese Begrenzung bildete bis in die achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts den Rahmen, in dem sich das Grundbild der Stadt entwickeln konnte.Entsprechend der Anlage der Tore von Baudimont und 

Rhonville, welche den Straßenzug von Boulogne nach Cambrai durchließen, bildete sich in den heute benannten Straßen Rue Baudimont, St. Aubert und Gambetta der Hauptdurchgangsverkehr. Abseits von diesem entstanden die wichtigen Gebäude des öffentlichen und kirchlichen Lebens, aber doch unmittelbar durch kurze Straßenzüge mit der Hauptstraße verbunden: das Rathaus, die Abtei St. Vaast und die Präfektur.Was uns von dem älteren Arras noch erhalten und bis heute bestimmend für sein eigenartiges Stadtbild geblieben ist, befindet sich in der Haute ville; denn in der Cité, der ehemaligen Stadt des Bischofs, ist 1793 vieles der Revolution zum Opfer gefallen, während die Haute ville als Sitz des bürgerlichen Elements — Robespierre gehörte auch hierzu — in ihrer alten Form erhalten blieb. Vornehmlich die Anlagen der beiden Hauptplätze, der Petite place und der Grande place haben sich in ihrer herrlichen Geschlossenheit mitsamt dem Rathaus bis in die Tage des Weltkrieges herübergerettet.Einen nahezu 250 m langen und etwa 50 m breiten Platz, parallel dem oben erwähnten Hauptstraßenzug, umstanden mit lauter schmalen, einander ähnlichen Giebelhäusern mit offenen Laubengängen im Erdgeschoß, stellt die Petite place dar. Inmitten dieses engen Rahmens ist das Prachtwerk von Arras, das Rathaus mit dem 78 m hohen Belfried so angeordnet, daß es die ganze Breite des Platzes einnimmt und der Beschauer von der gegenüberliegenden Straßenwand aus einen guten Überblick über Gebäude und Turm gewinnt. Hinter dem Rathaus verbleibt noch ein kleines Restchen des Platzes als Place de Ia vacquerie, der es erlaubt, die Rückseite der schönen Seitenflügel in Ruhe zu betrachten. Aus demselben Grunde ist auch die Einmündung der Rue aux Ours erweitert, ohne daß die Geschlossenheit der Platzwand irgendwie gestört ist. Die übrigen Straßen, die in den Platz münden, sind durchweg eng oder in ihrem Verlaufe gebrochen und werden bald durch Querwände abgeschlossen. Bis zur Revolution stand auf dem Petite place ein kleines Kirchlein mit Turm, was den malerischen Reiz des Platzes noch erhöht haben mag.Der Ostseite des Petite place entlang stellt die Rue de Taillerie die unmittelbare Verbindung mit dem anderen Platze, dem Grande place, dar, einem Rechtecke, das in seiner Längenachse senkrecht zum Petite place steht. In einer Ausdehnung von etwa 100 zu 180 m ist dieser Platz nur von schmalen Giebelhäusern mit offenen Arkaden im Erdgeschoß umschlossen, UnterVerzicht auf ein beherrschendes Monumentalgebäude. Er stellt eine aus einem Gusse
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DER STÄDTEBAU

Abb, 2g. Douai Quai Fleusquin.

geschaffene Anlage, noch aus der Zeit der spanischen Herrschaft, dar und bildet so recht den Festsaal von Arras wie der Petite place seine gute Stube ist. Einen besonderen Reiz übt auf den Beschauer vom Platze aus das Hereinragen der umliegenden Türme aus, unter denen der Belfried die Dominante bildet.Schon unter französischer Herrschaft entstand die zweite größere Baugruppe, die heutige Kathedrale und die ehemalige Abtei von St. Vaast, begonnen um 1754. Sie sind zu einer monumentalen, zusammenhängenden Baumasse zusammengefaßt in den Garten von St. Vaast hineingestellt, so daß sie selbst vom Verkehr der an den Platzwänden entlangführenden Straßen abstehen und nur mit ihren Eingängen an sie stoßen. Da der Eingangsbau der Abtei, jetziger bischöflicher Palast und Museum, bis zur Straße reicht, ist die gegenüberliegende Straßenwand zurückgenommen, um einen kleinen Vorplatz zu bilden. Der Anblick von den umgebenden engen Gassen auf die monumentale, überall durch einen Garten getrennte Baumasse bietet überaus kontrastreiche Bilder.Die übrigen kirchlichen und Wohltatigkeitsanstalten entstanden mehr an der Peripherie der Stadt. Zum Teil stammen sie noch aus dem Mittelalter, zum Teil sind es Neubauten, die infolge Zerstörungen oder Brandschäden nötig geworden waren, wie das nach einem Brande im Jahre 1838 neuerrichtete Hospital, eine Stiftung aus dem Jahre 1178.Alle Straßen und Gäßchen, die von den Hauptpunkten der Stadt nach außen führen, sind eng und winklig, viele sind gebrochen; hie und da FindetsicheineErweiterungzu einem kleinen Plätzchen. Steht ein größeres Gebäude wie das Hospital oder eine Kirche in der Bauflucht, rückt die gegenüberliegende Straßenwand zurück. WomehrereStraBen zusammenmünden, sind durch Wegnahme der spitzen Ecken oder Einbuchtungen in die Front reizvolle kleine Platzanlagen geschaffen wie die kleine Place de Ia Croix oder das Plätzchen bei der Kirche des Ardents. Eine der hübschesten Anordnungen stellt die Place du Rivage dar, die durch Auf

füllung des alten Hafenbeckens entstanden ist. Ein schmaler Kanal führte einst die Schiffe, natürlich viel kleineren Rauminhaltes als die heutigen Dreihunderttonnenkähne, durch die Wälle in das kleine Hafenbecken ein, das der jetzigen Rasenfläche entsprach. Nach dem Fallen der Befestigungen und der Verlegung des Hafens nach dem ehemaligen nassen Graben an der Nordseite wurde das Becken eingefüllt, und an seiner Stelle entstand die Rasenfläche mit der einfachen Baumpflanzung.Der Ausbau der neueren Basse ville, der im 18. Jahrhundert stattfand, füllte den leeren Raum zwischen den alten Stadtteilen und der Zitadelle zur Hälfte aus; die andere Hälfte ist bis zum heutigen Tag eine Gartenanlage geblieben. Dem Geschmack des französischen Städtebaues der damaligen Zeit entsprechend wurde das Baugelände der Basse ville durch senkrecht zueinander verlaufende gerade Straßen in rechtwinklige Baublöcke aufgeteilt. Nur die Straßenkreuzung im Mittelpunkte wurde zu einem achteckigen Platze erweitert. Besondere städtebauliche Reize bietet diese Vergrößerung der Stadt nicht, außer etwa die Annehmlichkeit einer unmittelbaren Verbindung der Altstadt mit den Gartenanlagen.Die Stürme des Jahres 1793 haben umbildend nur in der Cité gewirkt. Hier wurde die alte Kathedrale niedergerissen; an ihrer Stelle erhebt sich heute die Kirche St. Nikolas; auch die Präfektur wurde aus dem alten Bischofspalast bzw. an dessen Stelle errichtet. Die zwei Straßenzüge der Rue d’Amiens und der Rue Baudimont sind ehemaligen Ursprungs, deren Bild jedoch die neuere Zeit durch die Neubauten des Seminars und des Klosters St. Sakrament etwas verändert hat. Auch der Westteil des Bollwerkes Baudimont hat im Gefängnisse und der Schule neuere Zutaten erhalten. Den übrigen Raum dieses Stadtteiles nimmt der schöne Garten der Präfektur ein.Tiefeingreifend in die Gestaltung des Stadtplanes wurden jedoch erst die Neuanlagen, die durch die Schleifung der Befestigungswerke in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts möglich bzw. durch die industrielle und verkehrstechnische Lage der Stadt notwendig wurden.Die Hauptbahn Paris-Lille wurde schon vor der Auflassung der Festung über Arras geleitet, und ein kleiner Bahnhof entstand vor dem östlichen Tore der Stadt. Als aber die Mauern und Wälle fielen, wurde ein neuer errichtet gerade da, wo er dem ankommenden Reisenden die beste Möglichkeit bietet, nach allen Seiten hin auf dem kürzesten Wege zu seinem Ziele in der Stadt zu gelangen. Städtebaulich angenehm muß es empfunden werden, daß gerade in der trostlosen Zeit, in der die meisten Bahnhofsviertel entstanden, hier die Anlage einer „Bahnhofsstraße“ erspart werden konnte. Der Ankommende betritt nach dem Verlassen des Bahnhofes lediglich einen achteckigen Platz und steht nach seiner Überschreitung in den Straßen der alten Stadt.An Stelle der Festungswerke im Osten nnd Süden der Stadt wurden, wie meistens beim Auflassen SolcherWerke, große Boulevards angelegt, an die sich im Südteile geräumige Wohnungsviertel angliederten, während der Nordostteil durch industrielle Anlagen besiedelt wurde. Die Nähe des oben erwähnten neuen Hafens und die Verbindung mit der schiffbaren Scarpe, die sonst städtebaulich keinen Einfluß auf die Entwicklung der Stadt hatte, mögen hierzu wohl den unmittelbaren Anlaß gegeben haben. Die kleineren
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DER STÄDTEBAUDörfer jenseits des Bahnkörpers entwickelten sich bald zu bevölkerten Vorstädten, und auch St. Catherine und St. Nikolas im Norden der Stadt wurden mit dieser in enge Beziehung gebracht durch die Anlage von Wohngebäuden entlang der zu ihnen führenden Straßenzüge.So gibt der Stadtplan von Arras die natürliche Entwicklung einer Stadtgeschichte wieder, in der sich die Zutaten der neueren Zeit ohne Zwang und Disharmonie glücklich an das Alte anfügen.2. Douai: An der äußersten Grenze Frankreichs gegen Flandern zu gelegen, hatte Douai jahrhundertelang schwere Kämpfe um seinen Besitz auszuhalten. Im frühen Mittel- alter eine französische Enklave im flandrischen Gebiete, herrschten in der Stadt die Kastellane des Königs von Frankreich; von 1200 bis 1713 wechselten Flandern, Franzosen, Burgunder und Spanier ab in der Herrschaft über die Stadt, die eine Unzahl von Belagerungen und Erstürmungen auszuhalten hatte, bis sie im Frieden von Utrecht Frankreich zugesprochen wurde und bei diesem endgültigverblieb.Dem Umstande, daß infolge dieser wechselreichen Vergangenheit vieles zerstört und von späteren Besitzern erst wieder errichtet wurde, ist es zuzuschreiben, daß die Stadt so wenige Zeugen aus dem Mittelalter aufweist, zumal auch die aus dieser Zeit stammenden kirchlichen Bauten den Stürmen der Revolution zum Opfer fielen.Da die vielumstrittene Festung bei jedesmaliger Ausdehnung eine starke Umwallung unter Zuhilfenahme von nassen Gräben erhielt, die bei der wasserreichen Lage der Stadt leicht möglich waren und auch die Bildung des Namens Douai (Dux aquae) verursacht haben sollen, ist an dem Verlaufe der heute noch die Stadt durchziehenden Kanäle die Lage der ehemaligen Befestigungen und somit die allmähliche Entwicklung der Stadt genau zu erkennen.Den Kern bildet die Isle St Amé, die schon im 12. Jahrhundert ein fester geschlossener Platz war und in der Folgezeit im Norden durch Douayeul und im Südosten durch das Chatel bourgeois erweitert wurde. Im 14. und 15. Jahrhundert entwickelte sich die Stadt, wie die meisten flandrischen Städte dieser Zeit, sehr, und es entstand der zweite Befestigungsring, dessen Verlauf man heute außer an den Kanälen auch in dem Namen und der Führung der reizvollen engen Gäßchen, Ruelle des Archers (Bogenschützen) und des Arbaletriers (Armbrustschützen) erkennen kann.In diesen Zeitabschnitt der Stadterweiterung fällt auch die Anlage des Marktplatzes und des Rathauses mit dem herrlichen Belfried. Der Gewerbefleiß der Stadt und insbesondere ihr Handel wie auch die große Anzahl kirchlicher und klösterlicher Niederlassungen in der Stadt ließen um 1600 eine weitere ausgedehnte Vergrößerung angezeigt erscheinen und führten zur Anlage des dritten Befestigungsringes, der bis zum Jahre 1891 die Stadt umgab, nachdem IhnVauban nach der ersten Besitznahme durch die Franzosen vom Jahre 1667 ab wesentlich verstärkt und umgestaltet hatte. Während der erste und zweite Ring voll bebaut wurden, blieben innerhalb des dritten weite Wiesen- und Gartenflächen frei und sind heute noch nicht ganz überbaut, obwohl die durch Schleifung der Festungswerke gewonnenen Geländestreifen schon eine reichliche Ansiedlung aufweisen.Die geographische Grundlage der Stadt besteht in einem nahezu ebenen, von der schiffbaren Scarpe durchflossenen Gelände; zu beiden Seiten dieses Flusses ist die Stadt angelegt; nur der allerälteste Teil, die Isle St. Amé ist Iedig-

Abb. 30. Douai St. Peterskirche.

lieh auf dem westlichen Ufer. Als Hauptstraßenzug führt durch die Stadt die Straße Paris-Cambrai-Lille und durchschneidet diese parallel den ScarpefluB ; die übrigen Straßen verlaufen in gleicher Richtung oder senkrecht hiezu. Eine durchgeführte Querader ist im Verlaufe der Straße Valen- ciennes-Lens zu ersehen, die beim Tor von Valenciennes, dem bedeutendsten der sechs Tore, in die Stadt eintritt, über den Marktplatz und Petite place führt und in nordwestlicher Richtung die Stadt als Rue d’Esquerchin wieder verläßt.Fast im Schnittpunkte dieser beiden Hauptstraßen liegt das Rathausr der Stadt mit ihrem Wahrzeichen, dem herrlichen mit zierlichen Türmchen gekrönten Belfried. In einer weiteren Querstraße liegt die Hauptkirche St. Pierre, auf einer Seite von einer kleinen Gartenanlage an Stelle des ehemaligen Kirchhofes umgeben.Die aus den frühesten Anlagen stammenden Straßenzüge haben sich in ihrem stark gewundenen Verlaufe wenigstens etwas malerisches Gepräge erhalten, die neueren Teile jedoch weisen regelmäßige und zum Teil gerade Straßen auf, die sich nur zu den Toren in leichten Kurven zusammenneigen: Rue St. Michel und Rue de Lille, Rue de Valenciennes und rue du Canteleux zum Tor von Valenciennes u. a. Gleichwohl ergeben sich aus Verstellungen und der Lage der einzelnen Gebäude zur Straße oft recht .hübsche Bilder, wie insbesondere der Blick aus der Rue des blancs mouchons auf das Haus Remy, aus der Rue des Gouvernemente auf den Justizpalast, sowie das prächtige Bild, das der Turm von St. Pierre dem die Rue du clocher St. Pierre Heraufblickenden darbietet. Eine Reihe reizvoller Gruppierungen bietet der gewundene Scarpekanal, an dessen rechtem Ufer zum Teil die Häuser bis an das Wasser hinausgebaut sind, zum Teil Gartenterrassen unmittelbar aus den Uferwänden aufsteigen, während sich am linken Ufer die Straße hinzieht.An Platzbildungen ist Douai verhältnismäßig arm. Der Hauptplatz oder Place d’Armes ist in seiner jetzigen Gestalt
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DER STÄDTEBAUim 18. Jahrhundert aus dem Umbau des alten Marktplatzes entstanden. Ein 130 m auf 50 m großes Rechteck, bietet er hauptsächlich wegen seiner guten Größenverhältnisse, der gleichmäßigen Höhe seiner Häuser und der guten Einführung der wenigen Straßen einen vorzüglichen Eindruck, der noch erhöht wird durch das Hereinschneiden des in seiner Längsachse stehenden Belfrieds.Ein lauschiger Platz ist im ältesten Teile der Stadt in derp Place St. Amé dadurch entstanden, daß die Kathedrale der Revolution zum Opfer fiel und an ihrer Stelle ein Kreis von Bäumen gepflanzt wurde. Als nach dem Fallen der Mauern die Stadt sich ausdehnen konnte, wurde auch der als Viehmarkt benutzte Place du Barlet rechteckig abgeschlossen; er ist für die niedrigen Häuser, die ihn umstehen, reichlich weitläufig; angenehm wirkt sein Abschluß durch die seiner Südostseite entlang geführte Allee mit dem dahinterliegenden Park.Die übrigen Platzanlagen der Stadt bieten keine besonderen künstlerischen Momente ; meist sind sie entstanden durch Zurücktreten der Straße vor einem größeren Gebäude, wie bei der Kirche St. Jaques und dem Justizpalaste, oder sie sind lediglich weitere oder erweiterte Straßen wie die Plätze Carnot, Maugin, St. Vaast; auch die Petite place und die neuerdings entstandene Place Thiers stellen nur Ausbauchungen der Straße bei der Zusammenmündung verschiedener Straßen dar.Nach der Besitznahme Douais erließ die Regierung Ludwigs XIV. Verordnungen, welche auf eine möglichst gleichartige Ausgestaltung der einzelnen Straßenfronten hinzielten; die vielen gleichen und gleich hohen Häuser, die segmentförmigen Fensterabschlüsse sind unmittelbare Folgen dieser Vorschriften. Ihrer strengen Durchführung ist auch hauptsächlich die Umwandlung des Stadtcharakters von einer flandrischen Handels- in eine französische Provinzstadt zuzuschreiben.Ein kleiner Unterschied der Erscheinung zeigt sich lediglich in dem verschiedenen Charakter der fnehr innerhalb des mittelalterlichen Mauergürtels gelegenen Geschäftsstadt und der an der Peripherie, besonders der Rue 

d’Esquerchin, Rue de Morel und Quai du commerce liegenden Viertel der vornehmen Welt.Das große Viertel zwischen Rue des Wetz und Rue Morel nehmen fast ganz militärische und wissenschaftliche Institute ein, die alle in ganz regelmäßiger Form aufgeführt sind. Die neuen Straßen, die kurz VorAufgabe des Festungscharakters besonders im Norden (Rue de TAbbaye des Près) angelegt wurden, und auch die wenigen Villenviertel, die nach Auflassung der Mauern entstanden, bieten wenig Beachtenswertes.Die Stadt hat schon im älteren und noch mehr im neueren Teile eine außerordentlich weiträumige Bebauung, ausgedehnte Gärten hinter den geschlossenen Häuserfronten und meist nur ein- bis zweistöckige Gebäude; sie bedeckt ein für ihre Einwohnerzahl (ca. 35000) unverhältnismäßig großes Gelände. Das neugewonnene Bauland nach Aufgabe des Festungscharakters wurde fast ausschließlich zur Ansiedlung von Industrie und für Kleinwohnungsbauten benutzt; nur im Südosten wurden die neuangelegten Boulevards, die allenthalben an den Platz der Mauern traten, spärlich mit Villen und Vorstadtpalästen besetzt.Je ein kleiner Teil des Geländes an den Boulevards im Süden und Norden wurde zu gärtnerischen Anlagen verwandt, die bei dem Fehlen von öffentlichen Gärten in der Stadt ein dringendes Bedürfnis waren. Der im Anschluß an den Place du Barlet geschaffene Südpark bietet in seinem erhöhten rückwärtigen Teil einen köstlichen Überblick auf die Türme der Stadt.Wenig glücklich ist die Einführung des Bahnhofsverkehrs in das Straßennetz gelöst. Der Ankommende betritt zwar nach Verlassen des Bahnhofes einen in seinen Verhältnissen guten viereckigen Platz, wird aber dann an Seiten- und Rückmauern vorbei im Winkelzuge zur Place Carnot geführt, von dem aus er erst den Eintritt in die Stadt gewinnt. Die einzige Möglichkeit, durch die Rue de la station in die Stadt zu gelangen, erfordert schon bei nahen Zielen umständliche Umwege. Da der Bahnhof innerhalb noch der Umwallung gesetzt wurde, ist auch hier wie in Arras die Anlage einer Bahnhofsstraße erspart worden.
DER BEBAUUNGSPLAN FÜR DAS GEBIET 
ZWISCHEN DEM WEINHEIMER WEG UND DER 
SPINNEREISTRASSE IM STADTTEIL SANDHOFEN 
AUF DER GEMARKUNG MANNHEIM.Von Stadtbauinspektor EHLGÖTZ, Vorstand der Abteilung Stadterweiterung in Mannheim. Hierzu die Tafeln 56—58.Für das Gebiet zwischen Weinheimer Weg und Spinnereistraße hatte Sandhofen noch kurz vor der Eingemeindung in die Gemarkung Mannheim Bau- und Straßenfluchten durch den Bezirksrat feststellen lassen. Diese Bau- und Straßenfluchten können für die Erschließung dieses Gebiets nicht beibehalten werden, da der Plan dem örtlichen Bedürfnis nicht genügend Rechnung trägt, auch städtebaukünstlerischen Bedingungen für einen neuen Ortsteil widerspricht. Der frühere Plan soll deshalb durch den neuen Bebauungsplan (Tafel 56) ersetzt werden. Bei dem Entwurf des Bebauungsplanes war zunächst für eine günstige Ver

teilung des Verkehrs der Spinnereistraße Sorge zu tragen. Die Spinnereistraße wird im künftigen Ortsbauplan von Sandhofen die Bedeutung einer Hauptverkehrsstraße bekommen. Die Straßen im ausgebauten Ortsteil weisen alle verhältnismäßig geringe Breitenabmessungen auf. Es wurde deshalb erstrebt, allen Verkehr, der nicht nach Sandhofen selbst bestimmt ist, von dem heutigen Ortsteil fernzuhalten. Dies soll in der Weise erreicht werden, daß von einem Verkehrsplatz der Spinnereistraße (J3) je ein Verkehrszweig nach Norden und nach Süden abzweigt, der die Verbindung mit den auf der Ostseite und Südseite von Sand-



DER STÄDTEBAUhofen geplanten Hauptverkehrslinien herstellt (Straßenzug K, G4, F5, B8, A4). Von Osten führt in den Ortsteil als Verkehrsstraße der Weinheimer Weg. Auch bei diesem Weg ist darauf gesehen, eine Entlastung innerhalb des Orts Sandhofen zu ermöglichen. Dies ist dadurch zu erreichen, daß von A4 ab ein Teil des Verkehrs den Verkehrszug A4, B8, F5, G4, K und dessen nördliche Verlängerung benutzen kann. Wir erreichen auf diese Weise, daß die Verkehrsstraßen innerhalb unseres Bebauungsplanes auf die verhältnismäßig geringe Breite von 25 m beschränkt werden können, wovon nm auf die Fahrbahn und je 7 m auf die beiden Gehwege mit Baumreihe entfallen. Der Weinheimer Weg erhält auf seiner Strecke A2, A3, A4 dieselbe Gesamtbreite und dieselbe Unterteilung, auf seiner Strecke von Ai bis A2 eine Gesamtbreite von 18 m, wovon um auf die Fahrbahn und je 3,5 m auf die beiden Gehwege entfallen.Für die Ausgestaltung innerhalb dieses durch die Verkehrsstraßen begrenzten Gebiets war die Anlage eines Marktplatzes und die Auswahl eines Schulplatzes bestimmend. Sandhofen besitzt heuten keinen Marktplatz. Es war daher bei der Erweiterung für einen solchen in erster Linie Sorge zu tragen. Der Marktplatz kommt mit seiner Hauptseite an die Spinnereistraße zu liegen und erhält eine regelmäßige quadratische Gestalt (vgl. Schaubild a auf Tafel 57). Der Schulplatz ist so gewählt, daß das Schulhaus abseits vom Verkehr liegt und im Stadtplan wirksam zur Geltung kommt. Die Hauptfront des Schulhauses ist nach einer Grünanlage gerichtet (vgl. Schaubild b auf Tafel 57). Es ist auf diese Weise den Kindern die Möglichkeit gegeben, in ihren freien Stunden sich zu erholen. Von dieser Spielwiese führt nach Osten eine Grünanlage, die in Zukunft bis zum Sandhofener Wald fortgesetzt werden soll. In nördlicher Richtung zweigt von der Spielwiese eine Grünverbindung nach dem Sandhofer Friedhof ab, der in späterer Zukunft als Park auszugestalten ist. Durch die geplante Grünverbindung ist es möglich, von dem geplanten Ortsteil 

auf schattigen Wegen in das Erholungsgebiet von Sandhofen zu gelangen. Uber die Ausgestaltung der Grünanlage im einzelnen sei auf den Plan verwiesen. Eine Platzanlage ist außer dem Marktplatz und der Spielwiese noch auf der Südseite von Block XVI geschaffen.Die im Bebauungsplan weiter vorgesehenen neuen Straßenzüge haben in der Hauptsache örtlichen Verkehr aufzunehmen und die Aufgabe, den Fußgänger nach den Grünverbindungen unter schattigen Bäumen zu führen. Entsprechend dieser Bedeutung sind die Straßen in der Querschnittsabmessung abgestuft. Im einzelnen sei hier auf die Querschnitte auf dem Bebauungsplan verwiesen.Die beabsichtigte Bebauung ist schematisch in den Bebauungsplan eingezeichnet. Für die Baudichte sind die allgemeinen Bestimmungen der Mannheimer Bauordnung maßgebend. Die Geschoßzahl ist an den Hauptverkehrsstraßen, an dem Marktplatz und an der Spielwiese zu 3, im übrigen zu 2 festzusetzen. Durch diese Festsetzung sollen die Verkehrsstraßen, der Marktplatz und die Spielwiese in der Massenbebauung hervorgehoben werden. Um das Blockinnere vor einer unzweckmäßigen Bebauung zu behüten, sollen in sämtlichen Baublöcken hintere Baulinien vorgeschrieben werden, deren Abstand gemäß den auf dem Bebauungsplan bezeichneten Maßen festzusetzen sind. Es ist bei den hinteren Baulinien unterschieden zwischen solchen für Vordergebäude und solchen für Nebengebäude. Nebengebäude sollen im Innern der Baublöcke zugelassen werden, die an den Verkehrsstraßen und an dem Marktplatz liegen.Die Stellung der Nebengebäude wird durch die Vorschriften der hinteren Baulinien in organische Beziehung zur Baublockgestaltung gebracht. Schaubild Tafel 58 gibt Aufschluß über die Ausgestaltung des Baublocks XXI, die Werkstätten gruppieren sich um einen Innenhof mit Brunnen.
GESETZLICHE UND STÄDTEBAULICHE VORAR
BEITEN FÜR DEN WIEDERAUFBAU IN NORD- UND 
OSTFRANKREICH.Von Landmesser BRAND, Münster i. W., zuvor Direktor des städtischen Vermessungsamtes Metz.Unvorbereitet wie die wirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Kräfte Frankreichs, trifft die Riesenaufgabe des Wiederaufbaues die Baugesetzgebung Frankreichs und den französischen Städtebau. In Deutschland bestehen seit Jahrzehnten, nach dem Beispiel des preußischen Fluchtliniengesetzes — und inzwischen noch weit über dessen Rahmen hinaus — in allen Bundesstaaten ähnliche Gesetze. Bauordnungen, Landesbau-, Wohnungsgesetze und Heimatschutzbestrebungen ergänzen den Fluchtlinien- und Bebauungsplan. Der deutsche Städtebau ist seit Jahrzehnten bereits wieder eine lebendige Kunst und umfassende Wissenschaft geworden, wie in den Hoch-Zeiten alter Städteblüte. Eine Schar begeisterter Kräfte aus allen Zweigen von Wissenschaft und Technik, geschultes Kunstgewerbe und bestentwickelte Industrie, setzen uns in die Lage, den neuzeitigen Städtegedanken reichste Wirklichkeit werden zu 

lassen. In die weitesten Kreise unseres Volkes ist die Erkenntnis gedrungen, daß Städtewesen, Siedlungs- und Bodenfrage die Grundlagen von Wohl und Wehe eines Landes bilden. All dem kann Frankreich heute und in absehbarer Zeit nichts Gleichwertiges gegenüberstellen.Außer für Paris, gab es bisher nur bei vereinzelten großen Städten eine Baupolizei in unserem Sinne, gab es nur für bestehende Straßen, und auch hier wieder vorwiegend nur für die Staats- und Bezirksstraßen, Fluchtlinienpläne, und damit einen gewissen behördlichen Zwang bei Bauarbeiten. An deutsche Bebauungspläne können höchstens die Gesamt-Fluchtlinienplane für zusammenhängende, bestehende Straßen und für deren Verlängerungen und Verbindungen, erinnern. Als Straßenbau, nicht Städtebau stellt sich damit das bisherige Verfahren in Frankreich dar. Die Folgen dieser mehr als großzügigen
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DER STÄDTEBAU„Freiheit“ werden auch dem geringsten deutschen, englischen und amerikanischen Soldaten den Vergleich des als Kulturland von Anbeginn gepriesenen Frankreich mit den (barbarisch verwalteten!) rheinischen, pfälzischen und elsaß- lothringischen Landen sehr erleichtert haben.Es sei trotzdem Frankreich nicht vergessen, daß von ihm aus die ersten großen Gedanken und praktischen Beispiele zum heutigen Städtebau aller Länder ausgingen. Mit dem Erlaß von 1605 über die Staatsstraßen, dem Gesetz von 1807 über die Austrocknung der Sümpfe und die rechtliche Behandlung der großen öffentlichen Arbeiten, den Ministerialerlassen von 1841 und 1845 (betreffend die technischen Anforderungen an Fluchtlinienpläne), mit der Ordo- nance von 1835 über das öffentliche Vorverfahren, mit den Gesetzen von 1852 für die Stadt Paris, sind in der Tat die bahnbrechenden Grundlagen für Städtebau und Baugesetzgebung gegeben. Auf diesem Punkte aber steht das französische Städtewesen — mit einigen örtlichen, freiwilligen Ausnahmen — noch heute. Vereinzelt, wie die gesetzlichen Bestimmungen und die praktischen Beispiele neuzeitiger Stadtbaukunst, ist auch die französische Literatur über Städtebau. Eine Einzelaufführung sei hier erlassen, da es sich fast ausschließlich um Übersetzungen der deutschen und englischen Wissenschaft des Städtewesens handelt. Für die Aufgabe des Wiederaufbaues kommen nur die neuesten Erlasse in Betracht, die auch nur als lose Richtlinien sich erweisen.Spärlich wie die Literatur, sind auch die Namen praktischer Städtebauer Frankreichs. An die 10 bekannte Architekten und Ingenieure von Paris haben sich zusammengeschlossen und mit einem Kapital von 20 000 Franken (20 000 !) ein .Bureau errichtet, zu Beratung von Staat und Städten. Sie haben sich im April in einem Rundschreiben an die Städte zur Beschaffung der, nun mit einem Male an allen Enden benötigten Entwürfe für Bebauungspläne angeboten. Die Art der Gründung und des Rundschreibens zeugt mehr von gutem Willen und Bestreben monopolartiger Ausnutzung der Lage, als von praktischer Erfahrung im Städtebau. Die wenigen Namen bedeuten im Vergleich zu der Riesenaufgabe in sich schon verschwindend wenig. Ihre Konzentrierung in Paris, und das Überwiegen von Architekten, bedeuten aber eine Gefahr in Anbetracht der Mannigfaltigkeit der Aufgaben, der landschaftlichen Verschiedenheiten von Nordfrankreich und Südostfrankreich, der wirtschaftlichen Verschiedenheit des industriellen Nordens von dem Charakter und den Bedingungen der Champagne und der Vogesen. Eine Gefahr der schablonenhaften und ortsfremden Behandlung, die durch die nachstehenden einseitigen und mageren Bestimmungen über die Schaffung der Planunterlagen zu einem Unglück führen muß!Noch mehr wie Städtebauer von Ruf, fehlen Frankreich die mittleren technischen Kräfte, die die Pläne durch Unterlagen vorbereiten, und die Entwürfe durch verständnisvolle Kleinarbeit und Anpassung an die örtlichen Verhältnisse zur Ausführung bringen müssen. Kurse zur Einführung in den Städtebau sind, soweit ich feststellen konnte, noch nicht vorbereitet; über dies sind ersprießliche Leistungen auf diesem Gebiete nur durch langjährige Betätigung und Sonderstudien zu erreichen.So wird denn Frankreich nicht ohne die gewaltigste Mitwirkung deutschen Könnens aus seinen Ruinen neues Leben erstehen lassen können, mag es sich anfangs auch 

noch so sehr bei dem Gedanken an seine wirtschaftliche und technische Ohnmacht aufbäumen. Mögen sich die in Betracht kommenden Fachleute auch noch so sehr gegen fremde Mitarbeit auflehnen. Und wenn unsere Regierung fest an Grundsätze hält, daß deutsche Arbeiter nur unter deutscher Leitung arbeiten dürfen und wollen, so ist der deutschen Technik und dem deutschen Städtebaugedanken das weiteste Feld zu fruchtbringender Tat offen. Allen voran ist das deutsche Vermessungswesen berufen, Pionierarbeit größten Stils zu leisten. Die in Städtebau, Baulandumlegung und Landeskultur vorgebildeten Vermessungsingenieure werden reiche Aufgaben finden.Allerdings wird sich der deutsche Städtebau von vornherein mit der Tatsache abfinden müssen, daß dem französischen Geschmack in allem Paris als Vorbild gilt. Also nur einfachste, straffste Linienführung von Straße und Platz, und sei es unter Vergewaltigung des Geländes, wird auch im Wiederaufbaugebiet leider gewünscht werden und obsiegen, an Stelle des formenreichen, der Örtlichkeit sich anpassenden neueren deutschen Städtebildes. Grünanlagen oder Grünzonen entsprechen gleichfalls dem französischen Geschmack nur in beschränkter und dann prunkhafter Ausgestaltung. Vorgärten sind unbeliebt und selten. Für Landstraßen wird auch heute wieder der napoleonische Gesichtspunkt des kürzesten Weges unter allen Umständen, bestehen bleiben müssen.An grundlegenden städtebaulichen und baugesetzlichen Bestimmungen für den Wiederaufbau sei hier als erstes, in einer als ständig geplanten Reihe, das Gesetz vom 14. März 1919 angeführt. Die Übersetzung ist nicht eng wörtlich gehalten, sondern in möglichster Anpassung an die, im deutschen Städtebau und Baurecht gebräuchlichen Ausdrücke. Es war dieses um so mehr nötig, als das neue Gesetz (anscheinend in Anlehnung an deutsche, englische Vorbilder), Wortbildungen enthält, die selbst französische Ingenieure nicht ohne weiteres definieren konnten. Schon im Titel des Gesetzes fällt das bisher in diesem Zusammenhang ungebräuchliche Wort ,,Aménagement“ auf. Allgemein besagt es wirtschaftliche Ausnutzung, Einrichtung oder Ausgestaltung; es dürfte hier das deutsche Wort „Bauzone“ oder „bauliche Gliederung und Ausgestaltung“ wiedergeben sollen. Ferner begegnet man den neueren Worten „urbanisme und urbaniste“; „Städtebau und Städtebauer“, die ihm sicher als Vorbild gedient haben, würden nach den vielseitigen Begriffen, die heute an die Worte geknüpft werden, zu wenig umfassend sein; ich habe dafür „Städtewesen“ und „Fachmann des Städtewesens“ gesetzt, bei der unerläßlichen Mitwirkung von Volkswirtschaft, Finanz- und Verwaltungswesen.Loi du 14 mars 1919, concernant les plans d’extension et d’aménagement des Ville s.“(Journal officiel du 15 mars i919, f∙ 2726.) Gesetzvom 14. März 1919,betreffend dieErweiterungs- und Baugliederungsplane der Städte.Artikel I.Jede Stadt von 10000 und mehr Einwohnern ist gehalten —- ungeachtet des allgemeinen Baufluchten- und
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DER STÄDTEBAUHohenplanes — der allen Gemeinden durch Artikel 136, Absatz 14, des Gesetzes vom 5. April 1884 auferlegt ist, ein Projekt zu haben, über ihre bauliche Ausgestaltung, Verschönerung und Erweiterung.Dieses Projekt, das in einem Zeitraum von höchstens drei Jahren nach Veröffentlichung des vorliegenden Gesetzes aufzustellen ist, enthält:1. Einen Plan, der die Richtung, Breite und Art der zu schaffenden oder abzuändernden Straßen festlegt, der die Baublöcke, die Abmessung und Bestimmung der Plätze, Grünanlagen, öffentliche Gärten, Spielplätze, Parke, die verschiedenen Freiflächen bestimmt, und die zu erhaltenen Waldflächen und nicht zu bebauenden Zonen angibt, desgleichen die für Denkmäler, öffentliche Gebäude und Verwaltungszwecke bestimmten Bauplätze;2. ein Programm über Auflagen gesundheitlicher, archäologischer und Schonheitlicher Art, und alle anderen diesbezüglichen Bedingungen, insbesondere über die zu erhaltenden Freiflächen, die Höhe der Bauten, sowie die vorgesehene Verteilung von Trinkwasser, das Kanalnetz, Fortschaffung und endgültigen Bestimmung der Abfälle, wenn notwendig, über die Bodensanierung;3. einen Entwurf der Verordnung des Bürgermeisters, entsprechend der Ansicht des Gemeinderates, über die Bedingungen der Anwendung und Ausführung der im Plan und Programm vorgesehenen Maßnahmen.Dieselben Verpflichtungen finden Anwendung auf:1. alle Gemeinden des Seinedepartements;2. die Städte unter 10000 und über 5000 Einwohner, deren Bevölkerung zwischen zwei aufeinanderfolgenden fünfjährigen Zählungen um mehr als 10 % zugenommen hat;3. Badeorte, Seebäder, Mineralwasser- und Luftkurorte, Sportplätze und andere Orte, deren Bevölkerung — ungeachtet der Zahl — um mehr als 50 % zu gewissen Zeiten des Jahres zunimmt;4. Ortschaften, wie auch ihre Bedeutung sei, malerischen, künstlerischen oder geschichtlichen Charakters, die in eine Liste eingetragen sind (aufgestellt von den Departementskommissionen für Ortsbilder und Naturdenkmäler, entsprechend dem Gesetz vom 21. April 1906);5. die Häusergruppen und Geländeaufschließungen, die von Körperschaften, Gesellschaften oder Einzelpersonen geschaffen oder erweitert sind.Artikel II.Wenn eine Ortschaft, wie auch ihre Bevölkerungsziffer sei, ganz oder zum Teil zerstört worden ist, infolge von Krieg, Feuersbrunst, Erdbeben oder von jedem anderen Naturereignis, ist die Gemeindeverwaltung gehalten, in einem Zeitraum von drei Monaten den allgemeinen Fluchtlinien- und Höhenplan der zerstörten Teile — vorgesehen durch das Gesetz vom 5. April 1884 — verbunden mit einer Gesamtstudie des Projektes über die bauliche Einrichtung, Verschönerung und Erweiterung (vorgesehen im Artikel I des vorliegenden Gesetzes) aufstellen zu lassen.Ein Beschluß des Präfekten (entsprechend der im Artikel IV vorgesehenen Kommission gehalten), entscheidet, ob die Ortschaft unter die, im ersten vorhergehenden Absatz vorgesehenen Bedingungen fällt, und setzt den Zeitpunkt des Beginnes der Frist fest.Solange der Baufluchten- und Höhenplan nicht genehmigt ist, kann kein Bau ausgeführt werden, mit Ausnahme 

vorläufiger Schutzbauten, ohne Erlaubnis des Präfekten, entsprechend der Ansicht der im nachstehenden Artikel IV gebildeten Kommission.Artikel III.Die Kosten der in den vorhergehenden Artikeln vorgesehenen Pläne und Projekte sind zu Lasten des Staates, soweit es sich um die Gemeinden handelt, die in dem vorstehenden Artikel II behandelt sind, unter Abweichung von des im Artikel 136 Absatz 14 des Gemeindegesetzes vom 5. April 1884 aufgestellten Grundsatzes.Das gleiche gilt für die unter 4. der Aufzählung im Artikel I des vorliegenden Gesetzes genannten Ortschaften.Für die anderen Gemeinden können, auf Vorschlag des Präfekten des Departements, nach Entscheidung des Ministers des Innern, Mittel von den zu diesem Zweck im Budget des Ministeriums des Innern vorgesehenen Krediten, und in einem Maßstabe bewilligt werden, der festgesetzt wird durch einen Beschluß in Form der Reglements der öffentlichen Verwaltung. Artikel IV.Bei der Präfektur eines jeden Departements wird, unter dem Vorsitz des Präfekten oder seines Vertreters, eine Kommission eingesetzt, genannt : Departementskommission der baulichen Einrichtung, Ausgestaltung und Erweiterung der Städte und Dörfer, zusammengesetzt aus: dem Departementsgesundheitsrat, der Departementskommission für Ortsbilder und Naturdenkmäler, dem Departementsrat für Zivilgebäude und vier Bürgermeistern, die vom Bezirksrat bestimmt werden.Diese Kommission hört die Abgeordneten der Vereinigungen für Architektur, Kunst, Altertumskunde, Geschichte, Landwirtschaft, Handel, Industrie, Sport; der Transport- und Verkehrsgesellschaften des Departements, ebenso wie die Bürgermeister der interessierten Städte und Gemeinden und die Vertreter der öffentlichen Dienstzweige des Staates, welche sie zusammenberufen zu müssen glaubt, oder die bitten, ihre Ansicht darzutün.Sie kann sich Berichterstatter angliedern, die beratende Stimme haben in den Angelegenheiten, über die sie berichten.Diese Kommission gruppiert alle notwendigen Urkunden so, um den Gemeinden die Vorbereitung ihrer Projekte zu erleichtern und sie zu beraten.Sie gibt ihre Ansicht :1. über die von den Gemeinden aufgestellten Projekte;2. über die Milderungen, die in Berücksichtigung besonderer Schwierigkeiten oder örtlicher Bedürfnisse zugelassen werden können bei den, durch die in nachstehendem Artikel V eingesetzte Oberkommission, aufgestellten Grundsätzen;3. über die Auflagen Schonheitlicher und gesundheitlicher Art, die sich aus den ihr unterbreiteten Projekten ergeben;4. über alle Angelegenheiten, die der Präfekt ihr zu unterbreiten für gut hält.Artikel V.Im Ministerium des Innern wird, unter dem Vorsitz des Ministers oder seines Delegierten und unter dem Gegenvorsitz des Ministers für die befreiten Gebiete oder seines.
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DER STÄDTEBAUDelegierten, eine Oberkommission eingerichtet, für (IiebaulicheGliederung, Ausgestaltung, Verschönerung und Erweiterung der Städte, zusammengesetzt aus:2 Senatoren, gewählt durch den Senat,4 Deputierten, gewählt durch die Deputiertenkammer,2 Staatsräten im gewöhnlichen Dienst, bezeichnet durch ihre Kollegen,4 Bürgermeistern, davon drei bestimmt vom Minister des Innern und einer vom Minister für die befreiten Gebiete, darunter 2 für die Gemeinden von 20000 bis 50 000 Einwohner und 2 für die Gemeindewesen über 50 000 Einwohner,dem Direktor der Departements- und Gemeindeverwaltung im Ministerium des Innern,dem Direktor der öffentlichen Fürsorge und Gesundheitspflege im Ministerium des Innern,4 Mitgliedern des oberen Rates für öffentliche Gesundheit, bestimmt durch ihre Kollegen,4 Mitgliedern des oberen Rates für Zivilbauten, bezeichnet durch ihre Kollegen,4 Mitgliedern, gewählt unter den Fachmännern des Städtewesens, Architekten und anderen besonders geeigneten Personen, 2 bestimmt durch den Minister der befreiten Gebiete, 2 durch den Minister des Innern.Sie kann sich Berichterstatter angliedern, die beratende Stimme haben in den Angelegenheiten, die sie vortragen.Diese Kommission ist beauftragt, die allgemeinen Regeln aufzustellen, die geeignet sind, die Gemeinden in der Anwendung des vorliegenden Gesetzes zu leiten*); sie äußert sich durch einen begründeten Beschluß über alle Fragen und alle Projekte, die ihr durch den Minister des Innern oder durch den Minister der befreiten Gebiete, sei es von Amts wegen, sei es auf die Bitte der Kommission selbst hin, übersandt werden. Artikel VI.Wenn das Projekt nur eine Gemeinde angeht (ausgenommen den in § 5 des I. Artikels vorgesehenen Fall, weiter ausgeführt durch nachstehenden Artikel VIII, betreffend die Ansiedlungen), bestimmt der Gemeinderat auf Vorschlag des Bürgermeisters den Fachmann oder die Gesellschaft, die er mit den Vorstudien und der Anfertigung der Pläne und Projekte beauftragt.Wenn diese Ernennung innerhalb zwei Monaten seit der Veröffentlichung des vorliegenden Gesetzes nicht erfolgt ist, fordert der Präfekt den Gemeinderat auf, innerhalb eines Monats dazu überzugehen; nach Ablauf dessen nimmt er selbst von Amts wegen die notwendige Ernennung vor.Wenn der Plan innerhalb der in den vorstehenden Artikeln I und II vorgesehenen Frist nicht aufgestellt ist, läßt der Präfekt von Amts wegen zu der Arbeit schreiten, auf Kosten der Gemeinde; und diese ist des Anrechts auf die im Artikel III Absatz 3 des vorliegenden Gesetzes vorgesehenen Unterstützungen verlustig.Artikel VII.Sobald die Pläne, Programm und Beschluß, vorgesehen im Artikel I, aufgestellt sind, werden sie (nach Anhörung des Gesundheitsamtes, und wenn ein solches nicht besteht, der Kreis-Gesundheitskommission) unterbreitet :
1) Also ohne Befugnis zu bindenden Ausführungsbestimmungen.

1. der Prüfung des Gemeinderates;2. einem Vorverfahren nach den Bedingungen der Ordonnanz vom 23. 8. 1835;3. der Prüfung der im Artikel IV vorgesehenen Kommission.Der Gemeinderat ist sodann berufen, sein endgültiges Urteil zu geben.Wenn der Gemeinderat die Prüfung des Planes verweigert oder vernachlässigt, schickt ihn der Präfekt eine Aufforderung zu und legt ihm eine Frist auf, die einen Monat nicht überschreiten darf; nach Ablauf dieses Zeitraumes prüft er selbst den Plan.Der Präfekt üb er send et die Akten, zusammen mit einem begründeten Gutachten, dem Minister des Innern, der, wenn er es für nützlich hält, die Oberkommission hört; und die zur Ausführung des Planes notwendigen Arbeiten werden durch· Staatsdekret als gemeinnützlich erklärt.Jedesmal, wenn es sich um einen Ort handelt, der unter die im Artikel II des vorliegenden Gesetzes behandelten gehört, wird die Erklärung des öffentlichen Nutzens durch Beschluß des Präfekten ausgesprochen, auf entsprechenden Beschluß der im Artikel IV eingesetzten Kommission hin; ausgenommen die im Artikel I aufgezählten Orte, für welche ein Dekret im Staatsrate immer notwendig ist.Artikel VIII.Die Genossenschaften, Gesellschaften oder Einzelpersonen, die die Schaffung oder Erweiterung von Häusergruppen unternehmen, sind gehalten, auf dem Bürgermeisteramt einen Baugliederungsplan niederzulegen, enthaltend den Anschluß an öffentliche Wege und gegebenenfalls an die Trinkwasserleitung und Abwasserleitung der Gemeinde. In den zwanzig, auf die Niederlegung folgenden Tagen, ist der Plan der Prüfung des Gesundheitsamtes (oder bei dessen Fehlen der Gesundheitskommission des Kreises), der Prüfung im Gemeinderat, sodann einem Erhebungsverfahren nach den im Zirkular des Ministers des Innern vom 20. August 1825 vorgeschriebenen Formen unterworfen.Einen Monat nach einer genügend dargetanen Aufforderung, die vom Eigentümer ohne Erfolg an den Bürgermeister gerichtet ist, kann der Präfekt das Erhebungsverfahren vorschreiben.Der Plan wird danach der im vorhergehenden Artikel IV vorgesehenen Kommission unterbreitet und gegebenenfalls durch Beschluß des Präfekten genehmigt.Die Entscheidung des Präfekten muß in dem auf das Vorverfahren folgenden Monat erfolgen. Mangels einer Stellungnahme in dieser Frist ist der Plan als genehmigt anzusehen.Sobald der Plan genehmigt ist, darf kein Bauwerk errichtet werden, ohne Aushändigung einer Bauerlaubnis durch den Bürgermeister, in den durch Artikel II des Gesetzes vom 15. Februar 1902 vorgesehenen Formen.Artikel IX.Wenn das Wiederaufbau-, Bebauungs-, Verschone- rungs- und Ausdehnungsprojekt derart ist, daß es mehrere Gemeinden des Departements angeht, kann der Präfekt eine gemeinsame Studie des Projektes anordnen von Seiten der beteiligten Gemeinden, und selbst von Amts wegen Verhandlungen unter den Gemeinden ansetzen, mit Aussicht
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DER STÄDTEBAUauf Gründung von Gemeindesyndikaten, entsprechend den Vorschriften der Artikel 116 und 169 des Gesetzes vom5. April 1884.Das Projekt wird behandelt und als im öffentlichen Nutzen liegend erklärt, in den Formen, die durch Artikel 6 und 7 des vorliegenden Gesetzes gewiesen sind.Artikel X.Wenn der Plan die Grenzen des Departements überschreiten muß, ist er in einer Konferenz innerhalb der Departements abzufassen, entsprechend den Anordnungen der Artikel 89, 90 und 91 des Gesetzes vom 10. August 1871 und anschließend in jeder Gemeinde den in den Artikeln 6 und 7 des vorliegenden Gesetzes vorgesehenen Förmlichkeiten unterworfen.Er ist als in öffentlichen Nutzen liegend zu erklären, durch ein Gesetz, daß die zu seiner Ausführung notwendigen Maßnahmen festlegt. Artikel XI.Von der Veröffentlichung des Aktes ab, der die Erklärung der Gemeinnützlichkeit eines Wiederaufbau-, Be- bauungs-, Verschonerungs- und Erweiterungsplanes trägt, oder von dem Genehmigungsbeschluß des Präfekten über einen Plan für Siedlungsgruppen, entsprechend Artikel 8, ab, müssen sich die Grundeigentümer nach den Regeln richten, die durch die Gesetzgebung über die Bauflucht herausgegeben sind, und sie werden keine neuen Bauten errichten können, ohne vorher eine Bauerlaubnis vom Bürgermeister erhalten zu haben. Und es können nur noch neue Bauten errichtet werden, am Rande der vorgesehenen Straßen und Plätze, entsprechend den neuen Baufluchten.Zu diesem Zweck kann kein Gebäude mehr errichtet werden, ohne die Ausstellung einer Bauerlaubnis durch den Bürgermeister.Soweit das für ganz Frankreich erlassene Gesetz. Ein Versuch, in großem Schwünge die vielgestaltigsten städtebaulichen, baupolizeilichen und verkehrstechnischen Gesichtspunkte und Interessen zusammenfassend zu meistern und zu wahren, ist ihm nicht abzusprechen. Trotz seines vorwiegend bureaukratischen und überalteten Aufbaues kann es Oberflächlichkeit und Anfangertum nicht verleugnen. Immerhin bietet es eine ausbaufähige, gesetzliche Grundlage, endlich einen Zwang auf die Gemeinden und Bauherrn auszuüben. Obschon es in vielen Punkten weit über das Ziel hinausschießt, Städte und Ortschaften, die bei dem Bevölkerungsrückgänge wohl nie an eine Erweiterung denken können, zwingt, einen allgemeinen, das ganze Stadtgebiet umfassenden Bebauungsplan zu beschaffen, hat die Vorlage des Gesetzes kaum Kritik im Parlament und Öffentlichkeit erfahren. Der beste Beweis, wie neu, wie fremd dem Franzosen der behandelte Stoff und Zweck ist; er fühlt nicht, wie weit die Bestimmungen in Selbstverwaltung und Selbstbestimmung eingreifen. Man beruhigt sich anscheinend, wie immer, da ja genügend Kommissionen eingesetzt sind. Wo eben Können und Erfahrung fehlen, wo man sich nicht recht zu helfen weiß, da werden möglichst Vielgliedrige, umständliche Kommissionen die gediegene Sachkenntnis schon ersetzen. Letzten Endes wird ja doch in Paris nach bewährtem Muster das letzte Wort gesprochen..

Wer jemals selber einen Bebauungsplan mittlerer Ausdehnung aufgestellt und nach dem einfachen deutschen Gesetzesverfahren zur Festsetzung gebracht hat, kann sich eigentlich kam eines Lächelns erwehren bei dem Gedanken an den riesigen Apparat der Berufenen, den hier ein Entwurf für den ganzen Stadtbezirk glücklich durchlaufen soll, außer den Klippen des Stadtparlaments und der beteiligten Grundbesitzer.Das Gesetz schweigt sich aus, ob bei Abänderungen eines Planes gar derselbe umständliche Weg einzuschlagen ist.Man begreift aber, wie heute schon angesehene Blätter und Organisationen aller Richtungen Frankreichs offen erklären, man solle den Deutschen den gesamten Wiederaufbau losweise übertragen, und sich nur auf allgemeine Vorschriften und Überwachung der Arbeiten durch die Behörden beschränken. „Großzügigkeit, Unternehmungslust und Organisation sind uns Franzosen nun einmal nicht gegeben; verlieren wir nicht noch weitere Zeit, wie wir diese Bausaison bereits ungenutzt verloren haben.“ Die Präfekten und Bürgermeister haben Clemenceau bei seiner Rundreise in die befreiten Bezirke keinen Zweifel an ihrer Meinung gelassen über die Untätigkeit der Regierung und die trostlose Lage der zerstörten Provinzen. Es muß bald etwas geschehen; das Volk will Taten sehen!Besonderen Widerspruch fordert der Artikel I des Gesetzes heraus. Städtebauliche Erfahrung und Gesichtspunkte der Bodenreform hätten eine Einschränkung schon beim ersten Satz erfordert; für viele Städte oder doch Stadtteile besteht nicht nur kein Bedürfnis für einen Bebauungsplan, er bedeutet unter Umständen sogar eine Gefahr und unnötige Belastung für Gemeinde und Eigentümer.Es ist ein Unding, innerhalb dreier Jahre für ein ganzes Land Bebauungspläne zu verlangen, wo man ohnehin schon an geeigneten Kräften Mangel hat. Die Entwicklung der Städte ist heute am wenigsten zu übersehen.Es ist eine Gefahr, für einen solchen Plan weder die genaue Darstellung der Eigentumsgrenzen, der Geländegestaltung, Kultur- und Wasserstandsverhältnisse zu verlangen, Maßstab und Umfang vorzuschreiben, noch geologische Studien über den Baugrund anzustellen. Auf Grund solchen Materials sollen der Minister und die Oberkommission in Paris sich das Schlußurteil bilden.Die Rücksichtnahme auf vorhandene Verkehrseinrichtungen, Bahnen und Kanäle; die Schaffung besonderer Industrieviertel, und die Möglichkeit ihres Geleis- und Wasseranschlusses scheint gleichfalls als unwichtig erachtet zu werden, obschon die industriereichsten Gegenden wieder aufgebaut werden sollen.Und alle diese Pläne laufen nach 3—4 Jahren zusammen in Paris ein, die dringlichen zu gleicher Zeit wie die unnötigen, um den Wirrwarr zu vollenden.Die im Gesetze angeführten anderen Erlasse und Ordonnanzen betreffen lediglich die verwaltungsmäßige Behandlung des Festsetzungsverfahrens. Auch von dem öfter genannten Gemeindegesetz vom 5. April 1884 besagt nur § 136 allgemein, daß jede Gemeinde gehalten ist, Fluchtlinienpläne und zugehörige Straßenhöhenpläne zu beschaffen, und daß diese durch Pflichtausgaben zu decken sind.Man befürchte nicht, nach den im Gesetze vorgeschriebenen Fristen sei der richtige Zeitpunkt für eine Beteiligung unsererseits schon verstrichen. Schnell sind in Frankreich die Gesetze geschrieben und vorgeschrieben. Die Ausfüh-
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DER STÄDTEBAUrung aber wird nicht so tragisch genommen, zumal sie hier an praktischer Unmöglichkeit scheitert.Vom 22.—28. April 1919 fand in Paris ein interalliierter Kongreß für soziale Hygiene statt. Das neue Gesetz war dort Gegenstand eingehender Besprechung. Im besonderen wandten sich die englischen Vertreter mit großem Bedenken gegen die einseitigen Bestimmungen und insbesondere gegen die Fassung des Artikels I.Die zu erwartenden Ergänzungen und Abänderungen 

des nunmehr auch für Deutschland bedeutsamen Gesetzes sollen hier jeweils laufend veröffentlicht werden.Beachtenswert für die deutsche Baugesetzgebung ist die zwingende Fassung des Artikels I Absatz 3 und der Artikel IX und X.Nicht angeschnitten durch das Gesetz ist die bedeutsame und empfindliche Frage der Wiederaufbringung der Kosten für die geschaffenen Straßen-, Platzanlagen usw., in den nicht durch den Krieg zerstörten Gebieten.
DER BAUMASSENPLAN.
Ein städtebaulicher Vorschlag.

Von Dr.-Ing. KARL SCHRÖDER, Heidelberg. Hierzu die Tafel 59.

Um den Gedankengang städtebaulicher Grundsätze folgerichtig aufzubauen, ist es wichtig, Tatsachen der geschichtlichen Entwicklung zu betrachten. Aus seinen Erscheinungsformen lassen sich zwei Bildungsreihen gegeneinanderstellen, die aus der Art ihrer Zeit heraus in vielem zu Gegensätzlichem führten. Um möglichst klar zu sein, sollen hier diese Eigenarten vereinfacht, daher aber schärfer gegeneinandergestellt werden, da es nicht die Absicht ist, den Städtebau historisch zu schildern, vielmehr an der Hand seiner geschichtlichen Entwicklungsformen auch für heutige Bildungen brauchbare Tatsachen zu gewinnen.Im Mittelalter baut der Bürger in der Stadt wie der Bauer auf dem Dorf sein Haus, seine Scheuer, Stall, Lagerhaus, für seine Kinder ein zweites Wohnhaus, wie es den örtlichen und sachlichen Anforderungen entspricht, auf seinem Grundstück, unbekümmert um den Nachbar, der seinerseits das gleiche tut. Es entstehen in ihrer Art selbständige Gruppen von Häusern, für sich geschlossen, in baulich gesundem Zusammenhang, doch unabhängig die eine von der anderen. Die Grundlage und der Ausgang jeder Bebauung ist also die Parzelle; der Begriff Straße entsteht sekundär, ihre Wandungen setzen sich zusammen aus der Vielheit der Einzelhäuser, deren Stellung sich nicht nach der Straße, sondern nach der Einteilung und Überbauung der Parzelle gerichtet hat. Das Mittelalter hat kein Verlangen, die kleinen Vielheiten der Häuser zu ordnen, sie in irgendeiner Weise in Einheiten zusammenzufassen. —Das Barock ist die Zeit der machtvollen Einheit; suve- räner Wille herrscht und gibt seinem Wollen einheitlich starke Gestaltung: die Straße in der Stadt, der Platz vor dem Schloß wird zum bewußten Kunstwerk. Mit absolutem Wollen werden die Straßenachsen gezogen, die Fluchten festgelegt, auf einen Wurf ganze Hausreihen gebaut, die mit klar geschauter Einheitlichkeit das Raumkunstwerk der Stadt entstehen lassen. Die Straße ist das bildende Element geworden, das Maß und der Ausdruck für den Stadtplan; mit der Fluchtlinie der Straßen sind die Baufluchten der Häuser und mit dem Charakter der Straße ihre äußere Erscheinung bestimmt. Vor dem Übergewicht der den Straßenraum bildenden Hausfronten tritt der Begriff des Hauses als solches zurück, die Überbauung des Blocks ist nicht mehr die Hauptsache gegenüber der formalen Bildung der Straße. — ,Von den beiden Arten des Bauens ist also festzuhalten: 

einmal das Grundstück, besser der Baublock, als Ausgang der Überbauung mit baulich gesunden Hausgruppen um Höfe und Gärten, die aber ohne Zusammenhang willkürlich gegeneinandergesetzt, oft eine regellose Vielheit des Stadtbildes geben,das andere Mal das zielbewußte Kunstwerk von Strafien- und Platzräumen, in einheitlicher Form gebildet von Hausfluchten, deren Gestaltung für die Bildung des Strafienraumes wichtiger wird als der Massenbegriff des Hauses und seine Stellung im Baublockinnern.Diese gegensätzlichen Tatsachen geschichtlich gewordener Formensprache des Stadtbaues sollten angeführt werden, das Für und Wider in der Art ihres Wesens wird später besprochen werden, wenn für gegenwärtige Bauaufgaben erprobte Wege zu suchen sind. —Wird heute ein Bebauungsplan entworfen, so ist die erste Aufgabe, das Gelände durch Straßen zu erschließen, d. h. unter Verarbeitung der Geländebeschaffenheit ihre Linienzüge und ihre Breite festzulegen; dann können Häuser gebaut werden, denn mit den Strafienfluchten liegen die Baufluchten fest; Bauvorschriften werden auf gestellt, damit die Straße den gewollten Ausdruck erhält, über Fronthöhe, Stockwerkzahl, Vor- und Aufbauten, Vorgärten u. ä.; in allem wird darauf hingearbeitet, den Straßenraum in bewußter Richtlinie festzulegen. Diesen oft in viele Einzelheiten, selbst der äußeren Formgebung gehenden Vorschriften folgt für die Bebauung hinter diesen Fronten wenig Regelung; es sind Angaben über die Bebauungsdichte, das Verhältnis der Überbauung zur Freifläche, eine Mindestgröße des Hofes, ferner ganz allgemein gehaltene Bestimmungen über den Abstand von Fensterwänden von der Nachbargrenze oder von Wänden anderer Gebäude, über Brandmauern, das Anbauen oder den Mindestabstand von ihnen. Bei offener Bauweise können noch die Seitenfronten und Hauszwischenraume in Einzelheiten erwähnt werden.Alle diese Vorschriften könnte man in zwei Gruppen teilen, solche, die das Formale, das Äußere der Häuser festlegen und andere, die unter Verarbeitung von Forderungen für Gesundheit und Sicherheit das Bauen beeinflussen. Die Bestimmungen über die äußere Erscheinung stehen unter dem Gesichtspunkt der Bildung des Straßenraumes, es sind Vorschriften über die Gestaltung der Straßenwände, wie Fronthöhe, Dachbildung, Vorbauten, Vorgärten usw. Sie behandeln mit Ausführlichkeit die Fassaden, aber nicht die
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DER STÄDTEBAUHäuser als solche; nur die der Straße zugekehrte Wand muß ihren Zweck erfüllen, hinter der Fassade hören diese formbildenden Vorschriften auf. Bezeichnend ist daher die Behandlung1 der Hauszwischenraume bei offener Bauweise: bis zu einer gewissen Tiefe, dem Sehbereich von der Straße, müssen sie den Fassaden entsprechen, auf die Durchbildung der weiter zurückliegenden Teile wird kein weiterer Wert gelegt.Im Baublockinnern ist das Bauen, wie angeführt, durch die Bestimmungen der Bebauungsdichte, der Hofgröße, des Abstandes von Fensterwänden von der Nachbargrenze und anderen Hauswänden, von Brandmauern usw., eigentlich nur Einschränkungen für Gesundheit und Sicherheit unterworfen, baufachliche Vorschriften über die Gestaltung der Häuser im Baublockinnern gibt es nicht ! Die hier und da festgelegte hintere Baufluchtlinie könnte vielleicht angeführt werden; doch sie hilft wenig, das Bauen zu verbessern, wenn sie das Baugebiet einschränkt; da, wo im Blockinnern gebaut werden darf, werden die Häuser doch nicht gesünder.Den im barocken Städtebau kraftvoll geschaffenen, künstlerischen Straßen- und Platzraum sucht man im Städtebau unserer Tage neu zu bilden; die Vorschriften in der angeführten Art zielen hierauf ab. Aber die Gefahren, die in barocken Zeiten nahegelegen, sind heute groß geworden und haben die gesamte städtebauliche Tätigkeit beeinflußt : Man sieht nur noch die Straße, nur sie wird zu ge
stalten versucht; jede zeichnerische Darstellung eines Bauplanes sind Straßenlinien, Baufluchten, die die Straßenzüge blind begleiten. Wenn ihr Netz in dieser Art festgelegt ist, werden Bauvorschriften erlassen, die sich nur auf Flächen beziehen, die diesen Linien entlang senkrecht stehend den Straßenraum bilden. Daß aber diese Fronten zu Häusern gehören, daß diese Häuser körperliche Gebilde sind mit vier Wänden und einem Dach, daß sie von den Straßenfluchten in das Blockinnere greifen und es ausfüllen, wie sie diesen Raum ausfüllen und sich selbst hierbei aneinanderschließen, alle diese Fragen werden nicht geklärt. Die eigentliche Aufgabe, einen Bebauungsplan zu entwerfen, d. h. ein Gelände der Bebauung zu erschließen, den Boden zubereiten, daß er mit Häusern besetzt werden kann, daß diese körperlichen Gebilde eine gesunde Form erhalten und gesunde Räume zwischen ihren Massen einschließen, diese Aufgabe wird nicht gelöst.Fast bis zur heutigen Gegenwart war der Geometer, ein Fachmann zum Festlegen und Berechnen von Flächen und Linien im Gelände, der den Bebauungsplan Entwerfende; dies zeigt, wie unsere Zeit es verlernt hat, den Bebauungsplan in seinem ganzen Umfang zu verstehen; denn der Geometer wird Straßen planen, die wohl in ihrem Linienzug, in Steigung, in Massenverteilung bei Einschnitten und Auffüllungen, für Entwässerungen usw. technisch gut sind, die aber zu den Häusern, deren Erbauung die Straße ermöglichen sollte, gar keine Beziehung haben. So konnten Fluchtlinien entstehen in Kurven, Vor- und Rücksprüngen, mit abgerundeten Ecken, die für ein Straßenbild wohl möglich sind, die es aber unmöglich machen, gesunde Häuser längs dieser Linien zu bauen. In steigendem Gelände werden solche Straßen — meist unbekümmert um Geländewellen —. in gleichem Anstieg eingeschnitten oder aufgefüllt geführt; die Straße an sich ist gut, aber wie die Häuser daran gebaut werden sollen, unten tief in den Mulden 

oder erhöht auf den Kuppen, oder ob das ganze Gelände in Baubreite zuerst kostspielig zu regulieren ist, diese Fragen bearbeitet der Geometer nicht, und doch soll die Straße das Gelände zur Bebauung erschließen!Furchtbar traurig sind daher die Folgen aller dieser Fehler im Baublockinnern; hier bleibt die Bildung der Massen völlig ungeklärt, da sie von keiner Vorschrift geordnet ist; unter den „gesundheitlichen Bestimmungen“ verkümmern die Baukörper und können sich nicht einmal auswachsen zu einer an sich gesunden Form: § 22 der Bad. Landes-Bauordnung bestimmt, daß ein Hof im Innern des Grundstücks vorzusehen ist, er gibt Mindestabmessungen und Maße hierfür an, um Beleuchtung und Lüftung der Gebäude zu sichern und für Feuerlosch- und Rettungszwecke Raum zu geben; § 32 legt Vorschriften über die Bebauungsdichte fest in Prozenten der Grundfläche entsprechend verschiedener Bauklassen; in §§ 56 und 57 heißt es: „jede nicht an eine öffentliche Straße oder an einen öffentlichen Platz grenzende Außenseite eines Gebäudes ist, soweit sie weniger als 3,60 m von benachbarten Gebäuden absteht, als Brandmauer herzustellen“, . . . und „wird ein Gebäude in einem Abstand von weniger als 1,80 m von der Grenze eines bebaubaren Nachbargrundstückes errichtet, welches bis auf 1,80 m von der Grenze unbebaut ist, so muß die der Nachbargrenze zugekehrte Außenseite des Gebäudes als Brandmauer hergestellt werden . . .“. Hiermit ist die innerblock- Iiche Bebauung festgelegt; dies aber bedeutet noch völlige Freiheit und Willkür für jede Stellung der Hintergebäude; es sind nur einschränkende Grenzen gezogen, innerhalb welcher die Gebäude errichtet werden können; der eine Bauherr ist vom andern ganz unabhängig. So werden auch die Hintergebäude, um das Gelände auszunutzen, meist mit Brandmauern an die Grenze gebaut und schließen rings die Parzelle. Es werden je nach Bedarf in Größe und Ausführung die verschiedensten Baukörper aneinandergereiht, die einen mehr oder weniger unregelmäßigen Hof einschließen. Da nur einseitige Beleuchtung vom Hof her möglich, entstehen als Wohnhäuser schmale, langgestreckte Hausteile entlang der Grenze, um den Raum auszunutzen, hoch, mit meist flachem Dach; an diese würfelförmigen Baumassen schließen sich Magazingebäude, Werkstätten, Waschküchen oder Schuppen an, hoch und niedrig, schmal und tief, mit flachem oder Iialbgiebeligem hohem Dach; Baukörper in den unglücklichsten Verhältnissen, von unverantwortlicher Art reihen sich aneinander von Grundstück zu Grundstück und füllen den Baublock ohne jede Ordnung, ohne jede gesunde Form, völlig naturwidrig für jedes räumliche Empfinden; dabei stehen auf der Außenseite des Baublocks die geordneten Fronten, die solches Chaos hinter sich verbergen ! Es ist Gebrauch geworden, in diesen Häusern die Fenster der Treppen, die nach hinten führen, undurchsichtig zu verglasen, damit man nicht sieht, wie das eigentliche Innere einer Stadt beschaffen ist.Hier muß an die Hofbildung des Mittelalters erinnert werden; sie waren oft wohl winkelig und klein, aber gesunde Baumassen, die natürlich sich aneinanderfügten und wirkliche Hauskörper darstellten, umschlossen ihren Raum.Um Gesundung in den heutigen Städtebau zu bringen, muß die Anordnung und Verteilung der Baumassen über das ganze Stadtgebiet geregelt und in allgemein-klären- den Richtlinien verarbeitet und festgelegt werden; der Bebauungsplan muß schon ein Ausdruck für die Baumassen
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OER STÄDTEBAUsein. Sein Entwurf in seiner grundlegenden Planung ist daher die Arbeit des Architekten, dessen Beruf das Arbeiten mit Raumbegriffen ist, der, ausgehend von der notwendigen und möglichen Bebauung des Geländes, ein Bild der fertigen Stadt entwirft, der nicht nur Straßen durch das Gelände zieht und die Bebauung dann sich selbst überläßt.------ —Rein verstandesgemäß ist der Begriff einer Masse das Produkt aus „Fläche und Höhe“; ein Ausdruck und ein Maß für Baumassen würde erhalten werden aus dem Produkt der bebauten Fläche (Bebauungsdichte) und der Bauhöhe (Stockwerkzahl); hätte man einmal einen Stadtplan, in dem durch dunklere Schattentöne das Wachsen der Bebauungsdichte nach Prozenten dargestellt wäre, und das andere Mal einen solchen, in dem die Stockwerkzahl durch die Intensität der Farben angegeben, wären beide etwa wie zwei Lichtbilder übereinanderprojiziert, so hätte man ein Bild der Stadt, das reliefartig die Baumassen darstellte, also gerade das Wiedergabe, was den im Städtebau arbeitenden Architekten grundlegend beschäftigt.Umgekehrt läßt sich folgern: eine Überlegung in diesem selben Gedankengang muß der Anfang jedes städtebaulichen Entwurfs sein. Im kleinsten Maßstab, noch ohne jede bestimmte Form ist die Baumasse einer Stadt zu bestimmen; dies gleicht dem Vorgang einer Kristallisation, der unter dem Mikroskop beobachtet wird, einem Prozeß des Richtens und Ordnens. Die Beschaffenheit des Geländes in seinen allgemeinsten Eigenschaften, volkswirtschaftliche Überlegungen, Verkehrsmöglichkeiten usw., legen die grundsätzliche Gestaltung der Bebauung, der Baumassenverteilung fest; dies ist die erste Überlegung. Ein zweiter Schritt vergrößert den Maßstab; es werden Hauptverkehrsrichtungen erkennbar, die von den außerstädtischen Landstraßen in das Stadtinnere ziehen; sie können nebeneinander herlaufen, Zusammengehen oder sich kreuzen; es werden ausgezeichnete Punkte im. Stadtbild entstehen, Knotenpunkte, Platzanlagen, hervorragende Gebäude. Weitere Vergrößerung des Maßstabes geht Hand in Hand mit diesem tieferen Eindringen in die Eigenart des städtischen Aufbaues; aus der allgemeinen Geländebeschaffenheit, der Baumassenverteilung, der Hauptrichtung der Verkehrsstraßen bestimmt sich die große Masse der Häuser, löst sich gleichsam auf und nimmt in Einzelheiten immer mehr Form an.An der Hand dieser drei Grundgedanken wird sich für die Häuser eine Orientierungsrichtung bestimmen, die den körperlichen Hausmassen eine gesunde Entwicklung ermöglicht; zwei aufeinander senkrechte Richtungen, entsprechend der rechtwinkligen, körperlichen Grundform der Häuser, zwei Hauptachsen werden immer als das natürlich Vorherrschende erkennbar; sie werden bestimmt durch die angeführten Grundlagen, durch steigendes Gelände, den Gegensatz von Berg und Ebene, Fluß- und Talrichtungen, Hauptstraßenzüge usw., die alle, soweit eben ihre Eigenart reicht, die Hausmassen richtunggebend beeinflussen. Innere Gesundheit eines städtischen Bauwesens wird immer der Vielheit seiner Glieder solche straffe Ordnung geben; ein natürliches Sichaneinanderfhgen der Häuser, ein klares Bilden von Massen- und Raumkörpern, gute Straßen und Höfe werden die Folge sein.Soweit in Stadtgebieten solche gleichen Grundlagen herrschen, wird in ihnen auch gleiche Orientierung sein, größere Bezirke werden hierdurch einheitlich zusammengefaßt. Lebendig wird das Spiel der Massen da, wo

verschiedene Orientierungssysteme Zusammentreffen; die gegenteiligen, richtungbestimmenden Einflüsse werden gleichsam miteinander kämpfen, die stärkeren werden durchdringen. Die Ruhe des Stadtbildes ist hier gestört; Aufgabe des Entwerfenden ist die Sorge, daß der Ausgleich in gesunden Formen erfolgt. Die mögliche Gestaltung der Baumassen, des Blockinnern und der Straßenräume ist hier von Fall zu Fall zu bearbeiten, baulich gesunde Lösungen sind zu suchen und die bei den tatsächlichen Verhältnissen der Parzellierung und des Besitzes mögliche festzulegen. Hier beginnt Kleinarbeit des Entwerfenden, es gibt viele Mittel und Wege, zu einem Ausgleich zu kommen. Mit nicht müde werdenden Vorschlägen müssen Möglichkeiten verarbeitet werden, um schließlich ein klares Bild der Überbauung zu erhalten; wie unter dem Gesetz des Fließens müssen in großen, ruhigen Wellen die gerichteten Hausmassen aus den verschiedenen Stadtteilen gegeinander kommen, wohl voreinander sich stauen, dann aber sich lösen in die vielerlei Wege eines ruhigen, geordneten Abfließens; dem Auge muß es wohltun, die Bewegungen des Auf- und Abschwellens der Baumassen zu verfolgen.------ ɪ---- -Den immer wiederkehrenden Rhythmus im Stadtinnern, die Grundform im städtischen Aufbau, wird der regelmäßige Baublock in geschlossener Bauweise bilden. Rechteckigen Hausformen entsprechend, hat er eine mehr oder weniger rechtwinklige Grundrißform. Im Stadtganzen ist er und damit seine Baumassen gleich denen der angrenzenden Nachbarblöcke orientiert; der Straßenraum, den er bilden hilft, ist ein Stück von dem zusammenhängenden einheitlichen Raumkunstwerk der Straßen und Plätze. Nach solchen allgemeinen, nicht in ihm selbst liegenden Bedingungen reiht sich der Baublock ein in das Ganze des städtischen Aufbaues. Die Art und die Anordnung seiner Bebauung ist festgelegt durch den Zweck, dem sie entsprechend seiner Lage innerhalb der Stadt zu dienen hat, ob Wohnoder Geschäftshäuser, Miet- oder Eigenhäuser in enger oder weiter Bebauung. Jedenfalls muß die Massenverteilung der Baukörper innerhalb der ganzen Fläche des Blockes gesund sein, sie ist daher im Entwurf schon zu bearbeiten.Die Art der Randreihe der Häuser wird bestimmt durch den Charakter der Straße; ihre Fronten, die diesen Raum bilden helfen, müssen einheitlich sein und daher durch Vorschriften festgelegt werden. Da in unserer Zeit das Streben nach typischer Regelmäßigkeit für einheitliche Bauaufgaben noch um gleiche Berechtigung kämpft mit der Freiheit individueller Gestaltung, wo daher neu entstehende Häuser meist mannigfaltigen Ausdruck zeigen werden, müssen, um irgendeinen gewollten einheitlichen Raumeindruck der Straßenwände zu erhalten, einschränkende und mäßigende Vorschriften erlassen werden. Wohltuende Einheitlichkeit der Straßenfronten kann erreicht werden einmal bei völligem Übereinstimmen des Aufbaues einer Häuserreihe in jeder Einzelheit, so daß jede individuelle Grenze verschwindet, wie es heute durch Bestimmungen über gleiche Stockzahl, Stockhöhe, Gesimshöhe, Dachbildung usw. zu erreichen gesucht wird, und wie es auch früher schon durch behördlich vorgeschriebene Fassadenschemata festgelegt wurde, oder trotz deutlicher Trennung jedes einzelnen Hauses vom andern durch die Gleichwertigkeit in der Art des Aufbaues und der Formgebung, wie die Platzwände, Flußufer usw. in alten Städten. Beide Wege müssen auch in unserer Zeit begangen werden je nach dem bewußt ge-
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DER STÄDTEBAUplanten Ausdruck des Straßenraumes durch mehr oder weniger festlegende oder nur einschränkende und beratende Vorschriften.Im Innern des Baublocks müssen trotz der Teilung seiner Fläche in privaten Besitz die Einzelhäuser sich zu gesunden Massen zusammenschließen und ergänzen, was im Bebauungsplan schon prinzipiell festgelegt werden muß: Folgerichtig werden den Fronthäusern Quer- und Längs- bauten im Blockinnern entsprechen in mehr oder weniger großen Abständen, je nach Zweck und Art. Neben den Bestimmungen über Bebauungsdichte und Höhe muß die regelmäßige Massengliederung festgelegt werden durch Überlegungen und Bestimmungen, wo Hausreihen längs und quer bis an die Grenze gehen müssen, um ein gesundes Aneinanderfügen der Nachbarbauten zu erreichen. Der Begriff, überall unbekümmert um den Nachbar mit Brandmauern an die Grenze bauen zu können, kann nicht in allgemeiner Gültigkeit beibehalten werden, mit einer gesunden Vorstellung von Häusern läßt sich dies nicht vereinigen, da hiernach bei hinreichend großem Grundstück ringsum nur halbe Häuser einen Innenhof einschließen werden oder bei schmalen Parzellen dies nur einseitig geschehen wird, während den Nachbar nichts hindert, seinerseits die Gegenseite mit Brandmauern zuzubauen, die nun für alle Zeiten unverbaut sichtbar bleiben. Daher muß klar gesagt werden: es wird entweder weitab von der Nachbargrenze mit einer Fensterwand gebaut oder auf die Grenze mit Brandmauer; die §§ 56 und 57 der LBO. dürfen in ihrer weiten Fassung nicht bleiben. Wo nun an die Grenze gebaut werden darf und in welcher Art, dies muß im Bebauungsplan festgelegt sein, indem hier das System der Massenverteilung innerhalb des Baublocks schematisch angegeben wird. Baugesetzlich kann zu diesem Zweck der § 23 der LBO. über das Zusammenlegen der Höfe, um gesundheitlich günstige größere Innenflächen zu erhalten, benutzt werden, indem durch ihn für den Privateigentümer festgelegt wird, welche Teile seiner Grundstücksgrenzen er bebauen darf und welche nicht zu gesundem Anschluß an Bauten und Höfe der Nachbarn im Einklang mit der Massenverteilung des allgemeinen Bebauungsentwurfs.Die Arbeit des Entwerfens in dieser angegebenen Art, die bis in Einzelheiten gehen muß, um die Massen einer bebauten Stadt schematisch zu ordnen und daher dann einen gesunden Aufbau zu ermöglichen, muß bei jeder Art der Bebauung durchgeführt werden. Bisher hat man unwillkürlich an den innerstädtischen, dicht bebauten Geschäfts- und Mietswohnblock gedacht; genau dieselbe Arbeitsfolge ist zu gehen bei ausschließlichen Wohnteilen, bei zwei- bis dreistöckigen Reihenhäusern längs der Straßen, Seitenflügel im Innern um Höfe und dann Gärten. Ganz von selbst werden hier Häuserblöcke entstehen, die außen ganz schlicht, innen eine Wohnbehaglichkeit einschließen, wie sie uns aus der Zeit des Barock und des Biedermeier so anheimelnd überliefert sind. Alles kommt eben darauf an, daß schon im Entwurf festgelegt wird, welchen Charakter der spätere Stadtteil tragen muß, daß daraufhin dann vom Architekten die Vorschriften über die Regelung der Baumassen ausgearbeitet werden.Wie schon angedeutet wurde, werden oft Fälle eintreten, wo die Orientierungsrichtung der Häuser nicht ohne weiteres klar liegt; durch Geländebeschaffenheit, schräges Einschneiden von Verkehrsstraßen, größere öffentliche Ge

bäude an ihnen, deren Baumassen richtunggebend auf ihre Umgebung wirken, wird die Bildung regelmäßiger Baublöcke gestört sein. Wir haben versucht, uns klar zu machen, daß die Baumassenverteilung und ihre Gestaltung jede Grundlage der Stadtbildung ist, und daß sie im Einklang stehen muß mit der Bildung der Straßen und Plätze als einheitliches Raumkunstwerk; zwei formale Bildungsreihen sind nebeneinander zu entwickeln, die, beide gut und gesund, in richtigem Gleichgewicht sich steigern müssen. Es wird der Fall eintreten, wo der Straßenraum das Wichtigere ist, wo die ihn bildenden Hausreihen unbedingt seinen Fluchten folgen müssen, die erschwerenden Unregelmäßigkeiten sind dann im Blockinnern in einzelverarbeiteter Massengliederung aufzulösen und durch Bestimmungen des Bebauungsplanes bei der Ausführung in die Wirklichkeit zu übertragen, oder es sind bei bedeutenden Baumassen diese die wichtigeren gegenüber der Straße; dann verschwindet scheinbar die strenge Fluchtlinie der Straße, ihre formale Bildung beugt sich unter die der Baumassen, denn die Bauflucht ist rein prinzipiell nicht dasselbe wie die Straßenflucht und oft nicht abhängig von ihr. Wie zwei Melodien gleichzeitig zusammenklingen können, so können im guten Sinn Straßenflucht und Bauflucht jede in ihrer eigenen Form doch zusammen passen und Gesundes bilden sowohl im Straßenraum wie in der Gebäudemasse.Wenn schräger Anschnitt zweier Straßen nicht zu umgehen ist, und spitzwinklige Baublöcke entstehen, so können gesunderweise von den die Straßen begleitenden Fronthausreihen nicht beide bis zum spitzen Winkel fortgeführt werden. Die der geringerwertigen Straße folgende wird Zurückbleiben müssen und aufhören, so daß der Straßenflucht hier keine Bauflucht mehr folgt, der Baublock sich öffnet und ein Stück seiner Innenbebauung sichtbar wird; solange diese gesund ist in ihren Massen und in ihrem Anschluß an die benachbarten Hausreihen, wird dies ganz selbstverständlich sein. Das Öffnen der Baublöcke, ein Lockern der Baumassen wird sich auch dann immer wiederholen, wenn in leichter bebauten Stadtteilen von geschlossener Bebauung zu Reihen und Gruppen übergegangen wird; auch hier wird es keineswegs auffallen, in das Blockinnere zu sehen, wenn die Frontreihe unterbrochen ist und erst in weiterem Abstand als selbständige Gruppe neu beginnt. Der Begriff „Hinterhaus“, der heute wirtschaftlich und ästhetisch so abschreckend ist, hat auf diese Weise sein Minderwertiges verloren; ob ein Haus im Blockinnern oder ob es in der Außenreihe steht, es ist gesund nach jeder Richtung hin, denn schon im Bebauungsplan ist sein Platz vorgesehen und schematisch seine Masse eingereiht in die allgemeine Raumbildung.Alles Wohnen wird entweder in vielstöckigen Häusern mit mehreren Mietswohnungen im Innern der Stadt sein, deren enge Reihen- und Blockbauweise besprochen wurde, oder in flacher und weiter gebauten Hausformen mit wenigen Stockwerken und Wohnungen; es können auch hier Reihenhäuser sein, deren Gestaltung im Bebauungsplan denselben Gesetzen unterworfen ist wie in der inneren Stadt; in äußeren Stadtteilen wird oft noch weiträumiger in unterbrochenen Reihen und Gruppen gebaut werden. Nach den bisher immer zugrunde gelegten Überlegungen der Massenverteilung und Raumgestaltung sind auch hier die Häuser im Bebauungsplan in ihrem Aufbau zu entwerfen. Das Zweierlei von Bauflucht und Straßenflucht, wie es oben bei
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DER STÄDTEBAUder Bildung offener Gruppen im Stadtinnern dargestellt wurde, wird hier vor allen Dingen ausgeprägt; die Hausmassen sind anfänglich wieder im kleinen Maßstab innerhalb des Blockes nach Gelände, Himmelsrichtung, der Raumgestaltung von Gärten und Straßen in Verbindung mit der Bebauung der Nachbarblöcke, in Umrissen ihrer Orientierung und Verteilung festzulegen. Hiernach bestimmt es sich, wo sie der Straße in regelmäßigem Abstand als Reihe folgen und ihren Raum begrenzen, oder wo sich die Gärten öffnen und ihn erweitern; es wird also von örtlicher Einzelbearbeitung abhängen, wo ähnlich heutigen Begriffen die Baulinie in enger Beziehung zur Straße steht, oder wo die Häuser unabhängig von ihr weiter zurücktreten. Natürlich spricht hier die vorhandene Grundstückeinteilung mit; nötigenfalls wäre der Baublock durch Umlegung in günstige Parzellen zu teilen. Viele Möglichkeiten der Lösung werden hier vorhanden sein; mit Geschick und Geduld wird man die vielseitigen, privaten Wünsche verarbeiten müssen, auch die Bestimmungen weiter fassen, damit sie mehr beraten als festlegen. Genau ist durch Vorschriften anzugeben die Art der Häuser, ihre Stockwerkzahl, Höhe, die Dachbildung, gegebenenfalls Einschränkungen der Vor- und Aufbauten, dann die zulässige Uberbauungsdichte, die Größe und Ausdehnung der Reihen und Gruppen und das Maß ihres Abstandes voneinander. Auch hier muß gültig sein, das Haus entweder weit weg von der Grenze mit Fenstern oder auf die Grenze mit Brandmauer zu bauen, an welchen Brandgiebel als Folge der Nachbar seinerseits anbauen muß. Umgekehrt bedeutet dies, daß zur Grenze nur da gebaut werden darf, wo ein Anbauen des Nachbars möglich ist Wie nun diese Reihen von Abhängigkeiten sich über die Grundstücke des Blockes verbreiten, zeigt in allgemeiner Form der Bebauungsplan. Hier sei nochmals hervorgehoben, wie durch diese Stadtbildung die Begriffe Vorder- und Hinterhaus, Straßen- und Rückfront mit allen Unnatürlichkeiten, besonders in diesen weitgebauten Wohnteilen, Bauformen von gesundem Aufbau weichen, so daß das Auge sich freuen muß, Garten- und Straßenräume auf diese Weise sich bilden zu sehen.In den Stadtgebieten, die noch weniger dicht bebaut sind, wo nur Einzelhäuser stehen, verliert das Haus immer mehr seinen raumbildenden Wert; vorgebaute Terrassen, Mauern, Einfriedigungen in Verbindung mit Baumgruppen treten hinzu. Solche Villengegenden haben ihren Charakter mehr durch ihre landschaftliche Lage und Schönheit als durch geschlossene architektonische Schöpfungen; sie bilden daher im Aufbau der Stadt einen Faktor, bei dem neben die Archtitektur schon bedeutend die Landschaft mit ihren Werten tritt. Nur unter ganz geeigneten Bedingungen sollten daher Villenstadtteile geplant werden, dann aber in bewußtem Gegensatz zu rein architektonischen Raumschöpfungen der Hausmassen, gebildet aus straff gestaltetem Gelände und gut angelegter Pflanzung; erst zu diesen Grundformen des Aufbaues kommen die Einzelhäuser und steigern und schließen die Raumbegriffe. Sehr weiträumig müssen die Häuser gestellt sein, denn jedes bildet seinen Kreis für sich in Verbindung mit den Raumelementen seiner Umgebung. Nur für wenige sehr Wohlhabende soll diese Bauweise geeignet sein, das oft wiederkehrende, bürgerliche Einfamilienhaus wird, wie oben behandelt, natürlicher als Gruppen und Reihenhaus gebildet. Das Zwischenglied beider, das heute so verbreitete Einzel- oder Doppelreihenhaus, 

das trotz seiner Einzelform der Straßenbaulinie streng folgt, muß verschwinden; die Bestimmungen für seinen Aufbau sind nicht gesund; die Bauflucht immer nahe und gleichförmig mit der Straße, der schmale Vorgarten, die 3—5 m breiten seitlichen Zwischenräume, die nicht trennen und doch die Verbindung zu einem geschlossenen Straßeneindruck lösen, der Gegensatz von Vorder- und Hinterfronten, von Vorder- und Hintergärten; entweder rücken die Häuser zusammen und bilden eine Gruppe, wie sie oben geschildert wurde, oder sie trennen sich weit voneinander und werden selbständig und gegenseitig unabhängig.Die Raumgestaltung in einer Villengegend ist im Bebauungsplan gleich der anderer Stadtteile festlegend zu bearbeiten; es ist natürlich, wenn unter denselben Geländebedingungen, Himmelsrichtungen und gleichgerichteten Grenzen auch diese Häuser eine gleiche Orientierung haben; es gibt der Gestaltung des Einzelanwesens Halt und Kraft, wenn richtunggebend sein Zusammenhang mit dem Aufbau der Nachbarn und dem Straßenraum klar liegt. Fest bestimmt muß sein : die Art des Hauses, seine Größe und Höhe, Einzelnes über äußere Beschaffenheit, sein Mindestabstand von der Nachbargrenze und den von der Mitte der Straße; es gibt keine Bauflucht im Sinne der Baulinien der Reihenhäuser; wo das Gelände günstig zur Bebauung, können die Häuser nahe beieinander stehen, bis zur Straße vorgebaut sein, unter ungünstigen Verhältnissen kann Gegenteiliges bestimmt werden. Im Bebauungsplan ist alles dies verarbeitet; er dient als Richtschnur bei privatem Bauwillen und bei Eingaben. Mit Beratung und zielbewußter Leitung muß hier vom Baubeamten gearbeitet werden.Aus der Art dieser Betrachtungsweise des städtischen Aufbaues folgen für Kleinwohnungen dieselben Gesetze der Gestaltung: In der Form des Flachbaues sollen eine oder wenige Wohnungen im Haus geschaffen werden; als Typen reihen sich diese Häuser aneinander und bilden in ihrer gleichartigen Vielheit ein einheitliches Ganzes. Unter Aufgabe eines jeden Unterschiedes der kleinen Häuser unter sich können sie geschlossene Gruppen in völliger Gleichmäßigkeit bilden, einheitlich in Raum und Masse, ähnlich der Bildung eines dicht bebauten, geschlossenen Blockes. Das meist genossenschaftliche Bauen ermöglicht den Entwurf und die Ausführung aus einem Guß; wohl mit ganz anderem Gesicht, aber so großzügig und einheitlich wie in barocken Zeiten können hier Stadtteile geschaffen werden; die Individualität des Einzelhauses verschwindet, auf den wohltuenden Eindruck eines architektonisch gesunden, strengen Gebildes wird hingearbeitet. Die geschlossene Masse kann sich aber auch in größere und kleinere Gruppen lösen : da das Einzelhaus für sich zu klein ist, um selbständig zu sein, wird noch immer Zusammenfassung bleiben, Hausgruppen, die oft um Wohnhöfe sich zusammenschließen und größere Einheiten bilden. Die Gestaltung von Kleinwohnungen kann in rascher Folge alle Formen des Stadtbaues durchlaufen, verkleinert und vereinfacht, in einer leichter beweglichen Art. Ob die Ausdrucksweise geschlossen und typisch ist, oder die Einzelgruppen und Häuser individuell hervortreten und das Bild dorfähnlich und ungezwungen freundlich machen, immer werden wegen der Eigenart der Kleinwohnungen ganze Siedlungen einheitlich geplant werden und ihren eigenen wohnlichen Ausdruck erhalten. Besonders wichtig ist die Gestaltung der Gärten, ihre Sonnenlage und die Verbindung mit den Wohnungen, ob sie in
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DER STÄDTEBAUdirekter Beziehung zum Haus stehen oder als geschlossene Gartenbezirke im Gegensatz zu den enger gebauten Häusern in ihrer Nähe liegen und durch schmale Gartenwege schnell zu erreichen sind; bei den Häusern unmittelbar wäre dann ein Sitzplatz, eine Laube oder Hof.Diese so schlicht erscheinenden Formen des Städtebaues umfassen auch alle die gleichen oben entwickelten Grundsätze des städtischen Aufbaues, die mit Bewußtsein gestaltete und verteilte Masse, von ihr gebildet die Räume der Gärten, Höfe und Straßen, beides entstanden nach vorausgeschautem und gewolltem Entwurf.Der Grundgedanke dieser Abhandlung, der immer wieder klar zu betonen ist, betrachtet den Aufbau der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Gestaltung von Masse und Raum; beides festzulegen, die Masse zu gliedern und den Raum zu ordnen, ist die eigentliche Aufgabe des Städtebaues. Es müssen Mittel und Wege gefunden werden, dieser beider Gestaltung im ’Bebauungsplan ’festzulegen, hierfür sollen in den folgenden Beispielen Versuche gegeben werden. Den Bebauungsplan auf diese Weise zu entwerfen, die Bebauung der Stadt in allen ihren vielseitigen Ausdrucksarten zu prüfen und zu klären, stellt hohe Anforderungen an den Entwerfenden: viele Arbeit ist zu leisten, um in alle Möglichkeiten einzudringen; es gehört die Fähigkeit einer großen Konzentration hierzu, denn die großzügigen Richtlinien müssen festgehalten werden, damit die gute Grundlage des Kunstwerks von Masse und Raum lebendig und führend bleibt. Erfahrung ermöglicht mancheSchwierigkeit zu umgehen; ohne Zwang läßt sich durch allgemein gefaßte Vorschrift oft erreichen, was für die Gestaltung des Ganzen wichtig ist. Wo es an der Hand des Entwurfs erwünscht ist, kann man durch günstige Geländeerschließung und erleichternde Vorschriften die Bebauung fördern, in ähnlicher Weise läßt sich ein gewollter Ausdruck erhalten durch die Führung der Straßen, daß nur so daran gebaut werden kann, wie es im Bebauungsplan nach Abb. 3i. Heidelberg-Weststadt mit dem alten Bahnhofgelande. Maßstab I : 2000.

allgemeinem Gesichtspunktfestgelegtwurde (vgl. OrtsstraBer- gesetz vom 15. Okt. 1908, § 2), man kann den Baublock öffnen, damit sein Inneres von der Straße sichtbar wird und der Charakter der Hinterhäuser verschwindet, man kann die geschlossenen Hausreihen unterbrechen als beginnenden Überganz zu offener Bauweise. Kurz, durch die Art der tatsächlichen Festlegung, durch Charakterisierung der Vorschriften läßt sich stillschweigend in vielen Fällen erreichen, daß ohne das Bewußtsein von Zwang doch so gebaut wird, wie es nach dem Bebauungsplan für Masse und Raum richtig erkannt und festgelegt wurde. Der Baubeamte muß sich des Maßes der Arbeit bewußt sein, eine Stadt als Kunstwerk nicht nur zu planen, sondern ihre Ausführung auch auf dem gewollten Weg zu verwirklichen.Dem Inhalt nach ist die Entwicklung des Entwurfs ein immer engeres Einschließen zuerst weitgefaßter Gesichtspunkte bis in die Einzelheiten der Charakterisierung der Häuser selbst; zeitlich ist dieselbe Folge durchzuführen. Der große Organismus des städtischen Aufbaues ist lebendig und werdend, er braucht Zeit zum Entstehen. Kunst und Geschick ist auch hier erforderlich, einmal die Entwicklung richtig zu erkennen, die hieraus folgenden Grundlinien der Stadtgestaltung zu finden, und doch bei aller festgelegten Einheitlichkeit in den Einzelheiten Bewegungsfreiheit zu lassen, daß ihre Gestaltung sich dem Leben anpassen kann; der Entwicklung der Stadt muß die Entwicklung des Bebauungsplanes folgen können, sein Gefüge muß mit der Zeit veränderlich und elastisch sein.Die folgenden Beispiele sind Aufgaben meist aus Heidelberger Verhältnissen; oft sind bestehende, ungünstige bauliche Erschließungen verarbeitet worden, um Erfahrungen und Wege zu finden für Besseres, dann sind für Neuplanungen den bestehenden Verhältnissen entsprechende Lösungen gesucht worden; meist wurde das Wesen der Beispiele gegenüber den tatsächlichen Verhältnissen vereinfacht, um bestimmte Ausdrucksweisen klarer hervortreten zu lassen. Der Gedankengang des
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DER STÄDTEBAU

Abb. 32—33. Baumassen zwischen Mittelstraße und Handschuhsheimer Landstraße.

Entwurfs ist kurz gehalten und oft nur stichwortweise wiedergegeben, inhaltlich wird der Zusammenhang mit dem entwickelten Aufbau immer sichtbar werden. Die beigefügten Skizzen und Vogelschaubilder zeigen die Bauformen in nüchternster Erscheinung; sie sind keine Darstellung einer fertigen Bebauung, absichtlich schematisch sollen sie
Wohnungen,

nur die Baumassenverteilung angeben als grundlegende Anordnung; Leben erhalten sie später bei der Ausführung innerhalb dieser typischen Gestaltung nach den Wünschen des privaten Bauherrn und der Individualität des Architekten. Beispiel I.Das alte Bahnhofgelande in Heidelberg.Beispiel innerstädtischer, dichter Blockbebauung.(Mit der Bearbeitung dieses Beispiels soll die Reihe der vielbesprochenen Vorschläge über die Bebauung des Bahnhofgeländes nicht noch weiter vermehrt werden. Auf Grund des beiliegenden öffentlichen Bebauungsplanes des Geländes werden alle die Fragen, wie sie eingangs allgemein entwickelt wurden, behandelt, um im Beispiel eine angewandte Lösung zu geben und hierdurch gutes und ungünstiges heutiger Bebauungsarbeiten klarzustellen.)Über die Bebauungsdichte: Die nördlich und südlich sich an das Baugebiet anschließenden Gelände sind in innerstädtischer Art geschlossen bebaut. Der Breite der Straßen entsprechend sind die Häuser meist vierstöckig (§§ 2, 10, 11 der städtischen Bauordnung). Die Bebauungsdichte der Blöcke entspricht dem § 8 der StBO. Der nördliche Stadtteil zeigt gegen den Neckar zwischen öffentlichen Bauten und in breiten Vorgärten Grünflächen; ebenso stoßen an die Südostecke des zu bebauenden Geländes städtische Anlagen, die sich in die alte Stadt weit nach Osten ins Tal ziehen. ,Die Bebauung des Bahnhofgelandes wird daher geschlossen sein mit einer Dichte nach § 8 der StBO.; in der Bildung der Straßen werden Vorgärten oder besser öffentliche Grünflächen mit Baumpflanzungen festzulegen sein im Zusammenhang mit den bestehenden Anlagen; die Straßenbreite wäre derart zu bemessen, daß die Fronthäuser vierstöckig gebaut werden können. Die Häuser selbst werden meist bessere Wohnungen, Bureaus usw. in mittlerer Größe enthalten, die Möglichkeit, Läden einzubauen, muß vorgesehen sein; in den Innenhäusern wird nach kleineren stillen Werkstätten, Lagerräumen und ähnlichem Nachfrage sein.Über Straßen: Das gesamte Baugelände der Heidelberger westlichen Stadtteile wird durch den Gegensatz Gebirge und Ebene beherrscht; die scharfe Bruchlinie läuft von Norden nach Süden und wird senkrecht geschnitten durch
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den aus dem Tal austretenden Fluß. Die Hauptverkehrs- und Landstraßen durchziehen daher das Stadtgebiet in diesen senkrecht aufeinanderstehenden Richtungen: in der Ebene längs des Gebirges von Norden nach Süden und aus dem Tal heraus gradlinig fortgesetzt in die Ebene von Osten nach Westen. Diese Verkehrsstraßen kreuzen sich in der inneren Stadt auf dem Bismarckplatz, der langgestreckt in der Richtung Ostwest die Nordsüdstraße in die Ostwestrichtung umbiegt und verkehrstechnisch günstig den sonst sich kreuzenden Verkehr in seiner Länge ausgleichend nebeneinander führt; der Kopf des neuen Baugeländes liegt nahe diesem Verkehrsmittelpunkt und steht noch unter seinem Einfluß. Um den Durchgangsverkehr Nordsüd von der Innenstadt fernzuhalten, ist eine westliche Umgehung geplant, die das Bahnhofgelände an seinem westlichen Ende auf dem neuen Bahnhofplatz kreuzen soll. Wichtig, mit Verkehr stark belastet, sind die Kreuzungspunkte dieser Ringstraße mit den radialen Verkehrsstraßen, der Landstraße nach Westen und einer Zugangstraße zum Güterbahnhof weiter südlich; beide sind sorgfältig nach den Verkehrsmöglichkeiten zu bearbeiten. (Diese breite Ringstraße und die erwähnten Straßenkreuzungen konnten in dem Baumassenplan nicht weiter geklärt werden, da die Unterlagen der angrenzenden Stadtteile nicht zur Verfügung standen.)Der Hauptstraßenraum des zu erschließenden, langgestreckten Geländes wird die eigentliche Verbindungsstraße des Bahnhofs mit der inneren Stadt, dem Bismarckplatz sein; in ihrer Wichtigkeit als erstem Zugang zur Stadt wird sie für die Bebauung maßgebend sein und sie daher beherrschen. Monumental auszugestalten ist ihr Ausgang von der innerstädtischen Verkehrsstraße beim Bismarckplatz, ebenso ihr Ende beim neuen Bahnhof; ihr Straßenraum ist allgemein durch Bauvorschriften der Fronthäuser einheitlich zu regeln.Über Baublöcke: Alle diese angeführten Elemente werden die Baublöcke gleichmäßig orientieren, Ostwest und Südnord sind die natürlichen Hauptachsen; nur der neue Bahnhof steht wegen der Gleisanlagen diagonal hierzu. Da der Bahnhofplatz und die Bahnhofstraße sich nach ihm richten, werden, soweit dieser Einfluß reicht, die Baublöcke dieser diagonalen Orientierung folgen; das Zusammenstößen beider Systeme der Bauordnung wird in Einzelheiten zu bearbeiten sein.Für die also meist regelmäßigen Baublöcke gelten die Straßenfluchten als Baulinien. Die inneren Baumassen werden sich in Quer- und Langsbauten lösen, deren Verteilung sich nach der vorgeschriebenen Bebauungsdichte und Stockwerkzahl (Vordergebäude vier-, Innengebäude dreistöckig) richten wird. Die Parzellierung in Einzelgrundstücke ist hiernach auszuführen (das Gelände ist zum größten Teil in einer Hand), so daß Grundstücke mit Vorder-, Seiten- und Querbauten entstehen. Damit die Grenzen gleichsinnig bebaut werden und sich Brandmauer an Brandmauer schließt, ist nach § 23 der LBO. über das Zusammenlegen der Höfe zu bestimmen, wo an die Grenze gebaut werden darf und

Abb. 34—35. Baumassen für Reihen-, Gruppen- und Einzelwohnbauweisen 
zwischen Bergstraße und Handschuhsheimer Landstraße.

DER STÄDTEBAU

wo Höfe aneinanderstoßen müssen, um einen einheitlichen Zusammenschluß des ganzen Blockes zu ermöglichen. In gezeichneter, schematischer Darstellung wird hierdurch ein Baumassenplan erhalten, der die Verteilung der Bauten über das ganze Gelände ordnend angibt, und der besonders bei unregelmäßigen Baublöcken richtunggebend eine Lösung zeigt. Die hiernach mögliche Uberbauung der Parzellen ist in einzelnen Beispielen auf dem Ubersichtsplan angegeben.Einzelne Bauvorschriften: Um den gewollten einheitlichen Straßeneindruck besonders in der großen Bahnhofstraße zu erhalten, müssen neben den bisher entwickelten Bestimmungen über die allgemeine Baumassenordnung Einzelangaben festgelegt werden über die Gestaltung der Fronthäuser. Bei gleichmäßiger Parzellierung
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DER STÄDTEBAUwerden meist Doppelhäuser entstehen mit einer Durchfahrt in den Hof zu den Innenwohnungen; die Stockwerkhöhen müssen gleichmäßig sein, um eine nicht zu verschiedene Hauptgesimshohe zu erhalten; das Dach soll nicht steiler wie 45" sein, mit keinen zusammenhängenden, größeren Aufbauten, sondern nur einzelstehenden, gleichmäßigen Gaub- fenstern; selbständige Dachwohnungen über den vier Stockwerken sind nicht zulässig; das Äußere der Häuser ist schlicht zu halten, größere Vorbauten, Erker usw. sind zu vermeiden, um die ausgesprochenen horizontalen Linien der Fronten, Fensterreihen, Gesimse usw. nicht willkürlich und regellos zu unterbrechen; leichte, langgestreckte Balkone mit durchbrochenem Geländer sind dagegen wertvoller; wenig geliederte Fronten sollen eine ruhige, übersichtliche Straßenflucht geben. In den unregelmäßigen Baublöcken hat sich die Bebauung nach, den Angaben des Baumassenplanes zu richten; private Vorschläge anderer Art sind mit ihren Folgen für das Gänze zu verarbeiten. Schon aus der geringen Unregelmäßigkeit der beiden Orientierungsrichtungen des Beispiels folgen so viele schwierige Lösungen, daß es deutlich sich zeigt, wie sorgfältig solche Fälle unausgeglichener Ordnung zu verarbeiten sind (Blöcke A, B, C).Allgemeines: Im Gesamtbild des überbauten Bahnhofgeländes sind im neuen Baumassenplan gegenüber den früheren Straßenfluchten alle auf ein „Straßenbild“ hinarbeitenden Willkürlichkeiten verschwunden, unter denen gesunde Häuser nicht hätten entstehen können; frühere kleine Vor- und Rücksprünge, Ecken und Biegungen haben einen den Hausmassen entsprechenden Maßstab und daher eine brauchbare Natürlichkeit erhalten, was die Grundlage zu einer gesunden Stadtbebauung gewährleistet.Beispiel 2.Baublöcke in geschlossener und halboffener Wohnbauweise(zwischen Mittelstraße und Handschuhsheimer Landstraße in Heidelberg. Die Blöcke sind bebaut, die tatsächliche Bebauung zeigt den Gegensatz zu den hier entwickelten Grundlagen).Abbildung 32 und 33.Zur Klarstellung der Gesamtlage muß angeführt werden: Die Mittelstraße hat großen Durchgangsverkehr von Heidelberg nach Norden (Darmstadt-Frankfurt); örtlich verbindet sie die Stadt mit nördlich angrenzenden, teils eingemeindeten Dörfern. Die dargestellten Baublöcke sind einmal der Anfang von dichter Bebauung, die vom Dorfkern gegen die Stadt hin ausstrahlt, und das andere Mal weiträumige Gruppen- und Einzelbebauung von der Stadtseite her. Die Orientierung der Häuser wird beherrscht von dem Gegensatz Gebirge und Ebene, Nordsüd- und entsprechend Ostwest-Richtung (vgl. Beispiel 1), dem sich auch die Verkehrsstraße einordnet. Überwiegend werden Wohnhäuser verlangt werden; in den Blöcken zwischen den beiden Hauptstraßen werden dreistöckige Mietshäuser mit Innenbebauung um Höfe das Richtige sein in Anlehnung an die dichte Dorfbebauung, auch mit Läden und Werkstätten; sonst werden ausschließlich Wohnhäuser verlangt werden; die Blöcke längs der Mittelstraße in Reihenbauweise, die sich gegen die weiter außerhalb bestehenden Einzelhausstadtteile in Gruppen auflösen; Häuser für eine und zwei Familien, zweistöckig mit Garten, werden hier den Anforde

rungen an bürgerliche Miets- und Eigenwohnungen entsprechen.An Hand dieser richtunggebenden Grundlagen ergibt sich für die einzelnen Blöcke eine in dem Baumassenplan dargestellte Baumassenverteilung, die von Block zu Block fortschreitend eine zusammenhängende Ordnung der Massen und Räume festlegt. Für die Ausführung der einzelnen Blöcke gilt:Block I. Geschlossene Bauweise, Uberbauungsdichte nach § 8 der StBO., Fronthäuser dreistöckig, größte Gesimshöhe 13 m (die Haushöhe darf nicht nur abhängig sein von der zugehörigen Straßenbreite — § n StBO. —; oft führen auch breite Straßen durch niederbebaute Stadtteile, daher ist die Gesimshöhe besonders anzugeben), keine größeren Dachaufbauten (keine selbständigen Dachwohnungen), Fronten ohne massive Vorbauten. Nach § 23 der LBO. ist der Grenzanschluß der inneren Quer- und Langsbauten an Hand des Baumassenplanes geregelt; wegen der Gestalt des Blockes und seiner Sonnenlage sind der Langstrakt dreistöckig und die Quertrakte nur zweistöckig mit ausgebautem, gebrochenem Dach zu bauen.Dieselben Vorschriften gelten für den anschließenden Block la. Hier ist bei „a“ aus Gründen für die Bildung des Straßenraumes die Hausflucht 23 m zurückgestellt; es bleiben südliche Vorgärten gegen die schmale Wohnstraße, die ihren Raum vergrößern, ihrem Wesen nach mehr zur Straße als zu den Privatwohnungen gehören und daher einheitlich in Einfriedigung und Bepflanzung zu halten sind. Wenn längs der ansteigenden Wohnstraße diese Gärten eben gelegt werden, wird durch die langsam sich bildende Höhendifferenz zwischen Straße und Garten die im Gelände liegende Eigenart richtig ausgenützt und verwertet.In Block II ist der Charakter der Bebauung der gleiche; doch wegen seiner spitz auslaufenden Form ist die Verteilung der Baumassen nicht ohne weiteres durch die Straßenlinie festgelegt. Die allgemein herrschende Orientierung der Baumassen muß auch hier beibehalten werden, weshalb die Baufront der Seite 2 dieses Blockes sich gegen die Straße öffnet. Für die Baumassenverteilung ist im Baumassenplan an der Hand der Parzellierung eine Lösung gegeben, die als Grundlage in beratender Weise für einzelne Bauausführungen richtunggebend sein soll. Der Begriff der Innenbebauung und der Innenhöfe fällt hier fast völlig weg; durch die gesetzliche Bestimmung von Zonen, wo mit Brandgiebel bis an die Grenze zu bauen ist, ferner daß der Nachbar an diese Brandgiebel anbauen muß, werden gesunde Massen und Räume entstehen, was in diesem Fall wichtiger ist als eine geradlinige Straßenflucht. Über die Art der Seitenhöfe oder Vorgärten gilt dasselbe, was oben gesagt wurde; ähnlich soll auch der durch das Zurückrücken der Hausfluchten auf Seite 1 gewonnene Geländestreifen, mit Bäumen bepflanzt, zur Verbreiterung des Gehweges dienen, besonders wenn in den Häusern hier Läden mit Schaufenstern eingebaut sind.Die westlich der Mittelstraße liegenden Blöcke III haben zweistöckige Reihenbauweise; es sind Ein- und Zweifamilienhäuser mit Gärten, schlichte Hausformen, die sich mit gleichmäßigen Abmessungen durch Höchst- und Mindestmasse eingeschränkt aneinanderfügen. Der Baumassenplan zeigt, wie die Häuser an Hand der Parzellierung in Beziehung zum Str≡βenraum stehen; durch festgelegte Baulinien wird ihre Stellung bestimmt. Die Möglichkeit der
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DER STÄDTEBAUBesonnung von Außen- und Innenfronten (Nordsüd-Richtung der Hausreihe), die Sonnenlage der Gärten muß berücksichtigt werden (Seite i, .2, 3). Für den ganzen Baublock ist es wertvoll, wenn er auf der südlichen Schmalseite 4 offen bleibt; der Charakter der Wohnbauweise wird gesteigert (keine Innenfronten und Innenhöfe), seine Durchsonnung wird überall möglich. Gesetzlich kann dies bestimmt werden durch die Anlage einer schmalen Wohnstraße längs dieser Seite, die nur einseitig oder überhaupt nicht bebaut werden darf, oder durch entsprechendes Festlegen der Anbauzonen an nachbarliche Brandgiebel gleichzeitig mit der Bestimmung einer etwa 20 m großen Entfernung von zwei Fensterwänden verschiedener Gebäude voneinander. So müssen auf dieser Seite Gärten bleiben; denn die Gesamtbreite zwischen den Hausreihen der Seiten 1 und 3 ist zu klein, um ein Einzelhaus dazwischen stellen zu können, zugleich ist für das Anbauen auf einer Seite kein Brandgiebel vorgesehen. Im Allgemeininteresse der Gesamtüberbauung müssen einschränkende Eingriffe dieser Art für den Städtebauer gerechtfertigt sein.Beispiel 3.Baublöcke in Reihen-, Gruppen- und Einzelbau w e i s e(zwischen Berg- und Handschuhsheimer Landstraße in Heidelberg.Abbildung 34 und 35.Die Handschuhsheimer Landstraße durchzieht in Nordsüd-Richtung als Durchgangsverkehrsstraße das Gelände; ihr parallel läuft die Bergstraße als Wohnstraße vor dem Anstieg des Gebirges; die Baublöcke liegen regelmäßig zwischen beiden meist eben oder langsam ansteigend; die Orientierung der Baumassen ist festgelegt durch die Nordsüd-Richtung des Berghanges und durch den gleichen Zug der Hauptstraßen. Der Lage des Geländes und seiner Verbindung mit der inneren Stadt entsprechen durchweg Einfamilienwohnhäuser (zwei Stockwerke ohne besondere Dachaufbauten) mit Gärten, die in Reihen und Gruppen und am Berg als Einzelhäuser zu bauen sind. Ihre Anordnung ist im Baumassenplan von Block zu Block festgelegt durch Angabe von Baulinien inbezug auf die Straße, Anbauzonen für das Bauen bis an die Nachbargrenze und den Anschluß an den nachbarlichen Brandgiebel und entsprechend große Entfernungen der Einzelbauten und Gruppen voneinander. In diesen Anordnungen ist das steigende Gelände einzelner Blöcke zu berücksichtigen. Die Bebauungsdichte in den Blöcken der Reihen- und Gruppenbauweise A—D wird zu ⅛ festgelegt (vgl. § 9 der StBO.), in denen der Einzelhausbauweise ⅛ bis ⅛ (§ 7 StBO.).Durch die Art des Geländes, durch seine Unterteilung unter verschiedene Eigentümer (gegebenenfalls ist eine Grundstückumlegung innerhalb eines Blockes durchzuführen), durch den Zusammenhang mit den Baumassen der Nachbarblöcke wird in jedem einzelnen Baublock eine Ordnung der Baumassen sich ergeben, die durch Einzelvorschriften klarzulegen ist; so gilt für Block B:Seite i und 2 steigt an; zusammenhängende Hausreihen sind hier ungünstig, sie sind zu trennen (durch genügend große Zwischenräume — 20 m —), um durch die Möglichkeit der verschiedenen Höhenlage der einzelnen Gruppen die Steigung baulich zu verwerten. Die Häuser stehen gut

Abb. 36 — 37. Kleinwohnungs-Kolonie Schwetzingen. 
Einheitlich zusammengefaßte Typenbauweise.

möglichst dicht an der Straße, da das Gelände nach dem Blockinnern von der Straße aus fällt, so daß viele Auffüllung ntöig wäre, um die Häuser auch dann noch auf Straßenhöhe zu stellen; da Seite 2 nach Norden liegt, ist hier gar kein Vorgarten angeordnet.Auf Seite 3 längs der Verkehrsstraße, wo geschnittene Baumreihen auf dem Bürgersteig stehen, ist ein formaler Vorgartenstreifen (5 m breit) entlang der einheitlichen Hausreihe günstig, um Lärm und Staub der Straße von den Fenstern der Wohnräume abzuhalten.Seite 4 grenzt an eine schmale Verbindungsstraße; es ist die Südseite; sie soll offen bleiben, um dem Baublock- innern als Gartenraum Luft und Sonne zu geben; sein Raumeindruck wird geschlossen durch die unmittelbar gegenüberliegende Hausreihe des Blockes A. Daß diese Seite nicht zu bebauen ist, kann erreicht werden einmal durch entsprechende Parzellierung, ferner durch die Bestimmung eines genügend großen Zwischenraumes einzelner Hausgruppen untereinander (22 m), oder auch durch Anlage der Straße nur als SchmalenWohnweg, der nur einseitig (hier auf der Seite des Blockes A) bebaut werden kann.Block C : Das Gelände steigt hier gleichmäßig von Seite 3 zu Seite 1 ; es gliedert sich daher von selbst in eine zweistufige Terrassenanlage. Dieser entsprechen auf diesen Seiten geschlossene Hausreihen, auf Seite 1 möglichst nahe
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DER STÄDTEBAU Sammenfallen. Um im Gelände diese höher gelegenen Bauten einheitlich wirken zu lassen, dürfen hier Gruppen von 25 m Länge (Doppelhäuser) gebaut werden. Bei vorgelegten Baugesuchen ist durch Beratung auf die Gestaltung einer gegen die Straße vorgezogenen U-förmigen Bebauung hinzuarbeiten. Im Bebauungsplan sind diese Ausdrucksmöglichkeiten der Bebauung verarbeitet und in allgemeinen Richtlinien festgelegt; durch Anpassen und Ausgleichen der eingereichten Baugesuche muß Ähnliches in der Tat zu erreichen gesucht werden.

von vondie

der Straße wegen des sich nach innen vergrößernden Höhenunterschiedes, auf Seite 3 dagegen wegen der Verkehrsstraße weit zurückgerückt, wodurch gleichzeitig in Verbindung mit der Bebauung der Nachbarblöcke ein vertiefter, geschlossener Raum erhalten wird. Seite 2 und 4 sind zur Bebauung viel ungünstiger, sie sollen daher frei gehalten werden durch Maßregeln, wie sie für Seite 4 von Block B besprochen wurden. Die quergestellten Hausreihen Block B. und D lassen dabei doch den Gartenraum Block C geschlossen erscheinen.Für die Einzelhäuser östlich der Bergstraße mußFassung der Vorschriften natürlich nur allgemein gehalten sein. Auch ihre Orientierung liegt durch das Gelände fest (gleichgerichtet oder rechtwinklig zur Bergstraße). Der Abstand der Häuser voneinander hat mindestens 30 m zu betragen bei einem kleinsten Grenzabstand von 5 m (vgl. § 7 StBO.). Die Stellung des Hauses zur Straße richtet sich nach der örtlichen Geländegestaltung; angegebene Maßzahlen sollen nur die Mindestentfernung von der Straße angeben, den einzelnen Baugesuchen steht es frei, weiteres Zurückgehen vorzuschlagen, was dann von Fall zu Fall an Hand des Baumassenplanes zu verarbeiten und dessen Einfluß auf die Nachbarbauten zu regeln ist. Längs der Strecke i—2 steigt das Gelände gegen den Berg nur langsam, hier soll die Bauflucht weit zurückliegen (25 m); da die Gelände- und Raumbildung hier von Natur schon regelmäßig ist, liegt es nahe, in diesem Fall die Flucht als bindend anzugeben und auch über die Hausgröße und das Aussehen der Häuser Vorschriften zu erlassen, um durch eine regelmäßige Reihe gleichwertiger Baukörper den Straßenraum gegen den höheren Berg einheitlich zu schließen.Auf Strecke 2—3 tritt der Berg nahe an die Straße heran; es entstehen große Höhenunterschiede, die mit Stützmauern befestigt werden müssen. Es ist von Vorteil, mit den Terrassenmauern die Gebäude in Verbindung zu bringen, daher^darf hier die Husflucht mit der Straßenflucht zu-

Be- un- der der

Beispiel 4.Kleinwohnungsbauweise in einheitlich zusammengefaßten Typen (Wohnkolonie Schwetzingen).Abbildung 36 und 37.Das Gelände ist eben; die Gebäuderichtung ; wird durch die erschließenden Straßenzüge bestimmt ; in den anschließenden Baublöcken stehen zweistöckige Gruppen- und Reihenhäuser mit ein und zwei Wohnungen in Gärten; der Charakter der Bebauung IstschlichteWohnbauweise. DasGelände ist in der Hand einer Genossenschaft, die Bebauung kann nach völlig einheitlichem Plan geschehen; zweistöckige Reihenhausbauweise ohne Dachausbauten, Einfamilienhäuser mit etwa 50 qm Grundfläche (Küche und 3—4 Zimmer) entsprechen den Wohnbedürfnissen. Die bauungsdichte ist etwa 1 :6. Zu jedem Haus gehört ein mittelbar anstoßender Garten von 150—300 qm Fläche, unabhängig vom Haus für Zu- und Abfuhr immer vonStraße oder Wohnweg direkt zugänglich ist. Die Anordnung von Haus, Garten und Straße hat so zu geschehen, daß Baumassen, Garten- und Straßenräume entstehen, die einen einheitlichen Raumeindruck, überall gute Sonnenlage und verkehrslose Wohnlichkeit ermöglichen.Beispiel 5. Kleinwohnungsbauweise in freien Gruppen von Doppelhäusern. (Kleinwohnungskolonie Mosbach).Abbildung 38.Das Gelände liegt in der Wiesenniederung einer Talmulde in welligem Hügelland zwischen Bachlauf und Landstraße; diese letztere muß, als straffer Linienzug, den Häusern Ordnung und Richtung geben; für günstige Besonnung von Gärten und Häusern müssen diese in ihrer Längsrichtung senkrecht zur Landstraße stehen. Nach örtlichem Wunsch sollen nur Einzel- oder Doppelhäuser, keine Reihen oder Gruppen gebaut werden. In Anlehnung an das bewegte Gelände und an die Bauformen eines nahen, dorfähnlichen Städtchens bildet sich für den Entwurf eine Vielheit individueller Einzelformen, die aber durch den gleichen Sinn der Orientierung und der Raumbildung an Hand der richtunggebenden Landstraße in ruhigem Zusammenhang bleiben muß. Das Gelände ist im Besitz einer Genossenschaft; eine Parzellierung und eine Straßenführung ist daher in der
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DER STÄDTEBAUArt möglich, daß eine verkehrslose Wohnlichkeit und die gewollte Stellung der Häuser erreicht werden kann.Das Arbeitsgebiet des Architekten im weitesten Sinn ist Masse und Raum; alles Gestalten und Bauen auf unserer Erde ist hier einbegriffen; die unter Naturkräften sich gebildeten Formen arbeitet er um, so daß bewußt eine Grenze bei dem Beginn seiner Tätigkeit sichtbar wird. Straßen, Bahnbauten, Kanäle, die das Land durchziehen, zeigen das Gesetz bewußter Gestaltung, Baugruppen in gedrängten Massen wachsen aus der Landschaft und bilden zu dem Natur-Gewordenen den Gegensatz des Menschlich-Geschaffenen. Die Formgebung der Stadt, der gesteigerte Ausdruck menschlicher Arbeit, muß bewußt auch zur Steigerung des Ausdruckes werden von der Gestaltung von Masse und 

Raum unter der Tatkraft des menschlichen Willens. Der Höhe dieser Aufgabe des Stadtbaues entspricht die Mühe und die Arbeit, die den Architekten hierbei verpflichtet.Bei der Darstellung dieser weitumfassenden Aufgaben des Stadtbaues muß auf das Städtebauarchiv hingewiesen werden und auf die Vorschläge seines Vorstandes, durch „Einheitspläne“ über die verschiedensten Fragen der Stadtgestaltung, Bebauungsdichte, Verkehr, Wohnweise, Verteilung von Handel, Gewerbe und Industrie, Grünflächen usw. klare Einblicke' in die Bildungsgesetze und das Leben der Städte zu erhalten, als grundlegend und richtunggebend für jede Weiterentwicklung (Zeitschrift des Verbandes Deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine, Oktober 1915, Heft 19 und 20).
KOHLENERSPARNISSE IM BAUWESEN.
Von Architekt FRANZ HOFFMANN.

Eine der dringendsten Aufgaben zur Wiederaufrichtung unseres zusammengebrochenen Volks- und Wirtschaftslebens ist eine großzügige Wohnungspolitik. Zum Wohnungsbau gehört aber nicht nur Geld — daran mangelt es uns infolge des fieberhaften Arbeitens der Notenpresse ja nicht —, zum Bauen gehören vor allem auch Baustoffe, wie Zement, Ziegel, Kalk usw. Zur Erzeugung dieser Stoffe brauchen wir Kohlen, doch größer kann die Kohlennot wohl kaum werden, als sie zurzeit bei uns herrscht.Um wenigstens etwas ihr zu steuern, ist es vor allem wichtig, daß unser gesamtes Wirtschaftsleben sich den Verhältnissen anpaßt und die, wenig verfügbare Kohle nach Möglichkeit ausnutzt. Dies gilt besonders auch für den Kohlenverbrauch zur Herstellung von Baustoffen, wie Ziegel, Zement, Kalk usw.Bei kaum einer Industrie liegen die Verhältnisse so günstig wie bei der Zementindustrie, infolge ihrer einfachen Produktion. Erzeugen wir aber Zement, so ist mit diesem einzigen Baustoff die Möglichkeit zum Hausbau gegeben.Anders ist’s mit dem Kalkbrennen oder Ziegelbrennen. Mit nur einem dieser beiden Baustoffe ist es unmöglich, den Hausbau aufzunehmen, und es kommt noch hinzu, daß beim Brennen von Ziegeln etwa viermal mehr Kohlen benötigt werden, als beim Erzeugen von Zement.Folgende Punkte müssen neben Billigkeit, Schnelligkeit der Ausführungsmöglichkeit und Dauerhaftigkeit, sowie Feuersicherheit für die Wahl der Bauweise besonders in jetziger Zeit ausschlaggebend sein;1. Geringer Kohlenverbrauch bei der Baustofferzeu- gung.2. Leichte Heizbarkeit und gute Wärmehaltung der Räume.3. Möglichst kurzer bzw. kein Transport der Baustoffe und somit weitere indirekte KohlenersparnisDaher wird in richtiger Erkenntnis vorstehender Leitsätze von den maßgebenden Stellen verlangt, daß der Nachweis erbracht wird, wieviel Kohle bei den verschiedenen Bauweisen zur Erzeugung der nötigen Baustoffe (wie Ziegel, Zement, Kalk usw.) benötigt wird. Es besteht bei 

Laien, leider aber auch bei Fachleuten und Behörden die Ansicht, daß die neuerdings so stark propagierte Lehmbauweise den geringsten Kohleverbrauch erfordert. Eingehende Betrachtungen und Berechnungen werden jedoch jedermann von der Unhaltbarkeit dieser Ansicht überzeugen.Bei richtiger Beurteilung der Lehmbauweise ist zu berücksichtigen :1. daß zu einem fertigen Hause auch Unterkellerung gehört;2. daß die Kellermauern, Fundamente und Sockel bei solider Bauausführung niemals im Lehmstampfwerk ausgeführt werden können;3. daß die Lehmwand des Parterregeschosses aus Rücksicht auf die Stabilität, Wetter- und Wärmeschutz usw. stets erheblich stärker zu bemessen ist, als die Wände massiver Sparbausysteme. Infolgedessen müssen auch die Kellermauern und Fundamente ebenfalls erheblich breiter ausgeführt werden als die der Sparbausysteme;4. daß bei einwandfreiem Lehmbau die Tür- und Fensterleibungen eine feste Umrahmung aus Beton oder Steinen bekommen müssen;5. das gleiche gilt für die Fenstersohlbänke und für die Überdeckung der Fenster- und Türöffnungen;6. daß die Deckenbalken nicht als Einzellasten auf die Lehmklumpen drücken dürfen, sondern daß man, um das Zerbröckeln zu vermeiden, zu einer Hilfskonstruktion greifen muß, indem man einen etwa vier Schichten hohen Mauerkranz in Ziegelsteinen mauert.Unter Berücksichtigung dieser Punkte und bei absoluter Vorurteilslosigkeit kommt man zu dem unerwarteten Ergebnis, daß zur Erzeugung der Baustoffe für ein solide gebautes und unterkellertes Lehmhaus mehr Kohle erforderlich ist, als zu einem gleichen Hause mit Betonplattendoppelwanden.Ich habe nachstehend den Kohlenverbrauch in Kilogramm für das hier abgebildete Hąus in acht verschiedenen Sparbauweisen errechnet :
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DER STÄDTEBAU

Kohlenverbrauch in 
kg zur Baustofferzeu
gung eines Hauses

Lehmbau 
mit Ziegel
gewänden

Lehmdraht
bau-System 

Paetz

Ambi-
Massiv-Bau
23 cm stark

Wayss-
Freytag 

Hakensteine

Germania- 
Schnellbau

Kalk
sandstein

Ziegelbau
Ambi- 

Schnellbau, 
30 cm starka) ganz unterkellert 10505 11382 10090 10144 11178 12484 16327 10294b) halb unterkellert 9388 10290 9366 9420 10341 11496 15340 9570c) nicht unterkellert 6397 7473■ 7539 7598 8205 9145 12988 7743

Bei vorstehender Berechnung sind folgende Zahlen zugrunde gelegt:
sind erforderlichZum Brennen von IOOOZiegeln 300 kg Kohle;zur Erzeugung „ 1000 kg Zement 500 „ „zum Brennen „ 1000 „ Kalk od. Gips 225 „ „ ')Aus vorstehender Aufstellung ergibt sich, daß beimganz unterkellerten Hause, das wohl am meisten zur Anwendung gelangt, die Lehmbauweise im Vergleich zu den Sparbauweisen am schlechtesten abschneidet; den geringsten Kohlenbedarf zur Baustofferzeugung hat die AMBI-Massiv- bauweise. Außer dem Kohlenverbrauch für die Herstellung der Baustoffe muß aber auch der Kohlenbedarf zur Heizung und Wärmehaltung der Räume bei den einzelnen Bauweisen berücksichtigt werden.Um die weittragende Bedeutung und Wichtigkeit dieser Feststellungen zu beleuchten, wollen wir an einem Beispiele 

die Gesamtersparnis an Kohle für die in Deutschland etwa benötigten 8oo ooo Wohnungen für einen Winter errechnen.I. Kohlenersparnis bei der Baustofferzeugung für AMBI- Massiv-Bau gegenüber Lehmbau;II. 30 kg pro Haus 800000 × 30 kg = 24000000 kg.;III. Kohlenersparnis für 800000 Häuser für etwa 5 Monate: Lehmhaus erfordert pro Winter zu Heizzwecken etwa 7200 kg Braunkohle, AMBI-Massiv-Haus erfordertproWinter zu Heizzwecken etwa 6120 „_________ „_______Ersparnis pro Haus 1080 kg Braunkohle × 800000 = 864000 t Braunkohle.Diese Zahlen sprechen für sich selbst und verlangen besonders bei der augenblicklich katastrophalen Kohlennot eine energische Förderung der Bauweisen, die die größte Kohlenersparnis sowohl bei der Herstellung der erforder-
*) Es handelt sich hierbei um Durchschnittszahlen auf 

Grund nachstehender Friedenserfahrungen.

Für Zement: Produktionserhebungen in der Ton- 
Industrie-Zeitung i g 12, S. iog.

Für Ziegel: ,,Zwicku-Ziegelfabrikation S. 466 und 506.

Diese betreffenden Zahlen sind:

für Zement: 447 kg (3128800 Wärmeeinheiten), 

„ Ziegel: 268 „ (1875000 „ ).

Die in der Kohlenbedarfs-Gegenhberstellungstabelle 
zugrunde gelegten Zahlen von 300 und 500 kg entsprechen 
obigen Zahlenangaben mit einem Zuschlag von 12%, der 
unter Berücksichtigung des gesunkenen Heizwertes der 
Kohle und der während des Krieges erfolgten allgemeinen 
Abnutzung der Anlagen, wie Öfen usw., gerechtfertigt ist.

Die augenblicklichen Kohlenbedarfszahlen würden kein 
einwandfreies Bild ergeben; denn es ist zu berücksichtigen, 
daß die Zementindustrie Interesse daran hat, den Kohlen
verbrauch höher erscheinen zu lassen, weil das von den 
Frabrikanten abzuliefernde Zementquantum sich nach der 
KohlenzuteilUng richtet. Je höher die erforderliche Kohlen
menge pro Tonne Zement festgestellt wird, um so leichter 
kann ein nicht kontrollierbarer Überschuß produziert weiden.

Dagegen bestand bei der Ziegelindustrie ein solches 
Interesse weniger, vielmehr kommt es den Ziegeleien in 
erster Linie darauf an, den Kohlenverbrauch verhältnismäßig 
gering erscheinen zu lassen, weil nur die in dieser Hin
sicht sparsamsten Ziegeleien in Betrieb gehalten wurden. 
Es besteht dann die Möglichkeit, durch weniger intensiven 
Brand der Ziegel das Minderquantum an Kohle auszu
gleichen. Will man demnach objektiv verfahren, so müssen 
Verbrauchszahlen aus der Zeit vor dem Kriege zugrunde 
gelegt werden, bei denen ein Zuschlag gegeben werden kann 
für Minderwertigkeit der Kohle usw, Abb. 39.
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DER STÄDTEBAUliehen Baustoffe als auch bei der Beheizung der Wohnräume verbürgen.Es ist dringend zu wünschen, daß die maßgebenden Behörden die Tragweite der Kohlenfrage, von der das Wohl und Wehe unseres ganzen Wirtschaftslebens abhängt, voll würdigen und den deutschen Baukreisen die erforderliche Unterstützung geben werden, um u. a. die Errungenschaften der deutschen Bautechnik auch auf fremdem Boden, z. B. beim Wiederaufbau, zu verwerten, was gleichfalls in unserem Interesse liegt, da wir ja den Kohlebedarf unserer „großmütigen“ Gegner zu decken haben.

Bisher kamen die meisten behördlichen Maßnahmen vor und nach der Revolution zu spät und beraubten sich dadurch des Hauptteils ihrer Wirkung. Die Not steht vor unseren Toren! Jetzt ist es höchste Zeit, schnell und entschlossen einzugreifen, um zu retten, was noch zu retten ist.Heute zehren wir noch immer von dem Vorrat vergangener Friedensjahrzehnte und von dem Treibhausbetrieb der Kriegszeit, aber das Vermögen wird bald auf gebraucht sein, und „was dann“?Rechtzeitig vorbauen und richtig bauen, ist das Gebot der Stunde!
WETTBEWERB FÜR EINE STADTHALLE IN 
ERFURT.Von Architekt H. DE FRIES. Hierzu die Tafeln 60—66.Noch vor dem großen Kriege hatte die Stadt Erfurt einen Wettbewerb ausgeschrieben zur Erlangung von Plänen für den Bau einer Stadthalle. In den Bedingungen wurde gefordert: 1 Fest- und Konzertsaal mit etwa 2000 Sitzplätzen, 1 Orchester-Podium für 350 Sänger und 60 Musiker, 1 kleiner Saal für 750 Personen, 1 Gesellschaftssaal für 200 Personen. Ferner Klubzimmer, Vorzimmer, Garderoben usw. An Nebenräumen: 4 Solistenzimmer, 1 Probesaal, 1 Tagesrestauration, Kochküche, Nebenküchen, Wirtschafts- und Wohnräume für Wirt und Personal.Zum Bauplatz war ein Gelände bestimmt, das von der verlängerten Lutherstraße, der MelanchthonstraBe, der Brühler Straße und dem Mainzerhofplatz umschlossen war. — Von den Preisrichtern seien genannt: Oberbaurat Professor Dr. Hermann Billing, Karlsruhe, Professor Emil Högg, Dresden, Stadtbaurat Hopfner, Kassel, Stadtbaurat Peters, Erfurt, Oberbürgermeister Dr. Schmidt, Erfurt.Das Preisgericht trat erst am 7. und 8. Juli 1919 zur Beurteilung der eingelaufenen 107 Entwürfe zusammen und nahm folgende Verteilung der Preise vor:I. Preis „Klassische Musik“ 5000,— Mk. Architekten W. Harder und F. Schock, Berlin.II. Preis „Zwischen zwei Plätzen“ 3000,— Mk. Architekt Fritz Wünsch, Berlin.III. Preis „Freude“ 2000,— Mk. Architekt Kurt Büchner,Erfurt.IV. Preis „Kongreß-Zentrale“ 1000,— Mk. Professor Hummelund Rothe, Architekten, Kassel.Zum Ankauf wurden zum Preise von je 750,— Mk. empfohlen:1. „Richtpunkt“, Reg--Baumeister Friedrich Bergter,Arnsdorf.2. „Erfurt“, Architekt Professor Kuhlmann, Charlottenburg.3. „Adolarium“, Architekt W. Mundt, Karlsruhe.Der „Städtebau“ veröffentlicht die Entwürfe der vier Preisträger und den Entwurf „Frühling“ der Architekten Hermann und Max Lösch, Karlsruhe. Der Verfasser des Entwurfes „Völkerbund“, dessen Veröffentlichung die Schriftleitung gleichfalls in Aussicht genommen hatte, setzte dieser Absicht Schwierigkeiten entgegen, die einen Verzicht auf diese Arbeit nötig machten. Die übrigen fünf Entwürfe konnten unter dem Druck des Raummangels nur in den zur Klarstellung notwendigen wesentlichsten Teilen veröffentlicht werden.

Ein Rundgang durch die Ausstellung der Entwürfe im Festsaal des Rathauses in Erfurt zeigte im allgemeinen ein relativ gutes Niveau der Gesamtleistung. Besonders hervorragende Entwürfe, die in Anlage und Formensprache überzeugend zu wirken fähig gewesen wären, waren nicht zu erblicken. Seltsamerweise hatten sich fast alle bekannteren Baukünstler Deutschlands an diesem städtebaulich außerordentlich interessanten Wettbewerb nicht beteiligt, obwohl eine Frist von über 5 Jahren zur Verfügung stand. Die großen Schwierigkeiten der Bearbeitung mögen manchen abgeschreckt haben, Schwierigkeiten, die eine wirklich zweifelsfreie Lösung fast unmöglich machten. Schuld daran war die unglückliche Form und Lage des Bauplatzes. Um so mehr ist der Wert der guten Leistungen zu betonen. Daß sich viele Leute mit Architektur befassen, die sicherlich in anderen Berufen befähigter sind, oder, ihren Bauideen nach zu rechnen, schon längst gestorben sein sollten, bewies auf der anderen Seite auch diese Ausstellung. Da war ein Entwurf mit dem Motto „Freude“ im schlechten Warenhaus- Jugendstil von 1890, der Entwurf „Erhaltet die Bäume“ beschwor gewaltsam das Mittelalter wieder herauf, die Arbeit „Freut Euch“ erinnerte an bedenkliche Produkte der „Wallot-Schule“, der Entwurf „Geist und Sinn“ fiel durch Mangel an diesen beiden Eigenschaften auf. Andererseits fanden sich unter den nicht prämiierten Arbeiten solche von bemerkenswerten Ansätzen und guter Auffassung in einzelnen Teilen. So der hier abgebildete Entwurf „Frühling“ und die Arbeit mit dem Kennwort „I“, die neuartige Lösungen der Außenform versuchten. Der Entwurf „Zentrale Wirtschaft“ hingegen erinnerte in peinlicher Weise an Billings Entwurf der Festhalle in Frankfurt a. Μ., der leider nicht zur Ausführung gekommen ist, obwohl er sicherlich zu den besten Arbeiten Professor Billings gehört.Für die Beurteilung der Entwürfe maßgebend ist die jeweilige Lösung der Situierung. Der Bauplatz ist schon in Form und Lage recht unglücklich und die Forderungen des Wettbewerbes machten ein an sich schon schwieriges Problem fast unlösbar. So sind alle diese Lösungen mehr oder weniger Kompromisse.Wenn man die Raumansprüche des Bauprogramms zusammenfaßt, so ergibt sich ein so erheblicher Flächeninhalt des Baues, daß zusammen mit dem geforderten Konzertgarten von mindestens 6000 qm Größe der Bauplatz völlig verbraucht wurde. Dieser geforderte Konzertgarten
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DER STÄDTEBAUallein schon war eine Quelle des Zweifels. Ordnete man die Gebäudemasse am Zusammenfluß der verlängerten Lutherstraße und der MelanchthonstraBe an, so war der Garten, ob die Gebäude nun an dieser oder jener Straße hin entwickelt waren, immer von drei Seiten umbaut. Die zweite Seite war besonders bös, denn diese wurde gebildet durch die Hinterhäuser und Höfe sehr unerfreulicher Gebäulichkeiten an der Brühler Straße, in deren Nähe die Gewehrfabrik sich befindet. Die dritte Seite bildeten gleichfalls Nachbargrundstücke, Gebäude, Gärten, Höfe, für die vierte Seite blieb in jedem Fall eine Verkehrsstraße. Viele Architekten, unter ihnen der Träger des I. Preises, haben nun die Baumasse so angeordnet, daß sie, im Hintergründe des Geländes modelliert, die Rückfronten der Brühler Straße verdeckte und daß der Konzertgarten dann vor der Festhalle angeordnet war. Diese Lösung hat unbestreitbare Vorzüge, aber auch nicht geringe Nachteile. Sie widerspricht jenen Punkten des Programms, die die Haupteingänge und die Tagesrestauration an der Ecke Luther-Melanchthon- straße fordern. Die Rentabilität des Restaurants ist in Frage gestellt, da es direkt in der Hauptblickachse des Grundstücks, also aus der Lutherstraße heraus, nicht sichtbar ist, sondern erst gesucht werden muß. Nun ist aber der Küchenbetrieb nicht nur wirtschaftlich, sondern, wie eine Bearbeitung der Aufgabe mit zunehmender Deutlichkeit zeigen muß, auch organisch die Seele des Baukomplexes (Saalbauanlagen sind also nicht vom Saal aus zu lösen, sondern von der Küche). Sodann ist, wie im Entwurf „Klassische Musik“, der Haupteingang nach einer Nebenstraße hin gelegen, und in der Hauptblickachse liegt — hinter den Bäumen und dem Restaurationsbetrieb des Gartens — eine seitliche Langsfront des Gebäudes, die in ihrer Wirkung sehr beeinträchtigt ist. Einige Entwürfe lösen diese Probleme etwas allzu einfach, indem sie Zufahrt und Zugang zur Saalanlage durch den Wirtschaftsgarten führen, der dadurch geteilt und geöffnet wird. Diese Lösung kann aber aus praktisch-wirtschaftlichen Gründen ganz und gar nicht gebilligt werden.Wie erwähnt, führt Durcharbeitung der Aufgabe zwingend zum Kernproblem der Küchenanlage. Die Küche soll einerseits die Saalanlage bewirtschaften, sodann die Neben- und Klubräume, ferner die Tagesrestauration und dann den Konzertgarten. Sie muß also inmitten des Gebäudekomplexes zentral angeordnet werden, so daß alle diese Anlagen und Räumlichkeiten auf kürzestem Wege von ihr aus bedient werden können, ohne daß sich die Wege des Personals mit denen des Publikums irgendwie kreuzen. Man muß doch im Auge halten, daß lange Wege und Verbindungsgänge durch die notwendige Personalvermehrung den Betrieb schwer belasten und seine Rentabilität fraglich machen, ferner daß die Speisen bei längerem Transport kalt werden müssen und anderes mehr.Da die Restauration aus wirtschaftlichen Gründen, Hauptfront und Haupteingang sowohl aus sachlich wie repräsentativ berechtigten Erwägungen möglichst in unmittelbare Nähe der Kreuzung Luther-MelanchthonstraBe gelegt werden soll, so muß auch die Küchenanlage an diese Stelle disponiert werden, kurz, der ganze Komplex müßte an diesem Punkte in der denkbar konzentriertesten Form um die Küchenanlage herum angeordnet werden. Jede Verzettelung der Gebäulichkeiten muß hier Nachteile mit sich bringen, die SchwerwiegendsteFolgenhaben, und auch jede andere Disponierung der Gebäude muß lebhafte Bedenken 

erwecken. Entscheidet man sich dann aber wirklich für diese Form der Anlage und entwickelt, von der Achse der Lutherstraße ausgehend, die Gebäudegruppe an der Me- IanchthonstraBe oder an der verlängerten LuthersiraBe entlang, so liegt der Konzertgarten dann sehr unfrei zwischen drei bebauten Seiten und einer Verkehrsstraße, wobei in jedem Falle die Wirkung der Hinterhäuser der Brühler Straße sich sehr wenig angenehm fühlbar macht und die Gartenanlage beeinträchtigt. Meines Erachtens müßte entweder die fragliche Seite der Brühler Straße in das Projekt einbezogen werden und die teilweise recht alten Baulichkeiten müßten abgerissen werden, um für Gartenanlage oder Saalbau mehr Raum zu schaffen und häßlichen Wirkungen aus dem Wege zu gehen. Oder aber die Gebäude der Brühler Straße hätten als Wohnungsneubauten in das Projekt einbezogen werden müssen, so daß die Stadthalle als OrganischeZentrale aus einer umgebenden modernen Wohnanlage herausgewachsen wäre. Ähnliche Erwägungen gelten auch von der dem Bauplatz gegenüberliegenden Seite der MelanchthonstraBe.Es ergibt sich, daß bei der Ausschreibung seitens der städtischen Behörden wohl die Schwierigkeiten einer guten Lösung nicht erfaßt worden sind, und daß vor allem der städtebaulichen Seite der Aufgabe nicht ausreichend Rechnung getragen ist. Es ist nicht möglich, einen Monumentalbau der geforderten Art zu projektieren, ohne sich über seine Wirkung und seine Beziehungen zu einem weiteren Umkreise klar zu werden. Man kann nicht einen freiwerdenden kleinen Friedhof inmitten eines alten Stadtteiles plötzlich zum Bauplatz einer Festhalle umstempeln, die sogleich im Widerspruch zu der ganzen Umgebung stehen muß. Jede Lösung muß demnach zwangsläufig unorganisch werden, und die Tatsache, daß keine der eingelaufenen Arbeiten voll befriedigen und überzeugen kann, hat in diesem Falle ihre Ursache nicht in der Unzulänglichkeit der Leistungen der Bewerber, sondern in der unzulänglichen Fassung der Aufgabe, aus deren allzu begrenzt umschriebenem Rahmen auch mit Aufwand alles Fleißes und alles Könnens eine vorbildliche, architektonisch gute und wirtschaftlich wertvolle Anlage zu entwickeln nicht möglich war.
⅛Es war nötig, diese ausführliche Besprechung der Grundlagen der Aufgabe einer Veröffentlichung der Entwürfe vorauszuschicken, denn nur nach Klarstellung der sehr großen Schwierigkeiten kann man den Leistungen der einzelnen Bewerber gerecht werden.Der Entwurf „Klassische Musik“ (Tafel 60—61) verlegt die Baulichkeiten an die inneren Grenzen des Grundstückes, so daß die Höfe der Brühler Straße durch den Hauptbau verdeckt sind, der die Saalanlage, Eingänge, Garderoben enthält. Im rechten Winkel zu ihm steht ein zweiter sekundärer Bautrakt, in dem Restauration, Küche, Anrichte, Gesellschaftsräume, Wohnungen untergebracht sind. Der Garten entwickelt sich aus diesem rechten Winkel heraus mit freien Seiten nach der Luther- und MelanchthonstraBe.Der Entwurf setzt sich also über zwei Hauptforderungen des Programmes hinweg, er hat weder die Haupteingänge noch die Tagesrestauration im dargelegten Schwerpunkt des Gebäudes. Der Haupteingang zu den Saalbauten liegt in der verlängerten Lutherstraße, also in einer Nebenstraße, das Restaurant gegenüber der Mädchenschule in der Me- IanchthonstraBe. Der Verfasser erreicht hiermit eine sehr
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DER STÄDTEBAUgünstige Lage der Küche zu Saalbau, Garten und Restaurant, was — wie gezeigt — außerordentlich wesentlich' ist. Ob dieser Vorzug die abseitige Lage der Haupteingänge und des Restaurants aufwiegt, bleibt dahingestellt. Jedenfalls ermöglicht er eine sachlich sehr klare und ruhige Durcharbeitung des ganzen Projektes, wie sie aus den Abbildungen zutage tritt. Die Architektur ist würdig, aber zumindest in der zeichnerischen Darstellung zu schwer für ein Gebäude, das Festlichkeiten und heiterer Geselligkeit Raum bieten soll.Der Entwurf „Zwischen zwei Plätzen“ (Tafel 62—63) setzt sich gleichfalls kühn über eine der Hauptbestimmungen des Programmes hinweg, das Restaurant liegt mitten im Hauptkörper und muß gesucht werden. Daß die Küchenanlage, die Saalanlage und das Restaurant wię auch der Garten nicht in einer Ebene liegen, erscheint für den wirtschaftlichen Betrieb nachteilig. Die Anordnung der Räume an sich, besonders die Anlage des Wirtschaftshofes mit den umgebenden Räumlichkeiten, ist gut gelungen.Die Hinterhäuser der Brühler Straße bleiben sichtbar, doch liegt der architektonische Schwerpunkt der gesamten, sehr konzentrierten Baumasse wie gefordert und notwendig in der Achse der Lutherstraße. Die architektonische Haltung ist einfach und gut gegliedert, bei dem Bestreben nach ruhiger und geschlossener Form stören die Bäumchen auf der Vorfahrtsterrasse und die Figuren im oberen Aufbau der Saalfront. Der Entwurf steht mit dem vorbesprochenen in der organischen und künstlerischen Lösung auf gleicher Höhe.Der Entwurf „Freude“ (Tafel 64) gruppiert die Baumassen ähnlich wie der Träger des zweiten Preises, teilt jedoch die Restauration als besonderen kleinen Baukörper ab, der neben die Stirnmasse des Hauptgebäudes placiert ist. Künstlerisch liegt hier eine ähnliche Gefahr vor wie bei der Turbinenhalle von Peter Behrens, bei der die wuchtige und zentrale Wirkung der Stirnwand durch den seitlich angehängten kleinen Bau auf das empfindlichste geschädigt wird. Die Küche liegt für den Hauptsaal günstig, jedoch mangelhaft für die Bedienung des kleinen Saales und verhängnisvoll für den Betrieb der Restauration. Um Speisen zum Restaurant zu schaffen, ist jedesmal die ganze Langsausdehnung der Hauptgebäudemasse zu überwinden, was wirtschaftlichtechnisch sich als unmöglich erweisen würde. Auch die Vorzüge dieses Entwurfes bestehen vor allem in einer organisch klaren, in ihrer Schlichtheit eindrucksvollen Disposition der Flächenverteilung. Die architektonische Gestaltung ist ohne besondere Note zurückhaltend in eklektischen, aber gut geordneten Motiven gebunden.Der Entwurf „Kongreß-Zentrale“ (Tafel 65) legt sich in seiner Massenausdehnung quer zur Achse der Lutherstraße, den Blick von dort voll auffangend, ohne daß ein seitliches Abgleiten in den Garten in Frage kommt. Jedoch dürfte die in der Grundrißanordnung erstrebte zentral-symmetrische Wirkung in der Außenansicht nicht voll erreicht werden, da eine Seite des Gebäudes für den Blick aus der Lutherstraße durch die gegenüberliegende Schule überschnitten und gedeckt wird und sich eine völlig freie Sicht erst bei so starker Annäherung an das Gebäude ermöglicht, daß dann ein Erfassen des Gesamtbaues nicht mehr in Frage kommt. Wie bei vielen Entwürfen, so ist auch hier der vorspringende Zipfel des Geländes einer besseren Abwicklung des Verkehrs geopfert. Die Raumanforderungen sind in eine einzige geschlossene Masse konzentriert, aus der nur der Küchenanbau sich abhebt und mit seiner guten Raum

verteilung und Belichtung lobenswert erscheint. Die Anordnung der Säle, Treppen, Nebenräume ist ruhig und übersichtlich, das Ganze etwas unsinnlich und systematisch. Es ist schade, daß eine organisch befriedigende Lösung in der Außenform keinen Ausdruck gefunden hat, der eine akademische Anwendung historischer Motive irgendwie überragt.Zuletzt der Entwurf „Frühling“ (Tafel 66). Es wäre verkehrt zu leugnen, daß die inneren Raumdispositionen Mängel aufweisen. So besonders in der Anlage und Zugänglichkeit des kleinen Saales. Die äußere Gruppierung nimmt keine Rücksicht auf die Hauptachse aus der Lutherstraße, der das Gebäude eine seitliche Front zuwendet. Allerdings enthält diese Wand die Zugangstüren zur Hauptsaalanlage, während die organische Hauptachse des Gebäudes senkrecht zur verlängerten Lutherstraße steht und durch den vorspringenden kleinen Saal betont ist. Erfreulich an dieser Arbeit ist die ansprechende Gliederung der Gartenfront (die Dachknöpfe dürften fortbleiben) und die Entwicklung des Gartens selbst in organischer Verknüpfung mit der Bauanlage. Im Garten selbst dürfte eben diese starke Gliederung mit dem axialen Bassin dazu führen, daß auch der Restaurationsbetrieb die Gliederung der Gartenanlage nicht aufhebt.
*Alles in allem : diξ lebhaften Bemühungen um eine gute Lösung einer wirklich schwierigen Bauaufgabe müssen durchaus anerkannt werden. Wenn, wie gesagt, Arbeiten von überzeugender Ausdruckskraft auf diesem Wettbewerb nicht zutage getreten sind, so lag das in dem Umstand begründet, daß die unglückliche Lage und Form des Bauplatzes in jedem Falle nur Kompromißlösungen zuläßt. Der Ausgang des Krieges wird wohl die Ausführung der Stadthalle unmöglich machen, und wenn — in einer besseren Stunde — dieses Projekt wieder einmal auftauchen sollte, so wäre die Wahl eines anderen Geländes dringendst zu empfehlen. Das Grundstück zwischen Luther- und Me- IanchthonstraBe ist in seiner jetzigen Form ungeeignet. Wenn aber die Gelder für die Stadthalle noch verfügbar sein sollten (an Baukosten ohne Inneneinrichtung, ohne Anlage der Straßen und Plätze, ohne Gartengestaltung usw. waren 1200000,—Mk. verfügbar, also insgesamt etwa2500000,—Mk.), so könnte man vorschlagen, das fragliche Gelände und dieses Geld zur Errichtung einer mustergültigen städtischen Wohnanlage zu verwenden, aus der ein Gemeinschaftshaus, ein Saalbau kleinen Formates mit Kinderhort, Bibliothek und anderem hervorwachsen könnte, ein erster Versuch, einer neuen sozialen Idee eine neue und überzeugende Form zu geben. Auch Erfurt leidet in hohem Maße an Wohnungsmangel, und zusammen mit den Zuschüssen des Reiches ließen sich mehrere hundert Familien auf dem Bauplatz der geplanten Stadthalle unterbringen. Dabei könnte auch mehr Rücksicht auf den vorhandenen Baumbestand genommen werden, wie die Massenanlage einer Stadthalle es gestatten würde, der Boden würde teilweiser Gartennutzung anheimfallen, und die alten und so wenig schönen Häuser an der Brühler Straße könnten in ein solches Projekt mit einbezogen werden, so daß dann auch eine für den gesamten Stadtteil sozial und städtebaulich gleich wertvolle Bauanlage entstehen könnte, Symbol der Not einer schweren Zeit und der untilgbaren Hoffnung auf eine bessere Zukunft.H. de Fries.
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CHRONIK.
Der deutsche Volkshausbund hat eine Eingabe seines 

Bau-Ausschusses, dem Geh. Regierungsrat Dr.-Ing. MUTHE- SIUS, Regierungsbaumeister a. D. SCHILBACH und Architekt Bruno TAUT angehören, an alle in Frage kommenden Stellen versandt, die für 
die Herstellung von VOLKSHAUSENTWÜRFEN eintritt. In dieser 
Eingabe heißt es:

Es besteht heute keine Möglichkeit, Volkshäuser als Mittelpunkte aller 
kulturellen, sozialen und Wohlfahrtsarbeit, als Stätten der Volkshochschule, 
der Volksbücherei, der Lesehallen-Bewegung zü errichten. Wir wissen 
auch heute noch nicht, wenn es wieder möglich ist, solche Volkshäuser 
zu bauen. Wenn wir trotzdem den obigen Antrag uns vorzulegen erlauben, 
so tun wir dies aus folgenden Erwägungen heraus.

I. Das Volkshaus ist kein Luxusbau, wie vielfach irrtümlich an
genommen wird. Es ist von allen Seiten heute anerkannt, daß zum 
Wiederaufbau UnsererVolksgemeinschaft solche Häuser dringende Not
wendigkeit sind.

2. Durch die Zusammenlegung und das Zusammenarbeiten im Volks
haus werden sich manche Ausgaben vermeiden lassen.

Deshalb wird allgemein gefordert, daß, wenn wieder die Möglichkeit 
zum Bauen vorliegt, sofort mit dem Bau begonnen werden sollte. Aber 
dazu gilt es die Vorbereitungen zu treffen.

Da das Volkshausproblem für die deutschen Architekten manche 
neuen Gesichtspunkte bietet, empfiehlt es sich, einige ideale Entwürfe 
durch einen Wettbewerb für die verschiedenen Volkshäuser — für die 
Großstadt, Mittelstadt, Kleinstadt und für das Land — herstellen zu lassen.

Diese idealen Entwürfe sollen den Volkshaws-Gedanken im allgemeinen 
klären — insbesondere hinsichtlich des Bauprogamms und der Gruppierung 
der Räume — dann aber auch Fingerzeige für die zur Ausführung ge
langenden lokalen Entwürfe bieten. Deshalb hat jede Stadt und Gemeinde 
und jeder Kreis ein besonderes Interesse daran, daß dieser Wettbewerb 
auch für die idealen Entwürfe zustande kommt.ER VERKEHRSAUSSCHUSS AN DER NORDBAHN

sendet uns folgende Notiz:
In allen Vororten Groß-Berlins will man heute „siedeln“. Bevorzugt 

ist, wie immer, der Westen, wo man trotz teuerer Bodenpreise sogar länd
liche Heimstätten neuerdings schaffen will. Der Norden ist, wie immer 
bisher, mit neuen Siedlungen am stiefmütterlichsten bedacht, obwohl er 
bei landschaftlich schönster Lage und dicht neben den großen Industrie
zentren die billigsten Boden- und Baustellenpreise Groß-Berlins aufweist. 
Ein Überangebot billigen, rohen und baureifen Landes harrt schon seit Jahren 
vergeblich der Käufer und der Bebauung und wird allein durch Steuer
überlastung überteuert, ehe es zu Wohnzwecken gebraucht wird. Es ist 
daher an der Zeit und dringend notwendig, die öffentliche Aufmerksamkeit 
zur Aufklärung und zwecks Steuer der Wahrheit auf diese Verhältnisse 
hinzulenken. Auch bescheiden Bemittelte können sich hier ankaufen und 
ansiedeln, wenn sie nur recht zahlreich kommen wollten. Nähere amt
liche Auskunft kann jeder Interessent auf den Gemeindebureaus bekommen. 
Landnot und Landhunger bestehen bei Berlin nur in der Phantasie von 
Reformern und Theoretikern, die damit bei Unkundigen mit Absicht oder 
aus bedauerlicher Unwissenheit Stimmung machen und Unzufriedenheit 
erzeugen wollen.

ie Stadtgemeinde Gmünd erläßt, wie bereits kurz mitgeteilt, einen 
Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für die zeitgemäße

Umgestaltung des bestehenden Stadtbauplans und die weitere Aus
dehnung des STADTBAUPLANGEBIETS. Als Preise sind aus
geworfen: 5500, 4000 und 3000 Mk. Die Entwürfe sind spätestens bis 
I. Mat 1920 abzuliefern. Beteiligen können sich alle in Württemberg ge
borenen oder in Württemberg ansässigen Fachleute.INE DEUTSCHE STÄDTEBAU-AUSSTELLUNG IN NORWEGEN. Für die Wiederanknüpfung geistiger Beziehungen 
zwischen Deutschland und dem Auslande liefert die Tatsache einen er
freulichen Beweis, daß in diesen Tagen in Bergen eine deutsche Städte
bau-Ausstellung stattfindet, deren Zustandekommen den Bemühungen der 
Bauinspektors Werner Jakstein (Altona) zu verdanken ist. Die Aus

stellung wird von den bedeutendsten deutschen Städtebaukünstlern be
schickt, u. a. von Hermann Jansen (Berlin) Bonatz (Stuttgart), Seck (Berlin), 
Schmitthenner (Stuttgart), dem Erbauer der Gartenstadt Staaken, und Bau
rat Schmohl (Essen), dem Erbauer der neuesten Kruppschen Siedlungen, 
sowie von den Stadtbauämtern Hannover und Hamburg. Professor Dr.-Ing. 
Hermann Jansen hat sich auf Einladung der Stadtverwaltung nach Bergen 
begeben und hält dort am heutigen Sonntag einen Vortrag über neuzeit
liche Städtebaukunst in Deutschland. Die deutsche Städtebau-Ausstellung 
findet gerade in Bergen großen Anteil, weil die Stadt, wie erinnerlich, 
vor einigen Jahren fast völlig abbrannte und jetzt im Wiederaufbau 
begriffen ist.

Gedächtnisausstellung für paul pfann. Die
Architektenabteilung der Technischen Hochschule München hat in 

den Räumen der Architektursammlung der Hochschule eine Ausstellung 
von dem Lebenswerk des verstorbenen Lehrmeisters für Architekturdar
stellung am Münchner Polytechnikum Paul Pfann, veranstaltet.

Das 19. Jahrhundert kennt zwei Gattungen von Baukünstlern. Auf 
der einen Seite stehen die Gestalter, die Starken der tektonischen Form. 
Man denkt an Werke wie das Turbinenhaus der A. E. G. in Berlin oder 
die Ulmer Garnisonskirche. Auf der anderen die Darsteller, bei denen 
der künstlerische Wille im Empfinden, Nacherleben bestehender architek
tonischer Form aufgeht — von Piranesis Prachtwerken bis zur Gegenwart. 
Wenn schon der Name Piranesi besagt, daß die künstlerische Wiedergabe 
architektonischen Gestaltens auch den früheren Jahrhunderten nicht fremd 
war, so hat doch kaum eine Zeit die Architekturdarstellung — vor allem 
nach ihrer reproduzierenden Seite — ähnlich gepflegt, wie das auch hier 
historisch eingestellte ig. Jahrhundert. Seit Domenico Quaglio ist speziell 
Süddeutschland und besonders München nie arm gewesen an Künstlern, 
denen das Nachfühlen alter Baukunst in ihrer Wiedergabe mehr im Blut 
lag als Bauen und Formen.

Wir gehen durch Tirol oder überschauen deutsche Städtealtertümlich
keit, wir freuen uns an wohlgelagerten fränkischen Stadttoren oder träumen 
in der räumlichen Geschlossenheit eines Marktes an der Brennerstraße, 
sitzen im gemütlichen Herrgottswinkel einer Stube im Inntal oder stehen 
vor dem kühl eleganten Foyer eines Münchner Bauwerks von 1900: das 
ist der Dichter Paul Pfann. Der Dichter — denn jedes andere Wort wäre 
unbezeichnend für die Wirklichkeit, die aus den wie hingehauchten Aqua
rellen, aus den meißelartig hingeschlagenen Strichen der Federzeichnungen, 
dem schattenhaft aufsteigenden Werden flüchtigster Ideenskizzierungen 
entgegentritt. Man fühlt vor dem Lebenswerk des „Zeichenlehrers“, wie 
alle Einweihungslust nach Richtungen — Impressionismus u. a. verblaßt, 
wie ein ganzes Erlebnis groß und innig aus dem Schaffen des sehr wenig 
bekannten Architekten aufwächst.

Pfann war seines Zeichens Architekt und hat wohl auch gebaut von 
seinen Lehrjahren bei Wallot in Berlin bis zu den Aufgaben der neun
ziger Jahre in München, unter denen das Gasthaus Betz in Bogenhausen 
etwa obenan steht. Aber — bauen wir ihm keine Herzenssache; dieses 
Gefühl wird kaum ein unbefangener Betrachter seines Lebenswerkes unter
drücken wollen. Wer so viel Rechtlichkeit und Empfinden übrig hat für 
die Baukunst anderer — gleichviel, ob diese mehrere hundert Jahre alt 
ist oder einen Tag —, der baut selten gern, um so weniger, wenn er 
so stark künstlerisch fühlt.

Denn, das scheint das wichtige Resultat dieser Überschau, daß in 
Pfann eine starke Künstlernatur aus dem Münchner Leben schied. Eine 
der Naturen, an denen die Stadt seit Karl August Lebsche ebenso reich 
war als Iobessparsam ihnen gegenüber. Einer der Aufrechten und Ein
fachen, denen das Schaffen im Blut lag und die Weltwirklichkeit höher 
galt als der Erfolg.

Paul Pfann wurde am 18. April i860 zu Nürnberg geboren, im Jahre 
1892 Privatdozent und war — aus der Initiative seiner Schüler heraus — 
seit I. Mai 1900 Lehrer, seit 1g08 Ordinarius für Freihandzeichnen an der 
Technischen Hochschule München. Dr. H. K.

In der letzten Sitzung des Architektenvereins zu Berlin erstatteten der 
Geschäftsführer des Wohnungsverbandes, Stadtbaurat Beuster, und 

der bautechnische Referent im Wohnungsverband, Dr.-Ing. Heiligenthal,
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Bericht über die bisherige SIEDLUNGSTÄTIGKEIT DES 5VOH- 
Nungsverbandes gross-berlin. Die Gesamtzahl der 
im vorigen Jahre vom Wohnungsverband und den Gemeinden hergestellten 
Notwohnungen beläuft sich auf 11000 mit einem Kostenaufwand von 
50 Mill. Mk. verlorener Zuschüsse. In Dauerbauten sollten für 1919 
5700 Wohnungen hergestellt werden, darunter 23 größere Siedlungen. 
Drei Viertel dieser Wohnungen sind in Flachbauten untergebracht; der Rest 
ist Hochbau, aber gesundheitlich vollkommen einwandfrei. Von der Kosten
steigerung in kurzer Zeit gab die Mitteilung des Redners eine Ahnung, 
daß der Satz von 60 Mk. für den Kubikmeter umbauten Raums Ende 1919 
auf mehr als das Doppelte gestiegen war. Infolgedessen mußte das Bau
programm für 1920 auf angefangene Bauten beschränkt werden, alle 
anderen Dauerbauten mußten gestrichen werden. Auf diese Weise sind 
noch 3700 Dauerwohnungen herzustellen, darunter ganz wenige im Hoch
bau. DieKosten zu IhrerFertigstelIung belaufen sich auf 100 Millionen 
verlorener Zuschüsse. Gegenwärtig betragen die Kosten für eine einzelne 
Wohnung 26000 Mk. gegenüber dem Satz von 13000 Mk., der bei der 
Aufstellung des Bauprogramms im vorigen Jahre zugrunde gelegt wurde. 
Für die bisher insgesamt aufgewendeten 150 Mill. Mk. hat der Wohnungs
verband Groß-Berlin ɪ 1 000 Notwohnungen ausgebaut und 3 700 Wohnungen 
in Dauerbauten geschaffen.

Ein weiteres Feld der Tätigkeit lag für den Wohnungsverband auf 
dem Gebiete des Verordnungswesens, um den vorhandenen Wohnraum 
schärfer zu erfassen und um den bedrohlichen, noch immer anhaltenden 
Zuzug von außerhalb, besonders aus dem Osten, fernzuhalten. Trotz all 
diesen Maßnahmen ist das Wohnungselend weiter gestiegen. Die 
Möglichkeiten, Notwohnungen in bestehenden Häusern auszubauen, 
seien erschöpft; es bliebe nur der Weg der Baracken und Neubauten. 
Der Wohnungsverband habe daher beschlossen, weitere 5000 Wohnungen 
inNeubauten herzustellen, was mindestens 200 Millionen an verlorenen 
Zuschüssen erfordern werde. Diese ungeheuren Kosten könnten nur durch 
besondere Umlage auf die Gesamtbevölkerung in Form einer Haus
rentensteuer aufgebracht werden.

Im Gewerkschaftshaus in Hamburg fand eine KONFERENZ DERLEITER BAUGEWERBLICHER PRODUKTIVGENOSSENSCHAFTEN und anderer sozialer Baubetriebe statt. Sie 
wurde einberufen vom Vorstand des Deutschen Bauarbeiterverbandes, der 
vom Bauarbeiterverbandstag in Weimar den Auftrag zur Förderung 
der Sozialisierung bekommen hatte. An der Konferenz nahmen außer 
etwa 60 Delegierten sozialisierter Betriebe auch der Vorstand und Beirat 
des Bauarbeiterverbandes sowie Vertreter fast aller anderen baugewerb
lichen Arbeiterverbande teil. Ferner hatten das Reichswirtschaftsministerium 
und der Reichskommissar für das Wohnungswesen, die Baudeputation von 
von Hamburg, der Magistrat der Stadt Kassel, der Zentralverband und 
die Großeinkaufsgesellschaft deutscher Konsumvereine sowie eine Reihe 
anderer Körperschaften und Behörden Vertreter entsandt.

Im Anschluß an den Bericht Ellingers, Hamburg, über den Stand 
der Sozialisierung im Baugewerbe erstatteten die Delegierten der einzelnen 
sozialen Baubetriebe Bericht über die Erfahrungen, die seit ihrer 
Gründung bereits gesammelt worden sind. Dabei wurde übereinstimmend 
hervorgehoben, daß die Arbeitsleistungen in den sozialisierten 
Betrieben erheblich größer ist als in den privaten Unternehmer
betrieben. Die Konferenz nahm schließlich nach eingehender Beratung 
einstimmig folgende Entschließung an:

Die erste Konferenz sozialisierter Baubetriebe und Baugenossen
schaften erklärt die Vergesellschaftung des Bau-und Wohnungs
wesens für eine unbedingte Notwendigkeit. Die Konferenz erwartet zur 
Durchführung der Vergesellschaftung die tatkräftige Mithilfe der Regie
rungen, Behörden, aller gemeinnützigen Körperschaften sowie insbesondere 
auch aller Arbeiter und Angestellten.

Um zunächst die Vergesellschaftung der Baubetriebe kräftig und grad
linig voranzubringen, beschließt die Konferenz, daß ein Verband sozia
lisierter Baubetriebe zur gegenseitigen Unterstützung gegründet wird. Die 
Konferenz erwartet, daß der Deutsche Bauarbeiterverband im Verein mit 
weiteren interessierten Organisationen die Gründung des erwünschten Ver
bandes in die Hand nimmt.

In SAN FRANZISKO Werdenneuerdingsmoderne, bequeme MIETSHÄUSER gebaut, in denen sechzig Familien wohnen können. 
Ein Sechzigfamilienhaus! Unwillkürlich denkt man an die grauen, öden 
Mietkasernen in unseren Arbeitervierteln, in denen vielköpfige Familien 
in kleinen, lichtarmen, schlecht möblierten Wohnungen ohne jeden Kom
fort hausen. Aber welch angenehme Enttäuschung! Schon das Äußere 
des Hauses macht einen gemütlichen Eindruck. Es ist ein geschmack
voller Steinbau von 15 Fenstern Breite und sechs Stock Höhe. Einige 
Wohnungen sind mit Balkonen ausgestattet, andere mit kleinen Erkern. 
Wenn man das Haus betritt, gelangt man zunächst in eine schöne weiße 
Marmorhalle, in der ein Tisch, eine Bank, einige bequeme Stühle und ein 
paar Kübel mit Blattpflanzen stehen, so daß man sich gleich heimisch 
fühlt. Links vom Eingang befindet sich das Bureau des Hauswirtes, in 
dem entweder dieser selbst oder seine Frau stets anwesend sind, gerade 
gegenüber liegt sein Speisezimmer, so daß er immer in der Lage ist, 
jeden, der ein- und ausgeht, zu überwachen. Im Hintergründe der Halle 
ist der Aufzug, den jeder selbst bedient und bei Tag und Nacht benutzen 
kann. Jede Wohnung enthält ein großes Vorzimmer, von dem aus man 
links in das Badezimmer und rechts in eines der Schlafräume kommt. 
Gegenüber der Wohnungstür ist der Eingang in das Speisezimmer und 
daneben der in eines der Wohnzimmer. Im Speisezimmer fällt sofort das 
in die Mauer eingebaute Büfett auf. Durch eine Tür in der gegen
über befindlichen Mauer gelangt man unmittelbar in die Küche. Die 
Mauer zwischen dieser und dem Schlafraum wird von einer Spiegeltür 
eingenommen, die abends, wenn man zu Bett geht, geöffnet wird. Sie 
bewegt sich nicht in Scharnieren, sondern dreht sich um ihre eigene Achse, 
so daß in der Nacht die rückwärtige Wand des Spiegels nach vorne ge
kehrt ist. In dieser Situation kann man ein Bett aufklappen, das für 
zwei Personen Platz bietet. Tagsüber nimmt das Bett, so gut wie gar 
keinen Raum weg, denn das Kopfende und die Füße lassen sich doppelt 
Zusammenlegen. Das Wichtigste an einer solchen amerikanischen Woh
nung ist, daß sie mit Möbeln, Teppichen, Vorhängen, Decken 
und Lüstern vollständig versehen ist. Selbstverständlich ver
fügt sie über einen Gasküchenherd, Warmwasserleitung, elektrische 
Beleuchtung, Dampfheizung, einen Staubsaugeapparat, einen Mistkübel 
mit Deckel und alle anderen Erfordernisse moderner Bequemlichkeit und 
Hygiene.

Häuser dieser Art gibt es heute bereits viele Hunderte in San Franzisko, 
und sie unterscheiden sich voneinander nur dadurch, daß das eine Woh
nungen mit mehr Zimmern und reicherer Möblierung, das andere Woh
nungen mit weniger Räumen und nicht so wertvollen Möbeln besitzt. Inner
halb eines Hauses sind jedoch alle Wohnungen gleich groß und 
gleichartig möbliert, und die erwähnten Einrichtungsstücke und Gegen
stände des Komforts, die den Durchschnitt darstellen, finden sich überall vor. 
Es ist klar, daß eine solche Wohnung, in der alle möglichen Behelfe ver
einigt sind, viel weniger Arbeit verursacht, als man in Europa gewöhnt 
ist. Die Führung der Hauswirtschaft wird durch eine Reihe weiterer An
nehmlichkeiten, die mit dem geschilderten Wohnhaus verknüpft sind, noch 
wesentlich erleichtert. Jedes Haus ist einer bestimmten Molkerei 
zugewiesen, die morgens jedem Mieter so viele Milchflaschen vor die 
Tür stellt, als gewünscht werden. Ein Postbote übernimmt alle Briefe 
und Pakete und bringt dreimal täglich den Posteinlauf, den er unter die 
Wohnungstür schiebt. Um 9 Uhr vormittags stellt jede Wohnpartei ihren 
Mülleimer vor ihre Tür, ein Mann, der im Hause angestellt ist, holt die 
vollen Behältnisse und bringt sie leer und rein gefegt zurück. An der 
Haustür ist eine Tafel mit so vielen Knöpfen angebracht, als das Haüs 
Wohnungen umfaßt, und jeder Knopf trägt eine Wohnungsnummer. Will 
man jemanden aufsuchen, drückt man auf den betreffenden Knopf, in' der 
Wohnung läutet es, der Wohnungsinhaber geht zum Telephon, steckt 
einen Stift in eine Öffnung, über der das Wort „Hotel“ steht, und spricht 
mit dem Besucher an der Haustür, dem ein Telephon neben der Knopf
tafel zur Verfügung steht. Will man den Besucher in die Wohnung ein
lassen, so drückt man auf einen anderen Knopf und die Haustür, auch 
wenn sie vier oder sechs Stockwerke tiefer liegt, öffnet sich automatisch. 
Steckt man den Telephonstift in eine „Zentral“ überschriebene Öffnung, 
so kann man innerhalb und außerhalb der Stadt telephonieren. Die An
lage oder der Anschluß eines Telephons verursacht dem Abon
nenten keine Kosten, er bezahlt auch keine Monats- oder Jahresgebühr,
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sondern muß bei jedem Gespräch fünf Cents in einen Automaten
apparat werfen.

Bedenkt man, daß man auch Tisch- und Bettwäsche, Service, Glas
sachen, Tischbesteck, Küchengeschirr usw. beim Hausbesitzer mietet, dann 
wird uns Europäern dieses amerikanische Wohnhaus als ein Zauberhaus 
erscheinen. Es hat aber seinen guten Grund, warum gerade in San 
Franzisko diese Gattung von Wohnhäusern entstanden ist. Hilfskräfte 
für den Haushalt sind dort nämlich nicht aufzutreiben und jede Familie 
muß dazuschauen, wie sie allein mit ihrer Wirtschaft fertig wird. Ein 
großer Teil der Arbeit wird durch die praktischen Einrichtungen über
flüssig gemacht, die überdies den Vorteil bieten, daß man aller Sorgen 
wegen der Dienstboten enthoben ist.

ITTELDEUTSCHE AUSSTELLUNG, MAGDEBURG 
1921. Magdeburg, MitteldeutschlandsHauptstadt, das durch seine 

zentrale Lage in Anbetracht der neuen politischen Gestaltung Deutschlands 
für unser Wirtschaftsleben erhöhte Bedeutung gewonnen hat, rüstet sich 
zu einer großen Ausstellung. In idyllischster Lage, auf dem sogenannten 
Rotenhorn, rings um den reizenden Mittagssee herum, auf einem mit herr
lichen alten Parkanlagen versehenen, etwa 800000 qm großen Gelände 
wird die Mitteldeutsche Ausstellung für Siedlung, Sozialfürsorge und 
Arbeit, Magdeburg 1g21, ihr Heim aufschlagen und die Aussteller in aus
gedehnten Hallen und zum Teil auch in Siedlungshäusern vereinigen. 

In der Not der Zeit geboren, sind für die Ausstellung als zu behan
delnde Themen gerade das Siedlungswesen, die Sozialfürsorge und die 
Arbeit gewählt worden, da die Förderung des Wohnwesens, die Hebung 
der Volkswohlfahrt und die Ęelebung des industriellen Lebens für die Ent
wicklung des Allgemeinwohls und des gesamten Wirtschaftslebens von 
ernstester Bedeutung sind. — Sie machen die Veranstaltung dfr Aus
stellung zu einer sozialen Tat!

Das großzügige Unternehmen hat bereits die tatkräftigste Unter
stützung hoher Regierungsstellen gefunden, und es erfährt von der Handels
und Handwerkskammer die eifrigste Förderung. Bedeutende Zweck- und 
gemeinnützige Verbände haben gleichfalls zugesagt, an dem Aufbau des 
Unternehmens nach allen Kräften mitzuarbeiten.

Die finanziellen Verhältnisse der Ausstellung versprechen sich be
sonders durch das Entgegenkommen der Stadtverwaltung sehr günstig 
zu gestalten. Es ist zu erwarten, daß diese Ausstellung weit über die 
Grenzen Mitteldeutschlands hinaus, bis in das Ausland hinein, rege Be
achtung finden, und daß sie insbesondere auch das Vertrauen des Aus
landes zu dem Neuaufbau unseres Wirtschaftslebens wieder herstellen und 
festigen wird.

rofessor Dr.-Ing. HERMANN JANSENS, der bekannte Berliner 
Städtebauer, ist vom Unterrichtsministerium auf einstimmigen Vor- .

schlag der Abteilung als ordentlicher HONORAR-PROFESSOR 
für neuzeitigen Städtebau an die Technische Hochschule Charlottenburg 
berufen worden und hat den Ruf angenommen.

UMBAUTEN. Die allgemeine Geldknappheit, die ständig steigenden 
Baupreise, die von der Unternehmung meines Erachtens in einer nicht 

immer vollständig zu begründenden Höhe gefordert werden, mehr aber noch 
die Materialknappheit beschränken die Bautätigkeit auf das geringste Maß. 
Das Baumaterial reicht nicht einmal aus, den Ärmsten, den Obdachlosen, 
einen Schutz zu erstellen. Dieses Elend wird noch dadurch erhöht, daß 
auch die ohne besonderen Kohlenaufwand zu erstellenden Baumaterialien, 
wie Schwemmsteine, Holz, Zement usw. teilweise über die Grenzen ver
schleppt werden. Das Notwendigste, der Bau von Siedlungen, wird im 
Auftrage von Staat, Stadt, Genossenschaften usw. nur zum geringen Teile 
geleistet. Das in seiner Entwicklung nicht zu unterbindende private 
Wirtschaftsleben wird das Bauen nicht vollständig entbehren können. 
Es gibt industrielle, kaufmännische und handwerkliche Betriebe, die durch 
die Not der Zeit zur Umschaltung ihrer Produktion gezwungen sind und

damit neue Raumverhältnisse für ihren Betrieb schaffen müssen. Wenn 
auch in den kommenden Jahren das Baumaterial wieder leichter und 
vielleicht auch billiger beschafft werden kann, bleibt trotzdem die äußerste 
Sparsamkeit notwendig. Der Wert des baulich Vorhandenen wird relativ 
sehr hoch einzuschätzen sein. Es muß dann jedes vorhandene Stück für 
den neuen Zweck nutzbar gemacht werden, d. h. der sonst übliche Neubau 
ist durch einen Umbau zu ersetzen. Früher hat man den Umbau sehr 
gefürchtet und auch nicht ganz mit Unrecht. Die für ihn aufgewendeten 
Kosten haben nicht immer im richtigen Verhältnis zum Erreichten ge
standen. Das billige und so leicht zu beschaffende Material hat die Um
arbeitung selten gelohnt. — Heute ist das alles anders geworden, und 
der Baumarkt wird in seinem jetzigen Zustand noch recht lange ver
harren. Das bedingt aber, daß auf lange Zeit hinaus, neben dem Bau 
der Siedlungen, die Anlage von Umbauten die Hauptaufgabe der Archi
tekten sein wird. '∙*,^

Nach Ostendorfs Theorie des Bauens kann nur das Bauwerk als 
künstlerisch vollwertig gelten, dem nichts hinzugefügt und nichts hinweg
genommen werden kann, ohne sein Aussehen zu schädigen. Daraus ergibt 
sich, daß jedes künstlerisch vollwertige Bauwerk in seiner Gestaltung durch 
einen Umbau verschlechtert wird. Am besten ist es, derartige Bauten, 
zu denen meines Erachtens auch die historischen Bauwerke gehören, 
unberührt zu lassen. Aber wirtschaftliche Verhältnisse werden es heute 
mehr als je bedingen, auch solche Bauwerke durch Umbauten anzugreifen. 
In diesem Falle ist unter voller Hochachtung des vorhandenen Bauwerkes 
der Umbau so bescheiden zu gestalten, daß kein alter Bauteil unter der 
Konkurrenz des neueingefügten wird die Umbauform sich als neue Zutat 
zu dem vorhandenen Gebäude aufdrücken und die Zeit ihrer Entstehung 
erkennen lassen. Die Anschmiegung an das Vorhandene darf also nicht 
in der Fortsetzung der vorhandenen Formen gesucht werden, sondern 
muß eine Ausschwingung des im Gebäude angegebenen Rhythmus sein. 
Läßt das vorhandene Gebäude keinen klaren Rhythmus erkennen, so muß 
der Umbau dem Gebäude Rhythmus und Haltung verschaffen. Das heißt, 
das Gebäude wird durch den Umbau verbessert. Die Aufgaben des Um
baues sind jedenfalls wirtschaftlich, technisch und künstlerisch so wichtig 
und schwierig, daß sie von Architekten gelöst werden müssen. Und es 
scheint durchaus geboten, die Umbaufrage als besonderen Lehrgegenstand 
an technischen Hoch- und Mittelschulen zu behandeln, damit den kom
menden Architekten das richtige Maß mit Rücksicht auf die Bedeutung 
der Frage gewiesen wird. Geschieht das nicht, so wird die neue Zeit, 
anstatt das viele in den letzten Dezennien im Bauen angestellte Unheil 
langsam beseitigen, nur vergrößern. Architekt Bernoully.

Erschleuderung von kapital und arbeit
DURCH ERSATZBAUSTOFFE. Die straffere Organisation 

des Reichswohnungskommissars bezüglich der Überwachung der Woh
nungsbauten hat fast übereinstimmend das Ergebnis gezeitigt, daß die 
vielfachen Versuche mit] Ersatzbaustoffen, insbesondere der Lehmbau, 
nicht als zweckentsprechende Ersatzstoffe für Ziegelbauten angesprochen 
werden können. Das sehr umfangreiche Material einer Umfrage ergibt, 
daß eine Anzahl Städte die Versuche mit dem Lehmbau bereits 
wieder eingestellt hat. InwelcherWeise durch den Lehmbau Kapital 
und Arbeit verschleudert worden ist, geht besonders aus einem Bericht 
der Stadt Görlitz hervor, wo eine großangelegte Heimstatten-Siedlung be
reits mehrere hunderttausend Mark im Lehmbau verschlungen hat, wobei 
sich noch überdies herausgestellt hat, daß die Bauten nicht bezogen 
werden konnten, weil die Wände sich nach außen bogen. Die bereits 
aufgeführten Bauten mußten wieder abgerissen werden. Man erwägt da
her, eine allgemeine Warnung an die Kommunen gegen die Ersatzbau
stoffe zu erlassen.

(Wir geben Obenstehende Pressemeldung wieder und verweisen gleich
zeitig auf die Ausführungen des Ingenieurs Hofmann auf Seite 113 dieses 
Heftes.) Schriftltg.

Die Unterlagen aller ausgeschriebenen Wettbewerbe liegen im Geschäftslokale der Verlagshandlung Ernst Wasmuth, A.-G., Berlin W., Markgrafen- 
Straße 31, zur Einsichtnahme für die Interessenten aus.
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NEUE LITERATUR.Besprochen von Regierungsrat GRETZSCHEL, Berlin.
In einem Artikel „Anlage von Kleinwohnungen in Mietshäusern und Sanierung des Innern der Baublöcke“ beschäftigt sich Professor Zeller, Charlottenburg, mit der Verbesserung der Wohnungsverhältnisse. (Sonderabdruck aus der Zeitschrift für Architektur und Ingenieurwesen, Jahrg. 1919, Heft 2.)Der Artikel ist zu einer Zeit geschrieben, als die gegenwärtigen, durch den Verlust des Krieges hervorgerufenen unglücklichen Verhältnisse noch nicht vorauszusehen waren. Zeller will den Nachweis führen, daß die Beseitigung der Seitenflügel und Hintergebäude in den Mietkasernenblocks und der Ausbau der dadurch gewonnenen Flächen mit kleinen Häusern bei Zugabe von kleinen Nutzgärten durchaus rentabel sei. Ob die mit einem großen Zahlenmaterial vorgeführten Berechnungen immer mit den tatsächlichen Verhältnissen in Einklang stehen, erscheint fraglich. Zeller berechnet den Mietwert von Dreizimmerwohnungen nebst Stall und kleinem Garten mit rund 80∕0 der Herstellungskosten (Miete 750 Mk.) und nimmt denjenigen einer Einzimmerwohnung mit 300 Mk. an. Daß — wie der Verfasser meint — das Abbruchmaterial aus den zu beseitigenden Gebäuden in dem angenommenen Umfange wieder verwertbar ist, erscheint zweifelhaft. Die Absicht einer Sanierung der Kasernenwohnviertel ist natürlich durchaus der Unterstützung wert, indessen soll man auf die Durchführbarkeit derartiger Unternehmungen nicht allzu große Hoffnungen setzen. Es ist dem Verfasser durchaus darin beizustimmen, daß die Frage an Hand eines praktischen Falles durchzuarbeiten wäre; denn tatsächlich kann hier nur die Praxis überzeugen, während theoretische Vorausberechnungen keine Lösung der Aufgabe bieten. Indessen ist jetzt nicht die Zeit zu derartigen Maßnahmen, wir müssen gegenwärtig vielmehr alles unterlassen, was die Zahl der vorhandenen Wohnungen vermindern könnte, und unser Augenmerk in erster Linie auf Vermehrung des Wohnungsangebots richten, ohne daß dabei verkannt werden soll, daß die Qualität des Wohnens in den bebauten Vierteln der Großstädte dringend der Verbesserung bedarf.Von der Zeitschrift „Der Siedler“ liegt uns Heft 11 vor (Verlag Oskar Laube, Dresden). Es werden eine Reihe Fragen aus dem Siedelungswesen behandelt, u. a. die Fragen der Offizierheimstätten, der Selbsthilfe der Siedler, Heimstätten als Förderer des heimischen Obstbaues, Hygie

nisches zur Siedelung usw. Alle Ausführungen zeugen von großer Sachkenntnis und atmen den frischen Geist des Wagemutes und des Wollens. Dies gilt besonders von den Mitteilungen über Selbsthilfe, denen weite Verbreitung zu wünschen ist. Was dort von dem Vorgehen eines einzelnen erzählt wird, ließe sich durch genossenschaftliche Zusammenarbeit noch viel besser, durchführen. Daß gegen ein solches Vorgehen von berufener amtlicher Seite gewarnt worden wäre, ist meines Wissens nicht zutreffend. Selbstverständlich ist aber, daß diese Stellen zur Vorsicht mahnen, um Verluste von den Siedlern fern zu halten. Auch die Ausführungen über Förderung der Obstkultur sind sehr beachtenswert. Die Zeitschrift scheint sich zu einem wirklich fachtechnischen Organ für das Siedlungswesen zu entwickeln.Von dem Handbuch „Groß-Berliner Wohnungspolitik“ (CarlHeymannsVerlag) sind jetzt Heft 8 und 9 erschienen. Ersteres behandelt die gemeinnützige Bautätigkeit in Groß-Berlin und der Provinz Brandenburg. In einem einleitenden Aufsatze bespricht Professor Albrecht das geschichtliche Werden der gemeinnützigen Bautätigkeit in Groß-Berlin. Seine Mitteilungen bieten mancherlei Neues. Dipl.-Ing. Leyser teilt alsdann eingehende Zahlen über den Umfang und den Erfolg der gemeinnützigen Bauvereine in Berlin und der Provinz Brandenburg mit. Einige Baugenossenschaften, z. B. der Berliner Spar- und Bauverein und der Beamtenwohnungsverein in Berlin, haben Bedeutendes geleistet. Die Tätigkeit der Groß- Berliner Arbeitgeber erscheint dagegen gering. Heft g des Handbuchs enthält zwei Arbeiten von Dr. Walter Leiske, nämlich „Der Boden und seine Bewertung in Groß-Berlin“ und „Die Hypothekenbanken im Bodenkredit Groß-Berlins“. Die mitgeteilten Daten geben ein anschauliches Bild von der Bewertung des Bodens in der Stadt Berlin und von 24 Nachbargemeinden. Wir erfahren, daß der Gesamtimmobiliarwert der Stadt Berlin in 1912 betrug 10,955 Milliarden Mark. Da der Gesamtversicherungswert des bebauten Bodens mit 5,7 Milliarden Mark errechnet ist, so ergäbe sich daraus ein Gesamtwert des Bodens von 5,255 Milliarden Mark. Hierbei ist aber wohl nicht berücksichtigt, daß Versicherungswert und Bauwert sich nicht immer decken. Das ist bei 3658,49 ha Bauland ein Durchschnittswert von 2000 Mk. je Quadratrute
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DER STÄDTEBAU(14,1846 qm). Für Groß-Berlin ausschließlich zweier kleiner Vororte wird der Gesamtimmobiliarwert auf 18—19 Milliarden Mark angegeben. Was die Beleihungstatigkeit der Hypothekenbanken anbelangt, so wurde u. a. ermittelt, daß Anfang 1915 29 Banken 13420 Beleihungsobjekte mit 2374,40 Mill. Mk. Beleihungskapital in Groß-Berlin verzeichneten. Von 9 Banken waren Angaben nicht zu erlangen.Wohnungsnot und Mieterelend ist eine von Viktor Noack herausgegebene Schrift betitelt (Verlag Ernst Wasmuth-Berlin). Die Schrift beschränkt sich auf eine knappe Darstellung der gegenwärtigen Zustände im Wohnungswesen, besonders in Groß-Berlin, und auf eine Aufzählung der bisherigen gesetzgeberischen und organisatorischen Maßnahmen. Eine Anzahl photographischer Aufnahmen schlechter Wohnungen und guter Siedelungsanlagen bilden ein tatsächliches Material zur Veranschaulichung der gegebenen Verhältnisse. Gerade die knappe Darstellungsweise macht es leicht, mit Hilfe der Schrift einen Überblick über den Stand der Wohnungsfrage zu gewinnen.Vom Dürerbund sind zwei neue Flugschriften im Verlage Callwey, München, herausgegeben. Die eine davon, „Der Wohnungsbau nach dem Kriege“, enthält Aufsätze von H ö g g und Schult z1). Sie sind anscheinend zu einer Zeit geschrieben, zu der der traurige Ausgang des Krieges noch nicht zu erkennen war. Neues bieten sie nicht. Daß wir, wie Högg empfiehlt, heute unter Beiseitesetzung vieler Bedenken nur darauf sehen müssen, schnellstens Wohnungen zu bauen, ist eine Forderung, die längst Allgemeingut geworden ist. Auch was Schultz wünscht, ist schon längst in die Praxis umgesetzt. Welche Leute die Reichshilfe zur Förderung des Wohnungsbaues als Armenunterstützung angesehen haben möchten, ist mir nicht bekannt, jedenfalls ist bei der Gewährung der Reichshilfe hiervon keine Rede. Die Meinung, daß die Bauten jetzt das Doppelte oder Dreifache als vor dem Kriege kosten würden, ist leider durch die Tatsachen überholt. Bekanntlich ist das Bauen heute um das Drei- bis Fünffache und noch mehr teurer als vor dem Kriege.

1) Preis 0,40 Mk.
2) Preis 1,50 Mk.

Die Schrift von Ernst Kühn ,,Ubergangs- Heimstatten-Siedelung" (Zellenbau)1 2) bietet dagegen viel Beachtenswertes. Der Verfasser entwickelt praktischen Sinn, der ohne große Umschweife Wirklichkeitswerte schaffen will. Er empfiehlt Übergangsbauten einfachster Art aus Holz, die auf eine Zeit von etwa 10—20 Jahren das Bedürfnis decken, sowie der Produktion und Siedlung völlig freie Entwicklung gewähren. Neben Holz empfiehlt er die Verwendung von natürlichen Steinen, Lehm, Sand oder Kohlenschlacken. Im einzelnen schildert er, wie das Wohnbedürfnis für Arbeiter, Handwerker, Landwirte usw. zu befriedigen ist. Er gibt auch die für die Wärmehaltung der Wohnungen notwendigen Anregungen. Eine Anzahl von Zeichnungen mit knapp gehaltenen Erläuterungen bilden eine wertvolle Ergänzung seiner Anregungen. Es sollte, wenn es nicht schon geschehen ist, dem Verfasser von den maßgebenden staatlichen Behörden Gelegenheit gegeben werden, seine Vorschläge praktisch durchzuführen. Die kleine Schrift verdient durchaus die Beachtung derjenigen, denen es mit dem Siedlungsgedanken ernst ist.

Der Frage der Beschaffung geschmackvoller Kleinwohnungsmöbel sind Musterblätter gewidmet, die Dipl.-Ing. Kurzrock, Hannover ausgearbeitet hat (V erlag Langenhagen, Hannover). Mit Recht hebt der Verfasser in einem Vorwort hervor, daß die Veredelung der gewerblichen Arbeit im Zusammenwirken von Kunst, Industrie und Handwerk gerade jetzt besonders geboten erscheint. Es besteht jetzt mehr als je die Gefahr, daß infolge der starken Nachfrage nach Möbeln sich die Pfuscharbeit mehr als je breit macht. Auf 54 Tafeln gibt Verfasser Entwürfe zu Kleinwohnungsmöbeln wieder, die sowohl in der Formgebung recht geschmackvoll erscheinen, als auch eine günstige den Bedürfnissen entsprechende Raumausnutzung bieten. Die zeichnerische Darstellung von Einzelheiten erhöht den Wert des Buches für den praktischen Gebrauch. Auch der einfachste Tischler dürfte imstande sein, nach diesen Entwürfen zu arbeiten. Die Sammlung sei hiermit bestens empfohlen.Unter dem Titel „Wohnungsnot und Heimstättengesetz“ macht der badische Landeswohnungsrat Dr. Hans Kampffmeyer Vorschläge hinsichtlich der Sozialisierung des Hausbesitzes. (Schriften zur Wohnungsfrage, herausgegeben vom Badischen und Whrttembergischen Landeswohnungsverein, Heft 6. Verlag der G. Braunschen Hofbuchdruckerei in Karlsruhe. Preis 90 Pf.) Verfasser tritt mit großzügigen Vorschlägen zur Sozialisierung des Hausbesitzes hervor. Er will sämtliche Mieter und Besitzer von Miethäusern, die über 20 Jahre alten Untermieter, sowie die Besitzer von Eigenhäusern mit einem Mietwerte von mehr als 1000 Mk. innerhalb gewisser Bezirke zu Zwangsgenossenschaften zusammenschließen. Die Mietwohnungen sowie alle für den Wohnungsbau und für die ländliche Siede- Iung notwendigen Grundstücke werden in die Verwaltung dieser Verbände, die öffentlich-rechtlichen Charakter haben sollen, überführt. Ausgenommen sind ländliche Grundstücke, landwirtschaftlich benutzte Bodenflächen, soweit sie nicht als Bau- oder Siedlungsland benötigt werden, gewerbliche Betriebsgebäude und damit verbundene Dienstwohnungen und Wohnungen der Betriebsinhaber. Die Verbände erhalten das Recht der Enteignung, sie sollen hiervon jedoch in den ersten zwei Jahren keinen Gebrauch machen, um sich nicht mit zu großem Risiko zu belasten. Außer im Wege der Enteignung und der Übernahme der Verwaltung kann die Vergesellschaftung durch freihändigen Ankauf oder Ausübung des ihnen allgemein zustehenden Vorkaufsrechts erfolgen.Als Entschädigung erhalten die Hausbesitzer die Mieten, welche am 1. Juli 1914 gezahlt wurden, abzüglich eines Betrages für Instandhaltung und Betriebsunkosten und einer -Umlage für Mietausfälle, Lasten, die den Verband treffen. Der Hausbesitzer hat also aus dem ihm überwiesenen Betrage nichts weiter zu zahlen, als die Hypothekenzinsen und etwaige, ihn persönlich treffende Steuern.Der Verband erhebt von den Mietern außer seinen Selbstkosten einen Zuschlag zum Ausgleich der höheren Aufwendungen für Neubauten, Sanierungen und für Mietnachlässe an kinderreiche Familien.Jedes Mitglied hat so viel Heimstättenanteile zu je 100 Mk. zu übernehmen, daß durch sie mindestens die Hälfte des jährlichen Mietwertes ihrer Wohnung gedeckt wird. Die Anteile sind unverzinslich. Je nach der Vermögenslage der Mitglieder sind die Anteile gleich voll oder durch monatliche Teilzahlung einzuzahlen.
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DER STÄDTEBAUDie sämtlichen Heimstättenverbände werden für größere Bezirke zu Landes-Heimstattenverbanden zusammengeschlossen. Diese Verbände können Pfandbriefe und Schuldverschreibungen ausgeben, für welche der Staat die Haftung übernimmt.Weitere Bestimmungen beziehen sich auf die Organisation und auf die Wahlen zu den Bezirks- und Landesverbänden.Kampffmeyer will mit seinen Vorschlägen außer der Sozialisierung zweierlei erreichen, nämlich einmal die Inanspruchnahme unberechtigter Mietgewinne der Hausbesitzer für die Allgemeinheit, zweitens die Gewinnung der Mittel, um auch bei den jetzigen teueren Baupreisen ohne Staatszuschüsse Bauten ausführen, und soweit als möglich Sanierungen vornehmen zu können. Nach seiner Rechnung können die Zuschläge, die zur Durchführung dieser Absichten notwendig sind, verhältnismäßig gering sein. Als Beispiel führt er an, daß in Karlsruhe die Mietzuschüsse, welche der Bau von 1000 neuen Einfamilienhäusern mit vier Zimmern erfordert, eine Erhöhung sämtlicher Mieten um nur etwa 60∕0 bedingen.Es wäre interessant, die Grundlage dieser Berechnung kennenzulernen, da man sich erst hiernach ein Bild von der Sache machen könnte.Die vielumstrittene Frage von der Zweckmäßigkeit der Vergesellschaftung wird von dem Verfasser in einer Form erörtert, die es einigermaßen leicht macht, sich mit dem Gedanken zu befreunden, vorausgesetzt, daß die materiellen Grundlagen seiner Vorschläge auf sicherem Boden beruhen. Freilich ist es nicht zu verkennen, daß die Verhältnisse im Hausbesitz nicht so übersichtlich liegen, als daß jene Grundlagen in einfacher Weise gestaltet werden könnten. Auch die Frage, inwieweit aus der Sozialisierung sich die erhofften Mittel ergeben werden, bedarf noch gründlicher Untersuchung, da das Zahlenbeispiel von Karlsruhe hierzu nicht ausreicht. Es ist bekannt, daß der Hausbesitz sich vor dem Kriege im allgemeinen nicht gut rentiert hat. Um eine finanzielle Gesundung herbeizuführen, sind allein schon riesige Summen erforderlich, die auch bei einer Sozialisierung aufgebracht werden müßten. Man kann ohne weiteres annehmen, daß eine große Zahl von Hausbesitzern die Ent-) Iastung von dem Vermietungsrisiko als eine Wohltat empfinden werden. Ebenso werden eine große Anzahl Besitzer fauler Nachhypotheken aufatmen, wenn ihr Geld durch die Sozialisierung gesichert wird. Die Tragung des Vermietungsrisikos durch die Verbände wird seinen Charakter schwerlich verändern. Ob die Verbände die Beteiligten, also insbesondere die Mieter, zufrieden stellen können, wäre noch abzuwarten, man kann jedenfalls gewisse Befürchtungen in dieser Beziehung nicht unterdrücken.Auch die Frage, wer als Zwangsmitglied heranzuziehen ist, bedarf noch weiterer Kläryng. Wie steht es z. B. mit den Besitzern solcher Häuser, in denen außer Wohnungen noch Geschäftsräume, Bureaus oder Läden vorhanden sind, in welcher Weise sollen etwa hier die Mietzuschläge bemessen werden?Die Tragung des Risikos durch die Gesamtheit muß allerdings von sozialen Gesichtspunkten aus als willkommen bezeichnet werden, ebenso die Sicherung etwaiger Gewinne. Auch die als selbstverständlich anzunehmende und von dem Verfasser beabsichtigte Zwangsabschreibung der Bauwerte ist eine durchaus notwendige Maßregel.

Unter Mietwert, nach dem die Anteilssumme bemessen werden soll, ist wohl der Betrag der Jahresmiete, nicht etwa deren Kapitalwert zu verstehen. Die zinslose Hergabe des Anteilbetrages bedeutet unter Umständen ein keineswegs geringes Opfer. Die Vornahme von Sanierungen, die in der Beseitigung von Seitenflügeln und Hinterhäusern bestehen, werden wir uns, wie schon an anderer Stelle bemerkt, so bedauerlich das an sich ist, in absehbarer Zeit infolge der allgemeinen Verringerung des Volksvermögens wohl nicht leisten können. Wir werden im Gegenteil froh sein müssen, wenn es uns gelingt, zunächst den Wohnungsbedarf zu decken, wobei Flachbau und ländliche Siedlung zu bevorzugen sind.Der Verfasser hat sich ein großes Verdienst dadurch erworben, daß er mit seinen Vorschlägen hervorgetreten ist, und es ist besonders anerkennenswert, daß er sie gleich in die gebundene Form eines Gesetzesvorschlages bringt, so daß man klar ersehen kann, was er beabsichtigt. Soll der Sozialisierungsgedanke verwirklicht werden, dann hat uns Kampffmeyer jedenfalls einen gangbaren Weg gezeigt, auf dem dies geschehen kann.Von den Sitzungsberichten des Arbeitsausschusses im Reichsverband zur Förderung sparsamer Bauweise (Verlag Rud. Mosse, 6 Hefte, g Mk., Einzelheit 2 Mk.) liegen jetzt Heft 1 und 2 vor. Heft 1 enthält die Mitteilung über die staatlichen Auszeichnungen anläßlich der Ausstellung „Sparsame Baustoffe“ in Berlin, sowie den Bericht über den Kongreß in dieser Ausstellung vom 10. Februar 1919, auf welchem insbesondere die Frage der Kohlenersparnis im Baustoffwesen behandelt wurde. Weitere 'Aufsätze von Emperger, Wendt, Fischer, Muthesius und Boßlet behandeln einzelne bautechnische Fragen. Heft 2 enthält außer dem Bericht über die Sitzung des Arbeitsausschusses am 1. März 1919 eine Reihe sehr interessanter Aufsätze, die gegenwärtig beim Mangel an gebrannten Steinen für die Siedlungsbauten hohen praktischen Wert haben. Die Sitzung des Ausschusses befaßte sich insbesondere mit der Frage, ob ungebrannte Steine für den Wohnungsbau verwendbar sind. Einen ablehnenden Standpunkt nahmen nur die Ziegeleibesitzer ein, während die übrigen Sachverständigen in der Ansicht übereinstimmten, daß dieser Stein für den Kleinwohnungsbau, namentlich den Flachbau, ein geeignetes Baumaterial bilde, das allen billigerweise zu stellenden Anforderungen genügt. In einem Aufsatz „Die Rettung der Ziegeleien“ tritt Architekt Paulsen für den Stampfbau und den Lehmpatzenbau ein, und gibt Anregungen für eine zweckmäßige Herstellung und Transportierung der grünen Steine. Baurat B. Hoffmann macht in einem Aufsatze „Der Backstein und die sparsame Bauweise“ sehr beachtenswerte Vorschläge zur Schaffung eines schwachgebrannten Steines, den er als Heimstättenstein bezeichnet. In gleichem Rahmen bewegt sich der Artikel von Dipl.-Ing. Halle (Berlin) „Wirtschaftliches über den Balgstein“, der ebenso wie Hoffmann die Vorzüge des Hohlsteins hervorhebt. Er weist insbesondere die großen Vorteile hinsichtlich der Verbilligung des Bauens nach, die der Balgstein bietet. Weitere Aufsätze von Baurat W e n d t, Baurat Siebold, der die Vorteile der Hohlwand gegenüber einer Vollwand schildert, ferner von Hubert Ritter , der das Sparbausystem „H. H.“ schildert, von Dipl.-Ing. Halle über Holzhäuser und das finnische Holzbausystem sind ebenfalls sehr zeitgemäß.
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DER STÄDTEBAUSiedlungsfrage und Kriegerheimstatten ist die von Dr. O. Pittinger herausgegebene Schrift betitelt (Verlag der Bayerischen Kriegsbeschadigten-FUrsorge, München). Sie enthält manches Beherzigenswerte ohne gerade viel Neues zu bringen. Verfasser unterscheidet städtische, ländliche oder bäuerliche und vorstädtische Siedlungen, welch letztere Bezeichnung er an die Stelle des Wortes halbländliche Siedelung gesetzt wissen will. Indessen kann diesem Wunsche nicht beigestimmt werden. Bei Behandlung der Frage der Schaffung von Siedlungsland weist er hin auf die Rodungen, Ödungen und Moorland. Mit Recht betont er, daß die Kultivierung derartigen Bodens nicht dem einzelnen Siedler überlassen bleiben darf, daß vielmehr hier eine Aufgabe vorliegt, dɪɛ von öffentlichen Verbänden oder vom Staat zu übernehmen ist. Ganz richtig warnt er auch vor übertriebenen Hoffnungen und weist auf die weniger von Sachkenntnis, als von gutem Willen zeugenden Absichten mancher Siedler hin. Bei der vorstädtischen Siedlung hält er Kolonien von weniger als 50 Familien in der Regel nicht für lebensfähig, eine Meinung, die von der Praxis schon längst widerlegt ist. Diese vorstädtischen (halbländlichen) Siedelungen finden ja nur im Anschluß an eine bebaute Ortschaft statt, die ihrerseits Arbeitsgelegenheit bietet und die erforderlichen kommunalen Einrichtungen besitzt. Er wünscht als Mittelpunkt der Kolonien ein Mustergut zur Erlernung von Gartenbau und Kleintierzucht, ein Wunsch, der an sich zwar recht beherzigenswert ist, aber sich nur recht selten wird verwirklichen lassen. Die Ausführung der Siedlungen denkt er sich so, daß die Errichtung der Bauten durch eine Baugesellschaft erfolgt, die Bewirtschaftung dagegen im Rahmen einer Genossenschaft. Die praktische Erfahrung bietet für eine solche organisatorische Trennung wenig Raum. Nur große bestimmte politische Bezirke umfassende und mit starken Mitteln ausgestattete Baugesellschaften können durch organische Zusammenfassung die Arbeiten der Baugenossenschaften unterstützen. Im übrigen zeigen die Tatsachen, daß auch letztere imstande sind, bei Ausführung von Bauten Tüchtiges zu leisten.Das Kriegerheimstattenproblem im Verhältnis zur Wohnungs- und Bauordnungsfrage, von Paul Schafarik. Band 14 der Wiener staatswissenschaftlichen Studien (Verlag Franz Deuticke, Wien und Leipzig, 14,40 Mk.). Verfasser behandelt unter Heranziehung zahlreicher Literatur die Kriegerheimstättenfrage und untersucht dabei die im alten Österreich bestehenden Wohnungsverhältnisse, wobei er eine umfassende stadtbauwirtschaftliche Mietpreistheorie aufstellt, die recht interessant ist. Der Hauptteil seines Buches ist dem Bauordnungswesen im alten Österreich gewidmet, und er hat mit Sachkunde Vorzüge und Mängel der bestehenden Bauordnungen erörtert. Ein kleiner Widerspruch ist ihm insofern unterlaufen, als er meint, daß von der Lösung der Wohnungsfrage durch die Kriegerheimstättengründungen insbesondere dann gesprochen werden könne, wenn die Kolonien jedermann zur Verfügung stehen. Er hat damit ganz recht, aber er hätte dann eben anstatt Kriegerheimstatten Volksheimstätten sagen sollen. Das Buch erscheint seines wissenschaftlichen Inhaltes wegen lesenswert.Eine besondere Bedeutung kann das Buch „K lein- haus und Kleinsiedlung“ von Hermann Muthe- sius (Verlag F. Bruckmann, München) beanspruchen. Es 

gibt eine zusammenfassende Darstellung des Wohnungswesens. Daß dabei die technische Seite einen besonders großen Raum einnimmt, ist bei dem Beruf des Verfassers sehr naheliegend. Seine hervorragenden Kenntnisse auf dem Gebiete des Wohn- und Siedlungswesens kommen hier zum plastischen Ausdruck, jede Seite des Buches bietet sozusagen Belehrung und Anregung. Die Ausführungen über den Bebauungsplan und über die Ausgestaltung der kleinen Häuser verdienen besondere Beachtung, ebenso seine Mitteilungen über Bauerleichterungsgesetze. Der großen Fülle praktischer Winke wegen ist dem Buche zweifellos eine große Verbreitung gesichert. Zahlreiche, in dem Buche verstreute Illustrationen tragen zum Verständnis der textlichen Ausführungen bei.Die kleine Schrift „Schafft gesunde Wohnungen, gebt nützliche Arbeit dem Volke“ von G. Huber (Verlag Winters, Bremen, 85 Pfg.) propagiert die Gartenstadtsiedelungen und tritt speziell für eine Verwirklichung des Gedankens in Bremen ein.Über Städtische Wohnungsreform (Sonderdruck aus „Deutschlands Erneuerung“, Lehmanns Verlag, München, Preis 0,50 Mk.) hat der bekannte Generalsekretär des Deutschen Vereins für Wohnungsreform, Dr. v. Mango 1 d t, ein kleines Heft herausgegeben. Er schildert in kurzer Zusammenfassung die bisherige Entwicklung des Wohnungswesens, die gegenwärtigen Zustände und die Reformmaßregeln sowohl während der Übergangszeit als auch nach derselben, zur Schaffung dauernder gesunder Verhältnisse. Er wejst dabei insbesondere hin auf die Bestrebungen des genannten Vereins und auf diejenigen des Deutschen Wohnungsausschusses.Eine neue von der Zentralstelle für Volkswohlfahrt herausgegebene Schrift „D as Schlafgängerwesen und seine Refor m“ (Carl Heymanns Verlag, 7 Mk.), bearbeitet von J. Altenrath, bietet einen wertvollen Beitrag zu dieser Frage. In eingehender Bearbeitung und unter Benutzung reichen statistischen Materials wird die Frage von allen Seiten beleuchtet. Zwar ist sie durch die weitere Entwicklung der Verhältnisse, insbesondere soweit die Wohnungsgesetzgebung beleuchtet wird, von den Tatsachen inzwischen überholt, indessen wird der materielle Wert der Schrift dadurch nur unwesentlich beeinträchtigt. Im ersten Teil wird das Schlafgangerwesen nach den Ergebnissen der Städtestatistik untersucht, es wird die schon anderwärts festgestellte Tatsache bestätigt, daß die überwiegende Mehrzahl der Schlafgangerwohnungen höchstens drei Zimmer hat. Mehr als ein Drittel der Vermieter sind weibliche Personen. Die Aufnahme mehrerer Schlafgänger in einer Wohnung ist eine sehr häufige Erscheinung, in Berlin hatten z. B. von den zweiräumigen Wohnungen 240∕0 zwei, 6,2l1∕0 drei Schlafgänger. Auf Grund der Untersuchungen ist festzustellen, daß die Schlafgängerwohnungen vielfach mindestens zu ⅛ überfüllt sind. Der zweite Teil behandelt das weibliche Schlafgängerwesen. Der Anteil der weiblichen Schlafgänger bewegt sich zwischen V10 und ¼ aller Schlafgänger, dabei ist bemerkenswert, daß die größten Vomhundertsätze nicht in den Großstädten, sondern in den mittleren und kleinen Städten zu finden sind. Im dritten Teil wird die Reform des Schlafgangerwesens behandelt, insbesondere seine Beaufsichtigung sowie die Frage der Ledigenheime, Arbeiterinnen- und Mädchenheime. Auch einschlägige Angaben über das Ausland werden ge-
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DER STÄDTEBAUmacht. Eine Anzahl Anlagen enthalten Abdrücke von Polizeiverordnungen, betreffend das Kost- und Quartiergängerwesen, sowie zeichnerische Darstellungen und Rentabilitätsberechnungen von Ledigenheimen. Das beigebrachte reiche Material bildet eine wertvolle Ergänzung der Literatur.„Soziale Wohnungsreform im Deutschen V o 1 k s s t a a t“ ist eine neue kleine Schrift von Georg Heyer betitelt, der sich durch sein Buch „Die soziale Wohnungsreform“ mit ihren bemerkenswerten Vorschlägen bereits einen Namen gemacht hat. Verfasser tritt in dem neuen Heft mit einigen weiteren Vorschlägen hervor, die zum Teil, wie z. B. der Vorschlag auf Ausgabe einer Art Darlehns- kassenscheine für neu entstehende Wohnungen, auch bereits von anderer Seite gemacht wurden. Seine frische Darstellungsweise und die reiche Gedankenarbeit, die sich in den Aufsätzen widerspiegelt, macht die Schrift besonders lesenswert.Die Ausstellung von Abbildungen 1919 im Beuth-Schinkel-Museum der Technischen Hochschule zu Berlin, eröffnet am 1. Juli d. J„ ist begleitet von einem Schriftchen „Das Deutschtum in der Kunst Tirol s“, von Prof. Dr. Zimmermann, und dient als Einführung in die Ausstellung. Es bietet einen Überblick über die Entwicklung der Kunst in Tirol, namentlich inbezug auf den Häuserbau. Die interessanten Darstellungen zeigen die reiche künstlerische Entfaltung und das große Verständnis des Tirolers für guten Geschmack und Kunst. Es ist Volkskunst im, wahren Sinne des Wortes, die in früheren Jahrhunderten rein deutsch war und erst im 17. Jahrhundert von italienischen Elementen stark durchsetzt wurde.Arbeitsrecht, Jahrbuch für das gesamte Dienstrecht der Arbeiter, Angestellten und Beamten (VerlagJ. Heß, Stuttgart, Herausgeber Potthoff und Sinzheimer, jährlicher Bezugspreis 4 Hefte, 8 Mk.). Vor uns liegt Heft 1 des 6. Jahrganges. Sein Inhalt ist abgestimmt auf die durch die politischen Verhältnisse hervorgerufene Umwälzung. Die einzelnen Artikel, wie Arbeitsrecht im Volksstaate, die Aufhebung des § 153 der Gewerbeordnung, Forderungen der Arbeitnehmer für die Übergangszeit, zeugen von tiefem sozialen Verständnis und von einer rechtlich, wirtschaftlich und psychologisch richtigen Erfassung des Problems. Diese Arbeiten sowohl als auch ein weiterer Beitrag „Nährdienstpflicht und staatlicher Nährbeitrag“ von Prof. Koppen, Hamburg, verdienen die ernsteste Beachtung. Koppen entwirft uns ein Bild sozialen Fortschrittes unter Würdigung des Menschheitsgedanken unter hohen Gesichtspunkten. Seine Vorschläge werden in der sozialen Entwicklung noch oft eine Rolle spielen. Einige derselben, die er unter „Boden und Kapital“ behandelt, sind inzwischen schon verwirklicht worden. Weitere Artikel handeln über Arbeitsrecht und Friedensvertrag, über das Recht des Arbeitsvertragsbruches und die gesetzliche, vertragliche und urteilsmäßige Beschränkung in der Gehilfenwahl. Die Schrift muß als bedeutend für unsere soziale Entwicklung bezeichnet werden.Das Erbbaurecht nach der Verordnung vom 15. Januar 1919 von Dr. J. Sieskind (Verlag A. W. Hayns Erben, Potsdam, Preis 5 Mk.). Das Buch liefert einen sehr willkommenen Beitrag zum Verständnis des mit der gedachten Verordnung geschaffenen neuen Rechts. Die Erläuterungen, die der Verfasser dem Texte beigibt, sind sehr sorgfältig, die hier und da geübte Kritik im ganzen sachgemäß. Die an sich recht willkommene Verordnung vom 15. Januar, 

deren sozialreformatorische und bodenreformerische Bedeutung erheblich ist, wird durch die Arbeit des Verfassers dem allgemeinen Verständnis nähergebracht. Als Anhang ist dem Buche beigedruckt die allgemeine Verfügung vom 25. März 1919 über die Eintragung von Erbbaurechten.Die Kleinansiedelung auf genossenschaftlicher Grundlage von Dr. Hans Breymann (Verlag Dieterich, Leipzig, Preis 6 Mk.). Verfasser hat die Aufgabe, die er sich gestellt hat, mit Sachkenntnis und unter sorgfältiger Behandlung des Stoffes gelöst, seine Ausführungen enthalten manche nützliche Lehre. Mit Eifer setzt er sich für die Genossenschaftsform im Siedlungswesen’ gegenüber der Gesellschaft m. b. H. ein. Die von ihm hierzu gegebene Begründung, die in dem Bestreben gipfelt, möglichst weite Kreise der Bevölkerung für die praktische Betätigung auf dem Gebiete des Siedlungswesens zu gewinnen, kann durchaus gebilligt werden.Wenn er an einer Stelle die planmäßige Aufklärungsarbeit des Verbandes gemeinnütziger Kriegersiedlungen gewissermaßen als Richtung gebend für das ländliche Sie- delungswesen hinstellt, so kann ihm darin nicht gefolgt werden. Die von anderen Organisationen, z. B. den großen Landes- und Provinzialwohnungsvereinen geführte Propaganda hat in dieser Beziehung eine ausschlaggebende Bedeutung gehabt. Seine Ansicht, die Vorstandsmitglieder einer Genossenschaft brauchten nicht Genossen zu sein, steht mit § 9 des Gen.-Ges. in Widerspruch. Immerhin ist das Buch als eine wertvolle Bereicherung der Literatur anzusehen.Heft 5 und 6 der Sächsischen Normenhefte des Normenausschusses der deutschen Industrie, Arbeitsausschuß für das Bauwesen, Abt. Sachsen. Das von dem sächsischen Heimatschutz bearbeitete Heft enthält Entwürfe zu Normalbestimmungen über die Berechnung von Einzelpreisen und von Massen, einen Normalkostenanschlag für Kleinwohnungsbauten und Normalarbeits- und Lieferungsübernahmebedingungen mit Vertrag. In der Einleitung wird ganz richtig darauf hingewiesen, daß auch in der technischen Behandlung der Bauvorlagen ganz veraltete Arbeitsmethoden angewendet werden, insbesondere bei Veranschlagungen und Ausschreibungen. In keinem Bureau eines Kaufmanns oder Industriellen werde so unzweckmäßig gearbeitet, wie in den meisten Architektenbureaus und Bauämtern, da zumeist in jedem einzelnen Fall die technischen Unterlagen als etwas ganz Neues bearbeitet werden, ohne daß man das bereits Vorhandene und Erprobte ausnutzt. Die Entwürfe sind sehr sorgfältig durchgearbeitet und dürften ihre Zwecke in vollem Maße erfüllen.Deutscher Hausrat. Eine Sammlung von zweckmäßigen Entwürfen für die Einrichtung von Kleinwohnungen. Herausgegeben vom Deutschen Werkbund. Mappe im Querformat von 29 × 39 cm, enthaltend 4 Blatt Text und 17 Tafeln Steinzeichnungen. 6,60 .Mk. Oskar Laube, Dresden.Zu dem im Jahre 1917 sichtbar werdenden allgemeinen Warenmangel gesellte sich auch ein Mangel an Hausgerät, insbesondere an Möbeln. Es wurden eine Anzahl gemeinnützige Organisationen errichtet, die teils mit, teils ohne gemeindliche Hilfe diesem Mangel abhelfen wollten. Diese Organisationen verfolgten aber gleichzeitig das weitere Ziel, auch die Geschmacksrichtung zu heben und die Sucht nach
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DER STÄDTEBAUVortäuschung wertvoller Möbeleinrichtungen, die in weiten Kreisen des Volkes, bestand und besteht, zu bekämpfen. Es sollte zur Einfachheit und zu gutem Geschmacke erzogen werden. In den Dienst dieser Aufgabe haben sich viele Möbelarchitekten und andere Künstler gestellt, und es muß gesagt werden, daß von ihnen eine große Anzahl mustergültig zu bezeichnender Entwürfe geliefert worden sind. Auch der Deutsche Werkbund hat durch die vorliegende Mappe hierzu in verdienstvoller Weise beigetragen. Den Entwürfen ist eine kurze und sachgemäße Besprechung der verschiedenen Bedürfnisse des kleinen Mannes vorausgeschickt. Es wird betont, daß der Deutsche in kunstgewerblichen Dingen, in Fragen der Wohnungseinrichtung verbildet ist, und daß dies am allerschlimmsten auf die weniger bemittelten Volksschichten zutrifft. Es ist ferner hingewiesen auf den Einfluß der Händler, die als die „Diktatoren des Kunstgeschmacks“ bezeichnet werden; sie sehen mehr auf die Aufmachung, während ihnen an der Solidität der Ware oft nicht allzuviel liegt und auch nicht gelegen sein kann, da sie ein Interesse an der raschen Abnutzung und Veraltung des Gekauften haben. Aber die Möbelherstellung ist heute auch schon in solchem Maße industrialisiert und spezialisiert, daß große Teile des Handwerks auf das Gebiet der Reparatur oder Spezialität zurückgedrängt sind.Die Entwürfe zeigen ruhige Linienführung, die geschmackvolle Formen bei einfachster Konstruktionsweise hervorbringt. Neben Eberhardt, Bertsch und Schiffner hat auch die Firma Krupp A.-G. Entwürfe geliefert, die z. T. auch schon höheren Ansprüchen genügen dürften. Sämtliche Entwürfe sind auf den handwerklichen Gebrauch zugeschnitten und hierfür auch besonders geeignet.Dem gleichen Zwecke dient die von Otto Wulle herausgegebene Mappe „W Ohnungseinrichtungen für Kleinhäuser“. Verlag O. Laube, Dresden. In einem kurzen Vorwort bemerkt der Verfasser erläuternd, daß die Entwürfe Einheitsmöbel in Weichholz darstellen sollen. Durch die einfache Formenwahl und die eingeschriebenen Maße werden die Blätter für den Handwerker in Dorf und Stadt zu „Vorlagen“ für die Ausführung der einzelnen Möbelstücke. Die Entwürfe lassen manchen originellen Gedanken ihres Verfassers erkennen, sie gehen zum Teil über die Verhältnisse minderbemittelter Verbraucher hinaus, entsprechen aber durchaus den Forderungen der Zweckmäßigkeit. „Einküchenwirt.schaft als soziale Aufgabe“ von Robert Adolph. Verlag Gesellschaft und Erziehung, G. m. b. H., Berlin. Die Kleinwirtschaft erfordert ein Vielfaches der Arbeitsleistung im Großbetriebe. Großwirtschaft im Haushalte heißt in erster Linie die Organisation der haushälterischen Arbeitsleistung. Die zentralisierende Einküchenwirtschaft erspart im Großeinkauf und der Großbereitung der Lebensmittel Werte, die bei der Einzelküche vergeudet werden, und zugleich die Arbeitskraft, die an 90 von 100 Herden unnütz getan wird. Die Werterübrigung, die sie allein beim Warenbezug ermöglicht, ist bedeutend und vielgestaltig, namentlich dann, wenn sie in wachsender Vervollkommnung zur höchsten Form ihrer Wirtschaftlichkeit übergeht, vom Großeinkauf zur Eigenerzeugung des Lebensmittelbedarfs. In weiterem Verfolg des Gedankens kommt Verfasser zum landwirtschaftlichen Betrieb der Einzelwirtschaft, zu der mit dem wachsenden Bedarf die Selbstverarbeitung tritt. Den eigenen Bäckereien werden 

die eigenen Mühlen folgen, dem eigenen Schlachthaus die eigenen Konservierungsbetriebe. Nutzung der Abfälle, die im Einzelbetrieb fast immer verloren gehen, ist im Großbetrieb möglich. Das eigentliche Organ der Einküchenwirtschaft, das sie den Verbrauchern aufs engste verbindet, ist das E i n k ü c h e n w 0 h n h a u s. In kühnem Gedankenschwung stellt Verfasser den Erwerb großer Landflächen für die bauliche Ausnutzung und zugleich landwirtschaftliche Benutzung in den Vordergrund seiner Vorschläge. Er weist ferner hin auf den raumsparenden Grundsatz des Einküchengedankens, der für die Mietpreise und für die Baukostenfrage eine große Bedeutung erlangen muß. Er berechnet, daß eine Verringerung der Baukosten um 30% möglich sei, die einer Mietenminderung um 28% gleichzusetzen wäre. Den Geländegewinn berechnet er ferner auf 25%. Daneben sei noch darauf hinzuweisen, daß auch Dienstboten nicht mehr nötig seien, da im Einküchenwohnhaus auch die sonstigen häuslichen Verrichtungen vereinfacht würden (Zentralheizung, Warmwasser, Staubsaugeranlage, eigene mechanische Wäschereien, hausseitige Reinigung der Bekleidung). Der Wegfall kostspieliger Dienstboten würde also den Einzelhaushalt stärken, aber auch dem Wohnbedürfnis zugute kommen, da alsdann der Einbau von Dienstbotenzimmern nicht mehr nötig sei. Er schließt sich gleichzeitig dem Miggeschen Gedanken über Hausgärten an, der diese nur unter dem Gesichtswinkel der Selbstversorgung, nicht aber als Komfort angesehen wissen will. In der Vereinigung jener intensiven Gartenwirtschaft mit den Vorzügen des Einküchenwesens muß sich also für das Siedlungswesen eine neue Wirtschaftsbasis ergeben, die für das Einküchen-Klein- wohnhaus, namentlich des Arbeiters und des kleinen Bürgers, entscheidend werden dürfte.Verfasser findet sich dann mit den Einwänden gegen das Einküchenhaus ab. Von einer Verringerung des Heimgefühls oder dem Zerfall der Familie könne nicht die Rede sein. Die große Mehrzahl der Frauen sei gar nicht imstande, die Speisen so schmackhaft und nach wissenschaftlichen Methoden hinsichtlich der Ausnutzung der zum Aufbau des Körpers nötigen Nährstoffe zuzubereiten, als die Zentralküche. Für viele Frauen, z. B. erwerbstätige Mütter mit Kindern, werde sich diese als ein Segen erweisen. Die Befürchtung, daß die Frauen, denen durch die Zentralküche ein großer Teil häuslicher Arbeiten abgenommen werde, sich versucht fühlen würden, ihre Arbeitskraft anders zu verwerten, sei allerdings nicht von der Hand zu weisen, aber, einmal müsse schon jetzt mit der Frauenarbeit gerechnet werden, auch sei es nicht richtig, daß durch sie Männer arbeitslos gemacht würden, und soweit verheiratete Frauen inbetracht kommen, würden diese die Neigung zu erwerbsmäßiger Tätigkeit dann nicht haben, wenn durch den Einküchenbetrieb die Lebenshaltung erheblich billiger gestaltet würde.Im Einküchenhaus würde der Mietpreis nach dem benötigten Raume, nicht nach der Zahl der Zimmer bemessen, der Preis für die fünfräumige Wohnung für eine kinderreiche Familie würde also nicht höher sein als der einer zweiräumigen, vorausgesetzt, daß diese Räumezahl der Kopfzahl entspricht. Die dadurch entstehenden Defizite müßten ander- weit gedeckt werden. Schließlich seien Wohnungsergänzungen im Einküchenhause am besten zu verwirklichen. Der Verfasser betont ausdrücklich, daß seine Vorschläge nicht das Massenhaus bedingen, sondern auch dem Klein-
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DER STÄDTEBAUhause, insbesondere dem Reihenhause, dienlich sein können. Die Verwirklichung des Gedankens sei jedoch auf gemeinnützige Unternehmungen zu beschränken, in Händen des Spekulantentums müßte der Einküchengedanke zu einem Ausbeutungsobjekt werden.Am Schlüsse seiner Ausführungen läßt der Verfasser eine Berechnung folgen, die sich indessen nicht auf die Wirtschaftlichkeit des Einküchenhauses bezieht, sondern auf die Rentabilität der nach seinen Vorschlägen gebauten Häuser. Es wäre erwünscht gewesen, eine Berechnung gerade über die finanzielle Tragweite des Wirtschaftssystems zu haben. Gewiß ist eine solche Berechnung bei den heutigen Verhältnissen sehr schwierig, möglich wäre sie aber immerhin gewesen. Die klare und gedankenreiche Arbeit des Verfassers verdient die Beachtung nicht nur des Wohnungsreformers, sondern ebensosehr des Sozialpolitikers.In der Schrift „Die Umlegungstechnik beim Wiederaufbau der Provinz Ostpreußen“, Verlag Breer & Thiemann, Hamm (Westf.), gibt Regierungs-Landmesser Schröder, Dortmund, eine Schilderung der Tätigkeit der Umlegungskommissionen für den Wiederaufbau, soweit sie die vermessungs- und umlegungstechnischen Arbeiten umfaßt. Es handelte sich hierbei auch vielfach darum, eng zusammengebauten licht- und luftlosen Wohnvierteln eine den Anforderungen des modernen Städtebaues genügende Gestaltung zu geben.Georg Haberland, Wie kommen wir aus der Wohnungsnot heraus? Verlag A. Unger, Berlin.Verfasser gibt zunächst eine Darstellung unserer jetzigen Wirtschaftsverhältnisse, der man im großen und ganzen zustimmen kann. Er kommt zu dem Schluß, daß wichtiger als das Bestreben, die Arbeiter auf dem Lande anzusiedeln, sei, ihnen Arbeitsgelegenheit in den Städten und Industriebezirken zu schaffen. Diese Meinung erscheint nicht ganz richtig; denn nur durch eine möglichst ausgedehnte Durchsiedlung des Landes können wir wieder zu geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen gelangen. An eine Entvölkerung Berlins glaubt H. nicht. Die Zuschußwirtschaft zur Belebung der Bautätigkeit durch Hergabe verlorener Bauzuschüsse von Reich, Staat und Gemeinden habe vollständig versagt, was zum Teil auf die zu weitgehenden sozialen Forderungen (Bevorzugung des Flachbaues) zurückzuführen sei. Er untersucht weiter die Frage, ob es möglich ist, in den großen Städten die Wohnungsnot durch Errichtung von Einfamilienhäusern mit Erfolg zu bekämpfen. Seine Behauptung, daß es Kleinhaussiedlurigen auf wirtschaftlicher Grundlage nicht gibt, ist aber ebenso unrichtig, wie der weitere Hinweis, daß die von gemeinnützigen Genossenschaften ins Leben gerufenen Kleinsiedlungen fast ausschließlich der Beamtenschaft zugute gekommen seien. Im Westen und Süden Deutschlands gibt es unzählige Tausend Siedlungen für Arbeiter, die auf durchaus wirtschaftlicher Grundlage beruhen und zum weitaus größten Teil von dem privaten Baugewerbe erstellt wurden. Ebenso wird die von dem Verfasser angestellte Berechnung der Baukosten bei 2—5 Stockwerken mit Recht angefochten werden können. Er erhöht nämlich den Einheitspreis je Kubikmeter umbauten Raumes mit Abnahme der Stockwerkszahl, während namhafte Städtebauer die Ansicht vertreten, daß bei mehr als 3 Stockwerken die Baukosten sich steigern. Bei der Darstellung der baulichen Entwicklung Groß-Berlins stellt 

er die Tätigkeit der Terraingesellschaften in ein günstiges Licht, was bei den Kennern ebenfalls nicht ungeteilten Beifall finden dürfte. Die Behauptung, daß der Wert des Baulandes sich nach der Intensität seiner baulichen Ausnutzbarkeit richte, bildet zwar einen von der Privatspekulation festgelegten Glaubenssatz, sie ist deshalb aber noch nicht richtig. H. kommt zu dem Ergebnis, daß die Zuschußwirtschaft auch noch in Zukunft beizubehalten sei. Die Zuschüsse dürften abpr nicht nur den gemeinnützigen Bauvereinigungen zugute kommen, sondern auch dem privaten Gewerbe. Hierzu ist zu bemerken, daß die Zuschüsse auch bisher schon dem Privatgewerbe zugänglich waren. Die steuerliche Belastung des Grundbesitzes müsse auf das unbedingt Notwendige beschränkt werden. Seine Kritik der Mietseinigungsämter hält einer objektiven Würdigung nicht stand. Der letzte Abschnitt der Schrift „Heraus aus der Wohnungsnot“ bringt die Vorschläge des Verfassers. Bei Bemessung der Baukostenzuschüsse sei in Zukunft nicht mit einer Steigerung von 25%, sondern von 100% der Mieten zu rechnen. Das System der Bewirtschaftung der Baustoffe sei unhaltbar. Da zu deren Herstellung zumeist Kohle notwendig sei, so müßte der Stelle, die die Zuschüsse zu vergeben hat, auch die Kohle zur Verfügung gestellt werden, damit sie in der Lage sei, die Erzeugung der Baustoffe zu regeln und auch auf die Preisbemessung maßgebenden Einfluß auszuüben. Das für die Herstellung der Bauten erforderliche Holz müsse den Konjunkturschwankungen auf dem Holzmarkte entzogen werden. Auch die Frage der Entlohnung sei anders zu regeln. Da die Arbeiterschaft das Akkordsystem ablehne, müsse einer gewissen Entlohnung eine entsprechende Arbeitsleistung entgegengesetzt werden, deren Umfang durch Tarife festzulegen ist. Für Herbeischaffung der für die Zuschüsse erforderlichen Mittel will H., wie andere, ebenfalls einen Teil der Mietssteigerungen in den alten Häusern heranziehen. Neu ist sein Vorschlag, denjenigen Mietern, die nicht in. der Lage sind, die erhöhten Mieten zu zahlen, Mietsunterstützungen zu gewähren. Dieselben sollen aber nicht aus Mitteln der Allgemeinheit genommen werden, vielmehr sollen die Hausbesitzer in gewissen Bezirken zu Gemeinschaften zusammengeschlossen werden, an die ein Teil der Mietserhöhung abzuführen ist. Aus den hieraus entstehenden Fonds wären die Unterstützungen zu zahlen, das ganze Verfahren könne in die Hände der Mietseinigungsamter gelegt werden.Der vielversprechenden Überschrift genügt der Inhalt des Buches nicht, es bleibt eine gewisse Enttäuschung für den sachkundigen Leser bestehen. Daß uns diese Vorschläge aus der Wohnungsmisere herausführen würden, ist leider nicht wahrscheinlich. Immerhin enthalten sie manchen guten Fingerzeig. Das Bestreben des Verfassers, die gemeinnützige Bautätigkeit in den Hintergrund zu drängen und das freie Spiel der Kräfte walten zu lassen, erscheint keinesfalls richtig. Die private gewerbliche Bautätigkeit wird durch die gemeinnützige heute noch weniger als früher irgendwie behindert. Der Vorschlag, die Mieten im allgemeinen zu verdoppeln, erscheint aber auch unter dem Gesichtswinkel unannehmbar, daß ein Teil dieser Steigerung zum Ausgleich der Mieten in den neuen Häusern verwendet werden soll.Vorschläge für Einheitsformen und -m aß e bei Kleinwohnungsbauten. Herausgegeben vom Rheinischen Verein für Kleinwohnungswesen in Düsseldorf. Verlag Aug. Steiger, Moers.
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DER STÄDTEBAUSchon die Namen der Verfasser Baltzer, Grod, Hofmeister, Schmohl bürgen dafür, daß die Arbeit nicht das Ergebnis theoretischer Erwägungen, sondern langjähriger praktischer Erfahrungen darstellt. In wohltuender, den Wert der Schrift erheblich steigernder Kürze werden die Schlußfolgerungen mitgeteilt, die in ihrer Bestimmtheit und ganz offensichtlichen Brauchbarkeit ein Material von so hervorragendem Werte darstellen, wie man es in der Wohnungsliteratur selten findet. Die ganze Veröffentlichung ist übrigens keineswegs als eine vollständig abgeschlossene Arbeit anzusehen, sie soll vielmehr nur den ersten Schritt auf dem als zweckmäßig erkannten Wege der Schaffung von Einheitsformen und -maßen für Kleinwohnhäuser darstellen. An den beigegebenen Grundrissen soll gezeigt werden, daß mit den Einheitsmaßen sich brauchbare Wohnungen mit ausreichenden räumlichen Abmessungen in verschiedener Raumgruppierung entwickeln lassen. Die Arbeit ist für das gesamte Kleinwohnungs- und Siedlungswesen und für alle hiermit befaßten Behörden und Personen von größter Bedeutung.Bodenreformer, besinn dich! Ein Immobilienspiegel von Arch. A. Nürnberg. Rechts-, Staatsund Sozialwissenschaftlicher Verlag, Hannover.Liest man den Titel, so erwartet man eine ernste Auseinandersetzung mit der Bodenreform. Aber nichts davon. Die Schrift enthält einige an sich gute, aber keineswegs neue Gedanken über das Grundstückswesen. Die Bodenreform wird nur ganz nebenbei einmal erwähnt und ihre Anhänger werden geschmackvoll „Volksverhetzer im Bratenrock“ bezeichnet. Wir glauben nicht, daß die Vertreter der Bodenreform sich der Mühe eines Eingehens auf die Schrift unterziehen werden.Heft i—3 der Mitteilungen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz geben unter der Überschrift „Zehn Jahre Heimatschutz in Sachsen“ einen Rückblick über die bisherige Anwendung des Sächsischen Gesetzes gegen die Verunstaltung von Stadt und Land vom io. März 1909 und die mit dem Gesetze erzielten Ergebnisse. Der Verfasser, Wirklicher Geheimer Rat Dr. Schelcher, ein verdienter und verständnisvoller Förderer des Heimatschutzes, hat das vorhandene Material in sorgfältigster Weise zusammengetragen. Er gibt eine ausführliche Darstellung der Verwaltungspraxis und der Rechtsprechung, und es kann daraus entnommen werden, daß die zuständigen sächsischen Behörden die soziale und kulturelle Bedeutung des Heimatschutzes und der Denkmalpflege im großen und ganzen voll gewürdigt haben. Die praktische Handhabung des Gesetzes hat sich im allgemeinen ohne große Schwierigkeiten und Reibungen vollzogen. Das Gesetz hat sich in Sachsen, das so viele reizvolle Landschaftsbilder und Naturdenkmale besitzt, als durchaus nützlich und kulturell dankbar erwiesen. Das Heft ist gegen 1,80 Mk. von dem Landesverein in Dresden-A., Schiefigasse 24, zu beziehen.Das Berliner Wohnhaus. Von Dr.-Ing. Albert Gut. Verlag Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin.Geschichtliche Darstellungen haben immer einen besonderen Reiz. Sie zeigen uns Leben und Gewohnheiten unserer Altvordern und ermöglichen uns einen Vergleich mit unserer eigenen Daseinsgestaltung. Besonders plastisch gestaltet sich ein solcher Vergleich, wenn es sich um die Entwicklung des Städtebaues und der menschlichen Behausung 

handelt. Hier wird wie kaum auf einem anderen Gebiete Sitte und Kultur beleuchtet, hier empfinden wir deutlich die Beziehungen der Menschen zueinander, wir bekommen einen Begriff von Lebensart und Lebensanschauung der Menschen in jenen alten Zeiten. Die Arbeit von Gut bietet hierfür ein lebendes Beispiel. Seine Darstellung des alten Berlins, unterstützt durch eine große Anzahl Stadt- und Wohnhausbilder, zeigt uns, wie hier aus einem kleinen ärmlichen Städtchen durch manche Zeiten von Trübsal und Not, aber auch begleitet von manchen glanzvollen Tagen, die schöne Weltstadt mit ihren Prachtbauten entstand. Und wehmütige Reminiszenzen sind es zwar, aber auch ermutigend in Ansehung der heutigen Notlage, wenn uns der Verfasser die Zustände nach dem Dreißigjährigen Kriege schildert, zu welcher Zeit Berlin und Cölln nur noch 1209 Häuser zählten, von denen mehr als ein Drittel leerstanden. Diese leerstehenden Häuser waren fast alle verfallen, aber auch der Zustand der bewohnten war nicht gut, viele waren baufällig oder aus minderwertigen Baustoffen hergestellt. — Und doch erholte sich die Stadt bald und erschien in neuem schönen Kleide, ein wohlhabende und fleißige Bevölkerung beherbergend. Der Stockwerksbau begann bereits unter Friedrich dem Großen, der die drei- und vierstöckigen Häuser bevorzugte. Auch Seitenflügel und Hintergebäude entstanden während der Regierungszeit dieses größten der preußischen Könige, so daß schon im Jahre 1777 außer 6470 Vorderhäusern 3225 Hinterhäuser vorhanden waren. 1853 erschien seit dem Großen Kurfürsten zum ersten Male wieder eine Bauordnung, die nur ganz geringe Freiflächen verlangte und damit die Hinter- und Seitengebäude geradezu förderte. An den Folgen dieser verkehrten Bauweise haben noch heute Hunderttausende zu leiden.Die Arbeit Guts ist ein baugeschichtliches Dokument von großem Wert und macht dem Fleiße, der Gründlichkeit und dem Forschergeist des Verfassers alle Ehre. Sie wird das Interesse weiter Kreise finden.Wirtschaftsheimstätten. Baukünstlerische Entwürfe mit einem Geleitwort, herausgegeben von Architekt Otto Wulle. Verlag Oscar Laube, Dresden-A. Preis 6,60 Mk.Die der Schrift beigegebenen 18 Blätter „Entwürfe zu Wirtschaftsheimstätten“, stehen in künstlerischer Beziehung und hinsichtlich der praktischen Durchbildung durchaus an erster Stelle. Die beigegebenen kurzen Erläuterungen berücksichtigen die Bedürfnisse der Landbewohner und ihre Wirtschaftsweise. Der Verfasser schickt seinen Entwürfen eine Entwicklung des Wirtschaftsheimstattenwesens in baufachlicher Beziehung voraus und schildert in drei Abschnitten Anforderungen an den Hausbau, Baustoffe und Anlage der landwirtschaftlichen Siedlung. Die Grundrißzeichnungen sind der letzteren durchaus angepaßt, nicht nur hinsichtlich der Wohnräume, sondern ebenso inbezug auf die für ländliche Heimstätten erforderlichen Nebenräume; sie geben manche schätzenswerte Anregung.Alte Bauweisen in neuzeitlicher Form. Von Karl Siebold. V erlag des Deutschen V ereins Arbeiterheim in Bethel bei Bielefeld.Verfasser ist auf dem Gebiete des Siedlungswesens, insbesondere seiner praktischen Durchführung, eine bekannte Persönlichkeit. Seine Darlegungen verdienen deshalb besondere Beachtung, sie sind auch ganz zweifellos geeignet, unserem jetzigen Bauwesen bei der Not an Baumaterialien
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DER STÄDTEBAUwertvolle Anregungen zu geben. Mit Recht hebt er hervor, daß für öffentliche Gebäude die größte Sparsamkeit am Platze ist, es dagegen Zweizimmerwohnungen in Zukunft nicht mehr geben darf. Seine Mitteilungen über die Verwendung ungebrannter Formsteine sind überzeugend. Er weist darauf hin, daß z. B. fast ganz Babylon, Paläste, Tempel und Privathäuser, Umfassungsmauern usw., aus ungebranntem Lehmstein, teilweise bis zu den untersten Fundamenten hinunter, gebaut waren. Auch Ägypter, Griechen und Römer haben den Lehmstein verwendet, der Bau mit ungebrannten Steinen ist auf der ganzen Erde verbreitet gewesen und hochgeschätzt worden. In weiteren Ausführungen beschäftigt sich Siebold mit dem Mörtel, mit der Möglichkeit von Ersparnissen beim Zusammenmauern, mit der Frage der höchsten Vervollkommnung der Bausteine zum Mauern zwecks höchster Erleichterung des Zusammenbaues. Er verweist hierbei insbesondere noch auf den Schwemmstein, den er nach eigenen 27jährigen Erfahrungen bei den verschiedensten ein- und mehrstöckigen Häusern für den besten Stein Deutschlands zum Wohnhausbau erklärt. Sehr beachtenswert sind seine Ausführungen über die Vereinigung der möglichst unvorbereiteten Baustoffe an Ort und Stelle in einem einheitlichen Arbeitsvorgang zu einer fertigen Wand. Er hält eine Umschulung unserer Bauweise bezüglich des Mauerwerks nach folgenden klar heraustretenden Richtlinien für notwendig:1. Beseitigung des gebrannten Ziegelsteins als Hauptbestandteil des Mauerwerks.Bei Beihaltung der jetzigen Art des Mauerwerks :2. Höchste Vereinfachung in der Vorbereitung der Baustoffe durch Herstellung von ungebrannten Steinen aller Art aus den jeweilig zur Verfügung stehenden natürlichen Baustoffen und Abfällen durch Trockenpressen oder ähnliche Verfahren und Vereinfachung des Mörtels.3. FIochste Vorbereitung der Baustoffe durch ihre Vereinigung zu großzelligen Steinen oder Mauerteilen.4. Die Vereinigung der jeweilig vorhandenen natürlichen Baustoffe möglichst unvorbereitet zu einer Wand durch einen einheitlichen Arbeitsvorgang : den Guß- und Stampfbau.Die Abschaffung der Baupolizei für den Wohnhausbau. Von Karl Siebold. Verlag des Deutschen Vereins Arbeiterheim in Bethel.Ganz so radikal wie die Überschrift sind die Vorschläge Siebolds nicht. Daß die Baupolizei oftmals versagt hat und keineswegs immer eine Förderin zweckmäßiger Bauweise war, ist bekannt. Auch die Schematisierung, die Gleichstellung von Groß- und Kleinhaus hinsichtlich Feuersicherheit und Standfestigkeit, sind wesentliche Fehler einer früheren baupolizeilichen Verwaltung; aber das hat-sich alles inzwischen erheblich zum Besseren gewandelt, und die neuesten ministeriellen Erlasse über Förderung des Kleinwohnungsbaues und Gewährung von Erleichterungen für den Mittelund Kleinhausbau kommen jenen Wünschen in weitgehendstem Maße entgegen. Siebold ist indessen mit diesen Erlassen noch nicht zufrieden, er wünscht hinsichtlich des ein- und zweistöckigen Wohnhauses völlige Befreiung des Architekten von baupolizeilichen Vorschriften und will die volle Verantwortlichkeit des Bauleiters durchgeführt wissen. Die berufliche Durchbildung der Architekten müsse dementsprechend vertieft werden. Mit der Baupolizei müßten 

gleichzeitig die Bauberatungsstellen verschwinden, welche stellenweise zu einer Plage des Publikums geworden seien. Die Erschließung baureifen Geländes dagegen müsse allein in die Hand der städtischen Verwaltung bzw. der Baupolizei gelegt werden. Er nähert sich schließlich bodenreformerischen Forderungen, wenn er die Überführung des Bodens in Gemeinbesitz an allen Stellen verlangt, wo er für Wohn- und Arbeitszwecke notwendig ist. Sein weiteres Verlangen eines allgemeinen Verbots des Hochbauens für Wohnzwecke geht aber doch wohl zu weit. Es sind aber im großen und ganzen recht gesunde Gedanken und Anschauungen, die Siebold entwickelt.Kommunales Jahrbuch. Herausgegeben von Dr. H. Lindemann, Bürgermeister a. D., Dr. R. Schwander, Dr. A. Südekum. Verlag Fischer, Jena. Preisbrosch. 25 Mk., geb. 30 Mk.Das Buch bildet ein glänzendes Zeugnis für die Tätigkeit der städtischen Selbstverwaltung, es gibt ein reiches Bild von dem vielgestaltigen Schaffen der Städteverwaltungen während des Krieges. Es ist nicht zu viel gesagt, daß ohne diese fruchtbare Mitarbeit der Städte das deutsche Volk nicht imstande gewesen wäre, den Krieg gegen eine Welt von Feinden mehr als vier Jahre lang zu führen. Der Inhalt des Buches bringt aber auch eine große Anzahl Anregungen, die für die Zukunft unseres Volkes von großer Bedeutung sind. Die Fülle des behandelten Stoffes kann hier auch nicht annähernd wiedergegeben werden; es ist aber alles beste Auslese, wie denn auch die Mitarbeiter zu den besten Köpfen gehören. Nur einzelne Kapitel seien hier erwähnt, so die Leistungen der Gemeinden auf Grund des Kriegsleistungsgesetzes, die Fürsorge für die Familien der Kriegsteilnehmer, Kriegsbeschädigtenfürsorge, Fürsorge für Erwerbslose, Städtebau UndWohnungswesen, die Fürsorge für die Ernährung, Finanz- und Steuerwesen, die Tätigkeit der Frauen in der kommunalen Kriegsfürsorge während des Krieges. Das Buch bietet ein bedeutendes Material zum Studium praktischer Volkswirtschaft und Sozialpolitik, alle Theorie ist abgestreift, nüchtern treten uns die Tatsachen vor Augen, und doch oder vielmehr gerade dadurch zeigen sie uns ein fundamentales Werk deutscher Verwaltung und deutschen Volkslebens. Sein Inhalt, der übrigens zum Teil nicht die ganze Kriegszeit umfaßt, bietet nicht nur unserer Kommunalwirtschaft, sondern auch der Staatswirtschaft wertvollen Stoff für eine fruchtbare, aufbauende Tätigkeit.Der Normenausschuß der Deutschen Industrie hat als Septemberausgabe ein Heft erscheinen lassen, das eine Zusammensetzung der Organe des Ausschusses enthält. Es ist dem Ausschuß in der kurzen Zeit seines Bestehens gelungen, die weitesten Kreise zur Mitarbeit heranzuziehen. Die von ihm aufgestellten Normen gehen nicht aus Beratungen willkürlich zusammengesetzter Ausschüsse hervor, sie sind vielmehr das Ergebnis der unmittelbaren Mitarbeit aller Kreise der schaffenden Praxis. Seine Bestrebungen, die höchste Wirtschaftlichkeit und praktischste Gestaltung bei den Industrieerzeugnissen zum Ziele haben, kommen in hohem Maße der Allgemeinheit zugute und verdienen allseitige Unterstützung. Die Druckschrift ist gegen Erstattung der Selbstkosten von 1,50 Mk. von der Geschäftsstelle des Normenausschusses, Berlin NW. 7, Sommerstr. 4a, zu beziehen.Wagner, Die Sozialisierung der Baubetriebe. Preis 4 Mk. Karl Heymanns Verlag.
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DER STÄDTEBAUIn seiner frischen Art tritt Wagner mit seinen Vorschlägen, denen man Großzügigkeit und Kühnheit nicht absprechen kann, hervor. Mit Recht weist er darauf hin, daß die Sozialdemokratie auf die Aufgaben, vor die sie die staatliche Umwälzung stellte, nicht vorbereitet war, und daß es noch vieler Arbeit bedarf, bis sich eine gesunde, dem Volksganzen dienende Entwicklung aus der Revolution herausschälen wird. So stellt er denn seine Vorschläge zur öffentlichen Erörterung. Es hat allerdings den Anschein, als ob Wagner die riesige Kompliziertheit des zur Befriedigung des Wohnungsbedürfnisses erforderlichen Apparates an verwaltungsmäßiger, technischer und wirtschaftlicher Arbeit unterschätzt; handelt es sich hier doch um einen Produktionszweig, bei dem neben einem bedeutenden Risiko die Vielgestaltigkeit menschlicher Wünsche besonders berücksichtigt sein will. Denn Schematisieren dürfen wir jedenfalls auf dem Gebiete des Wohnungswesens nicht, wenn wir nicht noch weiterem kulturellen Rückschritt, in dem wir uns ja leider befinden, verfallen wollen. Voll und ganz beizustimmen ist dem Verfasser, wenn er die Form der Verstaatlichung oder Kommunalisierung des Baubetriebes ablehnt. Er wünscht Aufrechterhaltung der freien Konkurrenz der Betriebsunternehmungen, sowie freie Bahn für die individuelle Leistung und deren Bewertung und Entlohnung. In dieser Richtung bewegen sich auch seine Vorschläge, deren Durchführbarkeit er mit Zahlen zu belegen sucht. Möge man zur Frage der Sozialisierung des Baubetriebes stehen wie man wolle, die bisherige Art dieses Betriebes ist veraltet, sie muß unter den heutigen Verhältnissen unbedingt anderen Methoden Platz machen. Es ist hierzu die allerhöchste Zeit. Wagners Arbeit ist geeignet, zur Auffindung neuer Methoden wesentlich beizutragen.Die Groß-Berliner Bauordnungen. Von A. Bredtschneider. Preis 6 Mk. Verlag Karl Heymann.Verfasser gibt einen sehr interessanten und beachtenswerten Überblick über die soziale und wirtschaftliche Wirkung der Groß-Berliner Bauordnungen. Er fügt Vorschläge an zu einer Änderung des jetzigen Bauordnungswesens und tritt dafür ein, daß die vielen jetzt für Groß-Berlin geltenden Bauordnungen aufgehoben und durch eine einzige ersetzt 

weiden solle, in der eine den heutigen Verhältnissen entsprechende und den Örtlichkeiten angepaßte unterschiedliche Regelung des Stoffes Platz zu greifen hätte. Seine statistischen Darlegungen und die hieraus gewonnenen Ergebnisse verdienen durchaus Beachtung und müssen jedenfalls bei künftigem Erlaß von Bauordnungen berücksichtigt werden. Überraschend ist die Feststellung, daß die Zusammen- drängung der minderbemittelten Bevölkerung in den Wohnungen in der Stadt Berlin geringer ist als in den Vororten. Bredtschneider vertritt die Ansicht, daß die offene Bauweise sich für die minderbemittelten Volksklassen nicht eigne und den Wohlhabenden vorbehalten bleiben müsse. Dem kleinen Einfamilienhaus spricht er an Hand einer Untersuchung über die Zusammensetzung der Herstellungskosten und den Anteil des Grund und Bodens an diesen die Existenzberechtigung ab; auch der zweigeschossige Wohnhausbau läßt nach seiner Ansicht auf Privatgelände innerhalb erreichbarer Nähe eine Wirtschaftlichkeit nicht erwarten. Inwieweit dies tatsächlich zutrifft, ist hier nicht zu erörtern. Nicht unwidersprochen dürfen aber die Ausführungen des Verfassers bleiben, wonach das Kleinhaus in Deutschland seit einer Reihe von Jahren eingeführt, über einige Versuche aber nicht hinausgekommen sei. Die starke Verbreitung des Kleinhauses im Westen und Süden Deutschlands, meistens ausgeführt vom Privatgewerbe, bezeugt das Gegenteil. Auch seine Ausführungen über den gemeinnützigen Wohnungsbau werden der Sache nicht gerecht. Im übrigen wird aber bei Neuordnung des Bauordnungswesens für Groß- Berlin an der Arbeit Bredtschneiders nicht vorbeigegangen werden können.Die Ostpreußische Heimstätte gibt eine Zeitschrift „O s t p r e uß i s c h e s Heim“ (Selbstverlag der Heimstätte in Königsberg i. Pr., Theaterstr. 3, vierteljährlich 1,50 Mk., Heft 0,50 Mk.) heraus, von der Heft 4 und 5/6 vorliegen. Ersteres Heft bringt eine Arbeit „Neue Entwürfe für Kleinwohnungen“, während Nr. 5/6 die Aufgaben der Ostpreußischen Heimstätte in der Bauwirtschaft behandelt. Es ist eine Summe praktischer Erfahrung, die uns hier entgegentritt, und schon dieserhalb müssen die Hefte als für die Fachwelt besonders beachtlich bezeichnet werden.

Herróse & Ziemsen, G. m. b. H., Wittenberg.
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BEBAUUNGSPLAN
FÜR DIE KLEINSIEDLUNG DER 
HERMSDORFER BODEN-'"' 
AKTiEN^GESELLSCHAFT

Maßstab uügçfàhr i : aooc
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Kleinsiedelung der Hertnsdof 0^en-Aktien-Geseilschait
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Tafel 3.
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Maßstab ɪ : 250

Wohnhaustyp A.

Jahrgang XVI

Kleinsiedelung der Hermsdorfer Bodengesellschaft.
Von Rudolf Eberstadt und Hermann Muthesius, Berlin-Nikolassee.

Verlegt bei Ernst Wastnuth A.-G., Berlin.I





Tafel 4.

Maßstab 1:250

Wohnhaustyp B.

Kleinsiedelung der Hermsdorfer Bodengesellschaft.

Von Rudolf Eberstadt und Hermann Muthesius, Berlin-Nikolassee.

ɪgɪg Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.
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Tafel 6.

Schloßstraße und Platzanlage zwischen Schloß und Stadtkirche. Maßstab ɪ : 3000.

ɪgɪg

Ludwigslust.

Von Otto Zieler, Architekt, Berlin-Friedenau.

Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.





Tafel 7.

Ludwigslust.
Platzanlage zwischen Schloß und Stadtkirche. 
Von Otto Zieler, Architekt, Berlin-Friedenau.

Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.1919
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• Kennwort: „Mikrokosmos“.
Kennwort: „Frohsinn“.



Kennwort: „Straßenknie“.

Tafel 11/12.

Kennwort: „Folgt“.

Kennwort: „Soll und Haben“.

Wettbewerb der Stadtgemeinde München 
zur Erlangung von Entwurfsskizzen für zwei 

Kleinwohnungssiedelungen.

Kleinwohnungssiedelung an der WaldfriedhofstraBe.
Lagepläne (Abb. b—g): Maßstab 1:3000.

Kennwort: „Herbst“. Ein I. Preis.
Verfasser: Arch. Fr. X. Knöpfle, Ing. am StadtbauamfMiinchen.

Kennwort: „Straßenknie“. Ein I. Preis.
Verfasser: Dr.-Ing. Heinrich Lömpel, Architekt in München. 

Kennwort: „Folgt“. Ein II. Preis.
Verfasser: Regierungsbaumeister Hermann Leitensdorfer, 

Architekt in München.
Kennwort: „Frohsinn“. Ein II. Preis.

Verfasser: Dipl.-Ing. Franz Mathes, Architekt in München.
Kennwort: „Mikrokosmos“. Angekauft.

Verfasser: Regierungsbaumeister Franz Limpert, München. 
Kennwort: „Soll und Haben“. Angekauft.

Verfasser: Professor Eugen Honig, Architekt in München.

0

Jahrgang XVI

Verlegt bei
Ernst Wasmuth A.-G., 

Berlin.

1919



-.-





Kennwort: „Straßenknie“.

Übersichtsplan Maßstab i : 5000

Tafel 13/14.

q)

Kennwort :

o) und p) Kennwort: „Herbst“.

„Straßenknie“.u) und v) Kennwort:

ebnwort: „Mikrokosmos“.

q) und r) Kennwort: „Straßenknie“.

Wettbewerb der Stadtgemeinde München zur Erlangt v°∏ Entwurfsskizzen für zwei Kleinwohnungssiedelungen.

Kennwort: „Herbst“. Ein I. Preis. Verfasser: Architekt Fr. X. Knöpfle, Ingenieur am Stadtbauamt Jenn^ort: E Ein ΓΓρΓβί^^ΐ  ̂ Architekt in München.
Kennwort: „Folgt“. Ein II. Preis. Verfasser: Regierungsbaumeister Hermann Leitensdorfer, Architekt iζe Kennwort ,,Frohsin . ’ Verfasser· Professor Eugen Honig, Architekt in München.

Kennwort: „Mikrokosmos“. Angekauft. Verfasser: Regierungsbaumeister Franz Limpert, München· *Wort: „Soll und Haben ‘. Angekauft. Verfasser. Froiess g





Tafel 15

Verkehrsstraße durch den Englischen Garten in München.

Von A. Blößner, Stadt. Bauamtmann, München.

ɪəɪg Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.
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Tafel 17.

Jahrgang XVI

ɪgɪg

Städtebauliches aus Augsburg.

Von Dr.-Ing. Weidenbacher,
Vorstand des Städtischen Wohnungsamtes, Augsburg.

Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.
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Tafel 18.

Berlin-Schöneberg.

Jahrgang XVI

Luftbildplan des sogen. Friedenauer Ortsteiles und des „Südgeländes“ 
zwischen Potsdamer und Anhalter Bahn.

Maßstab etwa 1:5300. Aufnahmehöhe von etwa 2600 m.
Aufnahme von der Luftbild-G. m. b. H., Berlin.

1919 Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.





Tafel 19

Jahrgang XVl
Gartenstadt Staaken bei Spandau.

Lageplan.

Architekt: Paul Schmitthenner, Stuttgart.

1919
Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin,





Tafel 20.

Luftbildplan der Gartenstadt Staaken bei Spandau.

Aufnahme von der Luftbild-G. m. b. H., Berlin.

Jahrgang XVI

Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.
1919





Tafel 21.

Luftbildplane der Gartenstadt Staaken bei Spandau.

Aufnahmen von der Luftbild-G. m. b. H., Berlin.

Jahrgang XVI

Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.1919
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Tafel 24.

Jahrgang XVI
Cassel.

Bebauungspläne für die Oberneustadt um 1700 und 1715

Von Dipl.-Ing. Richard Weiß, Dresden.

1919 Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.





Tafel 25.

e)

a) Blick von 
sicht“

b)
c)

Am Karlsplatz.
Frankfurterstraße, Ecl 

fensterstraße.

der „Sch 
auf die fr 

Kirche.

d) „Schöne Aussicht“.

e) Hospital.
f) Hof an der „Schönen

sicht“.

Jahrgang XVl
---------^≡≡S3 

⅞DTEBAU.

Die Oberneustadt in Cassel.

Von Dipl.-Ing. Richard Weiß, Dresden.

ɪgɪg Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.
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Tafel 27.

ʃɪ UooVll il 11L dUO UClll KJ lɑu ψιαu1

Jahrgang XVI

Drei Stadtbilder.
Von Theodor Goecke f.

Soest.

ɪgɪg Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.
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Tafel 28.

Maßstab 1:20000

a) Geschichtliche Karte des 16__ i8. Jahrhunderts
(Gezeichnet von Μ. Geisberg, Münster (Westf.). Aus Geisberg, die Ansichten und Pläne der Stadt 

Münster (Westf.). Verlag Universitäts-Buchhandlung Franz Coppenrath, Münster (Westf.), ɪgɪo.

b) Ausschnitt aus dem Stadtplan vom Jahre ɪgɪɜ.

Drei Stadtbilder.
Von Theodor Goecke f.

Münster (Westf.).

ɪgɪg Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.
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Tafel 30.

Wettbewerb für die Bebauung des Stadtgutes Rasthöhe bei Rastenburg (Ostpr.).

I. Preis. Kennwort: „Und dennoch“.

Verfasser: Architekt Max Steinmüller, Leipzig.

Jahrgang XVI

iqi Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.





Tafel 31.

Maßstab 1 : 4000.

Maßstab i : 200. DACHaESCHOSS

Wettbewerb für die Bebauung des Stadtgutes Rasthöhe bei Rastenburg (Ostpr.).

I. Preis. Kennwort: „Und dennoch“.⅝⅞a¾⅛⅞ig3∣ÔËRSTtfoTËBÃO.

Jahrgang XVI

Verfasser: Architekt Max Steinmüller, Leipzig.
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Tafel 32.

Maßstab i : 4000.

Maßstab
i : 200

Wettbewerb für die Bebauung des Stadtgutes Rasthöhe bei Rastenburg (Ostpr.).

II. Preis. Kennwort: „Geschlossene Straßenzüge“.
Jahrgang XVI

[□ERJSl⅛pTEBAυJ
Verfasser: Architekt Karl Baer, Dresden.





Tafel 33.

Maßstab ɪ : 4000

HOf=

Wettbewerb für die Bebauung des Stadtgutes Rasthöhe bei Rastenburg (Ostpr.).

' ⅛⅛<L∙weβL⅛⅛i.∙S⅛⅛s. 'S III. Preis. Kennwort: „Heimat“.
IDER STÄDTEBAU.] Verfasser: Architekt Georg Jäger, Queckborn.





i aɪei 0⅜,

Maßstab i : 4000.

Wettbewerb für die Bebauung des Stadtgutes Rasthöhe bei Rastenburg (Ostpr.).

Jahrgang XVI

IDER STftDTEBftU
Ankauf. Kennwort: „Nüchterne Zeiten“.

Verfasser: Prof. Kurt Franke, Altona und Alwin Niermann, Hamburg.1
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MaQstab ɪ : 200.

Wettbewerb für die Bebauung des Stadtgutes Rasthöhe 
bei Rastenburg (Ostpr.).

Ankauf. Kennwort: „Und Friede auf Erden“. 
Verfasser: Architekten Oskar und Johannes Grothe, 

Berlin-Zehlendorf.

Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G·, Berlin.





Tafel 36

Jahrgang XVI
f≡≡≡≡!i □ erjstadt e bau. ) Wettbewerb für die Bebauung des Stadtgutes Rasthöhe bei Rastenburg (Ostpr.).

Kennwort: „Ein Traum“. Verfasser: Architekt Bruno Schneidereit, Berlin-Wilmersdorf.





Tafel 37.

Siidwestecke mit Gemeinschaftshaus.

Wohnhof.

Jahrgang XVI

ɪeɪθ

Kleinhaus-Siedlung Bonames.Von Architekt Paul Paravicini, Frankfurt (Main).
Verlegt bei Ernst Wasmuth A.∙G., Berlin.





Einfamilienhaus-Varianten mit Vor- und Rückbau.

5o
o

Einfamilienhaus.

Jahrgang XVI

ɪəɪg

Wohnhaus-Siedlung Bonames.Von Architekt Paul Paravicini, Frankfurt (Main).
Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.
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Tafel 39.

Zweifamilienhaus. Einfamilienhaus.

Jahrgang XVI

ɪgɪg

Kleinhaus-Siedlung Bonames.

Von Architekt Paul Paravicini, Frankfurt (Main).

Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.
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Tafel 43.
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Jahrgang XVI

ɪgɪg

Siedlung der Schiffswerft Tecklenborg in Geestemünde.Vierfamilienhauser.Von Architekt H. Zopff, Wilhelmshaven.
Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.





Tafel 44.

Jahrgang XVI

ɪgɪə

Siedlung der Schiffswerft Tecklenborg in Geestemünde.Reihenhäuser für eine Familie.Von Architekt H. Zopff, Wilhelmshaven.
Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.
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Tafel 46.

Lageplan der Rentengutsiedlung, Goldschmieden-Neukirch. 
Maßstab I : 5000.

Maßstab 1 :300. Gruppe I: Bebaute Fläche 6g qm. Umbauter Raum 355 cbm.

Ländliche Kleinhaussiedlungen der Schlesischen Landgesellschaft in der Provinz Schlesien.
Jahrgang XVI

[OËR S⅛DTEBAU

. .........“...⅛

Von Architekt Ernst May, Breslau.

1919 Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.
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Tafel 49.

. ‰-⅛⅛v*½feawk.∙s⅝'a⅛
DER STÄDTEBAU.

Jahrgang XVI

Krematorium für Magdeburg I. Fassung.Von Professor Albin Müller, Architekt, Darmstadt.Vorderansicht und Rückseite mit Schornsteinanlage, Einäscherungshaus und Leichenhallen.
ɪgɪg Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.





Tafel 50.

/

Krematorium für Magdeburg.Von Professor Albin Müller, Architekt, Darmstadt.Seitenanlage Fassung II und Lageplan der Friedhofsanlage.
Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.1919





Tafel 51.

Krematorium für Magdeburg.Von Professor Albin Müller, Architekt, Darmstadt.Ausbildung einer Kiesgrube zur Urnengrotte und Einsegnungshalle.
Jahrgang XVl

1919 Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.





Tafel 52

Schnitt.

Grundriß.

Krematorium für Magdeburg.
Von Professor Albin Müller, Architekt, Darmstadt.

Jahrgang XVI

ɪðɪə Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.
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Tafel 54.

Jahrgang XVI

ɪgɪg

Stadtplan von Douai.
Maßstab ɪ : ioooo.

Von Architekt Fritz Neumüller, München.

Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.
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Tafel 55.

⅜ Douai.
Jahrgang XVl

ɪθɪð

a) Planmodell im Museum. Um 1697. b) Quai du Rivage, c) Quai du Commerce, d) Place d Armes, e) Quai du Rivage. \

Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.









Tafel 57.

Zum Bebauungsplan im Stadtteil Sandhofen auf der 
Gemarkung Mannheim.a) Schaubild der Spielwiese mit Schulhaus, b) Schaubild des Marktplatzes.Von Stadtbauinspektor Ehlgötz, Vorstand der Abteilung Stadterweiterung, Mannheim.

1919 Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.
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Tafel 60.

Jahrgang XVI Wettbewerb für eine Stadthalle in Erfurt
LPreis. Kennwort: ,,KlassischeMusiku. VerfasserrArchitektWillyHarder, 

Berlin-Steglitz und Architekt Fritz Schock, Berlin-Charlottenburg.

1919 Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.
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Tafel 61.

Jahrgang XVI
Wettbewerb für eine Stadthalle in Erfurt.

I. Preis. Kennwort: „Klassische Musik“. Verfasser: ArchitektWilly Harder,
Berlin-Steglitz und Architekt Fritz Schock, Berlin-Charlottenburg.
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Tafel 62.

Jahrgang XVI
Wettbewerb für eine Stadthalle in Erfurt.

II. Preis. Kennwort: „Zwischen zwei Plätzen“.
Verfasser: Architekt Fritz Wünsch, Berlin.

ɪgɪŋ Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.





Tafel 63.

Wettbewerb für eine Stadthalle in Erfurt.
II. Preis. Kennwort: „Zwischen zwei Plätzen“.

Verfasser: Architekt Fritz Wünsch, Berlin.

Jahrgang XVI

1919 Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.





Tafel 64.

Seitenansicht.

Wettbewerb für eine Stadthalle in Erfurt.
IIL Preis. Kennwort: „Freude“.

Verfasser: Architekt Kurt A. Büchner, Erfurt.

Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.

Jahrgang XVI

1919





Tafel 65.

LMv

Lageplan Maßstab I : 3000.

Der Städtebau igrg 
Jahrgang XVI.
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Wettbewerb für eine Stadthalle in Erfurt.
IV. Preis. Kennwort: „Kongreßzentrale“. 

Verfasser: Hummel und Rothe, Architekten, Kassel.

Verlegt bei Ernst Wasmuth,'A.-G. Berlin.





Tafel 66.

Jahrgang XVI 
j⅞^?

ERSTADTEBAQj

[V

Wettbewerb für eine Stadthalle in Erfurt.
Kennwort: „Frühling“. Verfasser: Architekten Hermann und Max Lörsch, 

Karlsruhe i. B.

1919 Verlegt bei Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.












